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Von großer Bedeutung ist sowohl für die inländischen als auch
ausländischen Investoren die rechtlich-organisatorische Form, in
denen sie das Unternehmen in der Republik Polen führen wollen.
Die Rechtsakte, die fundamentale Bedeutung für die Wirtschafts-
reform haben, sind insbesondere: das Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften, das Gesetz über das Recht der Wirtschafts-
tätigkeit, das Gesetz über das Landes-Gerichtsregister, das Gesetz
über staatlichen Betriebe, das Genossenschaftsrecht und andere
rechtliche Akte, welche die Ordnung und Organisation des
Unternehmens regeln. Für die Investoren beachtenswert ist
selbstverständlich die Wahl der rechtlich-organisatorischen Form
der Handelsgesellschaften. Die Arbeit beschäftigt sich mit den
fünf Typen der Handelsgesellschaften, nämlich: Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft und Kommanditgesellschaft
auf Aktien, Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Aktienge-
sellschaft. Die wichtigsten Fragestellungen betreffen die Auswahl
der Rechtsform unter den Personenhandelsgesellschaften und
Kapitalgeselllschaften, ihrer Gründung, Errichtung, Geschäfts-
führung, Rechtsstellung der Beteiligten, Funktionsweise, die
Möglichkeit der Gründung von Einmann-Gesellschaften, Organe
(Vorstand, Aufsichtsrat, Revisionskommission, Gesellschafterver-
sammlung, Hauptversammlung), Vermögen, Einlagen und An-
teile in den einzelnen Typen, ihre Beteiligung im Rechtsverkehr
(Vertretung und Haftung) sowie Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters und Beendigung der Tätigkeit (Auflösung und Liquidation)
der Gesellschaften.

Sylwia Petri-Eicher, geboren 1972 in Wroclaw/Polen, studierte
Rechtswissenschaft an der Universität Warschau/Diplomjuristin.
1996–98 juristisches Aufbaustudium an der Universität Gießen –
Magister Juris. Promotion an der Universität Gießen 2004.
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Einleitung

Die politische und wirtschaftliche Wandlung in der Republik Polen am Ende der
achtziger Jahre und die enorme Umstrukturierung des Staatssystems in den
neunziger Jahren machten dieses Land weit attraktiver als vorher für ausländi-
sche Investoren. Nach vierzehn  Jahren des Transformationsprozesses hat  Polen
eine Wirtschaft, in der der Privatsektor überwiegt und wo sich die institutionelle
Infrastruktur einer modernen Marktwirtschaft schnell entwickelt. Polen ist dank
zahlreicher Reformen im Verlauf des Transformationsprozesses einer der wich-
tigsten Investitionsmärkte in Mittel- und Osteuropa geworden. „Der Grundstein
der ökonomischen Entwicklung in diesem Land war die Privatisierung der Wirt-
schaft“.1 Sie verlief auf zwei Ebenen, von denen die Möglichkeit zur Gründung
neuer, sowohl in- wie ausländischer Unternehmen sich als die wichtigere erwies.
Auf der anderen Ebene verlief die Privatisierung der Staatsbetriebe. Von der Ei-
gentumsumwandlung, d.h. der Privatisierung des öffentlichen Vermögens, wur-
den in den Jahren 1990 – 1998 70% der Gesamtzahl der Staatsbetriebe erfasst.
Viele davon wurden in Einmann-Gesellschaften des Fiskus umgewandelt, ande-
re gingen durch Direktverkauf in Privathand über und noch andere wurden in
Arbeitnehmergesellschaften umgestaltet oder liquidiert. Die durchgeführten Re-
formen in den rechtlichen und wirtschaftlichen Bereichen beeinflussten stark die
Entwicklung des privaten Unternehmergeistes. In den neunziger Jahren sank die
Zahl der Staatsunternehmen, während die Zahl der Handelsgesellschaften an-
stieg. Von Anfang 1991 bis 2001 stieg die Unternehmenszahl von 135.510 auf
über 300.000, davon die der Handelsgesellschaften von 53.771 auf 162.224,
darunter die Gesellschaften mit ausländischer Kapitalbeteiligung von 35.840 auf
39.320. Im Jahre 2001 gab es in Polen auch 497 ausländische Kleingewerbeun-
ternehmen, darunter 404 in der Industrie.2 „Durch die Privatisierung wurde also
die Eigentumsstruktur der polnischen Wirtschaft stark verändert. Großen Anteil
an der Privatisierung haben die Eigentumsumgestaltungen im Dienstleistungs-
sektor, insbesondere im Bankgewerbe und in der Versicherungswirtschaft. Ent-
sprechend den Verpflichtungen Polens gegenüber der OECD wurde in Jahre
1999 der Bank- und Versicherungssektor für ausländische Investoren geöffnet.
Eine große Rolle wird hierbei der freie Zugang von Auslandskapital zum polni-
schen Telekommunikations- und Energieversorgungsmarkt spielen.“3 Die Libe-
ralisierung des Systems der Gründung von Gesellschaften durch Ausländer in
Polen übt insbesondere auf private Unternehmer einen großen Anreiz aus. Die
gesamte markwirtschaftliche Situation bewirkte, dass der Zufluss ausländischer
Direktinvestitionen nach Polen vor allem im Jahre 2000 enorm war. Einen ähn-
lichen Investitionsboom kann man mit großer Wahrscheinlichkeit mit der vollen

                                                     
1 Ministerium für Wirtschaft, „Polen Ihr Geschäftspartner“, S. 20
2 vgl. ibidem
3 ibidem
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Mitgliedschaft Polens in der EU, d.h. ab Mai 2004 erwarten. Nach Angaben der
Polnischen Agentur für Auslandsinvestitionen (PAIZ) ist das Auslandskapital
für Direktinvestitionen in Polen von reichlich 1 Mrd. USD im Jahre 1992 auf
mehr als 10,6 Mrd. USD im Jahre 2000 angestiegen und hat Ende des Jahres
2000 einen gesamten Umfang von 49,4 Mrd. USD erreicht. Im Jahre 2003 waren
es 6,42 Mrd. USD und der gesamte Umfang betrug 72,7 Mrd. USD.  Die auslän-
dischen Investoren sind zu 56% am polnischen Export, zu 54% am polnischen
Import und zu über 60% an den Investitionsaufwendungen beteiligt. Die auslän-
dischen Investoren  bringen neue Technologien und Kenntnisse in der Unter-
nehmensführung und ermöglichen den Zugang zum Marketing-Know-how und
zum Marketingnetz. Sie interessieren sich vor allem für die Verarbeitungsindu-
strie, darunter insbesondere für den Kraftfahrzeugbau, die Lebensmittelindustrie,
die Papier- und Zelluloseherstellung, den Elektrogerätebau, die Chemieindustrie,
den Finanzverkehr und den Handel. Zu den Faktoren, die den ausländischen
Unternehmer zu Investitionen in Polen veranlassen, gehören vor allem:
- die stabile politische und wirtschaftliche Lage,
- die investitionsfreundliche Politik des Staates, was u.a. darin zum Ausdruck

kommt,  dass  den  ausländischen  Investoren  die gleiche Behandlung4 wie
den inländischen zuteil wird, sie werden also nicht schlechter behandelt als
jene;

- dass die Steuerbelastung systematisch abgebaut und die Zahl der Konzessio-
nen und Genehmigungen verringert wird;

- Polens wirtschaftliches Entwicklungsniveau sowie der Umsetzungsgrad der
Reformen;

- der große aufnahmefähige Markt mit fast 40 Mio. Verbrauchern;
- die relativ guten makroökonomischen Ergebnisse und Aussichten auf ein

weiteres Wachstum;
- Polens Mitgliedschaft in der OECD und NATO sowie baldige Vollmitglied-

schaft in der Europäischen Union;
- die vorteilhafte geographische Lage Polens, die bewirkt, dass die an diesem

Standort angesiedelten Investitionsvorhaben sich bestens zur Exportexpansi-
on, sowohl in die Länder der Europäischen Union  als  auch  auf  die osteu-
ropäischen Märkte, eignen;

- die nach wie vor niedrigeren Lohnkosten als in den hochentwickelten Län-
dern5.

Zu den führenden ausländischen Investoren zählt man am polnischen Markt:
deutsche, amerikanische, französische, italienische, britische, niederländische
und südkoreanische Unternehmen. Auf der Liste der Investoren stehen die Na-
                                                     
4 beachte jedoch die Bemerkungen des Unterkapitels: „Bedeutung des Gesetzes über das
Recht der Wirtschaftstätigkeit für ausländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien
der nationalen Standards und der Gegenseitigkeit. Regelungen beim Mangel der Gegenseitig-
keit“, S. 73
5 Ministerium für Wirtschaft, „Polen Ihr Geschäftspartner“, S. 119/120
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men weltbekannter Konzerne, wie: France Telekom (Frankreich, Telekommuni-
kation), FIAT (Italien, Produktion von Personenkraftwagen, Bankwesen und
Versicherungen), Daewoo (Südkorea, Produktion von Kraftfahrzeugen, elektro-
nischen Erzeugnissen, Haushaltsgeräten, Bauwesen, Versicherungen), HVB
Group (Deutschland, Bankwesen, Versicherungen), Citigroup (USA, Banking,
Finanzen und Versicherungen), OAO Gazprom (Rußland, Bau einer Gaspipeli-
ne), Vivendi Universal (Frankreich, Telekommunikation), United Pan-Europe
Communikations (Niederlande, Medien und Unterhaltung), UniCredito Italiano
(Italien, Bankwesen, Finanzen, Versicherungen), European Bank for Recon-
struction and Development /EBRD/ (International, Bankwesen, Kapitalinvesti-
tionen), KBC Bank N.V. (Belgien, Bankwesen, Finanzen und Versicherungen),
Metro AG (Deutschland, Groß- und Einzelhandel), Kronospan Holdings Ltd.
(Zypern, Holzwesen), Casino (Frankreich, Groß- und Einzelhandel), Tesco Plc
(Großbritanien, Groß- und Einzelhandel), Carrefour (Frankreich, Groß- und
Einzelhandel), General Motors Corporations (USA, Kraftfahrzeugbau), Allied
Irish Bank Plc (Irland, Bankwesen, Finanzen, Versicherungen), Credit Agricole
S.A. (Frankreich, Bankwesen, Finanzen und Versicherungen), ING Group (Nie-
derlande, Bankwesen, Versicherungen), Entreprise Investors (USA, Kapitalinve-
stitionen), Auchan (Frankreich, Groß- und Einzelhandel), Saint-Gobain (Frank-
reich, Glas- und Baustoffproduktion), Vattenfall AB (Schweden, Energie, Gas
und Wasser), Electricite de France Internationale (EDF) (Frankreich)6.
Von großer Bedeutung ist sowohl für die inländischen als auch ausländischen
Investoren die  rechtlich-organisatorische  Form,  in  denen  sie das Unterneh-
men führen wollen. Die Rechtsakte, die fundamentale Bedeutung für die Wirt-
schaftsreform haben, sind insbesondere: das Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften, das Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit, das Gesetz über das
Landes-Gerichtsregister, das Gesetz über staatlichen Betriebe, das Genossen-
schaftsrecht und andere rechtliche Akte, welche die Ordnung und Organisation
des Unternehmens regeln. Für die Investoren beachtenswert ist selbstverständ-
lich die Wahl der rechtlich-organisatorischen Form der Handelsgesellschaften7.
Man sollte die Tatsache betonen, dass das Gesetz über das Recht der Wirt-
schaftstätigkeit die zulässigen Formen der Tätigkeit der ausländischen Unter-
nehmer auf dem Gebiet Polens definiert. Darin wurden die rechtlichen Bedin-
gungen für die Gründung von ausländischen Unternehmern mit den Bedingun-
gen gleichgestellt, die für die polnischen Unternehmer gelten. Es wurde der
Grundsatz angenommen, dass die Bürger fremder Staaten, die Genehmigung
erhielten, sich in Polen niederzulassen, die gleichen Rechte genießen wie die
polnischen Bürger. Allerdings gilt für ausländische Personen der Gegenseitig-
keitsgrundsatz, wenn es ein von Polen ratifizierter internationaler Vertrag nicht

                                                     
6 Liste der größten ausländischen Investoren in Polen/Quelle: Polnische Agentur der
Auslandsinvestitionen  (PAIZ), 2004
7 vgl. Kruczalak, PHZW,  S. 71
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anders bestimmt. Im Sinne dieses Grundsatzes dürfen polnische Unternehmer im
jeweiligen Land zu den gleichen Bedingungen tätig sein wie die einheimischen
Unternehmer, und umgekehrt. Die einzige insoweit bestehende Beschränkung,
nämlich die Abhängigkeit dieser Gleichstellung von der Verbürgung der Gegen-
seitigkeit durch den jeweiligen ausländischen Staat oder von Vereinbarungen in
einem internationalen Vertrag, berührt, dank dem Europäischen Abkommen
(Assoziationsabkommen) zwischen den Europäischen Gemeinschaften und der
Republik Polen, die Staaten der Europäischen Union nicht8. „Aus der Sicht der
ausländischen Investoren in Polen handelt es sich dabei um die mit Abstand
wichtigste Neuerung. Waren diese Investoren bisher im Rahmen ihrer Wirt-
schaftstätigkeit in Polen  auf die Rechtsformen der Kapitalgesellschaften be-
schränkt, also Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) und Aktiengesell-
schaft (AG), so haben sie nunmehr die freie Wahl zwischen allen Rechtsformen
des polnischen Wirtschaftsrechts. Somit können sie neben Kapitalgesellschaften
auch Personengesellschaften, wie Zivilgesellschaft (GbR), Offene Handelsge-
sellschaft (OHG), Partnerschaftsgesellschaft (PartG), Kommanditgesellschaft
(KG) und Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), gründen“9. Soweit dage-
gen der Grundsatz der Gegenseitigkeit  gilt, können bei fehlender Gegenseitig-
keit ausländische Personen ausschließlich Kommanditgesellschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaften gründen. Die aus-
ländischen Unternehmer können auch auf dem Gebiet Polens eine wirtschaftli-
che Tätigkeit in Form von Zweigniederlassungen (Niederlassungen) oder in
Form von Vertretungen (Repräsentanzen) ausüben. Man sollte dabei beachten,
dass der Tätigkeitsbereich der Niederlassung vom Tätigkeitsbereich des auslän-
dischen Unternehmers nicht abweichen darf. Der Tätigkeitsumfang der Vertre-
tung darf ausschließlich eine Tätigkeit im Bereich der Werbung und Förderung
des ausländischen Unternehmers umfassen.
Die reformierten rechtliche Rahmenbedingungen bilden für die ausländischen
Investoren neue Perspektiven ihrer Wirtschaftsentwicklung in Polen.  Dagegen
bildet  für den Rechtswissenschaftler die neue rechtliche Situation eine Heraus-
forderung zur Durchführung von Forschungen auf diesem Gebiet. Mit Rücksicht
auf den Rang der Problematik des Investitionsrechtes bzw. Gesellschaftsrechtes
ist dies der Kern der vorliegenden Arbeit geworden.  Sie beschäftigt sich deswe-
gen im  Schwerpunkt mit den Arten von Handelsgesellschaften, ihrer Gründung,
Organisation, Funktionsweise und Auflösung. Den Hintergrund bilden die ande-
re Rechtsakte, die weitere Regelungen betreffend die Aufnahme und Ausübung
der wirtschaftlichen Tätigkeit durch ausländische Investoren, u.a. die Registrie-
rung der Tätigkeit sowie den Erwerb von Grundstücken, umfassen. Ziel dieser
Arbeit ist es, den aktuellen Stand des reformierten Rechts der Personenhandels-
gesellschaften und Kapitalgesellschaften vorzustellen, um den Leser mit der Re-

                                                     
8 vgl. Bahlman /Herrmann, Neue Wirtschaftsverfassung in Polen, S.17
9 ibidem
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volution im Wirtschaftsrecht bekannt machen, die eine Folge der Erfüllung der
Bestimmungen des Europäischen Abkommens durch die polnische Seite, des
Anpassungsprozesses des polnischen Gesellschaftsrechts an die Gesetzgebung
der Europäischen Union ist. Auf Grund von theoretischen und praktischen Un-
tersuchungen wird auf die Modernisierungen hingewiesen, werden aber auch
künftige Verbesserungen vorgeschlagen.  Der polnische Gesetzgeber hat in sei-
ner Reform, neben den die Gesellschaften betreffenden Richtlinien der Europäi-
scher Kommission, moderne und erprobte Lösungen im Recht der Mitgliedstaa-
ten der EU, wie vor allem im deutschen und niederländischen Recht berücksich-
tigt. Man kann auch Einfluss des amerikanischen Rechts erkennen. Die Arbeit
stellt auch das rechtliche Verfahren dar, das jeder ausländische Investitionsträger
durchlaufen muss, damit er eine Gesellschaft in Polen gründen oder sich an einer
bereits bestehenden Gesellschaft beteiligen darf sowie in ihrem Rahmen seine
wirtschaftliche Tätigkeit führen kann.
Die Dissertation besteht aus fünf Kapiteln. Das erste Kapitel behandelt den
enormen Einfluss der Bestimmungen des Europäischen Abkommens auf die
Harmonisierung und die Liberalisierung des Rechts in der Republik Polen, der
in der Reform des Investitionsrechts bzw. Gesellschaftsrechts zum Ausdruck
kommt. Zu beachten sind auch die Investitions- und Wirtschaftsfreiheiten in der
Perspektive des Assoziationsabkommen. Von dem Inkrafttreten des Europäi-
schen Abkommens im Jahre 1994 bis zum Zeitpunkt der vorliegenden Arbeit
sind neun Jahre vergangen, so dass man die Realisation der Bestimmungen und
der Verpflichtungen betreffend Investitionsrecht, die Polen durch das Europäi-
sche Abkommen eingegangen ist, beurteilen kann. Eine wichtige Rolle spielt
dabei die Berücksichtigung der Richtlinien der EU in der durchgeführten Re-
form des polnischen Gesellschaftsrechts. Die Anstrengungen der polnischen
Spezialisten aus dem Rechtsbereich und die Früchte der Legislaturarbeit haben
die erwarteten Ergebnisse gebracht. Die verabschiedeten Gesetze10 regeln aus-
führlich die für das Wirtschaftsleben wichtige Konstruktion und Organisation
der Handelsgesellschaften und sichern die Verwirklichung des Grundsatzes der
Wirtschaftsfreiheit. Die Vorschriften sind den Anforderungen der gegenwärtigen
Wirtschaft und den in der EU angenommenen Richtlinien sowie den häufig in
entwickelten Marktwirtschaften angewandten Regelungen und auch den Anfor-
derungen des öffentlichen Wertpapierverkehrs angepasst.  Das zweite Kapitel
stellt einen Umriss der wichtigsten Rechtsakte dar, aus denen sich das gegen-
wärtige polnische Investitionsrecht zusammensetzt. Dabei sind vor allem zu
nennen die in den letzten Jahren bearbeiteten und verabschiedeten Werke, wie
das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, das Gesetz über das Recht der
Wirtschaftstätigkeit sowie das Gesetz über  Landes-Gerichtsregister. Außerdem
zählt man zu den Quellen das Zivilgesetzbuch mit Novellierungen, das Gesetz
über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer, das Bankrecht, das Gesetz
                                                     
10 Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit
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über Versicherungstätigkeit sowie das Gesetz über den öffentlichen Handel mit
Wertpapieren. Das dritte Kapitel behandelt die Prinzipien der Wirtschaftsfreiheit
und der Gleichstellung der Wirtschaftssubjekte in der polnischen Rechtsord-
nung, die Begriffe der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unter-
nehmens sowie die Bedeutung des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstä-
tigkeit für ausländische Unternehmer. Wichtig sind dabei auch die  Prinzipien
der nationalen Standards und der Gegenseitigkeit sowie die  Regelungen beim
Mangel der Gegenseitigkeit. Da einige Arten der wirtschaftlichen Tätigkeit
Konzessionen und Genehmigungen verlangen, regelt der Gesetzgeber in diesem
Gesetz solche Einschränkungen. Dieser Kapitel befasst sich auch mit der Pro-
blematik der Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den
ausländischen Unternehmer in der Republik Polen sowie mit den Investitions-
formen: Handelsgesellschaften, Tochtergesellschaften, Joint Venture-
Gesellschaften, Übernahme und Erwerb von Anteilen oder Aktien in polnischen
Gesellschaften und Unternehmenserwerb sowie Zweigniederlassungen (Nieder-
lassungen) und Vertretungen (Repräsentanzen). Die zwei übrigen Kapitel betref-
fen direkt die Handelsgesellschaften, von denen sechs Typen den ausländischen
Investoren zur  Verfügung stehen11. Jedoch werden in diesen Kapiteln fünf Ty-
pen behandeln, denn im Rahmen einer Partnerschaftsgesellschaft ist es nicht
möglich eine wirtschaftliche Tätigkeit auszuüben; deswegen wird in dieser Ar-
beit von einer näheren Behandlung abgesehen. Diese Art der Personengesell-
schaft wird von den Gesellschaftern (Partnern) zur Ausübung eines freien Beru-
fes errichtet. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den drei Typen der Perso-
nenhandelsgesellschaften, nämlich: Offene Handelsgesellschaft, Kommanditge-
sellschaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die wichtigsten Fragestellun-
gen betreffen die Auswahl der Rechtsform unter den Personenhandelsgesell-
schaften, ihre Gründung, Errichtung, Geschäftsführung, Rechtsstellung der Be-
teiligten, Funktionsweise, Vermögen, Einlagen und Anteile in den einzelnen
Typen, ihre Beteiligung am Rechtsverkehr (Vertretung und Haftung) sowie Aus-
scheiden eines Gesellschafters und Beendigung der Tätigkeit (Auflösung und
Liquidation) der Personenhandelsgesellschaften.  Das letzte Kapitel der Arbeit
betrifft dagegen der Kapitalgesellschaften. Es betrachtet die entsprechenden
Fragen wie bei den Personenhandelsgesellschaften, sowie zusätzliche Probleme,
die sich nur auf die Kapitalgesellschaften beziehen. Es geht also um die Aus-
wahl der Rechtsform unter den Kapitalgesellschaften, zu denen die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft gehören. Nachfolgend geht
es um die Entstehung dieser Gesellschaften mit der Besprechung der Kapitalge-
sellschaften in Gründung (Vorgesellschaft), die Möglichkeit der Gründung von
Einmann-Gesellschaften, Organe (Vorstand, Aufsichtsrat, Revisionskommissi-
                                                     
11 beachte aber die Bemerkungen des Unterkapitels: „Bedeutung des Gesetzes über das Recht
der Wirtschaftstätigkeit für ausländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien der
nationalen Standards und der Gegenseitigkeit. Regelungen beim Mangel der Gegenseitigkeit“,
S. 73
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on, Gesellschafterversammlung,  Hauptversammlung), den Rechtsstatus der Be-
teiligten, Vermögen,  Einlagen,  Stammkapital  und  Anteile/Aktien an der Ka-
pitalgesellschaft, die Änderung des Gesellschaftsvertrages/der Satzung, die  Er-
höhung  und  Herabsetzung  des Stammkapitals, die Beteiligung am Rechtsver-
kehr (Vertretung und Haftung), den Ausschluß eines Gesellschafters/Aktionärs
aus einer Kapitalgesellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Beendigung
einer Kapitalgesellschaft (Auflösung und Liquidation).
Dank der umfangreichen Reformen des Investitionsrechtes bzw. Gesellschafts-
rechtes kann man davon ausgehen, dass in den kommenden Jahren das Interesse
der ausländischen Investoren und die Attraktivität der Investitionen in Polen
ständig wachsen werden. Dabei sollte man anmerken, das am 7. und 8. Juni
2003 die Volksabstimmung über den EU-Beitritt in Polen durchgeführt wurde.
Die überwiegende Mehrheit der Bevöllkerung hat für den Beitritt gestimmt. Seit
dem 1.Mai 2004 ist Polen ein volles Mitglied der Europäischen Union. Die völ-
lig neue politisch-wirtschaftliche Situation soll sich durch zunehmende ausländi-
sche Investitionen und zahlreiche Gesellschaftsneugründungen bzw. Gesell-
schaftsbeteiligungen in Polen kennzeichnen.
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Erstes Kapitel: Bedeutung des Europäischen Abkommens (Assoziationsab-
kommen vom 16.12.1991) zwischen der Republik Polen und den Europäi-
schen Gemeinschaften für das Investitionsrecht (insbesondere das Gesell-
schaftsrecht) in Polen

1. Einfluss der Bestimmungen des Europäischen Abkommens auf Harmo-
nisierung und Liberalisierung des Investitionsrechts in der Republik
Polen

Als Ergebnis der beginnenden grundlegenden politischen, sozialen und wirt-
schaftlichen Veränderungen in der Republik Polen wurde schon am Ende des
Jahres 1989 im Kreis ihrer politischen Eliten die Idee der Assoziation Polens mit
den Europäischen Gemeinschaften geboren. Die Grundlagen dieser Idee waren
die traditionellen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen Polens zu den Ländern
der Europäischen Gemeinschaften, der Zusammenbruch der osteuropäischen
Märkte für den polnischen Export, das Bewusstsein, dass die Verbindung Polens
mit den Europäischen Gemeinschaften wesentlich die Absatzmöglichkeit polni-
scher Waren auf den Märkten derselben verbessert und vor allem der Zugang zu
modernen Technologien, Organisations- und Managementsystemen, sowie zu
Finanzhilfen und breitem privatem Investitionskapital, welches gleichzeitig den
Transformationsprozess der polnischen Wirtschaft erleichtert und beschleu-
nigt12. Bereits im Jahre 1989 hat Polen mit den Europäischen Gemeinschaften
einen Vertrag über die Zusammenarbeit im Handel abgeschlossen und eine pol-
nische Vertretung in Brüssel eröffnet. „Ein Jahr später wurden die Assoziations-
verhandlungen begonnen, die den Abschluss des Assoziationsabkommens (Po-
len gleichzeitig mit Ungarn und der ehemaligen Tschechoslowakei) mit der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, d.h. EG, EGKS und EURATOM, am 16.12.1991 er-
möglicht haben. Der Handelsteil des Vertrages ist am 01.03.1992, das gesamte
Europäische Abkommen13 erst am 01.02.1994 in Kraft getreten. Dieser Vertrag
bildet bis heute die Grundlage für die bilateralen Verhältnisse Polens mit der
EU.“14

Das Europäische Abkommen besteht aus 122 Artikeln, die in neun Teile grup-
piert sind. Einen integralen Teil stellen auch die Protokolle (7), Anlagen (12)
sowie die gemeinsamen und einseitigen Deklarationen dar. Der Vertrag ist um-
fangreich und enthält ca. 500 Seiten Manuskript. Die Assoziation umfasst ge-
mäß Art. 6 Ziff. 1 des Abkommens eine Übergangszeit von höchstens zehn Jah-
ren, die sich in zwei aufeinanderfolgende Stufen von grundsätzlich jeweils fünf

                                                     
12 Doliwa-Klepacki, Integracja Europejska, S. 113
13 Europäisches Abkommen, das eine Assoziierung zwischen der Republik Polen einerseits,
und der Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten, anderseits, bestimmt. (As-
soziationsabkommen). Es wurde am 16.12.1991 in Brüssel angefertigt und trat im Jahre 1994
in Kraft.  Dz.U. vom 27.01.1994
14 Bramorski/Lowitzsch/Neidenowa/Brockhuis, WHRO, Kapitel A, PL, Rdnr.138
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Jahren gliedert. Die erste Stufe beginnt mit dem Inkrafttreten dieses Abkom-
mens. Das Ziel der Assoziation ist gemäß Art. 1 Abs. 2 des Europäischen Ab-
kommens:
- einen geeigneten Rahmen für den politischen Dialog zu schaffen, der die

Entwicklung enger politischer Beziehungen zwischen den Vertragsparteien
ermöglicht;

- die Ausweitung des Handels und ausgewogene Wirtschaftsbeziehungen zwi-
schen den Vertragsparteien zu fördern und so die dynamische wirtschaftliche
Entwicklung und den Wohlstand in Polen zu begünstigen;

- eine Grundlage für die finanzielle und technische Hilfe zu schaffen, die die
Gemeinschaft Polen gewährt;

- einen geeigneten Rahmen für die schrittweise Integration Polens in die Ge-
meinschaft zu bieten. Zu diesem Zweck wird Polen auf die Erfüllung der
notwendigen Voraussetzungen hinarbeiten;

- die Zusammenarbeit in kulturellen Angelegenheiten zu fördern.
Das Ziel von höchstem Rang ist die allmähliche Integration der Republik Polen
in die Europäischen Gemeinschaften. Dabei wird in der Präambel des Abkom-
mens festgesetzt, dass das endgültige Ziel die volle Mitgliedschaft der Republik
Polen in den Gemeinschaften ist. In der Präambel wurde auch hervorgehoben,
dass das Assoziationsabkommen ein neues Klima für gegenseitige Wirtschafts-
beziehungen und vor allem für die Entwicklung von Handel und Investitionen
schaffen soll, die für die Umgestaltung der Wirtschaft und die technische Mo-
dernisierung unerlässlich sind. Deswegen wurde auch in der Fragestellung in
bezug auf die Aufnahme der Wirtschaftstätigkeit beschlossen, dass:
- die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften mit dem Zeitpunkt des

Inkrafttretens des Abkommens polnischen Bürgern und wirtschaftlichen
Subjekten dieselben Möglichkeiten zur Gründung von Unternehmen auf ih-
ren Gebieten zusichern, die ihre eigenen Bürger und wirtschaftlichen Sub-
jekte haben. Die Republik Polen dagegen wird dasselbe in bezug auf die
Bürger und die wirtschaftlichen Subjekte tun, die Unternehmen auf ihrem
Gebiet gründen wollen (Art. 44 Abs. 1 - 3);

- unbeschadet des Art. 44 haben auf dem Gebiet der Republik Polen nieder-
gelassene Gesellschaften der Gemeinschaft vom Inkrafttreten dieses Ab-
kommens an das Recht auf den Erwerb, die Nutzung, das Anmieten und den
Verkauf von Grundbesitz und hinsichtlich der natürlichen Ressourcen der
landwirtschaftlichen Nutzfläche und der Forstwirtschaft das Recht auf die
Pacht, sofern diese Rechte unmittelbar für die Ausübung der Erwerbstätig-
keiten, für die sie sich niedergelassen haben, erforderlich sind. Die Republik
Polen gewährt Zweigniederlassungen und Agenturen von Gesellschaften der
Gemeinschaft in Polen diese Rechte spätestens am Ende der in Art. 6 des
Abkommens genannten ersten Stufe. Die Republik Polen gewährt Staatsan-
gehörigen der Gemeinschaft, die eine selbständige Tätigkeit in Polen aus-
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üben, diese Rechte spätestens am Ende der in Art. 6 genannten Übergangs-
zeit (Art. 44 Abs. 7);

- in den Unternehmen, die durch einen Bürger oder ein wirtschaftliches Sub-
jekt einer der Vertragsparteien auf dem Gebiet der anderen gegründet sind,
können Bürger der ersten Vertragspartei beschäftigt werden, jedoch nur auf
Leitungsstellen oder anderen, die hohe Qualifikationen erfordern;

- die Vertragsparteien verpflichten sich, alle Leistungsbilanzzahlungen in frei
konvertierbarer Währung zu genehmigen, sofern die diesen Zahlungen zu-
grundeliegenden Transaktionen den freien Waren- und Dienstleistungsver-
kehr oder die Freizügigkeit zwischen den Vertragsparteien betreffen, die
aufgrund dieses Abkommens hergestellt worden sind (Art. 59);

- außerdem, hinsichtlich der Kapitalbilanztransaktionen gewährleisten die
Mitgliedstaaten beziehungsweise die Republik Polen vom Inkrafttreten die-
ses Abkommens an den freien Kapitalverkehr im Zusammenhang mit Direk-
tinvestitionen in Gesellschaften, die gemäß den Rechtsvorschriften des Auf-
nahmelandes gegründet wurden, und Investitionen, die gemäß des Kapitels II
des Titels IV des Abkommens getätigt werden, sowie die Liquidation oder
Rückkehr dieser Investitionen in den Ausgangsstaat und etwaiger daraus re-
sultierender Gewinne (Art. 60 Abs. 1). Die Vertragsparteien nehmen Kon-
sultationen auf, um den Kapitalverkehr zwischen der Gemeinschaft und der
Republik Polen zur Erreichung der Ziele des Assoziationsabkommens zu
erleichtern (Art. 60 Abs. 3).

Eine wesentliche Voraussetzung für die wirtschaftliche Integration der Republik
Polen in die Gemeinschaft stellt die Angleichung der bestehenden und künftigen
Rechtsvorschriften der Republik Polen an das Gemeinschaftsrecht dar (Art. 68
des Abkommens des Kapitels III „Angleichung der Rechtsvorschriften”). In den
Art. 69 des Abkommens wurden die Bereiche, die jene Angleichung betreffen,
genannt. „Das Gesellschaftsrecht” wurde an zweiter Stelle unter den nach Prio-
ritäten gegliederten Rechtsbereichen aufgeführt. Damit wurde es als einer der
wichtigsten im Angleichungsprozess anerkannt. Das Gesellschaftsrecht wird
hier neben dem Zollrecht, dem Bankrecht, der Rechnungslegung der Unterneh-
men und der Steuern, dem geistigen Eigentum, dem Schutz der Arbeitnehmer
am Arbeitsplatz, den Finanzdienstleistungen, den Wettbewerbsregeln, dem
Schutz der Gesundheit und des Lebens von Menschen, Tieren und Pflanzen,
dem Verbraucherschutz, den indirekten Steuern, den technischen Vorschriften
und Normen, dem Verkehr und der Umwelt genannt. Der Bereich „des Gesell-
schaftsrechts” ist auch Hauptgegenstand der Erörterungen in der vorliegenden
Arbeit, im Hinblick auf den hohen Bedeutungsrang im Integrations- und Inve-
stitionsprozess. Dazu ist anzumerken, dass im Art. 73 des Abkommens, der der
Investitionsförderung und dem Investitionsschutz gewidmet ist, hingewiesen
wird, dass:
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- die Zusammenarbeit auf die Schaffung eines günstigen Klimas für inländi-
sche und ausländische Privatinvestitionen abzielt, die für den wirtschaftli-
chen und industriellen Wiederaufbau der Republik Polen wesentlich sind,

- die Schaffung eines ordnungsrechtlichen Rahmens durch die Republik Po-
len, die Investitionen begünstigt; soweit angebracht, könnte dies durch die
Ausdehnung des Investitionsförderungs- und des Investitionsschutzabkom-
men durch die Mitgliedstaaten und die Republik Polen erreicht werden,

- die Anwendung geeigneter Vereinbarungen über den Kapitaltransfer,
- die Verbesserung des Investitionsschutzes,
- die Deregulierung und Verbesserung der wirtschaftlichen Infrastruktur,
- der Austausch von Informationen über Investitionsmöglichkeiten im Rah-

men von Handelsmessen, Ausstellungen, Handelswochen und anderen Ver-
anstaltungen.

2. Investitions- und Wirtschaftsfreiheiten in der Perspektive des
Assoziationsabkommens

Für die Gestaltung der Vision der Wirtschaftsfreiheit in den Ländern der EG
hatte und haben große Bedeutung die Römischen Verträge vom 25.03.1957. Im
Art. 52 des EG-Vertrages (jetzt Art. 43) ist die Freiheit der Niederlassung eines
Unternehmens auf dem Gebiet der Mitgliedstaaten, bei der Achtung des Innen-
rechts der einzelnen Staaten, festgehalten. Die Fragestellung der Wirtschafts-
freiheit wird im Assoziationsabkommen mit der Republik Polen im Art. 44 Abs.
4a behandelt, der die Problematik der Möglichkeit der Unternehmensgründung
betrifft. Dies bedeutet:
1) im Bezug auf die Bürger: Das Recht zur Aufnahme und zur Ausübung selb-

ständiger Erwerbstätigkeiten sowie Erwerbstätigkeiten aufgrund der Schaf-
fung und der Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften,
die sie tatsächlich kontrollieren. Die Ausübung einer selbständigen Tätigkeit
und einer Geschäftstätigkeit durch Bürger umfasst nicht die Suche oder An-
nahme einer Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt und verleiht nicht das
Recht auf Zugang zum Arbeitsmarkt der anderen Vertragspartei. Die Be-
stimmungen des Kapitels II „Niederlassungsrecht” des IV. Teils des Ab-
kommens gelten nicht für diejenigen, die nicht ausschließlich eine selbstän-
dige Tätigkeit ausüben,

2) im Bezug auf die Gesellschaften: Das Recht zur Aufnahme und zur Aus-
übung von Erwerbstätigkeiten durch die Errichtung und die Leitung von
Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen.

Absätze 1 und 2 beziehen sich auf den Begriff einer „Niederlassung”. Im Art. 4b
wird dargelegt, was unter dem Begriff „Tochtergesellschaft einer Gesellschaft”
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verstanden werden sollte. Nämlich eine Gesellschaft, die tatsächlich von der er-
sten Gesellschaft kontrolliert wird. Der nächste Punkt des Art. 4, nämlich c weist
darauf hin, dass Wirtschaftstätigkeit insbesondere gewerbliche Tätigkeit, Han-
delstätigkeit, handwerkliche Tätigkeit und freiberufliche Tätigkeit bezeichnet.
Ausdruck des Grundsatzes der Wirtschaftsfreiheit sollen die Freiheiten in fol-
genden Bereichen sein: freier Warenverkehr, Freizügigkeit der Arbeitnehmer,
Niederlassungfreiheit, freier Dienstleistungsverkehr, Kapitalverkehr und Wett-
bewerb. Der Grundsatz stammt aus dem Art. 7 der Römischen Verträge und ist
in Art. 14 der aktuellen Fassung des EG – Vertrages enthalten. Dort wird festge-
stellt, dass der Binnenmarkt das Gebiet ohne Binnengrenzen umfasst, auf wel-
chem gemäß der Bestimmungen dieser Verträge freier Personen-, Waren,
Dienstleistungs- und Kapitalverkehr gewährleistet werden.
Die hier interessierende Freiheit im Bereich des Niederlassungsrechts ist in den
Art. 44 – 54 des Abkommens geregelt. Es wird hier der Grundsatz der nationa-
len Behandlung (Prinzip des nationalen Standards) angenommen, der besagt,
dass die Bürger einer Vertragspartei in Beziehung auf die Möglichkeit der Nie-
derlassung eigener Unternehmen sowie der Eröffnung einer Tochtergesellschaft,
Vertretungen oder Repräsentationen auf dem Gebiet des anderen Staates wie
eigene Bürger dieses Staates behandelt werden. In eng beschriebenen Situatio-
nen wurde der Republik Polen das Recht zugestanden, Rechtsakte einführen, die
mit dem Grundsatz der freien Ausübung der Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet
eines anderen Staates im Widerspruch stehen, wenn z.B. dies mit dem Bedarf
der Schaffung eines neuen Zweiges der Wirtschaftstätigkeit oder der Notwen-
digkeit der Durchführung einer Umstrukturierung verbunden ist. Gemäß Art. 48
Ziff. 1 des Abkommens gilt als „polnisches Unternehmen” und „Unternehmen
der Gemeinschaft” im Sinne dieses Abkommens ein Unternehmen oder eine Ge-
sellschaft, die nach den Rechtsvorschriften der Republik Polen oder eines Mit-
gliedstaates der Gemeinschaft gegründet wurde und seinen satzungsmäßigen
Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung im Gebiet der Repu-
blik Polen oder der Gemeinschaft hat. Hat das nach den Vorschriften der Repu-
blik Polen oder eines Mitgliedstaates der Gemeinschaft gegründete Unterneh-
men bzw. die Gesellschaft jedoch nur ihren satzungsmäßigen Sitz im Gebiet der
Republik Polen oder der Gemeinschaft, so müssen ihre Geschäftstätigkeiten eine
echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft der Republik Polen
oder eines der Mitgliedstaaten aufweisen.  Nach dem Ziff. 3 dieses Artikels gilt
als ein „Staatsangehöriger der Republik Polen” oder „Staatsangehöriger der
Gemeinschaft” im Sinne dieses Abkommens eine natürliche Person, welche die
Staatsangehörigkeit der Republik Polen oder eines der Mitgliedstaaten der Ge-
meinschaft besitzt.
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3. Realisation der Bestimmungen und der Verpflichtungen betreffend In-
vestitionsrecht, die Polen durch das Europäische Abkommen eingegan-
gen ist. Berücksichtigung der Richtlinien der EU in der durchgeführten
Reform des polnischen Gesellschaftsrechts

Um die gesetzten Ziele zu realisieren und die eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen, beziehungsweise dem Bedarf der Schaffung des entsprechenden Inve-
stitionsklimas Rechnung zu tragen, wurden die Arbeiten an der Liberalisierung
von Vorschriften begonnen. Zu diesem Ziel hat man folgende Rechtsetzungs-
kommissionen berufen: die Kommission zur Reform des Zivilrechtes unter der
Leitung von Prof. Czachorski und die Arbeitsgruppe zur Reform des Gesell-
schaftsrechtes, die in den Jahren 1991 – 1994 unter der Leitung von Prof. Klein
sowie die Kommissionen der Kodifikation des Zivilrechtes unter der Leitung
von Prof. Radwanski. Die endgültige Form des neuen Entwurfes des Gesetzes –
das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften – hat das Problemteam der
Kommission der Kodifikation des Zivilrechts in folgender Zusammensetzung
erarbeitet: Professoren Soltysinski, Szajkowski, Szumanski. Das Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften15 wurde durch den polnischen Sejm16 der Repu-
blik Polen am 15.09.2000 verabschiedet und hat ab dem 01.01.2001 den bisher
geltenden Teil des Handelsgesetzbuchs vom Jahre 1934 ersetzt. In der Republik
Polen hat man auch viele andere Akte des Investitionsrechts vorbereitet und ver-
abschiedet, die alte Regelungen ersetzt haben. Die Fragestellungen der Annahme
und der Ausübung der Wirtschaftstätigkeit durch inländische und ausländische
Rechtsträger werden gegenwärtig geregelt durch das Gesetz über das  Recht der
Wirtschaftstätigkeit vom 19.11.1999, auch Wirtschaftsverfassung der Republik
Polen genannt, die im ganzen am 01.01.2001 in Kraft getreten ist17. Die Proble-
matik der Registrierung der o.g. Rechtsträger wurde im Gesetz über das Landes-
Gerichtsregister18 geregelt.
Seit dem Inkrafttreten des Europäischen Abkommens im Jahre 1994 sind neun
Jahre vergangen. In diesem Zusammenhang können heute in größerem Maßstab
die Anstrengungen der polnischen Spezialisten aus dem Rechtsbereich und die
Früchte der Legislaturarbeit beurteilt werden. Die neulich verabschiedeten Ge-
setze regeln ausführlich die für das Wirtschaftsleben wichtige Konstruktion und
Organisation der Handelsgesellschaften und sichern die Verwirklichung des
Grundsatzes der Wirtschaftsfreiheit. Die Vorschriften wurden den Anforderun-
gen der gegenwärtigen Wirtschaft, den in der EU angenommenen Richtlinien,

                                                     
15 s.  Unterkapitel:  „Gesetzbuch  über  die  Handelsgesellschaften  vom 15.09.2000  (HGG)“,
S. 37
16 Sejm = untere Kammer des polnischen Parlaments
17 s. Unterkapitel: „Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG) vom 19.11.1999“,
S. 45
18 s. Unterkapitel: „Gesetz über das  Landes-Gerichtsregister (LGRegG)“ vom 20.08.1999“,
S. 47



31

den häufig in entwickelten Marktwirtschaften angewandten Regelungen sowie
auch den Anforderungen des öffentlichen Wertpapierverkehrs, angepasst. Man
sollte hervorheben, dass zu den wichtigsten Aspekten der Verwirklichung der
Bestimmungen des Assoziationsabkommens für die polnische Wirtschaft und
Gesellschaft, dank der Liberalisierung der Vorschriften, gehören:
- die oben erwähnte Modernisierung des Investitionsrechtes,
- der große Zufluss des ausländischen Investitionskapitals in die Republik

Polen und im Zusammenhang damit die Umstrukturierung und die Moderni-
sierung von vielen Wirtschaftsbereichen,

- der Zufluss der neuen Technologien und des Know-how,
- die deutlich Zunehmenden Wirtschaftsinitiativen in der polnischen Gesell-

schaft,
- als Ergebnisse des Wettbewerbs seitens der Unternehmen aus den Staaten

der EU die erhebliche Erhöhung der Qualität der Dienstleistungen.
„Das europäische Gesellschaftsrecht besteht im wesentlichen aus einer Verord-
nung und einem Katalog von neun Richtlinien, die gemäß der Ermächtigungs-
grundlage des Art. 44 Abs. 2 g EG-Vertrag erlassen worden sind.
Die neun Richtlinien19 sind gewissermaßen das gesellschaftsrechtliche Pro-
gramm, das Polen in der Vor-Beitritts-Phase umzusetzen hat.“20 Das Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften umfasst die Materie, die in sechs Richtlinien des
Rates der EU: Erster, Zweiter, Dritter, Sechster, Elfter und Zwölfter, geregelt ist.
Die Bestimmungen der übrigen drei Richtlinien, d.h. Vierter, Siebter und Achter
wurden in Vorschriften von zwei anderen Gesetzen berücksichtigt, und zwar: im

                                                     
19 Die Direktiven des Rates, die veröffentlicht wurden, betreffen: die Bekanntmachung von
Daten, die der Registrierung unterliegen, die für Verpflichtungen der Gesellschaften gegen-
über Dritten wichtig sind, sowie die Fälle der Nichtigkeit der Gesellschaft  (sog. Publizitäts-
richtlinie – die erste Richtlinie Nr. 68/151 vom 9.03.1968); Entstehen von Aktiengesellschaf-
ten, Erhaltung der Integrität des Kapitals sowie seiner Änderungen (sog. Kapitalschutzrichtli-
nie – die zweite Richtlinie Nr. 77/91 vom 13.12.1976); Schutz der Aktionäre und Dritter im
Falle einer Fusion der Aktiengesellschaften (sog. Verschmelzungs- oder Fusionsrichtlinie –
die dritte Richtlinie Nr. 78/855 vom 09.10.1978); Inhalt und Struktur des Jahresberichts und
der Rechnungslegung  (sog. Bilanzrichtlinie – die vierte Richtlinie Nr. 78/660 vom
25.07.1978); Teilung der Aktiengesellschaften (sog. Spaltungsrichtlinie – die sechste Richtli-
nie Nr. 82/891 vom 17.12.1982); Voraussetzungen sog.  Konsolidierter Bilanz, (sog. Kon-
zernabschlussrichtlinie – die siebte Richtlinie Nr. 83/349 vom 13.06.1983); Qualifikation von
Finanzwirtschaftsprüfern – Buchhalter, (sog. Abschlussprüferrichtlinie – die achte Richtlinie
Nr. 84/253 vom 10.04.1984); Filialen (Niederlassungen) der Gesellschaften der anderen Mit-
gliedstaaten, (sog. Strukturrichtlinie – die elfte Richtlinie Nr. 89/666 vom 21.12.1989); Ein-
mann-Gesellschaften mit beschränkter Haftung – die zwölfte Richtlinie Nr. 89/667 vom
21.12.1989. Die übrigen Richtlinien wurden in Form von Entwürfen vorbereitet, nämlich: die
fünfte Richtlinie über Struktur der Aktiengesellschaft sowie der Rechten und Pflichten ihren
Organen, die zehnte Richtlinie über der Fusion von internationalen Aktiengesellschaften, die
dreizehnte Richtlinie über den Schutz der Aktionäre und Dritter im Falle der Übernahme der
Aktiengesellschaften, die auf der Unternehmensbörse notiert sind, durch die Gesellschaften
anderen Mitgliedsstaaten, die vierzehnte Richtlinie über der Liquidation der Kapitalgesell-
schaften.
20 Redecker, Rechtsangleichung des polnischen Gesellschaftsrechts, S. 199
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Gesetz über die Rechnungslegung sowie im Gesetz über den Wirtschaftsprüfer
und ihrer Selbstverwaltung21.
Der Beitritt der Republik Polen in die Europäische Union als voller Mitglieds-
staat  bewirkte, dass die Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft im Bereich
des Gesellschaftsrechts auch in Polen verbindlich sind. Gleichzeitig gelten die
Verordnungen des Rates der EG, u.a. die Verordnung vom 25.07.1985 über die
Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung (EWIV), als Normen des
europäischen Gesellschaftsrechts.22 Ferner existieren inzwischen Regelungen
über eine Europäische Aktiengesellschaft.

                                                     
21 Polinski, Kodeks spolek handlowych a dyrektywy Unii Europejskiej, S. 30
22 Szajkowski, PSH,  S.44
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Zweites Kapitel: Rechtsquellen des polnischen Investitionsrechts

Im Rahmen des begonnenen Prozesses der Annäherung der Rechtsvorschriften
im Bereich des Investitionsrechts wurden in Polen in den 90er Jahren einige
Rechtsakte, die von fundamentaler Bedeutung für den zu besprechenden Bereich
sind, vorbereitet und verabschiedet. Sie regeln die Aufnahme und Ausübung der
Wirtschaftstätigkeit sowohl durch die inländischen als auch ausländische Perso-
nen, Registrierung dieser Tätigkeit sowie die Rechtsformen. Diese Rechtsakte
liberalisieren wesentlich die vorherigen Vorschriften und sind dem in der Euro-
päischen Union sowie in ihren Mitgliedstaaten geltenden Rechtsstandard ange-
passt. Unter jenen Rechtsakten sollten vor allem das novellierte Zivilgesetzbuch,
das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, das Gesetz über das Recht der
Wirtschaftstätigkeit, das Gesetz über das Landes-Gerichtsregister, das Gesetz
über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer in der Republik Polen und
die Branchengesetze, nämlich das Bankrecht und das Gesetz über Versiche-
rungstätigkei sowie das Gesetz über den öffentlichen Handel mit Wertpapieren,
genannt werden.

1. Zivilgesetzbuch (ZGB) vom 23.04.1964 mit Novellierungen. Relationen
zwischen Zivilrecht und Handelsrecht im gegenwärtigen polnischen
Recht

Das Gesetz vom 23.04.1964 – das Zivilgesetzbuch23, das am 01.01.1965 in Kraft
getreten ist, stellt, vor allem nach der Novellierungen,24 für den allgemeinen
Rechtsverkehr und Handelsverkehr eine wichtige Rechtsquelle dar. Die Geltung
des Zivilgesetzbuches bezieht sich auf das Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften, was in Art. 2 i.V.m. Art. 1 dieses Gesetzbuches zum Ausdruck kommt.
Für die Gründung, Organisation, Funktionsweise, Auflösung, Verschmelzung,
Teilung und Umwandlung von Handelsgesellschaften, soweit sie nicht im HGG
geregelt sind, gelten die Vorschriften des Zivilgesetzbuches. Wenn die Eigenart
(Rechtsnatur) der Rechtsverhältnisse einer Handelsgesellschaft es erfordert,
gelten die Vorschriften des Zivilgesetzbuches entsprechend. Diese entsprechen-
de Geltung der Vorschriften des ZGB hinsichtlich der Eigenart der Gesell-
schaftsrechtsbeziehungen betrifft beispielsweise die Beschlüsse der Gesell-
schafterversammlung in einer GmbH oder die Hauptversammlung in einer AG.
Diese Beschlüsse sind nämlich keine Rechtsgeschäfte im engeren Sinn der Art.

                                                     
23 Dz.U. 1964, Nr. 16, Pos. 93 mit späteren Änderungen
24 u.a. durch das Gesetz vom 28.07.1990 über die Änderung des Zivilgesetzbuchs, Dz.U.
1990, Nr. 55, Pos. 321 und das Gesetz vom 14.02.2003 über die Änderung des Zivilgesetz-
buchs und manchen anderen Gesetze, Dz.U. 2003, Nr. 49, Pos. 408
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56 – 65 ZGB25. Man darf auch nicht auf sie die Vorschriften über Mängel einer
Willenserklärung (Art. 82 – 88 ZGB) direkt anwenden.26 Das polnische Zivilge-
setzbuch setzt sich aus vier Büchern zusammen und regelt folgende Fragestel-
lungen:
- Im ersten Buch: „Allgemeiner Teil”, neben Einleitungsvorschriften, enthält

es die Vorschriften über natürliche Personen (u.a. Rechtsfähigkeit und Ge-
schäftsfähigkeit); juristische Personen und organisatorische Einheiten, die
keine juristische Personen sind, denen das Gesetz aber die Rechtsfähigkeit
zuerkennt27 (dies betrifft vor allem die Personenhandelsgesellschaften: OHG,
KG, KGaA);  Unternehmer und ihre Bezeichnungen (Firmenrecht); Vermö-
gen, Unternehmen und Landwirtschaft; Rechtsgeschäfte (u.a. Abschluss ei-
nes Vertrages, Form der Rechtsgeschäfte, Bevollmächtigung, Prokura, Re-
gelungen über Bedingung und Frist sowie Anspruchsverjährungen);

- im zweiten Buch: „Eigentum und andere dingliche Rechte” enthält es die
Vorschriften über das Eigentum, Erbnießbrauch, beschränkte dingliche
Rechte und Besitz;

- im dritten Buch: „Schuldverhältnisse” enthält es die allgemeinen und beson-
deren Vorschriften über die Schuldverhältnisse und ihren  Arten;

- im vierten Buch: „Erbrecht” enthält es die Vorschriften über die ganze Mate-
rie der Vererbung.

Das Verhältnis zwischen Zivilrecht und Handelsrecht ist etwas näher zu be-
trachten. Das Zivilgesetzbuch basiert auf dem Prinzip der Einheit des Zivilrech-
tes und regelt nicht nur den Allgemeinverkehr, sondern auch Handelsverkehr. So
bestimmt der Art. 1 des Gesetzbuches in bezug auf seinen Geltungsbereich, dass
es die Zivilrechtsverhältnisse zwischen natürlichen und juristischen Personen
regelt. Das Gesetzbuch übt also in gewissem Sinne auch eine Funktion des Han-
delsrechts aus.  Die Grundlagen des polnischen Handelsrechts wurden in der
Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Weltkrieg gebildet. Damals hat das
Handelsgesetzbuch vom 193428 die Allgemeinheit der Verhältnisse im Bereich
des wirtschaftlichen Verkehrs  geregelt.  Es war gestaltet unter Anlehnung an
das Subjektkriterium, dessen Grundlage der Begriff  eines Kaufmannes war
(diese damalige Lösung hat auf der deutschen Konzeption im Handelsgesetz-
buch /HGB/ basiert). Gleichzeitig hat der Gesetzgeber die Handelsgeschäfte ge-
regelt, die man als Geschäfte verstand, die ein Kaufmann im Zusammenhang mit
seiner Geschäftstätigkeit ausübt.29 Der Begriff eines Kaufmannes war also
Schlüsselbegriff dieses Rechtes, dem man auch den Begriff der Handelsge-

                                                     
25 Die Allgemeinen Vorschriften über die Rechtsgeschäfte
26 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 23
27 s. Art. 331 ZGB, s. Unterkapitel: „ Unternehmenserwerb“, S. 85
28 Verordnung des Präsidenten der RP vom 27.06.1934, Dz. U. Nr. 57, Pos. 502 mit Änderun-
gen
29 Kidyba, Prawo handlowe, S. 1
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schäfte untergeordnet hat.30 Auf diese Weise hat sich eine Konzeption der Re-
gelung der Vermögensverhältnisse durch das Zivilrecht (allgemeiner Verkehr)
und das Handelsrecht (wirtschaftlicher Verkehr) gebildet.31 Die Hauptquelle des
Handelsrechts waren also das Handelsgesetzbuch von 1934 und die außer ihm
stehenden Handelsgesetze. Das Zivilrecht hatte man zu den Handelsverhältnis-
sen subsidiär angewendet, nämlich dann wenn das gegebene Verhältnis weder
das Handelsgesetzbuch noch die besonderen Gesetze noch das Gewohnheits-
recht geregelt hat32. „(...) nach der Einführung im Jahre 1965 des Zivilgesetzbu-
ches vom 23.04.1964 und nach der Aufhebung durch den Artikel VI § 1 eines
Teils der Vorschriften des Handelsgesetzbuches aus dem Jahre 1934, gilt das
Handelsrecht nicht mehr als ein getrennter Zweig der Rechtswissenschaft, son-
dern eine Rechtsdisziplin im Rahmen des Zivilrechts, die man sowohl aufgrund
der Subjektkriterien (Unternehmer) als auch mit Hilfe der Sachkriterien (Tätig-
keiten des Rechtsträgers im Bereich des geführten Unternehmens) absondern
kann.“33  Die dualistische Regelung der Vermögensverhältnisse wurde also zu-
gunsten der Einheit des Zivilrechtes aufgegeben. Das bedeutet aber nicht eine
Aufhebung der Unterscheidung von Handelsrecht und allgemeinem Zivilrecht,
denn das Handelsrecht behält eine gewisse Autonomie in Rahmen des Zivil-
rechtes.  Das Gesetz vom 28.07.1990 über Änderung des Zivilgesetzbuchs 34 hat
die Einheit des Zivilrechts erhalten. Trotzdem kann man das Handelsrecht als
selbständige Rechtsdisziplin absondern. Folgende Interpretationsrichtlinien ge-
ben die Grundlage zur Unterscheidung zwischen dem Professionellenverkehr
(Halbprofessionellenverkehr) und Allgemeinverkehr:
- das Auftreten des Unternehmers,
- die Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit,
- der Abschluss der Handelsverträge,
- die Wirtschaftsfreiheit (Gewerbefreiheit, Unternehmensfreiheit),
- die Sicherheit des Verkehrs,
- die Schnelligkeit des Verkehrs,
- die besonderen Anforderungen betreffend Finanzierung (Kredit) und Ab-

rechnung,
- die Stabilität und Dauerhaftigkeit der Verhältnisse,
- die erhöhten Anforderungen gegen Professionelle.35

Die Vorschriften der Gesetze verwenden gegenwärtig den Begriff des „Unter-
nehmers“36. Diesen Begriff verwendet u.a. das Zivilgesetzbuch37 sowie das Ge-
                                                     
30 Kruczalak, PHZW, S. 30
31 Kidyba, Prawo handlowe,  S. 1
32 Kruczalak, PHZW, S. 30
33 vgl. ibidem, S. 569
34 Dz.U. Nr. 55, Pos. 321
35 vgl. Kidyba, Prawo handlowe,  S. 2/3
36 frühere Gesetzgebung verwandt den Begrif eines Kaufmannes, der Einheit, der sozial und
nicht soziale Einheit und der wirtschaftliche Subjekt.
37 s. Unterkapitel: „Unternehmenserwerb“, S. 95
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setz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit38. Nach der Aufhebung des größten
Teiles des Handelsgesetzbuches im Jahre 1965 wurden die Handelsgeschäfte in
Vorschriften des Zivilgesetzbuches geregelt. Zu den Handelsgeschäften, also
den Rechtsgeschäften im Bereich der Unternehmenstätigkeit, vorgenommen
durch einen Unternehmer, gehören:
- der Ratenkauf, Art. 583 – 588 ZGB,
- der Liefervertrag, Art. 605 – 612 ZGB,
- der landwirtschaftliche Werklieferungsvertrag, Art. 613 – 626 ZGB,
- der Bauvertrag, Art. 647 – 658 ZGB,
- der Leasingvertrag, Art. 7091 – 70918 ZGB,
- der Bankkontovertrag, Art. 725 – 733 ZGB,
- der Agenturvertrag, Art. 758 – 7649 ZGB,
- der Kommissionsvertrag, Art. 765 – 773 ZGB,
- der Beförderungsvertrag Art. 774 – 793 ZGB.
Für den Handelsverkehr von wesentlicher Bedeutung sind auch die Vorschriften
des Zivilgesetzbuches über der Anweisung und Wertpapiere (Art. 9211 – 92116).
Die Praxis des Handelsverkehrs führte auch zu der Gestaltung einer Reihe von
unbenannten Verträgen, wie u.a.:
- der Know-how Vertrag,
- der Franchisingvertrag,
- der Factoringvertrag.
Praktische Anwendung findet in Verhältnissen des Handelsverkehrs das Prinzip
der Vertragsfreiheit, das in Art. 3531 ZGB ausgedrückt ist. Es gibt auch eine
Reihe von Handelsgeschäften, die außerhalb des Zivilgesetzbuches geregelt
sind, nämlich:
- der Kreditvertrag, Art. 69 – 79 Bankrecht39,
- der Lizenzvertrag, Art. 76 – 88 Gesetz betr. das immaterielle gewerbliche

Eigentum und Art. 65 – 68, 92 Urheberrechtsgesetz,
- die Verträge über die Werkverbreitung, Art. 41 – 68 Urheberrechtsgesetz.40

Mit der Reform des Unternehmensrechts bzw. Gesellschaftsrechts ist die Rege-
lung der Handelsgesellschaften seit 01.01.2001 mit der großen Modernisierung
und Anpassung zum gegenwärtigem Stand der Marktwirtschaft ins Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften verlagert worden41. Die Vorschriften über die
Firma und die Prokura wurden kraft Gesetzes vom 14.02.200342 modernisiert
und ins  Zivilgesetzbuch verschoben43. Sie beziehen sich jetzt auf alle Unter-
                                                     
38 s. Unterkapitel: „Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unternehmens.
Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den ausländischen Unterneh-
mer in der Republik Polen“, S. 83
39 Dz.U.02.72.665 von 1997 mit späteren Änderungen
40 vgl. Kruczalak, PHZW, S. 437/438
41 s. Unterkapitel: „Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften (HGG) vom 15.09.2000“, S.
37
42 Gesetz über die Änderung des Zivilgesetzbuches und manchen anderen Gesetze
43 s. Unterkapitel: „Firma und Prokura im Zivilgesetzbuch“ – neue Regelungen, S. 40
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nehmer. Die Regelung der Register befindet sich in dem Gesetz über Landes-
Gerichtsregister44. Das Rechnungswesen wurde in dem „Rechnungslegungsge-
setz“ geregelt. Gegenwärtig sind mit dem Inkrafttreten am 25.09.2003 des Ge-
setzes über Änderung des Zivilgesetzbuches vom 14.02.2003 übrige Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches vom 1934 völlig aufgehoben worden. Darüber hin-
aus haben zwei für das Handelsrecht wichtige Verordnungen, nämlich die Ver-
ordnung des Präsidenten Republik Polen vom 24.10.1934 – Insolvenzrecht so-
wie die Verordnung vom selben Datum über das Recht des Vergleichsverfah-
rens, ihre Geltungskraft verloren. An ihrer Stelle gilt seit 01.10.2003 ein neu be-
arbeitetes Gesetz über das Insolvenz- und Sanierungsrecht vom 28.02.200345,
das die veränderten gesellschaftlich-wirtschaftlichen Verhältnisse  der Marktsi-
tuation berücksichtigt.

2. Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften (HGG) vom 15.09.2000

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften (HGG)46, das am 01.01.2001 in
Kraft getreten ist, hält man für die rechtliche Regelung des XXI. Jahrhunderts,
die angesichts des Bedarfes den polnischen und ausländischen Unternehmern
entgegenkommt, die eine wirtschaftliche Tätigkeit in Form der Handelsgesell-
schaften in Polen aufnehmen und ausüben wollen.47 Das HGG mit anderen Ge-
setzen hat das Handelsgesetzbuch von 1934 ersetzt. Dadurch ist das HGB, das
durch mehr als 69 Jahre die grundlegende Quelle des polnischen Gesellschafts-
rechts darstellte, in die Geschichte eingegangen. Für den Bedarf der Ersetzung
des alten Gesetzbuches durch die neue rechtliche Regelung gab es zwei prinzipi-
elle Gründe: Erstens, das Handelsgesetzbuch von 1934 war nicht in der Lage,
den Erwartungen der gegenwärtigen polnischen Wirtschaftspraxis gerecht zu
werden. Trotz seines hohen Legislaturniveaus (so beurteilte es einstimmig Dok-
trin, Judikative und Praxis) hatte es zu viele Lücken, die sich aus dem Mangel an
Entwicklung des polnischen Gesellschaftsrechts durch ca. 50 Jahre ergaben.
Zweitens, ist die Notwendigkeit der Anpassung des polnischen Gesellschafts-
rechtes an das europäische Recht eingetreten, die eine der Bedingungen der
vollen Mitgliedschaft Polens in die Europäische Union in Kraft Art. 69 Assozia-
tionsabkommen darstellte.48 Das HGB von 1934 war aber ein wesentliches Fun-
dament für die Konstruktion des neuen Rechtsaktes.

                                                     
44 s.  Unterkapitel:  „Gesetz über  das  Landes-Gerichtsregister  (LGRegG)  vom 20.08.1999“
S. 47
45 Dz.U.2003, Nr. 60, Pos. 535
46 Dz.U. Nr. 94, Pos. 1037
47 Jacyszyn/Krzes/Marszalkowska-Krzes, Kodeks spolek handlowych. Komentarz. Orzecz-
nictwo, S. 2
48 vgl. Szumanski, Nowe polskie prawo spolek handlowych, S. 1
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Im Zusammenhang mit dem geltendem Prinzip der Einheit des Zivilrechtes sind
im HGG von 2000 die Vorschriften über die Handelsgeschäfte nicht enthalten.
Die Verträge mit Beteiligung von Unternehmern regeln das Zivilgesetzbuch und
die besonderen Vorschriften49.  Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften
bezieht sich in vieler Hinsicht auf die Regelungen, die im Handelsgesetzbuch
von 1934 enthalten waren, unter Anlehnung an das Kontinuitätsprinzip, jedoch
enthält es in großem Maße auch neue Lösungen.50 Manche Vorschriften, beson-
ders, die über Personenhandelsgesellschaften und auch teilweise über die Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung sowie die Prinzipien der Zivil- und Straf-
haftung,  sind überwiegend nicht verändert worden; man hat in ihnen nur gewis-
se Redaktionskorrekturen durchgeführt. Die rechtlichen  Begriffe wurden aktua-
lisiert. Zum Novum im HGG zählt man:
- die allgemeinen Vorschriften über Personenhandelsgesellschaften und Kapi-

talgesellschaften,
- die Gemeinsame Vorschriften über sämtlichen Handelsgesellschaften,
- die Einführung von zwei neuen Typen der Personenhandelsgesellschaften,

nämlich: die Partnerschaftsgesellschaft und die Kommanditgesellschaft auf
Aktien51,

- die Einführung der neuen Institution der Kapitalgesellschaft „in Gründung”,
für die der Gesetzgeber die rechtliche Subjektivität anerkannt hat, was zur
Erleichterung der Gründung von Kapitalgesellschaften beitragen sollte,

- die Einführung der Vorschriften, die zivilrechtliche Subjektivität der Perso-
nenhandelsgesellschaften anerkennen,

- die Einführung von neuen Regelungen der Verschmelzung, Teilung und
Umwandlung der Gesellschaften,

- die Flexibilität der Vorschriften über der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung in Richtung der Anpassung ihrer Regelung an die westlichen Standards
in Rahmen des kontinentalen Rechts,

- die wesentlichen Änderungen der Vorschriften über die Aktiengesellschaft,
- die neuen Arten des Stammkapitals: Zielkapital und bedingtes Kapital.
Das HGG regelt eine Materie des Privatrechtes. Das Ziel dieses Rechtes ist be-
kanntlich die rechtliche Regelung der gleichrangigen Verhältnisse der Beteilig-
ten am Rechtsverkehr. Dagegen liegt sein Schwerpunkt in Schutz der Einheits-
rechte (Einzelwesenrechte), das heißt: Der Gesellschaft, des Gesellschafters und
des Gläubigers. Sowohl das Gesetzbuch als auch das Handelsrecht genießen eine
gewisse Autonomie im Verhältnis zu dem Zivilrecht. Der gegenständliche Be-
reich des HGG ist sehr umfangreich, denn es umfasst 633 rechtliche Vorschrif-
ten.52 Das Werk besteht aus sechs Büchern mit folgenden Titeln:
1) Allgemeine Vorschriften, Art. 1 – 21,
                                                     
49 Kidyba, Kodeks spolek handlowych. Objasnienia, S. 12
50 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 20
51 s. Unterkapitel über Kommanditgesellschaft auf Aktien
52 Jacyszyn, Kodeks spolek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, S. 4/5
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2) Personenhandelsgesellschaften, Art. 22 – 150,
3) Kapitalgesellschaften, Art. 151 – 490,
4) Verschmelzung, Teilung und Umwandlung von Gesellschaften, Art. 491 –

584,
5) Strafvorschriften, Art. 585 – 595,
6) Änderungen in geltenden Vorschriften, Übergangsvorschriften und Schluss-

vorschriften, Art. 596 – 633.
Das HGG regelt gemäß Art. 1 § 1 Gründung, Organisation, Funktionsweise,
Auflösung, Verschmelzung, Teilung und Umwandlung von Handelsgesell-
schaften. In ihm befinden sich auch die Regelungen betreffend die Zivilgesell-
schaft, Art. 26 § 4 und Art. 551 HGG53. Der Allgemeine Teil (bezeichnet im Ge-
setzbuch als „Allgemeine Vorschriften”), hat grundsätzlich einen fragmentari-
schen Charakter im Vergleich zum Allgemeinen Teil des Zivilgesetzbuches, Art.
1 – 125 ZGB. Unabhängig vom gegenständlichem Bereich des Gesetzbuches,
Art. 1 HGG, sowie der Fragestellung der Anwendung der Vorschriften des Zi-
vilgesetzbuches, Art. 2 HGG, enthält das Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften die normative Definition des Vertrages einer Handelsgesellschaft, Art.
3, sowie ein umfangreiches „Wörterbuch” der Begriffe, Art. 4, sowie auch den
Gegenstand der Bekanntmachung über die Gesellschaft, Art. 5, und auch eine
fragmentarische Regelung des Holdingsrechts, Art. 6 – 7. Das sind sog. Gemein-
same Vorschriften, d.h. gleiche für die Personengesellschaften sowie Kapitalge-
sellschaften. Die weiteren Vorschriften im allgemeinen Teil sind in Abschnitten
„Personengesellschaften”, Art. 8 – 10 und „Kapitalgesellschaften”, Art. 9 – 21
gruppiert.54 Der besondere Teil des Gesetzbuches umfasst in gegenwärtiger
Sicht die einzelnen sechs Typen der Gesellschafter des polnischen Gesellschafts-
rechts: Die Offene Handelsgesellschaft,55 die Partnerschaftsgesellschaft, die
Kommanditgesellschaft56, die Kommanditgesellschaft auf Aktien57 als die Per-
sonenhandelsgesellschaften sowie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung58

und Aktiengesellschaft59  als die Kapitalgesellschaften. Das HGG enthält aber
keine vollständige Regelung der Handelsgesellschaften im polnischen Recht.
Gemäß Art. 611 HGG gelten nämlich weiterhin die besonderen Vorschriften
über:
1. die Nationalinvestmentfonds,
2. die Gesellschaften, die eine Banktätigkeit führen,
3. die Gesellschaften, die Börsen oder außerbörsliche Märkte führen,
4. die Gesellschaften, die Maklerhäuser führen,

                                                     
53 vgl. Kidyba, Kodeks spolek handlowych Objasnienia, S. 12
54 Szumanski, Nowe polskie prawo spolek handlowych, S. 5
55 s. Unterkapitel über Offene Handelsgesellschaft
56 s. Unterkapitel über Kommanditgesellschaft
57 s. Unterkapiteln über Kommanditgesellschaft auf Aktien
58 s. Unterkapitel über Gesellschaft mit beschränkter Haftung
59 s. Unterkapitel über Aktiengesellschaft
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5. die Aktiengesellschaft über das Landesdepot von Wertpapieren,
6. die Gesellschaften, die eine Versicherung führen,
7. die Gesellschaften des Investmentfonds,
8. die Pensionsgesellschaften,
9. die Gesellschaften des öffentlichen Rundfunks und Fernsehens,
10. die Gesellschaften, die in Folge der Kommerzialisierung und Privatisierung

von staatlichen Unternehmen entstanden sind,
11. die anderen Handelsgesellschaften, die in besonderen Gesetzen geregelt sind.
Die besondere Gesetze verweisen in den nicht geregelten Angelegenheiten be-
treffend diese Handelsgesellschaften auf das HGG.

3. Firma und Prokura im Zivilgesetzbuch – neue Regelungen

In Rahmen der Reform des Privatrechts wurden zwei wichtige Institute des
Handelsrechts neu geregelt und in das Zivilgesetzbuch eingeführt, nämlich die
Firma und die Prokura. Es wurde festgestellt, dass diese Vorschriften ins ZGB
eingeführt werden müssen, denn sie beziehen sich nicht nur auf Handelsgesell-
schaften, sondern auch auf Genossenschaften, Einmann-Unternehmer sowie an-
dere Unternehmer, deren rechtliche Grundlagen außerhalb des HGG bleiben.
Das entsprechende Gesetz vom 14.02.2003 über Änderung des Zivilgesetzbu-
ches60 ist am 25.09.2003 in Kraft getreten. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
wurden die im HGB von 1934 enthaltenen Vorschriften über Firma und Prokura
aufgehoben.

3.1. Firma

Das Gesetz über Änderung des Zivilgesetzbuches vom 14.02.2003 führt im
Buch I. im Titel II. – die Abteilung III.: „Unternehmer und ihre Bezeichnungen“
ein, das sind die Art. 431 - 4310 ZGB. Der Gesetzgeber regelt darin den Begriff
eines Unternehmers61 und das Firmenrecht.  Der Unternehmer handelt unter sei-
ner Firma. Die Regelung der Firma enthält drei Grundsätze. Der erste betrifft die
Firma als eine Bezeichnung, die den Unternehmer unterscheidet (Art. 431 ZGB).
Es geht um die natürlichen Personen, juristischen Personen sowie die organisa-
torischen Einheiten, die keine juristische Personen sind, aber denen das Gesetz
die Rechtsfähigkeit zuerkennt, wenn sie in eigenem Namen, gewerbsmäßig oder

                                                     
60 Das Gesetz vom 14.02.2003 über Änderung des Gesetzes – Gesetzbuch sowie manchen
anderen Gesetze
61 s. Unterkapitel: Unternehmenserwerb, S. 95
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berufstätig sowie in organisierter Weise die wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.
Es ist eine erhebliche Änderung im Vergleich zum früheren Zustand, denn da-
mals wurden die Firma und die mit ihr verbundenen Berechtigungen ausschließ-
lich den Handelsgesellschaften zugestanden. Andere Unternehmer konnten unter
einem Namen auftreten. Darüberhinaus ist die Firma mit dem Unternehmer und
nicht mit dem Unternehmen verbunden. Das schließt nicht die Verwendung der-
selben Firma für den Unternehmer und sein Unternehmen aus, jedoch bezieht
sich die Firma nur auf den Rechtsträger. Das zweite Prinzip betrifft die Pflicht
der Registrierung der Firma und ihrer Änderungen in einem Register, in dem
auch der Unternehmer eingetragen ist (Art. 432 ZGB).  Der dritte Grundsatz be-
trifft die Unzulässigkeit der Verwendung einer irreführenden Firma. Die Firma
darf nicht irreführend sein, insbesondere betreffend die Person des Unterneh-
mers, den Gegenstand die Tätigkeit des Unternehmers sowie den Ort der Tätig-
keit. Außerdem muss die Firma sich genügend (ausreichend) von Firmen der
anderen Unternehmer, die auf demselben Markt tätig sind, unterscheiden (Art
433 ZGB).
Bei der Konstruierung der Firma einer natürlichen Person ist zu beachten, dass
die Firma einer solchen Person ihre Vorname und Nachname ist. Es ist jedoch
möglich, in die Firma ein Pseudonym oder Bezeichnungen aufzunehmen, die auf
den Gegenstand der Tätigkeit des Unternehmers, Ort ihrer Ausübung sowie an-
dere freiwillig bestimmte Bezeichnungen hinweisen (Art. 434 ZGB). Die Firma
einer juristischen Person ist dagegen ihre Name. Die Firma enthält die Bezeich-
nung der Form der juristischen Person, die in Abkürzung angegeben werden
kann. Außerdem kann sie auf den Gegenstand der Tätigkeit, Sitz dieser Person
sowie andere frei ausgewählte Bezeichnungen hinweisen. Die Firma der juristi-
schen Person kann den Nachnamen oder ein Pseudonym einer natürlichen Per-
son enthalten, wenn es der Sichtbarmachung der Zusammenhänge dieser Person
mit der Entstehung oder Tätigkeit des Unternehmens dient. Dies erfordert jedoch
einer schriftlichen Zustimmung dieser Person, im Falle ihres Todes der Zustim-
mung ihrer Ehegatten und Kinder. Der Unternehmer kann eine Abkürzung der
Firma verwenden. Die Firma unterliegt auch der Offenbarung in entsprechenden
Register (Art. 435 ZGB). Die Regeln über Firma einer juristischen Person bezie-
hen sich vor allem auf Kapitalgesellschaften: Aktiengesellschaft und Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung, deren Firmen frei ausgewählt werden können,
jedoch immer mit dem Zusatz „spolka akcyjna“ („Aktiengesellschaft“)62 oder
„spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia“ („Gesellschaft mit beschränkter
Haftung“)63. Es ist möglich ihre Abkürzungen zu verwenden, nämlich „spolka z
o.o.“, „sp. z o.o.“ („GmbH“) sowie „S.A.“ (AG). Die Firma der Zweigniederlas-
sung einer juristischen Person muss den vollen Namen dieser Person sowie die
Bezeichnung „Oddzial“ („Zweigniederlassung“) mit Angabe des Ortes, in dem

                                                     
62 s. Unterkapitel: „Aktiengesellschaft (AG)“
63 s. Unterkapitel: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung  (GmbH)“



42

die Zweigniederlassung den Sitz hat, enthalten (Art. 436 ZGB). Die Konstruie-
rung der Firma der organisatorischen Einheiten64, die keine juristischen Perso-
nen sind, stützt sich auf die Regeln für juristische Personen sowie besondere
Normen im HGG.  Es handelt sich vor allem um Personenhandelsgesellschaften
im HGG, das sind: Offene Handelsgesellschaft65, Kommanditgesellschaft66 und
Kommanditgesellschaft auf Aktien67.  Häufig bringt man in der Firma die Nach-
namen (Namen) eines Gesellschafters oder einiger Gesellschafter an. Es ist auch
die Verwendung von Abkürzungen erlaubt.
Jede Änderung der Firma erfordert gemäß Art. 437 ZGB eine Offenbarung im
Register. Im Falle der Umwandlung der juristischen Person kann man ihre bis-
herige Firma behalten mit Ausnahme der Bezeichnung des Rechtsformes der
juristischen Person, wenn sie sich auch geändert hat. Dasselbe betrifft entspre-
chend die Umwandlung einer Personengesellschaft.  Nach Art. 438 ZGB kann
im Falle des Verlustes der Mitgliedschaft durch den Gesellschafter, dessen
Nachname in der Firma enthalten ist, die Gesellschaft in ihrer Firma diesen
Nachnamen behalten, jedoch nur mit seiner schriftlichen Zustimmung. Im Falle
seines Versterbens - mit der Zustimmung seiner Ehegatte und Kindern. Dasselbe
gilt entsprechend im Falle der Fortsetzung der wirtschaftlichen Tätigkeit der
natürlichen Person durch eine andere natürliche Person, die ihr rechtlicher Nach-
folger ist. Wer ein Unternehmen erwirbt, kann es unter dem bisherigen Namen
weiter führen. Er muss jedoch einen Zusatz bei der Firma oder den Nachnamen
der Erwerber anbringen, es sei denn die Parteien anders bestimmten.
Die neue Regelung schließt völlig die Möglichkeit der Veräußerbarkeit der Fir-
ma aus (Art. 439 ZGB). Der Unternehmer kann dagegen andere Person zur Nut-
zung seiner Firma ermächtigen, wenn es nicht irreführend ist. Als rechtliche
Form der Zugänglichmachung der Firma an Dritte ist ein Lizenzvertrag geeig-
net68.
Nach Art. 4310 ZGB kann der Unternehmer, dessen Firmenrecht durch eine
fremde Handlung bedroht wird, die Unterlassung dieser Handlung verlangen, es
sei denn, dass sie nicht rechtswidrig ist. Im Falle einer begangenen Verletzung
kann er auch die Beseitigung ihrer Folgen, Abgabe der Erklärung oder Erklä-
rungen entsprechender Inhalts und  Form, Ersatz des Vermögensschadens nach
den allgemeinen Grundsätzen  (d.h. nach den Vorschriften über unerlaubte
Handlungen, Art. 415 ff. ZGB)  oder die Herausgabe erlangter Vorteile (nach
den Vorschriften über die ungerechtfertigte Bereicherung, Art. 405 ff. ZGB)
verlangen.  Diese  Re-
                                                     
64 Art. 33¹ ZGB (eingeführt durch das Gesetz vom 14.02.2003):
§ 1. Auf die organisierten Einheiten, die keine juristische Personen sind, denen das Gesetz die
Rechtsfähigkeit zuerkennt, finden entsprechende Anwendung die Vorschriften über die juri-
stischen Personen.
65 s. Unterkapitel: „Errichtung einer OHG“
66 s. Unterkapitel: „Errichtung einer KG“
67 s. Unterkapitel: „Errichtung einer KGaA“
68 Begründung  zum Entwurf des Gesetzes vom 14.02.2003, S. 24
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gelung schließt den Anspruch aus Art. 24 ZGB69 über Bedrohung eines Rechts-
guts aus, der  vor der Novellierung  u.a. zum Schutz der Firma verwendet wurde.
Unabhängig davon besteht ein besonderes Schutzsystem des Gesetzes über die
Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs vom 16.04.199370 (UWG) betreffend
die Bezeichnungen des Unternehmens. Es handelt sich um Art. 5 UWG71 über
irreführende Unternehmensbezeichnung und Art. 18 § 1 UWG72 über Unterlas-
sung, Richtigstellung und Schadenersatz.

                                                     
69 Art. 24 ZGB:
§ 1. Wer durch eine fremde Handlung in einem persönlichen Rechtsgut bedroht wird, kann
die Unterlassung dieser Handlung verlangen, es sei denn, dass sie nicht rechtswidrig ist. Im
Falle einer begangenen Verletzung kann er auch verlangen, dass der Verletzer die zur Besei-
tigung ihrer Folgen erforderlichen Maßnahmen ergreift, insbesondere, dass er Erklärungen
entsprechenden Inhalts und in entsprechender Form abgibt. Er kann ferner nach den in diesem
Gesetzbuch (ZGB) vorgesehenen Grundsätzen eine Wiedergutmachung in Geld oder die
Zahlung eines angemessenen Geldbetrages für einen angegebenen gesellschaftlichen Zweck
verlangen.
§ 2. Wenn infolge der Verletzung eines persönlichen Rechtsguts ein Vermögensschaden ent-
standen ist, kann der Geschädigte Schadenersatz nach den allgemeinen Grundsätzen verlan-
gen.
§ 3. Die vorstehenden Vorschriften lassen in anderen Vorschriften, insbesondere Urheber-
und Erfinderrecht, vorgesehene Rechte unberührt.
70 Dz.U.Nr.47, Pos. 211 mit späteren Änderungen
71 Art. 5 UWG: Als unlautere Wettbewerbshandlung gilt eine solche Bezeichnung des Unter-
nehmens, die geeignet ist, die Kunden über seine Identität durch die Verwendung einer Firma,
eines Namens, eines Kennzeichens, eines Kurzwortes oder eines anderen, für die Bezeich-
nung eines anderen Unternehmens bereits rechtmäßig verwendeten charakteristischen Sym-
bols irrezuführen.
72 Art. 18 UWG: (1) Ein Unternehmer, dessen Interessen durch eine unlautere Wettbewerbs-
handlung gefährdet oder verletzt worden sind, hat einen Anspruch auf:
1. die Unterlassung der unzulässigen Handlung,
2. die Beseitigung der Folgen der unzulässigen Handlung,
3. die ein- oder mehrmalige Abgabe einer Erklärung entsprechenden Inhalts und in einer

entsprechenden Form,
4. den Ersatz des ihm zugefügten Schadens nach den allgemeinen Grundsätzen,
5. die Herausgabe ungerechtfertigt erlangter Vorteile nach den allgemeinen Grundsätzen,
6. Zuerkennung eines entsprechenden Geldbetrages für einen bestimmten gesellschaftlichen

Zweck, der mit der Förderung der polnischen Kultur oder dem Schutze des nationalen Er-
bes verbunden ist, wenn die unlautere Wettbewerbshandlung verschuldet worden ist.

(2) Das Gericht kann auf Antrag des Berechtigten auch über die Erzeugnisse und ihre Ver-
packung, über das Werbematerial und andere Gegenstände, die in einem unmittelbaren Zu-
sammenhang mit der begangenen unlauteren Wettbewerbshandlung stehen, entscheiden. Das
Gericht kann insbesondere über ihre Vernichtung oder ihre Anrechnung auf die Entschädi-
gung entscheiden.
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3.1. Prokura

Die Unternehmer, die der Pflicht der Eintragung ins Unternehmerregister unter-
liegen, können eine besondere Art der Bevollmächtigung, nämlich Prokura,73

erteilen. Die Prokura ist eine gesetzlich bestimmte Sonderform der Bevollmäch-
tigung. Sie ermächtigt zu allen gerichtlichen und außergerichtlichen Handlun-
gen, die mit der Führung eines Unternehmens verbunden sind. Man darf Prokura
gegenüber Dritten nicht beschränken, es sei denn eine besondere Vorschrift be-
stimmt etwas anderes (Art. 1091 ZGB). Prokura muss bei sonstiger Nichtigkeit
schriftlich erteilt werden. Die Vorschrift des Art. 99 § 1 ZGB74 über Formerfor-
dernisse findet keine Anwendung. Prokurist kann gemäß Art. 1092 ZGB jede
natürliche Person sein, die volle Geschäftsfähigkeit hat. Die Erteilung und das
Erlöschen der Prokura meldet der Unternehmer gemäß Art. 1098 ZGB zur Ein-
tragung ins Unternehmerregister an. Die Anmeldung über der Erteilung der Pro-
kura muss die Art und im Falle der Gesamtprokura auch die Weise ihrer Aus-
übung bestimmen. Der Prokurist leistet seine eigenhändige Unterschrift gemäß
dem Muster des Unterschrift, der sich in den Registerakten befindet, samt der
Bemerkung, die auf Prokura hinweist, es sei denn es ergibt sich aus dem Inhalt
des Unterlage, dass er als Prokurist handelt (Art. 1099 ZGB).
Zur Veräußerung des Unternehmens, zur Vornahme eines Rechtsgeschäfts, auf-
grund dessen die Abgabe zur zeitlichen Nutzung oder die Veräußerung oder
Belastung eines Grundstücks erfolgt, erfordert Art. 1093 ZGB die Bevollmächti-
gung für das einzelne Geschäft. Der Art. 1094 ZGB regelt Gesamt- und Einzel-
prokura; er bestimmt, dass die Prokura einigen Personen gesamt oder getrennt
erteilt werden kann. Die an Unternehmer gerichteten Erklärungen oder Zustel-
lungsschreiben können gegen eine der Personen vorgenommen werden, denen
Gesamtprokura erteilt wurde. Art 1095 ZGB führt die Prokura der Zweignieder-
lassung (prokura oddzialowa) ein, was bedeutet, dass man die Prokura auf den
Bereich der Angelegenheiten einer im Register eingetragenen Zweigniederlas-
sung beschränken kann.
Prokura darf nicht übertragen werden. Der Prokurist kann jedoch einen Bevoll-
mächtigten für einzelne Geschäfte oder für eine bestimmte Art von Geschäften
bestellen (Art. 1096 ZGB). Die Regelungen über die Abberufung und das Erlö-
schen der Prokura befinden sich in Art. 1097 ZGB. Danach kann Prokura zu je-
der Zeit widerrufen werden. Prokura erlischt infolge der Löschung des Unter-
nehmers aus dem Register, und auch infolge Bekanntmachung der Insolvenz,

                                                     
73 s. die Bemerkungen über Prokura in den einzelnen Typen der Gesellschaften Viertes Kapi-
tel: „Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der Form der Personenhandelsgesell-
schaften in der Republik Polen” und Fünftes Kapitel:  „Investitionstätigkeit ausländischer
Unternehmer in der Form der Kapitalgesellschaften in der Republik Polen“
74 Art. 99 § 1 ZGB:
§ 1. Ist zur Gültigkeit eines Rechtsgeschäfts eine besondere Form erforderlich, so muss die
Vollmacht zur Vornahme des Rechtsgeschäfts in der gleichen Form erteilt werden.
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Eröffnung der Liquidation sowie Umwandlung des Unternehmers. Prokura er-
lischt mit dem Tod des Prokuristen. Dagegen bewirken weder der Tod des Un-
ternehmers noch der Verlust seiner Geschäftsfähigkeit das Erlöschen der Proku-
ra.

1. Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG) vom 19.11.1999

Das Gesetz vom 19.11.1999 über das Recht der Wirtschaftstätigkeit75, sog. Wirt-
schaftsverfassung der RP, bildet den neuen rechtlichen Rahmen für das Funktio-
nieren des Unternehmungsgeistes in Polen76. Das Ziel des Gesetzes ist gemäß
Art. 1 die Regelung der Grundsätze der Aufnahme und Ausübung der wirt-
schaftlichen Tätigkeit auf dem Gebiet der Republik Polen sowie die Regelung
der Aufgaben der Behörden der Regierungsverwaltung und der Behörden der
Einheiten der territorialen Selbstverwaltung in bezug auf die Wirtschaftstätig-
keit. Im Vergleich zu dem vorher geltenden Gesetz über die Wirtschaftstätigkeit
vom 23.12.198877 stellt das Gesetz einen modernen Akt dar, der die allgemeinen
Prinzipien der Aufnahme und Ausübung der Wirtschaftstätigkeit normiert, so-
wohl durch den inländischen als auch ausländischen Rechtsträger. Es ist ein
Rechtsakt, der mit den Vorschriften der Verfassung der RP vom 02.04.1997, mit
den Vorschriften der anderen Gesetze, sowie auch mit dem Recht der Europäi-
schen Union übereinstimmt78. Die Bedeutung dieses Gesetzes zeigt sich auch
darin, dass eine Vielzahl von im polnischen Rechtssystem verstreuten Vor-
schriften zum Wirtschaftsrecht ersetzt wurde, insbesondere das erwähnte
grundlegende und mehrmals novellierte Gesetz über die Wirtschaftstätigkeit.
Die neue Wirtschaftsverfassung hat ferner drei für ausländische Investoren bis-
her wesentliche Regelungswerke außer Kraft gesetzt:
- das Gesetz über die Gesellschaften mit ausländischer Beteiligung79 vom

14.06.1991,
- die Verordnung des Ministerrates in Angelegenheiten der Zulassungsbedin-

gungen der ausländischen Aktiengesellschaften sowie Kommanditgesell-
schaften auf Aktien zur Tätigkeit auf dem Gebiet der Republik Polen80 vom
20.12.1928,

                                                     
75 am 01.01.2001 in Kraft getreten ist, Dz. U. 1999, Nr. 101, Pos. 1178
76 mehr über WiTG s. Dritten Kapitel: „Wirtschaftsfreiheit und die Gleichheit der Wirt-
schaftssubjekte in der polnischen Rechtsordnung. Annahme und Ausübung der Wirtschaftstä-
tigkeit durch ausländische Unternehmer. Investitionsformen“, S. 70
77 Dz.U. Nr. 41, Pos. 324 mit späteren Änderungen
78 vgl. Bieniek-Koronkiewicz, Dzialalnosc gospodarcza i przedsiebiorca na gruncie ustawy
prawo dzialalnosci gospodarczej, S. 13
79 Dz.U. Nr. 60, Pos. 253 mit späteren Änderungen
80 Dz.U. Nr. 103, Pos. 919 mit späteren Änderungen
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- die Verordnung des Ministerrates in Angelegenheiten der Zulassungsbedin-
gungen der ausländischen Gesellschaften mit beschränkter Haftung auf dem
Gebiet der Republik Polen81 vom 28.03. 1934.82

Ausländische Unternehmer, d.h. solche, die ihren Sitz nicht in Polen haben,
können Einlagen (sowohl Geld- als auch Sacheinlagen) in die Gesellschaft ein-
bringen. Die besonderen Bedingungen für die Einbringung von Einlagen in das
Gründungskapital, die der Art. 10 des Gesetzes über die Gesellschaften mit aus-
ländischer Beteiligung vorsah, gelten also nicht mehr.83 „Inzwischen brauchen
Unternehmer, die ihren Sitz nicht in Polen haben und Anteile an polnischen Ge-
sellschaften zu erwerben beabsichtigen, keine Devisengenehmigung mehr, ge-
nauso wenig wie für die Finanzierung von Direktinvestitionen und den Transfer
ihres Gewinns oder des Liquidationskapitals einer Gesellschaft“84.
Das Recht der Wirtschaftstätigkeit befasst sich mit folgender Problematik:
• dem Bereich der Regelung des Gesetzes und den Grenzen des Geltungsberei-

ches85,
• den Begriffen der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers, des Unternehmens,

der fremden Staatsangehörigen86,
• den weiteren Begriffsbestimmungen, die das Gesetz verwendet,
• der Wirtschaftsfreiheit (Gewerbefreiheit, Unternehmensfreiheit),
• der Aufnahme und Ausübung der Wirtschaftstätigkeit, insbesondere die Be-

dingungen und Pflichten der angenommenen Tätigkeit, Unternehmenskenn-
zeichnung,

• der Konzessionierung von Wirtschaftstätigkeiten,
• den Genehmigungen für die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit,
• der Gründung der Zweigniederlassungen und Vertretungen ausländischer

Unternehmer,
• den Begriffen der kleinen und mittleren Unternehmer,87

• den Aufgaben und Vertretung der wirtschaftlichen Selbstverwaltung,
• den Aufgaben der Behörden der Regierungsverwaltung und der Behörden der

Einheiten der territorialen Selbstverwaltung in bezug auf die Wirtschaftstä-
tigkeit,

• Strafvorschriften.

                                                     
81 Dz U. Nr. 31, Pos. 281
82 Bahlmann/Hermann, Neue Wirtschaftsverfassung in Polen, S. 16
83 Ministerium für Wirtschaft, „Polen Ihr Geschäftspartner“, S. 121
84 ibidem
85 s. Unterkapitel: „Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG) vom 19.11.1999,
S.45
86 s. Unterkapitel: „Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unternehmens.
Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den ausländischen Unterneh-
mer in der Republik Polen“, S. 83
87 s. Kapitel: „Wirtschaftsfreiheit und Gleichheit der Wirtschaftssubjekte in der polnischen
Rechtsordnung. Aufnahme und Ausübung der Wirtschaftstätig durch ausländische Unterneh-
mer. Investitionsformen, S. 70
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Zu den wichtigsten Neuerungen des Gesetzes kann man die Gleichstellung mit
inländischen Unternehmern rechnen und dadurch die Möglichkeit der Aufnahme
und Ausübung der Wirtschaftstätigkeit in Rechtsformen der Personengesell-
schaften (zivile Gesellschaft, Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesell-
schaft und Kommanditgesellschaft auf Aktien) und Kapitalgesellschaften (Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaft). Bis zu der Moder-
nisierung waren nur die zwei zuletzt genannten Rechtsformen für die ausländi-
schen Unternehmer nach dem polnischen Recht zugänglich.88 „Darüber hinaus
vereinheitlicht dieses Gesetz die Regelungen über die Erteilung von Konzessio-
nen und Genehmigungen ein. Dabei führt es eine radikale Verringerung der
konzessionspflichtigen Tätigkeitsgebiete auf acht durch. Es regelt auch die Auf-
nahme und Ausübung der Wirtschaftstätigkeit durch ausländische Unternehmer
in Form der Niederlassungen und Vertretungen sowie definiert und behandelt
die Fragestellungen der „kleineren” und „mittleren” Unternehmern sowie deren
Förderung“.89

5. Gesetz über das Landes-Gerichtsregister (LGRegG) vom 20.08.1997

Das Gesetz über das Landes-Gerichtsregister vom 20.08.199790 ist am
01.01.2001 in Kraft getreten und stellt einen Bestandteil umfassender Reform-
vorhaben des polnischen Gesetzgebers im Bereich des Unternehmensrechts dar.
Nach Art. 1 des Gesetzes wird ein Landes-Gerichtsregister gebildet. Dieser Re-
gister dient vor allem der Sicherheit des Verkehrs durch die Ansammlung, Auf-
bewahrung und das Zugänglichmachen von rechtlichen und ökonomischen In-
formationen über die auf dem Markt tätigen Rechtsträger. Rechtsträger, die wirt-
schaftliche Tätigkeiten ausüben, charakterisieren vor allem: Die Marktwirt-
schaft, die Vielfältigkeit und Selbständigkeit. Die Unternehmer, die miteinander
auf dem Markt im Wettbewerb stehen und Entscheidungen treffen müssen, be-
nötigen ein verhältnismäßig hohes Maß von Offenkundigkeit und Transparenz.
Dasselbe gilt auch für ihre Kunden. Für die Daten über die Unternehmer und
Unternehmen, die im Verkehr auftreten und sich wirtschaftlich betätigen, inter-
essieren sich zahlreichen Rechtsträger:
- die staatlichen, gerichtlichen und Selbstverwaltungsgremien, im Hinblick auf

die enorme Bedeutung der wirtschaftlichen Tätigkeit für die allgemeinen und
örtlichen Interessen, die u.a. über das Niveau der Beschäftigung, Einkommen
der Bevölkerung, Steueraufkommen entscheiden;

                                                     
88 beachte jedoch die Bemerkungen des  Unterkapitels: „Bedeutung des Gesetzes über das
Recht der Wirtschaftstätigkeit für ausländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien
der nationalen Standards und der Gegenseitigkeit. Regelung beim Mangel der Gegenseitig-
keit“, S. 73
89 Bahlmann/Herrman, Wirtschaftsverfassung in Polen, S. 16
90 Dz.U.  1997, Nr. 121, Pos. 769
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- den Unternehmer selbst, für den unentbehrlich ist, dass sein Unternehmen
leicht durch potentielle Kontrahenten identifiziert werden kann sein, also sich
unterscheidet von anderen Unternehmen;

- die anderen Unternehmer, die auf dem Markt tätig sind, insbesondere Kon-
trahenten und Konkurrenten; sie sind stark interessiert an den Informationen
betreffend z.B. seine Rechtsform, Sitz, Personenzusammensetzung der Orga-
ne, die Weise der Vertretung, die Größe des Stammkapitals etc.;

- die potentiellen und wirklichen Kunden, die Erwerber von Waren und
Dienstleistungen, angeboten durch das Unternehmen; so haben individuelle
Konsumenten Interesse an leichter Identifikation des Unternehmens sowie an
Informationen betreffend z.B. seinen Sitz, Niederlassungen, Rechtsform.91

Das neue Gesetz hat an Stelle der lokalen Systeme des Verzeichnisses der
Rechtsträger, die an dem Rechtsverkehr teilnehmen,  ein  Landes-
Gerichtsregister gebildet, das in EDV-Form geführt wird. Es setzt sich zusam-
men aus drei Registern: Einem Unternehmerregister, einem Register für Verei-
nigungen, andere gesellschaftliche und berufsständische Organisationen, Stif-
tungen sowie öffentliche Anstalten der Gesundheitsfürsorge sowie einem Regi-
ster zahlungsunfähiger Schuldner. In Praxis ist es also nicht ein, sondern drei
selbständige Register, die im Rahmen des bereits erwähnten einheitlichen EDV-
Systems funktionieren92. Das Landes-Gerichtsregister stellt die allgemeine, ein-
heitliche und offene Quelle der Informationen über den Teilnehmer des Rechts-
verkehrs dar93. Das Landes-Gerichtsregister erfasst die Rechtsträger, denen das
Gesetz die Pflicht auferlegt, die Eintragung in dieses Register herbeizuführen.
Das Landes-Gerichtsregister wird gemäß Art. 2 LGRegG von den Rayongerich-
ten (Registergerichten) geführt, die ihren Sitz in den Residenzstädten der Woi-
woden94 haben. Ihre Zuständigkeit erstreckt sich auf das Gebiet der Woiwo-
dschaft95. Die Finanzbehörden und Gemeinden erbringen als übertragene Auf-
gaben Hilfstätigkeiten im Zusammenhang mit der Führung des Registers, die in
der Gewährleistung:
- der Einsichtnahme in die Polnische Klassifikation der Tätigkeit (Polska

Klasyfikacja Dzialalnosci, PKD),
- des Zugangs zu den von Gesetzes wegen erforderlichen amtlichen Antrags-

formularen,
- von Informationen über die Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren,

die Zahlungsweise sowie über die örtliche Zuständigkeit der Registergerich-
te,

                                                     
91 vgl. Szwaja, O potrzebie reformy systemu rejestracji przedsiebiorcow i innych podmiotow
oraz o proponowanym rejestrze sadowym, S. 307
92 vgl. Ciuklin, Wybrane problemy zwiazane z funkcjonowaniem rejestru dluznikow niewy-
placalnych, S. 38
93 Kidyba, Prawo handlowe,  S. 64
94 Woiwode – einem Regierungspräsidenten vergleichbar
95 Woiwodschaft – vergleichbar mit einem Regierungsbezirk
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gegenüber Interessierten besteht. Nach Art. 4 LGRegG errichtet der Justizmini-
ster eine Zentrale Informationsstelle des Landes-Gerichtsregisters mit Abteilun-
gen bei den Registergerichten. Zu den Aufgaben und Kompetenzen der zentralen
Informationsstelle zählt man: Die Errichtung und Nutzung der Vernetzung des
Landes-Gerichtsregisters im EDV-System; die Führung einer Informations-
sammlung des Registers; die Informationserteilung aus dem Register sowie die
Erteilung von Abschriften, Auszügen und Bescheinigungen aus dem Landes-
Gerichtsregister, die Beweiskraft gerichtlicher Urkunden haben. Das Gesetz
führt viele Grundsätze ein, die die Sicherheit des Verkehrs verstärken. Art. 8
LGRegG statuiert das Prinzip der formellen Öffentlichkeit des Landes-
Gerichtsregisters. Danach hat also jeder ein Recht auf Zugang zu den im Regi-
ster enthaltenen Angaben unter Vermittlung durch die Zentrale Informations-
stelle. Selbstverständlich hat jeder dazu das Recht, beglaubigte Abschriften,
Auszüge und Bescheinigungen von im Register enthaltenen Angaben zu erhal-
ten. Darüber hinaus hat jeder das Recht, die Registerunterlagen von im Unter-
nehmerregister eingetragenen juristischen Personen einzusehen. Dagegen ist auf
die Einsichtnahme in Registerakten anderer als hier genannter Rechtsträger die
Vorschrift des Art. 525 der Zivilprozessordnung entsprechend anzuwenden96.
Das Landes-Gerichtsregister ist von erheblicher Bedeutung für die Rechtsträger,
die wirtschaftlich tätig wollen sein,  denn gemäß Art. 7 des Gesetzes über das
Recht der Wirtschaftstätigkeit – ein Unternehmer kann eine Wirtschaftstätigkeit
nach der Eintragung in das Unternehmerregister aufnehmen. Die Registrie-
rungspflicht für die einzelnen Rechtsträger ergibt sich aus den speziellen Geset-
zen, vor allem aus dem Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften. Das Landes-
Gerichtsregister erfasst also die Rechtsträger, denen das Gesetz die Pflicht auf-
erlegt, die Eintragung in dieses Register herbeizuführen.
Das Prinzip der materiellen Öffentlichkeit des Registers wird im Art. 13
LGRegG ausgedrückt. Diese Vorschrift enthält die Pflicht zur Bekanntmachung
im „Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger” („Monitor Sadowy i Gospodarczy”), der
alle Eintragungen unterliegen, es sei denn, das Gesetz trifft eine andere Bestim-
mung. Vom Tage der Bekanntmachung im Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger an
kann sich niemand auf seine Unkenntnis der bekanntgemachten Eintragungen
berufen. Jedoch kann sich der im Register eingetragener Rechtsträger in bezug
auf Vorgänge, die vor Ablauf des sechzehnten Tages seit dem Tag der Be-
kanntmachung abgeschlossen wurden, gegenüber einem Dritten nicht auf die
Eintragung berufen, wenn dieser beweist, dass er von dem Inhalt der Eintragung
keine Kenntnis erlangen konnte. Im Falle einer Divergenz zwischen der Eintra-
gung im Register und der Bekanntmachung im erwähnten Anzeiger ist die Ein-
tragung im Register maßgebend. Jedoch kann sich ein Dritter auf den Inhalt der
                                                     
96 Dz.U. 1964, Nr. 43, Pos. 296, Art. 525 ZGB die Prozessakten sind für die Beteiligten  des
Verfahrens sowie mit Einwilligung des Vorsitzenden für jeden, der die Notwendigkeit der
Einsichtnahme hinreichend rechtfertigt, zugänglich. Nach den gleichen Grundsätzen sind die
Erstellung und der Erhalt von Abschriften und Auszügen aus den Akten zulässig.
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Bekanntmachung berufen, es sei denn, dass der im Register eingetragene
Rechtsträger beweist, dass der Dritte von dem Inhalt der Eintragung Kenntnis
hatte. Ein Dritter kann sich auf  Dokumente  und  Angaben  berufen, die in  be-
zug  auf  die  Verpflichtung zur Bekanntmachung noch nicht erfüllt worden sind,
wenn die Nichtvornahme der Bekanntmachung ihn nicht der Rechtsfolgen entle-
digt. Wenn die Eintragung in das Register nicht der Verpflichtung zur Bekannt-
machung im oben hingewiesenen Anzeiger unterliegt, kann sich niemand auf die
Unkenntnis über den Inhalt der Eintragung berufen, es sei denn, dass er trotz
Wahrung der notwendigen Sorgfalt von der Eintragung keine Kenntnis haben
konnte. Einen weiteren wichtigen Grundsatz hat man in Art. 17 LGRegG einge-
führt. Es geht nämlich um das Wahrheitsprinzip, das sich in der Vermutung
ausdrückt, dass die im Register eingetragenen Angaben der Wahrheit entspre-
chen. Ein nächstes Prinzip finden wir in Art. 14 und 17 § 2 LGRegG. Sie betref-
fen das Prinzip des guten Glaubens. Der erste von erwähnten Vorschriften re-
gelt, dass der zur Stellung eines Eintragungsantrags verpflichtet Rechtsträger
sich gegenüber in gutem Glauben handelnden Dritten nicht auf Tatsachen beru-
fen kann, die nicht ins Register eingetragen wurden oder der Löschung aus dem
Register unterlagen. In der zweiten Vorschrift bespricht man die folgende Situa-
tion, nämlich wenn die Angaben nicht entsprechend der Anmeldung des
Rechtsträgers oder ohne dessen Anmeldung in das Register eingetragen worden
sind, so kann dieser Rechtsträger gegenüber einem gutgläubigen Dritten nicht
geltend machen, dass diese Angaben unrichtig sind, wenn er es versäumt hat,
unverzüglich die Berechtigung oder Löschung der Eintragung zu beantragen.
Der im Register  eingetragene Rechtsträger haftet für den durch Anmeldung un-
wahrer Angaben zum Register zugefügten Schaden, wenn diese der Pflicht zur
Eintragung auf seinen Antrag hin unterlagen. Er haftet auch für den durch Ver-
säumung der rechtzeitigen Anmeldung eintragungspflichtiger Angaben entstan-
denen Schaden, es sei denn, dass der Schaden in Folge höherer Gewalt oder aus-
schließlich aufgrund Verschuldens des Geschädigten oder eines Dritten einge-
treten ist, wofür er keine Verantwortung trägt. Wenn im Register eine Offene
Handelsgesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft eingetragen ist, tragen die
unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschafter solche Verantwortlichkeit so-
lidarisch mit der Gesellschaft.
Wenn festgestellt wird, dass die Stellung eines Eintragungsantrags zum Register
oder die obligatorische Einreichung von Dokumenten trotz Ablaufs der Frist
nicht erfolgt ist, fordert das Gericht die Verpflichteten hierzu auf, indem es eine
weitere siebentägige Frist setzt unter Androhung der Verhängung eines Bußgel-
des. Wird die Verpflichtung während dieser Frist nicht erfüllt, erlegt das Regi-
stergericht den Verpflichteten das Bußgeld auf. Kommt trotz der Verhängung
des Bußgeldes eine im Register:
- eingetragene Offene Handelsgesellschaft oder Kommanditgesellschaft den

oben genannten Verpflichtungen nicht nach, kann das Gericht aus wichtigen
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Gründen die Auflösung der Gesellschaft aussprechen und einen Liquidator
bestimmen. Seit dem 01.01.2001 betrifft das auch die Partnerschaftsgesell-
schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien;

- eingetragene juristische Person den oben genannten Verpflichtungen nicht
nach, kann das Gericht für sie einen Kurator für einen Zeitraum von nicht
mehr als einem Jahr bestellen und das für die Erfüllung dieser Verpflichtun-
gen zuständige Organ von seiner Tätigkeit suspendieren. Diese Vorschriften
werden nicht auf die juristischen Personen angewendet, die auf der Grundla-
ge von Art. 50 LGRegG in das Unternehmerregister eingetragen worden
sind.

Die in das Landes-Gerichtsregister eingetragenen Rechtsträger sind verpflichtet,
in schriftliche Erklärungen, die sie im Rahmen ihrer Tätigkeit an bestimmte Per-
sonen richten, folgende Angaben aufzunehmen: die Firma oder Namen, die Be-
zeichnung der Rechtsform der durchgeführten Tätigkeit, den Sitz und die Adres-
se und die Nummer im Register. Sofern eine natürliche Person als Unternehmer
im Register eingetragen wird, ist auch die ihr verliehene REGON-Nummer ein-
zugeben.
In bezug auf die Handelsgesellschaften ist zu bemerken, dass im Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften nur die grundlegenden materiellen Vorschriften
über die Registrierung der Gesellschaften enthalten sind. Die übrigen befinden
sich in besprochenem Gesetz über das Landes-Gerichtsregister. Aufgrund der
Vorschriften des Gesetzbuches ist jede Handelsgesellschaft verpflichtet sich ins
Register eintragen zu lassen. Einzelheiten werden in den Abschnitten zu den
einzelnen Gesellschaften behandelt.
Die drei Typen der Register werden im Folgenden näher vorgestellt.

5.1. Unternehmerregister

Der erste Typ des Registers ist das Unternehmerregister, das sechs Abteilungen
umfasst und in den Art. 36 – 48 LGRegG geregelt ist. Das Gesetz wird auf die
folgenden Rechtsträger angewendet:
1. die natürlichen Personen, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben,
2. die Offene Handelsgesellschaften (OHG),
3. die Partnerschaftsgesellschaften (PartG),
4. die Kommanditgesellschaften (KG),
5. die Kommanditgesellschaften auf Aktien (KGaA),
6. die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH),
7. die Aktiengesellschaften (AG),
8. die Genossenschaften,
9. die staatlichen Unternehmen,
10. die Forschungs- und Entwicklungseinheiten,
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11. die Unternehmer, die in den Vorschriften über Grundsätze der Ausübung der
wirtschaftlichen Tätigkeit im Bereich der Kleingewerbe durch ausländische
juristische und natürliche Personen (ausländische Unternehmer) auf dem
Gebiet der Republik Polen bestimmt werden,

12. die Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit,
13. die anderen juristischen Personen, wenn sie einer wirtschaftlichen Tätigkeit

ausüben und der Verpflichtung zur Eintragung in das in Art. 1 Abs. 2 Ziff. 2
genannte Register unterliegen,

14. die in Polen tätigen Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmer,
15. die Hauptniederlassungen der ausländischen Versicherungsanstalten.
In den ersten Abschnitt des Registers werden folgende Angaben aufgenommen
(Art. 38 LGRegG):
1) für jeden Rechtsträger:
- den Namen oder Firma, unter welcher er tätigt ist, und im Falle einer natürli-

chen Person – ihre Bezeichnung gemäß Art. 35 Ziff. 1 LGRegG (sog. PESEL
Nummer) sowie der Name unter dem er die wirtschaftliche Tätigkeit ausübt,

- die Bezeichnung seiner Rechtsform,
- seine REGON-Nummer,
- seinen Sitz und Adresse, im Falle der natürlichen Person – auch ihr Wohnort

und Adresse,
- die Bezeichnung seiner vorherigen Nummer des Gerichtsregisters oder

Nummer in dem Gewerbeverzeichnis97,
- Sitz und Adresse von Zweigniederlassungen, die ein eingetragener

Rechtsträger ins Unternehmerregister hat eintragen lassen,
- die Bezeichnung seiner vorherigen Nummer in einem Gerichtsregister oder

seiner Nummer im Gewerbeverzeichnis;
- wenn ein in das Unternehmerregister eingetragener Rechtsträger in Folge der

Umwandlung oder Teilung anderer Rechtsträger oder Verschmelzung ande-
rer Rechtsträger errichtet wurde, trägt man in dieses Register einen Vermerk
über die Weise der Entstehung dieses Rechtsträgers ein und auch die Be-
zeichnungen der vorherigen Registernummern. Wenn der in das Unterneh-
merregister eingetragener Rechtsträger in Folge der Konzentration anderer
Rechtsträger errichtet wurde, trägt man in dieses Register auch die Bezeich-
nung der vorherigen Registernummern sowie Nummer und Datum der Ent-
scheidung des Präses des Amtes über Wettbewerbs- und Konsumentenschutz
ein (Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow) über Zustimmung
auf  Konzentration,

- einen Vermerk über die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit mit einem
anderen Rechtsträger aufgrund des Vertrages über die Zivilgesellschaft,

                                                     
97 mit Gewerbeverzeichnis /poln.: ewidencja dzialalnosci gospodarczej/ ist das auf der
Grundlage des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit bei den Gemeindeverwaltun-
gen geführte Register für gewerblich tätige natürliche Personen und Personenvereinigungen
ohne eigene Rechtspersönlichkeit gemeint.
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1) im Falle einer natürlichen Person – die Angaben über das Bestehen einer
Ehe, den Abschluss eines ehelichen Vermögensvertrages, die Aufhebung der
ehelichen Gemeinschaft, die Bemerkung über die Beschränkung ihrer Ge-
schäftsfähigkeit, sofern solche besteht,

2) im Falle eines Rechtsträgers, der keine natürliche Person ist – die Angaben
über der Satzung oder den Vertrag, einen Vermerk über deren Änderungen,
die Zeitdauer für welche der Rechtsträger errichtet wurde, sowie seine
Nummer REGON,

3) im Falle einer Offenen Handelsgesellschaft:
- die Bezeichnung der Gesellschafter einer OHG, gemäß Art. 35 LGRegG98,
- die Angaben über ihren Gesellschafter, gemäß Ziff. 2,
4) im Falle einer Kommanditgesellschaft:
- die Bezeichnung der Gesellschafter einer KG, gemäß Art. 35 LGRegG,
- die Angaben über ihren Gesellschafter gemäß Ziff. 2,
- die Bestimmung, welche von Gesellschafter Komplementär und welches

Kommanditist ist,
- die Höhe des Kommanditbetrages,
- der Gegenstand der Einlage eines jeden Kommanditisten mit Vermerk dar-

über, zu welchem Teil sie eingebracht wurde, sowie die Rückerstattungen
von Einlagen, auch teilweise Rückerstattungen,

5) im Falle einer Kommanditgesellschaft auf Aktien:
- die Bezeichnung der Komplementäre einer KGaA, gemäß Art. 35 LGRegG,
- die Angaben über ihrer Komplementäre, gemäß Ziff. 2,
- die Höhe des Stammkapitals, die Anzahl und Nominalwert der Aktie,
- die Zahl der bevorrechtigten Aktien und Art der Bevorrechtigung,
- die Vermerkung, welche Teil des Stammkapitals wurde bezahlt,
- wenn bei der Errichtung der Gesellschaft die Aktionäre Sacheinlagen ein-

bringen – die Vermerkung dieses Umstandes, mit Angabe des Nominalwertes
der für sie übernommenen Aktien,

6) im Falle einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung:
- die Höhe des Stammkapitals, und wenn die Gesellschafter Sacheinlagen ein-

bringen die Vermerkung dieses Umstandes, mit der Angabe des Wertes der
für sie übernommenen Anteile,

- die Bestimmung, ob der Gesellschafter eine oder mehrere Anteile haben
kann,

                                                     
98 Art. 35 LGRegG Bei der Registereintragung:
1) einer natürlichen Person werden Nachname und Vorname sowie die nach dem System der

Einwohnererfassung verliehene Identifikationsnummer, im folgenden PESEL-Nummer
genannt, eingegeben,

2) eines anderen Rechtsträgers als in Ziff. 1 werden Name oder Firma sowie die auf der
Grundlage der Vorschriften über die öffentliche Statistik im Register der Rechtsträger der
nationalen Wirtschaft verliehene Identifikationsnummer, im folgenden REGON-Nummer
genannt eingegeben, und wenn der Rechtsträger im Register eingetragen wird – auch sein
Nummer im Register.
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- gemäß Art. 35 LGRegG, die Bezeichnung des Gesellschafters, der selbstän-
dig oder gemeinsam mit den anderen mindestens 10% des Stammkapitals be-
sitzt,

- wenn die Gesellschaft nur ein Gesellschafter hat – einen Vermerk, dass er
einziger Gesellschafter der Gesellschaft ist,

- wenn der Gesellschaftsvertrag auf ein Presseorgan zu Bekanntmachungen der
Gesellschaft hinweist – die Bezeichnung desselben,

7) im Falle einer Aktiengesellschaft:
- die Höhe des Stammkapitals, die Zahl und der Nominalwert der Aktien,
- die Höhe des Zielkapitals, wenn die Satzung es vorsieht,
- die Anzahl an bevorrechtigten Aktien und die Art der Bevorrechtigung,
- einen Vermerk darüber, welcher Betrag des Stammkapitals vor der Registrie-

rung eingezahlt wurde,
- wenn die Aktionäre die Sacheinlagen einbringen – die Vermerkung dieses

Umstandes, mit der Angabe des Nominalwertes der von ihnen übernomme-
nen Aktien,

- wenn die Satzung ein Presseorgan zu Bekanntmachungen der Gesellschaft
hinweist – dessen Bezeichnung,

- wenn die Satzung die Zuerkennung der Personalberechtigungen bestimmter
Aktionäre oder die Titel der Beteiligungen an Einnahmen oder am Gesell-
schaftsvermögen, die sich nicht aus der Aktie ergeben, vorsieht – die Ver-
merkung dieses Umstandes,

- im Falle wenn die Gesellschaft nur ein Aktionär hat – seine Bezeichnung
gemäß Art. 35 LGRegG, und auch die Vermerkung, dass er einziger Aktionär
der Gesellschaft ist,

- die Vermerkung über den Beschluss über der Emission der Wandelobligatio-
nen und Aktien, die für diese Obligationen ausgegeben sind; die Vermerkung
über das Recht der Obligationsinhaber zur Beteiligung am Gewinn,

10) im Falle des staatlichen Unternehmens – das Gründungsorgan,
11) im Falle der Forschungs- und Entwicklungseinheit – der Rechtsträger, der

die Einheit gegründet hat,
12) im Falle  eines ausländischen Unternehmens:
- Nachname und Vornamen der natürlichen Person oder die Bezeichnung der

juristischen Person, welche die Genehmigung zum Betrieb dieses Unterneh-
mens in Polen erlangt hat, zusammen mit dem Wohnsitz (Sitz) und Adresse
dieser Person,

- die Bezeichnung der Behörde, welche die Genehmigung zum Betrieb dieses
Unternehmens in Polen erteilt hat, sowie Nummer und Datum der Erlaub-
niserteilung,

13) im Falle eines Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit - die Bezeichnung
des territorialen Bereichs der Tätigkeit des Vereins, die Bezeichnung des Be-
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reichs der von der Tätigkeit des Vereins erfassten Versicherungen, die Höhe
des Stammkapitals und der Kapitalrücklagen,

14) im Falle der auf dem Gebiet Republik Polen tätigen Zweigniederlassungen
der ausländischen Unternehmer:

- die Bezeichnung des ausländischen Unternehmers samt Bestimmung seiner
organisatorisch-rechtlichen Form,

- der Sitz mit Adresse des ausländischen Unternehmers,
- wenn ein ausländischer Unternehmer aufgrund einer Eintragung in einem

Register eingetragen ist – das Register, in welcher der ausländische Unter-
nehmer eingetragen ist, samt Nummer der Eintragung ins Register sowie Be-
zeichnung des registerführenden Organs,

- wenn der ausländische Unternehmer nicht dem Recht eines von Mitglied-
staaten der EU nicht unterliegt – die Bestimmung des Rechtes des für den
Unternehmer geeigneten Staates,

15) im Falle der Hauptniederlassungen der ausländischen Versicherungsanstal-
ten:

- die Bezeichnung der ausländischen Versicherungsanstalt samt Bestimmung
seiner organisatorisch-rechtlichen Form,

- der Sitz mit Adresse der ausländischen Versicherungsantstalt,
- wenn die ausländische Versicherungsanstalt besteht oder die Tätigkeit auf-

grund der Eintragung ins Register ausübt – das Register, in welcher der aus-
ländische Versicherungsanstalt eingetragen ist, samt Nummer der Eintragung
ins Register sowie die Bezeichnung der führenden der Register und aufbe-
wahrenden die Unterlagen  Organs,

- wenn die ausländische Versicherungsanstalt nicht dem Recht eines von Mit-
gliedstaaten der EU nicht unterliegt – die Bestimmung des Rechtes des für
die Versicherungsanstalt zuständigen Staates.

In der zweiten Abteilung des Unternehmerregisters werden u.a. folgende Anga-
ben eingegeben:
- die Bezeichnung des zur Vertretung des Rechtsträgers berechtigten Organs

sowie die zu diesem gehörenden Personen mit der Angabe der Art der Ver-
tretung, und im Falle, dass es in den Personengesellschaften ein solches Or-
gan nicht gibt – die Nennung der zur Vertretung berechtigten Gesellschafter,
und auch die Weise der Vertretung,

- die Bezeichnung der Aufsichtsorgane samt ihrer Zusammensetzung,
-  bezüglich Prokuristen sowie des Bereichs der Prokura,
- die Bezeichnung der vom ausländischen Unternehmer zur Vertretung in der

Zweigniederlassung berechtigten Person.
In der dritten Abteilung des Unternehmerregisters muss man u.a. die folgenden
Angaben eingeben:
- der Gegenstand der Tätigkeit gemäß der Polnischen Klassifikation der Tätig-

keit (Polska Klasyfikacja Dzialalnosci /PKD),
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- einen Vermerk über die Einreichung des finanziellen Jahresberichtes, jeweils
mit Nennung des Datums der Einreichung,

- einen Vermerk über die Einreichung des Gutachtens des Wirtschaftsprüfers,
wenn der Rechenschaftsbericht der Prüfungspflicht durch den Wirtschafts-
prüfer auf der Grundlage der Vorschriften über die Rechnungslegung unter-
lag,

- einen Vermerk über die Einreichung von Beschlüssen, auch von Beschlüssen
über die Bestätigung des finanziellen Rechenschaftsberichtes und die Ge-
winnverteilung oder Verlustdeckung,

- im Falle der Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Versicherungsvereine
auf Gegenseitigkeit, Aktiengesellschaften sowie Genossenschaften – der Ge-
schäftsbericht, wenn die Vorschriften über die Rechnungslegung die Einrei-
chung beim Registergericht vorschreiben,

In der vierten Abteilung des Unternehmerregisters werden u.a. folgende Anga-
ben erfordert:
- von einem Zwangsvollstreckungsverfahren erfasste Steuer- und Zollverbind-

lichkeiten, wenn die beigetriebene Verbindlichkeit nicht binnen einer Frist
von 60 Tagen ab Eröffnung des Zwangsvollstreckungsverfahrens beglichen
wurde; das Datum der Eröffnung des Zwangsvollstreckungsverfahrens wegen
dieser Verbindlichkeiten sowie die Höhe der beigetriebenen Beträge, das
Datum und die Art und Weise der Beendigung der Zwangsvollstreckung,

- von einem Zwangsvollstreckungsverfahren erfasste Verbindlichkeiten ge-
genüber der Sozialversicherungsanstalt (Zaklad Ubespieczen Spolecz-
nych/ZUS), wenn die beigetriebene Verbindlichkeit nicht binnen einer Frist
von 60 Tagen ab Eröffnung des Zwangsvollstreckungsverfahrens beglichen
wurde; das Datum der Eröffnung des Zwangsvollstreckungsverfahrens wegen
dieser Verbindlichkeiten sowie die Höhe der beigetriebenen Beträge, das
Datum und die Art und Weise der Beendigung der Zwangsvollstreckung,

- die Bezeichnung der Gläubiger des Rechtsträgers sowie ihre Forderungen,
wenn sie einen gegen den Rechtsträger gerichteten Vollstreckungstitel beses-
sen haben und nicht binnen 30 Tagen seit Zahlungsaufforderung befriedigt
wurden,

In der fünften Abteilung des Unternehmerregisters werden Vermerke über die
Berufung oder Abberufung eines Kurators aufgenommen. In gewissen Situatio-
nen ist die Möglichkeit der Einleitung des Registrierungsverfahrens von Amts
wegen vorgesehen. Das Registergericht erlässt keinen Beschluss über der Ein-
leitung des Verfahrens von Amts wegen. Die Einleitung des Verfahrens Amts
wegen folgt durch die Vornahme der ersten Prozesshandlung.
In der sechsten Abteilung des Unternehmerregisters nimmt man u.a. folgende
Angaben auf:
- eine Information über die Eröffnung oder Beendigung der Liquidation, die

Bestellung eines Vorstandes und eines kommissarischen Vorstandes,
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- die Person des Liquidators, des Verwalters oder kommissarischen Verwal-
ters,

- eine Information über die Auflösung oder Annullierung der Gesellschaft,
- die Informationen über der Verschmelzung mit anderen Rechtsträgern, die

Teilung oder die Umwandlung des Rechtsträgers auf eine andere Weise.

5.2. Register für Vereinigungen, andere gesellschaftliche oder berufs-
ständische Organisationen, Stiftungen sowie öffentliche Anstalten der
Gesundheitsfürsorge

Der zweite Typ des Registers, aus dem sich das Landes-Gerichtsregister zu-
sammensetzt, ist das Register für Vereinigungen, andere gesellschaftliche oder
berufsständische Organisationen, Stiftungen sowie öffentliche Anstalten der Ge-
sundheitsfürsorge. Dieses Register ist in den Art. 49 – 54 LGRegG geregelt.
Dieses Register ist für die Rechtsträger, die keine Unternehmer sind, vorgese-
hen. Das Ziel dieser Organisationen ist also die nichtwirtschaftliche Tätigkeit.

5.3. Register zahlungsunfähiger Schuldner

Der dritte Typ des Registers ist das Register zahlungsunfähiger Schuldner. Es
regeln die Artikel von 55 – 60 des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister.
Das Gesetz enthält die Prinzipien der Vornahme der Eintragung. Die Eintragun-
gen werden von Amts wegen oder auf Antrag vorgenommen. Das Gericht nimmt
von Amts wegen die Eintragung u.a. in bezug auf folgende Personen und Um-
stände vor (Art. 55 Abs. 1 LGRegG):
- natürliche Personen, die eine Wirtschaftstätigkeit ausüben, wenn das Kon-

kursverfahren über sie eröffnet wurde oder wenn der Konkursantrag rechts-
kräftig mangels eines die Kosten des Konkursverfahrens deckenden Vermö-
gens abgewiesen wurde,

- Gesellschafter, die mit ihrem gesamten Vermögen für Verbindlichkeiten der
Gesellschaft haften, wenn über das Vermögen der Gesellschaft das Konkurs-
verfahren eröffnet wurde oder wenn der Konkursantrag mangels eines die
Kosten des Konkursverfahrens deckenden Vermögens abgewiesen wurde,

- Schuldner, die zur Offenbarung ihres Vermögens nach den Vorschriften der
Zivilprozessordnung über das Zwangsvollstreckungsverfahren verpflichtet
wurden (Art. 913 – 920¹ ZPO). Auf diese Weise kann man sowohl die natür-
lichen als auch die juristischen Personen, sowie auch die Handelsgesell-
schaften, die Teil-Rechtspersönlichkeit (OHG, PartG, KG, KGaA) haben,
eintragen99.

                                                     
99 vgl. Ciulkin, Rejestr dluznikow niewyplacalnych, S. 919
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Die Eintragungen in diesem Register unterliegen nicht der Pflicht zur Bekannt-
machung im Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger. Wenn eine Person aus verschie-
denen Gründen zwei- oder mehrmals einzutragen ist, werden diese Daten im
Falle jeder Eintragung einmal aufgenommen. Die Aufnahme von Daten ins Re-
gister zahlungsunfähiger Schuldner hat einen restriktiven Charakter. Die Lö-
schung der Eintragung aus dem Register erfolgt von Amts wegen nach Ablauf
von sieben Jahren ab dem Tag der Eintragung. Diese Eintragungen unterliegen
nicht der Offenlegung. Gemäß Art. 10 § 1 LGRegG hat jeder das Recht, wie be-
reits oben erwähnt, die Registerakten von im Unternehmerregister eingetragenen
juristischen Personen einzusehen.

6. Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer (EGA)
vom 24.03.1920

Den Immobilienerwerb durch Ausländer in der Republik Polen regelt das Gesetz
über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer vom 24.03.1920 (EGA)100.
Das Gesetz wurde mehrmals novelliert101, was den Erwerb für Ausländer aus der
Europäischen Union wesentlich erleichtern soll. Nach Art. 1 EGA erfordert der
Erwerb eines Grundstücks durch einen Ausländer eine Genehmigung des In-
nenministers. Von dieser Pflicht sind gemäß Art. 8 Abs. 2 EGA diejenigen
Ausländer befreit, die Bürger oder Unternehmer der Mitgliedstaaten des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes sind. Davon gelten aber zwei Ausnahmen, d.h. die
Einholung einer Genehmigung ist erforderlich, wenn es sich um Agrar- und
Waldgrundstücke handelt sowie ein sog. „zweites Haus“ (eine Immobilie für
Erholungs- oder Wohnzwecke, die kein ständigen Wohnsitz ist); das betrifft
nicht den Erwerb eines eigenständigen Wohnraums im Sinne des Gesetzes über
der Raumeigentum vom 24.06.1994102). In diesen Fällen ist für den Erwerb eine
Übergangsphase vorgesehen, die Beschränkung des Erwerbers voraussetzt. Im
Falle der Agrar- und Waldgrundstücke sind das 12 und im Falle des „zweiten
Hauses“ sind das 5 Jahre seit dem Beitritt Polens zur EU (also seit 01.05.2004).
Eine Einholung der Genehmigung durch einen aus dem Europäischen Wirt-
schaftsraum stammenden Ausländer ist nicht erforderlich, wenn er die erwer-
bende Immobilie je nach Wojewodschaft sieben oder drei Jahre lang gepachtet
und die landwirtschaftliche Tätigkeit persönlich ausgeübt hat sowie legal auf
dem Gebiet Polens gewohnt hat.
Dagegen ist im Falle des Erwerbs eines „zweiten Hauses“ der Erwerber von der
Genehmigungspflicht befreit, wenn er mindestens vier Jahre lang ununterbro-
chen auf dem Gebiet Polens wohnt oder der Erwerb dem Zweck der Ausübung
                                                     
100 Dz.U. 96.54.245 mit Änderungen
101 vor allem: am 24.03.2001, Dz.U.01.16.166; am 27.10.2002, Dz.U.02.113.984; 01.09.2003,
Dz.U.03.128.1175; zuletzt am 20.02 2004, Dz.U. 2004.49.466
102 Dz.U. 2000,Nr. 80, Pos. 903
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einer Wirtschaftstätigkeit – Erbringung von touristischen Leistungen dient (Art.
8 Abs. 2, 2a EGA). Die Bürger der Mitgliedstaaten des Europäischen Wirt-
schaftsraumes, die bereits beim Beitritts Polens zu der EU Gesellschafter oder
Aktionäre der Handelsgesellschaften auf dem Gebiet Polens waren, können die
Pachtperiode des Agrargrundstücks durch die Gesellschaft anrechnen, wenn sie
durch diesen Zeitraum als Gesellschafter oder Aktionäre, persönlich auf diesem
Grundstück die landwirtschaftliche Tätigkeit ausgeübt haben sowie legal auf
dem Gebiet Polens gewohnt haben.
Ausländer, die nicht aus dem Europäischen Wirtschaftsraum stammen, benöti-
gen weiterhin die Genehmigung des Innenministeriums für den Erwerb von
Grundstücken in Polen. Sie müssen einen Antrag einreichen. Die Genehmigung
soll erteilt werden, wenn der Grundstückserwerb durch den Ausländer nicht zu
einer Bedrohung der Verteidigungsfähigkeit oder Sicherheit des Staates bzw. der
öffentlichen Ordnung führt sowie der Sozialpolitik und Gesundheit der Gesell-
schaft nicht widerspricht. Der Ausländer muss auch Verbindungen mit der Re-
publik Polen nachweisen. Dazu rechnet das Gesetz den Besitz der polnischen
Nationalität oder der polnischen Abstammung, die Ehe mit einem polnischen
Bürger oder den Besitz einer Erlaubnis zum Wohnen für begrenzte oder unbe-
grentzte Zeit oder zur Niederlassung, die Mitgliedschaft an einem Organ der ge-
nannten im Art. 1 Abs. 2 Ziff. 4 EGA Unternehmer (siehe unten) oder die Aus-
übung der wirtschaftlichen oder der landwirtschaftlichen Tätigkeit gemäß dem
polnischen Rechts auf dem Gebiet Polens. Gemäß Art. 1 Abs. 2 der EGA ist
Ausländer:
1) eine natürliche Person, die nicht die polnische Staatsangehörigkeit besitzt,
2) eine juristische Person, die ihren Sitz im Ausland hat,
3) eine im Einklang mit der Gesetzgebung fremder Staaten gegründete Gesell-

schaft ohne Rechtspersönlichkeit von in Ziff. 1 oder 2 genannten Personen
mit Sitz im Ausland,

4) eine juristische Person und eine Handelsgesellschaft ohne Rechtspersönlich-
keit, die ihren Sitz auf dem Gebiet der RP hat und von in Ziff. 1, 2 und 3 ge-
nannten Personen oder Gesellschaften unmittelbar oder mittelbar kontrolliert
wird.

Im Sinne des EGA gilt als kontrollierte Handelsgesellschaft eine Gesellschaft, in
der ein oder mehrere Ausländer direkt oder indirekt mehr als 50% der Stimmen
in der Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung, auch als Pfand-
gläubiger, Nießbraucher oder aufgrund der Vereinbarung mit anderen Personen
oder eine beherrschende Stellung im Sinne des art. 4 § 1 Ziff. 4 b oder c oder e
HGG haben.
Der Begriff „Ausländer“ unterscheidet sich von dem Begriff „ausländische Per-
son“ im Sinne des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG).
Alle natürliche Personen, die keine polnische Staatsangehörigkeit besitzen, sind
Ausländer im Sinne des EGA, ungeachtet ihres Wohnsitzes, also auch dann,
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wenn sie ihren ständigen Wohnsitz in der Republik Polen und eine ständige
Aufenthaltserlaubnis haben. Die Handelsgesellschaften gelten dann als Auslän-
der, wenn sie ihren Stammsitz außerhalb Polens haben. Sie sind es aber auch
dann, wenn sie ihren Sitz in Polen haben, allerdings Ausländer darin die herr-
schende Stellung besitzen. Die Vorschriften des EGA betreffen sämtliche Fälle
des Immobilienerwerbs, ungeachtet seiner Form, d.h. Tausch-, Verkaufs-,
Schenkungs- oder Leibrentenverträge, Sacheinlagen der Beteiligten in eine Ge-
sellschaft (die laut Gesetz Ausländer ist) und die Ersitzung.   Als Erwerb eines
Grundstücks gilt der Erwerb des Eigentumsrechts oder des Erbnießbrauchrechts
an einem Grundstück aufgrund jedweder rechtserheblichen Tatsache (Art. 1
Abs. 4 EGA).
Ein Ausländer, der ein Grundstück erwerben beabsichtigt, kann nach Art. 3d
EGA sich um eine Genehmigungszusage (Promesse) bemühen. Auf die Promes-
se wird das oben Gesagte entsprechend angewendet. Die Promesse gilt für die
Dauer von 1 Jahr ab der Erteilung. Innerhalb der Gültigkeitsdauer der Promesse
darf die Genehmigung nicht versagt werden, es sei denn, dass sich der für die
Entscheidung wesentliche Tatbestand geändert hat. Der Art. 3e EGA regelt den
mittelbaren Erwerb durch die Übernahme von Anteilen oder Aktien103.
Der Erwerb eines Grundstücks durch einen Ausländer unter Verstoß gegen die
Genehmigungspflicht ist unwirksam. Über die Unwirksamkeit des Erwerbs ent-
scheidet das Gericht auch auf Antrag des nach der Belegenheit des Grundstücks
zuständigen Wojt104 (Bürgermeister, Stadtpräsident), starosta105, marszalek wo-
jewodztwa106 oder Wojewoda107 oder auf Antrag des Ministers für innere Ange-
legenheiten (Art. 6 EGA). Diese Bestimmungen werden entsprechend angewen-
det auf den Erwerb oder die Übernahme von Anteilen oder Aktien einer Han-
delsgesellschaft entgegen dem erwähnten Art. 3e EGA mit der Maßgabe, dass
diesen Antrag jeder Gesellschafter oder Aktionär der Gesellschaft stellen darf.
Art. 7 EGA enthält aber zwei Ausnahmen von der Geltung des Gesetzes. Das
EGA findet nämlich keine Anwendung auf die Umwandlung einer Handelsge-
sellschaft sowie den Grundstückserwerb durch die Erbfolge einer zum Kreis der
gesetzlichen Erben gehörenden Person. Sieht das Heimatrecht des Erblassers
keine gesetzliche Erbfolge vor, so wird in diesem Bereich das polnische Recht
angewendet.  Erhält ein Ausländer, der ein zum Nachlass gehörendes Grund-
stück aufgrund eines Testaments erworben hat, keine Genehmigung des Mini-
sters des Innern aufgrund seines innerhalb von zwei Jahren ab dem Erbfall ge-
stellten Antrags, so erben das Eigentum oder das Erbnießbrauchsrecht an dem

                                                     
103 Verweisung – s. Unterkapitel: „Übernahme und Erwerb von Anteilen/Aktien in bestehen-
den polnischen Gesellschaften“, S. 91
104 Wojt: Gemeindevorsteher
105 Starosta: Kreisvorsteher, Landrat
106 Marszalek wojewodztwa: Marschall der Woiwodschaft; Woiwodschaft – vergleichbar mit
einem Regierungsbezirk
107 Wojewoda, Woiwode – einem Regierungspräsidenten vergleichbar
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Grundstück diejenigen Personen, die aufgrund der gesetzlichen Erbfolge als Er-
ben berufen wären. Diese Regeln finden auf Anteile und Aktien einer Handels-
gesellschaft, die Eigentümerin oder Erbnießbraucherin eines Grundstücks auf
dem Gebiet Polens ist, entsprechende Anwendung.
Das EGA sieht im Art. 8 viele Ausnahmen von der Genehmigungspflicht zum
Erwerb von Grundstücken in der RP vor. Vorbehaltlich der Ziff. 3 bedürfen u.a.
keiner Genehmigung:
1. der Erwerb eines eigenständigen Wohnraums im Sinne des Gesetzes über das

Raumeigentum vom 24.06.1994108,
2. der Grundstückserwerb durch einen Ausländer, der seit mindestens fünf Jah-

ren ab Erhalt der Genehmigung zur  Niederlassung (Ansiedlung) in der RP
wohnt,

3. der Grundstückserwerb durch einen Ausländer, der mit einem polnischen
Staatsangehörigen verheiratet ist und seit mindestens zwei Jahren ab Erhalt
der Genehmigung zur  Niederlassung (Ansiedlung) in der RP wohnt, wenn
das erworbene Grundstück in die gesetzliche Gütergemeinschaft der Eheleute
fällt,

4. der Grundstückserwerb durch einen Ausländer, der im Zeitpunkt des Erwerbs
zum Kreis der gesetzlichen Erben des Veräußerers des Grundstücks gehört,
wenn der Veräußerer mindestens fünf Jahre Eigentümer oder Erbnießbrau-
cher dieses Grundstücks ist,

5. der Erwerb von unbebauten Grundstücken, deren Gesamtfläche im Inland 0,4
ha städtischen Bodens nicht überschreitet, durch einen in Art. 1 Abs. 2 Ziff. 4
EGA genannten Rechtsträger für seine satzungsgemäßen Zwecke,

6.  der Grundstückserwerb infolge der Übernahme des Eigentums am Grund-
stück bei einer fruchtlosen Versteigerung im Zwangsvollstreckungsverfahren
durch einen Ausländer, der eine Bank und gleichzeitig der Hypothekengläu-
biger ist,

7. der Erwerb oder die Übernahme von Aktien oder Anteilen einer in Art. 3e
EGA genannten Gesellschaft durch eine Bank, die eine in Art. 1 Abs. 2 Ziff.
4  EGA genannte juristische Person ist, im Zusammenhang mit der Geltend-
machung von Forderungen aus Bankgeschäften durch diese Bank.

Der Minister für innere Angelegenheiten führt ein Register für die von Auslän-
dern  in den in Art. 8 Abs. 1, 2 und 2a EGA genannten Fällen ohne Genehmi-
gung erworbenen bzw. übernommenen Grundstücke, Anteile und Aktien sowie
ein Register für die von Ausländern aufgrund der in Art. 1 Abs. 1 und Art. 3e
Abs. 1 und 2 genannten erforderlichen Genehmigungen erworbenen bzw. über-
nommenen Grundstücke, Anteile und Aktien.
Die Einholen einer Genehmigung für den Immobilienerwerb befreit die Auslän-
der allerdings nicht von den anderen Anforderungen, die das Gesetz Immobili-
en- und Grundstückseigentümern in Polen generell auferlegt. Im einzelnen sind
                                                     
108 Dz.U. Nr. 85, Pos. 388
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sämtliche bei den Verwaltungsbehörden erforderlichen Genehmigungen einzu-
holen, die die Raumplanung, den Denkmal- und Umweltschutz, den Schutz der
Nationalparks, das Baurecht sowie das Recht auf  Nutzung und Konservierung
von Binnengewässern betreffen.

7. Branchengesetze: Bankrecht und Gesetz über Versicherungstätigkeit

Die Gründung und der Führung von Zweigniederlassungen ausländischer Unter-
nehmer in Polen unterliegen zusätzlichen besonderen Regelungen, wenn die
Niederlassung im Bank- oder Versicherungsbereichen tätig werden soll. Die
Branchengesetze regeln manche Fragestellungen in bezug auf Gesellschaften, an
denen Ausländer ganz oder teilweise beteiligt sind und deren Tätigkeit beson-
ders geschützte Wirtschaftsbereiche betrifft. Es geht vor allem um folgende Ge-
setze: das Bankrecht und das Gesetz über Versicherungstätigkeit.

7.1. Bankrecht (BankR) vom 29.08.1997109

Die rechtliche Grundlage für die Gründung der Bankgesellschaften in Polen ist
das Bankrecht vom 29.08.1997110.  Dieses Gesetz bestimmt die Grundsätze der
Ausübung der Banktätigkeit, Errichtung und Organisation der Banken, Zweig-
niederlassungen und Vertretungen der ausländischen Banken, auch der Zweig-
niederlassungen der Kreditinstitute, sowie die Prinzipien der Bankenaufsicht,
Ausbesserungsverfahren, Liquidation und Insolvenz der Banken. Die Vor-
schriften des BankR gehen den Vorschriften des WiTG und HGG als lex spe-
cialis vor. Bank nach Art. 2 BankR ist eine juristische Person, die aufgrund der
Genehmigung zur Ausübung den Bankgeschäften tätig ist. Unter dem Begriff
„ausländische Bank“ versteht das Gesetz die Bank, die den Sitz außerhalb der
Grenzen der Republik Polen hat, auf dem Gebiet eines Staates, der kein Mitglied
der EU ist. Art. 5 und 6 BankR enthalten einen umfangreichen Katalog der
Bankhandlungen. Die Banken können als staatliche Banken, Genossenschafts-
banken oder in Form von Aktiengesellschaften errichtet werden. Die Gründer
der Bank in Form einer AG können natürliche und juristische Personen sein und
die Gründer müssen mindestens drei sein. Auf die Errichtung und Tätigkeit einer
solchen Bank finden die Anwendung die Vorschriften des HGG im Bereich, so-
weit sie nicht den Vorschriften des BankR widersprechen. Die Funktion der
Aufsicht übt der Aufsichtsrat aus, der sich aus mindestens fünf Personen zu-
sammensetzt, die durch die Hauptversammlung gewählt werden. Die Bank ist

                                                     
109 Nach Art. 611 des HGG gelten weiterhin die besonderen Vorschriften über u.a. die Gesell-
schaften, die eine Banktätigkeit führen, d.h. Bankrecht
110 Dz.U.02.72.665 von 1997 mit späteren Änderungen
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verpflichtet, die Kommission der Bankaufsicht über die Zusammensetzung des
Aufsichtsrates zu informieren. Der Bankvorstand besteht aus mindestens drei
Personen.
Die Person, die direkt oder indirekt die Übernahme oder den Erwerb von Aktien
einer Bank beabsichtigt, muss jeweils einen Antrag bei der Kommission der
Bankenaufsicht auf Ausgabe einer Genehmigung betr. der Ausübung des
Stimmrechtes auf der Hauptversammlung einreichen, wenn dadurch ihre Anteile
an den Stimmen in der Hauptversammlung aufgrund einer Übernahme oder ei-
nes Erwerbs von Aktien  10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% und 75% erreichen
oder überschreiten. Die Pflicht zur Einholung einer solchen Erlaubnis betrifft
auch den Pfandgläubiger oder Nießbraucher der Aktie, wenn er gemäß Art. 340
HGG zur Ausübung des Stimmrechtes aus der Aktie berechtigt ist. Die Person,
die die Aktien einer Bank übernommen oder erworben hat, muss dies jeweils
unverzüglich der Bank melden, deren Aktie sie erworben oder übernommen hat,
wenn sie mit den früher übernommenen oder erworbenen ein Paket bilden, das
5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50%, 66% und 75% der Stimmen auf der Hauptver-
sammlung erreicht oder überschreitet (Art. 25 BankR). Der Erwerb oder Besitz
der Aktie durch abhängige Rechtsträger sieht man als Erwerb oder Besitz der
Aktie durch den herrschenden Rechtsträger an (Art. 27 BankR). Die Aktien der
Banken sind Namensaktien, außer den zum öffentlichen Handel zugelassenen
Aktien. Art. 30 ff. BankR enthalten die Vorschriften über die Ausstattung von
Banken mit Eigenmitteln, die Beschaffenheit ihrer Räumlichkeiten, die Qualifi-
kation ihrer Vorstandsmitglieder sowie die Formalien für den an die Kommissi-
on für Bankenaufsicht zu richtenden Antrag auf Erteilung der Genehmigung zur
Errichtung einer Bank. Gemäß Art. 30a BankR darf eine Bank in Form einer AG
sowie eine Genossenschaftsbank erst nach der Genehmigung der Kommission
der Bankaufsicht errichtet werden. Nach Art. 36 BankR darf die Tätigkeit eben-
falls erst nach Erhalt der Genehmigung der Kommission für Bankenaufsicht be-
ginnen. Zum Beantragen der Genehmigung ist der Vorstand zuständig.
Die Errichtung einer Zweigstelle einer ausländischen Bank in der Republik Po-
len erfolgt aufgrund der Genehmigung der Kommission für die Bankenaufsicht
im Einvernehmen mit dem Minister, der für Angelegenheiten der Finanzinstitu-
tionen zuständig ist. Diese Genehmigung sollte die interessierte Bank beantra-
gen. Die Zweigniederlassungen der ausländischen Banken unterliegen der Ein-
tragung ins Unternehmerregister. Zum Verfahren bei Errichtung solcher Zweig-
niederlassungen werden die Vorschriften der Art. 32 – 42 BankR angewendet.
Der Art. 40a charakterisiert die Verpflichtungen der Zweigniederlassung der
ausländischen Bank. Sie muss nämlich die Firma der ausländischen Bank in der
Sprache des Staates, in dem sie den Sitz hat, samt polnischer Übersetzung der
Bestimmung der Rechtsform der Bank sowie den Zusatz „Oddzial w Polsce“
(„Zweigniederlassung in Polen“) verwenden. Sie muss auch das getrennte Rech-
nungswesen in polnischer Sprache führen, gemäß den für polnische Banken
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geltenden Vorschriften. Sie muss gemäß der genehmigten Ordnung tätig werden.
Die Berufung des Direktors und eines Vertreters des Direktors der Zweignie-
derlassung der ausländischen Bank folgt mit der Zustimmung der Kommission
für Bankenaufsicht. Auf diese Zweigniederlassungen in Polen wird das polni-
sche Recht angewandt. Die ausländischen Banken können in Polen auch Ver-
tretungen eröffnen. Dazu notwendig ist die Genehmigung der Kommission für
Bankenaufsicht im Einvernehmen mit dem Minister, der für Angelegenheiten
der Finanzinstitutionen zuständig ist. Sie wird durch die interessierte ausländi-
sche Bank beantragt. Auf das Verfahren bei der Eröffnung der Vertretung der
Bank finden die Vorschriften der Art. 33, 37 sowie 38 BankR entsprechende
Anwendung. Der Bereich der Vertretung einer ausländischen Bank sowie eines
Kreditinstituts darf nach Art. 42 BankR ausschließlich die Ausübung der Tätig-
keit im Bereich der Werbungen und Promotion der ausländischen Bank oder des
Kreditistituts im Bereich der genehmigten Tätigkeit umfassen.
Anfang der neunziger Jahre entstanden in Polen sechzehn Banken mit ausländi-
scher Beteiligung, davon die Hälfte mit einer Mehrheitsbeteiligung einer auslän-
dischen Bank“.111 „Im Jahr 1994 genehmigte das polnische Finanzministerium,
ebenso wie zuvor die Nationalbank, die Gründung eines Gemeinschaftsunter-
nehmens unter Beteiligung der Dresdner Bank und der Banque National de Paris
und die Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in Warschau. Der Commerzbank
gestattete die Polnische Nationalbank 1994 den Erwerb von 21% der Aktien der
Bank Rozwoju Eksportu SA (die Bank der Ausfuhrentwicklung AG), einer 1986
gegründeten Spezialbank für Außenhandelsfinanzierungen. 1995 erfolgte die
Vergabe einer Vollbanklizenz an die Westdeutsche Landesbank Girozentrale
und nahm die Deutsche Bank Polska S.A. (Deutsche Bank Polen AG) ihre Ge-
schäftstätigkeit in Warschau auf. Die jüngsten Entwicklungen bei den Aktivitä-
ten ausländischer Banken in Polen waren die Aufstockung der Beteiligung der
Hypo-Vereisbank an der Bank Przemyslowo-Handlowy (die Industrie-
Handelsbank) um 4,2%, der Verkauf eines 10% Anteils an der Bank Handlowy
(Handelsbank) durch die Commerzbank an die Citigroup und die Übernahme
der Mehrheit (53%) an der Bank Kredytowy S.A. (die Kreditbank AG) durch die
Bank Austria. An der BIG Bank Gdanski S.A. (BIG Danzigerbank AG) halten
die Deutsche Bank und die Bankgesellschaft Berlin seit einiger Zeit eine Min-
derheitsbeteiligung.“112 Im Jahre 2000 waren „in Polen 46 Banken mit überwie-
gend ausländischem Kapitalanteil, wovon ausländische Unternehmen direkt
sechzehn AG mit 100% ausländischem Kapitalanteil kontrollierten, darunter drei
von polnischen Gründern übernommene Gesellschaften, einundzwanzig mit
mehrheitlichem Anteil, drei unter Beteiligung ausländischer Unternehmer ge-
gründete Gesellschaften, neun mit ihrer Beteiligung privatisierte Banken und
neun von ausländischen Investoren übernommene Banken im Ergebnis ihrer

                                                     
111 Ziebe/Köhler/Berg, HWRO, PL, Kapitel D. IX, S. 9
112 ibidem
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Kapitalzuführung, zwei Zweigniederlassungen ausländischer Banken und indi-
rekt sieben Banken“113.

7.2. Gesetz über die Versicherungstätigkeit (VersichG) vom 22.05.2003114

Die Aufnahme und die Ausübung der Versicherungstätigkeit in Polen regelt seit
dem 01.01.2004 das Gesetz über die Versicherungstätigkeit vom 22.05.2003115.
Das Gesetz bestimmt die Bedingungen der Ausübung der Tätigkeit im Bereich
der Personen- und Vermögensversicherungen, sowie die Prinzipien der Aus-
übung des Berufes eines Versicherungs- und Wirtschaftsmathematikers, einer
Ausübung der Versicherungsaufsicht sowie Organisation und Funktionieren der
wirtschaftlichen Versicherungsselbstverwaltung. Das Gesetz enthält in den Ka-
piteln 1 – 4, d.h. Art. 1 – 91, die Allgemeinen Vorschriften, Prinzipien der Aus-
übung der Versicherungstätigkeit, die Ausübung der Tätigkeit in Form einer AG
sowie als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Der Art. 2 VersichG enthält
ein Wörterbuch in welchem die Begriffe definiert werden, die das Gesetz ver-
wendet. Danach ist eine Hauptniederlassung eine Zweigniederlassung (im Sinne
der WiTG116) der Versicherungsanstalt aus dem Staat, der kein Mitglied der EU
ist. Eine Zweigniederlassung (im Sinne WiTG) ist die Zweigniederlassung der
Versicherungsanstalt aus dem Mitgliedstaat der EU.  Ausländischen Versiche-
rungsanstalt bedeutet ein ausländisches Unternehmen (im Sinne des WiTG), das
die Versicherungstätigkeit ausübt. Das VersichG bestimmt im Art. 3 die Versi-
cherungshandlungen. Der Versicherungsverein muss die Versicherungstätigkeit
in Form einer Aktiengesellschaft oder Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit
ausüben. Die Ausübung der Versicherungstätigkeit erfordert die Genehmigung
des Aufsichtsorgans, d.h. der Kommission für Versicherungsaufsicht und Pensi-
onsfonds117. Art. 13 ff. VersichG bestimmt u.a. die verschiedenen Verpflichtun-
gen der Versicherungsantalten. Kapitel 5 regelt die Bedingungen der Ausübung
der Versicherungstätigkeit durch polnische Versicherungsanstalten (Art. 92 –
102 VersichG).
Kapitel 6 des Gesetzes, d.h. Art. 103 – 126 ist der Ausübung der Versiche-
rungstätigkeit durch ausländische Versicherungsanstalten auf dem Gebiet der
Republik Polen gewidmet, die nicht aus Mitgliedstaaten der EU kommen. Die
Vorschriften des VersichG werden für Hauptniederlassungen der ausländischen
Versicherungsvereine entsprechend angewendet, sofern die Vorschriften dieses

                                                     
113 Ministerium für Wirtschaft, „Polen Ihr Geschäftspartner“, S. 72
114 das neue Gesetz kommt in die Kraft am 1.01.2004, mit Ausnahme der Art. 189 oraz Art.
249, die gelten ab dem Bekanntmachung des Gesetzes
115 Dz.U.03.124.1151
116 s. Unterkapitel: „Zweigniederlassungen (Niederlassungen)“, S. 98
117 das Gesetz vom 22.05.2003 über der Versicherungs- und Pensionsaufsicht sowie Versiche-
rungsombudsmann, Dz.U. Nr. 124, Pos. 1153
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Kapitels nicht anders bestimmen (Art. 103 VersichG). Die ausländischen Versi-
cherungsanstalten dürfen eine Versicherungstätigkeit in Polen aufnehmen und
ausüben, soweit Gegenseitigkeit dieses Rechts besteht. Das Gegenseitigkeit-
sprinzip wird nicht bei Staaten, die zur Welthandelsorganisation (WTO) gehö-
ren, angewendet. Die Aufnahme der Versicherungstätigkeit durch die ausländi-
schen Versicherungsanstalten erfordert mit Vorbehalt der Vorschriften des Ka-
pitels 7118, der Genehmigung der Kommission für Versicherungsaufsicht und
Pensionsfonds (Art. 104 VersichG). Der ausländische Versicherungsverein darf
die Versicherungstätigkeit in Polen ausschließlich durch Hauptniederlassung
ausüben, mit Vorbehalt des Kapitels 7. Diese Hauptniederlassung wird aufgrund
des polnischen Rechts und der Satzung der Hauptniederlassung tätig, die durch
ausländische Versicherungsanstalten in Form einer notariellen Urkunde ange-
fertigt wird. Die Hauptniederlassung unterliegt der Eintragung ins Landes-
Gerichtsregister. Mit der Eintragung kann die Hauptniederlassung die Versiche-
rungstätigkeit beginnen. Die Ausübung dieser Tätigkeit kann erst nach Einrei-
chung einer Kaution zum Zwecke der Sicherung ihrer künftigen Verpflichtungen
aus den Versicherungsverträgen auf dem Gebiet der RP begonnen werden (Art.
113 VersichG). Die Hauptniederlassung kann Rechte erwerben und Verpflich-
tungen eingehen, klagen und verklagt werden (Art. 106 VersichG). Das Gesetz
erkennt also diesen Niederlassungen die Teil-Rechtspersönlichkeit zu. Die
Hauptniederlassung wird durch einen Direktor geleitet. Die Vorschriften des
VersichG bestimmen die Rechten und Verpflichtungen der Hauptniederlassung
bei Ausübung ihrer Tätigkeit.
Kapitel 7 über die Freiheit der Versicherungsdienstleistungen in Polen bezieht
sich auf die aus den Mitgliedstaaten der EU kommenden Versicherungsanstal-
ten. Art. 128 VersichG bestimmt, dass eine ausländische Versicherungsanstalt
aus einem Mitgliedstaat der Europäischen Union die Versicherungstätigkeit auf
dem Gebiet der RP ausüben kann, wenn er die entsprechende Genehmigung für
die Ausübung dieser Tätigkeit im Staat, in welchem sie ihren Sitz hat, erzielt hat.
Die Ausübung der Tätigkeit durch die ausländische Versicherungsanstalt unter-
liegt gemäß Art. 128 VersichG der Aufsicht des zuständigen Organs des Mit-
gliedstaates der EU, in welchem sie ihren Sitz hat. Auf diesen ausländischen
Versicherungsverein ist in Polen das polnische Recht anzuwenden, es sei denn,
dass sich etwas anderes aus einem Internationalen Vertrag mit Polen ergibt.

8. Gesetz  über  den  öffentlichen Handel mit Wertpapieren (WpHG) vom
21.08.1997

                                                     
118 Kapitel 7 des VersichG: „Freiheit der Versicherungsdienstleistungen“ - bezieht sich auf
die kommenden aus den Mitgliedstaaten der EU ausländischen Versicherungsanstalten
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Der Handel mit Wertpapieren in der Republik Polen ist im Gesetz über den öf-
fentlichen Handel mit Wertpapieren vom 21.08.1997 geregelt.  Der erste Kapitel
des WpHG enthält die Allgemeinen Vorschriften, d.h. Art. 1 – 11. In Art. 1 Abs.
1 WpHG werden der öffentliche Handel mit Wertpapieren einschließlich der
Prinzipien über Errichtung, Organisation und der Aufsicht über die Rechtsträger,
die die Tätigkeit im Bereich des öffentlichen Handels mit Wertpapieren aus-
üben, behandelt. Es handelt sich dabei um:
- die Einführung von Wertpapieren in den öffentlichen Handel als auch den

börslichen und außerbörslichen Handel,
- die Herausnahmen von Aktien aus dem öffentlichen Verkehr,
- die Aufsicht über die Börse durch die Wertpapier- und Börsenkommission,
- die zivil- und strafrechtliche Verantwortung der am Wertpapierhandel Betei-

ligten.
Der öffentliche Handel mit Wertpapieren ist das Angebot zum Erwerb und der
Erwerb von Wertpapieren unter Verwendung von Massenmedien auf einem
Wege, der mindestens 300 Personen erreicht (Art. 2 WpHG). Die Wertpapiere
im Sinne des Gesetzes sind Aktien, Rechte auf Aktien, Subskriptionswarranten,
Depositenscheine/Depotquittungen, Obligationen, Pfandurkunden, Investitions-
zertifikate, sowie auch andere Wertpapiere aufgrund von einschlägigen Vor-
schriften des polnischen oder ausländischen Rechts. Wertpapiere sind auch ver-
äußerbare Vermögensrechte, die sich aus o.g. Wertpapieren ergeben.
Das zweite Kapitel ist der Organisation und den Aufgaben der Kommission für
Wertpapiere und Börsen gewidmet. Sie ist ein zentrales Organ der Regierungs-
verwaltung im Bereich des öffentlichen Handels, der Tätigkeit der Warenbörsen,
Börsenrechnungskammern sowie der Makler der Warenbörsen und Rechtsträger,
die Maklerunternehmen auf dem Markt der Börsenwaren führen. Sie ist ein Auf-
sichtsorgan über die Einhaltung der Regeln des lauteren Handels und Wettbe-
werbs im Bereich des öffentlichen Handels sowie die Sicherung der allgemeinen
Zugänglichkeit von Informationen auf dem Wertpapiermarkt. Zu weiteren Auf-
gaben gehört die Zulassung von Wertpapieren zum öffentlichen Handel wie
auch die Rücknahme aus dem öffentlichen Handel (Art. 86 WpHG).  Das vierte
Kapitel  befasst sich mit der Tätigkeit der Makler und Investitionsberater. Nach
Art. 29 WpHG, wenn das Gesetz nicht anders bestimmt, ist die Ausübung einer
Maklertätigkeit ausschließlich in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft
(Maklerhaus) mit Sitz im Gebiet der RP möglich.
Führt der direkte oder indirekte Erwerb oder Übernahme der von Aktien an ei-
nem Wertpapierhandelshaus (Maklerhaus) dazu, dass der Aktionär 10%, 20%,
33% oder 50% der Stimmen in der Hauptversammlung oder des Stammkapitals
erreicht oder überschreitet, bedarf der Erwerb nach Art. 50 WpHG der Anmel-
dung bei der Wertpapierkommission. Die Ausübung der Maklertätigkeit in Po-
len erfordert einer Genehmigung, mit Vorbehalt des Art. 52a WpHG, die durch
die Kommission für Wertpapiere und Börsen auf Antrag der interessierten Per-
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son ausgestellt wird. Nach Art. 52a WpHG kann die ausländische Investitions-
firma die Maklertätigkeit auf dem Gebiet Polens in Form einer Zweigniederlas-
sung oder, ohne die Notwendigkeit der Eröffnung einer Zweigniederlassung, bei
Nutzung der Mittel der Entfernungverständigung, an ihrem Sitz oder Zweignie-
derlassung, ausüben.
Die Genehmigung bezieht sich auf sämtliche mit dem An- und Verkauf und der
Vermittlung von Wertpapieren verbundenen Tätigkeiten. Nach Art. 31 WpHG
ist eine Genehmigung u.a. nicht erforderlich für Tätigkeiten, die mit der Analyse
des Kapitalmarkts, der Erstellung von Emissionsprospekten und der Erteilung
von Informationen über die Investition in Wertpapiere verbunden sind. Das
fünfte Kapitel regelt die Einführung von Wertpapieren in den öffentlichen Han-
del. Diese Einführung erfordert generell eine Zustimmung der Wertpapier- und
Börsenkommission (Art. 61 WpHG). Die Beteiligten am öffentlichen Wertpa-
pierhandel sind die Emittenten; die Gesellschaften oder Banken, die eine Mak-
lertätigkeit ausüben; die Kommission für Wertpapiere und Börsen und die Ge-
sellschaften, die eine Wertpapierbörse führen. Der Wertpapierhandel wird in den
Primärhandel und den Sekundärhandel unterteilt. Der Primärhandel bedeutet das
Angebot serienmäßig ausgegebener Wertpapiere einer Neuemission sowie den
Erwerb dieser Papiere. Der Sekundärhandel bedeutet das Angebot sowie den
Erwerb von Wertpapieren, die sich bereits im Umlauf befinden. Das sechste Ka-
pitel betrifft den Sekundärhandel, der sich auf dem geregelten Markt vollzieht
(Art. 89 WpHG). In diesem Kapitel wird auch Börsenmarkt und außerbörslicher
Markt behandelt.  Art. 98 bestimmt, dass eine Börse ausschließlich durch eine
Aktiengesellschaft geführt werden darf. Der Gegenstand des Unternehmens der
Gesellschaft darf nur die Führung einer Börse sein. Das Stammkapital einer Ge-
sellschaft, die eine Börse betreibt, muss mindestens 40.000.000 Zloty betragen.
Die Aktien dieser Gesellschaft sind Namensaktien. Der  außerbörsliche Markt
darf auch nur durch eine Aktiengesellschaft geführt werden (Art. 111 WpHG).
Der Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft darf nur die Führung des
außerbörslichen Markts sein. Das Stammkapital einer Gesellschaft, die den au-
ßerbörslichen Markt führt, muss mindestens 7.500.000 Zloty betragen. Die Akti-
en dieser Gesellschaft sind auch hier Namensaktien.
In bezug auf den Erwerb von Aktien an einer Börse oder am geregelten außer-
börslichen Markt herrschen besondere Regeln.  „Sofern infolge der Veräußerung
bzw. des Erwerbs auf den Erwerber mindestens 5% bzw. 10% der Stimmen fal-
len oder die dem Veräußerer aufgrund den von ihm gehaltenen Aktien zustehen-
de Stimmenzahl unter eine dieser Grenzen absinkt oder dem Veräußerer bzw.
dem Erwerber schon vor der Veräußerung der Anteile mehr als 10% der Stim-
men zustanden und die ihm zustehende Stimmenzahl infolge der Veräußerung
bzw. des Erwerbs um mehr als 2% sinkt bzw. steigt, ist der Erwerb sowohl der
Gesellschaft als auch der Wertpapier- und Börsenkommission (Komisja Papie-
row Wartosciowych i Gield) anzuzeigen (Art. 147 Abs. 1 WpHG). Gemäß Art.
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149 Abs. 1 WpHG bedarf der Erwerb von Aktien der vorherigen Erlaubnis der
Wertpapier- und Börsenkommission, wenn infolge des Erwerbs 25, 33 bzw.
50% der Stimmen auf der Hauptversammlung auf den Erwerber fallen. Eine
Anmeldung bzw. Erlaubnis ist also jedes Mal von neuem erforderlich, wenn
durch den zusätzlichen Erwerb bzw. die Veräußerung von Aktien einer Gesell-
schaft eine der aufgezählten Beteiligungsgrenzen erstmals überschritten wird.
Ergibt sich nach dem Erwerb von Aktien zusammen mit den bereits gehaltenen
Aktien eine Stimmenmehrheit von mehr als 50% auf der Hauptversammlung, so
muss der Erwerber entweder ein öffentliches Verkaufs- oder Tauschangebot
(Übernahmeangebot) abgeben oder vor der Ausübung des Stimmrechts denjeni-
gen Teil des Aktienpakets, mit dem er die Grenze von 50% der Stimmen auf der
Hauptversammlung überschreitet, wieder veräußern (Art. 154 WpHG)“.119

Das achte Kapitel des WpHG ist dem Landeswertpapierdepot gewidmet. Es übt
gemäß Art. 124 WpHG seine Tätigkeit nur in Rechtsform einer Aktiengesell-
schaft aus. Seine Aktien sind ausschließlich Namensaktien und geben kein Recht
auf Dividende. Zu dem Kreis der Aktionäre zählt man die die Börse führenden
Gesellschaften, Maklerhäuser, die den außerbörslichen Markt führenden Gesell-
schaften, den Fiskus und die Polnische Nationalbank (Narodowy Bank Polski /
NBP) sowie Banken. Gemäß Art. 126 WpHG führt ausschließlich das Landes-
wertpapierdepot ein Depot sämtlicher Wertpapiere. Dem Landeswertpapierdepot
obliegt weiterhin die Aufsicht über die Übereinstimmung des Umfangs einer
Emission mit der Anzahl der Wertpapiere, die sich im Umlauf befinden, sowie
die Abwicklung von Transaktionen auf dem geregelten Markt oder außerhalb
dieses Marktes. Zu den anderen Aufgaben des Landeswertpapierdepots gehören:
- die Registrierung von Wertpapieren, die in den öffentlichen Umlauf gebracht

werden,
- die Durchsetzung von Verpflichtungen von Emittenten gegenüber den aus

Wertpapieren Berechtigten sowie
- die Durchführung des Verkehrs mit Wertpapieren, die sich nicht im öffentli-

chen Umlauf befinden.
Nach Art. 4 Ziff. 17 WpHG betreibt das Landeswertpapierdepot ein System der
Registrierung von Wertpapieren, das Wertpapier- und Depotkonten umfasst, die
von den dazu gesetzlich ermächtigten Stellen geführt werden. Es übt auch Auf-
sicht aus über die Übereinstimmung des Umfangs einer Emission mit der Anzahl
der Wertpapiere, die sich im Umlauf befinden. Der Wertpapiermarkt wird also
durch eine weitere von der Wertpapier-  und Börsenkommission unabhängige
Institution überwacht.

                                                     
119 Niewerth, Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 287-289



70

Drittes Kapitel: Wirtschaftsfreiheit und Gleichheit der Wirtschaftssubjekte
in der polnischen Rechtsordnung. Aufnahme und Ausübung der Wirt-
schaftstätigkeit durch ausländische Unternehmer. Investitionsformen

1. Prinzipien der Wirtschaftsfreiheit und der Gleichheit der Wirtschafts-
subjekte in der polnischen Rechtsordnung

Der rechtliche Rahmen und die Grundsätze der Aufnahme und der Ausübung
der wirtschaftlichen Tätigkeit sowohl durch inländische als auch ausländische
Personen hängen von dem politischen und wirtschaftlichen System des betref-
fenden Staates ab. Von dem Gesichtspunkt der Wirtschaftstätigkeit aus gewin-
nen die Normen des Europäischen Abkommens mit der EG, die in der EU gel-
tenden Regelungen des internationalen Rechts sowie zwei- und mehrseitiger in-
ternationaler Verträge immer größere Bedeutung. Die Entsprechung der Unter-
nehmensfreiheit (freedom of establishment) und der Dienstleistungsfreiheit
(freedom to provide services) im Recht der EU ist im polnischen Recht die Wirt-
schaftsfreiheit. Polen hat sich im Assoziationsabkommen zur Sicherung der
Freiheit im Bereich der Niederlassung und der Dienstleistungen zwischen Polen
und den Europäischen Gemeinschaften verpflichtet (in den Art. 45 – 54 und 55 –
58120). Der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit hat eine Entsprechung in Artikeln
des Abkommens gefunden, die Freizügigkeit der Arbeitnehmer, die Freiheit des
Kapitalverkehrs und den Bereich des Wettbewerbs umfasst. Das Prinzip der
Wirtschaftsfreiheit ist auch im Art. 20 der polnischen Verfassung121 formuliert.
Gemäß dieses Artikels bildet das Fundament des Wirtschaftssystems der Repu-
blik Polen die soziale Marktwirtschaft, die auf den Prinzipien des Privateigen-
tums sowie der Solidarität, des Dialogs und der Zusammenarbeit der gesell-
schaftlichen Partner basiert. Der allgemeine Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit
findet im polnischen Recht folgende konkrete Ausprägungen:
- Der Freiheit der Aufnahme, Ausübung und Beendigung einer Wirtschaftstä-

tigkeit,
- der Freiheit der Auswahl der organisatorisch-rechtlichen Form der Ausübung

der Wirtschaftstätigkeit,
- der Gleichheit der Rechtsträger (Unternehmer),
- der Wahrung der Bedingungen des lauteren Wettbewerbs,
- der Achtung der guten Sitten im Wirtschaftsverkehr,
- der Achtung der billigen Verbraucherinteressen.122

Die Wirtschaftstätigkeit ist in den Vorschriften des Zivilgesetzbuches näher ge-
regelt. Art. 353¹ ZGB statuiert das Prinzip der Vertragsfreiheit, gemäß welchem
die Vertragsparteien ihr Rechtsverhältnis nach freiem Willen gestalten können,
                                                     
120 s. Unterkapitel: „Einfluss der Bestimmungen des Europäischen Abkommens auf Harmoni-
sierung und Liberalisierung des Investitionsrechts in der Republik Polen“, S. 25
121 verabschiedet am 02.04.1997
122 Kubala, Pdg, S. 67
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soweit dessen Inhalt und Ziel der Besonderheit (der Natur) des Rechtsverhältnis-
ses, dem Gesetz und den Grundsätzen des gesellschaftlichen Zusammenlebens123

nicht widerspricht. Der Inhalt dieses Prinzips versteht man als freie Entschei-
dung über den Vertragsabschluss, die Partnerwahl, die Gestaltung des Vertrags-
inhalts und die Wahl seiner Form. In dieser Doktrin wird hervorgehoben, dass
das Prinzip der Vertragsfreiheit einen Ausdruck der ethischen Voraussetzung
des demokratischen Staates sowie der Freiheit der Wirtschaftstätigkeit darstellt.
In Rahmen der Wirtschaftsfreiheit darf jeder frei seine Eigentumsrechte nutzen.
Er kann also frei über sein Vermögen verfügen und gemäß seinem Willen es
z.B. zur Realisation seiner wirtschaftlichen Ziele verwenden. Er kann sein Ver-
mögen als Einlage (Bareinlage oder Sacheinlage) in eine Handelsgesellschaft
oder als einen materiellen Bestandteil eines Unternehmers einbringen sowie zur
Umsetzung oder zur Finanzierung eines wirtschaftlichen Vorhabens bestimmen.
Die geltenden Vorschriften garantieren vollen rechtlichen Eigentumsschutz; kei-
ne Form des Eigentums ist privilegiert gegenüber einer  anderen124.
Neben diesem Grundsatz nimmt das Prinzip der rechtlichen Gleichheit in bezug
auf die Wirtschaftstätigkeit (die gleichberechtigte Ausübung der Wirtschaftstä-
tigkeit) einen wichtigen Platz ein. Dieser Grundsatz wird nicht expressis verbis
in Beziehung auf die Wirtschaftstätigkeit in der Verfassung der Republik Polen
ausgesprochen. Die Vorschrift des Art. 32 der Verfassung bestimmt nur im All-
gemeinen das Prinzip der Gleichheit in der Feststellung, dass alle vor dem Ge-
setz gleich sind und das Recht zur gleichen Behandlung durch den Staat haben.
Außerdem enthält dieser Artikel ein Diskriminierungsverbot aus jeglichem
Grund im politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben. Niemand
soll in seinen Wirtschaftsrechten begünstigt oder benachteiligt werden.
Sowohl der Grundsatz der Wirtschaftsfreiheit als auch der Grundsatz der rechtli-
chen Gleichheit der Unternehmer bezüglich der Aufnahme und der Ausübung
der Wirtschaftstätigkeit ist im Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit
vom 19.11.1999125 (mit Recht von den Publizisten „Polnische Wirtschaftsver-
fassung” genannt) enthalten. Das Gesetz schafft einen neuen rechtlichen Rah-
men für das Funktionieren des Unternehmertums in der Republik Polen. Das ist
der Rechtsakt, der mit den Vorschriften der polnischen Verfassung sowie mit
dem Recht der EU übereinstimmt und auch mit den Vorschriften der anderen
Gesetzen harmonisiert ist. Das Gesetz behandelt folgende Problematik:
- Allgemeine Grundsätze,
                                                     
123 Gralla, Gesellschaftsrecht in Polen: „Der Unterschied zwischen der im ZGB verwendeten
Generalklausel „Grundsätze des gesellschaftlichen Zusammenlebens“ und der Generalklau-
seln des BGB „gute Sitten“, „Treu und Glauben“ und „Billigkeit“ ist heute (...) nur noch ter-
minologischer Art. Nach dem Fall des Sozialismus ist nämlich der bereits seit Ende der fünf-
ziger Jahre systematisch abgebaute sozialistische Charakter dieser Generalklausel gänzlich
verschwunden.“, S. 5
124 vgl. Kubala, Pdg, S.68
125 s. Unterkapitel: „Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG) vom 19.11.1999”,
S. 45
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- die Bestimmung der rechtlichen Situation ausländischer Personen in Wirt-
schaftsfragen,

- die Genehmigungen für die Wirtschaftstätigkeit,
- die Einführung der neuen Kategorien der Rechtsträger: kleine und mittlere

Unternehmer,
- die Konzessionierung der Wirtschaftstätigkeit,
- die strafrechtlichen Vorschriften; die neue Konzeption der wirtschaftlichen

Selbstverwaltung sowie
- die Nennung der Aufgaben der Wirtschaftsbehörden.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde das Prinzip der Wirtschaftsfreiheit (quod
lex non prohibit licitum est) in die polnische Rechtsordnung mit dem Gesetz
über die Wirtschaftstätigkeit vom 29.12.1988 eingeführt, dessen Art. 1 inhaltlich
fast identisch mit dem heutigen Art. 5 des Gesetzes über das Recht der Wirt-
schaftstätigkeit ist. Dieser Artikel bestätigt und konkretisiert dieses Prinzip. Ge-
mäß dem Art. 5 WiTG sind die Aufnahme und die Ausübung einer Wirt-
schaftstätigkeit für jedermann nach den gleichen Rechten unter Einhaltung der
durch die Rechtsvorschriften bestimmten Bedingungen frei (Gewerbefreiheit).
Der Artikel hat grundlegende Bedeutung für die Wirtschaftsentwicklung, denn
er statuiert den Grundsatz der Freiheit der Aufnahme und der Ausübung einer
Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der RP für jedermann nach den gleichen
Rechten, also nicht nur für die polnischen Bürger, sondern auch für Ausländer.
Dieser Artikel führt also das Prinzip der Gleichheit (die Ausübung der Wirt-
schaftstätigkeit nach gleichen Rechten) ohne Diskriminierung und Privilegien,
ein. Der Grundsatz bedeutet:
- die  Gleichheit im Bereich der Auswahl von Organisationsformen,
- die  Gleichheit im Bereich der Versicherungspflichten,
- die Gleichheit im Bereich der Wirtschaftstätigkeit hinsichtlich der  Pflichten,

die sich aus rechtlichen Vorschriften mit Polizei-Verwaltungscharakter
(Umweltschutz, Feuerschutzvorschriften, Raumplanungsvorschriften etc.,)
ergeben,

- die  Gleichheit im Bereich der Kreditfähigkeit,
- die  Gleichheit im Bereich der Wechselfähigkeit,
- die  Gleichheit im Bereich der sog. Konkursfähigkeit sowie Vergleichsfähig-

keit,
- die  Gleichheit im Bereich der Steuern sowie anderer öffentlicher Abgaben

etc.126

                                                     
126  Zdyb, PDG, S. 104/105
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2. Bedeutung des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit (WiTG)
für ausländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien der na-
tionalen Standards und der Gegenseitigkeit.  Regelungen beim Mangel
der Gegenseitigkeit

Gemäß der Verpflichtung der Republik Polen aus Art. 44 des Assoziationsab-
kommens mit den Europäischen Gemeinschaften führt man ein gesetzliches No-
vum ein: den Grundsatz der Unternehmensfreiheit für ausländische Personen
(Art. 6 Abs. 1 WiTG). Fremde Staatsangehörige, die eine Genehmigung zur
Niederlassung (Ansiedlung), die Zustimmung zum tolerierten Aufenthalt oder
Flüchtlingstatus in  der Republik Polen erhalten haben, genießen hinsichtlich der
Aufnahme und Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet Polens glei-
che Rechte wie polnische Staatsangehörige. Zwar erwähnt der Artikel aus-
schließlich  die Rechte, es ist jedoch unbestritten, dass fremde Staatsangehörige,
die eine Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet Polens aufnehmen und ausüben,
auch dieselben Pflichten wie polnische Staatsangehörige haben (z.B. die Regi-
strierungspflicht). Die gleiche Behandlung der eigenen Bürger und Bürger frem-
der Staaten ist eine Verfassungsnorm (vgl. Art. 32 und 83 Verfassung der Repu-
blik Polen).127 Die Formulierung des Art. 6 Abs. 1 WiTG weist eindeutig dar-
aufhin, dass er sich auf natürlichen Personen bezieht, die Bürger fremder Staaten
(Ausländer)128 sind. Nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit dürfen sonstige
ausländische Personen in Polen wirtschaftlich tätig werden wie die in Polen an-
sässigen Unternehmer. Denn Absatz 2 des Art. 6 WiTG stellt fest, dass ausländi-
sche Personen nach dem gerade erwähnten Grundsatz der Gegenseitigkeit, so-
fern von Polen ratifizierte internationale Abkommen nichts anderes bestimmen,
auf dem Gebiet der Republik Polen nach den gleichen Grundsätzen wie Unter-
nehmer mit ständigem Aufenthalt oder Sitz in Polen eine Wirtschaftstätigkeit
aufnehmen und ausüben können. Als ausländische Person gilt nach den in Art. 4
WiTG enthaltenen Definitionen (das ist Abs. 3 Buchstabe a – c):
                                                     
127 vgl. Kubala, Pdg, S. 72
128 Die Erhaltung der Genehmigung zur Niederlassung auf dem Gebiet der Republik Polen
durch den fremden Staatsangehörigen regeln die Vorschriften des „Ausländergesetzes“ vom
26.06.1997, Dz.U.01.127.1400 115 sowie auf ihrer Basis erlassene Ausführungsvorschriften.
Gemäß Art. 4 Nr. 4 dieses Gesetzes sollte man unter „Niederlassung“ die Erhaltung der Ge-
nehmigung zur ständigen Wohnungsnahme auf dem Gebiet der Republik Polen durch den
Ausländer verstehen. Die Genehmigung kann dem Ausländer erteilt werden, wenn er kumu-
lativ folgenden Bedingungen erfüllt:
1) die Aufweisung das Bestehen ständiger familiärer oder ökonomischer Verbindungen mit

der Republik Polen,
2) die Sicherung einer Wohnung und des Unterhalts in der Republik Polen, unmittelbarer,

mindestens dreijähriger Aufenthalt in der Republik Polen aufgrund einer Genehmigung
zur Wohnungsnahme für bestimmte Zeit vor der Zustellung des Antrages über der Ausga-
be der Karte des ständigen Aufenthalts in der Republik Polen. Die Genehmigung auf Nie-
derlassung erteilt man auf unbestimmte Zeit, wobei die ausgegebene Karte des ständigen
Aufenthalts für Ausländer ist 10 Jahre lang gültig, ab dem Datum ihrer Ausgabe. Nach
dem Ablauf dieser Zeit unterliegt sie einem Wechsel.
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a) eine natürliche Person mit ständigem Wohnsitz im Ausland,
b) eine juristische Person mit Sitz im Ausland,
c) eine Gesellschaft der in Buchstabe a) oder b) genannten Personen ohne

Rechtspersönlichkeit mit Sitz im Ausland (betrifft die Offenen Handelsge-
sellschaften, Kommanditgesellschaften sowie die Gesellschaften des bürger-
lichen Rechts).

Unter dem ständigen Wohnsitz einer natürlichen Person sollte man gemäß Art.
25 ZGB den Ort, an dem sie in der Absicht des ständigen Aufenthalts verweilt,
verstehen. Der Sitz einer juristischen Person im Verständnis der polnischen
Rechtsvorschriften ist gemäß Art. 41 ZGB, wenn das Gesetz oder auf diesem
beruhende Satzungen nichts anderes bestimmen, derjenige Ort, an dem sich der
Sitz ihres Vorstandes befindet. Den Sitz einer Gesellschaft bestimmt der Gesell-
schaftsvertrag oder Satzung. Die volle Rechtspersönlichkeit können natürliche
und juristische Personen haben. Das Zivilgesetzbuch regelt aber auch die organi-
satorischen Einheiten, die keine juristische Personen sind, denen das Gesetz aber
die Rechtspersönlichkeit zuerkennt. Auf sie finden die Vorschriften über der ju-
ristischen Personen entsprechende Anwendung. Das sind die Personen mit der
Teil-Rechtspersönlichkeit, die aufgrund besonderer Vorschriften entstehen und
sich betätigen. Sie besitzen eine beschränkte Rechtsfähigkeit – u.a. können sie
Rechte erwerben und Pflichten eingehen.  Zu diesen Rechtsträger zählt man: Of-
fenen Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften, Partnerschaftsgesell-
schaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien. In der erwähnten Legaldefi-
nition des Art. 4 Abs. 4 WiTG ist auch eine Bezeichnung der ausländischen
Unternehmer enthalten. Ein ausländischer Unternehmer ist eine ausländische
Person, die im Ausland eine Wirtschaftstätigkeit ausübt. Das Gegenseitigkeit-
sprinzip ist eine Konsequenz der internationalen Verpflichtungen und Integrati-
onsprozesse. Direkte und für die Republik Polen verbindliche Bedeutung haben
im Zusammenhang mit der Tätigkeit der ausländischen Investoren aus den EU-
Staaten, die sich auf dem polnischen Markt betätigen, die Bestimmungen der
Assoziationsabkommen, insbesondere der Art. 44 des Abkommens, nach dem
Polen sich zur Sicherung im Bereich der Niederlassung und des Funktionierens
von Unternehmen (gegründet durch Unternehmen und Bürger der EU) durch
eine Assimilationsregel verpflichtet hat. Dies bedeutet, dass sie nicht schlechter
behandelt werden dürfen als die polnischen  Staatsangehörigen  und  Unterneh-
men  (Prinzip der nationalen Standards)129. Dieses Prinzip erfährt eine gewisse
Beschränkung im Art. 47 des Abkommens, der im Zusammenhang mit der Si-
cherung des Wirtschaftsverkehrs ein Recht zur Aufstellung höherer Anforderun-
gen im Bereich der Ausübung der Wirtschaftstätigkeit durch Zweigniederlas-
sungen und Agenturen gibt. Der Artikel bestimmt nämlich, dass eine Vertrags-
partei für die Niederlassung und Geschäftstätigkeit von Zweigniederlassungen

                                                     
129 s. Unterkapitel: „Einfluss der Bestimmungen des Europäischen Abkommens auf Harmoni-
sierung und Liberalisierung des Investitionsrechts in der Republik Polen“, S. 25
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und Agenturen von Unternehmen der anderen Vertragspartei, die im Gebiet der
ersten Vertragspartei nicht registriert sind, eine Sonderregelung anwenden kann,
die wegen rechtlicher oder technischer Unterschiede zwischen derartigen
Zweigniederlassungen und Agenturen der in ihrem Gebiet registrierter Unter-
nehmen oder, im Fall der Finanzdienstleistungen, aus aufsichtsrechtlichen
Gründen gerechtfertigt ist. Diese unterschiedliche Behandlung geht nicht über
das unbedingt notwendige Maß hinaus, wie es sich aus derartigen rechtlichen
oder technischen Unterschieden oder, im Falle der in Anhang XII c (zum Ab-
kommen) aufgeführten Finanzdienstleistungen, aus aufsichtsrechtlichen Grün-
den ergibt. Das Gegenseitigkeitsprinzip in Beziehung auf den ausländischen
Unternehmer in Polen wird mit der Zeit mehrere Staaten betreffen. Ein solcher
Zustand ist eine Konsequenz des Integrationsprozesses und der Unterzeichnung
der internationalen Verträge. Wichtige Bedeutung für die Gestaltung des Prin-
zips haben die beiderseitigen Verträge zwischen Polen und den anderen Ländern
in der Angelegenheit der Förderung und des Schutzes der Investitionen. Polen
hat bereits solche Verträge mit der Mehrheit der europäischen Länder und vielen
außereuropäischen Ländern unterzeichnet.130 „Die einzige insoweit bestehende
Beschränkung, nämlich die Abhängigkeit dieser Gleichstellung von der Verbür-
gung der Gegenseitigkeit durch den jeweiligen ausländischen Staat oder von
Vereinbarungen in einem internationalen Vertrag, berührt also die Staaten der
Europäischen Union nicht“.131  Ein Mangel der Gegenseitigkeit wird sich vor
allem auf die Länder beziehen, mit denen die Republik Polen nicht ausdrücklich
geregelte Wirtschaftsbeziehungen hat. Der Gesetzgeber legt in solchen Fällen im
Art. 6 Abs. 3 WiTG Folgendes fest: Wenn die Gegenseitigkeit nicht verbürgt ist,
können ausländische Personen zur Aufnahme und Ausübung einer Wirt-
schaftstätigkeit auf dem Gebiet der Republik Polen ausschließlich Kommandit-
gesellschaften (KG), Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) und Ak-
tiengesellschaften (AG) gründen bzw. solchen Gesellschaften beitreten, wie
auch Anteile und Aktien solcher Gesellschaften übernehmen oder erwerben.

                                                     
130 Zdyb, PDG, S. 115 - 117
131 Bahlmann/Hermann, Neue Wirtschaftsverfassung in Polen, S. 17
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3. Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit: Konzessionen, Genehmigun-
gen und Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit

Der Art. 5 des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit bestimmt, dass
die Aufnahme und die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit jedermann nach
gleichen Rechten unter Einhaltung der durch Rechtsvorschriften bestimmten
Bedingungen freistehen. Die Wirtschaftsfreiheit (Gewerbefreiheit) ist also nicht
unbeschränkt (absolut). Wie der Artikel expressis verbis bestimmt, muss die
Aufnahme und die Ausübung der Wirtschaftstätigkeit „unter Einhaltung der
durch Rechtsvorschriften bestimmten Bedingungen” stattfinden, also gemäß den
Gesetzesvorschriften (dem Recht der Wirtschaftstätigkeit), und den Vorschriften
der anderen Gesetze sowie aufgrund dieser Gesetze und der Ausführungsverord-
nungen.132 Jegliche Einschränkung der Wirtschaftsfreiheit darf ausschließlich
kraft eines Gesetzes und nur aufgrund eines wichtigen öffentlichen Interesses
eingeführt werden. Man sollte betonen, dass der Garant der öffentlichen Interes-
sen der Staat ist, der seinen Pflichten durch Einsatz der Kontroll- und Aufsicht-
sinstrumente nachkommt. Eines dieser Instrumente im Bereich der Wirtschafts-
freiheit ist die materielle Kontrolle durch die Anwendung der präventiven Auf-
sichtsmittel – der Konzessionen und Genehmigungen.

3.1. Konzessionen

Das Gesetz enthält keine Definition der Konzession. Sie ist eine Verwaltungs-
entscheidung, die aufgrund der Gesetze und der Ausführungsvorschriften getrof-
fen wird, welche eindeutig die für die Erlangung einer Konzession zu erfüllen-
den Bedingungen bestimmen. „Eine Konzession ist eine Ermessensentscheidung
des befugten Organs und wird im Bereich der Staatsmonopole oder der durch
das Staatseigentum erfassten Wirtschaftstätigkeit gewährt“.133  Die Regelung in
bezug auf die Grundsätze der  Konzessionierung wurden in den dritten Ab-
schnitt des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit  aufgenommen (Art.
14 – 26). Die Bereiche der Wirtschaftstätigkeit, die einer Konzession bedürfen,
bestimmt Art. 14 Abs. 1 WiTG. Diese Aufzählung hat abschließenden Charak-
ter.134 Zu den konzessionspflichtigen Wirtschaftstätigkeiten gehören:
- die Schürfung oder Erkundung von Bodenschätzen, die Gewinnung von Bo-

denschätzen, die behälterlose Lagerung von Substanzen, wie auch die Lage-
rung von taubem Gestein, darunter in unterirdischen, bergmännisch erstellten
Hohlräumen,

                                                     
132 Kubala, Pdg, S. 65
133 vgl. Bramorski/Lowitzsch/Neidenowa/Brockhuis, HWRO,  Kapitel A,PL, Rdnr. 268
134 Kubala, Kontrowersyjne zagadnienia reglamentacji dzialalnosci gospodarczej, S. 553
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- die Herstellung von und der Handel mit Sprengstoffen, Waffen und Munition
wie auch mit Produkten und Technologien von militärischer oder polizeili-
cher Zweckbestimmung,

- die Herstellung, Verarbeitung, Lagerung, Lieferung und Verteilung von
Brennstoffen und Energie, sowie der Handel damit,

- der Personen- und Vermögensschutz,
- der Lufttransport sowie die Ausübung anderer Flugdienste,
- der Bau und die gewinnbringende Nutzung von gebührenpflichtigen Auto-

bahnen,
- die Verbreitung von Rundfunk- und Fernsehprogrammen.
Die Einführung weiterer Konzessionen für die Wirtschaftstätigkeiten von be-
sonderer Bedeutung im Hinblick auf die Sicherheit des Staates oder der Bürger
bzw. ein anderes wichtiges öffentliches Interesse ist nur dann zulässig, wenn
diese Tätigkeiten nicht als freie oder genehmigungspflichtige Tätigkeit ausgeübt
werden können. Dies bedarf auch einer Änderung dieses Gesetzes. Gemäß Abs.
3 werden der Bereich und die Bedingungen der Ausübung von konzessi-
onspflichtigen Wirtschaftstätigkeiten durch die Vorschriften besonderer Gesetze
geregelt.
Der Art. 15 WiTG weist auf die zuständige Konzessionsbehörde hin. Sehen die
Vorschriften besonderer Gesetze nichts anderes vor, so ist für die Erteilung, die
Versagung, die Änderung und die Rücknahme einer Konzession der Minister
zuständig, zu dessen Geschäftsbereich der Gegenstand der konzessionspflichti-
gen Wirtschaftstätigkeit gehört. Die erwähnte Erteilung, Versagung, Änderung
und Rücknahme einer Konzession wie auch die Einschränkung ihres Bereichs
gegenüber dem Antrag ergehen als Verwaltungsentscheidung. Solche Verwal-
tungsentscheidungen können nach dem Gesetz über das Hauptverwaltungsge-
richt135 von 1995  im Verwaltungsgerichtsverfahren angefochten werden. Beab-
sichtigt der hinsichtlich des Gegenstandes der Wirtschaftstätigkeit zuständige
Minister, eine Konzession für die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit im Be-
reich der Herstellung von und des Handels mit Sprengstoffen, Waffen und Mu-
nition wie auch mit Produkten und Technologien von militärischer oder polizei-
licher Zweckbestimmung zu erteilen, zu ändern oder zurückzunehmen, so hat er
eine Stellungnahme des Ministers für die Nationalverteidigung einzuholen.
Eine Konzession wird für eine bestimmte Zeit von nicht weniger als zwei und
nicht mehr als 50 Jahren erteilt. Außerdem kann die Konzessionsbehörde in der
Konzession besondere Bedingungen für die Ausübung der konzessionierten
Wirtschaftstätigkeit festlegen. Selbstverständlich ist die Konzessionsbehörde
verpflichtet, jedem Unternehmer eine genaue Auskunft über die besonderen Be-
dingungen unmittelbar nach Einleitung des Konzessionsverfahrens zu geben. In
den Bereichen der Herstellung von und des Handels mit Sprengstoffen, Waffen
und Munition wie auch mit Produkten und Technologien von militärischer oder
                                                     
135 Dz.U. Nr. 74, Pos. 368
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polizeilicher Zweckbestimmung kann die Konzessionsbehörde die Erteilung der
Konzession vom Abschluss einer der konzessionspflichtige Wirtschaftstätigkeit
betreffenden Betriebshaftpflichtversicherung durch den Unternehmer abhängig
machen (Art. 16 WiTG). Die Konzessionsbehörde kann vor der Entscheidung
über die Erteilung der Konzession (Art. 18 WiTG):
- den Antragsteller auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist die fehlenden

Urkunden nachzureichen, die belegen, dass er die in den Rechtsvorschriften
bestimmte Voraussetzungen für die Ausübung einer bestimmten Wirt-
schaftstätigkeit erfüllt,

- die im Antrag auf Konzessionserteilung gemachten Angaben zur Feststel-
lung, ob der Unternehmer die Voraussetzungen für die Ausübung der kon-
zessionierten Wirtschaftstätigkeit erfüllt, überprüfen.

Haben mehrere Unternehmer  Konzessionserteilung beantragt, so führt die Kon-
zessionsbehörde ein einziges Verfahren mit einer Verwaltungsverhandlung
durch. In diesem Fall kann der Unternehmer, der Informationen von wesentli-
cher Bedeutung für seine Wettbewerbslage auf dem Markt gibt, einen begrün-
deten Antrag stellen, dass diese Informationen mit der Vertraulichkeitsklausel
versehen werden. Die Informationen werden mit der Vertraulichkeitsklausel ver-
sehen, wenn der Unternehmer:
- bei der Übergabe der Informationen sein Ersuchen begründet,
- von den übergebenen Informationen eine Zusammenfassung anfertigt, die

den anderen Verfahrensbeteiligten ohne die Zustimmung des Unternehmers,
der diese Informationen gegeben hat, nicht zugänglich gemacht werden.

Das Gesetz bezeichnet im Art. 20 die Fälle, in welchen die Konzession versagt
bzw. ihr Bereich gegenüber dem Konzessionsantrag eingeschränkt werden kann.
Es geht um folgende Fälle:
1) wenn der Unternehmer die im Gesetz bestimmte Voraussetzungen für die

Ausübung der konzessionspflichtigen Wirtschaftstätigkeit oder die den Un-
ternehmern in der in den Art. 16 oder 19 Abs. 1 WiTG bestimmten Art und
Weise bekannt gegebenen besonderen Bedingungen nicht erfüllt,

2) im Hinblick auf die Bedrohung der Verteidigungsfähigkeit oder der Sicher-
heit des Staates,

3) im Hinblick an ein anderes wichtiges öffentliches Interesse,
4) falls im Ergebnis der durchgeführten Verhandlung, von der in Art. 19 Abs. 3

WiTG die Rede ist, die Konzession einem anderen Unternehmer oder ande-
ren Unternehmern erteilt worden ist.

Die Konzessionsbehörde hat bestimmte Kontrollbefugnisse, die im Art. 21
WiTG beschrieben sind. Die Konzessionsbehörde ist nämlich berechtigt, die
Wirtschaftstätigkeit zu kontrollieren hinsichtlich:
- der Übereinstimmung der ausgeübten Tätigkeit mit der erteilten Konzession,
- der Beachtung der in Art. 14 Abs. 3 und Art. 16 Abs. 1 WiTG genannten Be-

dingungen für die Ausübung der Wirtschaftstätigkeit,
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- der Verteidigungsfähigkeit oder Sicherheit des Staates, des Schutzes der Si-
cherheit oder der persönlichen Güter der Bürger oder hinsichtlich eines ande-
ren wichtigen Interesses.

Die Konzessionsbehörde kann zur Durchführung der Kontrolle eine andere, für
die Kontrolle der betreffenden Art der Tätigkeit geeignete Verwaltungsbehörde
ermächtigen. Die Kontrolltätigkeiten werden aufgrund einer von der Konzessi-
onsbehörde erteilten Ermächtigung durchgeführt. Die ermächtigte Person darf
insbesondere:
- das Gelände des Grundstücks, das Objekt, die Räumlichkeit oder einen Teil

davon, wo die konzessionierte Wirtschaftstätigkeit ausgeübt wird, während
des Tages und in den Stunden, in denen diese Tätigkeit ausgeübt wird oder
werden soll, betreten,

- mündliche und schriftliche Auskünfte, die Vorlage von Urkunden oder ande-
ren Informationsträgern sowie die Zugänglichmachung von Daten, die mit
dem Gegenstand der Kontrolle zusammenhängen, verlangen.

Die Kontrolltätigkeiten sind in Gegenwart der Person, die zur Vertretung des
Unternehmers berechtigt ist, oder der Person, die zur Vertretung während der
Kontrolle ermächtigt ist, durchzuführen. Die Konzessionsbehörde kann den
Unternehmer auffordern, die festgestellten Mängel innerhalb einer bestimmten
Frist zu beheben. Die Konzessionsbehörde kann gemäß Art. 22 WiTG die er-
teilte Konzession in den folgenden Fällen widerrufen:
- wenn dem Unternehmer die Ausübung der konzessionierten Wirtschaftstä-

tigkeit durch eine rechtskräftige Entscheidung untersagt worden ist,
- wenn der Unternehmer die konzessionierte Wirtschaftstätigkeit trotz einer

Aufforderung der Konzessionsbehörde nicht aufgenommen oder die Aus-
übung eingestellt hat.

Die Konzessionsbehörde widerruft die Konzession oder ändert ihren Umfang,
wenn der Unternehmer:
- die mit den in der Konzession bestimmten Bedingungen oder mit den Vor-

schriften, die konzessionierte Wirtschaftstätigkeit regeln, unvereinbare Sach-
oder Rechtslage innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht beseitigt,

- die in der Konzession bestimmten Bedingungen oder andere für die Aus-
übung der konzessionierten Wirtschaftstätigkeit in Rechtsvorschriften vorge-
sehenen Bedingungen in eklatanter Weise verletzt.

Die Konzessionsbehörde kann wegen der Gefährdung der Verteidigungsfähig-
keit und Sicherheit des Staates oder eines anderen wichtigen öffentlichen Inter-
esses eine Konzession widerrufen oder ihren Bereich einschränken. Ein Unter-
nehmer, der die Aufnahme einer konzessionspflichtigen Wirtschaftstätigkeit
gemäß Art. 24 WiTG beabsichtigt, kann eine Konzessionszusage (Promesse)
beantragen. In der Promesse kann die Erteilung der Konzession von der Erfül-
lung der für die Ausübung der konzessionspflichtigen Wirtschaftstätigkeit erfor-
derlichen Voraussetzungen abhängig gemacht werden. Auf das Verfahren in be-
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zug auf die Erteilung der Promesse werden die Vorschriften über die Konzessi-
onserteilung angewendet. In der Promesse wird ihre Gültigkeitsdauer, die nicht
kürzer als sechs Monate sein darf, bestimmt. Während der Gültigkeitsdauer der
Promesse darf die Erteilung der Konzession für die Ausübung der in der Pro-
messe genannter Tätigkeit nicht versagt werden, es sei denn, dass:
- sich die im Antrag auf Erteilung der Promesse enthaltenen Angaben geändert

haben, oder
- der Unternehmer nicht alle den in der Promesse bestimmten Bedingungen

erfüllt,
- die in Art. 20 Abs. 1 Ziff. 1 - 3 WiTG genannte Umstände bekannt geworden

sind.
Eine wichtige Bemerkung enthält Art. 25 WiTG, in dem die Rede ist, dass ein
Unternehmen, dessen Konzession aus den in Art. 22 Abs. 1 und 2 WiTG ge-
nannten Gründen zurückgenommen worden ist, einen erneuten Antrag auf Er-
teilung einer Konzession in demselben Bereich nicht vor Ablauf von drei Jahren
ab dem Tage der Rücknahme der Konzession stellen kann. Für die Erteilung
oder die Änderung einer Konzession wie auch für die Erteilung einer Promesse
wird eine Finanzgebühr erhoben, es sei denn, dass die Vorschriften besonderer
Gesetze etwas anderes bestimmen.

3.2. Genehmigungen

Im Gegensatz zu Konzessionen bestimmen Genehmigungen lediglich, „dass ein
Unternehmer die für Ausübung der Wirtschaftstätigkeit in einen genehmigungs-
pflichtigen Bereich vorgeschriebenen Voraussetzungen erfüllt“.136 Gemäß Art.
27 des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit bedarf die Ausübung
einer Wirtschaftstätigkeit in den in Vorschriften besonderer Gesetze bestimmten
Bereichen einer Genehmigung. Die Genehmigungsbehörden und die sämtlichen
Voraussetzungen für die Ausübung einer genehmigungspflichtigen Wirt-
schaftstätigkeit wie auch die Erteilung, Versagung und Rücknahme einer Ge-
nehmigung werden durch Vorschriften besonderer Gesetze bestimmt, soweit
dieses Gesetz nichts anderes vorsieht. Die Genehmigungsbehörde erteilt, nach
Art. 28 WiTG, die Genehmigung nach der Feststellung, dass die durch das Recht
geforderten Voraussetzungen für die Ausübung der Wirtschaftstätigkeit im von
der Genehmigungspflicht erfassten Bereich erfüllt sind. Vor der Erteilung der
Genehmigung:
- fordert die Genehmigungsbehörde den Antragsteller auf, innerhalb einer be-

stimmten Frist die fehlenden Urkunden darüber nachreichen, dass er den in

                                                     
136 Bramorski/Lowitzsch/Neidenowa/Brockhuis/Zinser, HWRO, Kapitel A, PL, Rdnr. 268
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den Rechtsvorschriften bestimmten Voraussetzungen für die Ausübung der
betreffenden Wirtschaftstätigkeit erfüllt,

- kann die Genehmigungsbehörde die im Antrag auf Genehmigungserteilung
gemachten Angaben zur Feststellung, ob der Unternehmer die Voraussetzun-
gen für die Ausübung der genehmigungspflichtigen Wirtschaftstätigkeit er-
füllt, überprüfen.

Ist die Erteilung für die Ausübung einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit an alle
Antragsteller, die hierfür die Voraussetzungen erfüllen, nicht möglich, so führt
die Genehmigungsbehörde im Einklang mit den geltenden Vorschriften, welche
die Ausübung der betreffenden Wirtschaftstätigkeit regeln, eine Verwaltungs-
verhandlung durch. Die Vorschriften des Art. 19 WiTG finden entsprechende
Anwendung. Art. 29 WiTG regelt die Form der Genehmigung: die Erteilung,
Versagung und Rücknahme einer Genehmigung ergehen durch eine Verwal-
tungsentscheidung. Wichtig ist die Gültigkeitsdauer einer Genehmigung, sie be-
stimmt Art. 31 WiTG. Eine Genehmigung wird grundsätzlich für unbestimmte
Zeit erteilt. Eine Genehmigung kann für eine bestimmte Zeit erteilt werden,
wenn der Unternehmer einen entsprechenden Antrag stellt oder wenn dies be-
sondere Vorschriften vorsehen. Im in Art. 28 Abs. 3 WiTG genannten Fall wird
die Genehmigung für eine bestimmte Zeit erteilt. Im Sinne des Art. 32 WiTG
kann die Genehmigung widerrufen werden, wenn:
- dem Unternehmer die Ausübung der genehmigungspflichtigen Wirt-

schaftstätigkeit durch eine rechtskräftige Entscheidung untersagt worden ist,
- der Unternehmer die rechtlich vorgeschriebenen Voraussetzungen für die

Ausübung der in der Genehmigung bezeichneter Wirtschaftstätigkeit nicht
mehr erfüllt,

- der Unternehmer die mit den Rechtsvorschriften, die genehmigungspflichtige
Wirtschaftstätigkeit regeln, unvereinbare Sach- oder Rechtslage innerhalb der
ihm von der Genehmigungsbehörde gesetzten Frist nicht beseitigt.

Die Genehmigungsbehörde kann die Genehmigung widerrufen, wenn besondere
Vorschriften dies vorsehen oder der Unternehmer die Wirtschaftstätigkeit, für
die er eine Genehmigung gemäß Art. 28 Abs. 3 WiTG erhalten hat, trotz einer
Aufforderung durch die Genehmigungsbehörde nicht aufgenommen oder deren
Ausübung eingestellt hat. Gemäß Art. 33 WiTG findet auf die Erteilung einer
Genehmigung für die Ausübung einer genehmigungspflichtigen Wirtschaftstä-
tigkeit die Vorschrift des Art. 17 Abs. 1 WiTG entsprechende Anwendung. Die
Genehmigungsbehörde ist berechtigt, die Wirtschaftstätigkeit hinsichtlich der
Einhaltung der Bedingungen für die Ausübung der genehmigungspflichtigen
Wirtschaftstätigkeit zu kontrollieren. Die Vorschriften des Art. 21 Abs. 2 - 6
WiTG werden entsprechend angewendet. Der Unternehmer hat der Genehmi-
gungsbehörde sämtlichen Änderungen der in der Genehmigung enthaltenen Da-
ten anzuzeigen. Ein Unternehmer, dessen Genehmigung aus den in Art. 32 Abs.
1 WiTG genannten Gründen zurückgenommen worden ist, kann erneut die Er-
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teilung einer Genehmigung in demselben Bereich nicht vor Ablauf von drei Jah-
ren ab dem Tage der Rücknahme der Genehmigung beantragen. Es ist möglich
gemäß Art. 30 WiTG, dass ein Unternehmer die Erteilung einer Promesse bean-
tragt. Die Vorschriften des Art. 24 WiTG werden entsprechend angewendet. Für
die Erteilung einer Genehmigung oder einer Promesse wird eine Finanzgebühr
erhoben, es sei denn, dass Vorschriften besonderer Gesetze etwas anderes be-
stimmen.

3.3.  Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit

Die Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit ist neben den Konzessionen und Geneh-
migungen das schärfste Mittel zur Beschränkung der Unternehmensfreiheit. Das
Gesetz unterscheidet: die Kontrollprüfung von angegebenen Tatsachen, also sog.
einleitende Kontrolle (Art. 18 und Art. 28 Abs. 2 WiTG) und die Kontrolle der
Wirtschaftstätigkeit, also die grundsätzliche Kontrolle (Art. 21 Abs. 1 und Art.
33 Abs. 2 WiTG). Der Bereich der Kontrolle der konzessionierten Wirt-
schaftstätigkeit ist ausdrücklich größer als der von genehmigungsbedürftigen
Tätigkeiten.137 Das Gesetz unterscheidet die Kontrolle der Wirtschaftstätigkeit
(erwähnte Art. 21 Abs. 1 und Art. 33 Abs. 2 WiTG) von der Kontrolle der Ein-
haltung von Rechtsvorschriften (Art. 62 Abs. 1 Ziff. 2 WiTG). Der Gegenstand
der ersten sind die Bedingungen der Ausübung der Wirtschaftstätigkeit und der
zweiten die Einhaltung von Rechtsvorschriften, die Verbote, Gebote, Prinzipien,
Prozedur etc., zum Inhalt haben. Die Kontrollberechtigten der Wirtschaftstätig-
keiten sind die Organe, die Konzessionen und Genehmigungen erteilen. Die
Konzessionsbehörde kann auch zur Durchführung der Kontrolle eine andere
Verwaltungsbehörde ermächtigen; dagegen gehört die Kontrolle der Einhaltung
von Rechtsvorschriften zu den besonderen Aufgaben der Gemeindebehörden.
Gemäß Art. 63 WiTG sind der Gemeindevorsitzende, der Bürgermeister oder
der Stadtpräsident berechtigt zu prüfen, ob ein Unternehmen  die in Art. 10 - 12
WiTG bestimmten Pflichten erfüllt. Hier geht es um Eignungsnachweis, Unter-
nehmerkennzeichnung und Kennzeichnungspflicht beim Verkauf von Waren
und Dienstleistungen.
Zu beachten sind auch die allgemeinen Unternehmerpflichten138 und die Schutz-
vorschriften139 sowie die Vorschriften des polnischen Zivilgesetzbuches.

                                                     
137 Kubala, Kontrowersyjne zagadnienia reglamentacji dzialalnosci gospodarczej, S. 554
138 s. Unterkapitel: „Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unterneh-
mens. Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den ausländischen Un-
ternehmer in der Republik Polen“, S. 83
139 ibidem
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4. Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unterneh-
mens. Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch
den ausländischen Unternehmer in der Republik Polen

Den Begriff der Wirtschaftstätigkeit enthält der Art. 2 Abs. 1 WiTG. Als Wirt-
schaftstätigkeit gilt eine erwerbsmäßige, in organisierter Weise und dauerhaft
ausgeübte Produktions-, Handels-, Bau- oder Dienstleistungstätigkeit, ein-
schließlich der Schürfung, Erkundung und Gewinnung von Naturschätzen. Man
kann also folgende Voraussetzungen der Wirtschaftstätigkeit aufweisen: Der
wirtschaftliche Charakter der Tätigkeit, der erwerbsmäßige Charakter der Tätig-
keit (Gewinnerzielung) und die Ausübung der Tätigkeit auf organisatorische und
dauerhafte Weise. Die Vorschriften des Gesetzes finden gemäß Art. 3 WiTG
jedoch keine Anwendung auf die Produktionstätigkeit in der Landwirtschaft im
Bereich des Ackerbaus, der Tierhaltung und Tierzucht, des Garten- und Gemü-
sebaus, des Forstwesens und der Binnenfischerei, des Verkaufs von selbst zube-
reiteten Speisen und das Erbringen anderer, mit dem Aufenthalt von Touristen
verbundener landwirtschaftlicher Dienstleistungen durch Bauern.
Das Gesetz führt auch den Begriff eines Unternehmers140 im Art. 2 Abs. 2 WiTG
ein. Als Unternehmer gelten natürliche und juristische Personen sowie Gesell-
schaften des Handelsrechts ohne Rechtspersönlichkeit, die eine von genannten
Wirtschaftstätigkeiten gewerbsmäßig in eigenem Namen aufnehmen und aus-
üben. Als Unternehmer werden auch Gesellschafter einer Gesellschaft des Zivil-
rechts hinsichtlich der von ihnen ausgeübten Wirtschaftstätigkeit betrachtet.
Ein gesondertes Kapitel dieses Gesetzes ist kleinen und mittelständischen Un-
ternehmern gewidmet. In den neunziger Jahren vergrößerte sich beträchtlich die
Zahl der kleinen und mittelständischen Betriebe.  Von den mehr als 44.000 Un-
ternehmen mit ausländischer Kapitalbeteiligung überwiegen die kleinen und
mittelständischen Gesellschaften. Das Gesetz definiert in Art. 54 den Begriff des
kleinen Unternehmers. Als kleiner Unternehmer gilt ein Unternehmer, der im
vorangegangenen Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt weniger als 50 Arbeit-
nehmer beschäftigt hat sowie aus dem Verkauf von Waren, Produkten und
Dienstleistungen wie auch aus Finanzgeschäften keinen Nettogewinn von mehr
als den Gegenwert von 7 Mio. Euro in Zloty erzielt hat, oder wenn die Summe
der Aktiva seiner zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres erstellten
Bilanz den Gegenwert von 5 Mio. Euro in Zloty nicht überschritten hat. Als
kleiner Unternehmer gilt jedoch nicht ein Unternehmer, in dessen Unternehmen
andere als kleine und mittlere Unternehmer mehr als 25% der Einlagen, Ge-
schäftsanteile/Aktien und das Recht auf eine Gewinnbeteiligung von mehr als
25%, sowie mehr als 25% der Stimmen in der Gesellschafter- bzw. Hauptver-
sammlung besitzen.

                                                     
140 s. Unterkapitel: „Unternehmenserwerb“, S. 95
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Der Art. 55 WiTG enthält den Begriff eines mittleren Unternehmers. Als mittle-
rer Unternehmer gilt ein Unternehmer, der kein kleiner Unternehmer ist und im
vorangegangenen Geschäftsjahr im Jahresdurchschnitt weniger als 250 Arbeit-
nehmer beschäftigt hat, sowie aus dem Verkauf von Waren, Produkten und
Dienstleistungen wie auch aus Finanzgeschäften keinen Nettogewinn von mehr
als den Gegenwert von 40 Mio. Euro in Zloty erzielt hat oder wenn die Summe
der Aktiva seiner zum Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres erstellten
Bilanz den Gegenwert von 27 Mio. Euro in Zloty nicht überschritten hat. Als
mittlerer Unternehmer gilt jedoch nicht ein Unternehmer, in dessen Unterneh-
men andere als kleine und mittlere Unternehmer mehr als 25% der Einlagen,
Geschäftsanteile/Aktien und das Recht auf eine Gewinnbeteiligung von mehr als
25%, sowie mehr als 25% der Stimmen in der Gesellschafter- bzw. Hauptver-
sammlung besitzen.
Die  Größe des Unternehmers muss ermittelt werden.  Der Unternehmer hat zur
Feststellung, ob er die in Art. 54 oder 55 WiTG genannten Voraussetzungen er-
füllt, entsprechende Urkunden vorzulegen. Ist der Unternehmer aus von ihm un-
abhängigen Gründen nicht in der Lage, Urkunden über das Nichtvorliegen der in
Art. 54 Abs. 2 WiTG oder Art. 55 Abs. 2 WiTG genannte Umstände vorzulegen,
so können diese Urkunden durch eine schriftliche Erklärung ersetzt werden. Be-
trägt die Geschäftstätigkeit eines Unternehmens weniger als ein Jahr, so werden
sein voraussichtlicher Jahresnettogewinn aus dem Verkauf von Waren, Produk-
ten und Dienstleistungen sowie aus Finanzgeschäften wie auch die voraussicht-
liche Beschäftigung im Jahresdurchschnitt aufgrund der vom Unternehmer
durch Urkunden belegten Angaben für die letzte Zeit geschätzt. Im Gesetz über
das Recht der Wirtschaftstätigkeit ist die Förderung kleiner und mittlerer Unter-
nehmer vorgesehen. Der Staat schafft unter Beachtung der Grundsätze der
Gleichheit und des Wettbewerbs günstige Bedingungen für die Entwicklung und
die Funktionsfähigkeit kleiner und mittlerer Unternehmer, insbesondere durch:
- die Ergreifung rechtlicher Maßnahmen zur Förderung der Entwicklung klei-

ner und mittlerer Unternehmer, unter anderem betreffend den Zugang zu Fi-
nanzierungsmitteln aus Krediten, Darlehen und Kreditbürgschaften,

- die Unterstützung von Einrichtungen, die eine Finanzierung der Wirt-
schaftstätigkeit zu günstigsten Bedingungen ermöglichen,

- den Ausgleich der Bedingungen für die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit
im Hinblick auf die öffentlich-rechtlichen Lasten,

- die Erleichterung des Zugangs zu Informationen, Schulungen und Beratun-
gen,

- die Unterstützung von örtlichen und regionalen Einrichtungen und Organisa-
tionen, die zugunsten kleiner und mittlerer Unternehmer tätig sind,

- die Förderung der Zusammenarbeit kleiner und mittlerer Unternehmer mit
anderen polnischen und ausländischen Unternehmern unter besonderer Be-
rücksichtigung des örtlichen Unternehmertums.
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Nach der Erfüllung sämtlicher Bedingungen in bezug auf die Aufnahme der
Wirtschaftstätigkeit durch ausländische Personen treffen den Unternehmer wei-
tere Pflichten verbunden mit der Ausübung der Tätigkeit. Die Vorschrift des Art.
5 WiTG bestimmt, dass die Aufnahme und die Ausübung einer Wirtschaftstätig-
keit für jedermann gleichermaßen unter Einhaltung den durch Rechtsvorschrif-
ten bestimmten Bedingungen frei sind. Hier geht es um die Pflichten, die den
Unternehmer treffen. Der Unternehmer kann  die wirtschaftliche Tätigkeit auf-
nehmen, nachdem er ins Unternehmerregister im Landes-Gerichtsregister einge-
tragen ist141.  Die Unternehmer, die natürliche Personen sind, können solche Tä-
tigkeit aufnehmen, nachdem sie ins Gewerbeverzeichnis der Wirtschaftlichen
Tätigkeit (Ewidencja Dzialalnosci Gospodarczej)142 eingetragen worden sind.
Die Kapitalgesellschaft in Gründung kann die wirtschaftliche Tätigkeit bereits
vor der Eintragung ins Unternehmerregister aufnehmen (Art. 7 WiTG)143.
Außer o.g. Pflicht ist der Unternehmer verpflichtet zur Vornahme der zusätzli-
chen Registrierungshandlungen, die sich aus besonderen Gesetzen ergeben. Ge-
mäß Art. 30 über öffentlicher Statistik vom 29.06.1995144 muss der Unternehmer
eine statistische Identifikationsnummer, die durch das woiwodschaftliche Stati-
stikamt verliehen wird, erlangen. Es ist eine Identifikationsnummer des Ländli-
chen Amtregisters der Rechtsträger der nationalen Wirtschaft. Eine solche
Nummer muss durch den Unternehmer beantragt werden. Der Unternehmer ist
auch verpflichtet, eine Steueridentifikationsnummer NIP zu erlangen. Die Vor-
aussetzungen der Ausübung der Tätigkeit sind weiter in den folgenden Artikeln
des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit genannt. Der Art. 8 WiTG
besagt, dass der Unternehmer die Wirtschaftstätigkeit nach den Grundsätzen des
redlichen Wettbewerbs, der Achtung der guten Sitten und der billigen Interessen
der Verbraucher ausüben soll (allgemeine Unternehmerpflichten). Im Art. 9
WiTG wird bestimmt, dass der Unternehmer verpflichtet ist, die für die Aus-
übung einer Wirtschaftstätigkeit rechtlich vorgeschriebenen Bedingungen, ins-
besondere hinsichtlich des Schutzes vor der Lebens- und der Gesundheitsge-
fährdung von Menschen wie auch der öffentlichen Moral sowie hinsichtlich des
Umweltschutzes einzuhalten (Einhaltung von Schutzvorschriften). Weiter besagt
der Art. 10 WiTG, wenn nach besonderen Vorschriften für die Ausübung einer
bestimmten Wirtschaftstätigkeit entsprechende berufliche Eignungen erforder-
lich sind, dann soll der Unternehmer sicherstellen, dass die Wirtschaftstätigkeit
unmittelbar von einer Person ausgeübt wird, die derartige berufliche Eignungen
nachweist (Eignungsnachweis). Eine wichtige Anmerkung enthält Art. 11

                                                     
141 die Grundsätze der Eintragung bestimmen die Vorschriften des Gesetzes über Landes-
Gerichtsregister, s. Unterkapitel: „Gesetz  über das Landes-Gesrichtsregister (LGRegG) vom
20.08.1999, S. 47
142 es handelt sich um ein Register, das die Gemeindeverwaltungen führen
143 das Gesetz vom 14.11.2003 über die Änderung des WiTG sowie anderer Gesetze/ist in
Kraft getreten am 01.01.2004, Dz.U. 2003 Nr. 217, Pos. 2125
144 Dz.U. Nr. 88, Pos. 439 mit späteren Änderungen
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WiTG, nämlich dass der Hauptbetrieb, die Zweigniederlassung wie auch andere
Stätten, an denen der Unternehmer eine Wirtschaftstätigkeit dauerhaft ausübt,
nach außen zu kennzeichnen sind (Unternehmenskennzeichnung). Diese äußer-
liche Kennzeichnung soll folgendes enthalten: die Unternehmerkennzeichnung
und eine kurze Bezeichnung des Gegenstandes der ausgeübten Wirtschaftstätig-
keit. Der Art. 12 WiTG bestimmt, dass, wenn ein Unternehmer Waren und
Dienstleistungen zum Direkt- oder Versendungskauf in Massenmedien, Infor-
mationsmedien oder nichtadressierten Drucksachen anbietet, das Angebot min-
destens folgende Angaben enthalten muss: Die Unternehmerkennzeichnung, die
Nummer, unter der der  Unternehmer im Unternehmerregister eingetragen ist,
mit der Nennung des Landesregistergerichts, und den Sitz und die Anschrift des
Unternehmers. Der Unternehmer ist verpflichtet, auf den in den Verkehr ge-
brachten Waren oder ihren Verpackungen folgende Informationen in polnischer
Sprache anzubringen: die Unternehmerkennzeichnung, d.h. die Kennzeichnung
des Warenherstellers und seine Anschrift, den Namen der Ware und andere auf-
grund besonderer Vorschriften erforderliche Bezeichnungen und Informationen.
Wichtige Pflichten treffen den Unternehmer, wenn es um die Führung der
Bankkonten geht. Der Unternehmer ist gemäß Art. 13 Abs. 1 WiTG verpflichtet:
- die Leistung und die Entgegennahme von Zahlungen stets dann über sein

Bankkonto abzuwickeln, wenn die andere Partei dieses Geschäfts ebenfalls
ein Unternehmer ist und der einmalige Wert der Forderungen oder Verbind-
lichkeiten den Gegenwert von 3.000 € übersteigt oder falls die Summe des
Wertes dieser im vorangegangenen Monat entstandenen Forderungen und
Verbindlichkeiten den Gegenwert von 10.000 € übersteigt - alles nach dem
von der Polnischen Nationalbank am letzten Tag des den Finanzoperationen
vorangegangenen Monats veröffentlichten Mittelkurs fremder Valuten in
Zloty umgerechnet,

- das für die Einkommensteuer zuständiges Finanzamt über den Besitz eines
für die ausgeübte Wirtschaftstätigkeit eingerichteten Bankkontos zu benach-
richtigen und, im Falle des Besitzes mehrerer Bankkonten, eines davon als
Hauptkonto zu bestimmen und hierüber die Bank, bei der dieses Konto ge-
führt wird, wie auch das zuständige Finanzamt zu benachrichtigen; in der
Benachrichtigung des Finanzamtes sind der Name und die Anschrift der
Bank sowie die Nummer des Kontos bzw. Hauptkontos anzugeben,

- das zuständige Finanzamt und die Bank, bei der das für die ausgeübte Wirt-
schaftstätigkeit errichtete Hauptkonto geführt wird, über den Besitz von
Konten bei anderen Banken unter Angabe der Namen und Anschriften dieser
Banken wie auch der Kontennummern zu benachrichtigen,

- den Banken, bei denen er weitere Konten unterhält, den Namen und die An-
schrift der Bank mitzuteilen, bei der das für die ausgeübte Wirtschaftstätig-
keit, errichtete Hauptkonto geführt wird.
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Ein Unternehmer ist dazu verpflichtet, das Unternehmen nach Grundsätzen des
lauteren Wettbewerbs, unter Beachtung der Sitten und Bräuche sowie der be-
rechtigten Interessen der Verbraucher zu betreiben. Er muss die in den Rechts-
vorschriften bestimmten Bedingungen für das Betreiben dieses Unternehmens
z.B. im Bereich des Gesundheitsschutzes, des Umweltschutzes und der Berech-
tigungen zur Berufsausübung erfüllen.

5. Investitionsformen

Ausländischen natürlichen und juristischen Personen sowie Gesellschaften ohne
Rechtspersönlichkeit stehen – allerdings in Abhängigkeit vom Gegenseitigkeit-
sprinzip - folgende Investitionsformen in der Republik Polen zur Verfügung:
- sämtliche rechtlich zulässigen Formen der wirtschaftlichen Tätigkeit, die

auch den polnischen Staatsangehörigen zustehen, wenn der Ausländer eine
Genehmigung zur Niederlassung auf dem Gebiet Polens hat. Eine solche Ge-
nehmigung wird nach Art. 19 Abs. 1 des polnischen Ausländergesetzes145

nach der Erfüllung der bestimmten Voraussetzungen erteilt;  siehe auch oben
erwähnten Art. 6 Abs. 1 WiTG146. Das betrifft jedoch die meisten potentiel-
len Investoren in der Regel nicht;

- sämtliche rechtlich zulässigen Formen der wirtschaftlichen Tätigkeit, die
auch den polnischen Staatsangehörigen zustehen, wenn der Ausländer aus ei-
nem Land kommt, mit dem Polen die Beziehungen aufgrund des Grundsatzes
der Gegenseitigkeit hat (also ein Pole im jeweiligen Land in bezug auf die
jeweilige Investitionsform ebenfalls Inländerbehandlung genießt). Der Aus-
länder kann dann eine Wirtschaftstätigkeit in Polen unter den gleichen Vor-
aussetzungen wie polnische Unternehmer ausüben, sofern nicht von Polen
ratifizierte Abkommen etwas anderes bestimmen (Art. 6 Abs. 2 WiTG)147.
Für Ausländer aus EU-Mitgliedstaaten sind in diesem Zusammenhang die
Regelungen des Assoziierungsabkommens  maßgeblich. Außerdem sind die
von Polen mit einzelnen Ländern abgeschlossenen bilateralen Investitions-
schutzabkommen zu beachten. Auch aus solchen Abkommen ergibt sich die
Gegenseitigkeit zweifelsfrei jedenfalls hinsichtlich der Gründung der Nie-
derlassungen. Es geht um folgende Investitionsformen:

• die Personengesellschaft: Zivilgesellschaft (GbR),
• die Personenhandelsgesellschaften: Offene Handelsgesellschaft (OHG),

Kommanditgesellschaft (KG), Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA),
                                                     
145 Ausländergesetz vom 25.06.1997, Dz.U. 01.127.1400 mit späteren Änderungen
146 s. Unterkapitel: „Bedeutung des Gesetzes über das Recht der Wirtschaftstätigkeit für aus-
ländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien der nationalen Standards und der
Gegenseitigkeit.  Regelungen beim Mangel der Gegenseitigkeit“, S. 73
147 ibidem
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• die Kapitalgesellschaften: Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
und Aktiengesellschaft (AG),

• die Tochtergesellschaften (in den bereits genannten Formen),
• die Joint Venture-Gesellschaften,
• der Erwerb von Anteilen an bestehenden Gesellschaften oder der Erwerb von

Tochtergesellschaften polnischer Unternehmen, soweit nicht Spezialgesetze
abweichende Sonderregelungen enthalten,

• die Zweigniederlassungen
• die Vertretungen (Repräsentanzen).148

Wenn die Gegenseitigkeit nicht gewährleistet ist und die Ausländer  keine
Genehmigung zur Niederlassung in der Republik Polen besitzen, können sie eine
wirtschaftliche Tätigkeit nur in bestimmten Formen aufnehmen und ausüben,
und zwar:
• Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH),
• Aktiengesellschaft (AG) und
• Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA).

5.1. Handelsgesellschaften

Die Investitionsformen: Personenhandelsgesellschaften und Kapitalgesellschaf-
ten werden im vierten Kapitel: „Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer
in der Form der Personenhandelsgesellschaften in der Republik Polen“ und im
fünften Kapitel: „Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der Form
der Kapitalgesellschaften in der Republik Polen“, besprochen.

5.2. Tochtergesellschaften

Das polnische Recht enthält keinen gesetzlichen Begriff „spolka corka”
(„Tochtergesellschaft”).  Der Begriff „spolka zalezna” („abhängige Gesell-
schaft”), den Art. 6 HGG verwendet, deckt sich nicht mit dem Begriff Tochter-
gesellschaft. „Nach der in der Praxis gebräuchlichen gesellschaftsrechtlichen
Terminologie werden als Tochtergesellschaften (spolki corki) solche Gesell-
schaften bezeichnet, an denen eine andere Gesellschaft  - Muttergesellschaft –
(spolka matka) sämtliche Anteile hält oder jedenfalls eine solche Zahl von An-
teilen, die eine Mehrheitsbeteiligung garantiert. Unter Mehrheitsbeteiligung wird
dabei – uneinheitlich – entweder eine Zahl von Anteilen, die 50% plus einer
Stimme in der Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung garantiert,
                                                     
148 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 20
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oder eine Zahl von Anteilen, die satzungsändernde Mehrheit garantiert, verstan-
den.“149 Bei der GmbH sind dies zwei Drittel der Stimmen in der Gesellschafter-
versammlung (Art. 246 § 1 HGG),  und bei der AG drei Viertel der Stimmen in
der Hauptversammlung (Art. 415 § 1 HGG). „Hundertprozentige Tochtergesell-
schaften ausländischer Unternehmer in Polen können entstehen durch die Neu-
gründung der Tochtergesellschaft allein durch die Muttergesellschaft oder den
Erwerb sämtlicher Anteile einer bestehenden Gesellschaft durch die Mutterge-
sellschaft. Die Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmer in Polen mit
einer unter 100% liegender Mehrheitsbeteiligung können entstehen durch die
Neugründung einer Gesellschaft zusammen mit einem polnischen Partner im
Rahmen eines Joint Ventures oder den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an
einer bestehenden Gesellschaft durch die Muttergesellschaft in Rahmen eines
Anteilskaufs, der häufig in einem Joint Venture-Vertrag eingebettet ist.“150 Die
Tochtergesellschaften können in Rechtsformen der Personengesellschaften und
Kapitalgesellschaften errichtet werden.
Die Investitionsformen Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften wer-
den im vierten Kapitel „Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der
Form der Personenhandelsgesellschaften in der Republik Polen“ und im fünften
Kapitel „Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der Form der Kapi-
talgesellschaften in der Republik Polen“ besprochen.

5.3. Joint Venture-Gesellschaften

Die juristische Literatur verwendet seit langem den Begriff des Joint Venture, es
definiert ihn aber kein Gesetz. „Joint Ventures sind als Unternehmen im be-
triebswirtschaftlichen Sinn technische, soziale und wirtschaftliche Einheiten mit
der Aufgabe der Fremdbedarfsdeckung, d.h. Herstellung und Absatz von Sach-
gütern und Dienstleistungen, mit selbständigen Entscheidungen und eigenen Ri-
siken. Juristisch gesehen sind Unternehmen rechtlich und organisatorisch – nicht
notwendigerweise auch wirtschaftlich – selbständige und dauerhaft auf Lei-
stungserbringung und –absatz gerichtete Wirtschaftseinheiten mit eigener Wil-
lensbildung durch entsprechende Gremien oder Organe und selbständiger Teil-
nahme am Rechtsverkehr“.151 Der Joint Venture Vertrag wird im professionellen
rechtlichen Verkehr, d.h. unter den Unternehmern abgeschlossen152. „Man unter-
scheidet zwischen Joint Venture:
- im weiteren Sinne – jede wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen zwei

oder mehreren Unternehmern und
                                                     
149 ibidem, Rdnr. 198
150 ibidem, Rdnr. 199
151 Joschko, Entwicklung, S. 26
152 Wlodyka, Strategiczne umowy przedsiebiorcow, S. 249
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- im engeren Sinne – eine Zusammenarbeit zweier oder mehrerer Unterneh-
mer, die sich auf das Zusammenwirken zur Erreichung eines bestimmten ge-
meinsamen Ziels beschränkt. Hierunter fallen auch bestimmte Gestaltungen
des Anteilskaufs sowie das in der Praxis häufige sog. Gemeinschaftsunter-
nehmen, d.h. ein Unternehmen, das zwei oder mehr Partner durch eine eigens
zu diesem Zweck gegründete Gesellschaft betreiben“.153

Das durch einen Joint Venture-Gesellschaft betriebene Gemeinschaftsunterneh-
men ist die in der Praxis für Investoren wichtigste Form des Joint Venture.154

Hinsichtlich der wirtschaftlichen Funktion sind folgende Formen der Joint
Ventures zu unterscheiden: Beschaffungs-Joint Venture, Produktions-Joint
Venture, Vertriebs-Joint Venture, Forschungs- und Entwicklungs-Joint Venture
sowie Dienstleistungs-Joint Venture. Zu dieser Gruppe gehört auch ein gemein-
sames Vorgehen im Rahmen eines Joint Ventures, gegründet zum Zwecke der
künftigen Tätigkeit auf den neuen Märkten.155 Der Vertrag stellt eine besondere
Art eines Kooperationsvertrages dar.  Durch den Join Venture Vertrag ver-
pflichten sich zwei oder mehrere Unternehmer zu gemeinsamer Tätigkeit zum
Zwecke der Verwirklichung des wirtschaftlichen Zweckes. Dabei herrscht das
Prinzip des gemeinsamen Vorteils und gemeinsamen Risikos.156 Ein Vertrags-
werk über die Errichtung und Führung eines Gemeinschaftsunternehmens um-
fasst meistens neben der Joint Venture-Vereinbarung im engeren Sinne einen
Gesellschaftsvertrag über das Entstehen der Joint Venture-Gesellschaft, also vor
allem die Vorschriften über  die Rechtsform und die Organe der Gesellschaft,
wer Rechtsträger des Gemeinschaftsunternehmens ist, sowie über die Gesell-
schaftsanteile der Partner. Außerdem enthält es einzelne Liefer- und Leistungs-
verträge, die meist den Technologietransfer, also Know-how-Vertrag betref-
fen157. Darüber hinaus sind Bestandteile des Vertrages alle sonstigen „Vertrags-
bestimmungen über das Unternehmenskonzept, das Investitionsvolumen, das
Management, die Geschäftspolitik und, soweit dies kartellrechtlich zulässig ist,
über eine Marktaufteilung“.158 Eine Joint Venture-Gesellschaft kann in Rechts-
formen der Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften gegründet werden.
Der Begriff „Joint Venture-Gesellschaft ist manchmal nicht richtig verwendet,
und zwar nur im Sinne einer Gesellschaft mit einer ausländischen Beteiligung159.

                                                     
153 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 130
154 ibidem
155 Joschko, Entwicklung, S. 26
156 Wlodyka, Strategiczne umowy przedsiebiorcow, S. 249
157 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 132
158 ibidem, Rdnr. 136
159 Wlodyka, Strategiczne umowy przedsiebiorcow, S. 250
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5.4. Übernahme und Erwerb von Anteilen/Aktien in bestehenden polni-
schen Gesellschaften

Die ausländischen Investoren können in Polen Anteile und Aktien an bestehen-
den Gesellschaften erwerben. Im polnischem Recht sind dabei die Anmeldungs-
und Genehmigungspflichten auf diesem Gebiet sowie Anforderungen des polni-
schen Zivil- und Gesellschaftsrechts bei der Vertragsgestaltung zu beachten.160

Den mittelbaren Erwerb durch die Übernahme von Anteilen oder Aktien regelt
Art 3e des Gesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer
(EGA)161. Gemäß dieser Bestimmung bedarf der Genehmigung des Ministers
des Innern der Erwerb oder die Übernahme von Anteilen oder Aktien einer
Handelsgesellschaft, und auch eines jeden anderen Rechtsgeschäfts, das sie be-
trifft, die ihren Sitz auf dem Gebiet der RP hat und Eigentümer oder Erbnieß-
braucher eines Grundstücks ist, durch einen Ausländer, wenn:
- die Gesellschaft infolge des Erwerbs oder der Übernahme von Anteilen oder

Aktien zu einer kontrollierten Gesellschaft wird,
- die Gesellschaft eine kontrollierte Gesellschaft ist und die Anteile oder Akti-

en ein Ausländer erwirbt oder übernimmt, der nicht Gesellschafter oder Ak-
tionär der Gesellschaft ist.

Dies gilt aber nicht vorbehaltlich des Art. 8 Abs. 3 EGA in den Fällen, in denen
die Aktien der Gesellschaft zum öffentlichen Handel zugelassen worden sind
oder die Gesellschaft Eigentümer oder Erbnießbraucher eines in Art. 8 Abs. 1
Ziff. 1, 1a und 5 genannten Grundstücks ist162. Auf die Genehmigungen werden
die Art. 1 – 3d EGA entsprechend angewendet.
Die zusätzlichen Anmeldepflichten und Genehmigungserfordernisse kommen in
Betracht beim Erwerb von Aktien an Banken163 und Versicherungsanstalten164.
Bei dem Erwerb von Anteilen an einer im staatlichen Eigentum stehenden, im
Rahmen der Kommerzialisierung errichteter Kapitalgesellschaft oder der Erwerb
eines staatlichen Unternehmens im Rahmen der Privatisierung sind die besonde-
ren Vorschriften des Gesetzes über die Kommerzialisierung und Privatisierung
staatlicher Unternehmen (PrivG)165 zu berücksichtigen.
Der Erwerb der Anteile oder Aktien in einer Gesellschaft bedeutet ihren Über-
gang auf den anderen Rechtsträger meistens aufgrund eines Vertrages oder z.B.
Erbschaft oder Gerichtsentscheidung. Vor allem handelt es sich um einen Kauf-

                                                     
160 Pörnbacher, Erwerb von Geschäftsanteilen und Aktien in polnischen Kapitalgesellschaf-
ten, S. 830
161 s. Unterkapaitel: „Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Ausländer (EGA) vom
24.03.1920“, S. 58
162 s. ibidem, insbesondere dort besprochener Art. 8 EGA, S. 58
163 s. Unterkapitel: Bankrecht (BankR) vom 29.08.1997“, S. 62
164 s. Unterkapitel: „Gesetz  über  die  Versicherungstätigkeit  (VersichG)“   vom
22.05.2003,
S. 65
165 vom 30.08.1996 Dz.U. Nr. 118, Pos. 561 mit späteren Änderungen
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vertrag (Art. 556 § 2 ZGB). Zur Übernahme der Anteile oder Aktien in der Ge-
sellschaft kommt es während ihrer Gründung oder im Zusammenhang mit der
Erhöhung des Stammkapitals durch Feststellung der neuen Anteile oder Emissi-
on neuer Aktien, im Falle von Personenhandelsgesellschaften (OHG166, KG167,
KGaA168) also durch Beitritt zur Gesellschaft aufgrund des Vertrages mit den
Gesellschaftern oder durch derivativen Anteilserwerb im Rahmen eines Anteils-
kaufs. Im Falle der Kapitalgesellschaften: GmbH169 durch Beitritt zur Gesell-
schaft aufgrund des Vertrages mit den Gesellschaftern und Übernahme neu ge-
schaffener Geschäftsanteile und im Falle der AG170 durch Aktienkuf oder Über-
nahme neu geschaffener Aktien im Rahmen einer Kapitalerhöhung.171 Für den
Erwerb von Aktien einer AG an der Börse oder im geregelten außerbörslichen
Handel sind aber andere besondere Regeln maßgebend172.
„Die materiellen Voraussetzungen für den dinglichen Erwerb der Anteile (oder
Aktien) an einer Gesellschaft mit Sitz in Polen richten sich nach polnischem
Recht. Denn der dingliche Anteilserwerb gehört zum Gesellschaftsstatus, auf
den nach dem polnischen ebenso wie nach dem deutschen Internationalen Pri-
vatrecht das materielle Recht des Ortes, an dem die Gesellschaft ihren Sitz hat,
also Polens, anwendbar ist. Soweit für die Anteilsübertragung ein besonderer
Übertragungsakt erforderlich ist, richtet sich dessen Form gemäß deutschem In-
ternationalen Privatrecht173 ebenfalls nach dem polnischen Recht; nach polni-
schem Internationalem Privatrecht174 ist die Einhaltung des Rechts des Wir-
kungsstatuts (also vom für den Anteilskaufvertrag gewählten Recht) ausrei-
chend.“175 Sowohl der Erwerber, Übernehmer als auch der Veräußerer müssen
beachten, ob das vorgenommene Rechtsgeschäft eine Änderung der Verhältnisse
in Bezug auf das Entstehen eines des Behherschungs- oder Abhängigkeitsver-
hältnisses oder auch Beendigung dieses Verhältnisses bewirkt. Nach Art. 4 § 1
HGG beherrscht eine Gesellschaft eine andere dann, wenn:
                                                     
166 s. Unterkapitel: „Verfügung über die Rechte in einer OHG. Veräußerung der Rechte und
das Abspaltungsverbot“, S. 129
167 s. Unterkapitel: „Verfügung über die Rechte in einer KG. Veräußerung der Rechte und das
Abspaltungsverbot“, S. 132
168 s. Unterkapitel: „Rechtstellung der Gesellschafter (Komplementäre und Kommanditaktio-
näre) und Verfügung über die Rechte in einer KGaA“, S. 139
169 Unterkapitel: „Verfügung über die Rechte in einer GmbH“,  S. 251
170 Unterkapitel: „Verfügung über die Rechte in einer AG“, S. 260
171 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL,  S. Rdnr. 260
172 s. Unterkapitel: „Gesetz über den öffentlichen Handel mit Wertpapieren (WpHG) vom
21.08.1997, S. 67
173 Nach Art. 11 Abs. 5 EGBGB ist ein Verfügungsgeschäft formgültig, wenn es die Former-
fordernisse des Rechts erfüllt, das auf das seinen Gegenstand bildende Rechtsverhältnis an-
wendbar ist. Gegenstand des Verfügungsgeschäfts über die Gesellschaftsanteile ist die Betei-
ligung an einer dem polnischem Recht unterstehenden Gesellschaft. Danach ist für die Form
des Verfügungsgeschäfts das polnische materielle Recht maßgeblich.
174 Art. 12 IPRG: Die Form eines Rechtsgeschäfts bestimmt sich nach dem Recht, das für das
Rechtsgeschäft maßgebend ist. Es genügt jedoch die Beobachtung der Form, die nach dem
Recht des Staates vorgeschrieben ist, im das Rechtsgeschäft vorgenommen wird.
175 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 292



93

- sie über eine unmittelbare oder mittelbare Stimmenmehrheit in der Gesell-
schafterversammlung, Hauptversammlung oder im Vorstand einer anderen
Kapitalgesellschaft (abhängigen Gesellschaft) verfügt, auch als Pfandgläubi-
ger oder Nießbraucher oder auch aufgrund einer Vereinbarung mit anderen
Personen, oder

- sie zur Berufung oder Abberufung der Mehrheit der Vorstandsmitglieder ei-
ner anderen Kapitalgesellschaft (einer abhängigen Gesellschaft) oder Genos-
senschaft (abhängige Genossenschaft) befugt ist, auch aufgrund einer Ver-
einbarung mit anderen Personen, oder

- sie zur Berufung oder Abberufung der Mehrheit der Aufsichtsratsmitglieder
einer anderen Kapitalgesellschaft (abhängigen Gesellschaft) oder Genossen-
schaft (abhängigen Genossenschaft) befugt ist, auch aufgrund einer Verein-
barung mit anderen Personen, oder

- die Mitglieder ihres Vorstandes oder die Mitglieder ihres Aufsichtsrates mehr
als die Hälfte der Vorstandsmitglieder einer anderen Kapitalgesellschaft (ab-
hängigen Gesellschaft oder der Genossenschaft (abhängigen Genossenschaft)
darstellen, oder

- sie unmittelbar oder mittelbar über eine Stimmenmehrheit in einer abhängi-
gen Personengesellschaft oder in der Hauptversammlung einer abhängigen
Genossenschaft verfügt, auch aufgrund einer Vereinbarung mit anderen Per-
sonen,

- sie entscheidenden Einfluss auf die Tätigkeit einer abhängigen Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft hat, insbesondere auf Grund der in Art. 7 be-
schriebenen Verträge.

Besteht ein Beherrschungsverhältnis (Konzernverhältnis), so hat gemäß Art. 6
HGG die  herrschende Gesellschaft die Pflicht, eine abhängige Kapitalgesell-
schaft über die Entstehung des Beherrschungsverhältnisses innerhalb einer Frist
von zwei Wochen von der Entstehung dieses Verhältnisses zu benachrichtigen
bei sonstiger Aufhebung der Ausübung des Stimmrechts aus Aktien oder Antei-
len der herrschenden Gesellschaft, die mehr als 33% des Stammkapitals der ab-
hängigen Gesellschaft vertreten. Der Erwerb oder die Ausübung von Rechten
aus Aktien oder Anteilen durch eine abhängige Gesellschaft oder Genossen-
schaft gelten als Erwerb oder Ausübung von Rechten durch die herrschende Ge-
sellschaft. Ein Beschluss der Gesellschafterversammlung oder der Hauptver-
sammlung, der unter Verletzung von erwähnter Mitteilungspflicht gefasst wur-
de, ist nichtig, wenn nicht die Anforderungen des notwendigen Quorums sowie
der Stimmenmehrheit abzüglich der nichtigen Stimmen erfüllt sind. Ein Aktio-
när, Gesellschafter, Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrats einer Kapi-
talgesellschaft kann verlangen, dass eine Handelsgesellschaft, die Gesellschafte-
rin oder Aktionärin dieser Gesellschaft ist, Informationen erteilt, ob sie sich im
Verhältnis der Beherrschung oder Abhängigkeit gegenüber einer bestimmten
Handelsgesellschaft oder Genossenschaft befindet. Unberührt bleiben die Vor-
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schriften besonderer Gesetze, die die Pflicht zur Bekanntmachung bei dem Er-
werb von Aktien oder Anteilen oder bei der Erlangung einer beherrschenden
Stellung in einer Handelsgesellschaft oder Genossenschaft betreffen. Im Falle
des Zusammentreffens von Vorschriften, die nicht gleichzeitig gelten können,
gelten die Vorschriften des Gesetzes, dass strengere Pflichten oder Sanktionen
vorsieht. Art. 7 HGG regelt den Gewinnabführungsvertrag. Die Anmeldung der
beim Landesregistergericht bekannt zu machenden Tatsachen nimmt der Vor-
stand der herrschenden oder der abhängigen Gesellschaft oder ein Gesellschaf-
ter, der die Geschäfte der herrschenden oder abhängigen Gesellschaft führt, vor.
Werden Tatsachen, die bekannt gemacht werden müssen, nicht binnen drei Wo-
chen vom Tag des Vertragsschlusses an eingereicht, sind die Bestimmungen
über die Haftungsbeschränkung oder den Haftungsausschluß der herrschenden
Gesellschaft gegenüber der abhängigen Gesellschaft oder ihren Gläubigern nicht
rechtswirksam. Art. 5 HGG spricht von der Bekanntmachung.  Unter Beachtung
der Vorschriften des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister müssen die Un-
terlagen und Informationen über eine Kapitalgesellschaft sowie eine Komman-
ditgesellschaft auf Aktien bekannt gemacht oder beim Registergericht einge-
reicht werden. Der Bekanntmachung unterliegen auch die Informationen über
die Erlangung oder den Verlust einer herrschenden Position in einer Aktienge-
sellschaft durch eine Handelsgesellschaft. Die Satzung kann bestimmen, dass es
anstelle einer Bekanntmachung ausreicht, alle Gesellschafter durch Einschreibe-
brief zu benachrichtigen. Die rechtlich erforderlichen Bekanntmachungen der
Gesellschaft werden im „Gerichts- und Wirtschaftsmonitor”  („Monitor Sadowy
i Gospodarczy”, „Gerichtsanzeiger”) veröffentlicht, wenn das Gesetz nichts an-
deres bestimmt. Der Gesellschaftsvertrag oder die Satzung kann die Pflicht zur
Bekanntmachung auch auf andere Weise bestimmen. Ein Antrag der Gesell-
schaft auf Bekanntmachung im Monitor Sadowy i Gospodarczy über ein Ereig-
nis, das der Veröffentlichungspflicht unterliegt, muss innerhalb von zwei Wo-
chen ab dem Tag, an dem das Ereignis eingetreten ist, eingereicht werden, es sei
denn, das Gesetz bestimmt etwas anderes.
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5.5. Unternehmenserwerb

Sowohl inländischen als auch ausländische Investoren können in Polen ein Un-
ternehmen oder Unternehmensteile erwerben. Diese Problematik regeln die Vor-
schriften des ZGB, vor allem die neulich durch das Gesetz über die Änderung
des Gesetzbuches vom 14.02.2003176 eingeführten. Zu beachten ist jedoch, dass
bei dem Erwerb eines staatlichen Unternehmens teilweise besondere Regeln
gelten177. „Die Ausländer können ein polnisches Unternehmen bzw. Unterneh-
mensteile erwerben, um dieses dann durch eine Tochtergesellschaft in Form ei-
ner GmbH, AG oder Personenhandelsgesellschaft nach polnischem Recht zu
betreiben“178. „Die öffentlich-rechtlichen Konzessionen und Genehmigungen,
die personengebunden dem Unternehmer als solchem erteilt wurden, gehören
dagegen nicht zum Unternehmen in diesem Sinn. Sie gehen daher in aller Regel
nicht auf den Erwerber über, sondern müssen neu erteilt werden.“179  Man sollte
erst den Begriff eines Unternehmers und Unternehmens im Sinne der Vor-
schriften des ZGB feststellen. Die Definition eines Unternehmens enthält bereits
der Art. 431 ZGB, wo bestimmt ist, dass ein Unternehmen ist:
- eine natürliche Person180,
- juristische Person181

- und organisatorische Einheit, von welcher in Art. 331 § 1 ZGB182 spricht,
die in eigenem Namen die wirtschaftliche oder berufliche Tätigkeit ausübt. Der
Unternehmer wird unter einer Firma tätig183. Der Kaufvertrag eines Unterneh-
mens bedarf notariell beglaubigter Unterschriften. Die Veräußerung eines Un-
ternehmens, das einer im Register eingetragenen Person gehört, ist in das Regi-
ster einzutragen (Art. 751 ZGB). Ein Rechtsgeschäft, vor allem ein Vertrag, der
das Unternehmen zum Gegenstand hat, umfasst alles, was zum Unternehmen
gehört, es sei denn, dass sich aus dem Inhalt dieses Rechtsgeschäfts oder aus
besonderen Vorschriften etwas anderes ergibt (Art. 552 ZGB). „Ein Unterneh-
menskaufvertrag liegt vor, wenn darin ausdrücklich von der Veräußerung eines
                                                     
176 Das Gesetz über die Änderung des Gesetzbuches und manchen anderen Gesetzen,
Dz.U.2003.49.408
177 s. Gesetz über die Kommerzialisierung und Privatisierung staatlicher Unternehmen (Priva-
tisierungsgesetz) vom 30.08.1996, Dz.U. von 1996, Nr. 118, Pos. 561mit späteren Änderun-
gen
178 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 261
179 vgl. ibidem, Rdnr. 313
180 die Vorschriften über den natürlichen Personen befinden sich in den Art. 8 – 32 ZGB
181 die Vorschriften über den juristischen Personen befinden sich in den Art. 33 – 43 ZGB
182 Art 331 ZGB:
§ 1. Zu den organisatorischen Einheiten, die keine juristische Personen sind, deren das Gesetz
die Rechtspersönlichkeit zuerkennt, finden entsprechenden Anwendung die Vorschriften über
den juristischen Personen.
§ 2. Wenn das abgesonderte Vorschrift nicht anderes bestimmt, haften für die Verbindlich-
keiten der Einheit, von welcher in § 1 die Rede ist, subsidiär ihre Mitglieder; diese Haftung
entsteht mit dem Moment, wenn die organisatorische Einheit zahlungsunfähig geworden ist.
183 s. Unterkapitel: „Firma“, S. 40
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bestimmten Unternehmens als solchen die Rede ist. In diesem Fall sind, sofern
die Parteien nichts anderes vereinbaren, alle zum Unternehmen gehörenden
Vermögensgegenstände von dem Vertrag erfasst.“184 Dabei ist es wichtig zu be-
stimmen, was ein Unternehmen ist. Es ist nach Art 551 ZGB eine organisierte
Gesamtheit der materiellen und immateriellen Bestandteile, bestimmt  zur Aus-
übung der wirtschaftlichen Tätigkeit. Es umfasst insbesondere:
- die Bezeichnung zur Individualisierung des Unternehmens oder seine abge-

sonderten Teile (Name des Unternehmens),
- das Eigentum an den unbeweglichen und beweglichen Sachen, insbesondere

an den Einrichtungen, Materialien, Waren und Erzeugnissen, sowie andere
Sachenrechte an unbeweglichen und beweglichen Sachen,

- die sich aus den Vermietung- und Pachtverträgen der unbeweglichen oder
beweglichen Sachen ergebenden Rechte sowie die Rechte zur Nutzung von
unbeweglichen und beweglichen Sachen, die sich aus anderen rechtlichen
Verhältnissen ergeben,

- die Forderungen, Rechte aus Wertpapieren und Geldmittel,
- die Konzessionen, Lizenzen, Genehmigungen,
- die Patente und andere Rechte des immateriellen gewerblichen Eigentums,
- die Urhebervermögensrechte,
- die Geheimnisse des Unternehmens,
- die Bücher und Unterlagen verbunden mit der Ausübung der wirtschaftlichen

Tätigkeit.
Die Haftung des Erwerbers eines Unternehmers regelt Art. 714 ZGB. Der Er-
werber  haftet mit dem Veräußerer gesamtschuldnerisch für dessen mit der Füh-
rung des Unternehmens zusammenhängenden Verpflichtungen, es sei denn, dass
ihm trotz Beachtung der erforderlichen Sorgfalt im Zeitpunkt des Erwerbs diese
Verpflichtungen nicht bekannt gewesen sind. Die Haftung des Erwerbers be-
schränkt sich auf den Wert des erworbenen Unternehmens zum Zeitpunkt des
Erwerbs und hinsichtlich der Preise zum Zeitpunkt der der Befriedigung des
Gläubigers. Diese Haftung kann ohne Zustimmung des Gläubigers weder ausge-
schlossen noch beschränkt werden.
„Ein Unternehmenskaufvertrag kann (...) zusätzlich zur Bezeichnung des zu ver-
äußernden Unternehmens eine Aufzählung aller oder einzelner seiner Bestand-
teile enthalten. Sofern der Veräußerungsvertrag nur einen Teil die zum Unter-
nehmen gehörende Unternehmensgegenstände erfasst, liegt darin allerdings nur
dann die Veräußerung des Unternehmens, wenn die Gesamtheit der vom Vertrag
erfassten Vermögensgegenstände die Fortführung der bisherigen Unternehmens-
aktivitäten im gleichen Umfang ermöglicht. Im Interesse des Investors liegt
beim Erwerb eines Unternehmens (...) die Vereinbarung von Gewährleistungs-
regelungen, insbesondere die Abgabe von Zusicherungen durch den Veräuße-

                                                     
184 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 317
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rer.185 Im Falle der unzureichenden Gewährleistungsregelungen finden die An-
wendung die Vorschriften über Gewährleistung für Mängel, d.h. der Art. 556ff.
ZGB.  „Die Genehmigungserfordernisse für den Erwerb des Unternehmens sind
schon im Vertrag besonders zu berücksichtigen. Der Vertrag kann unter der Be-
dingung der Erteilung bestimmter Genehmigungen abgeschlossen werden. Er
wird dann erst mit Erteilung der Genehmigung wirksam“.186 „Wenn zum Unter-
nehmen Immobilien gehören und damit der Anteilserwerb einer immobilien-
rechtlichen Genehmigung des Innen- und Verwaltungsministers (betreffend den
Erwerb des Grundstücks) bedarf“187, schließen die Parteien häufig zuerst einen
Vorvertrag ab188. Der Vorvertrag, durch den sich eine der Parteien oder beide
zum Abschluß eines bestimmten Vertrages verpflichten, muss gemäß Art. 389
ZGB die wesentlichen Bestimmungen des versprochenen Vertrages enthalten.
Eine wichtige Regelung eines solchen Vertrages betrifft der Frist, während der
den versprochenen Vertrag abgeschlossen werden soll. Wenn sie nicht bestimmt
wurde, sollte er abgeschlossen werden in der Frist, die durch die berechtigte
Partei bestimmt wird. Im Falle, wenn beide Parteien dazu berechtigt sind und
jede von ihnen einer andere Frist bestimmt, sind die Parteien an die Frist gebun-
den, die durch die Partei bestimmt hat, die die entsprechende Erklärung früher
abgegeben hatte. Wenn während eines Jahres seit dem Tag des Abschlusses des
Vorvertrages keine Frist zum Abschluss des versprochenen Vertrages bestimmt
wurde, darf man seinen Abschluss nicht fordern. Wichtige Regelungen über den
Schadenersatz im Falle des negativen Ablaufs der weiteren Verhandlungen ent-
hält Art. 390 ZGB. Schließt eine Partei den Vertrag, zu dessen Abschluss sie
verpflichtet ist, nicht ab, so kann die andere Partei Ersatz des Schadens verlan-
gen, den sie dadurch erlitten hat, dass sie mit dem Abschluss des versprochenen
Vertrages gerechnet hat. Die Parteien können aber im Vorvertrag den Bereich
der Schadensersatz anders bestimmen. Genügt jedoch der Vorvertrag den Erfor-
dernissen, von denen die Gültigkeit des versprochenen Vertrags abhängt, insbe-
sondere seinen Formerfordernissen, so kann die andere Partei den Abschluss des
versprochenen Vertrages verlangen.  Die Ansprüche aus dem Vorvertrag verjäh-
ren nach Ablauf eines Jahres seit dem Tage, an dem der versprochene Vertrag
abgeschlossen werden sollte. Wenn jedoch das Gericht die Forderung auf Ab-
schluss des versprochenen Vertrages zurückgewiesen, so verjähren die Schaden-
ersatzansprüche nach Ablauf eines Jahres seit dem Tage, an dem die Entschei-
dung rechtskräftig geworden ist.

                                                     
185 ibidem, Rdnr. 313
186 ibidem, Rdnr. 319
187 ibidem, Rdnr. 320
188 ibidem
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Wenn  zum Unternehmen Grundstücke gehören189, so  ist  die notarielle Beur-
kundung des Kaufvertrages über das Unternehmen erforderlich (Art. 158
ZGB190). Wenn für den Veräußerer ein Prokurist tätig ist, bedarf er nach Art.
1093 ZGB einer Einzelvollmacht für den Verkauf des Unternehmens. Die Ver-
äußerung oder Verpachtung eines Unternehmens oder die Bestellung eines
Nießbrauchs daran bedürfen gemäß Art. 751 § 1 ZGB der Schriftform mit notari-
ell beglaubigten Unterschriften. Durch den Kaufvertrag des Unternehmens, der
zur Übertragung des Eigentums  verpflichtet, wird das Eigentum auf den Erwer-
ber übertragen (Art. 155 § 1 ZGB). „Zu diesem Zeitpunkt müssen selbstver-
ständlich auch die übrigen konstitutiven Bedingungen betreffende Anmeldungs-
und Genehmigungserfordernisse erfüllt werden (Art. 155 § 1 ZGB). Nur aus-
nahmsweise ist ein besonderer Übertragungsakt erforderlich: Soweit in Polen
belegene Grundstücke oder Erbnießbrauchsrechte an solchen Grundstücken zum
Unternehmensvermögen gehören, bedarf es eines notariell beurkundeten Über-
eignungsvertrags, der auf den Verpflichtungsvertrag ausdrücklich Bezug nimmt
(Art. 158 Satz 2 ZGB).“191

5.6. Zweigniederlassungen (Niederlassungen)

Das Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit enthält keine Definition des
Begriffes der Zweigniederlassung. Man kann jedoch unter Berücksichtigung der
Gesamtheit der rechtlichen Regelungen im Bereich der ausländischen Zweignie-
derlassungen annehmen, dass die Zweigniederlassung keine eigene Rechtsper-
sönlichkeit besitzt. Sie ist eine in organisatorisch-technischer Hinsicht selbstän-
dige Struktur des Unternehmers, die von ihm ökonomisch abgesondert ist.192

Dieses Gesetz sichert den ausländischen Personen direkte Tätigkeit in Form  von
Zweigniederlassungen.  Gemäß  Art. 35  WiTG können zur Ausübung einer
Wirtschaftstätigkeit auf dem Gebiet der Republik Polen ausländische Unterneh-
mer, bei Verbürgung der Gegenseitigkeit, sofern von Polen ratifizierte interna-
tionale Abkommen nichts anderes vorsehen, Zweigniederlassungen gründen.
Die Zweigniederlassung leitet sich von der Rechtspersönlichkeit des ausländi-
schen Unternehmers ab und erhält von dieser die Fähigkeit zur Vornahme von

                                                     
189 Gehören in Polen belegene Immobilien, wie Grundstücke oder Erbnießbrauchrechte zum
Vermögen des Unternehmens, so ist eine grundsätzliche Genehmigung des Innen- und Ver-
waltungsministers für den Immobilienerwerb erforderlich (Art. 1 Abs. 1, 2 und 4 EGA).
190 Art. 158 ZGB: Ein Vertrag, der zur Übertragung des Eigentums an einem Grundstück ver-
pflichtet, bedarf der notariellen Beurkundung. Das gleiche gilt für einen Eigentumsübertra-
gungsvertrag, der zum Zwecke der Erfüllung einer vorher bestehenden Verpflichtung zur
Übertragung des Eigentums an einem Grundstück geschlossen worden ist; die Verpflichtung
ist in der Urkunde zu vermerken.
191 Niewerth/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 326
192 Zdyb, PDG, S. 561/562
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Rechtsgeschäften sowie sämtlicher selbständiger Handlungen, die Einfluß auf
Abschluß, Änderung, Gestaltung und Auflösung der Rechtsverhältnisse haben.
Der Bereich von diesen Handlungen ist von der Innenorganisation des ausländi-
schen Unternehmers abhängig sowie seinem in diesem Bereich durch seine Or-
gane ausgedrückten Willen.  Nach Art. 36 WiTG darf ein ausländischer Unter-
nehmer, der eine Zweigniederlassung gründet, eine Wirtschaftstätigkeit aus-
schließlich im Bereich des Geschäftsgegenstandes seines ausländischen Unter-
nehmens ausüben. Ein Beispiel dazu kann folgende Situation vorstellen: Der
deutsche Unternehmer übt in seinem Land die wirtschaftliche Tätigkeit im Be-
reich von Transportdienstleistungen für die Bevölkerung aus; er gründet eine
Niederlassung auf dem Gebiet der Republik Polen. Dann darf er nicht in dieser
organisatorischer Form in Polen eine andere Art der wirtschaftlichen Tätigkeit
ausüben – z.B. nicht Bauleistungen erbringen. Die Niederlassung unterliegt der
Eintragung ins Unternehmerregister, denn wie Art. 38 WiTG sagt, kann eine
Zweigniederlassung ihre Wirtschaftstätigkeit nach der Eintragung in das Unter-
nehmerregister aufnehmen. Die Annahme und Ausübung der wirtschaftlichen
Tätigkeit erfordert die Erfüllung einer Reihe von Pflichten; manche von denen
bezeichnen die Vorschriften des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister.
Wenn es um die ausländischen Niederlassungen geht, verlangt man zusätzlich
folgende Angaben und Urkunden (Art. 39 WiTG):
- Die Angabe von Vor- und Familiennamen der Personen, die in der Zweig-

niederlassung zur Vertretung berechtigt sind,
- ein notariell beglaubigtes Muster der Unterschrift den in der Zweigniederlas-

sung zu ihrer Vertretung berechtigten Personen,
- die in Art. 86 WiTG genannte Bescheinigung193; danach hat im Verfahren

betreffend die Eintragung in das Unternehmerregister eine ausländische Per-
son dem Registergericht eine Bescheinigung der zuständigen polnischen
Auslandsvertretung darüber vorzulegen, dass im Staat, im dem die ausländi-
sche Person ihren ständigen Wohnsitz oder Sitz hat, polnische Unternehmer
aufgrund verbürgter Gegenseitigkeit nach den gleichen Grundsätzen wie
Unternehmer, die in diesem Staat ihren ständigen Wohnsitz oder Sitz haben,
eine Wirtschaftstätigkeit ausüben dürfen. Eine solche Bescheinigung ist nicht
erforderlich, wenn zwischen der RP und diesem Staat die Gegenseitigkeit
vertraglich verbürgt ist,

- wenn der ausländische Unternehmer aufgrund einer Gründungsurkunde, ei-
nes Vertrags oder einer Satzung tätig ist, ist diese zusammen mit einer be-
glaubigten Übersetzung in die polnische Sprache den Registrierungsurkun-
den der Zweigniederlassung beizufügen;

- wenn das ausländische Unternehmen aufgrund der Eintragung in ein Landes-
Gerichtsregister besteht oder eine Wirtschaftstätigkeit ausübt, ist eine Ab-

                                                     
193 Art. 86 befindet sich im Kapitel XI des Gesetzes: „Besondere, Übergangs- und Schluss-
vorschriften”
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schrift aus diesem Landes-Gerichtsregister zusammen mit einer beglaubigten
Übersetzung in die polnische Sprache den Registrierungsurkunden der
Zweigniederlassung beizufügen,

- wenn der ausländische Unternehmer eine Gesellschaft ist und nicht dem
Recht eines der Mitgliedstaaten der Europäischen Union untersteht, ist eine
Erklärung darüber abzugeben, welcher Teil des Betriebskapitals (Stammka-
pitals) eingezahlt worden ist, sofern das am Sitz der Gesellschaft geltendes
Recht die teilweise Kapitaleinbringung erlaubt.

Durch die Eintragung wird die Zweigniederlassung weder ein Unternehmer noch
selbständiger Rechtsträger der Rechte und Pflichten, noch ein Eigentümer der in
ihrem Besitz befindlicher Vermögensmittel. Die Konsequenz der fehlenden
rechtlichen Subjektivität der Niederlassung ist das Fehlen einer unabhängig vom
Unternehmer bestehenden Prozess-, Vergleichs- und Insolvenzfähigkeit.194 Die
Niederlassung tritt unter derselben Firma auf, wie der ausländische Unterneh-
mer. Die Zweigniederlassung ist nach Art. 40 WiTG verpflichtet: den Namen
des ausländischen Unternehmers in der Sprache seines Sitzlandes zusammen mit
der in die polnische Sprache übersetzten Bezeichnung der Rechtsform des Un-
ternehmers und dem Zusatz „oddzial w Polsce“ („Zweigniederlassung in Polen”)
zu verwenden (Ziff. 1); zur getrennten Rechnungslegung in der polnischen
Sprache nach den Vorschriften über die Rechnungslegung (Ziff. 2); sowie dem
für Wirtschaftsangelegenheiten zuständigen Minister sämtlichen Änderungen
der Sach- und Rechtslage betreffend die in Art. 41 Abs. 1 Ziff. 2 WiTG ge-
nannten Umstände (nämlich wenn die Liquidation des ausländischen Unterneh-
mens, der die Zweigniederlassung gegründet hat, eingeleitet worden ist oder die-
ser Unternehmer das Recht auf Ausübung der Wirtschaftstätigkeit bzw. auf Ver-
fügung über sein Vermögen verloren hat) innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag
ihres Eintritts anzuzeigen (Ziff. 3).
Die Ausübung der Wirtschaftstätigkeit durch die Niederlassung muss den An-
forderungen des Marktes sowie der Rechtsordnung gerecht werden. Deswegen
ist eine wichtige Frage die Vertretung einer Niederlassung. Nach Art. 37 WiTG
hat ein ausländischer Unternehmer, der eine Zweigniederlassung gründet, in der
Zweigniederlassung eine Person zu ermächtigen, ihn zu vertreten. Die Bevoll-
mächtigte wird im Namen des ausländischen Unternehmers handeln. Eine solche
Person bestellt er nach in Polen geltenden Grundsätzen. Die durch den Bevoll-
mächtigten vorgenommenen tatsächlichen und rechtlichen Handlungen werden
aus der Sicht des polnischen Rechts beurteilt, das nach Art. 35 WiTG im Hin-
blick auf den Sitz der Niederlassung das maßgebende Recht ist.195

Die wirtschaftliche Tätigkeit kann auch verboten werden. Das Tätigkeitsverbot
regelt Art. 41 WiTG. Danach erlässt der für Wirtschaftsangelegenheiten zustän-
dige Minister nach Einholen einer Stellungnahme des im Hinblick auf den Ge-

                                                     
194 vgl. Zdyb, PDG, S. 568/569
195 Kubala, Pdg, S. 182
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schäftsgegenstand des ausländischen Unternehmers zuständigen Ministers eine
Entscheidung über ein Tätigkeitsverbot für die Zweigniederlassung, wenn: die
Zweigniederlassung in eklatanter Weise das polnische Recht verletzt oder der in
Art. 40 Ziff. 3 WiTG genannter Pflicht nicht nachkommt, oder die Liquidation
des ausländischen Unternehmers, der die Zweigniederlassung gegründet hat,
eingeleitet worden ist oder dieser Unternehmer das Recht auf Ausübung der
Wirtschaftstätigkeit bzw. an Verfügung über sein Vermögen verloren hat, oder
auch die Tätigkeit des ausländischen Unternehmers die Sicherheit und die Ver-
teidigungsfähigkeit des Staates, den Schutz eines Staatsgeheimnisses oder ein
anderes wichtiges öffentliches Interesse gefährdet.
Im Falle der oben genannten Entscheidung unterrichtet der für Wirtschaftsange-
legenheiten zuständige Minister den ausländischen Unternehmer über die Ver-
pflichtung, die Zweigniederlassung innerhalb einer bestimmten Frist zu liquidie-
ren. Die Niederlassung besteht, solange die Liquidation nicht beendet ist und die
Ausstreichung der Niederlassung aus dem Register nicht erfolgt ist. Die Liqui-
dation führt man unter Bezeichnung der Niederlassung mit dem Zusatz „in Li-
quidation”. „Ihr Ziel ist die Beendigung von laufenden Geschäften der Nieder-
lassung, vor allem die Befriedigung eventueller Gläubiger“.196 Auf die Liquida-
tion einer Zweigniederlassung finden die Vorschriften des Gesetzbuches über
den Handelsgesellschaften über die Liquidation einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung entsprechende Anwendung.

5.7. Vertretungen (Repräsentanzen)

Der Gesetzgeber definiert nicht den Begriff „die Vertretung”. Man kann jedoch
feststellen, dass die Vertretung eine organisatorische Form der Ausübung der
Tätigkeit durch den ausländischen Unternehmer auf dem Gebiet der RP ist. Zur
Gründung einer Vertretung ist Gegenseitigkeit nicht erforderlich. Anders als bei
den Niederlassungen sind der Gegenstand und Bereich der Tätigkeit bezeichnet.
Außerdem erfordert die Aufnahme der Tätigkeit durch die Vertretung keine
Eintragung ins Unternehmerregister.197 Gemäß   Art. 43 WiTG können die aus-
ländischen Unternehmer Vertretungen mit Sitz auf dem Gebiet der Republik
Polen gründen. In Vergleichung zu anderen Formen der Ausübung der wirt-
schaftlichen Tätigkeit ist der Bereich der Tätigkeit der Vertretungen begrenzt.
Der Geschäftsbereich einer Vertretung darf nach Art. 44 WiTG ausschließlich
die Ausübung einer Wirtschaftstätigkeit im Bereich der Werbung und Absatz-
förderung für den ausländischen Unternehmer umfassen. Es bedarf, wie oben
erwähnt, keiner Eintragung der Vertretung ins Unternehmerregister, aber Eintra-

                                                     
196 vgl. ibidem, S. 189
197 ibidem
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gung in das von dem für Wirtschaftsangelegenheiten zuständigen Minister ge-
führtes Verzeichnis von Vertretungen ausländischer Unternehmer.
Nach der Eintragung sollte der Antragsteller eine Bescheinigung darüber erhal-
ten. Die Bescheinigung soll die in Art. 46 WiTG genannten Angaben sowie die
Nummer und das Datum der Eintragung in das Verzeichnis enthalten. Diese Be-
scheinigung ist ein Verwaltungsakt mit einem ähnlichen Charakter wie eine de-
klaratorische Verwaltungsentscheidung. Sie ist jedoch keine Verwaltungsent-
scheidung198. Sie ist eine Unterlage, die das was in das Verzeichnis eingeschrie-
ben wurde, bestätigt.199 Dieses Verzeichnis ist öffentlich. „Das garantiert jeder
interessierten Person das Recht der Einsicht in dieses Verzeichnis sowie Anfer-
tigung von entsprechenden Auszügen und Abschriften. Dieser Grundsatz der
Öffentlichkeit des Verzeichnisses dient der Sicherheit des Wirtschaftsverkehrs.
Es besteht die Vermutung der Glaubwürdigkeit sämtlicher eingetragener Anga-
ben im Verzeichnis“.200 Die Eintragung kann auch abgelehnt werden. Der für
Wirtschaftsangelegenheiten zuständige Minister lehnt, gemäß Art. 48 des Geset-
zes, nach Einholen einer Stellungnahme des im Hinblick auf den Gegenstand der
vom ausländischen Unternehmer ausgeübten Tätigkeit zuständigen Ministers die
Eintragung in das Verzeichnis ab, wenn:
- die Gründung der Vertretung die Sicherheit und Verteidigungsfähigkeit des

Staates oder den Schutz eines Staatsgeheimnisses oder eines anderen wichti-
gen öffentlichen Interesses gefährdet,

- der in Art. 45 Abs. 2 WiTG genannte Antrag eine Tätigkeit betrifft, die den
in Art. 44 WiTG bestimmten Bereich überschreitet, oder Mängel enthält, die
in der gesetzten Frist nicht beseitigt worden sind, wie auch dann, wenn dem
Antrag die in Art. 46 Abs. 2 WiTG genannten Urkunden nicht beigefügt
worden sind.

Die Ablehnung der Eintragung aus den in Abs. 1 Ziff. 1 genannten Gründen be-
darf keiner sachlichen Begründung. Die Vertretung ist verpflichtet: den Namen
des ausländischen Unternehmers in der Sprache seines Sitzlandes zusammen mit
der in die polnische Sprache übersetzten Bezeichnung der Rechtsform des Un-
ternehmers und dem Zusatz „Vertretung in Polen” zu verwenden; zur getrennten
Rechnungslegung in der polnischen Sprache nach den Vorschriften über die
Rechnungslegung sowie dem für Wirtschaftsangelegenheiten zuständigen Mini-
ster sämtlichen Änderungen der Sach- und Rechtslage betreffend die in Art. 46
Abs. 1 und 2 Ziff. 4 WiTG genannten Daten sowie die Einleitung und Beendi-
gung der Liquidation des ausländischen Unternehmers, wie auch den Verlust des
Rechts auf Ausübung der Wirtschaftstätigkeit oder auf Verfügung über sein
Vermögen innerhalb von 14 Tagen ab dem Tage des Eintritts dieser Ereignisse
anzuzeigen.

                                                     
198 Zdyb, PDG, S. 632
199 ibidem
200 vgl. ibidem, S. 634
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Die Tätigkeit der Vertretung kann nach Art. 50 WiTG verboten werden. Der für
Wirtschaftsangelegenheiten zuständige Minister erlässt im Einvernehmen mit
dem im Hinblick auf den Gegenstand der ausgeübten Tätigkeit zuständigen Mi-
nister eine Entscheidung über ein Tätigkeitsverbot für die Vertretung, wenn: die
Vertretung in eklatanter Weise das polnische Recht verletzt oder der in Art. 49
Abs. 3 WiTG genannter Pflicht nicht nachkommt, oder die Liquidation des aus-
ländischen Unternehmers, der die Vertretung gegründet hat, eingeleitet worden
ist oder dieser Unternehmer das Recht auf Ausübung der Wirtschaftstätigkeit
bzw. an Verfügung über sein Vermögen verloren hat, oder auch die Tätigkeit
des ausländischen Unternehmers oder der Vertretung die Sicherheit und Vertei-
digungsfähigkeit des Staates, den Schutz eines Staatsgeheimnisses oder ein an-
deres wichtiges öffentliches Interesse gefährdet. Auf die Liquidation einer Ver-
tretung findet die Vorschrift des Art. 41 Abs. 2 WiTG entsprechende Anwen-
dung. Über die Beendigung der Liquidation hat die zur Vertretung des ausländi-
schen Unternehmers berechtigte Person den für Wirtschaftsangelegenheiten zu-
ständigen Minister zu benachrichtigen. Der für Wirtschaftsangelegenheiten zu-
ständige Minister löscht nach der Beendigung der Liquidation die Vertretung im
Verzeichnis. In den nicht geregelten Fragen finden auf das Verfahren betreffend
das Verzeichnis die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzbuchs An-
wendung.
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Viertes Kapitel:  Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der
Form der Personenhandelsgesellschaften in der Republik Polen

I. Auswahl der Rechtsform unter den Personenhandelsgesellschaften
durch den ausländischen Unternehmer. Begriffe, Besonderheiten und
Errichtung der Gesellschaften

Bei der Wahl der Rechtsform für eine neu zu gründende Gesellschaft oder
Tochtergesellschaft soll der ausländische Investor die gesellschaftsrechtlichen
Regelungen der verschiedenen Gesellschaftsformen des polnischen Rechts be-
rücksichtigen. In seinem Interesse ist es, dass die durch ihn ausgewählte Form
der Gesellschaften   Anforderungen und Bedürfnissen der geplanten Tätigkeit
und Unternehmensführung entsprechen wird und dadurch ihm die Erreichung
des angestrebten Ziels ermöglicht. Je nach der ausgewählten Gesellschaftsform
wird sich der Ablauf der Gründung und der Kapitalausstattung der Gesellschaft
unterschiedlich gestalten. „(...) Vertragliche Gestaltungsmöglichkeiten, insbe-
sondere im Bereich der Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft, des
Haftungsumfangs, der Gewinnverteilung und die Übertragung von Gesell-
schaftsanteilen (...) sind von der Rechtsform der Gesellschaft abhängig“201.
„Von besonderer Bedeutung bei der Wahl der Gesellschaftsform sind auch für
die einzelnen Gesellschaftsformen die unterschiedliche steuerliche Behandlung
und die unterschiedliche Höhe der Gründungskosten“.202 Wenn der ausländische
Investor sich für die Aufnahme und die Ausübung der Tätigkeit in der Form ei-
ner Personenhandelsgesellschaft entscheidet, stehen ihm in der Republik Polen
folgende Arten der Gesellschaften zur Verfügung:203

- die Offene Handelsgesellschaft (OHG) / Spolka jawna (s. j.),
- die Kommanditgesellschaft (KG) / Spolka komandytowa (s. k.),
- die Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) / Spolka komandytowo-

akcyjna (S.K.A).

                                                     
201 Niewerth/Schlichte, HWRO Kapitel C, PL, Rdnr. 203
202 ibidem
203 beachte die Bemerkungen des Unterkapitels: „Bedeutung des Gesetzes über das Recht der
Wirtschaftstätigkeit für ausländische Unternehmer (insbesondere Art. 6). Prinzipien der na-
tionalen Standards und der Gegenseitigkeit.  Regelungen beim Mangel der Gegenseitigkeit“,
S. 73
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1. Offene Handelsgesellschaft (OHG)

1.1. Begriff und  Besonderheiten der Rechtsform

Die Geschichte der Offenen Handelsgesellschaft beginnt im Mittelalter. In Itali-
en ist die sog. societas fratrum oder compagnia im XIII. Jahrhundert entstanden.
Das war eine Gesellschaft ähnlich der Gesellschaft bürgerlichem Rechts, in de-
ren Rahmen die Gesellschafter meist ein Familienunternehmen geführt haben.
Die erste gesetzliche Regelung ist in der französischen Ordonance du commerce
im XVII. Jahrhundert erfolgt.  Danach wurde sie im Napoleonischen Handels-
kodex von 1807 geregelt. Die erste deutsche Regelung der Offenen Handelsge-
sellschaft findet man schon im Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch von
1861 und die nächste im Handelsgesetzbuch vom 1897.204 Diese Gesellschaft
war auch dem polnischen Gesellschaftsrecht  dank ihrer Regelung in dem Han-
delsgesetzbuch von 1934 bekannt. Gegenwärtig regelt sie dagegen das HGG von
2000.
Gemäß Art. 22 § 1 HGG ist die Offene Handelsgesellschaft eine Personengesell-
schaft, die unter eigener Firma ein Unternehmen betreibt und keine andere Han-
delsgesellschaft ist. Das bedeutet, dass die Firma205 der Name der Gesellschaft
ist und nicht gemeinsame Firma der Gesellschafter. Zu beachten ist die Bestim-
mung des Art. 3 HGG206, der die Definition einer OHG ergänzt. Danach ver-
pflichten sich durch einen Handelsgesellschaftsvertrag die Gesellschafter zur
Erbringung von Einlagen sowie, wenn der Gesellschaftsvertrag es bestimmt, zur
Zusammenarbeit in einer anderen beschriebenen Weise, um ein gemeinsames
Ziel anzustreben. Aus rechtlicher Sicht ist eine Offene Handelsgesellschaft ein
spezialisierter Typ (Untertyp) und eine Abart der Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts207, die den Bedürfnissen und den Erfordernissen des Handelsverkehrs
angepasst ist. Sie ist nach dem Muster einer zivilen Gesellschaft, mit gewissen
zusätzlichen Merkmalen und einer auf ihr lastenden Pflicht, in einem Register zu
erscheinen, gestaltet208. Die Offene Handelsgesellschaft ist eine Gesellschafter-
organisation und nicht nur ein schuldrechtliches Vertragsverhältnis. Sie ist nach
einer anderen normativen Konzeption als ihr Prototyp geregelt. Das Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften erkennt dieser Gesellschaft nämlich eine Teil-
Rechtspersönlichkeit zu. Der Art. 8 HGG bestimmt, dass die Personengesell-
schaften in eigenem Namen Rechte erwerben können, darunter das Eigentum an
Grundstücken und andere Sachenrechte, Verbindlichkeiten eingehen sowie kla-
gen und verklagt werden können. Außerdem ist die OHG konkursfähig. Die

                                                     
204 vgl. Kruczalak, OZKSH. Komentarz, S. 59
205 s. Unterkapitel: „Firma“, S. 40
206 Art. 3 HGG befindet sich im I. Abschnitt: „Gemeinsame Vorschriften des I. Buches: „All-
gemeine Vorschriften“ des HGG
207 Kruczalak, PHZW, S. 137
208 Szajkowski, PSH, S. 179
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Vorschrift des Artikels 22 § 1 HGG hebt die rechtliche Subjektivität einer Offe-
nen Handelsgesellschaft (Teil-Rechtspersönlichkeit) hervor, denn sie wird unter
ihrem eigenen Namen tätig, und nicht unter dem gemeinsamen Namen der Ge-
sellschafter209. Diese Gesellschaft besitzt also die Eigenschaften einer juristi-
schen Person, jedoch ist sie nicht eine solche Person, denn es gibt keine Vor-
schrift, die ihr eine solche Fähigkeit zuerkennt. Aus diesem Grund fehlen ihr
Organe. Im zivilrechtlichen Schrifttum wird behauptet, dass die Rechtsfähigkeit
nicht der Organisation als solcher, sondern ihren Mitgliedern, also den Gesell-
schaftern, zusteht.210 Die Offene Handelsgesellschaft kann nur zum Zweck des
Betriebs eines Unternehmens entstehen. Die Unternehmensführung durch die
Gesellschaft stützt sich auf die persönliche und direkte Beteiligung der Gesell-
schafter an der Tätigkeit der Gesellschaft. Den Begriff des „Unternehmens”
sollte man hier als ständige, organisierte Wirtschaftstätigkeit, die auf Gewinner-
zielung gerichtet ist, verstehen (Art. 2 Abs. 1 WiTG). Zur Anerkennung einer
Offenen Handelsgesellschaft ist notwendig die Führung eines Unternehmens;
dazu rechnet nicht das Betrieben von Landwirtschaft. Dies unterstreicht das Ge-
setz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit im Art. 3 211.
Gegenwärtig hat das größere Ausmaß des durch die Offene Handelsgesellschaft
geführten Unternehmens für ihren rechtlichen Charakter keine wesentliche Be-
deutung212.
Die Vorschriften, die sich auf die Offene Handelsgesellschaft beziehen, findet
man im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt I. „Gemeinsame Vor-

schriften”, das sind die Art. 1 – 7 und
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften”, im Abschnitt II. „Personengesell-

schaften”, das sind die Art. 8 – 18, und vor allem
- im Titel II. „Personengesellschaften” im Abschnitt I. „Offene Handelsgesell-

schaft”, im Kapitel 1. „Allgemeine Vorschriften”, das sind die Art. 22 – 85.

                                                     
209 Tarska, Nowe prawo spolek handlowych. Zestawienie porownawcze KH i KSH, S. 47
210 vgl. Szajkowski, PSH, S. 182
211 zum Verhältnis zwischen den Begriffen der wirtschaftlichen Tätigkeit, des Unternehmers
und des Unternehmens - s. Unterkapitel: „Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers
und des Unternehmens. Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den
ausländischen Unternehmer in der Republik Polen“, S. 83
212 Kruczalak, PHZW, S. 138
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1.2. Errichtung einer Offenen Handelsgesellschaft

Die Offene Handelsgesellschaft ist ein Rechtsverhältnis, das als Ergebnis eines
Gesellschaftsvertrags durch zwei oder mehrere Personen entsteht, der gemäß
Art. 23 HGG schriftlich – bei sonstiger Nichtigkeit (ad solemnitatem213) - ge-
schlossen werden muss. Im Art. 23 HGG handelt es sich um die ausnahmslose
Nichtigkeit; deswegen hat das gerichtliche Urteil, das diese Nichtigkeit feststellt,
einen deklaratorischen und keinen konstitutiven Charakter. Wenn aufgrund ei-
nes Gesellschaftsvertrages ein Grundstück als Sacheinlage eingebracht werden
soll, ist es jedoch unabdingbar, eine notarielle Urkunde zur Vermeidung der
Nichtigkeit auszufertigen (Art 158 ZGB). Es geht hier nicht um das Abschließen
eines Gesellschaftsvertrages, sondern um die Einbringung einer Einlage in Form
der Immobilie in die Gesellschaft.214 Wird der Gesellschaftsvertrag mündlich
geschlossen, entsteht lediglich eine Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts, die
nach den entsprechenden Vorschriften des ZGB, d.h. Art. 860 – 875 ZGB zu
behandeln ist. Wie sich aus dem Art. 8 HGG ergibt, verpflichten sich die Gesell-
schafter einer Handelsgesellschaft im Gesellschaftsvertrag, Einlagen zu erbrin-
gen und auf eine gewisse Art zusammenzuwirken, um ein gemeinsames Ziel zu
erreichen. „Die OHG entsteht im Unterschied zum deutschen Recht mangels ge-
genteiliger Bestimmungen und aufgrund des Umkehrschlusses aus Art. 26 § 4
Satz 2 HGG sowie Art. 31 § 3 HGG im Innen- und Außenverhältnis bereits mit
Abschluss des Gesellschaftsvertrags“215. Der Gesellschaftsvertrag muss neben
den Familiennamen (bzw. Firmen bei Gesellschaften) und den Wohnorten und
Sitzen, sowie den Adressen der Vertragspartner, folgende obligatorische Ele-
mente enthalten: die Bestimmung der eingebrachten Einlagen durch jeden Ge-
sellschafter und ihren Wert, den Gegenstand des Unternehmens und die Dauer
der Gesellschaft, wenn sie bestimmt ist. Zu den wesentlichen Elementen eines
Gesellschaftsvertrages gehört ein ausdrücklicher Hinweis, dass die Parteien ein
Verhältnis der Offenen Handelsgesellschaft und keine andere Handelsgesell-
schaft ins Leben rufen216. Das ist wichtig, weil insbesondere von der Gründung
einer Gesellschaft bis zu ihrer Registrierung wesentliche Ähnlichkeiten zwi-
schen den Arten (Typen) der Handelsgesellschaften bestehen. Zusätzlich kann
der Vertrag die Prinzipien der Geschäftsführung, wenn sie den gewöhnlichen
Handlungsbereich überschreiten, die Prinzipien der Vertretung der Gesellschaft,
die zusätzlichen Vorteile des Gesellschafters, der sich mit der Geschäftsführung
beschäftigt, die Prinzipien der Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesell-
                                                     
213 Gralla, Gesellschaftsrecht in Polen: „bei der Schriftform unterscheidet das polnische
Recht, dem französischen Recht folgend zwischen der Solemnitätsform (Art. 73 § 1 ZGB).
Die Nichtwahrung der Solemnitätsform hat die Unwirksamkeit des Rechtsgeschäfts zur Fol-
ge, was das Gesetz durch die dem französischem Recht entlehnte Formel „unter der Sanktion
der Nichtigkeit (a peine de nullite) zum Ausdruck bringt“, S. 3
214 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 63
215 Brockhuis/Schnell, HWRO, Kapitel D, PL, Rdnr. 7
216 Szajkowski, PSH, S. 188
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schaft, besondere Regeln im Konkurrenzbereich, die den Bereich des Art. 56
HGG überschreiten, sowie die eventuellen Gründe, die die Auflösung der Ge-
sellschaft verursachen können, bestimmen.217

Bei der Gestaltung des Vertrages, insbesondere des Innenverhältnisses, genießen
die Gesellschafter einen relativ weiten Spielraum, da das HGG diesbezüglich
nur wenige – hauptsächlich auf das Außenverhältnis bezogene – zwingende
Vorschriften enthält. Der Gesellschaftsvertrag darf jedoch nicht gegen ein Ge-
setz oder die guten Sitten verstoßen, eine Umgehung des Gesetzes bezwecken
(Art. 58 ZGB) und er muss den Gesellschaftszweck angeben, d.h. die Ver-
pflichtung zum gemeinschaftlichen Betrieb eines Unternehmens enthalten218. Im
Sinne des Art. 9 HGG bedürfen die Änderungen der Bestimmungen des Gesell-
schaftsvertrages der Zustimmung aller Gesellschafter, es sei denn, der Vertrag
bestimmt etwas anderes.  Gemäß Art. 24 HGG muss die Firma einer OHG die
Nachnamen oder Firmen (Namen) aller Gesellschafter oder den Nachnamen,
oder die Firma (Namen) eines oder mehrerer Gesellschafter sowie die zusätzli-
che Bezeichnung „spolka jawna” („Offene Handelsgesellschaft”) enthalten. Zu-
lässig ist die Verwendung der Abkürzung „sp. j.“ („OHG”). Gemäß dem neuen
rechtlichen Zustand ist es in keinem Falle obligatorisch, in der Firma einer Offe-
nen Handelsgesellschaft den ersten Buchstaben des Vornamens irgendwelcher
Gesellschafter anzubringen219. Die Gesellschafter einer Offenen Handelsgesell-
schaft können natürliche Personen mit voller oder beschränkter Geschäftsfähig-
keit sein. Der Abschluss eines OHG-Vertrages mit einem Gesellschafter mit be-
schränkter Geschäftsfähigkeit erfordert natürlich der Zustimmung seines gesetz-
lichen Vertreters. Im Falle der Personen ohne Geschäftsfähigkeit in ihren Namen
schließt den Gesellschaftsvertrag der gesetzlichen Vertreter oder Betreuer. In der
polnischen Literatur kann man jedoch andere Meinungen treffen, nämlich dass
die Gesellschafter nur Personen mit voller Geschäftsfähigkeit sein können, denn
die Zulässigkeit einer Person mit beschränkter Geschäftsfähigkeit würde Zweifel
in Bezug auf die persönliche Realisierung von Rechten und Pflichten erwecken.
Ich bin der Meinung, dass die erste vorgestellte Konzeption richtig ist. Die Ge-
sellschafter können auch juristische Personen sein, die dann für die Gesell-
schaftsverbindlichkeiten mit ihrem ganzen Vermögen haften. Die Gesellschafter
können ebenfalls auch andere Offene Handelsgesellschaften oder Kommandit-
gesellschaften sein220, nicht jedoch die Gesellschaft des Bürgerlichen Rechts221.
Die Offene Handelsgesellschaft kann nach außen durch eine sog. ursprüngliche
Gesellschaftsgründung oder durch nachfolgende Gründung entstehen (Art. 26 §
4 - 6 HGG)222. Es geht um die Vorschrift, die eine Anmeldung einer zivilen Ge-

                                                     
217 ibidem, S. 187
218 vgl. Gralla, Gesellschaftsrecht in Polen, S. 19
219 Bieniak M., Umowa spolki jawnej, S. 660
220 Kidyba, Prawo handlowe, S. 211
221 vgl. Gralla, Gesellschaftsrecht in Polen,  S. 19
222  vgl. Kruczalak, PHZW,  S. 138/139
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sellschaft (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts) beim Registergericht vor-
schreibt. Eine GbR kann danach in eine OHG umgestaltet werden. Die Umge-
staltung müssen alle Gesellschafter dem Registergericht anmelden. Wenn ihre
Nettoeinkommen in jedem von zwei aufeinanderfolgenden Jahren jeweils einen
Wert erzielten, der gemäß dem Rechnungslegungsgesetz die Pflicht der Buch-
führung bewirkt, ist die Anmeldung obligatorisch und muss innerhalb einer Frist
von drei Monaten ab der Beendigung des zweiten Geschäftsjahres erfolgen. Mit
der Eintragung wird sie automatisch in eine OHG umgewandelt. Dieser Gesell-
schaft stehen alle Rechte und Pflichten, die das gemeinsame Vermögen der Ge-
sellschafter darstellen, zu. Die Vorschriften Art. 553 § 2 und 3 HGG finden ent-
sprechende Anwendung223. Eine Offene Handelsgesellschaft entsteht auch durch
eine Umwandlung einer Zivilgesellschaft in eine OHG gemäß Art. 551 § 2
HGG224, was Art. 26 § 1 – 4 HGG nicht entgegensteht.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften fordert für die Offene Handels-
gesellschaften eine obligatorische Eintragung in das Unternehmerregister des
Landes-Gerichtsregisters. Diese Eintragung hatte eine deklaratorische Wirkung,
denn die OHG ist vor der Novellierung225 bereits im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses entstanden226. Seit der Einführung des Art. 251 HGG entsteht die OHG
jedoch erst mit der Eintragung ins Register. Die Eintragung hat also jetzt eine
konstitutive Wirkung. Die Personen, die in Namen der Gesellschaft nach ihrer
Gründung aber vor der Eintragung tätig waren, haften gesamtschuldnerisch für
die Verbindlichkeiten, die sich aus dieser Tätigkeit ergeben.

                                                     
223 Art. 553 HGG:
§ 1. Der umgewandelten Gesellschaft stehen alle Rechte und Pflichten der der Umwandlung
unterzogenen Gesellschaft zu.
§ 2. Die umgewandelte Gesellschaft bleibt Subjekt der Genehmigungen, Konzessionen sowie
begünstigungen, welche der Gesellschaft vor ihrer Umwandlung eingeräumt worden sind, es
sei denn, dass das Gesetz oder die entscheidung über die erteilung der genehmigung, der
Konzession oder der Begünstigung anderes besagt.
§ 3. Die Gesellschafter der der Umwandlung unterzogenen Gesellschaft, die sich an der Um-
wandlung beteiligen, werden mit dem Umwandlungstag zu Gesellschaftern der umgewandel-
ten Gesellschaft.
224 Art. 551 HGG über die Umwandlung:
§ 1. Die offene Gesellschaft, die Partnerschaftsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft, die
Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die Aktienge-
sellschaft (die der Umwandlung unterzogene Gesellschaft) können in eine andere Handelsge-
sellschaft (die umgewandelte Gesellschaft) umgewandelt werden.
§ 2. Die zivile Gesellschaft kann in eine andere als Offene Handelsgesellschaft, Handelsge-
sellschaft, umgewandelt werden. Diese Vorschrift verstößt nicht gegen die Vorschriften des
Art. 26 §§ 4 – 6.
§ 3. Für die Umwandlung, von welcher im § 2 erste Satz die Rede ist, wendet man endspre-
chend die Vorschriften über die Umwandlung einer offenen Handelsgesellschaft in eine ande-
re Handelsgesellschaft an, jedoch  auf die Folgen der Umwandlung Art. 26 § 5.
§ 4. Die Gesellschaft in Liquidation, die die Teilung ihres Vermögens begonnen hat, sowie
die Gesellschaft in Konkurs dürfen nicht umgewandelt werden.
225 das Gesetz vom 12.12.2003 über die Änderung des Gesetzbuches über die Handelsgesell-
schaften sowie anderer Gesetze/am 15.02.2004 ist ins Kraft getreten
226 Kruczalak, PHZW,  S. 138/139
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Der persönliche Charakter einer OHG, der auf der Offenlegung der Gesell-
schafter beruht, typisiert diese Gesellschaft. Der abgeschlossene Vertrag, wie es
oben dargestellt wurde, erfordert eine Anmeldung beim Gericht mit dem Ziel
einer Eintragung. Die Eintragung gehört also zu den Pflichten der Gesellschafter
und ist Entstehungsvoraussetzung. Zur Anmeldung ist jeder Gesellschafter be-
rechtigt und verpflichtet (Art. 26 § 3 HGG). Welche Elemente eine Anmeldung
enthält, ergibt sich aus dem Art. 26 § 1 HGG. Darüber hinaus muss man der
Anmeldung bei Gericht geleistete oder notariell beurkundete Musterunterschrif-
ten der Personen, die zur Gesellschaftsvertretung berechtigt sind, beifügen. Im
HGG fehlt eine Definition des Sitzes der Gesellschaft. Da auf die Offenen Han-
delsgesellschaft als Teil-Rechtsperson die Vorschriften über die natürlichen Per-
sonen keine Anwendung finden, kann man in bezug auf sie nicht vom Wohnort
sprechen. Man sollte daher in entsprechender Weise die Vorschrift des Art. 41
ZGB betreffend den Sitz einer juristischen Person anwenden. Gemäß diesem
Artikel, wenn das Gesetz oder die auf diesem beruhende Satzung nichts anderes
bestimmt, ist Sitz der juristischen Person derjenige Ort, an dem sich der Sitz ih-
res Vorstandes befindet. Die OHG besitzt aber keine Organe und ihre Geschäfte
führen die Gesellschafter. Man sollte also annehmen, dass der Sitz dieser Gesell-
schaft der Sitz des durch sie geführten Unternehmens ist. Mehr adäquat wäre
hier für die Bestimmung des Sitzes der OHG die Konzeption des sog. Zentrums
der Exploitation, und nicht der Sitz des Vorstandes. Im Sinne der Konzeption
des Zentrums der Exploitation ist der Sitz des Unternehmens der Ort, wo dieses
Unternehmen seine wirtschaftlichen Ziele realisiert. Diese Konzeption ist allge-
mein verwendet im polnischen Internationalen Privatrecht, und es bestehen kei-
ne Hindernisse, sie auf Personengesellschaften anzuwenden.227  Eine wichtige
Regelung enthält auch Art. 27 HGG, der bestimmt, dass der Ehegatte eines Ge-
sellschafters verlangen kann, dass ins Register ein Vermerk über einen Vertrag
eingetragen wird, der die Vermögensverhältnisse der Ehegatten betrifft. Das
HGG gebietet zwar nicht expressis verbis den Gegenstand der Gesellschaftstä-
tigkeit gemäß der Polnischen Klassifikation der Tätigkeit zu bezeichnen (Polska
Klasyfikacja Dzialalnosci228 /PKD/, Art. 40 des Gesetzes über Landes-
Gerichtsregister). Wegen der Tatsache, dass bei der Registrierung einer Offenen
Handelsgesellschaft, ähnlich wie bei der Registrierung anderer Handelsgesell-
schaften, die Angabe des Gegenstandes der Tätigkeit mit der Nummern des
PKD,  die Bestimmung des Gegenstands der Tätigkeit gemäß dem PKD229, so-
wie die Anbringung dieser Nummern in den Gesellschaftsvertrag der Offenen
Handelsgesellschaft erforderlich sind, kann es jedoch aus praktischer Sicht wei-

                                                     
227 Kruczalak, OZKSH, Komentarz,  S. 69
228 Verordnung des Ministerrates vom 7.10.1997 in der Angelegenheit der Polnischer Klassi-
fikation der Tätigkeit, Dz. U. von 1997, Nr. 128, Pos. 829
229 Anlage Nr 52 zur Verordnung des  Justizministers vom 21.12.2000 in der Angelegenheit
der Bestimmung der Muster von Amtsformularen der Anträge zur Landesgerichtsregister so-
wie Weise und Ort ihrer Zugänglichmachung, Dz. U. vom 2000 Nr. 118, Pos. 1247
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tere unabdingbare Handlungen zur Gesellschaftseintragung erleichtern.230 Die
Offene Handelsgesellschaft wird, sofern keine formellen und materiellen Män-
gel bestehen, in das Register eingetragen, was durch das nach dem Sitz der Ge-
sellschaft zuständige Rayongericht (Amtsgericht) durchgeführt wird.

2.   Kommanditgesellschaft (KG)

Die Kommanditgesellschaft ist eine organisations-rechtliche Form der Wirt-
schaftstätigkeit, die hauptsächlich für den passiven Investor geschaffen wurde.
Es ist also nicht verwunderlich, dass sie auch im Gesetz über das Recht der
Wirtschaftstätigkeit für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch aus-
ländische Personen auf dem Gebiet der Republik Polen, auftaucht (Art. 6 Abs. 3
WiTG).231

2.1. Begriff und  Besonderheiten der Rechtsform

Die Wurzeln der Kommanditgesellschaft reichen ins Mittelalter zurück. Erst hat
sich ein Commendavertrag ausgestaltet, der auf der Überweisung von Geld oder
Waren an Kaufleute beruhte. Die Kaufleute setzten das Geld in Umlauf oder
veräußerten anvertraute Waren, wofür sie einen Teil der Bezahlung erhielten.
Die Kommanditgesellschaft war auch im polnischen Handelsgesetzbuch  vom
1934 geregelt, jedoch wurden schon im Jahre 1965 die Vorschriften über dieser
Gesellschaft aufgehoben. Nach dieser Pause hat das Gesetz vom 31.08.1991 die
Möglichkeit der Gründung einer KG in Polen zurückgebracht.232 Gegenwärtig
regelt sie das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften.
Die Kommanditgesellschaft ist gemäß Art. 102 HGG eine Personengesellschaft,
welche die Führung eines Unternehmens unter eigener Firma zum Zweck hat, in
der gegenüber den Gläubigern für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft minde-
stens ein Gesellschafter unbeschränkt haftet (Komplementär) und die Haftung
mindestens eines Gesellschafters (des Kommanditisten) beschränkt ist. Den Be-
griff einer KG sollte man in Verbindung mit der Bestimmung des Art. 3 HGG233

erörtern, der die Definition der KG ergänzt. Danach verpflichten sich durch ei-
nen Handelsgesellschaftsvertrag die Gesellschafter (es geht natürlich um beide
Kategorien der Gesellschafter) durch Erbringung von Einlagen sowie, wenn der
                                                     
230 Bieniak M., Umowa spolki jawnej, S. 660
231 Kruczalak, PHZW,  S. 147
232 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 153
233 Art. 3 HGG befindet sich im I. Abschnitt: „Gemeinsame Vorschriften des I. Buches: „All-
gemeine Vorschriften“ des HGG.
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Gesellschaftsvertrag es bestimmt, durch Zusammenarbeit in einer anderen be-
schriebenen Weise, die Erreichung eines gemeinsamen Ziels anzustreben. Die
Kommanditgesellschaft ist eine Handelsgesellschaft, die konstruktiv einer Offe-
nen Handelsgesellschaft ähnelt und eine Spielart derselben darstellt234. Den Be-
griff des Unternehmens verwendet das Gesetz in funktioneller Bedeutung und
versteht darunter die Ausübung einer erwerbsmäßigen, in organisierter Weise
und dauerhaft ausgeübten Produktions-, Handels-, Bau- und Dienstleistungstä-
tigkeit in eigenem Namen235. Die Führung eines Unternehmens ist die Pflicht der
Gesellschaft, was ein Unterschied zu den Kapitalgesellschaften darstellt, denn
sie können die Tätigkeit ohne das Unternehmen ausüben.236  Wie bei der OHG
ist auch bei der KG die Führung eines Unternehmens erforderlich; Landwirt-
schaft genügt nicht. Das oben (S. 106) dazu Gesagte gilt hier entsprechend.
In Angelegenheiten, die im Gesetzbuch237 nicht geregelt sind, finden auf die
Kommanditgesellschaft die Vorschriften über die OHG entsprechende Anwen-
dung, es sei denn, dass das Gesetz etwas anderes bestimmt (Art. 103 HGG).
Dies betrifft u.a. die subsidiäre Haftung für die Gesellschaftsverbindlichkeiten,
ähnlich wie bei einer Offenen Handelsgesellschaft238. Die Vorschriften über KG
konzentrieren sich auf das Entstehen der Gesellschaft, das Verhältnis des Kom-
manditisten zu Dritten und das Innenverhältnis der Gesellschaft mit der Beteili-
gung des Kommanditisten. Der Gesetzgeber verzichtet auf die Regelung der
Beteiligung eines Komplementärs in der Gesellschaft (Ausnahmen in Art. 104
betreffend die Firma der Gesellschaft und Art. 117 betreffend die Vertretung).
Außerdem werden die Vorschriften über Verschmelzung von Gesellschaften
(Art. 491 ff., Art. 517 ff.) sowie über Umwandlung von Gesellschaften (Art. 551
ff.) auf die Kommanditgesellschaft angewandt. Die Vorschriften über die OHG
sind entsprechend anzuwenden, wenn es sich um die Innenverhältnisse unter
Komplementären, die Innenverhältnisse zwischen Komplementären und Kom-
manditisten, die Verhältnisse der Komplementäre zu Dritten und andere Angele-
genheiten verbunden mit der Rechtsstellung der Komplementäre handelt. Man
darf aber nicht die Vorschriften über OHG auf Verhältnisse unter Kommanditi-
sten, Verhältnis zwischen Kommanditisten zu Dritten (Ausnahme Art. 31 HGG),
Verhältnisse zwischen Komplementären und Kommanditisten (wenn sie im
Vertrag nicht geregelt sind und die Art. 120 - 123 HGG Anwendung finden) so-
wie andere Angelegenheiten verbunden mit der Rechtsstellung der Kommanditi-
sten, anwenden239. Der Grad der Ähnlichkeiten sowie der Unterschiede im Ver-
                                                     
234 Szajkowski, PSH, S. 225
235 betreffend des Begriffes eines Unternehmens gilt das Gesagte bei der OHG entsprechend,
s. Unterkapitel: 1. „Offene Handelsgesellschaft (OHG)“, 1.1.„Begriff und  Besonderheiten der
Rechtsform“, S. 105
236 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 156
237 Abschnitt III. Die Kommanditgesellschaft, des II. Buches. Personengesellschaften des
HGG
238 Katner, Kodeks spolek, S. 11
239 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 165/166
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hältnis zu den anderen Gesellschaften hängen von dem gewählten Modell der
Kommanditgesellschaft ab. Man unterscheidet dabei das klassische (kapitalisti-
sche) Modell, bei dem sich der Kommanditist darauf beschränkt, aus dem
Kommanditbetrag zu haften, sowie dass er eine Einlage in die Gesellschaft ein-
bringt240. In Erwartung auf die Gewinne beobachtet er passiv die Angelegenhei-
ten der Gesellschaft, übt ein beschränktes Kontrollrecht aus und gibt die Zu-
stimmung für die Geschäfte, die über den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte
hinausgehen241. Man kann ferner von einem indirekten Modell sprechen, bei
dem durch einen Vertrag oder eine Gerichtsentscheidung die Änderung einiger
dispositiver Vorschriften erfolgt. Durch die Zulassung des Kommanditisten zur
Geschäftsführung der Gesellschaft und/oder die Erteilung einer Prokura
und/oder die Erweiterung des individuellen Kontrollrechts gewinnt der Kom-
manditist Einfluss auf die Gesellschaftsgeschäfte.242 Endlich kann auch ein dy-
namisches Modell erscheinen, bei dem der Kommanditist auf das Funktionieren
der Gesellschaft in allen möglichen Situationen Einfluss hat (dort, wo die dispo-
sitiven Vorschriften es zulassen). Er bringt in diesem Fall eine Einlage, die hö-
her oder gleich dem Kommanditbeitrag ist, ein. Auf diese Weise gewinnt er so-
wohl Einfluss auf die Gesellschaft, als auch beschränkt er  seine Haftung und
damit eigentlich das Risiko auf die in die Gesellschaft einbrachte Einlage.243

Die Kommanditgesellschaft besitzt eine Teil-Rechtspersönlichkeit und nimmt
als Rechtsträger sui generis an dem Wirtschafts- und Rechtsverkehr Teil, als wä-
re sie eine juristische Person. Denn gemäß Art. 8 § 1 HGG kann die Personenge-
sellschaft in eigenem Namen Rechte erwerben, wie z.B. das Grundstückseigen-
tum und andere Sachenrechte, Verbindlichkeiten eingehen sowie klagen und
verklagt werden. § 2 stellt fest, dass die Personengesellschaft ein Unternehmen
unter eigener Firma244 führt und nicht, wie es im Handelsgesetzbuch geregelt
war, unter einer gemeinsamen Firma oder unter gemeinsamen Namen der Ge-
sellschafter.245

Ähnlich wie im Fall einer Offenen Handelsgesellschaft erfordert das HGG, be-
zogen auf die Kommanditgesellschaft, nicht mehr, dass das durch eine solche
Gesellschaft geführte Unternehmen ein größeres Ausmaß besitzt. Die Vor-
schriften, die sich auf die Kommanditgesellschaft beziehen, findet man im Ge-
setzbuch über die Handelsgesellschaften, nämlich:
- Im Titel I „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt I „Gemeinsame Vor-

schriften”, das sind die Art. 1 – 4 und
- im Abschnitt II „Personengesellschaften”, das sind die Art. 8 – 10 und vor

allem

                                                     
240 Kidyba, Prawo handlowe, S. 231
241 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 162
242 Kidyba, Prawo handlowe, S. 231
243 ibidem
244 s. Unterkapitel: „Firma“, S. 40
245 vgl. Szajkowski, PSH, S. 227/228
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- im Titel II im Abschnitt III „Kommanditgesellschaft”, das sind die Art. 102 –
124.

2.2. Errichtung einer Kommanditgesellschaft

Der Abschluss des Vertrages einer Kommanditgesellschaft, die sog. Errichtung
der Gesellschaft, ist die erste Etappe der Entstehung dieser Gesellschaft. Zu ihrer
Errichtung ist die Einhaltung der Form der notariellen Urkunde erforderlich
(Art. 106 HGG). Der Verstoß gegen die Form der notariellen Urkunde bewirkt
die rücksichtslose Ungültigkeit des abgeschlossenen Vertrages. Eine Heilung ist
nicht möglich (Art. 73 § 2 ZGB). Ungültig ist dann der ganze Vertrag. Es be-
steht auch keine Vorgesellschaft.
Mit dem Abschluss des Vertrages über eine Kommanditgesellschaft entsteht ei-
ne Vorgesellschaft und besteht bis zur ihrer Eintragung ins Unternehmerregister.
Werden die Geschäfte von der Gesellschaft vor der Eintragung aufgenommen,
handelt sie als Gesellschaft des Zivilrechts. Es finden also die Vorschriften 860
– 875 ZGB Anwendung. Anders als im Falle der Kapitalgesellschaften (Art. 11
ff. HGG) bildet der Gesellschaftsvertrag über die KG keinen Rechtsträger. Es
entsteht keine Gesellschaft in Gründung im Sinne der Vorschriften des HGG. Im
Zusammenhang damit darf man nicht auf sie die Vorschriften anwenden, die
man normalerweise nach der Eintragung anwendet. Erst mit dem Zeitpunkt der
Eintragung entsteht eine Kommanditgesellschaft (Art. 109 § 1 HGG, konstituti-
ve Wirkung).
Die Annahme des Gesellschaftsvertrages bedarf der Einstimmigkeit der Gesell-
schafter. Dieses Prinzip gilt sowohl vor der Registrierung als auch für Änderun-
gen nach der Eintragung der Gesellschaft ins Register. Jedoch lässt der Art. 9
HGG die Möglichkeit der Annahme von anderen Lösungen in diesem Bereich.
Der Gesellschaftsvertrag kann, als Ausnahme vom Prinzip, die Regel der Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages mit dem Beschluss der Mehrheit der Stimmen
einführen.
Die Komplementäre und Kommanditisten können natürliche Personen sein. Es
können die natürlichen Personen mit voller Geschäftsfähigkeit, mit beschränkter
Geschäftsfähigkeit und auch ohne Geschäftsfähigkeit sein. Diese Entscheidung
ergibt sich aus der Art. 110 § 1 Ziff. 3 HGG, wo der Gesetzgeber feststellt, dass
die Anmeldung der KG beim Registergericht u.a. enthalten muss: Vor- und
Nachnamen bzw. Firmen (Namen) der Komplementäre sowie getrennt davon
Vor- und Nachnamen bzw. Firmen (Namen) der Kommanditisten und auch Um-
stände, die die Beschränkung der Geschäftsfähigkeit eines Gesellschafters be-
treffen, sofern solche bestehen. Vergleiche auch die Ausführungen betreffend
OHG (s.o. S. 108). Sowohl Komplementäre als auch Kommanditisten können
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juristische Personen sein. Im klassischem Modell sind die juristischen Personen
in der Regel Kommanditisten, aber es gibt keine Hindernisse, dass sie Komple-
mentäre werden
(z.B. im deutschen Recht: GmbH & Co. KG und im polnischen Recht: Spolka z
o.o. & Co.246). Solche Gesellschafter handeln durch ihre Organe, Bevollmäch-
tigten oder Prokuristen. Die Gesellschafter einer KG können auch Personenhan-
delsgesellschaften sein. Gesellschafter kann hier jedoch nicht die Zivilgesell-
schaft sein, denn sie kann nicht Rechte erwerben und die Verpflichtungen ein-
gehen.247

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt im Art. 105 die essentialia
negotii des Vertrages einer Kommanditgesellschaft auf. Das sind: die Firma und
der Sitz der Gesellschaft;  der Gegenstand der Gesellschaftstätigkeit; die Zeit des
Bestehens der Gesellschaft, soweit sie begrenzt ist; die Festlegung der durch die
einzelnen Gesellschafter eingebrachten Einlagen und deren Wert; der als Betrag
ausgewiesene Umfang der Haftung jedes einzelnen Kommanditisten den Gläu-
bigern gegenüber (der Kommanditbetrag). Wenn eine Einlage eines Kommandi-
tisten in der Gesellschaft als Gesamtheit oder teilweise eine Sachleistung ist, be-
stimmt der Gesellschaftsvertrag den Gegenstand dieser Leistung (Sacheinlage),
ihren Wert, und auch die Person des Gesellschafters, der eine solche Sachlei-
stung erbringt. Die Firma248 der Kommanditgesellschaft muss nach Art. 104
HGG den Nachamen eines oder mehrerer Komplementäre sowie den Zusatz
„spolka komandytowa” („Kommanditgesellschaft”) enthalten. Im Verkehr ist
die Verwendung der Abkürzung „sp.k.” („KG”) zugelassen. Wenn der Kom-
plementär eine juristische Person ist, muss die Firma der Kommanditgesellschaft
den vollen Wortlaut der Firma oder des Namens dieser juristischen Person mit
dem Zusatz „spolka komandytowa” („Kommanditgesellschaft”) enthalten. Das
schließt die Aufnahme des Nachnamens eines Komplementärs nicht aus, der ei-
ne natürliche Person ist. Dagegen kann der Name eines Kommanditisten nicht in
die Firma der Gesellschaft aufgenommen werden. Falls der Nachname oder die
Firma (Name) des Kommanditisten in die Firma der Gesellschaft aufgenommen
wird, haftet der Kommanditist gegenüber Dritten wie ein Komplementär. Nicht
zulässig sind eine Sachfirma, Phantasie-Firma und gemischte Firma (die verbin-
det einige Elemente) sowie eine Firma, die einen Neologismus oder eine Abkür-
zung enthält. Dagegen können im Zusatz nicht persönliche Elemente enthalten
sein249. Außer diesen Elemente des Vertrages einer KG kann er andere Bestim-
mungen enthalten, die von den gesetzlichen abweichen, insbesondere:

                                                     
246 s. Unterkapitel: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaft als Kom-
plementäre in einer Kommanditgesellschaft. Fragestellung der Publikumsgesellschaften im
polnischen Recht“, S. 117
247 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz,  S. 160/161
248 s. Unterkapitel: „Firma“, S. 40
249 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 167
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- Die Regelung, dass die Änderung des Gesellschaftsvertrages nicht der Zu-
stimmung aller Gesellschafter bedarf,, mit Hinweis auf die Weise der Be-
schlussfassung (Mehrheit, Quorum), (Art. 9 HGG);

- Bestimmungen betreffend die Übertragung der Gesamtheit von Rechte und
Pflichten auf eine andere Person (Art. 10 § 1 HGG);

- Bestimmungen, die von der Notwendigkeit der schriftlichen Zustimmung
aller Gesellschafter zur Übertragung der Gesamtheit von Rechte und Pflich-
ten der Gesellschafter auf eine andere Person befreien (Art. 10 § 2 HGG);

- Bestimmungen, in welcher Höhe die Einlage des Kommanditisten einge-
bracht werden muss (Art. 108 § 1 HGG);

- die Bestimmung der Personen und Prinzipien der Vertretung der Gesell-
schaft, wenn sie von den Grundsätzen in Art. 29 § 1 HGG (i.V.m. Art. 103
HGG) abweichen;

- die Bestimmung der Prinzipien der Geschäftsführung, wenn sie von den
Grundsätzen in Art. 39 ff. und Art. 121 HGG abweichen;

- die Bestimmung der Grundsätze der Aufteilung von Gewinnen und Verlu-
sten, wenn andere Grundsätze als die in Art. 123 HGG bestimmt werden sol-
len.250

Wenn ein Kommanditist in gesetzlicher Zugewinngemeinschaft lebt, ist anzu-
nehmen, dass der Abschluss eines Gesellschaftsvertrages – in dem die Bestim-
mung des Kommanditistenbetrages erhalten ist, der Zustimmung des Ehegatten
bedarf. Das Fehlen der Zustimmung des Ehegatten für die Beteiligung an der
Gesellschaft, die in Form notarieller Urkunde erfolgen muss, bewirkt die Un-
wirksamkeit der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages in bezug auf das ge-
meinsame Vermögen bis zum Zeitpunkt der Bestätigung dieser Handlung. Wenn
der Ehegatte die Zustimmung nicht erteilt, ist die Einlage als nicht eingebracht
zu behandeln. Das beeinflusst natürlich die Haftung des Kommanditisten. Dar-
über hinaus ist, wenn es in der Gesellschaft nur einen Kommanditisten gibt, die
Gültigkeit und Wirksamkeit der Bildung der Gesellschaft fraglich. Wenn diese
Gesellschaft registriert würde, kann das einen Grund ihrer Auflösung darstellen.
Der Zustimmung zur Einbringung einer Einlage bedarf es nicht, wenn die einge-
brachte Einlage aus getrenntem Vermögen des Kommanditisten kommt.
Es gilt das Prinzip, dass man nicht gleichzeitig ein Komplementär und Kom-
manditist sein kann251. Die Vorschriften bestimmen keine Höchstzahl der Kom-
manditisten und der Komplementäre, sowie keine Proportionen, die zwischen
diesen eingehalten werden sollten. Es gibt dagegen ein Mindestmaß für das Be-
stehen einer Kommanditgesellschaft, das besagt, dass wenigstens ein Komple-
mentär und ein Kommanditist vorhanden sein muss252. Betreffend den Sitz der
Gesellschaft und die Bestimmung des Gegenstandes der Tätigkeit einer Kom-
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251 ibidem, S. 158
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manditgesellschaft gelten die Ausführungen bei einer OHG entsprechend  (s.o.
S. 110).
Außer durch Gründung der Gesellschaft aufgrund des Abschlusses des Gesell-
schaftsvertrages kann die Kommanditgesellschaft als Folge der Umwandlung
der anderen Personenhandelsgesellschaften in die KG oder der Kapitalgesell-
schaften in die KG entstehen.

2.3. Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Aktiengesellschaft als
Komplementäre in einer Kommanditgesellschaft. Fragestellung der
Publikumsgesellschaften im polnischen Recht

Die Vorschriften des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften lassen aus-
drücklich die Gründung der Kommanditgesellschaften mit der Beteiligung von
juristischen Personen als Komplementäre zu, sogar auch wenn die Gesellschafter
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Aktiengesellschaft zugleich
Kommanditisten sind (sog. GmbH & Co KG, AktG & Co. KG).253 Wenn der
Komplementär eine juristische Person ist, muss die Firma der Kommanditgesell-
schaft den vollen Wortlaut der Firma oder des Namens dieser juristischen Person
mit dem Zusatz „spolka komandytowa“ („Kommanditgesellschaft“) enthalten
(Art. 104 § 3 HGG). Das schließt die Aufnahme des Nachnamens eines Kom-
plementärs nicht aus, der eine natürliche Person ist. Besondere Probleme treten
bei der Gründung solcher Gesellschaften im Verhältnis zwischen GmbH-
Einmanngesellschaft als Komplementärin und dem einzigen Gesellschafter die-
ser Gesellschaft als Kommanditisten auf. In diesem Fall findet Art. 173 HGG
Anwendung254 über Erklärungen eines Einmann-Gesellschafters gegenüber der
Gesellschaft255. Jedoch sowohl in dieser Situation, als auch bei AG-
Einmanngesellschaften (Art. 303 HGG)  gemäß Art. 107 § 3 HGG, wenn eine
Komplementärin eine GmbH oder AG und ein Kommanditist ein Gesellschafter
dieser Gesellschaft ist, können Anteile in der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung oder Aktien an der Aktiengesellschaft keine Einlage des Kommanditi-
sten bilden. GmbH und AG als Komplementärinnen haften mit ihrem ganzen
                                                     
253 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 193
254 ibidem
255 Art. 173 HGG:
§ 1. Werden alle Gesellschaftsanteile von einem einzigen Gesellschafter oder einem einzigen
Gesellschafter und der Gesellschaft gehalten, bedarf es einer der Gesellschaft gegenüber ab-
zugebenden Erklärung dieses Gesellschafters in Schriftform bei sonstiger Nichtigkeit, wenn
das Gesetz nichts anderes bestimmt.
§ 2. In den Angelegenheiten, die über den Bereich den gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen,
die Erklärung von deren in § 1 die Rede ist, bedarf einer Schriftform mit notariell beglaubig-
ter Unterschrift.
§ 3. Die Vorschrift des § 2 verstößt nicht gegen die besonderen Vorschriften, die die Einhal-
tung einer Form der notariellen Urkunde erfordern.



118

Vermögen. Diese Vorschriften lassen ohne Zweifel also die Möglichkeit der
Gründung einer GmbH & Co. Kommanditgesellschaft zu. In der polnischen
Doktrin sieht man das als Verbindung der gesetzlichen Gesellschaftstypen. Die
Tendenz ist eine Verbindung von Vorteilen der Personen- und der Kapitalgesell-
schaften – eine Kapitalgesellschaft im Gewand einer Personengesellschaft.256

Diese Verbindung der gesetzlichen Gesellschaftstypen entspricht dem deutschen
Begriff „Grundtypenvermischung“. Es geht nicht um Verbindung von zwei ge-
setzlichen Gesellschaftstypen zum Zwecke der Gründung einer dritten Gesell-
schaft (z.B. GmbH und KG verbinden sich und bilden eine OHG), sondern um
Beteiligung einer Gesellschaft an einer anderen in der Rolle des Gesellschaf-
ters257. In Konsequenz liegt ein durch zwei Gesellschaften geführtes Unterneh-
men vor, von denen die Kommanditgesellschaft Eigentümer ist, und die Kom-
plementär-GmbH die Funktion eines Managers des Unternehmens übernimmt258.
Zur Zeit ist in Polen das Interesse an Personenhandelsgesellschaften gering. Je-
doch kann mit Inkrafttreten des HGG und des Gesetzes über das Recht der Wirt-
schaftstätigkeit, die den Katalog der zugänglichen Rechtsformen für ausländi-
sche Personen erweitern, das Interesse an solche Formen zunehmen. „Die Publi-
kumsgesellschaft (Publikums-KG, Massen-KG) ist eine Personengesellschaft,
meist eine GmbH & Co. KG, die zum Zweck der Kapitalsammlung gegründet
wird, daher von vornherein auf Aufnahme einer unbestimmten Vielzahl von rein
kapitalistisch beteiligten Kommanditisten als Anlagegesellschafter ausgelegt ist
und für die in der Öffentlichkeit geworben werden soll259“. „Die GmbH & Co.
KG als Publikumsgesellschaft ist also dadurch gekennzeichnet, dass sich eine
Vielzahl von Kommanditisten durch Einlagen an der Gesellschaft beteiligt. Na-
mentlich im Subventionsbereich haben derartige Gesellschaften große Bedeu-
tung erlangt. Derartigen „Abschreibungsgesellschaften“ liegt in der Regel fol-
gendes Modell zugrunde: Die GmbH & Co. KG übernimmt Kapitalsammlungs-
funktionen zur Finanzierung von Großobjekten. Dazu wird von den Initiatoren
eine GmbH mit dem gesetzlichen Mindestkapital gegründet. Die Geschäftsfüh-
rung übernehmen entweder die GmbH-Gesellschafter oder branchenkundige
Personen im Auftrag der GmbH. Das zur Finanzierung der Großobjekte erfor-
derliches Kapital wird durch eine Vielzahl von Kommanditisten aufgebracht“260.
Dabei spielen die steuerlichen Vergünstigungen eine große Rolle. „Die Publi-
kumsgesellschaft im Sinn der deutschen Terminologie ist in der polnischen
Rechtspraxis und –lehre noch nicht bekannt. Das polnische Recht kennt zwar
den Begriff Publikumsgesellschaft („spolka publiczna“). Darunter sind aber

                                                     
256 Podswiadek, Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako komplementariusz w spolce
komandytowej, S. 1
257 vgl. Ulatowski, Spolka z o.o. & Co spolka komandytowa w prawie polskim (I), S. 269
258 Podswiadek, Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia jako komplementariusz w spolce
komandytowej, S. 1
259 Niewert/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 239
260 Klunzinger, Grundzüge des Gesellschaftsrechts, S. 310
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nach der Legaldefinition des Art. 4 § 1 Ziff. 6 HGG Gesellschaften im Sinne des
Gesetzes über den öffentlichen Handel mit Wertpapieren gemeint.“261 Nachdem
in der Republik Polen auch Ausländer die Form der Kommanditgesellschaft
nach polnischem Recht gründen können, „stellt sich in Zukunft die Frage, ob
eine vertragliche Gestaltung der Kommanditgesellschaft als Publikumgesell-
schaft“262 in solcher Form wie z.B. in Deutschland nach polnischem Recht mög-
lich ist. Die Investoren, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit in Form einer polni-
schen Publikumsgesellschaft führen möchten, haben bei der Gestaltung eines
Gesellschaftsvertrages vor allem den Bereich der Kommanditistenrechte263 zu
berücksichtigen. Die in Art. 120 §§ 1 und 2 HGG genannten Informationsrechte
des Kommanditisten können durch Gesellschaftsvertrag weder ausgeschlossen
noch beschränkt werden. „Angesichts dessen könnte die in deutschen Publi-
kumsgesellschaften übliche vertragliche Gestaltung, wonach die Kommanditi-
sten ihre Kontrollrechte nur über einen Kommanditistenbeirat oder einen Treu-
händer ausüben dürfen, auf Schwierigkeiten stoßen. Es ist nämlich nicht ausge-
schlossen, dass die Rechtsprechung in einer solchen Klausel eine Beschränkung
der Kontrollrechte des Kommanditisten im Sinne des Art. 120 § 3 HGG sehen
könnte. Damit stellt sich die Frage, ob nach polnischem Recht die aus der deut-
schen kautelarjuristischen Praxis bekannte Gestaltung möglich wäre, bei dem
alleiniger Kommanditist der Treuhänder (echte Treuhand) ist und die Anleger
nur zu ihm in rechtlichen Beziehungen stehen. Zu bedenken ist dabei allerdings,
dass für das deutsche Recht diskutiert wird, ob es sich bei solchen Konstruktio-
nen nicht eigentlich um eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, im Kleid einer
Personengesellschaft, handelt“.264 (...) Aus der deutschen Rechtspraxis bekannte
Einschränkungen der Kontrollrechte der Kommanditisten durch den Gesell-
schaftsvertrag sind bei einer von ausländischen Investoren gegründeten polni-
scher Publikumsgesellschaft zumindest risikobehaftet. Die Gewinnverteilung
steht dagegen bei der Kommanditgesellschaft weitgehend zur Disposition der
gesellschaftsvertraglichen Regelungen (Art. 123 HGG). Im Bereich der Vermö-
gensrechte besteht daher umfassende Gestaltungsfreiheit.“265

Nach Art. 10 §§ 1 und 2 HGG ist die Übertragung von Kommanditistenanteilen
(das Gesetz „spricht von der Übertragung der Gesamtheit der Gesellschafter-
rechte und- pflichten) möglich, sofern sie im Gesellschaftsvertrag vorgesehen ist
und soweit  - aus Mangel an anderweitiger vertraglicher Regelung – alle anderen
Gesellschafter schriftlich zustimmen. Deswegen kann die für die Publikums-KG
als Anlagegesellschaft wesentliche freie Übertragbarkeit der Anteile im Gesell-
schaftsvertrag vorgesehen werden“.266

                                                     
261 Niewert/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 238
262 ibidem, Rdnr. 241
263 s. Unterkapitel: „Rechte eines Kommanditisten in einer KG“, S.  135
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Es „stellt sich auch die Frage, nach welchen Maßstäben der für eine Vielzahl
von Kommanditisten maßgeblichen Muster-Gesellschaftsvertrag im Zweifelsfall
auszulegen ist und ob dieser Vertrag möglicherweise einer besonderen richterli-
chen Inhaltskontrolle unterliegt. (...) In Deutschland hat die Rechtsprechung hin-
sichtlich dieser Fragen ein Sonderrecht der Publikumsgesellschaft herausgebil-
det.“267 „Für das deutsche Recht hat die Rechtsprechung entschieden, dass der
Gesellschaftsvertrag der Publikums-KG nach dem objektiven Erklärungsbefund
auszulegen ist. Im polnischen Recht gilt der Auslegungsmaßstab des Art. 65 §§
1 und 2 ZGB268“. Bei der Auslegung einer Willenserklärung sind die Grundsätze
des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die festgestellten Gebräuche unter
Berücksichtigung der Umstände, unter denen sie abgegeben worden ist, zu be-
achten (Art. 3531 ZGB)269. Wie sich aus den Vorschriften ergibt, sind die Ver-
träge nach der übereinstimmenden Absicht der Parteien und dem Vertragszweck
und erst dann nach dem Vertragswortlaut auszulegen. „Danach ist bei der Aus-
legung von Verträgen vor allem der wirkliche Wille der Parteien zu ermitteln. Es
bleibt abzuwarten, ob sich die polnischen Gerichte für vorformulierte Publi-
kums-KG-Verträge davon abweichend für eine Auslegung nach dem objektiven
Erklärungsbefund entscheiden werden, um den Besonderheiten der Publikums-
KG – häufig wechselnde Kommanditisten, deren Beteiligung auf demselben
Mustervertrag beruht – gerecht zu werden“.270 Rechtsfortbildung haben polni-
sche Gerichte bereits in anderen Zusammenhängen betrieben, z.B. bei der Aus-
legung von Wechseln.271

„Dem Charakter der Publikumsgesellschaft als Anlagegesellschaft entsprechend,
erfolgt die Anteilsveräußerung am Kapitalmarkt. Die Vermarktung in dieser
Form setzt  entsprechende Werbemaßnahmen voraus. Damit stellt sich die Fra-
ge, ob auch im polnischen Recht mit der Entwicklung einer Rechtsprechung zu
einer besonderen zivilrechtlichen Prospekthaftung beim Vertrieb von Anteilen
von Publikumsgesellschaften zu rechnen ist. Bisher sind auch für andere Gebiete
noch keine Schritte der polnischen Rechtsprechung in diese Richtung erkenn-
bar.“272 „Die praktische Bedeutung der Publikums-KG in Deutschland liegt in
der Verwendung dieser Konstruktion als Abschreibungsgesellschaft“273. „Ob
eine solche Gesellschaft auch für Ausländer, die in Polen investieren wollen,
eine attraktive Anlageform darstellt, hängt vor allem davon ab, inwieweit für
                                                     
267 ibidem Rdnr. 242
268 Art. 65 ZGB (Auslegung der Willenserklärung)
§ 1. Eine Willenserklärung ist so auszulegen, wie es die Grundsätze des gesellschaftlichen
Zusammenlebens und die festgestellten Gebräuche unter Berücksichtigung der Umstände,
unter denen sie abgegeben worden ist, erfordern.
§ 2. Verträge sind in erster Linie nach der übereinstimmenden Absicht der Parteien und dem
Vertragszweck und erst in zweiter Linie nach dem Vertragswortlaut auszulegen.
269 Niewert/Schlichte, HWRO, Kapitel C, PL, Rdnr. 251 - 253
270 ibidem
271 ibidem, Rdnr. 251
272 ibidem, Rdnr. 256
273 ibidem, Rdnr. 257
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eine solche Gesellschaft Sonderabschreibungsmöglichkeiten für Investitionen in
Polen bestehen und inwieweit daraus resultierende Buchverluste den Anlage-
kommanditisten zugewiesen werden können“. 274

3. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA)

3.1. Begriff und  Besonderheiten der Rechtsform

Ein Novum im polnischen Gesellschaftsrecht ist die Einführung einer Komman-
ditgesellschaft auf Aktien durch das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften.
Diese Gesellschaft hat im polnischen Recht eine besonders originelle Regelung,
die sich in einem wesentlichen Grad von den Regelungen dieser Gesellschaft in
den führenden Rechtsordnungen Kontinentaleuropas unterscheidet.275 Diese Ge-
sellschaft wurde vor allem zum Zwecke des Schutzes derjenigen Unternehmer
konzipiert, die einer gut funktionierenden Gesellschaft durch die Ausgabe von
Aktien Kapital zuführen, aber gleichzeitig sich nicht der Gefahr einer sog.
feindlichen Übernahme aussetzen wollen. Dies kann insbesondere in stabilisier-
ten Familiengesellschaften der Fall sein, in denen man das Kapital vergrößern
muss und gleichzeitig die Kontrolle über die Gesellschaft nicht verlieren will.276

Dieses Ziel kann nicht im Rahmen einer Kommanditgesellschaft, die kein Recht
zur Ausgabe von Aktien hat, erreicht werden. Dagegen würde die Wahl der
Form der Aktiengesellschaft (insbesondere bei Inhaberaktien) ein erhebliches
Risiko des Verlustes des eigenen Unternehmens mit sich bringen.277 Diese
KGaA tritt in einer Reihe von Rechtssystemen, u.a. in Deutschland, der
Schweiz, Italien und Frankreich, auf 278. Sie ist im Sinne des Art. 125 HGG eine
Personengesellschaft, die zum Zweck hat, ein Unternehmen unter eigener Firma
zu führen, in der gegenüber den Gläubigern für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft zumindest ein Gesellschafter (Komplementär) unbeschränkt haftet und
mindestens ein Gesellschafter Aktionär ist. Die Definition stützt sich auf den
Begriff der Kommanditgesellschaft, mit zwei grundlegenden Unterschieden. Er-
stens werden anstelle der Anteile des Gesellschafters, der kein Komplementär
ist, Aktien der Gesellschaft eingeführt, zweitens ist dieser Gesellschafter (Aktio-
när) in seiner Haftung begrenzt (nicht bis zur Höhe des Kommanditbetrages).
Jedoch wird in Art. 135 HGG behauptet, dass der Aktionär nicht für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft haftet. Aus diesen Vorschriften ergibt sich eine
Unklarheit, die durch die Annahme beseitigt werden kann, dass der Aktionär
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275 Bieniak M., Statut spolki komandytowo-akcyjnej, S. 40
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277 Wisniewski, Kodeks, S. 33
278 Kidyba, Prawo handlowe, S. 256
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nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet, sondern nur das Risiko
bis zur Höhe der eingebrachten Einlagen, für welche er die Aktien erhält, trägt.
Im Gesetzbuch fehlt zwar eine entsprechende Norm; es ist jedoch anzunehmen,
dass die Eintragung ins Register einen obligatorischen und konstitutiven Cha-
rakter hat. Mit dem Zeitpunkt der Eintragung ins Register entsteht die Gesell-
schaft. Dies sollte aber nicht mit der Erlangen der juristischen Rechtspersönlich-
keit verbunden werden, weil diese Gesellschaft durch die Eintragung ins Regi-
ster keine Rechtspersönlichkeit erhält.
Aus dem Art. 8 § 1 HGG ergibt sich jedoch, dass die Gesellschaft im eigenen
Namen Rechte erwerben, darunter das Grundstückseigentum und andere Sa-
chenrechte, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden kann. Das
bedeutet, dass sie eine Teil- Rechtspersönlichkeit besitzt.279 Das Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften zählt die Kommanditgesellschaft auf Aktien zu
den Personengesellschaften, im Gegensatz zum deutschen Aktiengesetz. Im Sin-
ne des Art. 126 § 1 HGG werden in den nicht im Gesetzbuch280 geregelten Fäl-
len die Vorschriften über die Offene Handelsgesellschaft und Aktiengesellschaft
auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien angewandt, und zwar die Bestim-
mungen über die Offene Handelsgesellschaft im Bereich der  Rechtsbeziehun-
gen  der Komplementäre untereinander, gegenüber sämtlichen Aktionären, als
auch gegenüber Dritten sowie auch in bezug auf die Einlagen dieser Gesell-
schafter in die Gesellschaft außer den Einlagen auf das Stammkapital. In den
übrigen Angelegenheiten werden die Vorschriften über die Aktiengesellschaft
angewandt. Es handelt sich insbesondere um die Vorschriften über das Stamm-
kapital, die Einlagen der Aktionäre, die Aktien, den Aufsichtsrat und die Haupt-
versammlung.
Der Art. 126 § 1 HGG ist durch die letzte Novellierung des HGG281 geändert
worden, denn er hatte eine Verweisung über entsprechenden Anwendung der
Vorschriften über die KG enthalten.  Die Vorschriften, die die Kommanditge-
sellschaft regeln, enthalten aber fast keine Regelungen über die Verhältnisse
unter Komplementären. Darauf finden die Vorschriften über der Offenen Han-
delsgesellschaft entsprechende Anwendung. Die Verweisung des Art. 126 HGG
muss sich also auf die Vorschriften über eine OHG und nicht KG beziehen.
Diese Gesellschaft wird mit großer Wahrscheinlichkeit jetzt nach dem Beitritt
Polens zur Europäischen Union an Bedeutung gewinnen, als Alternative zur
herkömmlichen Verbindung von polnischen Gesellschaften und Gesellschaften
mit ausländischem Kapital282. Die Vorschriften, die sich auf die Kommanditge-
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sellschaft auf Aktien beziehen, befinden sich im Gesetzbuch über die Handels-
gesellschaften, nämlich:
- im Titel I „Allgemeine Vorschriften” im Teil I „Gemeinsame Vorschriften“,

das sind die Art. 1 – 7 und
- im Teil II „Personengesellschaften”, das sind die Art. 8 – 18, und vor allem
- im Teil IV „Kommanditgesellschaft auf Aktien”, das sind die Art. 125 – 150.

3.2. Errichtung einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

Der Gründungsakt der Kommanditgesellschaft auf Aktien ist eine Satzung. Die
Personen, welche die Satzung unterzeichnen, sind Gründer der Gesellschaft. Die
Satzung muss zumindest von sämtlichen Komplementären  unterzeichnet wer-
den und sie muss in Form einer notariellen Beurkundung angefertigt werden.
Die Aktionäre müssen nicht an der Anfertigung und dem Unterschreiben der
Satzung beteiligt sein. Es ist ihnen jedoch auch nicht verboten. Aus dem Inhalt
des Art. 129 HGG ergibt sich e contrario die Schlussfolgerung, dass die Satzung
auch die Personen unterschreiben können, die keine Komplementäre sind283.
Welche Elemente die Satzung enthalten muss, sagt Art. 130 HGG. Die Firma
der Kommanditgesellschaft auf Aktien muss die Namen eines oder mehrerer
Komplementäre sowie die zusätzliche Bezeichnung „spolka komandytowo-
akcyjna“ enthalten. Im Falle wenn der Komplementär eine juristische Person ist,
muss die Firma die volle Firma dieser juristischen Person mit Zusatz „spolka
komandytowo-akcyjna“ enthalten. Das schließt nicht die Einfügung des Nach-
namens eines Komplementärs aus, der eine natürliche Person ist. Zulässig ist
auch die Verwendung der Abkürzung „S.K.A.“.  Der Nachname oder die Firma
eines Aktionärs darf in der Firma der Gesellschaft nicht enthalten sein. Ist das
der Fall, haftet dieser Aktionär gegenüber Dritten wie ein Komplementär. Dieses
Verbot betrifft nicht die Komplementäre, die gleichzeitig Aktionäre sind; eine
andere Interpretation wäre mit dem Schutz der Dritten, die mit der Gesellschaft
in Rechtsbeziehungen kommen, nicht vereinbar284. Die Komplementäre dieser
Gesellschaft können natürliche Personen sein, doch gibt es keine Hindernisse,
dass Komplementäre nicht nur juristische Personen, sondern Teil-
Rechtspersönlichkeiten OHG, KG werden285 (OHG, KG). Gemäß Art. 132 § 1
und 145 § 4 HGG darf Komplementär auch der Aktionär der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien sein286.  Die Komplementäre haben gemäß Art. 140 HGG das
Recht und die Pflicht, die Geschäfte der Gesellschaft zu führen. Das betrifft
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auch die Vertretung. Eine Kommanditgesellschaft auf Aktien entsteht nach Art.
134 HGG mit dem Zeitpunkt ihrer Eintragung ins Register. Eine Eintragung ins
Register ist obligatorisch und hat eine konstitutive Bedeutung287. Betreffend den
Sitz der Gesellschaft und die Bestimmung des Gegenstandes der Tätigkeit einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien gelten die Ausführungen bei einer OHG ent-
sprechend (s.o. S. 110).

II. Geschäftsführung in den Personenhandelsgesellschaften und Rechts-
stellung ihrer Gesellschafter

1. Geschäftsführung und Rechtsstellung der Gesellschafter in einer Offe-
nen Handelsgesellschaft

1.1. Geschäftsführung in einer OHG

Die Geschäftsführung der Gesellschaft gehört zum Innenverhältnis der Gesell-
schaft. Die Regelung dieser Verhältnisse ist grundsätzlich vom Gesellschafter-
willen abhängig, der im Gesellschaftsvertrag zum Ausdruck kommt288. Die  Re-
gelungen,  die  in  den Art. 37 - 57 HGG in den Bereichen der Geschäftsführung,
der Einbringung der Einlagen, der Gewinn- und die Verlustverteilung, der
Treuepflicht gegenüber der Gesellschaft und des Wettbewerbsverbots getroffen
sind, haben bis auf den Art. 38 HGG dispositiven Charakter. Art. 38 HGG ent-
hält dagegen eine unabdingbare Norm, die bestimmt, dass die Geschäftsführung
der Gesellschaft Dritten nicht unter Ausschließung der Gesellschafter anvertraut
werden darf.  Dritte führen die Geschäfte also immer mit der Beteiligung wenig-
stens eines Gesellschafters. Dieser Artikel besagt auch, dass eine vertragliche
Einschränkung des Rechts des Gesellschafters, sich persönlich über die Vermö-
gensverhältnisse und die Geschäfte der Gesellschaft zu informieren, sowie eine
vertragliche Einschränkung des Rechts, persönlich die Bücher und Unterlagen
der Gesellschaft einzusehen, unwirksam ist. Dies hat auch Rechtsprechung von
1936 ausdrücklich vor dem Hintergrund des polnischen HGB (gegenwärtig
HGG) ausgesprochen, nämlich, dass die OHG ihrer Gesellschafter Bücher und
Unterlagen nicht beschränken darf 289.
Zur Geschäftsführung ist jeder Gesellschafter berechtigt und verpflichtet, sofern
der Gesellschaftsvertrag keine entgegenstehenden Regelungen enthält. Bei der
OHG gilt also den Grundsatz  der Einzelgeschäftsführung, denn gemäß Art. 39
HGG besteht im Handelsverkehr ein Bedürfnis nach Schnelligkeit und Flexibi-
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lität, und im Wirtschaftsleben wäre es hinderlich, bei jedem Geschäftsführungs-
akt die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter einholen zu müssen. Jeder Gesell-
schafter kann ohne vorherigen Beschluss der Gesellschafter die Geschäfte füh-
ren, soweit sie nicht den Umfang der gewöhnlichen Tätigkeiten der Gesellschaft
überschreiten. Widerspricht vor der Vornahme eines solchen Geschäfts auch nur
ein geschäftsführungsbefugter Gesellschafter der Durchführung des Geschäfts,
ist der vorherige Beschluss der Gesellschafter erforderlich. Jedoch müssen nicht
alle Gesellschafter die Geschäfte führen, denn durch den Gesellschaftsvertrag
können andere Modalitäten der Geschäftsführung vereinbart werden. Denkbar
sind verschiedene Varianten. Die Führung der Geschäfte der Gesellschaft kann
einem oder mehreren Gesellschaftern aufgrund des Gesellschaftsvertrages oder
eines späteren Beschlusses der Gesellschafter übertragen werden. In diesem Fall
sind gemäß Art. 40 § 1 HGG die übrigen Gesellschafter von der Geschäftsfüh-
rung ausgeschlossen. Steht die Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern zu,
so sind  auf die Geschäftsführung die Vorschriften betreffend die Geschäftsfüh-
rung durch alle Gesellschafter entsprechend anzuwenden. An die Stelle des Be-
schlusses aller Gesellschafter tritt nach Art. 40 § 2 HGG der Beschluss der Ge-
sellschafter, denen die Geschäftsführung übertragen worden ist. Für die nicht
geschäftsführungsbefugten Gesellschafter bedeutet dies, dass sie dann kein Wi-
derspruchsrecht gegenüber Maßnahmen der geschäftsführungsbefugten Gesell-
schafter haben. Es bleiben ihnen aber die Kontrollrechte. Den Gesellschaftern,
die von der Geschäftsführung ausgeschlossen sind, stehen auch die vorgesehe-
nen Berechtigungen in den Art. 43, 56 und 57 HGG zu. Der Gesellschafter kann
auch von sich aus das Recht zur Geschäftsführung beschränken oder ausschlie-
ßen.
Zur Geschäftsführung gehören in einer Offenen Handelsgesellschaft drei Grup-
pen der Handlungen. Die erste Gruppe umfasst die gewöhnlichen Geschäfte.
Darüber, ob es um gewöhnliche Geschäfte geht oder um Geschäfte die den Um-
fang der gewöhnlichen Geschäfte der Gesellschaft überschreiten, entscheiden
die Gesellschaftsverhältnisse der konkreten Gesellschaft und vor allem der Um-
fang der Tätigkeit, den die Gesellschaft realisiert. Die Geschäfte, die nicht über
den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen, sind solche, die im Ge-
sellschaftsvertrag oder späterem Gesellschafterbeschluss zum Gegenstand der
Gesellschaftstätigkeit qualifiziert wurden290. Es wäre also empfehlenswert, im
Gesellschaftsvertrag zu bestimmen, was für Geschäfte den Bereich der gewöhn-
lichen Geschäfte überschreiten (z.B. durch die Festlegung eines Quotenkriteri-
ums). Wie sich aus Art. 39 HGG ergibt, hat jeder Gesellschafter das Recht und
die Pflicht zur Geschäftsführung. Das betrifft aber nur die gewöhnlichen Ge-
schäfte. Bedarf es in Angelegenheiten, die nicht den Umfang der gewöhnlichen
Geschäfte der Gesellschaft überschreiten, der Zustimmung der Gesellschafter, ist
nach Art. 42 HGG ein Beschluss der Gesellschafter bei Einstimmigkeit aller ge-
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schäftsführenden Gesellschafter erforderlich. Wenn  der Gesellschaftsvertrag
nicht anders bestimmt, verfügt jeder Gesellschafter über eine Stimme ohne
Rücksicht auf den Wert, der durch ihn eingebrachten Einlage. Die Gesellschafter
können jedoch bestimmen, dass zur erfolgreichen Beschlussfassung ein be-
stimmtes Quorum oder eine bestimmte Zahl der Stimmen unabdingbar ist291. Die
zweite Gruppe der Handlungen betrifft die Geschäfte, die über den Umfang der
gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen. Es geht hier um solche Geschäfte, die
Vermögenscharakter haben oder die den Gegenstand der Unternehmensbetrieb
überschreiten, z.B. Veräußerung bzw. Verpachtung des Unternehmens oder auch
die Bestellung eines Nießbrauchs an ihm oder Gründung einer Zweigniederlas-
sung, Erwerb eines Grundstücks für die Gesellschaft, Kauf größerer Menge von
Rohstoffen, Veräußerung eines erheblichen Teils der Waren, Annahme eines
langfristigen Darlehens.292 Zur Vornahme von derartigen Handlungen ist gemäß
Art. 43 HGG die Zustimmung aller, auch der von der Geschäftsführung ausge-
schlossenen Gesellschafter erforderlich. Diese Zustimmung kann schriftlich
oder in anderer deutlicher Weise erfolgen. Bei Zweifeln, ob Geschäfte  über den
Umfang der gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen oder nicht, kann das Gericht
entscheiden.  Bei der dritten Gruppe der Handlungen geht es um die dringenden
Geschäfte; also Geschäfte, die nicht vorherzusehen waren, die einen außerge-
wöhnlicher Charakter haben und deren Unterlassung der Gesellschaft schwer-
wiegende Schäden zufügen könnte. Ein geschäftsführender Gesellschafter kann
nach Art. 44 HGG ohne Gesellschafterbeschluss solche dringenden Geschäfte
vornehmen.293  A contrario steht das Recht nicht dem Gesellschafter zu, dem auf
freiwilliger Weise oder durch gerichtliche Entscheidung das Recht entzogen
wurde.  Man nimmt an, dass dringende Geschäfte sowohl Geschäfte sein kön-
nen, die über den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen, als solche,
die nicht über den Umfang hinausgehen. Zum Begriff des Schadens finden die
entsprechenden Vorschriften des ZGB Anwendung. Es handelt sich in dem Fall
um das damnum emergens und lucrum cessans. Die Rechte und Pflichten der
geschäftsführenden Gesellschafter können sowohl im Gesellschaftsvertrag als
auch einem späteren Gesellschafterbeschluss bestimmt werden. Nach Art. 45
HGG bestimmen sich die Rechte und Pflichten der geschäftsführenden Gesell-
schafter im Verhältnis zwischen ihnen und der Gesellschaft nach den Vor-
schriften über den Auftrag (Art. 734 – 751 ZGB)294 und in den Fällen, in denen
ein Gesellschafter ohne Ermächtigung im Namen der Gesellschaft handelt oder
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294 Art. 734 ZGB (Definition des Auftrags)
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ein geschäftsführender Gesellschafter seine Befugnisse überschreitet, nach den
Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag (Art. 752 – 757 ZGB)295.
Es handelt sich um subsidiäre Anwendung  der Vorschriften des ZGB und zwar,
wenn man die Rechte und Pflichten der Gesellschafter nicht aufgrund des HGG
oder der Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages beurteilen kann. Der Gesell-
schafter, der die Geschäfte einer OHG führt, kann gemäß der Rechtsprechung
durch gerichtliches Urteil zur Vorlage der dokumentierten Rechnungen und
Ausgaben, die aus der ihm anvertrauten Verwaltung des Vermögens und der
Einkünfte daraus stammen, gezwungen werden296.
Da eine Prokura auf besonderem Vertrauen sämtlicher Gesellschafter basiert,
bedarf die Erteilung einer Prokura297 in einer Offenen Handelsgesellschaft der
Zustimmung aller geschäftsführenden Gesellschafter (Art. 41 HGG). Zum Wi-
derruf der Prokura ist jeder geschäftsführende Gesellschafter berechtigt. Dage-
gen ist zur Bestellung eines Bevollmächtigten nach den allgemeinen Prinzipien
(Art. 95ff. ZGB) die Zustimmung sämtlicher Gesellschafter nicht erforderlich.
Art. 41 HGG ist eine besondere Vorschrift im Verhältnis zum ZGB. Die Ge-
schäftsführung ist nach Art. 46 HGG grundsätzlich unentgeltlich, im Gesell-
schaftsvertrag kann jedoch eine Vergütung vorgesehen werden. Der Inhalt des
Art. 37 § 1 HGG in Verbindung mit Art. 46 HGG sieht ausdrücklich die Mög-
lichkeit einer Regelung im Gesellschaftsvertrag vor, die sich auf die Vergütung
für die geschäftsführenden Gesellschafter bezieht298. Gemäß Art. 47 HGG kann
einem Gesellschafter die Befugnis zur Geschäftsführung durch rechtskräftige
gerichtliche Entscheidung entzogen werden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
Dies gilt auch für die Befreiung eines Gesellschafters von der Geschäftsfüh-
rungspflicht. Einen solchen Anspruch kann jeder andere Gesellschafter geltend
machen. Da ein derartiger Anspruch den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte
der Gesellschaft überschreitet, ist gemäß Art. 43 HGG die Zustimmung aller Ge-
sellschafter erforderlich. HGG enthält keine Definition der wichtigen Gründe.
Die Rechtslehre nimmt an, dass es sich um subjektive Gründe (z.B. Unfähigkeit,
Unredlichkeit) oder objektive Gründe (z.B. unheilbare Krankheit, längere Ab-
wesenheit im Lande) handeln kann299.
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1.2. Rechtsstellung der Gesellschafter und Verfügung über die Rechte in
einer OHG

1.2.1. Rechte eines Gesellschafters in einer OHG

Die Rechte eines Gesellschafters richten sich nach dem Gesellschaftsvertrag, da
die Bestimmungen des HGG über das Innenverhältnis vorwiegend das nachgie-
bige Recht sind. Sie können sich aber auch aus späteren einstimmigen Gesell-
schafterbeschlüssen ergeben. Der Gesellschafter einer Offenen Handelsgesell-
schaft besitzt in der Gesellschaft Berechtigungen, die Vermögenscharakter ha-
ben, und dies sind im Einzelnen:
a) die Berechtigungen mit organisatorischem Charakter, das heißt Mitglieder-

rechte (auch sog. Korporations- oder Persönlichenrechte). Man sollte hier
folgende nennen: Das Mitgliederrecht der Gesellschafter zur Änderung,
Auflösung oder Kündigung des Gesellschaftsvertrags, bei der Erfüllung aller
entsprechender Voraussetzungen, welche die Ausübung dieses Rechtes be-
dingen; das Beteiligungsrecht bei der Beschlussfassung durch die Gesell-
schafter; das Recht zur Geschäftsführung300 und das Vertretungsrecht der
Gesellschaft301 sowie das Recht der Gesellschafter, sich persönlich über die
Vermögensverhältnisse und die Geschäfte der Gesellschaft zu informieren,
sowie  das Recht sich persönlich die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft
einzusehen, etc., Art. 38 § 2 HGG;302

b) die reinen Vermögensrechte mit obligatorischem Charakter, die sich aus dem
abgeschlossenen Gesellschaftsvertrag ergeben. Zu den wichtigsten gehören:
Das Recht der Teilnahme am Gewinn der Gesellschaft (Art. 52 § 1 HGG).
Jeder Gesellschafter hat grundsätzlich das Recht auf den gleichen Anteil am
Gewinn und wird an den Verlusten ohne Rücksicht auf Art und Wert seiner
Einlage in demselben Verhältnis, wie alle anderen Gesellschafter beteiligt
(Art. 51 § 1 HGG); das Recht zur Zinsentnahme, denn jeder Gesellschafter
kann verlangen, dass ihm alljährlich Zinsen von 5% seines Kapitalanteils
ausgezahlt werden, auch wenn die Gesellschaft Verluste erlitten hat (Art. 53
HGG), es sei denn der Gesellschaftsvertrag anderes bestimmt (Art. 37
HGG);  das Recht auf Vermögensanteil an der Gesellschaft im Fall des Aus-
scheidens eines Gesellschafters oder der Auflösung der Gesellschaft (Art. 65
HGG); das Recht des ausscheidenden Gesellschafters auf Rückgewähr des
Betrags, der dem Wert seines Kapitalanteils in der Gesellschaft entspricht.303

Die Ausübung der reinen Vermögensrechte bildet einen „eigenen Bereich
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der Rechte” eines jeden Gesellschafters. Er bleibt also frei in der Auswahl
der Ausübungsweise dieser Rechte304.

Die Organisations- und die reinen Vermögensbefugnisse sollte man selbstver-
ständlich von dem sog. Kapitalanteil der Offenen Handelsgesellschafter unter-
scheiden305.

1.2.2. Verfügung über die Rechte in einer OHG. Veräußerung der Rechte
und das Abspaltungsverbot

Die Vorschriften des Art. 10 § 1 und 2 HGG sehen vor, dass die Gesamtheit der
Rechte und Pflichten eines Gesellschafters einer Personengesellschaft auch auf
eine andere Person übertragen werden kann. Dies gilt jedoch nur dann, wenn der
Gesellschaftsvertrag dies bestimmt. Wenn der Gesellschaftsvertrag nicht etwas
anderes bestimmt, können die Rechte und Pflichten eines Gesellschafters der
Personengesellschaft, nach einer schriftlichen Zustimmung aller anderen Gesell-
schafter, übertragen werden. Wenn die Gesamtheit der Rechte und Pflichten ei-
nes Gesellschafters auf eine andere Person übertragen wird, haften für die mit
der Beteiligung an der Gesellschaft verbundenen Verbindlichkeiten des austre-
tenden Gesellschafters sowie für die Verbindlichkeiten dieser Personengesell-
schaft der austretende Gesellschafter und der in die Gesellschaft eintretende Ge-
sellschafter gesamtschuldnerisch. In nicht geregelten Angelegenheiten sollte
man die Vorschriften über Gesamtschuldverhältnisse, das sind die Art. 368 - 378
ZGB, anwenden306. Im Falle der Erfüllung dieser drei Voraussetzungen folgt die
Übertragung der Gesamtheit der Rechte und Pflichten des Gesellschafters auf
eine bestimmte Person307. Der Erwerber tritt in dieselben Rechte und Pflichten
ein, die der Veräußerer hatte – er hat also dieselbe Rechtsstellung wie sein Vor-
gänger. Das bedeutet beispielsweise: Wurde dem Veräußerer das Vertretungs-
recht oder der Geschäftsführung entzogen, dann hat diese Berechtigung auch
sein Erwerber nicht. Das HGG sagt nichts über die Form des Vertrages über die
Veräußerung der Rechte und Pflichten der Gesellschafter einer OHG; zulässig
ist also jede Willenserklärung, die den Willen beider Seiten in ausreichender
Weise ausdrückt (Art. 60 ZGB). Eine wichtige Regelung enthält der Art. 55
HGG: Wenn ein Gesellschafter einer OHG einen weiteren Gesellschaftsvertrag
schließt oder auf einen Dritten manche Rechte aus seiner Beteiligung an der Ge-
sellschaft überträgt, dann werden weder seine Mitgesellschafter der zweiten Ge-
sellschaft noch der Rechtsnachfolger Gesellschafter der Offenen Handelsgesell-
schaft, und haben insbesondere kein Recht, sich über die Vermögensverhältnisse
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und die Geschäfte der Gesellschaft zu unterrichten. Eine Abspaltung der Anteils-
rechte in der Gesellschaft zum Zweck der Veräußerung oder der Belastung der
einzelnen Befugnisse ist unzulässig, z.B. die Übertragung der Rechte an dem
Gewinn auf einen Dritten oder die Übertragung des Stimmrechtes unter Beibe-
haltung des Mitgliedschaftsrechts in der Offenen Handelsgesellschaft. Es besteht
also ein sog. Abspaltungsverbot308.
Der Gesellschafter darf ebenfalls über seine Rechte zur Geldleistung oder ande-
rer Sachen (Gegenständen) verfügen, die ihm während der Dauer der Gesell-
schaft als Gewinnanteil, Zinsen, Rückgewähr von Aufwendungen oder aus dem
Titel des vertraglichen Entgelts für die Geschäftsführung zustehen309. Während
der Dauer der Offenen Handelsgesellschaft haben die Gesellschafter kein Recht
zur Teilung des Gesellschaftsvermögens310.
Die Vorschriften über das Ausscheiden eines Gesellschafters aus der OHG ent-
halten die Art. 65 und 66 HGG.  Wenn es um das Verhältnis des Art. 10 HGG zu
diesen Vorschriften geht, kann man annehmen, dass er eine selbständige
Grundlage der Übertragung der Gesamtheit der Rechte und Pflichten eines Ge-
sellschafters der Personengesellschaft auf eine andere Person darstellt. Er be-
zieht sich dagegen weder auf die Auflösung der Gesellschaft noch auf das Aus-
scheiden des Gesellschafters aus der Gesellschaft.311

1.2.3. Pflichten eines Gesellschafters in einer OHG

Der Bereich der Pflichten eines Gesellschafters kann im Gesellschaftsvertrag
oder in den späteren einstimmig getroffenen Gesellschafterbeschlüssen festge-
legt werden. Zu den Gesellschafterpflichten zählt man am häufigsten: die Bei-
tragspflicht, die Pflicht aus dem Titel der Geschäftsführung, Treuepflicht im Zu-
sammenwirken sowie die Pflicht zur Unterlassung von Konkurrenztätigkeiten
(sog. Wettbewerbsverbot). Die Beitragspflicht beruht auf der Einbringung von
Einlagen durch den Gesellschafter in die Gesellschaft, die im Gesellschaftsver-
trag festgelegt sind. Die Einlage kann gemäß Art. 48 § 2 HGG  die Einbringung
oder Belastung von Sacheigentum oder anderen Rechten sowie die Einbringung
anderer Leistungen für die Gesellschaft sein. Der Gesellschaftsvertrag kann ei-
nige Gesellschafter von dieser Pflicht durch Zusammenarbeit in einer anderen
beschriebenen Weise (Art. 3 HGG) befreien.  In bezug auf die Einlagen gilt die
doppelte Vermutung, dass die Einlagen „gleich” sind, d.h. im Zweifel gilt, dass
sämtliche Gesellschafter gleiche Einlagen einbringen sollen, und zum anderen,
dass die Rechte, zu deren Einbringung sich der Gesellschafter  verpflichtet hat,
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als auf die Gesellschaft übertragen gelten312 (Art. 48 HGG). Eine Nachschuss-
pflicht besteht im Innenverhältnis nicht; soweit im Gesellschaftsvertrag nichts
anderes bestimmt ist313, ist ein Gesellschafter zur Erhöhung der vereinbarten
Einlage weder berechtigt noch verpflichtet (Art. 50 § 2 HGG). Die nächsten
wichtigen Pflichten der Gesellschafter sind die, welche sich aus dem Titel der
Geschäftsführung ergeben. Den geschäftsführenden Gesellschaftern obliegt es
ihre Pflichten mit der erforderlichen Sorgfalt zu erfüllen. Im Zusammenhang
damit haften sie auch für die fahrlässig zugefügten Schäden der Gesellschaft314.
Man sollte hier die Vorschriften über den Auftrag (Art. 750 ZGB) entsprechend
anwenden und Art. 355 § 2 ZGB beachten315. Der geschäftsführende Gesell-
schafter kann die Erfüllung einer bestimmten Handlung Dritten anvertrauen, er
darf jedoch keine ständige Bevollmächtigung zu seiner Vertretung in der Ge-
schäftsführung zu erteilen. Wie bereits im Untertitel „Geschäftsführung in einer
Offenen Handelsgesellschaft“ erwähnt, ist in den Angelegenheiten, die über den
Umfang der gewöhnlichen Geschäfte der Gesellschaft hinausgehen, die Zu-
stimmung aller, auch der von der Geschäftsführung ausgeschlossener Gesell-
schafter erforderlich (Art. 43 HGG). Wenn es sich dagegen um dringende Ge-
schäfte handelt, kann nach Art. 44 HGG ein geschäftsführender Gesellschafter
ohne Gesellschafterbeschluss solche Geschäfte vornehmen, deren Unterlassung
der Gesellschaft einen ernsthaften Schaden zufügen könnte316. In einer Offenen
Handelsgesellschaft gelten als persönliche Elemente die Treuepflicht und das
Wettbewerbsverbot, die sich auf die Gesellschafter beziehen. Die Vorschriften
der Art. 56 § 2 HGG haben einen dispositiven Charakter, also können die dort
enthaltenen Regeln geändert oder auch aufgehoben werden. Daher können die
übrigen Gesellschafter einer Konkurrenztätigkeit und einer Beteiligung als Ge-
sellschafter oder als Mitglied der Geschäftsführung in einer Kapitalgesellschaft
zustimmen.317 Die Treuepflicht zum Zusammenwirken der Gesellschafter, um
das beabsichtige Gesellschaftsziel zu erreichen, ergibt sich vor allem aus dem
geschlossenen Vertrag, der dann häufig durch spätere Gesellschafterbeschlüsse
ergänzt wird. Die Gesellschaftervereinbarungen präzisieren den Erfüllungsbe-
reich und die Art dieser Pflicht. In der Regel beruht die Treuepflicht auf einem
aktiven Beitrag zum Erzielen von Wirtschaftserfolgen durch die Gesellschaft
und darin, sich jeder Tätigkeit, die den Interessen der Gesellschaft widerspricht
zu enthalten - Wettbewerbsverbot sensu largo (Art. 56 § 1 HGG). Wie schon
oben erwähnt, dürfen die Gesellschafter vor allem ohne ausdrückliche oder still-
schweigende Zustimmung der übrigen Gesellschafter keine konkurrierenden Ge-
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schäfte betreiben, insbesondere sich nicht an einer konkurrierenden Gesellschaft
als Gesellschafter der Gesellschaft des bürgerlichen Rechts oder Offenen Han-
delsgesellschaft, als Partner (Gesellschafter der Partnerschaftsgesellschaft),
Komplementär oder als Mitglied eines Gesellschaftsorgans beteiligen – Wett-
bewerbsverbot sensu stricto (Art. 56 § 2 HGG). Diese Vorschrift bezieht sich
auch auf einen Kommanditisten, wenn dieser die Geschäfte der Gesellschaft
führt318, so darf z.B. der Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaft, die ei-
ne Baugesellschaft ist, die Bauarbeiten nicht auf eigene Rechnung ausüben oder
ein Vorstandsmitglied in einer ähnlichen Gesellschaft mit beschränkter Haftung
sein319. Bei Verletzung dieses Wettbewerbsverbotes können die übrigen Gesell-
schafter nach den Art. 57 § 1 HGG und 103 HGG die Herausgabe der Vorteile
verlangen, die der Gesellschafter unter Verletzung des Wettbewerbsverbotes
erlangt hat, oder die Wiedergutmachung des Schadens an der Gesellschaft ver-
langen. Sie können auch die Auflösung der Gesellschaft oder den Austritt des
sich treuwidrig verhaltenden Gesellschafters verlangen. Die zwei ersten Ansprü-
che verjähren innerhalb von sechs Monaten seit dem Zeitpunkt, in dem alle üb-
rigen Gesellschafter von der Verletzung des Wettbewerbsverbots Kenntnis er-
langt haben, spätestens jedoch innerhalb von drei Jahren (Art. 57 § 2 HGG).

2. Geschäftsführung in einer KG und Rechtsstellung ihrer Gesellschafter.
Veräußerung von Rechten und das Abspaltungsverbot

2.1. Geschäftsführung in einer KG

Grundsätzlich führt einer oder mehrere Komplementäre die Geschäfte in einer
Kommanditgesellschaft. Dagegen besitzt der Kommanditist, der die Stellung
eines passiven Gesellschafters innehat, weder das Recht noch die Pflicht die Ge-
schäfte der Gesellschaft zu führen (Art. 121 HGG). Der Gesellschaftsvertrag
kann ihm jedoch eine solche Befugnis zuerkennen, sowie auch die Pflicht zur
Geschäftsführung auferlegen. Die Geschäfte, die Gesellschafter vornehmen,
kann man auf drei Gruppen aufteilen: Die gewöhnlichen Geschäfte; die Ge-
schäfte, die über den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte hinausgehen und die
dringenden Geschäfte320. Diese  Fragestellung verbindet sich eng mit der Be-
schlussfassung durch den Gesellschafter, sowohl Komplementäre, als auch mit
der Beteiligung der Kommanditisten. Die Prinzipien der Beschlussfassung sind
folgende:
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- jeder Gesellschafter kann ohne  vorherigen Beschluss der Gesellschafter die
Geschäfte führen, soweit sie nicht den Umfang der gewöhnlichen Tätigkeiten
der Gesellschaft überschreiten;

- widerspricht vor der Vornahme eines solchen Geschäfts auch nur ein Gesell-
schafter der Durchführung des Geschäfts, ist der vorherige Beschluss der Ge-
sellschafter bei Einstimmigkeit aller geschäftsführenden Gesellschafter er-
forderlich (mit Ausnahme des Gesellschafters, der die Absicht der Vornahme
dieser Handlung hat);

- in Angelegenheiten, die über den Umfang der gewöhnlichen Geschäfte hin-
ausgehen, ist die Zustimmung aller,  auch der von der Geschäftsführung aus-
geschlossenen Gesellschafter erforderlich; die Zustimmung der Kommanditi-
sten ist erforderlich,  wenn der  Gesellschaftsvertrag  nichts anderes bestimmt
(Art. 121 § 2 HGG);

- ein geschäftsführender Gesellschafter kann ohne Gesellschafterbeschluss
dringende Geschäfte vornehmen, deren Unterlassung der Gesellschaft einen
ernsthaften Schaden zufügen könnte.321

Die Annahme des Gesellschaftsvertrages bedarf Einstimmigkeit der Gesell-
schafter. Dieses Prinzip gilt sowohl vor der Registrierung als auch nach der Ein-
tragung der Gesellschaft ins Register. Jedoch lässt Art. 9 HGG die Möglichkeit
der Annahme von anderen Lösungen in diesem Bereich. Der Gesellschaftsver-
trag kann, als Ausnahme vom Prinzip, die Regel der Änderung des Gesell-
schaftsvertrages mit dem Beschluss der Mehrheit der Stimmen einführen.322

Bei der Geschäftsführung in der Kommanditgesellschaft werden die Vorschrif-
ten über die Geschäftsführung in der Offenen Handelsgesellschaft entsprechend
angewendet. Es finden also die Grundsätze der Geschäftsführung durch einen
Komplementär in den Vorschriften über eine Offene Handelsgesellschaft An-
wendung, das sind die Art. 38 – 40 HGG. Es gilt also auch hier, dass die Ge-
schäftsführung der Gesellschaft Dritten nicht unter Ausschließung der Gesell-
schafter anvertraut werden darf. Der Gesellschaftsvertrag kann diese Vorschrift
weder einschränken noch ausschließen. Die dispositiven Vorschriften dagegen,
die sich auf die Geschäftsführung durch den Komplementär und den Komman-
ditisten beziehen, bewirken, dass die Gesellschafter folgende Variationen der
Geschäftsführung auswählen können, bei denen die Geschäftsführung:
- nur einem Komplementär (Komplementären) bei Ausschluß der Kommandi-

tisten,
- einem Komplementär und Dritten bei Ausschluß der Kommanditisten,
- einem Komplementär und einem Kommanditisten,
- einem Komplementär, Dritten und einem Kommanditisten
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anvertraut werden kann.323 Jeder Komplementär ist berechtigt und verpflichtet,
die Geschäfte der Gesellschaft zu führen. Die Geschäftsführung der Komman-
ditgesellschaft kann einem oder mehreren Komplementären aufgrund des Ge-
sellschaftsvertrages oder eines späteren Beschlusses der Komplementäre über-
tragen werden. In diesem Fall sind die übrigen Komplementäre von der Ge-
schäftsführung ausgeschlossen. Wenn die Geschäftsführung mehreren Komple-
mentären zusteht, so sind auf die Geschäftsführung durch sie die Vorschriften
betreffend die Geschäftsführung durch alle Komplementäre entsprechend anzu-
wenden. An Stelle des Beschlusses sämtlicher Komplementäre tritt der Be-
schluss der Komplementäre, denen die Geschäftsführung übertragen worden ist.
Die Erteilung der Prokura bedarf die Zustimmung sämtlicher geschäftsführen-
den Gesellschafter. Zum Widerruf der Prokura ist jeder geschäftsführende Ge-
sellschafter berechtigt.  Eine wichtige Fragestellung betrifft das Verhältnis des
Kommanditisten zur Geschäftsführung. Der Kommanditist hat weder das Recht
noch die Pflicht zur Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft, wenn der
Vertrag der Kommanditgesellschaft nichts anderes bestimmt. Es ist jedoch zu
betonen, dass für Geschäfte, die den Umfang der gewöhnlichen Tätigkeit der
Kommanditgesellschaft überschreiten, die Zustimmung der Kommanditisten er-
forderlich ist, wenn der Vertrag der Kommanditgesellschaft nichts anderes be-
stimmt. Man kann die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft derart ge-
stalten, dass für manche Gesellschaftsgeschäfte, die den Charakter der gewöhn-
lichen Geschäfte haben, die Zustimmung des Kommanditisten erforderlich ist.
Es ist anzunehmen, dass in all diesen Fällen, in denen die Kommanditisten zur
Geschäftsführung zugelassen sind, sie analog wie Komplementäre zu behandeln
sind.  In allen Fällen dagegen, bei denen es um die Geschäfte geht, die den Um-
fang der gewöhnlichen Tätigkeiten überschreiten, wie gesagt, ist die Zustim-
mung der Kommanditisten erforderlich, ohne Rücksicht darauf, ob sie das Ge-
schäftsführungsrecht in der Gesellschaft haben.
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2.2. Rechtsstellung der Gesellschafter (Komplementäre und Kommandi-
tisten) sowie Verfügung über die Rechte  in einer KG

2.2.1. Rechte eines Komplementärs in einer KG

Die Rechte der Komplementäre in der Kommanditgesellschaft entsprechen
grundsätzlich den Berechtigungen der Gesellschafter in einer Offenen Handels-
gesellschaft. Der Anteil des Komplementärs, verstanden als Komplex (Bündel)
der ihm zustehenden Berechtigungen, setzt sich aus den Berechtigungen mit or-
ganisatorischem Charakter sowie den reinen Vermögensrechten zusammen.324

Hinsichtlich der organisatorischen und reinen Vermögensberechtigungen, ver-
weise ich auf die entsprechenden Ausführungen zur OHG. Den Komplementä-
ren steht ein Kontrollrecht in der Gesellschaft zu. Gemäß Art. 38 HGG (i.V.m.
Art. 38 HGG und Art. 103 HGG) kann das Recht, sich persönlich über die Ver-
mögensverhältnisse und die Geschäfte der Gesellschaft zu informieren, nicht
eingeschränkt werden.  Eine vertragliche Einschränkung des Rechts, persönlich
die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft einzusehen, ist unwirksam. Zur Be-
stellung eines Bevollmächtigten oder eines Prokuristen ist jeder Komplementär,
der das Geschäftsführungs- und Vertretungsrecht hat, berechtigt.

2.2.2. Rechte eines Kommanditisten  in einer KG

Zu Geschäftsführung und Vertretung ist der Kommanditist nach Art. 121 HGG
nicht berechtigt, es sei denn, dass die Gesellschafter im Vertrag etwas anderes
bestimmen. Grundsätzlich ist allerdings die Zustimmung der Kommanditisten zu
über die gewöhnliche Geschäftsführung hinausgehenden Maßnahmen erforder-
lich. Dieses Zustimmungserfordernis ist dispositiv, es kann also durch den Ge-
sellschaftsvertrag ausgeschlossen werden. Im Bereich der Mitgliedschaft in der
Kommanditgesellschaft ist der Kommanditist jedoch ein vollberechtigter Gesell-
schafter der Kommanditgesellschaft. Hier ist die Berechtigungsbeschränkung im
Bereich der Geschäftsführung unerheblich.325 Sie können zur Vertretung der Ge-
sellschaft berechtigt werden, jedoch nur als Bevollmächtigte. Der Kommanditist
verfügt nach den gesellschaftsrechtlichen Regelungen über unentziehbare Kon-
trollrechte der Gesellschaftstätigkeit im Bereich, der im Art. 120 HGG bestimmt
ist. Sie schließen das Recht ein, eine Abschrift des Jahresabschlussberichts für
das Geschäftsjahr zu verlangen sowie die Bücher und Unterlagen zum Zwecke
der Prüfung ihrer Richtigkeit einsehen. Auf Antrag des Kommanditisten kann
das Gericht aus wichtigen Gründen jederzeit die Einsicht in den Jahresab-
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schlussbericht oder die Vorlage anderer Aufklärungen anordnen sowie auch dem
Kommanditisten Einsicht in die Bücher und Unterlagen gewähren. Der Gesell-
schaftsvertrag kann die o.g. Berechtigungen weder ausschließen noch ein-
schränken. Er kann sie eventuell ausdehnen. Die Quellen des Kontrollrechtes der
Gesellschafter sind das Gesetz, der Gesellschaftsvertrag oder eine Gerichtsent-
scheidung.326 Der Vertrag der Kommanditgesellschaft kann im Innenverhältnis
dem Kommanditisten auch andere Berechtigungen, z.B. das Recht des Widerrufs
bei bestimmten Geschäften oder Betätigungen der Gesellschafter, die die Gesell-
schaftsgeschäfte führen, zuerkennen327.

2.2.3. Verfügung über die Rechte in einer KG.  Veräußerung der Rechte
und das Abspaltungsverbot

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt den Grundsatz der Veräu-
ßerbarkeit der Rechte in Personengesellschaften ein, also die Veräußerung von
Anteilen der Personenhandelsgesellschaften.
Die Gesamtheit der Rechte und Pflichten des Gesellschafters einer  Kommandit-
gesellschaft kann, wenn es der Gesellschaftsvertrag so bestimmt, auf eine andere
Person übertragen werden (Art. 10 § 1 HGG). Die Gesamtheit der Rechte und
Pflichten kann nur nach schriftlicher Zustimmung aller übrigen Gesellschafter
auf eine andere Person übertragen werden, wenn der Gesellschaftersvertrag
nichts anderes bestimmt (§ 2). Dazu stellt § 3 fest, dass im Fall einer Übertra-
gung von Rechten und Pflichten eines Gesellschafters auf eine andere Person der
austretende und der eintretende Gesellschafter gesamtschuldnerisch haften für
die mit der Beteiligung an der Gesellschaft verbundenen Verbindlichkeiten des
austretenden Gesellschafters sowie für die Verbindlichkeiten dieser Personenge-
sellschaft. Auf den Erwerber geht gemäß Art. 122 HGG im Falle einer Veräuße-
rung sämtlicher Rechte und Pflichten des Kommanditisten nicht das Recht zur
Geschäftsführung in der Gesellschaft über. Der Gesellschafter darf  über seine
Rechte zur Geldleistung oder Leistung anderer Gegenstände verfügen, die ihm
während der Dauer der Kommanditgesellschaft als Gewinnanteil, Zinsen, Rück-
gewähr von Aufwendungen oder aus dem Titel des vertraglichen Entgelts für die
Geschäftsführung zufallen328. Während der Dauer der Gesellschaft haben die
Gesellschafter kein Recht zur Teilung des Gesellschaftsvermögens329. Dagegen
ist eine Abspaltung der Anteilsrechte in der Kommanditgesellschaft zum Zweck
der Veräußerung oder der Belastung der einzelnen Befugnisse unzulässig, z.B.
die Übertragung der Rechte an dem Gewinn auf einen Dritten oder die Veräuße-
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rung des Stimmrechtes unter Beibehaltung des Mitgliedschaftsrechts in der
Kommanditgesellschaft. Es besteht also ein sog. Abspaltungsverbot330. Unzuläs-
sig ist also bei der Kommanditgesellschaft (wie bei der Offenen Handelsgesell-
schaft) die Teilung der Beteiligungsrechte zum Zwecke der Veräußerung oder
der Belastung von einzelnen Berechtigungen, z.B. die Rechtsveräußerung der
Gewinnbeteiligung, bei Behalt der Mitgliederrechte (organisatorische Rechte).
Es gilt hier also das erwähnte Abspaltungsverbot von Korporationsrechten von
den übrigen Vermögensberechtigungen.331 Bei der Ausübung der Rechte eines
Komplementärs werden der Bestimmungen, welche die Rechtsausübung der
OHG-Gesellschafter betreffen, entsprechend angewendet.

2.2.4. Pflichten eines Komplementärs in einer KG

Die Pflichten eines Komplementärs entsprechen den Pflichten der OHG-
Gesellschafter332. Einige zusätzliche Pflichten des Komplementärs sind auf die
Berechtigungen des Kommanditisten zurückzuführen. Die sämtliche Komple-
mentäre, unabhängig davon, ob sie zur Vertretung der Gesellschaft befugt sind
oder nicht, sind zur Unterlassung aller Tätigkeiten verpflichtet, die den Interes-
sen der Gesellschaft widersprechen (Art. 56 § 1 und 2 HGG i.V.m. Art. 103
HGG). Ein Gesellschafter darf ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zu-
stimmung der übrigen Gesellschafter keine konkurrierenden Geschäfte betrei-
ben, insbesondere sich nicht an einer konkurrierenden Gesellschaft als Gesell-
schafter einer bürgerlichen Gesellschaft oder Offenen Handelsgesellschaft, als
Partner, Komplementär oder als Mitglied eines Gesellschaftsorgans beteiligen.
Gemäß Art. 57 HGG hat jeder Gesellschafter das Recht, die Herausgabe der
Vorteile zu verlangen, die der Gesellschafter unter Verletzung des Wettbe-
werbsverbotes erlangt hat, oder die Wiedergutmachung des Schadens an der Ge-
sellschaft zu verlangen. Die hier genannten Beschränkungen finden auf einen
Kommanditisten, der keine Befugnis zur Geschäftsführungs- und Vertretungs-
recht der Gesellschaft besitzt, keine Anwendung, wenn der Gesellschaftsvertrag
nichts anderes bestimmt (Art. 121 § 3 HGG).
Die Vorschrift des Art. 56 HGG kann man jedoch abbedingen (Art. 37 HGG
i.V.m. dem Art. 56 § 1 und 2 sowie Art. 103 HGG), sofern diese Abbedingung
nicht im Widerspruch zu den guten Sitten, der Natur des Rechtsverhältnisses der
Kommanditgesellschaft  oder anderer besonderer Vorschriften des Gesetzes
steht (Art. 3531 ZGB i.V.m. Art. 2 HGG) und sie nicht der Rechtsumgehung
dient (Art. 58 § 1 ZGB i.V.m. dem Art. 2 HGG).333 Eine der wichtigen Pflichten
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ist die Einlageeinbringung in die Gesellschaft. Hier werden dieselben Regeln
wie bei einer Offenen Handelsgesellschaft angewendet334.

2.2.5. Pflichten eines Kommanditisten in einer KG

Eine Pflicht eines Kommanditisten ist die Einlageeinbringung in die Gesell-
schaft. Darüber hinaus lastet auf dem Kommanditisten die allgemeine Pflicht der
loyalen Zusammenarbeit, um das normale Funktionieren der Gesellschaft zu er-
möglichen. Falls seine Zustimmung zu einem Handeln der Gesellschaft notwen-
dig ist, sollte er unverzüglich eine Stellungnahme betreffend der Erteilung oder
der Verweigerung seiner Zustimmung abgeben.335 Die in Art. 56 und 57 HGG
genannten Beschränkungen, also das Wettbewerbsverbot und Verletzung des
Wettbewerbsverbotes finden auf einen Kommanditisten, der keine Befugnis zur
Geschäftsführung oder Vertretung der Gesellschaft hat, keine Anwendung, es sei
denn der Gesellschaftsvertrag bestimmt etwas anderes. Zwar gilt für den Kom-
manditisten formell nicht das Konkurrenzverbot, es sei denn, dass ihm das Ge-
schäftsführungsrecht der Gesellschaft zusteht. Er soll jedoch sämtliche Tätig-
keiten, die den Gesellschaftsinteressen widersprechen, unterlassen. Ist dagegen
der Kommanditist zur Geschäftsführung der Gesellschaft berechtigt, so ist er
verpflichtet sich sämtlicher Tätigkeiten, die den Gesellschaftsinteressen wider-
sprechen, enthalten sowie ohne ausdrückliche oder stillschweigende Zustim-
mung der übrigen Gesellschafter keine konkurrierenden Geschäfte betreiben,
insbesondere sich nicht an einer konkurrierenden Gesellschaft als der Gesell-
schafter einer GbR, OHG, als Partner, Komplementär oder als Mitglied eines
Gesellschaftsorganes beteiligen, (argumentum e contrario ex Art. 121 § 3 i.V.m.
Art. 56 HGG).336
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3. Geschäftsführung und Rechtsstellung der Gesellschafter (Komplemen-
täre und Kommanditaktionäre) in einer KGaA

3.1. Geschäftsführung in einer KGaA

Generell hat jeder Komplementär das Recht und die Pflicht, die Geschäfte der
Kommanditgesellschaft auf Aktien zu führen. Die Satzung der Gesellschaft kann
jedoch vorsehen, dass die Geschäftsführung einem oder mehreren Komplemen-
tären anvertraut wird. In diesem Fall ist dieses Recht den anderen Komplementä-
ren entzogen. Eine Änderung der Satzung, die das Recht zur Geschäftsführung
der Gesellschaft entzieht oder dieses Recht einem Komplementär verleiht, dem
es bisher entzogen war, erfordert die Zustimmung aller übrigen Komplementäre.
Im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften wurde aus der Kommanditgesell-
schaft das System, das sich auf die Geschäftsführung bezieht, übernommen. Die
Komplementäre tun dies im Rahmen der gesetzlichen Bevollmächtigung. Sie
können gemeinsam oder einzeln tätig werden, sowie einen Vorstand wählen337.
Nach Art. 141 HGG steht einem Komplementär nicht das Recht zur Führung
von Geschäften zu, die gemäß dem Gesetzbuch oder der Gesellschaftsvertrag
der Hauptversammlung oder dem Aufsichtsrat übertragen worden sind.

3.2.  Rechtsstellung der Gesellschafter (Komplementäre und Kommanditak-
tionäre) und Verfügung über die Rechte in einer  KGaA

Jeder Komplementär hat das Recht und die Pflicht zur Geschäftsführung der Ge-
sellschaft. Ein Kommanditaktionär hat das Recht zur Beteiligung an der Haupt-
versammlung.  Er kann die Gesellschaft nur als Bevollmächtigter vertreten. Die
Kommanditaktionäre sind am Gewinn der Gesellschaft proportional zu ihren in
die Gesellschaft eingebrachten Einlagen beteiligt, wenn die Satzung nichts ande-
res bestimmt. Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt den Grund-
satz der Veräußerbarkeit von Anteilen der Personenhandelsgesellschaften ein.
Die Gesamtheit der Rechte und Pflichten des Gesellschafters einer  Kommandit-
gesellschaft auf Aktien kann, wenn der Gesellschaftsvertrag so bestimmt, auf
eine andere Person übertragen werden (Art. 10 § 1 HGG). Die Gesamtheit der
Rechte und Pflichten kann nur nach schriftlicher Zustimmung aller übrigen Ge-
sellschafter auf eine andere Person übertragen werden, wenn der Gesellschafter-
vertrag nichts anderes bestimmt.  Im Fall einer Übertragung von Rechten und
Pflichten eines Gesellschafters auf eine andere Person haften solidarisch der
eintretende und der ausscheidende Gesellschafter für die Verbindlichkeiten des
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ausscheidenden Gesellschafters, die mit der Beteiligung an der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien verbunden sind.
Der Gesellschafter darf ebenfalls über seine Rechte zur Geldleistung oder ande-
rer Gegenstände verfügen, die ihm während der Dauer der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien als Gewinnanteil, Zinsen, Rückgewähr von Aufwendungen
oder aus dem Titel des vertraglichen Entgelts für die Geschäftsführung zufal-
len338. Während der Dauer der Gesellschaft haben die Gesellschafter kein Recht
zur Teilung des Gesellschaftsvermögens339.
Dagegen ist eine Abspaltung der Anteilsrechte in der Kommanditgesellschaft
auf Aktien zum Zweck der Veräußerung oder der Belastung der einzelnen Be-
fugnisse unzulässig, z.B. die Übertragung der Rechte an dem Gewinn auf einen
Dritten oder die Veräußerung des Stimmrechtes unter Beibehaltung des Mit-
gliedschaftsrechts. Es besteht auch hier das sog. Abspaltungsverbot340. Jeder
Komplementär hat die Geschäftsführungspflicht der Gesellschaft. Der Aktionär-
kommanditist ist nur zu den in der Satzung bestimmten Leistungen verpflichtet.

III. Vermögen, Einlagen und Anteile sowie Gewinne und Verluste in den
Personenhandelsgesellschaften

1. Vermögen, Einlagen und Anteile sowie Gewinne und Verluste in einer
Offenen Handelsgesellschaft

1.1. Vermögen, Einlagen und Anteile in einer OHG

Das Gesellschaftsvermögen bilden gemäß Art. 28 HGG sämtliche Güter, die als
Einlagen eingebracht oder von der Gesellschaft während ihres Bestehens erwor-
ben werden. Dieses Vermögen ist ein von dem persönlichen Vermögen des Ge-
sellschafters getrennter Vermögenskomplex.341 Die Offene Handelsgesellschaft
ist also eine Gesamthandgemeinschaft, das Gesellschaftsvermögen steht den
Mitgliedern zur gesamten Hand zu. Das ist der Unterschied zum Bruchteilsei-
gentum. Nach dem Vorbild eines Teils der deutschen Doktrin und Rechtspre-
chung sollte man annehmen, dass die Ausstattung dieser Gesellschaft mit einem
eigenen Vermögen die Folge einer Zuerkennung einer „Teil-
Rechtspersönlichkeit” an die Offene Handelsgesellschaft, ist.342 Aus dem Ge-
samthandeigentum resultieren bestimmte Konsequenzen: Es ist anteilslos, d.h.
dass dem Mitberechtigten keine bezeichneten Anteile am unteilbaren Recht zu-
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stehen, die Mitberechtigten dürfen nicht über ihre Rechten an Gegenständen des
Gesamtvermögens verfügen, die Mitberechtigten dürfen nicht die Aufhebung
der Gemeinschaft verlangen343. Der Art. 3 HGG bestimmt, dass durch den Ge-
sellschaftsvertrag einer Offenen Handelsgesellschaft die Gesellschafter sich zum
Einbringen von Einlagen sowie, wenn der Gesellschaftsvertrag es bestimmt,
zum Zusammenarbeit in einer anderen beschriebenen Weise zur Erreichung ei-
nes gemeinsamen Ziels verpflichten. Aus dem Inhalt des Art. 3 HGG ergibt sich
klar, anders als in den früher geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches,
dass die Pflicht zur Einbringung der Einlagen eine essentiale negotii einer Offe-
nen Handelsgesellschaft darstellt.344 Die Einlage der Gesellschafter stellt den in
die Gesellschaft einzubringenden Vermögenswert dar. Die Einlage ist der im
Vertrag bestimmte Leistungsgegenstand der Gesellschafter, der für den zu über-
nehmenden Anteil an der Gesellschaft eingebracht wird. Er kann in der Einbrin-
gung oder Belastung von Sacheigentum oder anderer Rechte sowie der Erbrin-
gung anderer Leistungen für die  Gesellschaft bestehen (Art. 48 § 2 HGG). Die
in die Gesellschaft einzubringenden Einlagen können sowohl Bareinlagen als
auch Sacheinlagen sein. Der Gegenstand einer Sacheinlage kann das Eigentum
(z.B. an Grundstücken oder an beweglichen Sachen) und andere Sachenrechte,
wie z.B. der „ewige Nießbrauch”345, Vermögensrechte an immateriellen Gütern
(Rechte aus einem Patent, Recht an einem Gebrauchsmuster, an einem Ge-
schmacksmuster, an einem Warenzeichen und Urhebervermögensrechte) sein346,
wenn sie Bilanzfähigkeit haben, veräußerlich und festsetzbar sind. „Im Fall,
wenn die Einlage der Gesellschafter in die Gesellschaft das Eigentumsrecht an
einem Grundstück ist, erfordert der Verpflichtungsvertrag zur Eigentumsüber-
tragung dieses Grundstücks die Form einer notariellen Urkunde.
Dasselbe betrifft den (eventuell abzuschließenden) dinglichen Vertrag zum
Zweck der Erfüllung der Verpflichtung zur Eigentumsübertragung (Art. 58
ZGB).“347 Wenn der Gegenstand der Einlage ein bestehendes Unternehmen ist,
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stand eines zur Eigentumsübertragung verpflichtenden Vertrages, ist zu dieser die Übertra-
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ist gem. Art. 751 § 1 ZGB ein Vertrag in schriftlicher Form mit notarieller Be-
glaubigung der Unterschriften erforderlich. Wenn zu seinem Vermögen ein
Grundstück gehört, ist jedoch die Form der notariellen Urkunde erforderlich.348

Obwohl die Arbeitsleistung, die im bereits nicht mehr geltenden Handelsgesetz-
buch von 1934 aufgeführt war, im neuen Gesetzbuch nicht erwähnt wird, hält
Katner eine solche Leistung als Einlage in eine Offene Handelsgesellschaft für
möglich. Dafür spricht auch der Inhalt des Art. 14 § 1 HGG, der die Arbeitslei-
stung als Einlage nur bei den Kapitalgesellschaften ausschließt.349

Wenn also als Einlage eine Arbeitsleistung einzubringen ist, sollte man im Ge-
sellschaftsvertrag ausdrücklich ihre Art, ihren Wert und ihre Zeitbestimmung
sowie ihre Ausübungsweise aufnehmen. Eine Einlage solcher Art sollte man von
der Geschäftsführung unterscheiden. Die Arbeitsleistung sollte also eingeschätzt
werden. Dank dieser Regelung stellt eine solche Einlage denselben Wert dar wie
andere Einlagen, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag eine andere Lösung
vorsieht.350 Im Zweifel ist gemäß Art. 48 § 1 und § 3 HGG davon auszugehen,
wie bereits oben festgestellt wurde, dass alle Einlagen der Gesellschafter gleich
sein sollen und dass man die Rechte, zu deren Einbringung sich der Gesell-
schafter verpflichtet hat, als auf die Gesellschaft übertragen ansieht. Hinzuzufü-
gen ist, dass wenn sich ein Gesellschafter verpflichtet, nicht in Geld bestehende
Sachen zu Eigentum oder Nutzung einzubringen, auf dessen Leistungspflicht
und das Risiko des zufälligen Untergangs des Leistungsgegenstandes die Vor-
schriften über Kauf oder Miete entsprechende Anwendung finden (Art. 49
HGG).351 Im Falle der Einbringung zu Eigentum werden die Vorschriften der
Art. 535 - 602 ZGB, im Falle der Einbringung der Einlage zu Nutzung die Vor-
schriften des ZGB über Miete entsprechend angewendet, das sind die Art. 659 –

                                                                                                                                                                     
gung des Besitzes an der Sache erforderlich. Das gleiche gilt, wenn Gegenstand eines zur
Eigentumsübertragung verpflichtenden Vertrages zukünftige Sachen, d.h. erst noch herzu-
stellenden Sachen, sind. „Bei der Übertragung von Grundstücken ist zwar die Eintragung im
Grundbuch zwingend vorgeschrieben, jedoch – anders als nach dem BGB – keine Wirksam-
keitsvoraussetzung. Eine rechtsbegründende (konstitutive) Wirkung hat die Grundbucheintra-
gung nur für die Begründung des Wohnungs- und Teileigentums, d.h. des Eigentums an ge-
werblichen u.ä. Räumen, für die Begründung und Übertragung des Erbnießbrauchs (Erbbau-
rechts) und der Hypothek. Der in Art. 155 ZGB verankerten Grundsatz, wonach das Eigentum
an genau bestimmten beweglichen oder unbeweglichen Sachen schon aufgrund des Kauf-
oder eines ähnlichen Vertrages auf den Erwerber übergeht, ist allerdings nur nachgiebiges
Recht. Die Parteien können somit vereinbaren, dass das Eigentum erst mit der Besitzübergabe
oder aufgrund einer späteren (sachenrechtlichen) Einigung übergehen soll; in bezug auf
Grundstücke wird dies stets unterstellt, wenn der Eigentumsübertragung von einer Bedingung
oder Zeitabstimmung abhängig gemacht wird (Art. 157 § 2 ZGB). Eine solche Einigung ist
jedoch ein kausales Rechtsgeschäft, so dass ihre Wirksamkeit – anders als nach dem (deut-
schem) BGB – von der Wirksamkeit  des  ihr zugrundeliegenden  schuldrechtlichen  Vertra-
ges  abhängig ist (Art. 156 ZGB).“ ,
S. 3/4
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349 Katner, Kodeks spolek, S. 10
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351 ibidem S. 214.
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692 ZGB. Mit Vorbehalt des Art. 49 HGG werden zur Erfüllung der Pflicht der
Einbringung der Einlage die allgemeinen Vorschriften des ZGB über Erfüllung
von Schuldverhältnissen, (Art. 450 ff. ZGB) angewendet. Ein Gesellschafter ist
zur Erhöhung der vereinbarten Einlage weder berechtigt noch verpflichtet (Art.
50 § 2 HGG). Sie ist nur möglich aufgrund eines Vertrages, der den ursprüngli-
chen Gesellschaftsvertrag ändert.352

Im Unterschied zu den Kapitalgesellschaften bekommen die Gesellschafter einer
Offenen Handelsgesellschaft keine Anteile an dem Stammkapital und aus ihren
Anteilen entsteht auch kein Stammkapital353. Die Vorschriften der Art. 10 ff.
HGG verwenden den Begriff Anteil nicht, sondern nur die Bezeichnung „die
Gesamtheit der Rechte und Pflichten eines Gesellschafters”. Bei der Offenen
Handelsgesellschaft ist es nämlich erforderlich, einen Unterschied zwischen dem
Gesellschaftsanteil, als dem Bündel der zivilrechtlichen Befugnisse der Gesell-
schafter in der gegebenen Gesellschaft, der auch seine Beteiligung an der Ge-
sellschaft zum Ausdruck bringt, und dem Kapitalanteil dieser Gesellschafter zu
machen. Man sollte hervorheben, dass das Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften zur rechtlichen Ordnung den Begriff „Kapitalanteil” dort einführt, wo
bisher das Handelsgesetzbuch sich auf das Wort „Anteil” beschränkt hat. Dabei
zeigt die Lektüre des HGG, dass mit der Änderung dieser Formulierung keine
Änderungen in der Regelung des Kapitalanteils einhergehen.354 Das HGG führt
den Begriff  „Kapitalanteil” im Art. 50 § 1 ein. Der Kapitalanteil bestimmt den
zahlenmäßigen Wert des dem Gesellschafter zufallenden Vermögensteils an der
Gesellschaft, der ihm aus dem Titel seiner Gesellschaftsbeteiligung gehört, d.h.
seine Vermögensbeteiligung. Der Kapitalanteil ist ein Anteil am Eigenkapital
der Gesellschaft, also am Kapital, das variabel ist und deswegen entspricht er
dem Begriff des Anteils an einer GmbH nur im Zeitpunkt der Errichtung des
Gesellschaftsvermögens, denn er drückt den bezeichneten Anteil am Anfangs-
kapital, genaugenommen am ursprünglichen Eigenkapital aus. Der Kapitalanteil
eines Gesellschafters entspricht dem Wert der wirklich eingebrachten Einlage in
die Gesellschaft.
Deswegen müssen die Gesellschafter die Einlagen im ganzen und nicht in Raten
in die Gesellschaft einbringen.
Ähnlich wie im HGB von 1934 wird an dem Grundsatz der relativen Beständig-
keit des Kapitalanteils festgehalten, die im Innenverhältnis von Bedeutung ist.355

Dies drückt Art. 52 § 2 HGG aus, der bestimmt, dass, wenn sich der Kapitalan-
teil des Gesellschafters infolge eines durch die Gesellschaft erlittenen Verlustes
vermindert hat, der Gewinn zunächst zur Auffüllung des Anteils verwendet
wird.
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1.2. Gewinne und Verluste in einer OHG

Der Kapitalanteil bildet sich jeweils infolge der Feststellung der Gewinne oder
Verluste, mit der Berücksichtigung seiner Minderung durch Auszahlungen. Da-
gegen sollte er immer soviel betragen, wie er in ursprünglicher Höhe betragen
hat (Gleichwert der eingebrachten Einlage). Es geht um die Erhaltung des Ver-
mögens wenigstens in der ursprünglichen Höhe der gebildeten Einlagen der Ge-
sellschafter.356 Im deutschen Recht werden die Gesellschafter nach ihren Kapi-
talanteilen an Gewinn und Verlust beteiligt. Dagegen hat im polnischen Recht
jeder Gesellschafter das Recht auf den gleichen Anteil am Gewinn und wird an
den Verlusten, ohne Rücksicht auf Art und Wert seiner Einlage, in demselben
Verhältnis beteiligt (Art. 51 § 1 HGG). Etwas anderes kann sich jedoch aus dem
Vertrag ergeben. Der Gesellschaftsvertrag kann den Gesellschafter von der Be-
teiligung an den Verlusten befreien, aber nicht von dem Gewinn ausschließen –
ein Argument aus dem Art. 51 § 2 und 3 HGG357. Da auch Art. 51 § 3 HGG ei-
nen dispositiven Charakter hat, könnte man annehmen, dass der Gesellschafts-
vertrag den Gesellschafter von der Beteiligung an dem Gewinn ausschließen
oder Verlust befreien kann. Jedoch würde eine solche Behauptung dem allge-
meinen Charakter der Personengesellschaften widersprechen. Gemäß Art. 867 §
1 ZGB  kann ein Gesellschafter von der Gewinnbeteiligung nicht ausgeschlos-
sen werden.358 Ein Gesellschafter, der als Einlage nur seine Arbeit eingebracht
hat, nimmt im Zweifel nicht an den Verlusten teil. Der im Gesellschaftsvertrag
festgelegte Anteil des Gesellschafters am Gewinn gilt im Zweifel auch für seine
Beteiligung an den Verlusten (Art. 51 § 2 HGG). Auf die Höhe der Anteile am
Eigenkapital der Gesellschaft haben die Finanzergebnisse der Gesellschaft sowie
die Höhe der erhobenen Quoten durch den Gesellschafter in der Ausübung der
ihnen zustehenden Rechte Einfluss: Beteiligungsrecht am Gewinn und am Zin-
sentnahmerecht aus dem Anteil. Gemäß Art. 52 § 1 HGG kann der Gesellschaf-
ter die Verteilung und die Auszahlung des gesamten Gewinnes am Ende eines
jeden Geschäftsjahres verlangen.359 Entnimmt ein Gesellschafter der Offenen
Handelsgesellschaft den ihm zufallenden Anteil am Gewinn nicht, so vergrößert
sich die Höhe seines Kapitalanteils um den Betrag des nicht entnommenen Ge-
winns.
Die Verminderung eines Kapitalanteils bedarf der Zustimmung der übrigen Ge-
sellschafter (Art. 54 § 1 HGG). Der Gesellschafter kann verlangen, dass ihm
alljährlich Zinsen von 5% seines Kapitalanteils ausgezahlt werden, auch wenn
die Gesellschaft Verluste erlitten hat (Art. 53 HGG). Diese Vorschrift macht die
Höhe der Zinsentnahme von dem eigenen Kapitalanteil abhängig. Darunter
sollte man einen auf den Gesellschafter entfallenden Vermögensteil im Verhält-
                                                     
356 ibidem, S. 10
357 Kruczalak, PH, S. 141
358 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 96
359 Wisniewski, Kodeks, S. 24/25
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nis zu dem ganzen Vermögen verstehen. Der Wert der Zinsen kann vertraglich
geändert werden.360 Das Prinzip des Art. 53 HGG unterscheidet wesentlich die
OHG von den Kapitalgesellschaften, denn in diesen stehen den Anteilseignern
nicht Zinsen von eingebrachten Einlagen zu. In dieser Sicht ist der Begriff „Ka-
pitalanteil“ etwas irreführend; er betrifft  die Personengesellschaft und nicht Ka-
pitalgesellschaft.361

Mit dem Kapitalanteil an einer Offenen Handelsgesellschaft sind verbunden: das
Recht der Geschäftsführung und ihre Vertretung, das Recht an der Beteiligung
am Gewinn der Gesellschaft, das Recht zur Zinsentnahme aus dem Kapitalanteil
und das Recht auf eine Auszahlung des Kapitalanteils im Fall des Austretens aus
der Gesellschaft, ihrer Auflösung oder ihrer Liquidation.
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2. Vermögen,  Einlagen und Anteile sowie Gewinne und Verluste in einer
Kommanditgesellschaft

2.1.  Vermögen, Einlagen und Anteile in einer KG

Der Begriff des Gesellschaftsvermögens, und insbesondere die Einlagen, die
Anteile und der Kommanditbetrag, sind für das Verständnis und das Wesen der
Kommanditgesellschaft grundlegend362. Nach Art. 28 HGG bilden das Gesell-
schaftsvermögen sämtliche Güter, die als Einlagen eingebracht oder von der Ge-
sellschaft während ihres Bestehens erworben werden. Das Vermögen einer
Kommanditgesellschaft ist ein von dem persönlichen Gesellschaftervermögen
getrennter Vermögenskomplex363, der gleichzeitig ein gemeinsames Gesell-
schaftervermögen darstellt364. Das Vermögen bilden vor allem die durch die Ge-
sellschafter eingebrachten Einlagen. Die Einlagen durch Gesellschafter in die
Gesellschaft bilden kein Stammkapital, wie es im Falle einer GmbH oder AG
ist365. Die Pflicht zur Einlageeinbringung wird von Art. 3 HGG vorgesehen, der
bestimmt, dass die Gesellschafter sich durch den Handelsgesellschaftsvertrag
zum Erbringen von Einlagen verpflichten.  Dabei bestimmt der Art. 108 § 2
HGG, dass die Kommanditisten von der Pflicht zur Einbringung der Einlage
nicht befreit werden dürfen. Gemäß den Bestimmungen des Art. 105 Ziff. 4
HGG sollte der Gesellschaftsvertrag der Kommanditgesellschaft die Festlegung
der durch die einzelnen Gesellschafter einzubringenden Einlagen und deren
Wert enthalten366. Die Einlage eines Gesellschafters kann gemäß Art. 48 § 2
HGG auf der Einbringung oder Belastung von Sacheigentum oder anderen
Rechten sowie der Erbringung anderer Leistungen für die Gesellschaft beruhen.
Eine wichtige Bestimmung enthält Art. 107 HGG, der feststellt, dass, wenn die
Einlage eines Kommanditisten in die Gesellschaft ganz oder teilweise eine
Sachleistung ist, der Gesellschaftsvertrag den Gegenstand der Einlage bestimmt,
dessen Wert sowie die Person des die Sacheinlage einbringenden Gesellschaf-
ters. Dagegen können die Verpflichtung zur Arbeitsleistung oder Dienstleistung
zugunsten der Gesellschaft sowie die Vergütung für bei der Gesellschaftsgrün-
dung geleistete Dienste dürfen nicht eine Einlage des Kommanditisten bilden, es
sei denn, der Wert seiner sonstigen Einlagen in die Gesellschaft ist nicht gerin-
ger als die Höhe des Kommanditbeitrages. Einen wichtigen Vorbehalt enthält
des § 3 dieses Artikels, der bestimmt, wenn der Komplementär eine Gesellschaft
mit beschränkter Haftung oder eine Aktiengesellschaft und ein Kommanditist
ein Gesellschafter dieser Gesellschaft ist, können Anteile in der Gesellschaft mit
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beschränkter Haftung oder Aktien an der Aktiengesellschaft keine Einlage des
Kommanditisten bilden.
Die Vorschriften des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften bilden die
Grundlagen zur Differenzierung zwischen:
- Den eingebrachten Einlagen eines Kommanditisten. Es geht hier um die wirk-
liche Vermögenszuwendung des Kommanditisten an die Gesellschaft, deren
Wert bestimmt wurde und deren Wert in das Gesellschaftsvermögen eingeht.
Die Rückgewähr der Einlage findet in analoger Form statt, die zur Einlageein-
bringung notwendig war und der Registrierungspflicht unterliegt. Die Rückge-
währ der Arbeitsleistung ist unmöglich. Dagegen ist durch die Gesellschaftsver-
tragänderung die Unterlassung derselben möglich. Von der Einlagenrückerstat-
tung, für die die Zustimmung der Gesellschafter erforderlich ist, wird die Einla-
genminimierung durch Verluste unterschieden, die vom Gesellschafterwillen
unabhängig ist. Wird das Vermögen der Gesellschaft durch Verlust vermindert,
gilt im Verhältnis zu den Gläubigern jede Auszahlung als Rückgewähr der Ein-
lage, die von der Gesellschaft zugunsten des Kommanditisten vor Auffüllung
der Einlage bis zu ihrem ursprünglichen Wert vorgenommen wurde. Die Vor-
nahme solcher Auszahlungen erfordert nicht der Eintragung ins Register. Der
Kommanditist ist nicht zur Rückgewähr dessen, was er aus dem Gewinn auf
Grundlage des Jahresabschlussberichts erhalten hat, verpflichtet, es sei denn, er
handelte bösgläubig. Sowohl der Kommanditist als auch der Komplementär hat
keine Nachschusspflicht aus ihrem persönlichen Vermögen. Die Einlage kann
ganz oder teilweise eingebracht werden. Während des Bestehens der Gesell-
schaft kann die Gesellschaftereinlage herauf- oder herabgesetzt werden (Art.
112 § 1 HGG, 123 § 1 HGG). Sie bedarf einer Registrierung367.
- Den vereinbarten Einlagen eines Kommanditisten. Es geht hier um die Einla-
gen, die im Gesellschaftsvertrag bestimmt, aber nicht unbedingt in das Gesell-
schaftsvermögen eingebracht sind. Der Begriff wird in Art. 123 § 2 HGG er-
wähnt, der bestimmt, dass  der Gewinn, der einem Kommanditisten für das ge-
gebene Geschäftsjahr zusteht, zunächst zur Auffüllung der tatsächlich einge-
brachten Einlage bis zum Wert der vereinbarten Einlage bestimmt ist. Sie muss
also nicht effektiv eingebracht werden.368 Der Kommanditist wird an dem Ge-
winn der Gesellschaft proportional zu seiner wirklich in die Gesellschaft einge-
brachten Einlage beteiligt, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag etwas ande-
res bestimmt. Im Zweifel wird der Kommanditist am Verlust nur bis zur Höhe
der vereinbarten Einlage beteiligt.
Es stellt sich die Frage, ob bis zum Zeitpunkt der Registrierung der Kommandit-
gesellschaft die Kommanditisten die Einlage in die Gesellschaft einbringen müs-
sen. Der Kommanditist muss sich zur Einbringung der Einlage verpflichten, aber
es bedeutet nicht, dass sofort die Einlage eingebracht werden muss. Der Inhalt
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des Art. 48 § 3 HGG i.V.m. anderen Vorschriften, die sich auf Kommanditisten
beziehen, erlaubt nicht die Annahme der Möglichkeit einer einlagelosen Gesell-
schaft. Alle Gesellschafter müssen sich zur Einbringung der Einlage verpflich-
ten, was im Falle der Komplementäre der Übergang der Rechte auf die Gesell-
schaft bewirkt und im Falle der Kommanditisten ihre Verpflichtung zur Einbrin-
gung der Einlage. Seit dem Moment der Registrierung haben die Gesellschaft
und die übrigen Gesellschafter einen Anspruch gegen den Kommanditisten auf
die Einbringung der Einlage. Das bestätigt Art. 112 § 1 HGG, der besagt, dass
der Kommanditist von der Haftung innerhalb der Grenzen der Einlage frei ist,
die er in die Gesellschaft eingebracht hat.
In der Kommanditgesellschaft werden, ähnlich wie in der Offenen Handelsge-
sellschaft, die Anteile als zivilrechtliche Gesamtheit des Berechtigungen eines
Gesellschafters (sowohl die eines Komplementärs als auch die eines Komman-
ditisten) in der konkreten Gesellschaft (Gesellschaftsanteil), die auch seine Be-
teiligung an dieser Gesellschaft zum Ausdruck bringt, von dem Kapitalanteil
dieses Gesellschafters unterschieden. Mit dem Anteil ist das Geschäftsführungs-
und das Vertretungsrecht in der Gesellschaft, das Recht zur Gewinnbeteiligung,
das Recht auf Auszahlung von Zinsen von den Anteilen sowie das Recht zur
Rückerstattung der Anteile im Falle der Ausscheidung aus der Gesellschaft, ih-
rer Auflösung oder ihrer Liquidation verbunden. Der Kapitalanteil dagegen be-
stimmt in Ziffern den auf den Gesellschafter fallenden Wert des Vermögensteils
der Gesellschaft, der diesem Gesellschafter aus dem Titel seiner Beteiligung an
der Gesellschaft zusteht, d.h. seine Anteile an dem Gesellschaftsvermögen
(Vermögensbeteiligung). Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt
hier den Begriff dieser Kapitalanteile ein, ähnlich wie bei der Offenen Handels-
gesellschaft.369

2.2. Gewinne und Verluste in einer KG

Gemäß Art. 123 HGG ist der Kommanditist am Gewinn der Gesellschaft pro-
portional zu der von ihm tatsächlich in die Gesellschaft eingebrachten Einlage
beteiligt. Diese Vorschrift ist jedoch dispositiv. Ihre Anwendung kann durch den
Gesellschaftsvertrag ausgeschlossen werden370. Aufgrund der Verweisung des
Art. 103 HGG werden die allgemeinen Grundsätze der Beteiligung am Gewinn
in der Offenen Handelsgesellschaft angewendet. Der Gesellschafter der Kom-
manditgesellschaft, sowohl der Komplementär als auch der Kommanditist, hat
das Recht zu verlangen, dass ihm alljährlich Zinsen in der Höhe von 5% seines
Kapitalanteils ausgezahlt werden (Art. 103 i.V.m. Art. 53 HGG), auch wenn die
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Gesellschaft Verluste erlitten hat. Das ist jedoch eine dispositive Norm. Die Ge-
sellschafter können also ihre Anwendung ausschließen.371 Gemäß Art. 123 § 3
HGG wird im Zweifel der Kommanditist am Verlust nur bis zur Höhe der ver-
einbarten Einlage beteiligt.

3. Vermögen, Einlagen, Stammkapital und Anteile in einer Kommanditge-
sellschaft auf Aktien. Gewinne und Verluste

3.1. Vermögen, Einlagen, Stammkapital und Anteile in einer KGaA

In bezug auf den Begriff des Vermögens und der Einlagen in der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien gelten die Ausführungen zur KG entsprechend. In einer
Kommanditgesellschaft auf Aktien bildet sich das Stammkapital aus den Einla-
gen der Kommanditaktionäre.
Die Bestimmungen über das Stammkapital, die Einlagen der Aktionäre, die Ak-
tien einer Aktiengesellschaft finden gemäß Art. 126 § 1 Ziff. 2 HGG entspre-
chende Anwendung auf die Kommanditgesellschaft auf Aktien. Man sollte also
annehmen, dass hier die Norm gilt, dass die Aktien, die für Sacheinlagen über-
nommen werden, spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Registrierung der
Gesellschaft voll gedeckt sein müssen. Für Bareinlagen übernommene Aktien
müssen vor der Registrierung der Gesellschaft mindestens zu einem Viertel ihres
Nominalwerts bezahlt sein (Art. 309 § 3 HGG).
Dasselbe betrifft der Art. 304 § 1 Ziff. 4 HGG, gemäß dem die Satzung der Ak-
tiengesellschaft und in diesem Falle auch der Kommanditgesellschaft auf Akti-
en, die Höhe des Stammkapitals und den vor der Eintragung eingezahlten Betrag
zur Deckung des Stammkapitals bestimmen sollte.372 Der Komplementär kann
die Einlage in die Gesellschaft für das Stammkapital und auch für andere Fonds
einbringen. Gemäß Art. 132 HGG schließt die Einbringung der Einlage in das
Stammkapital durch den Komplementär seine unbeschränkte Haftung für die
Gesellschaftsverpflichtungen nicht aus.
Gemäß Art. 126 § 1 i.V.m. Art. 103 und Art. 48 § 2 HGG kann die Einlage des
Komplementärs die Einbringung oder Belastung von Sacheigentum oder ande-
ren Rechten sowie die Erbringung anderer Leistungen für die Gesellschaft sein.
Rechte, zu deren Einbringung in die Gesellschaft sich ein Gesellschafter ver-
pflichtet hat, gelten als auf die Gesellschaft übertragen. Das Stammkapital muss
zumindest 50 000 Zloty betragen (Art. 126 § 2 HGG).
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3.2. Gewinne und Verluste in einer KGaA

Nach Art. 147 HGG ist sowohl der Komplementär als auch der Kommanditi-
staktionär am Gewinn der Gesellschaft proportional zu ihren in die Gesellschaft
eingebrachten Einlagen beteiligt, es sei dass denn die Satzung etwas anderes be-
stimmt. Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, steht dem Komplementär,
dem das Recht zur Geschäftsführung nicht entzogen wurde und der eine Vergü-
tung wegen der Aufnahme der in Art. 137 § 1 und Art. 141 HGG genannter Ge-
schäfte bezieht, die Beteiligung am Gesellschaftsgewinn nicht in dem Verhältnis
zu, der seiner Einbringung von Arbeitsleistung entspricht. Auf die Komplemen-
täre finden keine Anwendung die Vorschriften des Art. 347ff. HGG über die Be-
stimmung und Verteilung des Gewinnes sowie über die Grundsätze der Erhö-
hung und Herabsetzung des Dividendenbetrags. Der den Komplementären zu-
stehende Gewinn/Verlust unterliegt den Grundsätzen, die sich auf die Offene
Handelsgesellschaft beziehen. Dagegen betreffen die Aktien die Vorschriften im
Art. 348 HGG sowie die Verteilung der Dividende mit der Berücksichtigung
etwaiger Privilegien.373

IV. Personenhandelsgesellschaften im Rechtsverkehr: Vertretung und
Haftung der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter

1. Offene Handelsgesellschaft im Rechtsverkehr

Die bisher in diesem Kapitel besprochenen Fragen betrafen die Innenverhältnis-
se zwischen den Gesellschaftern untereinander, während die Bemerkungen über
die Vertretung und Haftung zum Außenverhältnis der Gesellschaft gehören.

1.1. Vertretung in einer OHG

Nach Art. 29 § 1 HGG hat jeder Gesellschafter als gesetzlicher Vertreter das
Recht zur Gesellschaftsvertretung, es sei denn, dass der Gesellschaftsvertrag
gemäß Art. 30 § 1 HGG: bestimmte Gesellschafter von der Vertretung der Ge-
sellschaft ausschließt und diese eine solche Bestimmung der Gesellschaft ak-
zeptieren, oder das Recht zur Vertretung nur gemeinsam mit einem anderen Ge-
sellschafter oder einem Prokuristen vorsieht. „Eine Beschränkung der Vertre-
tungsmacht kann ebenfalls vereinbart werden. Diese entfaltet aber gegenüber
Dritten keine Wirkung, sondern hat im Innenverhältnis zur Folge, dass der in der
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Vertretung beschränkte Gesellschafter bei Überschreitung seiner Vertretungs-
macht durch die Gesellschaft in Anspruch genommen werden kann.“374 Außer
durch Gesellschafter kann die Gesellschaft durch Prokuristen, Bevollmächtigte
(Art. 95 ff. ZGB), Liquidatoren und Insolvenzverwalter vertreten werden. Wenn
der Gesellschafter ins Register als Gesellschaftsvertreter eingetragen wurde und
er danach dieses Recht aus einem wichtigen Grund verloren hat, sollte er aus
dem Register als Vertreter ausgestrichen werden. Außer dem Gesellschafter sind
ins Register die Prokuristen einzutragen. Man sollte auch die Vertretungsweise
bestimmen, vor allem wenn die besonderen Prinzipien der Gesamtvertretung
gewählt werden375. Nach Art. 29 § 2 HGG erstreckt sich die Vertretungsmacht
der Gesellschafter auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte und
gemäß § 3 dieses Artikels darf man sie gegenüber Dritten nicht rechtswirksam
einschränken. Möglich ist es also, das Vertretungsrecht auszuschließen, aber
nicht es zu beschränken. Das Recht zur Vertretung der Gesellschaft  kann einem
Gesellschafter gegen seinen Willen nur aus wichtigen Gründen durch rechts-
kräftiges Gerichtsurteil entzogen wird (Art. 30 § 2 HGG). Der Gegenstandsbe-
reich der Vertretung umfasst alle Handlungen, auch diejenigen die mit der Füh-
rung des Handelsunternehmens nicht zusammenhängen376. Dies betrifft also
auch die Handlungen, die mit der Veräußerung und Belastung von Grundstük-
ken, der Erteilung und dem Widerruf einer Prokura, außer der Veräußerung oder
der Verpachtung des Unternehmens, sowie der Bestellung eines Nießbrauchs am
Unternehmen verbunden ist. Denn für die letztgenannten Handlungen ist zusätz-
lich eine besondere Bevollmächtigung in Form eines, auch mit den von der Ver-
tretung ausgeschlossenen Gesellschaftern gemeinsam gefassten Gesellschafter-
beschluss nötig. Die Prokura bevollmächtigt auch zu allen gerichtlichen und au-
ßergerichtlichen Handlungen, jedoch ist zur Veräußerung und zur Verpachtung,
zur Bestellung eines Nießbrauchs am Unternehmen sowie zur Veräußerung und
zur Belastung eines Grundstücks eine ausdrückliche Ermächtigung erforderlich.
Zur Gesellschaftsvertretung kann man auch Bevollmächtigte bestellen. Der Be-
reich der Tätigkeit eines Bevollmächtigten ergibt sich aus der Bevollmächtigung
und der Art der Vollmachtserteilung. Gemäß Art. 98 ZGB umfasst eine allge-
meine Vollmacht die Ermächtigung zu Handlungen im Rahmen einer gewöhnli-
chen Verwaltung. Für Rechtsgeschäfte, die den Umfang einer gewöhnlichen
Verwaltung überschreiten, ist eine die Art der Geschäfte bestimmende Voll-
macht erforderlich, es sei denn, dass das Gesetz eine Vollmacht für das einzelne
Rechtsgeschäft fordert.
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1.2. Haftung einer OHG und ihrer Gesellschafter

Die Offene Handelsgesellschaft tritt im Rechtsverkehr unter eigener Firma auf.
Sie wird unter vielen Gesichtspunkten so behandelt wie eine juristische Person.
Diese Gesellschaft kann nämlich unter eigenem Namen Rechte erwerben, dar-
unter das Eigentum an Grundstücken und anderen Sachenrechten, Verbindlich-
keiten eingehen, klagen und verklagt werden (Art. 8 § 1 HGG). Sie besitzt auch
ein eigenes getrenntes Gemeinschaftsvermögen, mit dem sie für eigene Ver-
bindlichkeiten haften kann. Für die Verbindlichkeiten haftet die Gesellschaft mit
ihrem ganzen Vermögen, sowohl mit dem, das sie im Moment der Vollstreckung
der Haftung besaß, als auch mit einem zukünftigen Vermögen377. Die Ver-
pflichtungen der Gesellschaft sollten durch sie in Übereinstimmung mit dem In-
halt der jeweiligen Verpflichtung und in einer ihrer sozial-ökonomischen
Zweckbestimmung und den guten Sitten entsprechenden Art und Weise erfüllt
werden.
Wenn in diesem Bereich bestimmte Gebräuche gelten, dann ist die Verpflich-
tung auch in einer diesen Gebräuchen entsprechenden Art und Weise zu erfüllen
(Art. 354 § 1 ZGB). Darüber hinaus ist die, in Verhältnissen der gegebenen Art,
allgemein erforderliche Sorgfalt zu beachten, die man entsprechend der vom Ge-
sellschafter ausgeübten wirtschaftlichen Tätigkeit unter Berücksichtigung des
beruflichen Charakters dieser Tätigkeit bestimmt (Art. 355 ZGB). Die Erfüllung
der Verpflichtungen regeln die Vorschriften Art. 450 ff. ZGB, dagegen die Fol-
gen der Nichterfüllung der Verpflichtungen Art. 471 ff. ZGB.378 Wie Rechtspre-
chung von 1934 besagt, die auch unter dem HGG aktuell bleibt, kommt die
Haftung aus Gesellschaftsvermögen einer OHG für die vorgenommenen durch
den Gesellschafter Geschäfte in Frage in allen Fällen, in welchen diese Hand-
lungen das Gesellschaftsvermögen betreffen, unabhängig, ob es sich um die
Rechtsgeschäfte oder andere Tätigkeiten, insbesondere unerlaubte Handlungen
handelt379. Die Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaft haften für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft unbeschränkt mit ihrem ganzen Vermögen
und gesamtschuldnerisch mit den übrigen  Gesellschaftern und der Gesellschaft,
unter Berücksichtigung der subsidiären Haftung (Art 22 § 2 HGG). „Nach polni-
schem Recht besteht dabei zwischen allen Gesellschaftern und der Gesellschaft
grundsätzlich ein echtes Gesamtschuldverhältnis, die Schulden der Gesellschaft
sind also damit Schulden des Gesellschafters. Dieses Prinzip gilt jedoch nur,
solange die Gesellschaft nicht in das Register eingetragen ist. Mit der Eintra-
gung haftet der Gesellschafter nur noch subsidiär.“380
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Der Gläubiger der Gesellschaft kann die Zwangsvollstreckung in das Vermögen
eines Gesellschafters nur dann vornehmen, wenn die Zwangsvollstreckung in
das Vermögen der Gesellschaft keinen Erfolg hat (Art. 31 § 1  HGG). Diese Be-
stimmung steht der Erhebung einer Klage gegen einen Gesellschafter, vor Fest-
stellung der erfolglosen Zwangsvollstreckung in das Vermögen der Gesellschaft
nicht entgegen. Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt also das
Prinzip der subsidiären Haftung der Gesellschafter ein, nach dem Vorbild des
französischen und amerikanischen Rechts. Trotz der Ähnlichkeit der Haftung
der Gesellschafter einer OHG und einer zivilen Gesellschaft, hat der Gesetzge-
ber nur bei der zivilen Gesellschaft vorgesehen, dass zur Vollstreckung in das
gemeinsame Gesellschaftervermögen ein Vollstreckungstitel gegen allen Gesell-
schafter notwendig ist (Art. 778 ZPO). Dagegen fehlt es an solcher Vorschrift
für die OHG, was vor dem Hintergrund des polnischen HGB (gegenwärtig
HGG) bezeugt, dass kein Vollsreckungstitel gegen die Gesellschafter der OHG
nötig ist, wenn ein Vollstreckungstitel gegen Gesellschaft besteht381.
Der Art. 31 HGG über die subsidiäre Haftung der Gesellschafter einer OHG ist
aufgrund Art. 89, 103 und Art 126 § 1 Ziff. 1 HGG entsprechend auf Partner-
schaftsgesellschaft, Kommanditgesellschaft sowie Kommanditgesellschaft auf
Aktien anzuwenden. In Wirklichkeit handelt sich aber nicht um entsprechende
Anwendung sondern direkte. Deswegen könnte man bei einer Novellierung des
HGG diese Vorschrift in die gemeinsame Vorschriften über Personengesell-
schaften verschieben.382 Die subsidiäre Haftung des Gesellschafters betrifft nicht
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die vor ihrer Eintragung ins Register ent-
standen sind.383 Die gesamtschuldnerische Haftung ist in den Art. 366 - 378
ZGB geregelt. Sie kann nicht durch Vertrag ausgeschlossen werden.384

Nach Art. 34 HGG entfalten die vertraglichen Bestimmungen, die mit den Vor-
schriften der Art. 31 – 33  HGG nicht übereinstimmen, gegenüber Dritten keine
Rechtswirksamkeit. Die Gesellschafterhaftung der Offenen Handelsgesellschaft
ist ferner eine persönliche Haftung. Persönliche Haftung bedeutet, dass sie sich
auf das ganze Vermögen des Gesellschafters bezieht und alle Vermögensrechte
ohne Beschränkungen umfasst.  Die Gesellschafterhaftung im Außenverhältnis
kann man nicht gegenüber den Gläubigern beschränken. Man kann jedoch Be-
schränkungen der Gesellschafter untereinander, also der Haftung im Innenver-
hältnis, die keinen Einfluss auf die Verhältnisse gegenüber Dritten haben, ein-
führen.385 Die Befriedigungsweise kann sich unterschiedlich, abhängig von dem
Willen der Gläubiger und nicht dem Willen der Gesellschafter, gestalten. Der
Gläubiger kann nämlich die Leistung ganz oder teilweise von allen Gesell-
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schaftern gemeinsam, von einigen von ihnen oder von jedem Gesellschafter ein-
zeln verlangen, und die Befriedigung des Gläubigers durch einen Gesellschafter
befreit die übrigen Gesellschafter (Gesamtschuldnerschaft). Bis zur vollständi-
gen Befriedigung des Gläubigers bleiben die Gesellschafter gesamtschuldnerisch
verpflichtet (vgl. Art. 366 § 1 und 2 ZGB). Das Gesetzbuch über die Handelsge-
sellschaften sieht auch besondere Haftungsgrundsätze für Gesellschafter im Fall
des Eintritts in die Gesellschaft vor:
- Die Haftung erstreckt sich auch auf die Verbindlichkeiten, die vor dem Ein-

tritt des jeweils neu eingetretenen Gesellschafters entstanden sind (Art. 32
HGG). Er wird folglich so behandelt, als ob er von Anfang an Teilhaber der
Gesellschaft wäre.

- Wer einen Vertrag über eine Offene Handelsgesellschaft mit einem Einze-
lunternehmer abschließt, der das Unternehmen in die Gesellschaft einge-
bracht hat, haftet auch für die vor der Gesellschaftsgründung bei der Führung
dieses Unternehmens entstandenen Verbindlichkeiten (Art. 33 HGG).386 Es
handelt sich dabei um die Situation, dass bei der Gründung einer OHG als
Einlage in die Gesellschaft ein Einzelunternehmen eingebracht wird.

Bei der Übertragung der Gesamtheit der Rechte und Pflichten eines Gesell-
schafters auf eine andere Person haften, gemäß Art. 10 § 3 HGG, für die mit der
Beteiligung an der Gesellschaft verbundenen Verbindlichkeiten des austretenden
Gesellschafters sowie für die Verbindlichkeiten dieser Personengesellschaft der
austretende Gesellschafter und der in die Gesellschaft eintretende Gesellschafter
gesamtschuldnerisch. Wie schon erwähnt, dürfen die Haftungsgrundsätze in ei-
ner Offenen Handelsgesellschaft und die Grundsätze, die mit dem Eintritt in die
Gesellschaft verbunden sind, mit dem übereinstimmenden Parteiwillen nicht ge-
ändert werden, und eine eventuelle Änderung ist gegenüber Dritten rechtsun-
wirksam. Ebenso wie im deutschen Recht kann der Gesellschafter, der wegen
einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in Anspruch genommen wird, diejenigen
Einwendungen geltend machen, die von der Gesellschaft gegenüber dem Gläu-
biger erhoben werden können. So bestimmt es Art. 35 § 1 HGG und Art. 375 § 1
ZGB. Darüber hinaus kann nach Art. 36 § 1 HGG während der Dauer der Ge-
sellschaft ein Gesellschafter die Bezahlung des auf ihn fallenden Anteils an einer
Forderung der Gesellschaft vom Schuldner nicht verlangen und ebenso wenig
gegenüber einem Gläubiger mit Forderungen der Gesellschaft aufrechnen. Ein
Schuldner der Gesellschaft kann mit einer ihm persönlich gegen einen Gesell-
schafter zustehenden Forderung nicht gegenüber der Gesellschaft aufrechnen.
Gemäß Art. 54 § 2 HGG kann der Gesellschafter nicht mit einer ihm gegen die
Gesellschaft zustehenden Forderungen gegen eine Forderung der Gesellschaft
aufrechnen, die der Gesellschaft gegen den Gesellschafter wegen der Zufügung
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eines Schadens zusteht. Die Offene Handelsgesellschaft haftet nicht für die per-
sönlichen Verbindlichkeiten der Gesellschafter387.

2. Kommanditgesellschaft im Rechtsverkehr

2.1. Vertretung in einer KG

Die Vertretung in der Kommanditgesellschaft ist, neben der Haftung für die
Verbindlichkeiten, Teil des Außenverhältnisses dieser Gesellschaft. Sie betrifft
also das Vornehmen von Rechtsgeschäften mit Dritten. Die Grundsätze der
Vertretung der Kommanditgesellschaft haben unabdingbaren Charakter (zwin-
gendes Recht). Daher entfalten die mit ihnen nicht übereinstimmenden Ver-
tragsbestimmungen gegenüber Dritten keine Rechtswirkung (Art. 119 HGG).388

Der die Kommanditgesellschaft direkt betreffende Abschnitt des HGG enthält
keine vollständige Regelung der Vertretung.389 In Angelegenheiten, die im Ab-
schnitt über die Kommanditgesellschaft des Gesetzbuches nicht geregelt sind,
finden auf die Kommanditgesellschaft die Vorschriften über die Offene Han-
delsgesellschaft entsprechende Anwendung, wenn das Gesetz nichts anderes be-
stimmt (Art. 103 HGG).
Folgende Arten der Gesellschaftsvertretung sind zu unterscheiden: Die gesetzli-
che Vertretung und die Vertretung aufgrund einer Bevollmächtigung sowie die
Vertretung aufgrund einer erteilten Prokura.390 Die gesetzlichen Vertreter der
Kommanditgesellschaft sind ihre Komplementäre. Gemäß Art. 117 HGG ver-
treten die Gesellschaft die Komplementäre, denen nicht kraft des Gesellschafts-
vertrages oder rechtskräftiger Gerichtsentscheidung das Vertretungsrecht der
Gesellschaft entzogen wurde. Den Komplementären stehen die Berechtigungen
zu, die den Rechten der Gesellschafter der Offenen Handelsgesellschaft entspre-
chen. Sie haben also das Recht zur Vertretung der Gesellschaft und das Recht
zur Geschäftsführung. Die Vertretung kann durch einen einzigen Komplementär
oder gemeinschaftlich durch mehrere oder alle Komplementäre erfolgen. Dies ist
von den im Vertrag getroffenen Entscheidungen abhängig. Der Vertrag kann
auch die Notwendigkeit des Zusammenwirkens der Komplementäre oder des
Komplementärs mit einem Prokuristen vorschreiben.
Das Recht zur Vertretung der Gesellschaft kann einem Gesellschafter gegen sei-
nen Willen nur aus wichtigen Gründen durch rechtskräftiges Gerichtsurteil ent-
zogen werden (Art. 30 § 2 HGG).391 Keine Zweifel ergeben sich bei der Entzie-
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hung des Vertretungsrechts aus dem ursprünglichen Inhalt des Gesellschaftsver-
trages. Strittig ist dagegen, ob es möglich ist, kraft des Art. 9 HGG eine Be-
stimmung in den Gesellschaftsvertrag aufzunehmen, die es erlaubt, eine Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages vorzunehmen, die auf die Ausschließung des
Vertretungsrechts eines Komplementärs ohne dessen Zustimmung gerichtet ist.
Die Aufnahme einer solchen Bestimmung ist unzulässig –  der Art. 30 § 2 HGG
sollte also als eine Spezialvorschrift im Verhältnis zum Art. 9 HGG angesehen
werden. Für diese Ansicht spricht die Verwendung der Formulierung „aus-
schließlich”, die den Ausnahmecharakter dieser Norm unterstreicht. Zulässig ist
dagegen eine Bestimmung im Gesellschaftsvertrag, kraft derer die Änderung des
Gesellschaftsvertrages im Bereich des Ausschlußes des Vertretungsrechts vor-
genommen wird, das einem Komplementär zusteht. Dieser Bestimmung bedarf
der Zustimmung der Mehrheit der Komplementäre, mit dem Vorbehalt, dass im
Rahmen dieser Mehrheit die Zustimmung des Komplementärs, den die rechtli-
che Änderung des Vertrages betrifft, erlangen wird.
Das sich aus dem Gesetz ergebende Vertretungsrecht des Komplementärs kann
nicht mit Wirkung gegen Dritte beschränkt werden (Art. 29 § 3 i.V.m. Art. 103
HGG). Eine solche Beschränkung kann dagegen im Innenverhältnissen wirksam
sein. Der zur Gesellschaftsvertretung befugter Komplementär kann im Namen
der Gesellschaft sämtlicher gerichtlichen und außergerichtlichen Geschäfte vor-
nehmen (Art. 29 § 2 HGG i.V.m. Art. 103 HGG). Der im Namen der Gesell-
schaft handelnde  Komplementär begründet Rechte Verpflichtungen mit direkter
Wirkung für die Gesellschaft.392

Außer den Komplementären können die Gesellschaft auch Bevollmächtigte und
Prokuristen vertreten, wie oben bereits erwähnt wurde. Die Kommanditisten
können dagegen die Gesellschaft nur aufgrund einer Bevollmächtigung vertreten
(Art. 118 § 1 HGG). Sie haben also kein gesetzliches Vertretungsrecht. Ihre Er-
mächtigung zur Vornahme von Rechtsgeschäften kann sich aus einer Willenser-
klärung des Vollmachtgebers, welcher die Gesellschaft ist, ergeben.393 Sie haften
jedoch gegenüber Dritten ohne Einschränkung, wenn sie im Namen der Gesell-
schaft ein Rechtsgeschäft durchführen, ohne ihre Vollmacht zu offenbaren. Dies
gilt auch für die Gesellschaftsvertretung durch einen Kommanditisten, der dazu
keine Ermächtigung hat oder seine Befugnisse überschreitet (Art. 118 § 2 HGG
– ius cogens in Außenverhältnissen). Dem Kommanditisten kann eine allgemei-
ne Vollmacht, eine solche zu Geschäften bestimmter Art oder eine solche zu ei-
nem bestimmten Rechtsgeschäft erteilt werden (Art. 98 ff. ZGB). Der Komman-
ditist kann auch ein Prokurist der Gesellschaft sein. Die Erteilung der Prokura
erfordert die Zustimmung aller Gesellschafter, die das Recht der Geschäftsfüh-
rung der Gesellschaft haben394, es sei denn dass der Gesellschaftsvertrag etwas
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anderes bestimmt (Art. 41 § 1 HGG und Art. 37 § 1 HGG i. V. m. dem Art. 103
HGG).395 Es soll jedoch nicht unerwähnt bleiben, dass der Bereich des Vertre-
tungsrechts durch die Komplementäre und die Kommanditisten - als Bevoll-
mächtigte oder Prokuristen – im Fall der ersten größer ist, als im Fall der letzte-
ren. Sogar wenn dem Kommanditisten eine Prokura erteilt wurde, kann er nicht
ein Grundstück veräußern, einen Prokuristen bestellen oder abberufen. Das liegt
aber im Rahmen der Bevollmächtigung eines Komplementärs. Außerdem sind
für den Komplementär im Unterschied zum Kommanditisten keine zusätzlichen
Handlungen, um das Vertretungsrecht zu erlangen, erforderlich.396 Einen Proku-
risten kann jeder Komplementär, der das Recht der Geschäftsführung der Ge-
sellschaft hat, abberufen, es sei denn dass der Gesellschaftsvertrag etwas anderes
bestimmt (Art. 41 § 2 und Art. 37 § 1 HGG i.V.m. Art. 103 HGG)397.

2.2. Haftung einer  KG und ihrer Gesellschafter

Die Grundsätze der Haftung in der Kommanditgesellschaft haben unabdingba-
ren Charakter (zwingendes Recht). Daher entfalten die mit ihnen nicht überein-
stimmenden Vertragsbestimmungen gegenüber Dritten keine Rechtswirkung
(Art. 119 HGG). Man muss dabei zwei unterschiedliche Situationen erörtern.
Seit Abschluss des Vertrages über die KG und bis zur ihrer Eintragung ins  Un-
ternehmerregister besteht eine Vorgesellschaft, auf welche die Vorschriften des
ZGB über eine zivile Gesellschaft Anwendung finden. In bezug auf die Haftung
besagt der Art. 109 § 2 HGG zusätzlich, dass die Personen, die nach ihrer Grün-
dung und vor ihrer Eintragung ins Register im Namen der Gesellschaft gehan-
delt haben, gesamtschuldnerisch haften. Dasselbe bestimmt übrigens der Art.
864 ZGB (betr. zivile Gesellschaft), nämlich dass, für Verpflichtungen der Ge-
sellschaft die Gesellschafter gesamtschuldnerisch haften. Das bedeutet, dass so-
wohl die künftigen Komplementäre als auch Kommanditisten persönlich für die
Verbindlichkeiten vor der Registrierung haften. Bis zum Moment der Eintra-
gung bestehen Verhältnisse, die sich also mit unbeschränkter, persönlicher, ge-
samtschuldnerischer und vorrangiger Haftung charakterisieren lassen398. Der
Moment der Eintragung entscheidet erst über die Änderung der Regel von der
unbeschränkten Haftung auf beschränkte Haftung bis zur Höhe des Kommandit-
betrages in bezug auf die Kommanditisten. Für die Verbindlichkeiten der Ge-
sellschaft haftet die Gesellschaft und die Gesellschafter. Die Haftung der Gesell-
schafter ist unterschiedlich, abhängig von der Frage, ob sich um Komplementä-
ren oder Kommanditisten handelt. Die besonderen Grundsätze der Haftung
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Dritten gegenüber in einer Kommanditgesellschaft gelten also ab der Eintragung
ins Register. Im Falle der Komplementäre ab der Eintragung findet die subsidiä-
re Haftung Anwendung. Hinsichtlich der Haftung der Komplementäre gelten im
Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften folgende Regeln. Ein Komplementär
hat im Außenverhältnis die Stellung eines Gesellschafters einer Offenen Han-
delsgesellschaft, was sich sowohl auf die Vertretung, wie auch auf die Haftung
für die Verbindlichkeiten bezieht399. Hier gibt es die subsidiäre, persönliche und
solidarische Haftung eines Gesellschafters. Gemäß Art. 31 § 1 HGG i.V.m. Art.
103 HGG kann der Gläubiger der Gesellschaft die Zwangsvollstreckung in das
Vermögen eines Gesellschafters nur dann vornehmen, wenn die Zwangsvoll-
streckung in das Gesellschaftsvermögen keinen Erfolg hat (Art. 7781 ZPO). Dies
ist jedoch kein Hindernis für eine Klage gegen einen Gesellschafter vor Fest-
stellung der erfolglosen Zwangsvollstreckung in das Vermögen der Gesellschaft.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften sieht vor, dass die subsidiäre
Haftung eines Gesellschafters nicht die Verbindlichkeiten betrifft, die vor ihrer
Eintragung ins Register entstanden sind (Art. 31 § 3 HGG). Insbesondere betrifft
aber eine Änderung die Haftung nach der Eintragung der Gesellschaft ins Regi-
ster die Kommanditisten. Die Haftung der Kommanditisten gestaltet sich in ge-
wissem Grad anders als die Haftung der Komplementäre. Die Situation eines
Kommanditisten im Bereich der Haftung nähert sich der Stellung eines Gesell-
schafters in einer Kapitalgesellschaft.400 Die Haftung eines Kommanditisten
wird beeinflußt durch: die Einlageneinbringung in die Gesellschaft;  den Wert
der eingebrachten Einlagen; den Wert der zurückgenommenen Einlagen; die
Auszahlungen an den Kommanditisten und die Bestimmung des Kommanditbe-
trages sowie die Erhöhung und die Herabsetzung des Wertes des Kommandit-
betrages.401 Die Haftung eines Kommanditisten ist direkt, persönlich, subsidiär
und solidarisch. Sie kann jedoch den Charakter einer beschränkten oder speziel-
len (vermischten) Haftung haben.402 Die Kommanditisten haften für die Ver-
bindlichkeiten der Kommanditgesellschaft gegenüber ihren Gläubigern nur bis
zur Höhe des Kommanditbetrages (Art. 111 HGG). Ihre Haftung ist also be-
schränkt. Der Begriff des Kommanditbetrages ist der Hauptbegriff für die Be-
stimmung der Kommanditistenhaftung. Dabei ist die begrenzte Kommanditi-
stenhaftung das wesentliche Merkmal der Kommanditgesellschaft, das diese Ge-
sellschaft von der Offenen Handelsgesellschaft unterscheidet, in der die Haftung
sämtlicher Gesellschafter gleich ist. Der Begriff des Kommanditbetrages ist also
ein zentraler Begriff, der das Wesen und die Besonderheit der Kommanditge-
sellschaft bestimmt.403 Der Kommanditbetrag ist eine als Geldbetrag bestimmte
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Quote, welche die Obergrenze der persönlichen Kommanditistenhaftung für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft gegenüber ihren Gläubigern festlegt.404 Der
Gesetzgeber bedient sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften ver-
schiedener Bedeutungen des Kommanditbetrages. Zunächst benutzt es das tradi-
tionelle Verständnis des Kommanditbetrages als Haftungsgrenze eines Kom-
manditisten, die für jeden Kommanditisten getrennt festgestellt werden muss. In
Art. 563 Ziff. 2 HGG und Art. 38 Ziff. 6d HGG handelt es sich um einen Kom-
manditbetrag, der für jeden Kommanditisten gleich ist. Dagegen wird in Art.
522 § 3 HGG und Art. 571 HGG der Begriff der Kommanditbetrages für die Be-
stimmung der Summe der Kommanditbeträge verwendet, also in einem ganz
anderen Sinne als die Grenze der Kommanditistenhaftung.  Man sollte sich für
den bisherigen, allgemein angenommenen Begriff des Kommanditbetrages, als
des Betrages der bestimmten Haftungsgrenze, die für jeden einzelnen Komman-
ditisten getrennt bestimmt werden muss, entscheiden.405 Er stellt keinen kon-
kreten Wert dar, der in das Gesellschaftsvermögen eingebracht wird. Das ist die
Geldquote, die im Gesellschaftsvertrag bestimmt und ins Register eingetragen
ist. Die Bestimmung des Kommanditbetrages ist sehr wichtig, denn wenn sie
nicht ausgewiesen wird, entsteht die Kommanditgesellschaft nicht. Wenn es
mehrere Kommanditisten gibt, können die Kommanditbeträge für jeden von ih-
nen verschiedene Höhen haben. Der Kommanditbetrag stellt eine eigenartige
Garantiesumme (einen Garantiebetrag) dar, die eine besondere Sicherungsfunk-
tion der Liquidität der Gesellschaft hat. Sie stellt eine spezifische Bürgschaftsart
dar, die die Gesellschaft in einer bestimmten Höhe für die Zukunft erteilt ist.406

Nach der Meinung von Lic, der hier gefolgt wird, sollten die Bestimmungen im
Art. 563 Nr. 2 HGG und  Art. 38 Ziff. 6 d HGG durch die Verwendung der Plu-
ralform geändert werden, d.h. statt „die Höhe des Kommanditbetrages” „die Hö-
he der Summen der Kommanditbeträge” einführen.
Der Kommanditbetrag bezieht sich auf sämtliche Verpflichtungen, die in der
Zukunft entstehen. Der Kommanditist kann nicht entscheiden, welche Ver-
pflichtungsarten von dem Betrag befriedigt werden können.  Aus der Sicht der
Haftung sind die Relationen zwischen den einbrachten Einlagen und dem Kom-
manditbetrag wesentlich.407 Der Kommanditbetrag kann gleich, höher oder sogar
niedriger als die eingebrachte Einlage sein. Der Kommanditist ist von der Haf-
tung innerhalb Grenzen der Einlage frei, die er in die Gesellschaft eingebracht
hat. Wenn also der Kommanditbetrag der Höhe nach der eingebrachten Einlage
entspricht, dann ist der Kommanditist von der Haftung befreit, weil er mit der
Einbringung schon seine Haftungsverpflichtung in der Höhe des Kommanditbe-
trages erfüllt hat. Wenn der Kommanditbetrag höher als die Einlage ist, dann
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haftet der Kommanditist nur in der Höhe der Differenz zwischen dem Komman-
ditbetrag und der eingebrachten Einlage.408

In den übrigen Fällen haftet er nicht (Art. 112 § 1 HGG). Auf diese Weise ent-
steht eine Mischhaftung, weil der Kommanditist, neben der Haftung in Grenzen
der Differenz zwischen dem Kommanditbetrag und dem Wert der Einlage, das
Vermögensrisiko der Befriedigung der Gläubiger aus den Einlagen, die er in die
Gesellschaft eingebracht hat, trägt. Während der Gesellschaftstätigkeit kann die
Einlage vollständig oder teilweise zurückgewährt werden. Im Falle der Rückge-
währ der Einlage wird die Haftung in dem Umfang wiederhergestellt, der dem
Wert des Rückgewährten entspricht. Wird das Gesellschaftsvermögen durch
Verlust vermindert, gilt im Verhältnis zu den Gläubigern jede Auszahlung als
Rückgewähr der Einlage, die von der Gesellschaft zugunsten des Kommanditi-
sten vor Auffüllung der Einlage bis zu ihrem ursprünglichen Wert vorgenom-
men wurde. Die Vornahme solcher Auszahlungen bedarf nicht der Eintragung
ins Register. Der Kommanditist ist nicht zur Rückgewähr dessen, was er aus
dem Gewinn auf Grundlage des Jahresabschlussberichts erhalten hat, verpflich-
tet, es sei denn, er handelte bösgläubig (Art. 112 HGG).
Die Herabsetzung des Kommanditbetrages hat gemäß Art. 113 HGG keine
Rechtswirkung gegenüber Gläubigern, deren Forderungen vor der Eintragung
der Herabsetzung in das Register bestanden. Der Kommanditbetrag kann geän-
dert, also sowohl erhöht wie auch herabgesetzt werden. Eine Herabsetzung des
Kommanditbetrages stellt eine Änderung des Gesellschaftsvertrages dar und er-
fordert daher einen einstimmigen Beschluss sämtlicher Gesellschafter, sowohl
der Komplementäre wie auch der Kommanditisten. Die Änderung eines solchen
Vertrages erfordert weiter eine notarielle Beurkundung. Die Herabsetzung muss
ins Register eingetragen und dann die Registrierung veröffentlicht werden (Art.
110 HGG). Eine solche Eintragung hat einen konstitutiven Charakter. Deswegen
treten rechtliche Folgen gegenüber Dritten erst nach der Eintragung und der
Veröffentlichung ein. Der Kommanditbetrag kann auch erhöht werden, obwohl
das Gesetzbuch diese Frage nicht regelt.409 Die Erhöhung des Wertes der ur-
sprünglich eingebrachten Einlage, die niedriger als der Kommanditbetrag ist,
bewirkt die Begrenzung oder den Ausschluß der persönlichen Haftung. Die glei-
che Wirkung hat auch die Einlagenaufstockung, wenn die Einlage nicht von An-
fang an vollständig eingebracht wurde. Auch die Erhöhung des Kommanditbe-
trages hat Einfluss auf die Haftung und die gegenseitigen Beziehungen zwischen
der Einlage und dem Kommanditbetrag410, was bereits oben festgestellt worden
ist. Die Eintragung der Erhöhung hat einen deklaratorischen Charakter411.
Irgendwelche bedingten oder andere Haftungsbeschränkungen der Kommanditi-
sten, die im Vertrag der Kommanditgesellschaft oder dem Gesellschafterbe-
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schluss enthalten sind, entfalten gegenüber Dritten keine Rechtswirkung (Art.
119 HGG). Im Innenverhältnis, also gegenüber der Gesellschaft und den übrigen
Gesellschaftern, können die Kommanditisten sich jedoch auf eine solche, im Ge-
sellschaftsertrag oder im Gesellschafterbeschluss vorgesehene Bestimmung, be-
rufen, denn diese ist nicht absolut, sondern nur im Außenverhältnis unwirk-
sam.412 Die Kommanditisten haften dagegen gegenüber Dritten unbeschränkt,
wenn sie ein Geschäft im Namen der Gesellschaft schließen, ohne ihre Voll-
macht als Grundlage der Gesellschaftsvertretung kenntlich zu machen. Dies be-
trifft auch die Kommanditisten ohne Bevollmächtigung oder diejenigen, die den
Bereich der Bevollmächtigung überschreiten (Art. 118 § 2 HGG). Es ist jedoch
eine Haftung für ein konkretes Verwaltungsgeschäft, und nicht eine für sämtli-
che Gesellschaftsverpflichtungen.413

Zusammenfassend sollte man betonen, dass der Kommanditist persönlich haftet,
solidarisch, subsidiär, beschränkt, direkt oder indirekt.
Von diesen allgemeinen Grundsätzen der Haftung der Kommanditisten kann
man besondere Grundsätze unterscheiden. Diese betreffen:
- Die Eingehung einer Verpflichtung vor der Registrierung der Kommanditge-

sellschaft (Art. 109 § 2 HGG); Personen, die nach ihrer Gründung und vor
ihrer Eintragung ins Register im Namen der Gesellschaft gehandelt haben,
haften gesamtschuldnerisch (s.o. S. 157)

- die Übertragung der Gesamtheit von Rechte und Pflichten des Gesellschaf-
ters auf eine andere Person (Art. 10 § 3 HGG); in diesem Fall haften für die
mit der Beteiligung an der Gesellschaft Verbindlichkeiten des austretenden
Gesellschafters sowie für die Verbindlichkeiten dieser Personengesellschaft
der austretende Gesellschafter und die in die Gesellschaft eintretende Gesell-
schafter gesamtschuldnerisch;

- die Aufnahme der Nachname oder die Firma (Name) des Kommanditisten in
die Firma der Gesellschaft. Der Kommanditist haftet dann gegenüber Dritten
wie ein Komplementär (Art. 104 § 4 HGG);

- die Einbringung der Einlage in die Gesellschaft (Art. 112 HGG); siehe oben;
- den Eintritt als Kommanditist in eine bestehende Gesellschaft. Dieser haftet

auch für die Gesellschaftsverbindlichkeiten, die bei seiner Eintragung ins
Register bereits bestehen (Art. 114 HGG),

- der Erlangung der Rechtsstellung eines Komplementärs durch den bisherigen
Kommanditisten (Art. 115 HGG);

- des Abschlusses eines Kommanditgesellschaftsvertrages mit einem Unter-
nehmer, der ein Unternehmen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung
führt, haftet ein Kommanditist auch für die Verbindlichkeiten, die bei der
Führung dieses Unternehmens entstanden sind und bei Eintragung der Ge-
sellschaft ins Register bestehen (Art. 116 HGG);
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- bei Durchführung eines Rechtsgeschäftes durch einen Kommanditisten im
Namen der Gesellschaft, ohne seine Vollmacht zu offenbaren, haftet er für
dieses Geschäft gegenüber Dritten ohne Einschränkung; dies gilt auch für die
Gesellschaftsvertretung durch einen Kommanditisten, der dazu keine Er-
mächtigung hat oder seine Befugnisse überschreitet (Art. 118 HGG);

- im Falle des Todes eines Gesellschafters der OHG kann sein Erbe die Um-
wandlung der Offenen Handelsgesellschaft in eine Kommanditgesellschaft
und die Erteilung der Kommanditistenstellung fordern (Art. 583 - 584 HGG);

- im Falle der Umwandlung einer Personengesellschaft in die Kommanditge-
sellschaft, wenn der Gesellschafter unbeschränkt haftete und die Rechtsstel-
lung eines Kommanditisten in der umgewandelten Gesellschaft erlangt hat
(Art. 584 HGG).

In allen hier genannten Fällen gestalten sich die Grundsätze der persönlichen
Haftung des Kommanditisten anders als nur bis der Höhe des Kommanditbetra-
ges.414

3. Kommanditgesellschaft auf Aktien im Rechtsverkehr.  Organe der Ge-
sellschaft

3.1. Vertretung in einer KGaA

Eine Kommanditgesellschaft auf Aktien wird gemäß Art. 137 § 1 HGG durch
die Komplementäre vertreten, denen nicht kraft Satzung oder rechtskräftiger Ge-
richtsentscheidung das Recht zur Vertretung der Gesellschaft entzogen worden
ist. Dem Komplementär kann also das Vertretungsrecht aus den in der Satzung
vorgesehenen Gründen entzogen werden. Die spätere Entziehung des Vertre-
tungsrechtes der Gesellschaft stellt eine Änderung der Satzung der Gesellschaft
dar und erfordert die Zustimmung sämtlicher übrigen Komplementäre. Die Ent-
ziehung des Vertretungsrechtes gegen den Widerspruch des Komplementärs
kann nur aus wichtigen Gründen kraft rechtskräftiger Gerichtsentscheidung er-
folgen. Der Widerspruch muss zu Protokoll der Hauptversammlung oder in
schriftlicher Form mit notariell beglaubigter Unterschrift spätestens innerhalb
eines Monats nach der Fassung des Hauptversammlungsbeschlusses eingelegt
werden. Die Entziehung des Vertretungsrechtes der Gesellschaft gegen den Ein-
spruch des Komplementärs befreit diesen Gesellschafter von der persönlichen
Haftung für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die ab dem Zeitpunkt der
Durchführung einer entsprechenden Eintragung ins Register entstanden sind.
Ein Aktionär kann die Gesellschaft nach Art. 138 HGG nur als Bevollmächtigter
vertreten. Wenn er ein Rechtsgeschäft im Namen der Gesellschaft durchführt,
                                                     
414 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 209



163

ohne seine Vollmacht offen zu legen, haftet er für die Folgen dieses Geschäfts
gegenüber Dritten ohne Beschränkung. Dies betrifft auch die Vertretung der Ge-
sellschaft durch einen Aktionär, der keine Vollmacht besitzt oder ihren Umfang
überschreitet.
Die Bestimmungen der Satzung, die mit diesen Grundsätzen nicht übereinstim-
men, entfalten gegenüber Dritten keine Rechtswirkungen.

3.2.  Haftung einer KGaA und ihrer Gesellschafter

Die Haftung der Komplementäre einer Kommanditgesellschaft auf Aktien für
ihre Verbindlichkeiten ist persönlich, unbeschränkt in ihrer Höhe und subsidiär
(zu diesen Begriffen vergleiche insbesondere Art. 126 § 1 Ziff. 1, Art. 103 und
31 HGG). Das Einbringen einer Einlage für Stammkapital durch einen Kom-
plementär schließt gemäß Art. 132 HGG in diesem Teil seine unbeschränkte
Haftung für die Gesellschaftsverbindlichkeiten nicht aus. Ein neu in die Gesell-
schaft eintretender Komplementär haftet für die Gesellschaftsverbindlichkeiten,
die im Zeitpunkt seiner Eintragung ins Register vorhanden waren. Die Personen,
die im Namen der Gesellschaft nach ihrer Errichtung und vor ihrer Eintragung
ins Register gehandelt haben, haften gesamtschuldnerisch.
Das allgemeine Prinzip im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften ist, dass
die Kommanditaktionäre nicht für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften.
Diesen Grundsatz drückt Art. 135 HGG aus. Es ist aber ein unglücklicher Aus-
druck, denn man muss beachten, dass auch die Komplementäre Kommanditak-
tionäre der Gesellschaft sein können.  Darüber hinaus ist der Kommanditaktio-
när im Verhältnis zu der Gesellschaft gemäß Art. 128 HGG nur zu den in der
Satzung bestimmten Leistungen verpflichtet. Von der allgemeinen Norm des
Art. 135 bestehen zwei sehr wesentlichen Ausnahmen. Die erste betrifft die fol-
gende Situation: Der Nachname eines Kommanditisten darf nicht in die Firma
der Gesellschaft aufgenommen werden. Falls der Nachname oder die Firma
(Name) des Kommanditisten in die Firma der Gesellschaft aufgenommen wird,
haftet der Kommanditist gegenüber Dritten wie ein Komplementär (Art. 104 § 4
HGG). Die zweite Ausnahme ist folgende Situation: Der Aktionär kann die Ge-
sellschaft als Bevollmächtigter im Rahmen einer ihm erteilten Ermächtigung
vertreten. Wenn er jedoch ein Rechtsgeschäft im Namen der Gesellschaft vor-
nimmt, ohne seine Vollmacht zu offenbaren, haftet er gegenüber Dritten für die-
ses Rechtsgeschäft ohne Einschränkung.415 Dies betrifft auch die Gesellschafts-
vertretung durch den Aktionär, der keine Bevollmächtigung besitzt oder ihren
Umfang überschreitet. Die Vorschriften des HGG, die in bestimmten Situationen
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die Haftung des Kommanditaktionär erweitern, finden ihre Begründung im per-
sönlichen Charakter der Kommanditgesellschaft auf Aktien.416

3.3. Organe einer KGaA: Vorstand,  Hauptversammlung und  Aufsichts-
rat

3.3.1. Vorstand in einer KGaA

Gemäß Art. 140 HGG haben die Komplementäre das Recht und die Pflicht zur
Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Sie können gemein-
schaftlich, einzeln oder durch einen durch sie bestellten Vorstand handeln. Im
Gesetzbuch wird jedoch der Begriff „Vorstand” nicht verwendet, was darauf
schließen lässt, dass im Zusammenhang mit der Bestellung des Aufsichtsrates
und der Tätigkeit der Hauptversammlung eine Hybridität des Verwaltungssy-
stems in dieser Gesellschaft besteht417.  Die Satzung der Gesellschaft kann be-
stimmen, dass die Geschäftsführung einem oder mehreren Komplementäre an-
vertraut wird. Eine Änderung der Satzung, die das Recht zur Geschäftsführung
der Gesellschaft entzieht oder dieses Recht einem Komplementär einräumt, dem
es bisher entzogen war, bedarf der Zustimmung sämtlicher übrigen Komple-
mentäre. Einem Komplementär steht jedoch nicht das Recht zur Führung der
Geschäfte zu, die gemäß den Vorschriften des Gesetzbuches418 oder der Satzung
auf die Hauptversammlung oder den Aufsichtsrat übertragen worden sind (Art.
141 HGG).

3.3.2.  Hauptversammlung in einer KGaA

Neben dem Vorstand ist die Hauptversammlung ein notwendiges Organ der
Kommanditgesellschaft auf Aktien, das als ein gewöhnliches oder ein außerge-
wöhnliches Organ handeln kann. Das Recht zur Teilnahme an der Hauptver-
sammlung haben alle Gesellschafter, also sowohl die Aktionäre als auch die
Komplementäre, und zwar auch, wenn sie nicht Aktionäre der Kommanditge-
sellschaft auf Aktien sind.419 Gemäß Art. 145 § 4 HGG gibt jede durch den
Komplementär übernommene oder erworbene Aktie das Recht zu einer Stimme.
Jede Aktie, die durch eine Person übernommen oder erworben wurde, die nicht
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Komplementär ist, gibt das Recht zu einer Stimme, wenn die Satzung nichts an-
deres bestimmt. Das Stimmrecht kann dem Aktionär nicht vollständig entzogen
werden (Art. 145 § 3 HGG.). Das Stimmrecht des Komplementärs ohne Aktien
wurde hingegen nicht geregelt. Anzunehmen ist, dass sie ein einfaches Stimm-
recht haben, da sie an der Hauptversammlung teilnehmen. Andernfalls wäre an-
zunehmen, dass ein Komplementär, der an der Hauptversammlung teilnimmt,
kein Stimmrecht hat. Die Übernahme einer Aktie gibt jedoch dasselbe Recht,
das ein Komplementär innehat, der keine Aktie übernommen hat.420 Die Be-
schlüsse der Hauptversammlung bedürfen der absoluten Mehrheit der Stimmen.
Auf die Grundsätze der Hauptversammlung finden die Grundsätze der Haupt-
versammlung in der Aktiengesellschaft Anwendung. Der Art. 146 HGG regelt in
welchen Fällen einen Beschluss der Hauptversammlung  nötig ist. Der Zustim-
mung sämtlicher Komplementäre bedürfen, bei sonstiger  Nichtigkeit, die Be-
schlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten (Art. 146 § 2
HGG): wenn einem oder mehreren Komplementären die Geschäftsführung so-
wie die Vertretung der Gesellschaft anvertraut wird; der Verteilung des Ge-
schäftsjahresgewinns im den Aktionären zustehenden Teil; der Veräußerung und
Verpachtung des Gesellschaftsunternehmens oder eines selbständig organisier-
ten Teils sowie der Bestellung eines Pfandrechtes daran; der Veräußerung von
Immobilien der Gesellschaft; der Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapi-
tals, der Emission von Obligationen; der Verschmelzung und der Umwandlung
der Gesellschaft; der Änderung der Satzung; der Auflösung der Gesellschaft so-
wie anderer in Abschnitt „Kommanditgesellschaft auf Aktien” des Gesetzbuches
oder in der Satzung vorgesehener Rechtsgeschäfte.
Für einen Beschluss in bezug auf eine Veräußerung eines Unternehmens oder
eines seiner organisierten Teile, eine Erhöhung oder Herabsetzung des Stamm-
kapitals, eine Emission von Obligationen, eine Satzungsänderung und eine Ge-
sellschaftsauflösung wird eine ¾-Mehrheit der Aktionärsstimmen und ein ein-
stimmiger Beschluss der Komplementäre benötigt. Die Satzung kann strengere
Voraussetzungen für die Beschlussfassung vorsehen. Die vorgesehene Kon-
struktion kann zu einer Pattsituation in der Entscheidungsfindung führen, und in
den oben genannten Fällen brauchen die Aktionäre außerdem einen einstimmi-
gen Beschluss der Komplementäre.421

Auf der anderen Seite erfordert man gemäß Art. 146 § 3 HGG für folgende
Hauptversammlungsbeschlüsse die Zustimmung der Mehrheit der Komplemen-
täre bei sonstiger Nichtigkeit: der Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr im
den Komplementären zustehenden Teil; betreffend die Art der Deckung der
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Verluste für das abgelaufene Geschäftsjahr; betreffend andere Geschäfte, die im
Gesetzbuch422 geregelt sind.

3.3.3. Aufsichtsrat in einer KGaA

In der Kommanditgesellschaft auf Aktien kann ein Aufsichtsrat berufen werden.
Dieser Rat hat die Aufsicht über jegliche Gesellschaftstätigkeit. Überschreitet
die Anzahl der Aktionäre fünfundzwanzig Personen, muss gemäß Art. 142 HGG
obligatorisch ein Aufsichtsrat berufen werden. Die Aufsichtsratsmitglieder wer-
den durch die Hauptversammlung berufen und abberufen. Ein Komplementär
oder sein Mitarbeiter können nicht Aufsichtsratsmitglieder sein. Wenn ein
Komplementär Aktien der Kommanditgesellschaft auf Aktien übernommen oder
erworben hat, hat er kein Stimmrecht aus diesen Aktien bei der Fassung der ge-
nannten Beschlüsse (es geht um Berufung und Abberufung der Aufsichtsrats-
mitglieder durch die Hauptversammlung). Er kann auch nicht in der Hauptver-
sammlung Bevollmächtigter anderer Aktionäre bei der Fassung solcher Be-
schlüsse sein. Die zwei oben erörterten Fragen betreffen nicht den Komplemen-
tär, der von der Geschäftsführung und der Gesellschaftsvertretung ausgeschlos-
sen ist.
Der Aufsichtsrat übt gemäß Art. 143 § 1 HGG die ständige Aufsicht über die
Tätigkeit der Gesellschaft in allen Bereichen aus. Auf den Aufsichtsrat einer
KGaA werden die Vorschriften des Art. 383 HGG (über Amtsenthebung) nicht
angewandt. Der Aufsichtsrat kann jedoch seinen Mitgliedern zeitweise die Aus-
übung der Komplementärsaufgaben übertragen, wenn keiner der Komplementä-
re, die zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind,
seine Aufgaben erfüllen. Damit werden die Aktionäre zur Geschäftsführung und
Gesellschaftsvertretung gesetzmäßig, und nicht rechtsgeschäftlich, zugelas-
sen.423 Gemäß Art. 143 § 3 HGG kann dieser Rat im Namen der Gesellschaft
eine Schadenersatzklage gegen die Komplementäre erheben, denen das Recht
zur Geschäftsführung der Gesellschaft und zu ihrer Vertretung nicht entzogen
wurde. Die Vorschriften der Art. 483 - 490 HGG über die zivilrechtliche Haf-
tung gelten entsprechend.
Gemäß Art. 144 HGG vertritt  bei der Vornahme der in Art. 143 § 3 und in Art.
378 HGG aufgeführten Geschäfte ein durch Beschluss der Hauptversammlung
berufener Bevollmächtigter die KGaA.
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V. Ausscheiden eines Gesellschafters aus den Personenhandelsgesell-
schaften

1. Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Offenen Handelsgesellschaft

Die Kündigung des Gesellschaftsvertrags424 durch den Gesellschafter gehört zu
einem von drei Ereignissen, die das Ausscheiden eines Gesellschafters aus der
Offenen Handelsgesellschaft verursachen. Der zweite Ereignis stellt der Tod ei-
nes Gesellschafters425 dar, der selbstverständlich auch das Ausscheiden aus der
Gesellschaft bewirkt. Das dritte Ereignis ist der Ausschluss aus der Gesell-
schaft426. Im diesen Fällen ist nach der Art. 65 HGG die Abrechnung mit der
Gesellschaft vorzunehmen. Wenn ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus-
scheidet, wird der Wert des Kapitalanteils des Gesellschafters oder Erben auf-
grund einer getrennten Bilanz bestimmt, in der der Verkaufswert des Vermögens
der Gesellschaft berücksichtigt wird.  Der Kapitalanteil ist in bar auszuzahlen.
Sachen, die der Gesellschafter der Gesellschaft zur Nutzung übergeben hat, sind
in Natur zurückzugeben. Weist der Anteil des ausscheidenden Gesellschafters
oder des Erben eines Gesellschafters bei der Berechnung einen negativen Wert
aus, so ist dieser verpflichtet, den Fehlbetrag gegenüber der Gesellschaft auszu-
gleichen. Der ausscheidende Gesellschafter oder dessen Erbe nehmen an Ge-
winn und Verlust aus noch nicht beendeten Geschäften Teil, haben jedoch kei-
nen Einfluss auf ihre Durchführung. Sie können Aufklärungen, Abrechnungen
und die Verteilung von Gewinn und Verlust am Ende jedes Geschäftsjahres
verlangen. Als Bilanztag unterscheidet der Gesetzgeber: im Fall der Kündigung
der letzte Tag des Geschäftsjahres, in dem die Kündigungsfrist abgelaufen ist;
im Falle des Todes des Gesellschafters oder der Bekanntmachung der Zahlungs-
unfähigkeit der Todestag oder der Tag der Eröffnung des Konkurses; im Falle
des Ausscheidens aufgrund rechtskräftiger Gerichtsentscheidung der Tag der
Einreichung der Klage. In dieser Regelung fehlt es an der Bestimmung des Ter-
mins, in dem dem ausscheidenden Gesellschafter der Kapitalanteil in Geld aus-
bezahlt werden soll. Man kann also annehmen, dass hier der Art. 455 ZGB
i.V.m. Art. 2 HGG Anwendung findet.427 Dieser Artikel betrifft die Leistungs-
frist und stellt fest, wenn eine Frist für die Erfüllung der Leistung nicht bestimmt
ist und sie sich auch nicht aus den Besonderheiten des Schuldverhältnisses er-
gibt, so muss die Leistung unverzüglich erfolgen, nachdem der Schuldner hierzu
aufgefordert worden ist.
Art. 66 HGG regelt den Fall der Zweimann-Gesellschaft. Wenn bei einer aus
zwei Gesellschaftern bestehenden Gesellschaft auf Seite eines Gesellschafters
ein Grund zur Auflösung der Gesellschaft eintritt, so kann das Gericht dem an-
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deren Gesellschafter das Recht zur Übernahme des Vermögens der Gesellschaft
unter der Verpflichtung zuerkennen, mit dem ausscheidenden Gesellschafter
gemäß Art. 65 HGG die Abrechnung durchzuführen. Aufgrund der rechtskräfti-
gen Gerichtsentscheidung geht das Gesellschaftsvermögen auf den bisherigen
Gesellschafter über und wird sein Eigentum. Das bisher durch die OHG geführte
Unternehmen wird ein Unternehmen, das ein Gesellschafter individuell führt
(Einzelunternehmen). Die sich auflösende Gesellschaft beendet ihre Existenz
ohne die Durchführung einer Liquidation.
Die Bevollmächtigung zur Übergabe des Gesellschaftsvermögens ist eine wirt-
schaftliche Angelegenheit im Sinne des Art. 4971 § 2 Ziff. 1 ZPO.428

2. Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Kommanditgesellschaft

Das Ausscheiden der Gesellschafter aus der Kommanditgesellschaft findet nach
den für eine Offene Handelsgesellschaft geltenden Regeln statt (Art. 65, 66
HGG i.V.m. Art. 103 HGG).

3. Ausscheiden eines Gesellschafters aus einer Kommanditgesellschaft auf
Aktien

Gemäß Art. 149 HGG sind die Kündigung der Gesellschaft durch einen Kom-
plementär und sein Ausscheiden aus der Gesellschaft zulässig, soweit die Sat-
zung dies bestimmt. Die Vorschriften über die OHG gelten entsprechend. Dem
Aktionär steht ein solches Kündigungsrecht nicht zu.
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VI. Beendigung der Tätigkeit einer Personenhandelsgesellschaft:  Auflö-
sung und  Liquidation

1. Beendigung der Tätigkeit einer Offenen Handelsgesellschaft

1.1. Auflösung einer OHG

Die Auflösung der Offenen Handelsgesellschaft ist eine Änderung in der
Rechtssituation der Gesellschaft.  Obwohl die Gesellschaft formal noch bis zur
Zeit der Beendigung der Liquidation und der Löschung aus dem Register be-
steht, unterliegt sie bei  Entstehen eines Auflösungsgrundes einer tiefen Um-
wandlung, so dass sie im Prinzip schon nicht mehr in der ursprünglichen Gestalt
besteht. Diese Gesellschaft hat bereits ein anderes Ziel, nämlich die Gesell-
schaftsangelegenheiten zu liquidieren, die Schulden zu bezahlen, die Forderun-
gen einzuziehen und das Vermögen unter die Gesellschafter aufzuteilen. Die
Auflösung der Gesellschaft ist ein Ereignis, das sich auf alle Gesellschafter und
auf die Gesellschaft bezieht.429 Die Auflösung einer Gesellschaft verursachen,
nach Art. 58 HGG, folgende Umstände:
- Die in dem Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Gründe (z.B. wenn der Ver-

trag auf eine bestimmte Zeit abgeschlossen wurde oder zur Realisierung eines
bestimmten Vorhabens),

- ein einstimmiger Gesellschafterbeschluss aller Gesellschafter, in Form einer
Zustimmung zur  Auflösung,

- als Folge der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen der Gesellschaft
erfolgt die Auflösung nach der Beendigung des Konkursverfahrens,

- der Tod eines Gesellschafters oder die Eröffnung des Konkurses über dessen
Vermögen. Der Vertrag kann in diesem Fall vorsehen, dass die Erben in die
Gesellschaftsrechte des Erblassers eintreten können, oder dass die Gesell-
schaft weiterhin zwischen den übrigen Gesellschaftern besteht. Wenn im Ge-
sellschaftsvertrag bestimmt ist, dass die Rechte eines verstorbenen Gesell-
schafters allen Erben gemeinsam zustehen, enthält aber der Gesellschaftsver-
trag in dieser Hinsicht keine besonderen Bestimmungen, haben die Erben ge-
genüber der Gesellschaft eine Person für die Ausübung dieser Rechte zu be-
nennen. An Geschäfte, die von den übrigen Gesellschaftern vor einer solchen
Benennung durchgeführt wurden, sind die Erben des Gesellschafters gebun-
den. Entgegenstehende Bestimmungen des Vertrages sind nichtig (Art. 60
HGG). In der Literatur nimmt man an, dass die benannte Person nur eine Per-
son aus dem Kreis der Erben sein kann430.

- die Kündigung des Gesellschaftsvertrags durch einen Gesellschafter oder ei-
nen Gläubiger des Gesellschafters. Ist die Gesellschaft auf unbestimmte Zeit
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eingegangen, so kann gemäß Art. 61 HGG ein Gesellschafter sechs Monate
vor dem Ende eines Geschäftsjahres kündigen. Eine solche Kündigung ist ei-
ne Kündigung des ganzen Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschaft kann je-
doch weiterhin bestehen trotz der Änderung der Personenzusammensetzung,
wenn dies  im Vertrag bestimmt wurde oder die übrigen Gesellschafter dies
so vereinbaren431. Eine Gesellschaft, die für die Lebenszeit eines Gesell-
schafters eingegangen ist, gilt als für unbestimmte Zeit eingegangen. Wenn
es um die Form der Kündigung geht, sollte man beachten, dass die Kündi-
gung in Form einer schriftlichen Erklärung abgegeben wird, die den übrigen
Gesellschaftern bzw. den zur Vertretung der Gesellschaft berechtigten Ge-
sellschafter vorgelegt werden muss. Die Kündigung des Gesellschaftsvertra-
ges ist ein einseitiges Rechtsgeschäft, auf das auch die entsprechenden Vor-
schriften des ZGB betreffend die Rechtsgeschäfte Anwendung finden, das
sind Art. 56 ff. ZGB.432 Den Gesellschaftsvertrag kann auch ein Gläubiger
des Gesellschafters kündigen. Diese Problematik regelt Art. 62 HGG über
der Pfändung der Gesellschafterrechte. Während des Bestehens der Gesell-
schaft kann also ein Gläubiger eines Gesellschafters nur die Pfändung der
Rechte erwirken, die dem Gesellschafter aus seinem Gesellschaftsanteil zu-
stehen und über die der Gesellschafter frei verfügen kann. Ist jedoch im Lau-
fe der letzten sechs Monate erfolglos die Zwangsvollstreckung433 in das be-
wegliche Vermögen eines Gesellschafters versucht worden, kann sein Gläu-
biger, der aufgrund eines Zwangsvollstreckungstitels434 die Pfändung von
Forderungen bewirkt hat, die dem Gesellschafter im Fall seines Ausscheidens
oder der Auflösung der Gesellschaft zustehen435, den Gesellschaftsvertrag
sechs Monate vor Ende des Geschäftsjahres kündigen, auch wenn der Gesell-
schaftsvertrag für bestimmte Zeit geschlossen wurde. Ist im Gesellschafts-
vertrag eine kürzere Kündigungsfrist vorgesehen, so kann der Gläubiger von
der vertraglichen Kündigungsfrist Gebrauch machen. Diese Regelung ist
zwingendes Recht, also sind die entgegenstehenden Bestimmungen des Ver-
trages nichtig.

- die rechtskräftige Gerichtsentscheidung. Aus  wichtigen Gründen kann jeder
Gesellschafter die Auflösung der Gesellschaft durch das Gericht verlangen.
Ist aber der wichtige Grund auf Seite eines Gesellschafters gegeben, kann das
Gericht auf Antrag der übrigen Gesellschafter das Ausscheiden dieses Ge-
sellschafters aus der Gesellschaft anordnen. Eine davon abweichende ver-
tragliche Bestimmung ist unwirksam.  Der Artikel 63 HGG bestimmt nicht
genauer um welche Gründe es geht. In dieser Situation beurteilt das Gericht
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selbst, ob im konkreten Fall wichtige Gründe vorliegen. Das Gerichtsurteil
hat konstitutiven Charakter. In der wissenschaftlichen Literatur und in der
Rechtsprechung nimmt man an, dass die Gründe einen subjektiven, objekti-
ven, schuldhaften oder nicht schuldhaften Charakter haben können, jedoch
immer wichtig sein müssen. Einen wichtigen Grund kann darstellen: der
Mangel an gegenseitigem Vertrauen und schlechte Verhältnisse zwischen den
Gesellschaftern, die eine weitere Zusammenarbeit unmöglich machen, die
Absage eines Beschäftigungsgesuches eines Gesellschafters, die mit einem
langjährigen Ausschluß von der Beteiligung am Gewinn einhergeht.436

Die Gesellschaft gilt gemäß Art. 59 HGG als stillschweigend für unbestimmte
Zeit fortgesetzt, wenn sie ihre Tätigkeit trotz des Bestehens der im Vertrag vor-
gesehenen Auflösungsgründe mit Zustimmung aller Gesellschafter weiterführt.
Dieser Artikel bezieht sich auf die Auflösungsgründe der Gesellschaft, die in
Art. 58 Ziff. 1, 2 und 5 HGG vorgesehen sind. Fortsetzung der Gesellschaft sieht
auch der Art. 64 HGG vor, und zwar wird trotz des Todes oder der Zahlungsun-
fähigkeit eines Gesellschafters und trotz der Kündigung des Gesellschaftsver-
trags durch einen Gesellschafter oder durch dessen persönlichen Gläubiger, die
Gesellschaft zwischen den übrigen Gesellschaftern fortgesetzt, wenn dies im
Gesellschaftsvertrag bestimmt ist oder die übrigen Gesellschafter dies vereinba-
ren. Eine solche Vereinbarung ist im Falle des Todes oder der Bekanntmachung
der Zahlungsunfähigkeit unverzüglich und im Falle der Kündigung vor Ablauf
der Kündigungsfrist zu treffen. Andernfalls kann der Erbe, der Konkursverwal-
ter, der Gesellschafter, der den Gesellschaftsvertrag gekündigt hat, sowie dessen
Gläubiger die Durchführung der Liquidation verlangen. Diese Vereinbarung ist
ein Vertrag im Sinne des Zivilrechts (Art. 56 ff. ZGB). Er muss in schriftlicher
Form bei sonstiger Nichtigkeit abgeschlossen werden (vgl. Art. 23 HGG und
Art. 247 ZPO).437

1.2. Liquidation einer OHG

Die wichtigsten Folgen der Auflösung der Offenen Handelsgesellschaft sind:
- mit dem Zeitpunkt der Auflösung beginnt die Phase der Liquidation der Ge-

sellschaft,
- die Geschäftsführung zum Zweck ihrer Liquidation übernehmen die Liqui-

datoren,
- die Liquidation wird unter der Firma der Gesellschaft mit dem Zusatz  „w

likwidacji“ („in Liquidation”) durchgeführt,
- mit Eröffnung der Liquidation erlischt die Prokura,
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- während der Liquidation kann eine Prokura nicht erteilt werden,
- während der Liquidation sind nur die Liquidatoren an das Wettbewerbsver-

bot gebunden,
- die Tätigkeit der Gesellschaft kann sich nur auf den Geschäftsschluss der Ge-

sellschaft, die Einziehung der Forderungen, die Erfüllung der Verbindlich-
keiten und die Rückgewähr der übrigen Summen an die Gesellschafter, etc.,
erstrecken.438

Als Folge des Bestehens einer dieser Ursachen, wird mit den Handlungen, die
sich auf das Ende des Bestehens der Gesellschaft beziehen, begonnen. Die
Handlungen sind vor allem mit Verfügungen über die Vermögensbestandteile
der Gesellschaft verbunden. Dies kann durch den Liquidationsprozess oder in
der durch die Gesellschafter vorgesehene Weise stattfinden.439 Anders als im
Fall der Kapitalgesellschaften gibt es in der Offenen Handelsgesellschaft keinen
Zwang zur Durchführung einer Gesellschaftsliquidation; denn die Gesellschafter
können eine andere Art der Beendigung der Gesellschaftstätigkeit vereinbaren
(Art. 67 HGG), z.B. in bezug auf die Übernahme der Gesamtheit des Unterneh-
mens der Offenen Handelsgesellschaft durch einen oder einige Gesellschafter,
nach der Regelung in Art. 66 HGG.440 Die Gesellschafter können zum Beispiel
Vermögensteilung in natura durch eine entsprechende Teilung der Vermögens-
bestandteile zwischen den Gesellschaftern ohne Notwendigkeit der Umwand-
lung des Vermögens in Geld vereinbaren. Sie können auch das Gesellschaftsun-
ternehmen veräußern.441 Solche Vereinbarungen der Gesellschafter können wäh-
rend der Dauer der Gesellschaft oder auch nach dem Eintritt eines Auflösungs-
grundes getroffen werden.
In den in Art. 58 bestimmten Fällen muss jedoch die Liquidation der Gesell-
schaft durchgeführt werden, wenn die Gesellschafter nicht eine andere Art der
Beendigung der Gesellschaftstätigkeit vereinbart haben (Art. 67 § 1 HGG). Bei-
spielsweise kann die andere Art der Beendigung beruhen: auf der Unterneh-
mensübername der Gesellschaft durch einen oder mehrere Gesellschafter, auf
der Veräußerung des Unternehmens an einen Dritten oder auf Einbringung die-
ses Unternehmens als Einlage der Gesellschafter in eine neu gegründete oder
bereits bestehende andere Handelsgesellschaft442. Wird der Gesellschaftsvertrag
durch einen Gläubiger eines Gesellschafters gekündigt oder der Konkurs über
das Vermögen eines Gesellschafters eröffnet, bedarf eine Vereinbarung über die
Beendigung der Gesellschaftstätigkeit nach Eintritt des Auflösungsgrundes der
Zustimmung des betreffenden Gläubigers oder des Konkursverwalters (Art. 67 §
2 HGG). Die Vereinbarung der Gesellschafter über eine andere Art der Beendi-
gung des Bestehens der Gesellschaft schließt eine Liquidationsprozedur aus (au-
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ßer bei unzureichendem Gesellschaftsvermögen nach Art. 84 HGG)443. Ist die
Gesellschaft ohne Liquidation aufgelöst worden, so sind die Gesellschafter zu
dieser Anmeldung verpflichtet. Die Auflösung der Gesellschaft erfolgt mit dem
Löschen aus dem Register. Der Beginn der Liquidation folgt mit dem Entstehen
der rechtserheblichen Tatsache, die einen Auflösungsgrund der Gesellschaft dar-
stellt.444 Während der Liquidation gelten für die Gesellschaft die Vorschriften
über das Außenverhältnis (Art. 28 – 36 HGG) und Innenverhältnis (Art. 37 – 57
HGG) der Offenen Handelsgesellschaft, sofern die Vorschriften des Gesetzbu-
ches445 nichts anderes bestimmen und sich aus dem Zweck der Liquidation
nichts anderes ergibt (Art. 68 HGG). Die Liquidatoren sind gemäß Art. 70 HGG
alle Gesellschafter. Sie können einige aus ihrer Mitte sowie auch Personen au-
ßerhalb dieses Kreises zu Liquidatoren berufen. Der Beschluss muss einstimmig
gefasst werden, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. An die
Stelle eines zahlungsunfähigen Gesellschafters tritt der Konkursverwalter. Dar-
über hinaus kann das Registergericht nach Art. 71 HGG, auf Antrag eines Ge-
sellschafters oder einer anderen Person, die daran ein rechtliches Interesse hat,
aus wichtigen Gründen einige Gesellschafter sowie auch andere Personen zu
Liquidatoren ernennen. Die Vorschrift ist unabdingbar, was  eine entgegenste-
hende Vertragsbestimmung unwirksam macht. Es ist also eine zwingende Er-
nennung. Sind mehrere Liquidatoren vorhanden, so sind sie zur gemeinschaftli-
chen Vertretung der Gesellschaft ermächtigt, sofern die Gesellschafter oder das
Gericht, das die Liquidation beruft, nichts etwas anderes bestimmen. Die Abbe-
rufung der Liquidatoren kann gemäß Art. 72 HGG nur durch einstimmigen Ge-
sellschafterbeschluss geschehen. Das Registergericht kann aus wichtigen Grün-
den auf Antrag eines Gesellschafters oder einer Person, die daran ein rechtliches
Interesse hat, einen Liquidator abberufen. Die durch das Gericht berufenen Li-
quidatoren kann nur das Gericht abberufen. Abweichende vertragliche Bestim-
mungen sind unwirksam. Während der Liquidation sind nur die Liquidatoren an
das Wettbewerbsverbot gebunden. Im Verhältnis zu den Gesellschaftern finden
die Art. 56 und 57 HGG Anwendung.
Die Rechtsgeschäfte der Liquidatoren sind durch den Bereich des Liquidations-
ziels bestimmt, das in den Art. 77 HGG bezeichnet ist. Die Liquidatoren müssen
also vor allem die laufenden Geschäfte der Gesellschaft abschließen, Forderun-
gen einziehen, die Verbindlichkeiten erfüllen und das Gesellschaftsvermögen
veräußern. Neue Geschäfte können sie nur dann aufnehmen, wenn dies zum Ab-
schluss von laufenden Geschäften notwendig ist. Im Innenverhältnis sind die
Liquidatoren verpflichtet, die Gesellschafterbeschlüsse zu befolgen. Dagegen
sind gerichtlich bestellte Liquidatoren verpflichtet, die von den Gesellschaftern
oder den Personen mit rechtlichem Interesse, die ihre Einsetzung veranlasst ha-
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ben, gefassten einstimmigen Beschlüsse zu befolgen. Hingegen entscheidet ge-
mäß Art. 76 HGG in den Angelegenheiten, in denen ein Beschluss der Liquida-
toren erforderlich ist, die Mehrheit der Stimmen, sofern die Gesellschafter oder
das Gericht, das die Liquidatoren bestellt, nichts anderes bestimmen. Da diese
Vorschrift dispositiv ist, können die Gesellschafter oder das Gericht, das die Li-
quidatoren bestellt, anders bestimmen. Es fehlt an einer Bestimmung, um welche
Mehrheit der Stimmen es geht. Man kann also annehmen, dass, wenn sich nichts
anderes aus dem Gesellschaftsvertrag oder späterem Gesellschafterbeschluss
ergibt, es die gewöhnliche Mehrheit ist (50% + 1 der abgegeben Stimmen).446

Die Liquidatoren haben in den Grenzen ihrer Kompetenzen das Recht der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft und das Recht ihrer Vertretung. Eine Beschrän-
kung des Umfangs ihrer Befugnissen ist Dritten gegenüber unwirksam. Gegen-
über gutgläubig handelnden Dritten gelten die von Liquidatoren vorgenomme-
nen Geschäfte als Liquidationsgeschäfte. Gemäß Art. 81 HGG stellen die Liqui-
datoren am Tag des Beginns sowie am Tag des Abschlusses der Liquidation eine
Bilanz auf, sog. Liquidationsbilanz. Die Bilanz muss gemäß mit den Anforde-
rungen des Rechnungslegungsgesetzes angefertigt werden447. Aus dem Gesell-
schaftsvermögen werden zunächst die Verbindlichkeiten der Gesellschaft erfüllt
sowie angemessene Beträge zur Deckung der noch nicht fälligen oder der strei-
tigen Verbindlichkeiten zurückbehalten. Das übrige Vermögen wird unter den
Gesellschaftern gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages verteilt.
Ist nichts anderes vereinbart, werden den Gesellschaftern  die Anteile ausge-
zahlt. Der Überschuss wird unter den Gesellschaftern in dem Verhältnis, in dem
sie am Gewinn teilnehmen, aufgeteilt. Sachen, die ein Gesellschafter der Gesell-
schaft nur zur Nutzung überlassen hat, werden dem Gesellschafter in Natura zu-
rückgewährt (Art. 82 HGG). Für den Verstoß gegen diese Grundsätze haften die
Liquidatoren vor allem den Gesellschaftern der OHG. Man darf auch nicht die
Haftung der Liquidatoren gegen Gläubiger ausschließen, wenn sie unerlaubte
Handlungen begehen (Art. 415 ff. ZGB).
Die benachteiligten Gläubiger können auch die „Paulanerklage“ des Art. 527 ff.
ZGB448 verwenden449. Diese Vorschriften schützen der Gläubiger im Falle der

                                                     
446 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 122
447 ibidem, S. 126
448 Art. 527 ZGB (betrifft Gläubigerbenachteiligung):
§ 1. Hat ein Dritter aufgrund eines die Gläubiger benachteiligenden Rechtsgeschäfts des
Schuldners einen Vermögensvorteil erlangt, so kann jeder Gläubiger verlangen, dass das
Rechtsgeschäft im Verhältnis zu ihm für unwirksam erklärt wird, wenn der Schuldner mit
dem Bewußtsein der Gläubigerbenachteiligung gehandelt und der Dritte davon Kenntnis ge-
habt hat oder bei Einhaltung der erforderlichen Sorgfalt haben konnte.
§ 2. Ein Rechtsgeschäft des Schuldners benachteiligt die Gläubiger, wenn der Schuldner in-
folge dieses Rechtsgeschäfts zahlungsunfähig oder zahlungsunfähiger geworden ist, als er es
vor der Vornahme des Rechtsgeschäfts war.
§ 3. Hat infolge eines die Gläubiger benachteiligten Rechtsgeschäfts des Schuldners eine Per-
son einen Vermögensvorteil erlangt, der in einem engen Verhältnis zum Schuldner steht, so
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Zahlungsunfähigkeit des Schuldners. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur
Deckung der Schulden und zur Auszahlung der Anteile nicht aus, so wird der
Fehlbetrag unter die Gesellschafter nach den Bestimmungen des Vertrags, und
falls keine entsprechenden vertraglichen Bestimmungen vorhanden sind, im
Verhältnis aufgeteilt, in welchem sie am Verlust teilnehmen. Ist ein Gesell-
schafter zahlungsunfähig, so wird den auf ihn entfallenden Teil des Fehlbetrages
unter den übrigen Gesellschafter gleichmäßig aufgeteilt. Für im Zeitraum der
Liquidation eingegangene Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften die Erben
eines Gesellschafters nach den Vorschriften über die Haftung für Nachlasschul-
den.
Die Liquidatoren müssen den Abschluss der Liquidation anmelden und einen
Antrag auf Löschung der Gesellschaft im Register stellen. Wurde die Gesell-
schaft ohne Durchführung der Liquidation aufgelöst, sind die Gesellschafter zur
Stellung dieses Antrags verpflichtet. Das Erlöschen der Gesellschaft erfolgt mit
ihrer Löschung aus dem Register.  Mit diesem Zeitpunkt wird die Auflösung der
Gesellschaft vollständig wirksam. Man nimmt jedoch an, dass die Löschung ei-
ne deklaratorische Wirkung hat, dass die Gesellschaft wegen der Liquidations-
beendigung nicht mehr besteht.450 Im Falle der Bekanntmachung der Zahlungs-
unfähigkeit der Gesellschaft erlischt die Gesellschaft erst nach Abschluss des
Konkursverfahrens. Den Antrag auf Löschung der Gesellschaft im Register
reicht der Konkursverwalter ein. Diese Regelung findet aber keine Anwendung,
wenn das Verfahren durch einen Vergleich beendet oder aus anderen Gründen
aufgehoben oder eingestellt wird.
 Die Erben eines verstorbenen Gesellschafters haben der Gesellschaft eine Per-
son zur Wahrnehmung ihrer Rechte zu benennen. An die von den übrigen Ge-
sellschaftern vor dieser Benennung vorgenommenen Geschäfte sind die Erben
des Gesellschafters gebunden. Für im Zeitraum der Liquidation eingegangene
Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften gemäß Art. 80 HGG die Erben eines
Gesellschafters nach den Vorschriften über die Haftung für Nachlassschulden
(Art. 1030 - 1034 ZGB).

                                                                                                                                                                     
wird vermutet, dass sie gewusst hat, dass der Schuldner mit dem Bewußtsein der Gläubiger-
benachteiligung gehandelt hat.
§ 4. Hat durch ein zum Nachteil der Gläubiger vorgenommenes Rechtsgeschäft des Schuld-
ners ein Unternehmer, der mit dem Schuldner dauerhafte wirtschaftliche Beziehungen unter-
hält, einen Vermögensvorteil erlangt, so wird vermutet, dass ihm bekannt war, dass der
Schuldner mit dem Bewußtsein der Gläubigerbenachteiligung gehandelt hat.
449 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 127
450 Szajkowski, PSH, S. 219
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2. Beendigung der Tätigkeit einer Kommanditgesellschaft

2.1. Auflösung einer KG

Die Gesellschaft unterliegt der Auflösung, wenn ein Ereignis gemäß Art. 58
HGG in Verbindung mit Art. 103 HGG eintritt. Jedoch tauchen hier wegen des
Wesens der Kommanditgesellschaft und der Unterschiede in der rechtlichen Si-
tuation zwischen den Gesellschaftern, d.h. zwischen den Komplementären und
den Kommanditisten, gewisse Modifikationen auf. Zu beachten ist der Art. 124
HGG, der anders als in Art. 58 Ziff. 4 HGG die Folgen des Todes eines Kom-
manditisten regeln.  Der Tod eines Kommanditisten stellt keinen Grund für die
Auflösung der Gesellschaft dar. Die Erben des Kommanditisten sollen gegen-
über der Gesellschaft eine Person benennen, die ihre Rechte wahrnimmt. Ge-
schäfte, die von den übrigen Gesellschaftern vor einer solchen Benennung aus-
geführt worden sind, binden auch die Erben des Kommanditisten. In § 2 dieses
Artikels ist bestimmt, dass die Aufteilung des Anteils des Kommanditisten am
Gesellschaftsvermögen unter den Erben gegenüber der Gesellschaft nur mit Zu-
stimmung der übrigen Gesellschafter wirksam ist. Eine solche Teilung muss in
Form der notariellen Beurkundung erfolgen451. Die Zweimann- Kommanditge-
sellschaft unterliegt der Auflösung, wenn bei dem Kommanditisten oder Kom-
plementär ein Grund zur Auflösung der Gesellschaft eintritt. (Art. 66 HGG
i.V.m. Art. 103 HGG). In Bezug auf den Komplementär stellt sein Tod den
Grund der Auflösung der Gesellschaft dar, es sei denn dass Art. 583 § 1 HGG
Anwendung findet.
In bezug auf die rechtlichen Folgen der Auflösung der Kommanditgesellschaft
finden die Vorschriften über eine Offene Handelsgesellschaft entsprechende
Anwendung. Die Gesellschafter können auch in bestimmten Situationen eine
Vereinbarung über das Weiterbestehen der Gesellschaft treffen, Art. 64 HGG.
Diese Vereinbarung der Gesellschafter ist ein Vertrag im Sinne des Zivilrechts,
dessen Inhalt das Weiterbestehen der Gesellschaft in geänderter (nämlich ver-
kleinerter) und persönlicher Besetzung ist. Auf diesen finden die Art. 56 ff. ZGB
Anwendung.452 Die Eröffnung eines Vergleichsverfahrens in das Vermögen ei-
nes Komplementärs (wie bei einem Gesellschafter der Offenen Handelsgesell-
schaft) bewirkt nicht selbständig die Auflösung der Kommanditgesellschaft (wie
bei einer Offenen Handelsgesellschaft), obwohl in einigen Situationen ein wich-
tiger Grund für ihre Auflösung vorliegen kann453 (Art. 63 HGG).
Darüber hinaus wird die Kommanditgesellschaft nach Art. 59 HGG als für un-
bestimmte Zeit fortgesetzt angesehen, wenn sie ihre Geschäfte trotz des Beste-

                                                     
451 ibidem, S. 242
452 vgl. Szajkowski, PSH, S. 242
453 ibidem
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hens der im Vertrag vorgesehenen Auflösungsgründe mit Zustimmung aller Ge-
sellschafter weiterführt

2.2. Liquidation einer KG

Da die Vorschriften, welche die Kommanditgesellschaft regeln, keine Disposi-
tionen im Bereich der Liquidation der Gesellschaft enthalten, werden gemäß Art.
103 HGG die Bestimmungen der Art. 67 – 85 HGG entsprechend angewendet,
die die Liquidation der Offenen Handelsgesellschaft betreffen. Die Kommandit-
gesellschaft ist dann aus dem Register zu streichen, was ihr rechtliches Bestehen
beendet. Mit diesem Zeitpunkt wird die Auflösung vollständig wirksam454.

3. Beendigung der Tätigkeit einer Kommanditgesellschaft auf Aktien

3.1. Auflösung einer KGaA

Die Auflösung der Gesellschaft wird gem. Art. 148 HGG veranlasst durch:
- die in der Satzung vorgesehenen Gründe,
- den Beschluss der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft,
- die Bekanntmachung der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft,
- den Tod, die Bekanntmachung der Zahlungsunfähigkeit oder das Ausschei-

den eines Komplementärs, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt,
- andere durch das Recht vorgesehene Gründe.
Die Insolvenz eines Aktionärs stellt keinen Grund für eine Gesellschaftsauflö-
sung dar. Wenn die Bestimmungen des Gesetzbuches455 nichts anderes bestim-
men, gelten für die Auflösung einer KGaA die Vorschriften über die Auflösung
einer Aktiengesellschaft entsprechend.

                                                     
454 ibidem, S. 245
455 des Abschnitts IV „Die Kommanditgesellschaft auf Aktien” des II. Buches. Personenge-
sellschaften des HGG
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3.2. Liquidation einer KGaA

Wenn die Bestimmungen des Gesetzbuches456 nichts anderes vorschreiben, fin-
den auf die Liquidation dieser Gesellschaft die Vorschriften über die Liquidation
einer Aktiengesellschaft entsprechende Anwendung. Hinzuzufügen ist, dass die
Liquidatoren die geschäftsführungsbefugten Komplementäre sind, sofern sich
aus der Satzung oder dem mit Zustimmung aller Komplementäre gefassten Be-
schluss der Hauptversammlung nichts anderes ergibt.

VII. Stille Gesellschaft – Erwähnung

Der Vertrag einer Stillen Gesellschaft ist nach den o.g. Änderungen im polni-
schen Recht ein unbenannter Vertrag. Die Rechte und Pflichten der Parteien be-
zeichnet vor allem der Inhalt des Vertrages. Man sollte annehmen, dass ein Ver-
trag über eine Stille Gesellschaft ein solcher Vertrag ist, in dem der Stille Ge-
sellschafter sich zur Einbringung der Einlage zugunsten des Unternehmers ver-
pflichtet, der die wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, wofür er einen entsprechenden
Anteil an dem Gewinn erhalten soll. Die Einlage des Stillen Gesellschafters
kann auf Einbringung von Geldsummen oder eines anderen Vermögensrechtes
beruhen. Der Stille Gesellschafter nimmt an Verlusten teil, die das Unternehmen
macht, wobei der Vertrag Grenzen für die Verlustbeteiligung bestimmen kann.
Die Beteiligung an Verlusten ist bis zur Höhe der Einlage begrenzt, wenn sich
nichts anderes aus dem Vertrag ergibt. Im Verhältnis zu Dritten wird das Unter-
nehmen allein vom Vertragspartner des Stillen Gesellschafters geführt. Es fehlt
gegenwärtig an einer Vorschrift, welche die Haftung eines Stillen Gesellschaf-
ters für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft ausschließt. Der Gesellschafter
muss also damit rechnen, dass gegen ihn Ansprüche von Gläubigern des unter-
nehmensführenden Gesellschafters erhoben werden. Hier werden die Vorschrif-
ten über die zivile Gesellschaft angewandt. Dem Stillen Gesellschafter steht
dann nur der Regressanspruch gegen den Gesellschafter, der das Unternehmen
führt, zu.457

                                                     
456 ibidem
457 vgl. Wisniewski, Kodeks, S. 107/108
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Fünftes Kapitel:  Investitionstätigkeit ausländischer Unternehmer in der
Form der Kapitalgesellschaften in der Republik Polen

I. Auswahl der Rechtsform unter den Kapitalgesellschaften durch den
ausländischen Unternehmer.  Begriffe, Besonderheiten und Errich-
tung der Gesellschaften

Entscheidet sich der ausländische Investor für die Aufnahme und die Ausübung
der Tätigkeit in der Form einer Kapitalgesellschaft, stehen ihm in der Republik
Polen folgende Arten der Gesellschaften zur Verfügung458:
- die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) / Spolka z ograniczona

odpowiedzialnoscia (sp. z o.o.) und
- die Aktiengesellschaft (AG) / Spolka akcyjna (S.A.).

1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)

1.1. Begriff und Besonderheiten der Rechtsform

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist am Ende des 19. Jahrhunderts
(1892) in Deutschland als eine Gesellschaft sui generis, die einen vereinfachten
Typ der Aktiengesellschaft darstellte, entstanden.459 Ihre rechtliche Grundlage
stellt das erste in der Geschichte der GmbHs, das aus Deutschland stammende
GmbH-Gesetz vom 20.04.1892 dar. Weitere europäische rechtliche Regelungen
dieser Gesellschaft findet man im österreichischen Recht (1906), im englischen
Recht als private limited company (1907), im französischen Recht (1925) und in
weiteren Rechtsordnungen. In Polen wurde diese Gesellschaftsform mit dem
Dekret vom 8.02.1919 eingeführt.460 Die Regelung dieser Gesellschaft im mitt-
lerweile aufgehobenen Handelsgesetzbuch aus dem Jahre 1934 konnte sich so-
gar mit der neuesten Gesetzgebung vergleichen lassen und war für ihre Zeit sehr
fortschrittlich. Trotzdem benötigte sie eine Anpassung an das Recht der Euro-
päischen Union und an die Anforderungen der heutigen wirtschaftlichen Reali-
täten461.  Diese Reform fand nun in den Art. 151 – 300 des Gesetzbuches über
die Handelsgesellschaften vom Jahre 2000 ihren Ausdruck. Die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung ist die Antwort auf die Anforderungen einer Trennung des
Gesellschaftsvermögens und der Haftung für die Gesellschaftsschulden von dem

                                                     
458 s. auch die Ausführungen in dem Unterkapitel: „Auswahl der Rechtsform unter den Perso-
nenhandelsgesellschaften durch den ausländischen Unternehmer. Begriffe, Besonderheiten
und Errichtung der Gesellschaften“, S. 104
459 Szajkowski, PSH, S. 251
460 Kruczalak, PHZW,  S. 152
461 ibidem, S. 153
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einzelnen Gesellschaftervermögen und der persönlichen Haftung der Gesell-
schafter sowie einer einfachen Gründungsmöglichkeit mit einem niedrigen
Startkapital und einem niedrigen Verlustrisiko für die Gesellschafter. Diese Ge-
sellschaft hat sich auch als eine erfolgreiche Rechtsform der wirtschaftlichen
Zusammenarbeit bei der Führung eines gemeinsamen Unternehmens (Joint
Venture) erwiesen.462 „Ebenso wie im deutschen GmbH-Recht fehlt eine Defi-
nition der GmbH im polnischen HGG.
Nach Art. 4 § 1 Ziff. 2 HGG i.V.m. Art. 151 § 1 HGG handelt es sich um eine
Kapitalgesellschaft, die zu jedem gesetzlich zulässigen Zweck errichtet werden
kann“.463 Die GmbH ist eine Kapitalgesellschaft, die viele Eigenschaften einer
Personengesellschaft aufweist, z.B. das oft gesellschaftsvertraglich vereinbarte
Vorkaufsrecht der Anteile durch die anderen Gesellschafter, die persönliche
Kontrolle der Gesellschaftstätigkeit durch die Gesellschafter, die Möglichkeit
der Vereinbarung von Nachschüssen, der Ausschluß eines Gesellschafters und
die Auflösung der Gesellschaft durch das Gericht.464 Trotz ihrer Personenele-
mente, die auch in der OHG und KG auftreten, ist eine Regelung im Gesell-
schaftsvertrag möglich, die diese Gesellschaft sehr an ihren Prototyp – die Akti-
engesellschaft – annähert.465 Die GmbH füllt die Lücke zwischen einer Perso-
nenhandelsgesellschaft und einer Aktiengesellschaft, die ein höheres Stammka-
pital und einen komplizierten organisations-rechtlichen Apparat erfordert466. Die
Kapitaleigenschaften dieser Gesellschaft kommen zum Vorschein u.a. im Beste-
hen eines Stammkapitals, das durch die Gesellschafter für ihre Anteile einge-
bracht wird. Die Anteile sind veräußerlich, doch kann dies durch den Gesell-
schaftsvertrag oder einen Beschluss der Gesellschafterversammlung einge-
schränkt werden. Die Gesellschaft besitzt Rechtspersönlichkeit und haftet unter
Ausschluß der Gesellschafter für ihre Verbindlichkeiten mit ihrem ganzen Ver-
mögen. Die Beschlussfassung erfolgt mit der Mehrheit der Anteile. Die Anteile
werden nie zu Wertpapieren umgestaltet.467 Diesbezüglich ist folgender Gesell-
schaftscharakter anzunehmen: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist ei-
ne Handelsgesellschaft mit Kapitalcharakter, die Rechtspersönlichkeit besitzt,
deren Stammkapital in Anteile aufgeteilt ist, die mit ihrem ganzen Gesell-
schaftsvermögen für ihre Verbindlichkeiten haftet und in der Elemente des per-
sönlichen Einflusses der Gesellschafter auf die Gesellschaftstätigkeit auftre-
ten.468 Diese Gesellschaft erlangt ihre Rechtspersönlichkeit mit dem Zeitpunkt
der Eintragung in das Register. Im Handelsgesetzbuch waren gesetzliche Be-
schränkungen vorgesehen, die eine Gründung dieser Gesellschaft nur für wirt-
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schaftliche Ziele zuließen. Art. 151 § 1 HGG besagt dagegen, dass eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung durch eine oder mehrere Personen zu jedem
rechtlich zulässigen Zweck errichtet werden kann, sofern das Gesetz nichts an-
deres bestimmt.
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist die von den polnischen Vertrags-
partnern am häufigsten gewählte Form der Ausübung der Wirtschaftstätigkeit.
Die Vorschriften, die sich auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung bezie-
hen, befinden sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Teil I. „Gemeinsame Vorschriften”,

das sind die Art. 1 – 7 sowie
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Teil III. „Kapitalgesellschaften”,

das sind die Art. 11 – 21, und vor allem
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” im Teil I. „Gesellschaft mit beschränkter

Haftung”, das sind die Art. 151 – 300.

1.2. Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung (Vorgesell-
schaft). Entstehung einer GmbH

1.2.1. Begriff und  Besonderheiten der Rechtsform einer GmbH in
Gründung

Als wichtige Neuerung ist die Einführung einer neuen Regelung der Kapitalge-
sellschaften in Gründung ins Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften zu be-
werten, die sich im Teil III „Kapitalgesellschaften” sowie in den Vorschriften
findet, die den Rechtsstatus und die Funktionsweise der Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung und der Aktiengesellschaft regeln. Die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in Gründung entsteht mit dem Zeitpunkt des Abschlusses
des Gesellschaftsvertrages (Art. 161 § 1 HGG). Die mit dem Entstehen einer
Gesellschaft mit beschränkter Haftung verbundenen Fragestellungen z.B. die
Gründung dieser Gesellschaft und das Erlangen der Rechtspersönlichkeit, d.h.
einer von den Gesellschaftern unabhängigen Persönlichkeit, wurden in Art. 161
und Art. 12 HGG geregelt469. Gemäß Art. 11 § 1 HGG kann eine GmbH in
Gründung im eigenen Namen Rechte erwerben, darunter Grundstücke und ande-
re Sachenrechte, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden. Die
Vorschriften des HGG regeln nicht  unmittelbar nur  das Bestehen einer Gesell-
schaft in Gründung, sondern verleihen ihr einige Merkmale der Rechtspersön-
lichkeit. Der Gesetzgeber hat klar entschieden, dass die Kapitalgesellschaften in
Gründung eine eigene Rechtspersönlichkeit besitzen. Sie sind teilrechtsfähige
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Rechtspersonen mit einem gemischten Personal-Kapitalcharakter.470 Auf die
Kapitalgesellschaft in Gründung werden für die gesetzlich nicht geregelten An-
gelegenheiten die Vorschriften entsprechend angewendet, die für die entspre-
chende Gesellschaftsform nach der Eintragung ins Register gelten. In erster Rei-
he sollte man also direkt die Vorschriften des Gesellschaftsrechts, die das Funk-
tionieren der Gesellschaften in Gründung regeln, anwenden. Dann finden ent-
sprechend die Vorschriften des Gesellschaftsrechts, die das Funktionieren des
gegebenen Gesellschaftstyps nach der Eintragung ins Register regeln, Anwen-
dung. Danach werden die Allgemeine Vorschriften des Zivilgesetzbuches ange-
wendet. Die Vorschriften, die sich auf GmbH in Gründung beziehen, befinden
sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, nämlich:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Teil I. „Gemeinsame Vorschriften”,

das sind die Art. 1 – 7 sowie
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Teil III. „Kapitalgesellschaften”,

das sind die Art. 11 – 21, und vor allem
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” im Teil II. „Aktiengesellschaft”, das sind

die Art. 301 - 490.

1.2.2. Entstehung einer GmbH in Gründung

Die deutsche Regelung kennt drei Stufen der Entstehung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung. Die erste ist die „Vorgründungsgesellschaft” vor dem
Abschluss des Gesellschaftsvertrages. „Sie ist ein vorbereitender Zusammen-
schluß der Gründer durch einen Vorvertrag mit dem Ziel der gemeinsamen Er-
richtung einer GmbH. Die Vorgründungsgesellschaft ist deshalb i.d.R. BGB-
Gesellschaft (...). Sie endet durch Zweckerreichung mit dem Abschluß des
GmbH-Vertrags.“471 Eine Vor-Gründungsgesellschaft in dieser Form findet man
in der polnischen Regelung nicht. Vor dem Abschluss des Gesellschaftsvertra-
ges gibt es keine Rechtsbindung zwischen den zukünftigen Gesellschaftern472.
Vor der Durchführung der Gründungsakte gibt es keine andere Persönlichkeits-
struktur, die von der handelnden Person zu unterscheiden wäre. Trotzdem kön-
nen die zukünftigen Gesellschafter alle Rechtsgeschäfte vornehmen oder vor-
vertragliche Dokumente unterzeichnen, die ihre Rechte und Pflichten bestim-
men, bis zum Zeitpunkt des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages oder bis zur
Eintragung der Gesellschaft ins Register. Es gibt folgende vorvertragliche, von
den Gesellschaftern unterschriebene und in der Verhandlungsphase dem Gesell-
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schaftsvertrag vorausgehende Dokumente: Absichtserklärungen (list intencyjny)
und Vorverträge sowie eventuell ein Vertrag über eine Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts.473 Die Absichtserklärungen werden von keinen Rechtsvorschrif-
ten geregelt. Unter dieser Bezeichnung können Erklärungen mit verschiedenen
Inhalten und über verschiedenen Rechtsfolgen auftreten.474 In den Absichtser-
klärungen können die späteren Gesellschafter alle Fragen behandeln, die mit der
Entstehung und der Funktionsweise der zukünftigen Gesellschaft verbunden
sind475. Normalerweise geht es um die Präzisierung der Verhandlungsabschnitte,
über die bereits Einigkeit erzielt wurde, oder zukünftiger Verhandlungsverläufe,
die eventuell mit gewissen Vorbereitungsarbeiten verbunden sind. Diese Erklä-
rungen haben nicht den Charakter von Willenserklärungen. Sie rufen also keine
Rechtsfolgen hervor, anders also als die Rechtsgeschäfte.476 Die Vertragspartei-
en sind trotzdem nicht von der Pflicht zum gegenseitig loyalen Verhalten wäh-
rend der Verhandlungen befreit. Eine Verletzung dieser Pflicht führt zur Haftung
gemäß den Regeln der culpa in contrahendo und zur Pflicht gem. Art. 415 ZGB,
den entstandenen Schaden zu ersetzen. Eine wichtige Rolle spielen auch die Re-
geln der guten Sitten und der Verkehrsehrlichkeit.477 Die Verkehrssicherheit
verlangt, dass die Vertragsparteien, die eine Absichtserklärung unterschreiben,
die dort bestimmten Pflichten ernsthaft behandeln478. Wenn also die Verhand-
lungen von einer Vertragspartei grundlos abgebrochen werden, dann kann die
andere Vertragspartei den Ersatz der Auslagen verlangen, die für die Vorberei-
tung des angestrebten Vertrages getätigt wurden, oder anderer damit verbunde-
ner Schäden. Grundsätzlich  werden die Verhandlungen von den Vertragspartei-
en auf eigenes Risiko betrieben. Wenn sie nicht zu einem Vertragsschluss füh-
ren, dann ist keine der Parteien damit belastet.479 Die Absichtserklärungen füh-
ren zu keinen unmittelbaren Folgen de lege lata, sofern sie nicht die Vorausset-
zungen eines Vorvertrages oder eines anderen Rechtsgeschäfts erfüllen. Die Ab-
sichtserklärungen können ausnahmsweise als Ausdruck eines endgültigen Ver-
tragsschlusses angesehen werden. In diesem Fall wird den Vertragsparteien der
Schutz gem. Art. 390 ff. ZGB480  oder Art. 471 ZGB zuteil.481 Demgegenüber ist
der Vorvertrag (pactum de contrahendo) eine Vereinbarung, die den Vertrags-
schluss zwischen den Parteien vorbereitet. Das ist ein Vertrag, durch den sich
eine der Parteien oder beide zum Abschluss eines bestimmten Vertrages ver-
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pflichten482 (Art. 389 ZGB)483. Der Inhalt des Vorvertrages wird hier die Ver-
pflichtung zum zukünftigen Abschluss eines Gesellschaftsvertrages über eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung zwischen den Parteien und die Festle-
gung der wichtigen Vertragsregelungen der künftigen Gesellschaft.484 Die Lei-
stung besteht hier einerseits in der Abgabe einer zukünftigen Willenserklärung
sowie andererseits in der Vornahme von anderen Tätigkeiten zum Abschluss des
versprochenen Vertrages. Wenn der Vorvertrag einseitig bindend ist, dann kann
nur die im Vorvertrag berechtigte Partei den Abschluss des versprochenen Ver-
trages verlangen. Wenn er zweiseitig bindend ist, dann können beide Vertrags-
parteien den Abschluss des versprochenen Vertrages verlangen.485  Die Gültig-
keit des Vorvertrages ist gemäß den Vorschriften des ZGB abhängig von der
Festlegung aller wichtigen Vertragspunkte (essentialia negotii) des späteren
endgültigen Vertrages sowie von der Bestimmung einer Frist, innerhalb derer
dieser abgeschlossen werden soll. Für die Gültigkeit des Vorvertrages wird kei-
ne besondere Form (schriftlich oder notariell beurkundet) verlangt, selbst wenn
die Einhaltung einer solchen Form für die Gültigkeit des zukünftigen Vertrages
notwendig ist.486 Wenn jedoch die Vertragsparteien sicher gehen wollen, dass
der Vertrag abgeschlossen wird, dann sollte der Vorvertrag, der die Verpflich-
tung der späteren Gesellschafter zum Abschluss des Gesellschaftsvertrages
festlegt, in der Form einer notariellen Beurkundung vorgenommen werden.487

Die Rechtsfolgen eines Abschlusses des Vorvertrages können in zwei verschie-
dene Richtungen gehen. Die stärkere Rechtsfolge besteht darin, dass der im
Vorvertrag Berechtigte (Gläubiger) den Abschluss des versprochenen Vertrages
gegen den Willen des Schuldners erzwingen kann. Der Eintritt der stärkeren
Rechtsfolge verlangt, dass der Vorvertrag die Anforderungen erfüllt, die für die
Gültigkeit des bestimmten Vertrages maßgeblich sind, insbesondere die Forman-
forderungen dieses Vertrages. Die berechtigte Partei kann dann gemäß den Vor-
schriften über den Zivilprozess vorgehen,488 indem sie den Abschluss des be-
stimmten Vertrages einklagt, und das Urteil wird die Willenserklärung des Pro-
zessgegners ersetzen, der  nicht den Vorvertrag eingehalten hat.489 Für die Gül-
tigkeit des Gesellschaftsvertrages ist erforderlich, dass die Vertragsparteien die
wichtigen Vertragspunkte vereinbaren490. Für das Entstehen der Gesellschaft ist
es nötig, dass die Teilnehmer an der Gesellschaft einen gemeinsamen Zweck
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verfolgen, der zum Ziel der Gesellschaft wird, und den Willen haben, sich zur
Erreichung dieses Zwecks zu vereinigen, also die affectio societatis.491 Affectio
societatis ist eine erforderliche Anforderung für die Gründung einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung und sie gehört zu den Besonderheiten (der Natur) die-
ses Rechtsverhältnises. A contrario ist festzuhalten, dass das Fehlen der affec-
tionis societatis im Widerspruch zur Natur dieser Gesellschaft gemäß Art. 3531

ZGB492 steht.  Als Folge wird diese Gesellschaft ungültig.  Im Falle, wenn eine
der Parteien des Vorvertrages von dem Abschluss des Gesellschaftsvertrages
Abstand nimmt, ist anzunehmen, dass es an der Verbindung und der Verständi-
gung zwischen den Gesellschaftern fehlt. Jedoch ist allein die Vermutung, dass
es an einem dauerhaften Gesellschafterwillen zum Bestehen der Gesellschaft
fehlt, noch kein hinreichender Grund, dass das Gericht bestimmen könnte, dass
es nicht zum bestimmten Gesellschaftsvertrag kommen kann. Das Gericht sollte
sehr sorgfältig und genau prüfen, ob tatsächlich und aufgrund welcher Tatsache
das Vertrauen und der gemeinsame Zweck der Gesellschaftsgründung zwischen
den Gesellschaftern verloren gegangen ist. Die Beweislast der Tatsachen und
Ereignisse, die den bestimmten Vertragsabschluss unmöglich machen, trifft die
Partei, die von dem Vertragsschluss über die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung Abstand nimmt und die sich auf die Unmöglichkeit der Zusammenar-
beit mit den anderen Gesellschaftern oder der Erreichung des gemeinsamen
Zwecks beruft.  Die Regelung des Art. 390 § 2 ZGB hat einen absolut ver-
pflichtenden Charakter. Wenn die Anforderungen an den Inhalt und die Form, in
der der Vorvertrag abgeschlossen wurde, erfüllt sind, dann gibt es keinen
Rechtsgrund dafür, dass das Gericht den Vertragsabschluss über eine solche Ge-
sellschaft ablehnen könnte.493  Trotzdem ist die Übereinstimmung des Inhalts
des Vorvertrages mit der Regelung des Art. 389 ZGB nicht hinreichend für den
Abschluss des versprochenen Vertrages, wenn die Vertragsbestimmungen des
Vorvertrags ungültig sind. Die Ungültigkeit kann sich aus der Regelung des Art.
3531 ZGB ergeben. Die Partei kann sich auch den rechtlichen Folgen des Vertra-
ges aufgrund Art. 84 (über Irrtum) und 86 (über Arglist) ZGB entziehen. In den
oben beschriebenen Fällen sollte das Gericht die Klage auf den Abschluss des
Vertrages abweisen. Dagegen kann die berechtigte Partei jedoch vollen Scha-
densersatz gem. Art. 471 ZGB verlangen.494 Stets, wenn die Anforderungen,
welche das Gesetz für die stärkere Rechtsfolge des Vorvertrages stellt, erfüllt
sind, hat der Berechtigte die Auswahl zwischen dem Abschluss des bestimmten
Vertrages oder Schadensersatz für den Nichtabschluss.
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Neben der stärkeren Rechtsfolge aus dem Vorvertrag besteht noch eine schwä-
chere Rechtsfolge, die sich auf den Schadensersatz für den nicht eingegangenen
Vertrag beschränkt. Das Herbeiführen der schwächeren Rechtsfolge ist nur von
dem Nachweis eines Schadens durch den Berechtigten abhängig, den dieser da-
durch erlitten hat, dass er mit dem Abschluss des versprochenen Vertrages ge-
rechnet hat (Art. 390 § 1 ZGB).495 Die Parteien schließen einen Vorvertrag re-
gelmäßig in den Fällen, wenn wegen faktischen oder rechtlichen Hindernissen
der Abschluss des endgültigen Vertrages zu diesem Zeitpunkt noch nicht mög-
lich oder günstig ist.496 Die späteren Gesellschafter können auch eine Gesell-
schaft des bürgerlichen Rechts gründen, deren mittelbarer Zweck die Gründung
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist. Der unmittelbare Zweck einer
solchen Gesellschaft kann die Kapitalbeschaffung zur Deckung des späteren
Stammkapitals der Gesellschaft mit beschränkter Haftung sein. Die Gesell-
schafter sind miteinander durch die Regelungen verbunden, welche der Gesell-
schaftsvertrag der GbR gem. den Vorschriften des ZGB bestimmt. Für die Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft mit beschränkter Haftung haften die zukünftigen
Gesellschafter als Gesamtschuldner mit ihrem ganzen Vermögen ohne Ein-
schränkungen.
Die zweite Stufe der Gründung einer GmbH ist im deutschen Recht die Entste-
hung einer Vorgesellschaft, also nach dem Abschluß eines GmbH-Vertrages.
„Sie ist eine Personenvereinigung eigener Art, die bis auf die noch ausstehende
Rechtsfähigkeit bereits der späteren GmbH als deren Vorstufe entspricht. Auf
die Vorgesellschaft ist neben dem Gesellschaftsvertrag bereits das Recht der
eingetragenen GmbH entsprechend anzuwenden, soweit dieses nicht die Eintra-
gung voraussetzt.“497

Eine wichtige Neueinführung im polnischen Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften ist eine positive Regelung der Kapitalgesellschaften nach dem Ver-
tragsschluss und vor der Eintragung ins Register. Jedes Mal, wenn im Gesetz die
Rede von der Gesellschaft in Gründung ist, dann ist darunter eine Kapitalgesell-
schaft zwischen ihrer Gründung und vor ihrer Eintragung ins Register zu verste-
hen. Mit dem Zeitpunkt des Abschlusses des Gesellschaftsvertrages über eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung entsteht eine Vorgesellschaft, also eine
Gesellschaft in Gründung (Art. 161 § 1 HGG). Der Prozess der Gesellschafts-
gründung dauert eine gewisse Zeit, während der verschiedene Handlungen vor-
genommen werden. Deswegen haben die Autoren des Gesetzbuches über die
Handelsgesellschaften eine Etappe in der Gründung dieser Gesellschaft abge-
grenzt, wenn bereits die ursprüngliche Zusammensetzung der Gesellschafter be-
kannt ist und die Gesellschaftsführung sich gebildet hat, aber aus Mangel an ei-
ner Eintragung ins Register die Gesellschaft noch keine Rechtspersönlichkeit
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besitzt, jedoch schon am Rechtsverkehr als sog. teilrechtsfähige Rechtsträgerin
teilnimmt.498 Die Gesellschaft in Gründung kann nämlich im eigenen Namen
Rechte erwerben, wie z.B. das Grundeigentum und andere Sachenrechte, Ver-
pflichtungen eingehen, klagen und verklagt werden. Die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung in Gründung ist mit vollen Rechten, sowohl mit materiellen
als auch prozessualem Charakter, ausgestattet.499 In der polnischen Doktrin wird
die GmbH in Gründung am häufigsten mit der Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts gleichgesetzt. Es gibt auch eine Ansicht, die auf die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung vor der Eintragung ins Register die Vorschriften über die
Offene Handelsgesellschaft anwenden möchte. Neuerdings überwiegt jedoch die
Meinung, dass bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung die
organisierte Einheit nicht mit ihren Gründern gleich ist, sondern dass sie ein ei-
genes Vermögen besitzt, dass von dem Vermögen der Gründer getrennt ist.500

Die Institution der Gesellschaft in Gründung basiert auf den neuesten Lösungen
der Rechtsprechung und des Schrifttums in Deutschland, Holland und den USA,
wie die Autoren des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften hervorheben.
Sie sind von dem Gesichtspunkt ausgegangen, dass die sog. Vorgesellschaft kei-
ne Gesellschaft des bürgerlichen Rechts ist, sondern ein eigener Untertyp der
zielgerichteten Gesellschaft.501 Die Kapitalgesellschaft ist von dem Zeitpunkt
der Gründung bis zur Eintragung in das Register weder Gesellschaft des bürger-
lichen Rechts noch Personenhandelsgesellschaft, sondern eine besondere Art der
eingetragenen Gesellschaft.502  Dies ist ein Anknüpfen an die deutsche Konzep-
tion, gemäß der eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung ein sui
generis nasciturus der angestrebten Gesellschaft ist.503 In der deutschen Doktrin
wurde zum Teil versucht, die Vorgesellschaft als Gesellschaft des bürgerlichen
Rechts oder als Offene Handelsgesellschaft zu behandeln. In der Rechtspre-
chung hat jedoch die Theorie dominiert, gemäß der die Vorgesellschaft eine
Gründungsform sind, die nicht unmittelbar in den Vorschriften des GmbHG ge-
regelt ist.504 Die Vorgesellschaft kann im Wirtschaftsverkehr unter eigener Fir-
ma auftreten. Sie besitzt die aktive und passive Prozess-, Insolvenz- und Grund-
buchfähigkeit. Sie kann ein Bankkonto eröffnen und führen.505 Daher ist im der-
zeitigen deutschen Recht die Vorgesellschaft eine „Nasciturus-Gesellschaft“ mit
beschränkter Haftung sui generis, eine Einheit ohne Rechtspersönlichkeit, eine
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werdende juristische Person. Es besteht also ein enger Zusammenhang zwischen
der Vorgesellschaft und der im Register eingetragenen Gesellschaft. Die Rechte
und Pflichten, die während der Dauer der deutschen Vorgesellschaft entstanden
sind, gehen automatisch auf die im Register eingetragene Gesellschaft über.506

Auf die Gesellschaft in Gründung werden, nach polnischem Recht, in den nicht
von Art. 11 § 2 HGG geregelten Fällen, die Vorschriften über die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung nach ihrer Eintragung ins Register entsprechend an-
gewendet. Die Firma der Gesellschaft in Gründung (Vorgesellschaft) sollte die
zusätzliche Bezeichnung „in Gründung” („w organizacji“) enthalten, was zu ei-
nem höheren Schutz für die Vertragspartner der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung in Gründung führt, die sich dann bewusst sind, dass sie Rechtsgeschäfte
mit einer Gesellschaft abschließen, die erst im Entstehen begriffen ist.507  Eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann von einer oder mehreren Personen
zu jedem rechtmäßigen Zweck gem. Art. 151 § 1 HGG, sofern das Gesetz nicht
ein anderes bestimmt, gegründet werden. Paragraph 2 dieses Artikels beschränkt
dies jedoch dahingehend, dass diese Gesellschaft nicht ausschließlich durch eine
andere Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet werden darf.
Der Gesellschaftsvertrag muss in Form einer notariellen Beurkundung geschlos-
sen werden. Er muss bestimmen (Art. 157 HGG): die Firma und den Sitz der
Gesellschaft; den Gegenstand der Gesellschaftstätigkeit; die Höhe des Stamm-
kapitals; eine Entscheidung, ob ein Gesellschafter mehr als einen Anteil haben
kann; die Anzahl und den Nennwert der Anteile, die von den einzelnen Gesell-
schaftern übernommen werden; die Dauer der Gesellschaft, wenn diese be-
stimmt sein soll. Eine GmbH können sowohl natürliche als auch  juristischen
Personen sowie Personenhandelsgesellschaften gründen. Nach Abschluß des
Gesellschaftsvertrages müssen die Gesellschafter in erster Linie die Einlagen zur
Deckung des gesamten Stammkapitals einbringen. Dann müssen sie den Vor-
stand der Gesellschaft berufen sowie, wenn das Gesetz oder der Gesellschafts-
vertrag dies verlangt, einen Aufsichtsrat oder eine Revisionskommission bestel-
len. Danach meldet der Vorstand die Gründung der Gesellschaft zur Eintragung
ins Register bei dem für den Sitz der Gesellschaft zuständigem Registergericht
an. Den Antrag auf Eintragung der Gesellschaft müssen alle Mitglieder des Vor-
standes unterschreiben. Auf die Anmeldung der Gesellschaft beim Registerge-
richt werden in den nicht im Gesetz geregelten Angelegenheiten die Vorschrif-
ten des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister angewendet. Art. 166 HGG
regelt, was  die Anmeldung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung enthalten
sollte.
Zugleich mit der Anmeldung ist eine durch alle Vorstandsmitglieder zu unter-
zeichnende Liste der Gesellschafter unter Angabe der Vor- und Nachnamen oder
der Firmen (Namen) sowie der Anzahl und des Nominalwertes der einzelnen
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Anteile vorzulegen (Art. 167 § 2 HGG). Wenn in der Anmeldung ein behebbarer
Mangel festgestellt wird, bestimmt das Registergericht der Gesellschaft in
Gründung eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels, nach deren er-
folglosem Ablauf es die Eintragung ins Register versagt. Das Gericht kann die
Eintragung der Gesellschaft in das Register nicht wegen geringfügiger Fehler
verweigern, die die Interessen der Gesellschaft oder die Interessen der Öffent-
lichkeit nicht berühren, und nicht ohne Aufwendung erheblicher Kosten besei-
tigt werden können.508

Die Eintragung der Gesellschaft ins Register stellt im deutschen Recht die dritte
Stufe der Gründung einer GmbH dar. „Mit der Eintragung in das Handelsregi-
ster wird die GmbH als juristische Person existent“509. Dasselbe gilt für die pol-
nische GmbH in Gründung nach der Eintragung ins Register510.
Das polnische HGG erfordert nicht expressis verbis die Bestimmung des Gegen-
standes der Tätigkeit im Vertrag der Gesellschaft gemäß der Polnischen Klassi-
fikation der Tätigkeit (Polska Klasyfikacja Dzialalnosci, PKD). Angesicht der
Tatsache, dass bei der Registrierung der GmbH die Angabe des Gegenstandes
der Tätigkeit mit den Nummern des PKD, die Bestimmung des Gegenstandes
der Tätigkeit gemäß des PKD, sowie die Angabe dieser Nummern im Vertrag
der GmbH erforderlich ist, erleichtern aber diese Maßnahmen aus praktischer
Sicht weitere unabdingbare Handlungen zur Registrierung der Gesellschaft. Die
Vorschriften, die sich auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Grün-
dung (Vorgesellschaft) beziehen, befinden sich im Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften, nämlich:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” in Teil I. „Gemeinsame Vorschriften”,

d.h. Art. 11 – 13 sowie
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” in Abschnitt I. „Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung” in Unterabschnitt 1. „Entstehung der Gesellschaft”, d.h.
Art. 151 – 170.
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1.3. Vermögen einer GmbH in Gründung

Gemäß Art. 11 § 1 HGG kann die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in
Gründung in eigenem Namen Rechte erwerben, darunter Grundstücke und ande-
re Sachenrechte, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden. Solch
eine Gesellschaft ist also die Rechtsträgerin des Vermögens (eingebrachte Ein-
lagen) und kann Rechtsgeschäfte in ihrem Namen vornehmen. Zum Zwecke der
Sicherung von Kontrahenten der Gesellschaft einer GmbH in Gründung be-
stimmt der Gesetzgeber in Art. 16 HGG, dass die Verfügung über einen Anteil,
der vor Eintragung der Kapitalgesellschaft ins Register oder vor Eintragung der
Erhöhung des Stammkapitals vorgenommen wurde, rechtsunwirksam ist.

1.4. GmbH in Gründung im Rechtsverkehr: Vertretung und Haftung

1.4.1. Vertretung in einer GmbH in Gründung

Eine einzige Vorschrift, welche die Fragestellung der Vertretung der Gesell-
schaft in Gründung direkt normiert, ist Art. 161 § 2 HGG, der feststellt, dass die
Gesellschaft in Gründung durch den Vorstand oder einen Bevollmächtigten ver-
treten wird, der einstimmig durch Beschluss der Gesellschafter berufen wurde.
Dass die Gesellschaft in Gründung einen Vorstand hat, zeugt von ihrem Kapital-
charakter in diesem Bereich. Leider ergibt sich nicht aus der Regelung, wer die
Gesellschaft vor der Berufung des Vorstandes vertritt,  jedoch ist selbstver-
ständlich, dass die Kompetenzen in diesem Bereich die Gesellschafter der
GmbH in Gründung haben.511 Im übrigen wendet man in bezug auf die Vertre-
tung der Gesellschaft in Gründung gemäß Art. 11 § 2 HGG die Vorschriften
über die Grundsätze der Vertretung des betreffenden Typs der Gesellschaft nach
ihrer Eintragung ins Register an.
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1.4.2. Haftung einer GmbH in Gründung, ihrer Gesellschafter sowie Perso-
nen, die in ihrem Namen handeln

Da gemäß Art. 11 § 1 HGG die GmbH in Gründung in eigenem Namen Rechte
erwerben, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden kann, haftet
für die in ihrem Namen eingegangenen Verbindlichkeiten vor allem sie selber
mit ihrem Vermögen. Das bestätigt § 1 des Art. 13, der feststellt, dass für die
Verbindlichkeiten einer Kapitalgesellschaft in Gründung die Gesellschaft und
die Personen, die in ihrem Namen tätig waren, gesamtschuldnerisch haften.
Nach Art. 13 § 2 HGG haftet ein Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft in
Gründung gesamtschuldnerisch mit diesen Personen für die Verbindlichkeiten
dieser Gesellschaft bis zur Höhe der nicht eingebrachten Einlage auf Deckung
der übernommenen Anteile. Man hat hier eine Rezeption der deutschen Doktrin
und Ansichten der Judikatur in bezug auf die Haftung der Gesellschafter einer
Gesellschaft in Gründung vorgenommen. Die Situation der Gesellschafter einer
solchen Gesellschaft ist ähnlich der Situation der Kommanditisten in einer
Kommanditgesellschaft, die im Prinzip in beschränkter Weise haften bis zum
Kommanditbetrag oder überhaupt nicht haften, wenn sie die zugesagte Einlage
eingebracht haben. Es gilt also, dass im Falle, wenn bestimmte Gesellschafter
der Gesellschaft in Gründung die ganze zugesagte Einlage eingebracht haben,
sie von jeglicher Haftung befreit werden. Dagegen haften sie, wenn sie diese
Einlage nicht eingebracht haben, bis die Höhe der Einlage.512 Wir haben also
drei Gruppen von für die Gesellschaft tätigen Personen, die für die Verpflich-
tungen der Gesellschaft in Gründung haften, nämlich die Gesellschafter, die im
Namen der Gesellschaft in Gründung handeln   (bis zum Zeitpunkt der Bestel-
lung des Vorstandes); die Mitglieder des Vorstandes und die Personen, die die
Geschäfte der Gesellschaft in Gründung als negotiorum gestores führen.513 Ihre
Haftung erlischt nach Art. 161 § 3 HGG gegenüber der Gesellschaft mit der Be-
stätigung ihrer Tätigkeit durch die Gesellschafterversammlung. Das ist ein
Schulderlass, zu welchem der Schuldner seine Einwilligung geben muss. Es ist
auch klar, dass die Haftung der handelnden Personen im Namen der Gesellschaft
in Gründung gegen Dritte weiterhin dauert.514 Man sollte hier den Art. 292 HGG
erwähnen, wonach derjenige, der bei der Gründung der Gesellschaft entgegen
den rechtlichen Vorschriften der Gesellschaft aus eigener Schuld einen Schaden
zufügt, zum Ersatz verpflichtet ist.
Art. 13 § 1 HGG hat vor der Novellierung einen Irrtum enthalten, denn es fehlte
dort das Wort „gesamtschuldnerisch“, was zur Folge hatte, dass es keine
Grundlage zum Regreß unter Mitschuldnern (d.h. unter Gesellschaft und Han-
delnden) gab. Man dürfte nach dem damaligen Wortlaut dieser Vorschrift keine

                                                     
512 ibidem, S. 4/5
513 ibidem, S. 5
514 ibidem
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gesamtschuldnerische Haftung annehmen, denn gemäß Art. 369 ZGB besteht
keine Vermutung für das Prinzip der gesamtschuldnerischer Haftung. Sie muss
sich aus dem Gesetz oder aus Rechtsgeschäft ergeben.515 Deswegen war es rich-
tig, dass der Gesetzgeber bei den letzten Novellierung des HGG516 in Art. 13 § 1
den Grundsatz der gesamtschuldnerischer Haftung einfügte517. Zusätzlich wurde
in § 2 dieser Vorschrift präzisiert, dass es sich nicht um den Wert der im Gesell-
schaftsvertrag bestimmten Einlage handelt, sondern um den Wert der nicht ein-
gebrachten Einlage auf  Deckung der übernommenen Anteile. Erst die Über-
nahme der Anteile führt zur Pflicht der Einlageeinbringung.518

1.5. Beendigung der Tätigkeit einer GmbH in Gründung: Auflösung und
Abwicklung

1.5.1. Auflösung einer GmbH in Gründung

Die Auflösung der GmbH in Gründung regelt Art. 169 HGG, der bestimmt,
dass, wenn die Gründung der Gesellschaft nicht innerhalb einer Frist von sechs
Monaten nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages beim Registergericht ange-
meldet wurde oder ein rechtskräftiger Beschluss des Gerichtes zur Ablehnung
der Registrierung vorliegt, die Gesellschaft aufgelöst wird.

1.5.2. Abwicklung einer GmbH in Gründung

Wurde die Gesellschaft nicht innerhalb der o.g.  Frist beim Registergericht an-
gemeldet oder ist der die Registrierung ablehnende Beschluss des Gerichts
rechtskräftig geworden, und ist die Gesellschaft in Gründung nicht in der Lage,
unverzüglich sämtliche erbrachten Einlagen zurückzuerstatten oder vollständig
die Forderungen Dritter zu befriedigen, führt der Vorstand, nach Art. 170 § 1
HGG, die Abwicklung durch. Hat die Gesellschaft in Gründung keinen Vor-
stand, bestellen die Gesellschafterversammlung oder das Registergericht den
oder die Abwickler. Die Abwickler machen einmalig die Eröffnung der Ab-
wicklung bekannt, indem sie die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Forderungen
innerhalb einer Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung auffordern.

                                                     
515 Kidyba, O potrzebie zmian w kodeksie spolek handlowych, S. 35
516 das Gesetz vom 12.12.2003 über die Änderung des Gesetzbuches über die Handelsgesell-
schaften sowie anderer Gesetze/am 15.02.2004 ist ins Kraft getreten
517 der gesamtschuldnerischen Haftung erfordert auch Art. 7 der I. Richtlinie über Offenba-
rung der Angaben über Gesellschaften
518 Kidyba, O potrzebie zmian w kodeksie spolek handlowych, S. 35
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Für die Abwicklung der Gesellschaft in Gründung gelten die Vorschriften über
die Abwiclung der Gesellschaft entsprechend. Die Gesellschaft in Gründung
wird an dem Tag aufgelöst, an dem die Gesellschafterversammlung den Ab-
wicklungsbericht bestätigt. Für Angelegenheiten im Zusammenhang mit der
Abwicklung der Gesellschaft in Gründung ist das Registergericht am Sitz der
Gesellschaft zuständig.

2. Aktiengesellschaft (AG)

2.1. Begriff und Besonderheiten der Rechtsform

Die Aktiengesellschaft mit ihrem Anfang reicht  bis ins XV. und XVI. Jahrhun-
dert. Ihre Prototypen waren die großen Handelsgesellschaften, gegründet zum
Zwecke der Exploitation von neu entdeckten Überseeländern, insbesondere In-
dien und Amerika.519 Sie waren eine Form der Zusammenarbeit großer Handels-
unternehmen mit Beteiligung von kleinen Sparern. In den einzelnen Ländern hat
man mit der Zeit verschiedene Entstehungssysteme dieser Gesellschaften aufge-
nommen. Ihre Entwicklung begünstigten insbesondere die Regeln des Freien
Marktes, starkes Eigentumsrecht, die Entwicklung von Banken, Wertpapieren
und Börsenmärkten. Gegenwärtig kommen noch dazu die Elemente der Kapital-
konzentration, die durch die Antimonopolgesetzgebung beschränkt ist, die
Gründung von Holdings, die Beteiligung von Staats- und Internationalkapital.520

Die erste umfangreiche rechtliche Regelung der Aktiengesellschaften fand sich
im Preußischen  Allgemeinen Landrecht von 1794 sowie im Napoleonischen
Handelsgesetzbuch vom 1807. Die nächsten Regelungen dieser Gesellschaft fin-
den wir in deutschem Allgemeinen Handelsgesetzbuch vom 1861 sowie im
Handelsgesetzbuch vom 1897. In Polen hat man die Aktiengesellschaft in der
Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 22.03.1928 geregelt, dann
hat man diese mit der Verordnung 3.12.1930 und  27.10.1933 geändert. 521  Es
folgten das Handelsgesetzbuch von 1934 und die gegenwärtige Regelung im
HGG, das an die früheren Normierungen anknüpft, sie aber erheblich modifi-
ziert522. In Polen sind die Aktiengesellschaften die Hauptform der Kommerziali-
sierung und Privatisierung der Staatunternehmen.523 „Im Unterschied zum deut-
schen Aktienrecht (...) fehlt im polnischen Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften eine Definition der Aktiengesellschaft. Aus Art. 4 § 1 Ziff. 2 HGG er-
gibt sich jedoch, dass es sich bei der AG um eine Kapitalgesellschaft handelt,
                                                     
519 Kruczalak, PHZW, S. 182
520 Katner, Kodeks spolek, S. 14
521 Kruczalak, PHZW, S. 182
522 vgl. ibidem
523 Katner, Kodeks spolek, S. 14
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die von einer oder mehreren Personen errichtet werden kann (Art. 301 § 1
HGG).“524 Die Aktiengesellschaft ist eine typische Kapitalgesellschaft. Sie ist
eine sog. „reine” oder „klassische” Kapitalgesellschaft, d.h. eine, in der die Per-
sonalelemente der Beteiligten an der Gesellschaft im Prinzip von keiner Bedeu-
tung sind.  Es zählt in erster Linie das in die Gesellschaft eingebrachte Kapi-
tal.525 Der Grundsatz ist die Möglichkeit der Änderung der Personalzusammen-
setzung der Beteiligten an der Gesellschaft, ohne Änderung ihrer rechtlichen
Struktur. In Zusammenhang damit ist der Tod des Aktionärs oder sein Aus-
scheiden aus der Gesellschaft durch die Veräußerung der Aktie bedeutungslos
für das weitere Bestehen oder die Tätigkeit der Gesellschaft.526 Typisch für die
Aktiengesellschaft ist also die weitgehende und oftmals völlige Unabhängigkeit
von der Person der einzelnen (individuellen) Beteiligten der Gesellschaft. In den
Aktiengesellschaften mit großer Zahl von Aktionären kennt der Vorstand ge-
wöhnlich sogar der Mehrheit der Aktionäre nicht. In der Praxis trifft man jedoch
auch Satzungen der Aktiengesellschaften mit ausdrücklich bezeichneten Perso-
nalelementen527. Die Gründer berücksichtigen manchmal bestimmte persönliche
Eigenschaften  oder Privilegien der Beteiligten in der Satzung.528 Von entschei-
dender Bedeutung ist jedoch nicht die Person des einzelnen Aktionärs, nur die
Größe des durch ihn eingebrachten Kapitals.529 Deswegen kann der Aktionär in
der Regel unbeschränkt über die Aktien verfügen. Die Veräußerung der Inhaber-
aktien beruht auf Übertragung des Eigentums und Aushändigung der Unterla-
gen. Dagegen erfolgt die Übertragung von Namensaktien und Zwischenscheinen
durch schriftliche Erklärung entweder auf der Aktie selbst oder auf dem Zwi-
schenschein oder auf einer besonderen Urkunde, wobei der Besitz an Aktie oder
Zwischenschein übertragen werden muss. In der Aktiengesellschaft kann man
nicht die Ausschließung eines Aktionärs aus der Gesellschaft fordern. Der Ak-
tionär kann nicht die Auflösung der Gesellschaft durch das Gericht fordern. Die
Aktionäre der Aktiengesellschaft führen auch nicht die persönliche Aufsicht
über der Tätigkeit der Gesellschaft, sie obliegt dem Aufsichtsrat und der Revisi-
onskommission.530 Ähnlich wie die Gesellschaft mit beschränkter Haftung be-
sitzt sie die juristische Rechtspersönlichkeit. Es ist eine privat-rechtliche Organi-
sation mit Korporationsstruktur, berufen durch die Gründer mit jedem beliebi-
gen rechtlich zulässigen Ziel 531. Ihre Tätigkeit stützt sich auf  das durch die
Einlagen der Aktionäre geschaffene und in der Satzung bestimmte Stammkapi-
tal, aufgeteilt in Aktien mit gleichem Nominalwert. Für die Verpflichtungen
haftet sie ausschließlich mit ihrem Vermögen. Sie ist eine Handelsgesellschaft,
                                                     
524 Brokhuis/Schnell, HWRO, PL, Kapitel D. I, Rdnr. 64
525 Szajkowski, PSH, S. 469
526 ibidem, S. 485
527 ibidem, S. 469
528 vgl. ibidem
529 ibidem, S. 486
530 Katner, Kodeks spolek, S. 14/15
531 Szajkowski, PSH, S. 468
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sogar wenn sie keine wirtschaftliche Tätigkeit (Unternehmen) ausübt und zu an-
deren als wirtschaftlichen Zielen gegründet wurde.532 Zu den  charakteristischen
Merkmalen der Aktiengesellschaft zählt man auch:
- Die Möglichkeit einer erheblichen Zahl von Gesellschaftern (Aktionären),

von denen auch geringe Einlagen eingebracht werden können,
- die Verteilung des Kapitals auf Aktien, die durch ihre Veräußerbarkeit und

mögliche Börsennotierung den Aktionären das Gefühl des  Besitzes von den
wirklichen Vermögenswerten und Beteiligung an dem Kapitalspiel geben,533

- der Mangel an persönlicher Haftung der Aktionäre für die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft,

- die Grundsätze der realen Einbringung des Stammkapitals sowie des Verbots
der  Rückgewähr der vorgenommenen Einzahlungen auf das Stammkapital,

- der Grundsatz der Absonderung der Organisationsstruktur, d.h. des Vorstan-
des, Aufsichtsrates und der Hauptversammlung, sowie die Verteilung der
Kompetenzen zwischen diesen Organen,

- der Grundsatz der Mehrheitsmacht,
- der Grundsatz der Gleichberechtigung der Aktionäre,
- der Grundsatz der Veräußerlichkeit von Aktien,
- der Grundsatz der Verbindung der Berechtigungen der Aktionären mit den

Aktien.534

Die Aktiengesellschaft tritt im Wirtschaftsverkehr unter eigener Firma, als ein
von den Aktionären getrennter Rechtsträger auf.535 Die Aktiengesellschaft ist im
Unterschied zur Gesellschaft mit beschränkter Haftung für größere Kapitalsum-
men geschaffen, denn das minimale Gründungskapital beträgt 500.000 Zloty.
Die Aktiengesellschaften können verschiedene Gestaltungen haben. Im Verkehr
treten meistens die typischen, gewöhnlichen Aktiengesellschaften (Gesetzbuch-
Aktiengesellschaften), auf. Es kann sich auch um Publikumsgesellschaften536

handeln, also solche, deren Aktien wenigstens durch eine Emission zum öffent-
lichen Handel zugelassen wurden, was das Gesetz über den öffentlichen Handel
mit Wertpapieren vom 21.08.1997 regelt.537 Im Vergleich zum Handelsgesetz-
buch von 1934 fehlt im Bereich der Gründung der Gesellschaften im Gesetzbuch
über die Handelsgesellschaften die Regelung der sukzessiven Gründung einer
AG, das ist im Wege der öffentlichen Subskription der Gründung der Aktienge-
                                                     
532 ibidem
533 Katner, Kodeks spolek, S. 14
534 Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spolki akcyjnej, S. 6
535 vgl. Szajkowski, PSH, S. 485
536 Die Publikumsgesellschaft im Sinn der deutschen Terminologie ist in der polnischen
Rechtspraxis und –lehre noch nicht bekannt. Das polnische Recht kennt zwar den Begriff
Publikumsgesellschaft („spolka publiczna“). Darunter sind aber nach der Legaldefinition des
Art. 4 § 1 Ziff. 6 HGG Gesellschaften im Sinne des Gesetzes über den öffentlichen Handel
mit Wertpapieren gemeint, s. Unterkapitel: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung und Akti-
engesellschaft als Komplementäre in einer Kommanditgesellschaft. Fragestellung der Publi-
kumsgesellschaften im polnischen Recht“, S. 117
537 Dz. U. Nr. 118, Pos. 754 mit späteren Änderungen
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sellschaft. Dagegen sind die Vorschriften betreffend die Subskription der Ak-
tie538  in den Art. 434 – 441 HGG enthalten. HGG beruft sich hier auch auf  das
oben erwähnte Gesetz und bestimmt den Bereich der Anwendung dieses Geset-
zes im Rahmen seiner Regelung in Art. 440 HGG539. Zum Zwecke der Erlan-
gung der Zustimmung der Kommission über Wertpapiere und Börsen (Komisji
Papierow Wartosciowych i Gield) bedarf es zur Einführung in den öffentlichen
Verkehr der Erfüllung bestimmter Anforderungen, u.a. die Anfertigung eines
Emissionsprospekts oder auch Informationsmemorandums. Die Bedingung der
Zulassung von Wertpapieren zum öffentlichen Verkehr ist ihre Niederlegung im
Landeswertpapierdepot (Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych). Zu den
besonderen Gestaltungsformen der Aktiengesellschaften zählt man: die Banken,
denn die Privatbanken können ausschließlich in Form der Aktiengesellschaften
gegründet werden – siehe Art. 21 ff.  des Gesetzes „Bankrecht” vom
29.08.1997540; die Versicherungsgesellschaften;541 die Investmentfonds;  die
Nationalen Investmentfonds; die Börsengesellschaften; die Berufsgesellschaften
(Juristen-, Makler-, Brokergesellschaften). Da in der Aktiengesellschaft die Ver-
bindung der Aktionäre mit der Gesellschaft locker ist und die Individualität der
Aktionäre im Prinzip für die Gesellschaft gleichgültig ist, besteht Bedarf für ei-
nen rechtlichen Schutz der Gläubiger und der Aktionäre selbst. Dieses Ziel er-
reichte der Gesetzgeber durch die Einführung einer größeren Zahl von Vor-
schriften mit zwingendem Charakter als in den anderen Gesellschaften.542 Die
Vorschriften die sich auf die Aktiengesellschaft beziehen, befinden sich im Ge-
setzbuch über die Handelsgesellschaften:
- Im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt I. „Gemeinsame Vor-

schriften”, das sind die Art. 1 – 7 sowie
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt III. „Kapitalgesellschaf-

ten”, das sind die Art. 11 – 21, und vor allem
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” im Abschnitt II. „Aktiengesellschaft”,

das sind die Art. 301 - 490.

                                                     
538 s. Unterkapitel: „Subskription von Aktien“, S. 309
539 Kruczalak, PHZW, S. 183/184
540 s. Unterkapitel: „Bankrecht (BankR) vom 29.08.1997“, S. 62
541 s. Unterkapitel: „Gesetz  über  das  Versicherungstätigkeit  (VersichG)  vom  22.05.2003“,
S. 65
542 Kruczalak, PHZW, S. 183
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2.2. Aktiengesellschaft in Gründung (Vorgesellschaft). Entstehung einer AG

2.2.1. Begriff und Besonderheiten der Rechtsform einer AG in Gründung

Die Einführung einer neuen Regelung der Aktiengesellschaften in Gründung
befindet sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften im Teil III „Kapi-
talgesellschaften” sowie in den Vorschriften, die den Rechtsstatus und die
Funktionsweise der Aktiengesellschaft regeln. Die Gesellschaft in Gründung ist
eine neue rechtliche Form, die im Handelsgesetzbuch fehlte. Sie ist für die Zeit
zwischen Gründung und Registrierung der Gesellschaft vorgesehen.
Die Aktiengesellschaft in Gründung entsteht mit dem Zeitpunkt der Gründung
der Gesellschaft  (Art. 323 § 1  HGG).  Wie Art. 310 § 1 HGG bestimmt, erfolgt
die Entstehung einer Aktiengesellschaft in Gründung mit der Übernahme aller
Aktien.  Gemäß Art. 11 § 1 HGG kann die Aktiengesellschaft in Gründung im
eigenen Namen Rechte erwerben, darunter Grundstücke und andere Sachen-
rechte, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden. Das HGG er-
fordert nicht expressis verbis die Bestimmung des Gegenstandes der Tätigkeit
im Vertrag der Aktiengesellschaft (ähnlich wie bei GmbH und Personenhan-
delsgesellschaften) gemäß der Polnischen Klassifikation der Tätigkeit (Polska
Klasyfikacja Dzialalnosci, PKD). Angesichts der Tatsache, dass bei der Regi-
strierung der AG die Angabe des Gegenstandes der Tätigkeit mit den Nummern
des PKD, die Bestimmung des Gegenstandes der Tätigkeit gemäß des PKD, so-
wie des Anbringen dieser Nummern in den Vertrag der AG erforderlich ist, er-
leichtern diese Maßnahmen aus praktischer Sicht weitere unabdingbare Hand-
lungen zur Registrierung der Gesellschaft.  Die Vorschriften, die sich auf die
Aktiengesellschaft in Gründung (Vorgesellschaft) beziehen, befinden sich im
Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften, nämlich:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” in Teil I. „Gemeinsame Vorschriften”,

d.h. Art. 11 – 16 sowie
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” in Abschnitt II. „Aktiengesellschaft” in

Unterabschnitt 1. „Entstehung der Gesellschaft”, d.h. Art. 301 – 327.
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2.2.2. Entstehung einer AG  in Gründung

Nach  Art. 11 § 2 HGG finden auf die Kapitalgesellschaft in Gründung für die
gesetzlich nicht geregelten Angelegenheiten die Vorschriften entsprechende
Anwendung,  die für die entsprechende Gesellschaftsform nach der Eintragung
ins Register gelten. In erster Linie sollte man also direkt die Vorschriften des
Gesellschaftsrechts, die das Funktionieren der Gesellschaften in Gründung re-
geln, anwenden, dann entsprechend die Vorschriften des Gesellschaftsrechts, die
das Funktionieren des gegebenen Gesellschaftstypus nach ihrer Eintragung ins
Register regeln, und danach die allgemeinen Vorschriften des Zivilgesetzbuches.
Eine Aktiengesellschaft543 kann gemäß Art. 301 § 1 HGG von einer oder mehre-
ren Personen gegründet werden. Die Gründer der Aktiengesellschaft können
natürliche und juristische Personen sowie teilrechtsfähige Rechtspersonen
(OHG, KG) sein, nicht aber die zivile Gesellschaft, weil sie keine Rechtsfähig-
keit besitzt. Eine Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann nicht
Gründer einer AG sein. Der Gründungsakt der Gesellschaft ist eine Satzung, die
notarieller Beurkundung bedarf. Die Gründer der Gesellschaft sind die Personen,
welche die Satzung unterzeichnen. Der Gründungsakt der Aktiengesellschaft
muss gemäß Art. 304 HGG angeben: Die Firma und Sitz der Gesellschaft544; den
Tätigkeitsgegenstand der Gesellschaft; den Zeitraum des Bestehens der Gesell-
schaft, wenn er begrenzt ist; die Höhe des Stammkapitals und den vor der Ein-
tragung eingezahlten Betrag zur Deckung des Stammkapitals; den Nominalwert
der Aktien und deren Zahl mit der Angabe, ob die Aktien auf den Namen oder
auf den Inhaber lauten; die Zahl der Aktien der einzelnen Gattungen und die mit
ihnen verbundene Rechte, wenn Aktien verschiedener Gattungen ausgegeben
werden sollen; die Vor- und Nachnamen oder Firmen (Namen) der Gründer; die
Zahl der Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats oder wenigstens die
Mindest- oder Höchstzahl der Mitglieder dieser Organe sowie ein Organ, das zur
Bestimmung der Zusammensetzung des Vorstands oder des Aufsichtsrats be-
rechtigt ist; ein Schriftstück für die Bekanntmachungen, wenn die Gesellschaft
beabsichtigt, auch außerhalb der Gerichts- und Wirtschaftsanzeiger (Monitor
Sadowy i Gospodarczy) Bekanntmachungen durchzuführen. In der Satzung
müssen bei sonstiger Unwirksamkeit auch Bestimmungen enthalten sein über:
Die Zahl und Arten der Ansprüche auf Beteiligung am Gewinn oder an der
Verteilung des Gesellschaftsvermögens sowie der damit verbundenen Rechte,
alle mit den Aktien verbundenen Pflichten zu Leistungen zugunsten der Gesell-
schaft – außer der Verpflichtung zur Einzahlung des Entgelts für die Aktien; die

                                                     
543 s. Unterkapitel: „Entstehung einer GmbH in Gründung“ ist die Vorgründungsgesellschaft
einer GmbH nach dem deutschen Recht mit entsprechenden Bemerkungen, die sich auf polni-
sches Recht beziehen, behandelt. Das dort Gesagte findet auch bei Aktiengesellschaft An-
wendung, S. 208
544 s. die Bemerkungen betr. der Sitz einer GmbH. Sie finden die entsprechende Anwendung
bei AG
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Bedingungen und die Art der Einziehung von Aktien; die Beschränkungen der
Veräußerung von Aktien; die persönliche Rechte, die Aktionären gemäß Art.
354 zuerkannt wurden; zumindest die annähernde Höhe aller im Zusammenhang
mit der Gründung von der Gesellschaft aufgewandten oder auf ihr lastenden Ko-
sten, die in Verbindung mit der Gründung der Gesellschaft entstanden waren.
Die Satzung kann vom Gesetz abweichende Bestimmungen enthalten, d.h. die
fakultativen Bestimmungen, wenn das Gesetz dies zulässt. Die Satzung kann
auch zusätzliche Bestimmungen enthalten, wenn nicht aus dem Gesetz hervor-
geht, dass sie eine abschließende Regelung vorsieht oder die zusätzlichen Be-
stimmungen der Satzung der Natur der Aktiengesellschaft oder den guten Sitten
widersprechen. Die Bestimmungen über die AG nennen die Situationen, in wel-
chen die Satzung eine Angelegenheit anders regeln kann, als sich aus dem Ge-
setz ergibt. Beispielsweise kann man hier Art. 310 § 2, 330 § 1, 334 § 2, 337 § 2,
444 § 1 und 541 § 1 HGG erwähnen. Die Firma der Aktiengesellschaft in Grün-
dung muss den Zusatz „in Gründung” („w organizacji“) enthalten (Art. 11 § 3
HGG). Die Gründung der Gesellschaft können nur die Gründer allein oder diese
gemeinsam mit Dritten (sog. Gemeinsame- oder Gleichzeitiggründung) oder im
Wege einer öffentlichen Subskription (sog. Sukzessive Gründung) vornehmen.
Auf die Gemeinsame Gründung beziehen sich die Vorschriften des Art. 313 und
314 HGG. Aus denen ergibt sich, dass die Zustimmung zur Errichtung der Akti-
engesellschaft und zum Wortlaut der Satzung sowie zur Übernahme der Aktien
durch einen Gründer oder durch die Gründer allein oder gemeinsam mit Dritten
einer oder mehrerer notarieller Urkunden bedarf. Insbesondere sind in den hier
genannten notariellen Urkunden die Personen, welche die Aktien übernehmen,
die Zahl und die Gattung der durch jeden von ihnen übernommenen Aktien, der
Nominalwert und der Emissionspreis der Aktien sowie die Fristen zur Einzah-
lung anzugeben. In diesen notariellen Urkunden muss auch die Durchführung
der Wahl der ersten Organe der Gesellschaft festgestellt werden. Die Vor- und
Nachnamen der zu den ersten Organen der Gesellschaft berufenen Personen
werden in die Satzung nicht aufgenommen. Bringen die Aktionäre Sacheinlagen
für Aktien ein oder soll für die Gesellschaft vor ihrer Registrierung irgendein
Gut aufgrund anderer Rechtsgeschäfte erworben werden, müssen in der notari-
ellen Urkunde die Personen, welche die Einlagen einbringen, oder die Veräuße-
rer des erworbenen Gutes, der Gegenstand der Einlage oder des erworbenen
Guts sowie die Art und Höhe der Zahlung angegeben werden. Wenn Sacheinla-
gen vorgesehen sind oder die Gesellschaft Güter erwirbt oder Zahlungen für bei
der Gründung der Gesellschaft erbrachte Dienste geleistet werden, fertigen die
Gründer einen schriftlichen Bericht an. Im Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften fehlt die Regelung der sukzessiven Gründung, das ist im Wege der öf-
fentlichen Subskription545, aber eine solche Lösung war besonders durch den
Gesetzgeber beabsichtigt. Der HGG verweist auf das Gesetz über den öffentli-
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chen Handel mit Wertpapieren und setzt den Bereich der Gesetzesanwendung in
Rahmen seiner Regelung fest (Art. 440 HGG). Die Vorschriften betreffend Sub-
skription der Aktien sind dagegen in den Art. 434 – 441 HGG enthalten.546

Die Entstehung einer Aktiengesellschaft in Gründung erfolgt, wie ich bereits
erwähnt habe, gemäß Art. 310 HGG mit der Übernahme aller Aktien. Die Sat-
zung der Gesellschaft kann die minimale oder die maximale Höhe des Stamm-
kapitals bestimmen. In diesem Fall entsteht die Gesellschaft mit der Übernahme
der Anzahl der Aktien durch Aktionäre, deren gesamter Nominalwert minde-
stens die minimale Höhe des Stammkapitals, also mindestens 500.000 Zloty be-
trägt sowie mit der Abgabe einer Erklärung des Vorstands in Form einer notari-
ellen Urkunde über die Höhe des übernommenen Stammkapitals. Die Höhe des
übernommenen Stammkapitals muss sich innerhalb der durch die Satzung be-
stimmten Grenzen bewegen. Die Änderungen dieser Erklärung des Vorstands
führen nicht zu einer Änderung des Zeitpunktes der Entstehung der Gesellschaft.
Die notarielle Urkunde über dieser Erklärung des Vorstands muss eine Bestim-
mung über die Bezeichnung der Höhe des Stammkapitals in der Satzung der Ge-
sellschaft enthalten. Die in der  Satzung bezeichnete Höhe des Stammkapitals
muss mit der Erklärung des Vorstandes übereinstimmen. Der Vorstand meldet
gemäß Art. 316 HGG, die Errichtung der Gesellschaft beim Registergericht ihres
Sitzes zum Zwecke der Eintragung der Gesellschaft ins Register an. Den Antrag
auf Eintragung der Gesellschaft ins Register unterschreiben alle Mitglieder des
Vorstandes. Für die Anmeldung der Gesellschaft beim Registergericht in den
gesetzlich nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Vorschriften des Geset-
zes über das Landes-Gerichtsregister. Wird in der Anmeldung ein Mangel fest-
gestellt, so setzt das Registergericht der Gesellschaft in Gründung eine angemes-
sene Frist zu seiner Beseitigung bei sonstiger Ablehnung der Eintragung ins Re-
gister. Das Registergericht darf die Eintragung ins Register nicht wegen gering-
fügiger Verstöße verweigern, die nicht die Interessen der Gesellschaft oder das
öffentliche Interesse verletzen und nur unter Aufwendung von unverhältnismä-
ßig hohen Kosten beseitigt werden können. Die Gründer der Aktiengesellschaft
sollten beachten, was zum Inhalt der Eintragung gehört. Es geht hier um be-
stimmte Elemente der Anmeldung beim Registergericht, die der Art. 318 HGG
enthält. In den im Gesetz vorgesehenen Fällen muss der Gründungsbericht zu-
sammen mit der Stellungnahme des Sachverständigen hinzugefügt wird. Der
Vorstand muss alle Änderungen in den Angaben selbstverständlich bei dem Re-
gistergericht zur Eintragung ins Register oder Bekanntgabe in den Registerakten
anmelden. Ist vor der Eintragung der Gesellschaft ins Register nur ein Teil des
Stammkapitals gedeckt worden, hat der Vorstand jede Einzahlung eines weiteren
Teils des Stammkapitals beim Registergericht anzumelden. Der Anmeldung der
Gesellschaft sowie der Anmeldung von Änderungen der personalen Zusammen-
setzung des Vorstands sind die dem Registergericht vorzulegenden oder notariell
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beglaubigten Unterschriften der Vorstandsmitglieder beizufügen. Mit dem Zeit-
punkt der Übernahme aller Aktien entsteht gemäß Art. 323 HGG die Aktienge-
sellschaft in Gründung. Bis zum Zeitpunkt der Bestellung des Vorstands wird
die Gesellschaft in Gründung durch alle Gründer vertreten, die gemeinsam oder
durch einen durch einstimmigen Beschluss der Gründer bestellten Bevollmäch-
tigten handeln. Die Haftung dieser Personen endet gegenüber der Gesellschaft
zum Zeitpunkt der Bestätigung ihrer Geschäfte durch die Hauptversammlung.
Hinsichtlich der Rechte und Pflichten sowie der Haftung der Gesellschaftsgrün-
der im Zeitraum vor der Entstehung der Gesellschaft in Gründung gelten die
Vorschriften über die Aktiengesellschaft in Gründung entsprechend. Art 323
HGG wurde in der wissenschaftlichem Literatur mit Recht stark kritisiert. Die
Aktiengesellschaft in Gründung sollte  zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der
Satzung der AG entstehen. Sonst werden gemäß diesem Artikel alle wichtige
Handlungen im Zeitraum vor der Entstehung der Gesellschaft in Gründung vor-
genommen, die normalerweise  während der Dauer der Gesellschaft in Grün-
dung vorgenommen werden sollten.547 In der jetzigen Fassung spielt die danach
entstandene AG in Gründung nicht diese Rolle, zu welcher sie gewöhnlich ge-
gründet wurde. Die entsprechende Anwendung der Vorschriften über die Akti-
engesellschaft in Gründung kompliziert nur die Situation der Personen, welche
die Absicht der Gründung einer Aktiengesellschaft haben.

2.3.  Vermögen einer AG in Gründung

Gemäß Art. 11 § 1 HGG können die Aktiengesellschaften in Gründung in eige-
nem Namen Rechte erwerben, darunter Grundstücke und andere Sachenrechte,
Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt werden. Die AG in Gründung
ist also ein Rechtsträger des Vermögens (eingebrachte Einlagen) und kann
Rechtsgeschäfte in ihrem Namen vornehmen. Zum Zwecke der Verstärkung und
Sicherung von Kontrahenten der AG in Gründung stellt der Gesetzgeber in Art.
16 HGG fest, dass die Verfügung über eine Aktie, die vor Eintragung der Ge-
sellschaft in das Register oder vor Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals
vorgenommen wurde, rechtsunwirksam ist. Der Gesetzgeber hat in ausdrückli-
cher Weise in Art. 322 HGG die Möglichkeit der Ausgabe von Inhaberurkun-
den, Zwischenscheinen sowie Namens- oder Orderurkunden   durch die Aktien-
gesellschaft in Gründung auf Aktien und auf Beteiligungsrechte an Einnahmen
oder an der Verteilung des Gesellschaftsvermögens ausgeschlossen.
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2.4. AG in Gründung im Rechtsverkehr: Vertretung und Haftung

2.4.1. Vertretung in einer AG in Gründung

Die Vertretung der Aktiengesellschaft in Gründung ist durch Art. 323 § 3 HGG
geregelt. Die Gesellschaft in Gründung wird bis zum Zeitpunkt der Bestellung
des Vorstandes durch alle Gründer vertreten, die gemeinsam oder durch einen
mit einstimmigem Beschluss der Gründer bestellten Bevollmächtigten handeln.

2.4.2. Haftung einer AG in Gründung, ihrer Aktionäre sowie Personen, die
in ihrem Namen handeln

Da gemäß Art. 11 § 1 HGG die Aktiengesellschaft in Gründung in eigenem Na-
men Rechte erwerben kann, Verbindlichkeiten eingehen, klagen und verklagt
werden, haftet für die im Namen dieser Gesellschaft eingegangenen Verbind-
lichkeiten vor allem sie selber mit ihrem Vermögen.
Das bestätigt § 1 des Art. 13 HGG, der bestimmt, dass für die Verbindlichkeiten
einer AG in Gründung die Gesellschaft und die Personen, die in ihrem Namen
tätig waren, gesamtschuldnerisch haften. Nach Art. 13 § 2 HGG haftet ein Ak-
tionär einer AG in Gründung  gesamtschuldnerisch mit diesen Personen für die
Verbindlichkeiten dieser Gesellschaft bis zur Höhe der nicht eingebrachten Ein-
lage auf Deckung der übernommenen Aktien.548 Man hat hier eine Rezeption der
deutschen Doktrin und Ansichten der Rechtsprechung im Bezug auf die Haftung
einer Gesellschaft in Gründung vorgenommen. Die Situation der Aktionäre der
AG in Gründung ist ähnlich der Situation der Kommanditisten in einer Kom-
manditgesellschaft, die im Prinzip in beschränkter Weise bis zur Höhe des
Kommanditbetrags haften oder überhaupt nicht haften, wenn sie die zugesagte
Einlage erbracht haben. Es ist also anzunehmen, dass im Falle, wenn bestimmte
Aktionäre der AG in Gründung die ganze zugesagte Einlage geleistet haben, sie
von jeder Haftung befreit werden. Wenn sie dagegen ihre Einlage nicht geleistet
haben, haften sie bis zur Höhe der Einlage.549 Es gibt also drei Gruppen von Per-
sonen, die für die Verpflichtungen der AG in Gründung haften (Art. 323 § 2
HGG i.V.m. § 3), die sind: Die Gründer der Aktiengesellschaft, die in Namen
der AG in Gründung bis zum Zeitpunkt der Bestellung des Vorstandes handeln;
die Mitglieder des Vorstandes und die Personen, die die Geschäfte der Gesell-

                                                     
548 hier gelten auch die Bemerkungen über Art. 13 § 1 und 2 HGG, s. Unterkapitel: „Haftung
einer GmbH in Gründung, ihrer Gesellschafter sowie Personen, die in ihrem Namen handeln“,
S. 191
549 Zdzieborski, Spolki kapitalowe w organizacji w projekcie ustawy prawo spolek hand-
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schaft in Gründung als Bevollmächtigte führen.550 Die Haftung der hier ge-
nannten Personen endet gegenüber der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Bestäti-
gung ihrer Geschäfte durch die Hauptversammlung.

2.5. Beendigung der Tätigkeit einer AG in Gründung. Auflösung und
Abwicklung

2.5.1. Auflösung einer AG in Gründung

Der Gesetzgeber hat die Frage der Abwicklung der Aktiengesellschaft in Grün-
dung in Art. 325 HGG geregelt. Wenn die Aktiengesellschaft nicht binnen sechs
Monaten seit der Bestätigung der Satzung zur Eintragung ins Gerichtsregister
angemeldet wird oder der die Eintragung ablehnende gerichtliche Beschluss
rechtskräftig wird, so hat der Vorstand der Gesellschaft unverzüglich die betrof-
fenen Personen durch Bekanntmachung hiervon in Kenntnis zu setzen und die
Rückgabe der eingezahlten Beträge und der Sacheinlagen anzuordnen. Hat die
Gesellschaft keinen Vorstand, führen die Gründer die Erstattung der Einlagen
durch. Wurde innerhalb von sechs Monaten die Gesellschaft nicht beim Regi-
stergericht angemeldet oder ist der die Registrierung ablehnende Beschluss
rechtskräftig geworden und ist die AG in Gründung nicht im Stande, unverzüg-
lich alle eingebrachten Einlagen zurückzuerstatten oder die Forderungen Dritter
vollständig zu erfüllen, führt der Vorstand die Abwicklung durch. Wenn die AG
in Gründung keinen Vorstand besitzt, so bestimmt die Hauptversammlung oder
das Registergericht den oder die Abwickler.

2.5.2. Abwicklung  einer AG in Gründung

Für die Abwicklung der Aktiengesellschaft in Gründung gelten die Vorschriften
über die Abwicklung der Aktiengesellschaft entsprechend. Bei Durchführung
der Abwicklung finden also die Vorschriften Art. 461 - 476 HGG Anwen-
dung551. Die Abwickler geben einmal die Eröffnung der Abwicklung bekannt
und fordern die Gläubiger zur Anmeldung ihrer Forderungen innerhalb einer
Frist von einem Monat nach dem Tag der Bekanntgabe auf. Die AG in Grün-
dung wird mit der Bestätigung des Abwicklungsberichts durch die Hauptver-
sammlung aufgelöst. Für die mit der Abwicklung einer AG in Gründung ver-
bundenen Registerangelegenheiten ist gemäß Art. 326 HGG das für den Sitz der
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Aktiengesellschaft zuständiges Gericht zuständig. Die Regelung hat das Ziel,
eine Lücke zu füllen, die auftritt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Aktien-
gesellschaft in Gründung  nicht registriert wurde oder wenn auf Grund zu großer
Schulden sie dem Abwicklungsverfahren unterliegen sollte.552

II. Einmann-Gesellschaften: Einmann-Gesellschaft mit beschränkter
Haftung und Einmann-Aktiengesellschaft

1. Einmann-Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Einmann-GmbH)

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften enthält in bezug auf die Ein-
mann-GmbHs einige rechtliche Lösungen, die frühere Regelungen präzisieren
und die Möglichkeiten der eventuellen Missbräuche, die mit der Nutzung dieser
besonderer Form der GmbH im Zeitraum vor der Eintragung ins Register ver-
bunden sind, beschränken.553 In Art. 4 § 1 Ziff. 3 HGG findet sich die Definition
der Einmanngesellschaft, die sich auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
bezieht. Die Einmanngesellschaft ist eine Kapitalgesellschaft, deren sämtliche
Geschäftsanteile einem einzigen Gesellschafter zustehen. Wenn das Gesetz von
einem „Gesellschaftsvertrag” spricht, ist nach dem § 2 des Artikels darunter
auch der Gründungsakt zu verstehen, der durch den einzigen Gesellschafter ei-
ner Kapitalgesellschaft vorgenommen wurde. Die Definition der Einmanngesell-
schaft basiert auf der Konzeption des Art. 2 Abs. 1 der XII. Richtlinie der EU.
Der polnische Gesetzgeber hat sich in der Gestaltung dieser Form in Verbindung
mit dem vorgenommenen Prozess der Angleichung des polnischen Gesell-
schaftsrechts stark an die EU Rechtsordnung angelehnt. Im Sinne des Art. 2
Abs. 1 dieser Richtlinie ist die Einmanngesellschaft eine Gesellschaft, die nur
einen einzigen Gesellschafter  im Zeitpunkt ihrer Gründung hat, (sog. primäre
Einmanngesellschaft), oder die infolge der Versammlung aller Anteile bei einer
Person (sog. sekundäre Einmanngesellschaft) entsteht. Art. 4 HGG  unterschei-
det diese beiden Arten der Entstehung nicht. Man kann jedoch annehmen, dass
unter den Begriff der Einmanngesellschaften im Sinne des Gesetzbuches beide
Arten fallen. Zu den Vorschriften betreffend die primären Einmann-GmbHs ge-
hört vor allem Art. 151 § 1 HGG. In Sinne dieses Artikels kann die Gesellschaft
mit beschränkter Haftung durch eine Person zu jedem rechtlich zulässigen
Zweck errichtet werden. Gemäß Art. 151 § 2 HGG darf  eine Gesellschaft mit
beschränkter Haftung nicht ausschließlich durch eine andere Einmann-GmbH
gegründet werden. Mangels einer besonderen Regelung der Sanktion für die
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Verletzung dieses Verbotes sollte man Art. 58 § 1 ZGB anwenden. Der Artikel
bestimmt die Nichtigkeit des Gründungsaktes der GmbH durch eine Einmann-
GmbH als einzige Gesellschafterin. In Konsequenz muss das Registergericht die
Eintragung ins Register ablehnen. Die Vornahme des Gründungsaktes unter
Verletzung des Art. 151 § 2 HGG verursacht die absolute Nichtigkeit. Dieser
Mangel kann nicht geheilt werden. Hier findet Art. 21 § 3 HGG Anwendung,
nach dem, wenn die Mängel nicht behoben werden können, das Registergericht
die Auflösung der Gesellschaft anordnet. Die Auflösung der Gesellschaft ordnet
das Registergericht auf Antrag einer Person, die ein rechtliches Interesse hat,
oder von Amts wegen nach Durchführung einer Verhandlung an. Die Gesell-
schaft kann jedoch nicht aufgelöst werden, wenn seit dem Tag ihrer Eintragung
in das Register fünf Jahre vergangen sind. Das Erlöschen der Gesellschaft ge-
mäß Art. 272 HGG folgt nach der Durchführung der Abwicklung, zum Zeit-
punkt der Löschung aus dem Gerichtsregister.  Diese Regelung sollte die Schaf-
fung von Einmann-Gesellschaften-Ketten unmöglich machen. Jedoch erfüllt der
Art. 151 § 2 HGG seine Aufgabe nur teilweise, weil die Verletzung der Vor-
schriften nicht gegeben ist, wenn  eine GmbH besteht, deren einziger  Gesell-
schafter eine andere GmbH ist, die Einmann-Gesellschaft infolge der Ver-
sammlung aller Anteile bei einer Person geworden ist (die sekundäre Einmann-
GmbH). Gemäß Art. 166 § 1 HGG müssen die GmbHs, in denen auch Einmann-
GmbHs Gesellschafter sind, dem Registergericht gemeldet werden. Der Artikel
regelt auch, was zum Inhalt der Meldung gehört. Es ist künftig im HGG die
Pflicht der Registrierung des Erwerbs von allen Anteilen durch Dritte einzufüh-
ren, denn Art. 166 § 3 HGG bezieht sich nur auf Gesellschafter.554

Der polnische Gesetzgeber hat keine besonderen Regelungen und Sanktionen für
den Fall vorgesehen, dass eine natürliche Person Gesellschafter von vielen
GmbHs ist. Angesichts dessen kann sowohl eine natürliche als auch eine juristi-
sche Person ohne Hindernisse eine beliebige Anzahl von Einmann-GmbHs
gründen.555

In einer Einmann-Gesellschaft übt gemäß Art. 156 HGG der einzige Gesell-
schafter alle Befugnisse aus, die der Gesellschafterversammlung nach dem Ge-
setz zustehen. Die Vorschriften über der Gesellschafterversammlung wendet
man entsprechend an.
Gemäß Art. 162 HGG hat in der Einmann-Gesellschaft der einzige Gesellschaf-
ter kein Recht zur Vertretung der Gesellschaft. Das gilt nicht für die Anmeldung
der Gesellschaft beim Registergericht.  Die formellen Anforderungen an die
zwischen der GmbH und ihrem einzigen Gesellschafter vorgenommenen
Rechtsgeschäfte regelt Art. 173 HGG. Es geht um die Willenserklärungen, die
für die Einmann-GmbH durch den Gesellschafter abgegeben werden sowie die
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zwischen der Einmann-GmbH und dem Gesellschafter vorgenommenen Ge-
schäfte. Die genannten Vorschriften finden Anwendung nicht nur dann, wenn
alle Anteile einem einzigen Gesellschafter zustehen, sondern auch, wenn alle
Anteile der Gesellschaft selbst und dem einzigen Gesellschafter zustehen. Mit
einer solchen Situation haben wir es zu tun, wenn die Einmann-GmbH die eige-
nen Anteile zum Zwecke der Einziehung erwirbt (Art. 200 § 1 HGG).556 Werden
alle Gesellschaftsanteile von einem einzigen Gesellschafter oder einem einzigen
Gesellschafter und der Gesellschaft gehalten, bedarf es gemäß Art. 173 HGG
einer der Gesellschaft gegenüber abzugebenden Erklärung dieses Gesellschafters
in Schriftform bei sonstiger Nichtigkeit, wenn das Gesetz nichts anderes be-
stimmt. In den Angelegenheiten, die über den Bereich der gewöhnlichen Ge-
schäfte hinausgehen, bedarf eine solche Erklärung der Schriftform mit notariell
beglaubigter Unterschrift. Werden die Anforderungen aus Art. 173 § 1 oder § 2
HGG nicht eingehalten, hat das also die Nichtigkeit der Willenserklärung zur
Folge. Die Bestimmung des Art. 173 § 1 HGG war vor der Novellierung sehr
umstritten, denn das Erfordernis der Schriftform mit notariell beglaubigter Un-
terschrift bei Abgabe der Erklärungen war zu scharf.557

Die Vorschriften die sich auf Einmann- Gesellschaft mit beschränkter Haftung
beziehen, befinden sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt I. „Gemeinsame Vor-

schriften”, das sind die Art. 4 § 1 Ziff. 3, § 2 sowie
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” im Abschnitt I. „Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung”, das sind die Art. 151, 156, 162, 166, 173.

2. Einmann-Aktiengesellschaft (Einmann-AG)

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften hat als Prinzip auch die Grün-
dung der Aktiengesellschaft durch eine Person zugelassen (Art. 301 § 1 HGG).
Diese Entscheidung dient der Realisation der Bestimmungen der XII. Richtlinie
der EU. In Art. 4 § 1 Ziff. 3 HGG findet sich die Definition der Einmanngesell-
schaft, die sich auf die Aktiengesellschaft bezieht.  Aus der Vorschrift ergibt
sich die Definition der Einmann-Aktiengesellschaft. Sie ist eine Kapitalgesell-
schaft, deren sämtlichen Aktien einem einzigen Aktionär zustehen. Wenn das
Gesetz von einem „Gesellschaftsvertrag” spricht, ist nach dem § 2 des Artikels
darunter auch der Gründungsakt zu verstehen, der durch den einzigen Aktionär
einer Aktiengesellschaft vorgenommen wurde. Die Einmann-Aktiengesellschaft
kann, ähnlich wie im Falle der Einmann-GmbH, als sog. primäre Einmannge-
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sellschaft oder als sog. sekundäre Einmanngesellschaft entstehen. Das HGG in
Art. 4  unterscheidet die Einmanngesellschaften im Hinblick auf die Art ihrer
Entstehung nicht. Zu den Vorschriften betreffend primäre Einmann-
Aktiengesellschaften gehört vor allem Art. 301 § 1 HGG. Im Sinne dieses Arti-
kels kann die Aktiengesellschaft durch eine Person zu jedem rechtlich zulässi-
gen Zweck gegründet werden. Gemäß Art. 301 § 2 HGG darf  eine Aktienge-
sellschaft nicht allein durch eine Einmann-GmbH gebildet werden.
Art 303 HGG erkennt dem einzigen Aktionär alle Befugnisse der Hauptver-
sammlung gemäß den Vorschriften des Gesetzbuches zu. Die Vorschriften über
die Hauptversammlung gelten entsprechend. Die Vorschriften des Art. 303 HGG
entsprechen den oben besprochenen Vorschriften des Art. 173 HGG betreffend
Einmann-GmbH. Gehören alle Aktien einem einzigen Aktionär oder einem Ak-
tionär und der Gesellschaft, so bedarf eine Willenserklärung eines solchen Ak-
tionärs gegenüber der Gesellschaft der schriftlichen Form bei sonstiger Nichtig-
keit, wenn das Gesetz nichts anderes bestimmt. In den Angelegenheiten, die über
den Bereich der gewöhnlichen Geschäften der Gesellschaft hinausgehen, bedarf
eine solche Erklärung einer schriftlichen Form mit notariell beglaubigter Unter-
schrift.
Der Art. 318 HGG regelt, was die Anmeldung der Einmann-AG ins Register
enthalten muss. Die Anmeldung einer Einmann-AG hat aber neben den in Art.
318 HGG genannten Angaben den Vor- und Nachnamen oder die Firma (Na-
men) und den Sitz sowie die Anschrift des einzigen Aktionärs sowie die Anga-
be, dass er der einzige Aktionär der Gesellschaft ist, zu enthalten. Diese Vor-
schrift findet entsprechende Anwendung im Falle, wenn alle Aktien der Gesell-
schaft von einem Aktionär nach der Registrierung der Gesellschaft erworben
wurden, also bei der sekundären Einmann-Gesellschaft. Der Vorstand meldet
diese Tatsache innerhalb von drei Wochen ab dem Tag, an dem er erfahren hat,
dass alle Aktien der Gesellschaft von einem Aktionär erworben wurden, zur
Eintragung an (Art. 319 HGG). Es ist künftig im HGG die Pflicht der Registrie-
rung des Erwerbs von allen Aktien durch Dritte einzuführen, denn Art. 319 § 2
HGG bezieht sich nur auf Gesellschafter.558

Die Vorschriften die sich auf Einmann- Aktiengesellschaft beziehen, befinden
sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften:
- im Titel I. „Allgemeine Vorschriften” im Abschnitt I. „Gemeinsame Vor-

schriften”, das sind die Art. 4 § 1 Ziff. 3, § 2 sowie
- im Titel III. „Kapitalgesellschaften” im Abschnitt II. „Aktiengesellschaft”,

das sind die Art. 301, 303, 318, 319, 321.
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III. Entstehung der Kapitalgesellschaften

1. Entstehung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Gründung wird nach Art. 12 HGG
mit der Eintragung in das Register eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
und erlangt Rechtspersönlichkeit; die Eintragung hat also konstitutive Wirkung.
Zugleich tritt sie an Stelle der Gesellschaft in Gründung in deren Rechte und
Pflichten ein. Die vorgenommenen Geschäfte in diesem vorherigen Stadium
wirken sich für ihre weitere Tätigkeit aus.559 Nach Eintragung der Gesellschaft
ins Register hat der Vorstand, gemäß Art 171 HGG, innerhalb von zwei Wochen
beim zuständigen Finanzamt eine von ihm beglaubigte Abschrift des Gesell-
schaftsvertrages zu hinterlegen sowie unter Angabe des Datums und der Regi-
sternummer das Gericht zu benennen, bei dem die Gesellschaft eingetragen
wurde. Wenn nach der Registrierung der Gesellschaft Mängel festgestellt wer-
den, die aus der Nichterfüllung von rechtlichen Vorschriften resultieren, fordert
das Registergericht von Amts wegen oder auf Antrag einer davon rechtlich be-
troffenen Person die Gesellschaft zur Beseitigung der Mängel auf und bestimmt
zu diesem Zweck eine angemessene Frist. Folgt die Gesellschaft der Aufforde-
rung nicht, kann das Registergericht Geldstrafen auf Grundlage der Vorschriften
des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister verhängen. Der Art. 21 HGG
sieht die Möglichkeit der Auflösung einer bereits ins Register eingetragenen Ge-
sellschaft vor. Dies ist möglich, wenn: kein Gesellschaftsvertrag geschlossen
wurde; der im Vertrag (oder der Satzung bei AG) bestimmte Tätigkeitsbereich
der Gesellschaft unvereinbar mit dem Recht ist; der Vertrag oder die Satzung der
Gesellschaft keine Bestimmungen über die Firma, den Tätigkeitsgegenstand der
Gesellschaft, das Stammkapital oder die Einlagen enthält; nicht alle Personen,
die den Gesellschaftsvertrag geschlossen oder die Satzung unterzeichnet haben,
bei Vornahme des Rechtsgeschäfts geschäftsfähig waren. Werden in diesen Fäl-
len Mängel nicht innerhalb einer vom Registergericht bestimmten Frist behoben,
kann das Registergericht, nach Aufforderung an den Vorstand der Gesellschaft
eine Erklärung abzugeben, die Auflösung der Gesellschaft beschließen. Können
diese Mängel nicht behoben werden, so ordnet das Registergericht die Auflö-
sung der Gesellschaft an.  Wegen der erwähnten Mängel kann die Gesellschaft
nicht aufgelöst werden, wenn seit ihrer Eintragung ins Gerichtsregister 5 Jahre
abgelaufen sind. Die Auflösung der Gesellschaft ordnet das Registergericht auf
Antrag einer Person, die ein rechtliches Interesse hat, oder von Amts wegen
nach Durchführung einer Verhandlung an. Die Entscheidung über die Auflösung
der Gesellschaft hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der Rechtsgeschäfte
der eingetragenen Gesellschaft.

                                                     
559 Kraj, Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia – dopuszczalnosc prowadzenia egzekucji z
udzialu wspolnika, S. 21



209

Im HGG, wie ich oben erwähnt habe, wurde das Kontinuitätsprinzip eingeführt,
gemäß welchem die GmbH in Gründung sich mit dem Zeitpunkt der Registrie-
rung in eine GmbH verwandelt. Bei der Transformation aus der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung in Gründung in eine Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung haben wir ein Übergang von einem Rechtsträger mit Teil-
Rechtspersönlichkeit  in einen Rechtsträger mit voller Rechtspersönlichkeit.560

Gemäß Art. 160 HGG kann die Firma der Gesellschaft frei gewählt werden,
muss jedoch zusätzlich die Bezeichnung „spolka z ograniczona odpowiedzial-
noscia” („Gesellschaft mit beschränkter Haftung”) enthalten. Zulässig ist auch
die Verwendung der Abkürzung „spolka z o.o. („Gesellschaft mbH”) oder „sp. z
o.o.” (GmbH).

2. Entstehung einer Aktiengesellschaft

Der Art. 306 HGG nennt ausdrücklich, welche Pflichten und Handlungen zu er-
füllen sind, um die Entstehung einer Aktiengesellschaft zu bewirken. Es geht
nämlich um: die Gründung der Gesellschaft und insbesondere die Unterzeich-
nung der Satzung durch die Gründer; die Einbringung von Einlagen durch die
Aktionäre zur Deckung des gesamten Stammkapitals, die Bestellung des Vor-
stands und des Aufsichtsrats sowie die Eintragung ins Register. Die Eintragung
muss gemäß Art. 316 - 321 HGG und den Vorschriften des Gesetzes über das
Landes-Gerichtsregister erfolgen. Die Aktiengesellschaft in Gründung wird nach
Art. 12 HGG mit der Eintragung in das Register eine Aktiengesellschaft und er-
langt die Rechtspersönlichkeit (konstitutive Wirkung der Eintragung). Zugleich
tritt sie an Stelle der Gesellschaft in Gründung in deren Rechte und Pflichten
ein. Die Handlungen, die in diesem vorherigen Stadium ihres Bestehens vorge-
nommen wurden, beeinflussen ihre weitere Tätigkeit.561 Nach der Registrierung
der Gesellschaft muss der Vorstand binnen zwei Wochen eine von ihm beglau-
bigte Abschrift der Satzung beim zuständigen Finanzamt unter Angabe des Ge-
richts, bei dem die Gesellschaft registriert wurde, sowie des Datums und der Re-
gisternummer vorlegen. Wird die Aktiengesellschaft nicht binnen sechs Mona-
ten seit der Bestätigung der Gesellschaftssatzung zur Eintragung ins Register
angemeldet oder wird der die Eintragung ablehnende gerichtliche Beschluss
rechtskräftig, so hat der Vorstand der Gesellschaft unverzüglich die betroffenen
Personen durch Bekanntmachung hiervon in Kenntnis zu setzen und die Rück-
gewähr der eingezahlten Beträge und der Sacheinlagen anzuordnen (Art. 325
HGG). Auf die Frist finden die Vorschriften der Art. 110 - 116 ZGB Anwen-
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dung. Es handelt sich dabei um eine Präklusivfrist.562 Hat die Gesellschaft kei-
nen Vorstand, führen die Gründer die Erstattung der Einlagen durch. Ebenso wie
bei der Gesellschaft mit beschränkter Haftung gilt auch hier der oben (S. 209)
erwähnte Kontinuitätsgrundsatz. Auch hier handelt es sich um einen Übergang
von dem Rechtsträger mit Teil-Rechtspersönlichkeit in einen Rechtsträger mit
voller Rechtspersönlichkeit.563 Gemäß Art. 305 HGG kann die Firma der Gesell-
schaft frei gewählt werden; sie muss die zusätzliche Bezeichnung „spolka ak-
cyjna” („Aktiengesellschaft”) enthalten. Zulässig ist auch die Verwendung der
Abkürzung „S. A.” („AG”). Die im Register eingetragene Aktiengesellschaft
kann durch die Anordnung des Registergerichts aufgelöst werden. Die Gründe
der Auflösung beschreibt Art. 21 HGG. Hier findet das zur Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung Gesagte entsprechende Anwendung.564 Wenn nach der Regi-
strierung der Aktiengesellschaft Mängel festgestellt werden, die sich aus der
Nichterfüllung von Rechtsvorschriften ergeben, fordert das Registergericht ge-
mäß Art. 327 HGG die Gesellschaft von Amts wegen oder auf Antrag von Per-
sonen mit rechtlichem Interesse auf, die Mängel zu beseitigen und setzt dazu
eine angemessene Frist. Kommt die Gesellschaft der Aufforderung nicht nach,
kann das Registergericht nach den Vorschriften der im Gesetz über das Landes-
Gerichtsregister bestimmten Grundsätze eine Geldstrafe verhängen.

IV. Organe der Kapitalgesellschaften

Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung und die Aktiengesellschaft sind juri-
stische Personen. Gemäß Art. 38 ZGB handelt die juristische Person durch ihre
Organe in der im Gesetz und Gesellschaftsvertrag vorgesehenen Art und Weise.
Deswegen – im Gegensatz zu der Gesellschaft bürgerlichen Rechts, einer Offe-
nen Handelsgesellschaft und Kommanditgesellschaft, in denen die internen An-
gelegenheiten sowie Vertretung nach außen den Gesellschaftern zustehen – er-
füllen die Organe in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung diese Funktio-
nen im Prinzip. Sie sollten in dem Gesellschaftsvertrag/in der Satzung oder ei-
nem späteren Beschluss berufen werden. Ein solcher Beschluss muss aber noch
vor der Registrierung der Gesellschaft gefasst werden.565 Wenn das Organ der
juristischen Person also tätig ist, nimmt man in der rechtlichen Sphäre an, dass
nur eine Person, nämlich die juristische Person tätig ist. In der Wirklichkeit ist
es dagegen anders: Bestimmte Wörter werden durch eine natürliche Person
(welche die Funktion eines Organs ausübt) ausgesprochen; sie übt auch gewisse
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Gesten aus, unterschreibt die Unterlagen etc.566 (Organtheorie). Einzelne Grup-
pen von Angelegenheiten, die eine Führung erfordern, d.h. Treffen der Ent-
scheidungen und Vornahme von faktischen und rechtlichen Handlungen mit
dem Zweck der Ausübung dieser Entscheidungen, wurden der Zuständigkeit
einzelner Organen überwiesen567. Das Funktionieren der juristischen Personen
im Verkehr ist von verschiedenen Faktoren abhängig, vor allem: vom Zweck
und Bereich ihrer Tätigkeit, vom Ort und Charakter der Regelung und auch von
der Organisation der Innenstruktur. Unterschiedlich sind dadurch die Positionen
von einzelnen Organen einer juristischen Person und ihrer Mitglieder sowie die
Kompetenzen dieser Organe.568 Die Organe einer GmbH sind Vorstand, Auf-
sichtsrat, Revisionskommission und Gesellschafterversammlung, die einer AG
Vorstand, Aufsichtsrat und Hauptversammlung.  Die Mitgliedschaft in den Or-
ganen regelt der Art. 18 HGG, der bestimmt, dass ein Mitglied des Vorstands,
Aufsichtsrats, der Revisionskommission oder der Abwickler nur eine voll ge-
schäftsfähige natürliche Person sein darf. Mitglied des Vorstands, Aufsichtsrats,
der Revisionskommission oder ein Abwickler kann nicht sein, wer rechtskräftig
wegen einer der in den Abschnitten XXXIII -  XXXVII des Strafgesetzbuches
sowie in Art. 585, 587, 590 und Art. 591 HGG genannten Straftaten verurteilt
wurde. Dieses Verbot verliert mit Ablauf von fünf Jahren seit dem Tag der
rechtskräftigen Verurteilung seine Wirkung, es endet jedoch nicht früher als mit
dem Ablauf von drei Jahren seit dem Tag der vollständigen Verbüßung der Stra-
fe. Binnen drei Monaten seit dem Tag der rechtskräftigen Verurteilung kann der
Verurteilte einen Antrag auf Befreiung vom Verbot der Ausübung einer Funkti-
on in einer Handelsgesellschaft oder auf Verkürzung der Geltungszeit des Ver-
bots bei dem Gericht stellen, das das Urteil erlassen hat. Das gilt nicht für vor-
sätzlich begangene Straftaten. Das Gericht entscheidet über den Antrag durch
Beschluss.
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1. Organe einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

1.1. Vorstand  in einer GmbH

1.1.1. Rolle,  Kompetenzen und Funktionieren des Vorstandes einer
GmbH.  Beschlussfassung

Der Vorstand einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gehört zu ihren obli-
gatorischen Organen. Der Vorstand ist ein Vollstreckungsorgan der Gesellschaft
mit den Verwaltungs- und Vertretungskompetenzen569. Er nimmt einen besonde-
ren Platz im Organsystem ein.570 Als Organ einer juristischen Person ist er so-
wohl mit Kompetenzen im Vertretungsbereich „nach außen” (im Verhältnis ge-
gen Dritte) ausgerüstet, als auch mit Berechtigungen zur „Innenverwaltung”.
Das sind die zwei Ebenen der Vorstandstätigkeit, die ausdrücklich in den Vor-
schriften des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften behandelt werden.571

Eine Übertragung der Kompetenzen des Vorstandes auf ein anderes Organ ist
unzulässig572. Die Befugnisse des Vorstandes und sein Funktionieren regeln die
Art. 201 – 211 HGG, der Gesellschaftsvertrag und auch die Vorstandsordnung.
Der Vorstand besitzt die Kompetenzen der Geschäftsführung der Gesellschaft,
ihrer Vertretung sowie der Ausübung anderer Geschäfte, die sich insbesondere
mit dem Funktionieren der Gesellschafterversammlung verbinden. Der Vorstand
sollte die Geschäfte der Gesellschaft in dem durch das Recht, den Gesellschafts-
vertrag und Gesellschafterbeschlüsse bestimmten Rahmen führen. Nach Art. 204
HGG bezieht sich das Recht eines Vorstandsmitglieds zur Geschäftsführung der
Gesellschaft und ihrer Vertretung auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen
Tätigkeiten der Gesellschaft. Das HGG erkennt also dem Vorstand die Kompe-
tenzen zur Vornahme von sämtlichen Geschäften der Gesellschaft zu. Der Ge-
setzgeber hat jedoch in manchen Fällen die Tätigkeit des Vorstands der GmbH
von Entscheidungen anderer Organe abhängig gemacht. Das Gesetzbuch erfor-
dert Zustimmung anderer Organe zu Geschäften des Vorstands in Art. 15, 228,
229 und 230 HGG. Art. 15 HGG betrifft die Vornahme bestimmter Geschäfte
von Gesellschaftsorganmitgliedern in den Kapitalgesellschaften, sowohl also
GmbH als auch AG. § 1 dieses Artikels statuiert nämlich, dass der Abschluss
eines Kredit-, Darlehens-, Bürgschaftsvertrags oder eines anderen vergleichba-
ren Vertrags durch eine Kapitalgesellschaft mit einem Mitglied des Vorstands,
Aufsichtsrats, der Revisionskommission, einem Prokuristen, einem Abwickler
oder zugunsten einer der genannten Personen der Zustimmung der Gesellschaf-
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terversammlung bzw. Hauptversammlung bedarf, wenn das Gesetz nichts ande-
res bestimmt. Nach § 2 bedarf der Abschluss eines solchen Vertrages zwischen
einer abhängigen Gesellschaft und einem Vorstandsmitglied, Prokuristen oder
einem Abwickler einer herrschenden Gesellschaft der Zustimmung des Auf-
sichtsrats der abhängigen Gesellschaft. Hat die Gesellschaft keinen Aufsichtsrat,
ist die Zustimmung der Gesellschafterversammlung oder Hauptversammlung der
herrschenden Gesellschaft erforderlich. § 2 des Art. 15 HGG hatte vor der No-
vellierung einen Fehler enthalten: anstatt „herreschender Gesellschaft“ hieß es
„abhängigen Gesellschaft“.  In dieser letzten Situation sollte aber nicht die Zu-
stimmung der Gesellschafterversammlung der abhängigen Gesellschaft erteilt
werden, sondern die Zustimmung der Gesellschafterversammlung der herr-
schenden Gesellschaft. Am Ende des Art. 15 § 2 stellt der Gesetzgeber fest, dass
für die Erteilung der Zustimmung und die Folgen des Fehlens einer Zustimmung
Art. 17 §§ 1 und 2 HGG gilt. Verlangt das Gesetz für die Vornahme eines
Rechtsgeschäfts durch die Gesellschaft  einen Beschluss der Gesellschafter oder
der Gesellschafterversammlung oder der Hauptversammlung oder des Aufsichts-
rats, ist das Rechtsgeschäft gemäß § 1 ohne den erforderlichen Beschluss nich-
tig. In § 2 ist bestimmt, dass die Zustimmung vor oder nach Abgabe der Erklä-
rung durch die Gesellschaft erteilt werden kann, jedoch nicht später als inner-
halb einer Frist von zwei Monaten nach Abgabe der Erklärung durch die Gesell-
schaft. Die nach Abgabe der Erklärung erteilte Bestätigung entfaltet Rückwir-
kung auf den Zeitpunkt der Vornahme des Rechtsgeschäfts. Diese Regelung
wird unterschiedlich beurteilt. Man sollte sich darauf einigen, dass der Gesetz-
geber hier verschiedene Ziele vereinbaren wollte. Einerseits geht es um den
Schutz der Gesellschaft und ihrer Gesellschafter gegen eigenwillige Handlun-
gen, hauptsächlich des Vorstandes. Anderseits zeigt die Möglichkeit der Bestäti-
gung des unwirksamen Rechtsgeschäftes den Willen des Gesetzgebers, manche
fehlerhaften, aber für die Gesellschaft vorteilhaften Geschäfte aufrecht zu erhal-
ten. Gleichzeitig will das Gesetz durch die Zweimonatsfrist einen längeren Zu-
stand der Ungewißheit verhindern.573 Ebenso können die Bestimmungen des
Vertrages Pflichten zur Erlangung der Zustimmung anderer Organe für die Vor-
nahme von bestimmten Rechtsgeschäften des Vorstandes auferlegen. Das Fehlen
der Zustimmung des zuständigen Organs der Gesellschaft für die Vornahme ei-
nes Rechtsgeschäfts durch die Gesellschaft bewirkt, wenn die Zustimmung aus-
schließlich aufgrund des Vertrages oder der Satzung notwendig ist, nicht die
Nichtigkeit des Rechtsgeschäfts. Das schließt allerdings nicht die Haftung der
Vorstandsmitglieder gegenüber der Gesellschaft wegen der Verletzung des Ge-
sellschaftsvertrages oder der Satzung aus.
Darüber hinaus, gemäß Art. 207 HGG, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts
anderes bestimmt, unterliegen die Vorstandsmitglieder – gegenüber der Gesell-
schaft – auch den in den Beschlüssen der Gesellschafter bestimmten Beschrän-
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kungen. Im Zusammenhang damit stellt sich die Frage, ob Art. 17 § 3 HGG in
seinem Bereich die Vornahme von Rechtsgeschäften ohne Zustimmung des zu-
ständigen Organs umfasst, die ausschließlich Beschlüsse der Gesellschaftsorga-
ne erfordern. Das ist sicher positiv zu beantworten. Auch in diesem Fall greift
die Haftung des Vorstandsmitgliedes ein. Wenn gemäß Art. 207 HGG die Vor-
standsmitglieder auch den Beschränkungen bestimmter Beschlüsse der Gesell-
schaftsorgane unterliegen, dann haften sie für ihre Verletzung aufgrund des Art.
483 HGG574. Außerdem unterliegen nach Art. 207 HGG die Vorstandsmitglieder
gegenüber der Gesellschaft den Beschränkungen, die sich aus dem HGG  und
dem Gesellschaftsvertrag ergeben. Dabei handelt es sich um die gesetzlichen
Beschränkungen der Art. 209, 210, 211 und 214 HGG. Zu den Kompetenzen des
Vorstandes gehören die bereits erwähnte Geschäftsführung der Gesellschaft. In
Art. 208 HGG wird hervorgehoben, dass jedes Vorstandsmitglied nicht nur ein
solches Recht, sondern auch eine solche Pflicht hat. Jedes Vorstandsmitglied
kann ohne vorherigen Beschluss des Vorstandes Angelegenheiten erledigen, so-
weit sie nicht über die gewöhnlichen Geschäfte der Gesellschaft hinausgehen.
Widerspricht jedoch vor der Verrichtung  einer Angelegenheit auch nur eines
der übrigen Vorstandsmitglieder ihrer Durchführung, oder überschreitet die An-
gelegenheit den Rahmen der gewöhnlichen Geschäfte der Gesellschaft, ist ein
Beschluss des Vorstandes erforderlich.  Die Beschlüsse des Vorstands können
gefasst werden, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß über die Vorstandssitzung
unterrichtet wurden. Die Beschlüsse dieses Organs werden mit absoluter Mehr-
heit der Stimmen gefasst. Der Gesellschaftsvertrag kann bestimmen, dass bei
Stimmengleichheit die Stimme des Vorstandsvorsitzenden entscheidet, und ihm
bestimmte Befugnisse im Bereich der Leitung der Vorstandsaufgaben zugeste-
hen. Diese Grundsätze finden Anwendung, wenn im Vorstand mehrere Mitglie-
der sind und der Gesellschaftsvertrag nicht anderes zu gemeinsamen Verhältnis-
sen der Vorstandsmitglieder bestimmt.
Art. 209 HGG regelt den Fall der Interessenkollision. Widersprechen die Ge-
schäfte der Gesellschaft den persönlichen Interessen eines Vorstandsmitglieds,
seines Ehegatten, seiner Verwandten und Verschwägerten bis zum zweiten Grad
sowie von Personen, mit denen er persönlich verbunden ist, darf das Vorstands-
mitglied sich an der Entscheidung über solche Angelegenheiten nicht beteiligen
und kann verlangen, dass dies im Protokoll vermerkt wird. Dieses Verbot hat als
Ziel die Ausschließung der Beteiligung der Vorstandsmitglieder in Entscheidun-
gen über der Angelegenheiten der Gesellschaft, in denen es zu Interessenkolli-
sionen der Gesellschaft mit den persönlichen Interessen der hier genannten Per-
sonen kommt 575. Dieses Verbot sollte das Treffen von befangenen Entscheidun-
gen vorbeugen. Die Handlung, die gegen das Verbot dieser Bestimmung vorge-
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nommen wird, ist gültig, jedoch haftet das Vorstandsmitglied, das sie vorge-
nommen hat, nach Art. 293 HGG576.
Außer der Geschäftsführung gehört zu den Kompetenzen des Vorstandes die
zivilrechtliche Vertretung der Gesellschaft. Die Gesellschaftsvertretung umfasst
alle Geschäfte, die mit der Geschäftsführung eines Unternehmens verbunden
sind. Das Recht des Vorstands zur Vertretung der Gesellschaft kann gegenüber
Dritten nicht rechtswirksam beschränkt werden. Besteht der Vorstand aus meh-
reren Personen, gemäß Art. 205 § 1 HGG, bestimmt der Gesellschaftsvertrag die
Art der Vertretung. Wenn der Gesellschaftsvertrag jedoch diesbezüglich keine
Bestimmungen enthält, ist für die Abgabe von Erklärungen im Namen der Ge-
sellschaft das Zusammenwirken zweier Vorstandsmitglieder oder eines Vor-
standsmitgliedes zusammen mit einem Prokuristen erforderlich (gemeinsame
Vertretung). Paragraph 2 besagt, dass gegenüber der Gesellschaft abzugebende
Erklärungen sowie die Zustellung von Schriftstücken an die Gesellschaft gegen-
über einem einzelnen Vorstandsmitglied oder dem Prokuristen erfolgen können.
Diese Grundsätze schließen die Bestellung von Einzel- oder Gemeinschaftspro-
kura nicht aus und beschränken nicht die Rechte der Prokuristen, die sich aus
den Vorschriften über die Prokura ergeben.  Die Bestellung eines Prokuristen
erfordert die Zustimmung von sämtlichen Vorstandsmitgliedern. Die Prokura
kann dagegen jedes Vorstandsmitglied widerrufen. In einem Vertrag zwischen
der Gesellschaft und einem Vorstandsmitglied sowie in einem Rechtsstreit mit
ihm vertritt der Aufsichtsrat oder ein durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung berufener Bevollmächtigter die Gesellschaft (Art. 210 § 1 HGG). Im
in Art. 173 § 1 HGG beschriebenen Falle, also wenn alle Gesellschaftsanteile
von einem einzigen Gesellschafter oder einem einzigen Gesellschafter und der
Gesellschaft gehalten werden (s. auch S. 322) und der Gesellschafter gleichzei-
tig alleiniges Vorstandsmitglied der Gesellschaft ist, findet die Vorschrift des §
1 des Art. 210 § 1 HGG keine Anwendung. In dieser Situation gilt Art. 210 § 2
HGG, nach dem ein Rechtsgeschäft zwischen diesem Gesellschafter und der
durch ihn vertretenen Gesellschaft der notariellen Beurkundung bedarf. Über
jede Vornahme eines solchen Rechtsgeschäfts benachrichtigt der Notar das Re-
gistergericht.
 Wie in der Lehre angenommen wird, stellt die Vorschrift des Art. 210 § 1 HGG
eine Ausnahme vom Prinzip dar, dass einzig der Vorstand der Gesellschaft das
berechtigte Organ zur Vertretung der Gesellschaft vor Gericht und außerhalb des
Gerichts ist. Das Vorstandsmitglied kann nicht einen Vertrag mit sich selbst so-
wie mit den anderen Vorstandsmitgliedern als Vertreter der Gesellschaft ab-
schließen. Man sollte auch nach Kruczalak anerkennen, dass der Vertrag, der
zwischen der Gesellschaft und dem Vorstandsmitglied abgeschlossen wurde, mit
dem Inhalt des Art. 210 § 1 HGG unvereinbar und deshalb nichtig ist.577 Zu den
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Kompetenzen des Vorstandes gehören auch die anderen Geschäfte, die sich aus
den Vorschriften des HGG sowie des Gesellschaftsvertrages ergeben. Hier geht
es vor allem um die mit dem Funktionieren der Gesellschafterversammlung, d.h.
mit der Berufung von Versammlungen, ihrer technischen Durchführung und mit
der Vorbereitung von entsprechender Dokumentation verbundenen Geschäfte.578

1.1.2. Zusammensetzung, Ein- und Abberufung der Mitglieder des Vor-
standes einer GmbH

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften regelt die wesentliche Frage-
stellung der Ein- und Abberufung der Vorstandsmitglieder einer Gesellschaft
mit beschränkter Haftung. In den Vorstand können Personen aus dem Kreis der
Gesellschafter oder außerhalb dieses Kreises durch einen Gesellschafterbe-
schluss berufen oder abberufen werden. Der Gesellschaftsvertrag kann jedoch
eine andere Weise der Berufung des Vorstands (z.B. durch den Aufsichtsrat)
vorsehen. Der Vorstand besteht aus einem oder mehreren Mitgliedern. Der Art.
202 HGG enthält einen Katalog der Ursachen, welche die Wirkung in Form des
Erlöschen des Mandats eines Vorstandsmitglieds einer GmbH bestimmt.579 Un-
ter den Ursachen nennt der Gesetzgeber: den Ablauf der Wahlperiode auf wel-
che das Mitglied berufen war, die Abberufung der Zusammensetzung des Vor-
standes, den Rücktritt und den Tod des Vorstandsmitglieds. Den Katalog der
Gründe kann man um die Ablaufszeit ergänzen, für welche die Gesellschaft ge-
gründet wurde.580 Nach Art. 202 HGG, sofern der Gesellschaftsvertrag nichts
anderes vorsieht, erlischt das Mandat eines Vorstandsmitglieds mit dem Tag der
Abhaltung der Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschlussbericht für
das erste volle Geschäftsjahr der Ausübung der Funktion des Vorstandsmitglieds
bestätigt. Die Amtszeit eines Vorstandsmitglieds in solchem Fall dauert also ein
Jahr. Man kann jedoch im Gesellschaftsvertrag einen längeren Zeitraum vorse-
hen. Im Falle der Berufung eines Vorstandsmitglieds für einen längeren Zeit-
raum als ein Jahr erlischt das Mandat des Vorstandsmitglieds mit dem Tag der
Abhaltung der Gesellschafterversammlung, die den Jahresabschlussbericht für
das letzte volle Geschäftsjahr der Ausübung der Funktion des Vorstandsmit-
glieds bestätigt, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Wenn
der Gesellschaftsvertrag vorsieht, dass die Vorstandsmitglieder für eine gemein-
same Amtsdauer berufen werden, erlischt das Mandat eines vor Ablauf der
Amtsdauer des Vorstands berufenen Vorstandsmitglieds gleichzeitig mit dem
Erlöschen der Mandate der übrigen Vorstandsmitglieder, wenn der Gesell-

                                                     
578 vgl. ibidem, S. 169
579 Dabrowski, Rezygnacja z czlonkostwa w zarzadzie spolki kapitalowej, S. 39
580 ibidem
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schaftsvertrag nicht anderes bestimmt. Das Mandat eines Vorstandsmitglieds
erlischt auch im Falle seines Todes, seines Rücktritts oder seiner Abberufung
aus dem Vorstand. Die Vorstandsmitglieder können dagegen jederzeit durch Be-
schluss der Gesellschafter abberufen werden, wenn der Gesellschaftsvertrag
nichts anderes bestimmt. Dies nimmt ihm nicht die Ansprüche aus dem Arbeits-
verhältnis oder aus einem anderen Rechtsverhältnis, das die Ausübung der
Funktion als Vorstandsmitglied betrifft. Der Gesellschaftsvertrag kann auch an-
dere Bestimmungen enthalten, insbesondere das Recht der Abberufung eines
Vorstandsmitgliedes aus wichtigen Gründen. Ein abberufenes Vorstandsmitglied
ist zur Abgabe von Erklärungen während der Vorbereitung des Rechenschafts-
berichts des Vorstands über die Tätigkeit der Gesellschaft und des Jahreab-
schlussberichts berechtigt und verpflichtet, die den Zeitraum der Ausübung der
Funktion eines Vorstandsmitglieds durch ihn betreffen, sowie zur Beteiligung an
der Gesellschafterversammlung, bei der der Rechenschaftsbericht des Vorstan-
des bestätigt werden soll (Art. 231 § 2 Ziff. 1 HGG), wenn im Abberufungsvor-
gang nichts anderes bestimmt wird. Das Vorstandsmitglied kann auch von der
Ausübung seiner Funktion zurücktreten. Man wendet dann die Vorschriften über
die Kündigung eines Auftrages durch den Auftragnehmer entsprechend an, also
Art. 746 §§ 2, 3 ZGB. Auf die Vorschriften über die Kündigung eines Auftrages
verweisend, entscheidet der Gesetzgeber, dass der Rücktritt, ähnlich wie die
Kündigung, rechtsgestaltenden Charakter hat. Der Rücktritt ist also eine einsei-
tige Willenserklärung, die auf die Auslösung der Rechtsfolge, nämlich die Auf-
lösung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Vorstandsmitglied und der Ge-
sellschaft in der Zukunft abzielt. Sowohl die Vorschriften des HGG als auch des
Art. 746 ZGB enthalten nicht die Hinweise über die Form der Willenserklärung
des Rücktritt; im Zusammenhang damit sollte man auf die allgemeinen Grund-
sätze des Zivilrechts abstellen (Art. 60 ZGB). Der Wille des Vorstandsmitglie-
des kann also durch jegliches Verhalten ausgedrückt werden, das diesen in aus-
reichender Weise erkennen lässt. In der Praxis sollte man jedoch die schriftliche
Form einhalten,581 denn der Rücktritt ist die Grundlage für die Löschung des
Vorstandsmitgliedes aus dem Gerichtsregister 582.  Dass diese Frage nicht gere-
gelt wurde, ist ein Versäumnis des Gesetzgebers. Man sollte auch nach
Dabrowski anerkennen, dass eine schriftliche Erklärung des Mitglieds über den
Rücktritt durch eine entsprechende Willenserklärung eines zur Abberufung des
Vorstandsmitgliedes berechtigten Rechtsträgers ersetzt werden kann. Zur An-
nahme der Willenserklärung über den Rücktritt von der Mitgliedschaft sind fol-
gende Rechtsträger berechtigt: der Aufsichtsrat, der durch einen Gesellschafter-
beschluss berufene Bevollmächtigte sowie das Gesellschaftsorgan oder ein an-
derer berechtigter Rechtsträger zur Berufung des Vorstandsmitgliedes. Diese

                                                     
581  es geht um Original oder amtlich beglaubigte Kopie, siehe auch Art. 19 Abs. 2 des Geset-
zes über das Landes-Gerichtsregister sowie Art. 6944 ZPO.
582 vgl. Dabrowski, Rezygnacja z czlonkostwa w zarzadzie spolki kapitalowej, S. 42
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Erklärung kann dagegen nicht angenommen werden von einem Prokuristen, dem
Vorstand sowie seinen einzelnen Mitgliedern.583

1.1.3. Konkurrenzverbot für Mitglieder des Vorstandes einer GmbH

In einer GmbH gilt das Konkurrenzverbot, das sich auf Vorstandsmitglieder be-
zieht  (Art. 211 HGG). Unter dem Verbot der Beschäftigung mit Konkurrenzin-
teressen der Gesellschaft sollte man die direkte oder indirekte Ausübung in ei-
genem Namen oder fremdem Namen einer Tätigkeit der selben Art für andere
Personen, wie die ins Gerichtsregister  eingetragene Gesellschaftstätigkeit (z.B.
als Kommissionär, Handelsvertreter, Prokurist anderer Rechtsträger), verste-
hen584. Das Konkurrenzverbot umfasst auch das Verbot der Beteiligung an kon-
kurrierenden Geschäften als Gesellschafter einer konkurrienden Gesellschaft des
bürgerlichen Rechts, einer Personengesellschaft oder als Mitglied eines Organs
einer Kapitalgesellschaft, oder Beteiligung an einer anderen konkurrierenden
juristischen Person als Vorstandsmitglied. Dieses Verbot gilt auch für eine Be-
teiligung an einer Kapitalgesellschaft für den Fall des Besitzes von mindestens
10% der Anteile oder Aktien an dieser Gesellschaft oder des Rechts zur Beru-
fung mindestens eines Vorstandsmitglieds.
Jedoch wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anders bestimmt, kann das zur Be-
stellung des Vorstands berufene Organ (vgl. Art. 201 § 4 HGG) die Zustimmung
zur konkurrierenden Tätigkeit erteilen. Das bedeutet, dass das Konkurrenzverbot
keinen absoluten Charakter hat und aufgehoben oder beschränkt werden kann.
Die Überschreitung des Verbots bewirkt die Haftung aus der Art. 293 HGG. Das
Konkurrenzverbot ergibt sich auch aus anderen Vorschriften, insbesondere: Art.
11 ZNKU, Art. 1011 – 1014 KP.
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1.2. Aufsicht in einer GmbH: Recht der individuellen Kontrolle;  Auf-
sichtsrat und Revisionskommission als Kontrollorgane; Berufung
von Wirtschaftsprüfern

Es haben sich in der Welt viele verschiedene Lösungen im Bereich des Modells
der Korporationsaufsicht entwickelt, die sich aus der Verschiedenheit der
Rechtssysteme, der institutionellen Rahmen und der Traditionen ergeben. Die
rechtlichen Vorschriften sollten nicht die bedeutungsvolle Rolle der „Verkehr-
spraxis” bei der Schaffung der besten Regeln der Korporationsaufsicht über-
nehmen. Das führt zu dem Schluss, dass die rechtliche Regelung der GmbH aus-
reichend flexibel sein sollte, damit die Anteilsinhaber – in Anlehnung und im
Rahmen des Prinzips der Vertragsfreiheit – das Strukturmodell sowie der Be-
rechtigungen der Gesellschaftsorgane der Gesellschaft mit dem individuellen
Bedarf der Gesellschaft, der einen dynamischen Charakter hat, also sich mit dem
Zeitablauf ändern kann, anpassen können.585

1.2.1. Recht der individuellen Kontrolle in einer GmbH

In einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, ähnlich wie bei den Personen-
handelsgesellschaften, steht jedem Gesellschafter das Recht der individuellen
Kontrolle der Gesellschaftsangelegenheiten zu (Art. 212 HGG). Zu diesem
Zweck kann der Gesellschafter allein oder zusammen mit einer durch ihn er-
mächtigten Person jederzeit die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft einse-
hen, eine Bilanz zum eigenen Gebrauch erstellen und Aufklärung vom Vorstand
verlangen. Die Zulassung jener Person (Berater) ist auch ein Novum bei der
Realisation des Rechts der individuellen Kontrolle.
Der Vorstand kann dem Gesellschafter die Aufklärung sowie die Möglichkeit,
Bücher und Dokumente der Gesellschaft einzusehen, verweigern, wenn der be-
gründete Verdacht besteht, dass der Gesellschafter sie zu der Gesellschaft wider-
sprechenden Zielen missbraucht und dadurch der Gesellschaft einen erheblichen
Schaden zufügt. In einem solchen Fall kann der Gesellschafter eine Entschei-
dung über die Angelegenheit durch Beschluss der Gesellschafter verlangen. Der
Beschluss muss innerhalb eines Monats ab dem Tag der Einreichung des Begeh-
rens gefasst werden. Der Gesellschafter, dem die Aufklärung oder die Einsicht
in die Unterlagen oder Bücher der Gesellschaft verweigert wurde, kann beim
Registergericht einen Antrag dahingehend stellen, die Gesellschaft zur Erteilung
von Aufklärungen oder zur Ermöglichung der Einsicht in Unterlagen und Bü-
cher der Gesellschaft zu verpflichten. Der Antrag muss innerhalb von sieben
Tagen vom Eingang der Benachrichtigung über den Beschluss oder, falls inner-
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halb der in diesem Artikel bestimmten Frist kein Beschluss durch die Gesell-
schafter gefasst wurde, vor Ablauf eines Monats ab dem Tag der Einreichung
des Begehrens, gestellt werden. Das Recht der individuellen Kontrolle in der
GmbH ist eine Abweichung von gewissen Regeln der Kapitalgesellschaften und
beweist die Existenz von manchen personalen Elementen in dieser Gesellschaft.

1.2.2. Aufsichtsrat und Revisionskommission in einer GmbH – gemeinsa-
me Vorschriften

Die Aufsicht über eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung regeln die Art.
212, 213 - 226 HGG und auch der Gesellschaftsvertrag sowie eine durch den
Aufsichtsrat angenommene Ordnung dieses Organs oder der Revisionskommis-
sion. Außer dem gesetzlichen Recht der individuellen Kontrolle der GmbH kann
der Gesellschaftsvertrag die Berufung eines Aufsichtsrats oder einer Revisions-
kommission oder auch dieser beiden Organe zusammen vorsehen. Jedoch wenn
ein Aufsichtsrat oder eine Revisionskommission bestellt ist, kann durch Gesell-
schaftsvertrag die persönliche Kontrolle durch die Gesellschafter ausgeschlossen
werden (Art. 213 HGG). Jene Kontrollorgane in Verbindung mit dem existie-
renden Recht der individuellen Kontrolle sind grundsätzlich fakultativ. Jedoch in
GmbHs, in denen das Stammkapital einen Betrag von 500.000 Zloty übersteigt
und mehr als fünfundzwanzig Gesellschafter vorhanden sind, muss ein Auf-
sichtsrat oder eine Revisionskommission bestellt werden. Die Mitgliedschaft in
einem Aufsichtsrat und einer Revisionskommission regeln Art. 18 § 1 – 4 HGG
sowie Art. 215 und Art. 216 HGG. Der Aufsichtsrat und die Revisionskommis-
sion bestehen aus mindestens drei Mitgliedern, die durch Gesellschafterbe-
schluss berufen und abberufen werden. Der Gesellschaftsvertrag kann eine ande-
re Art der Berufung oder Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats be-
stimmen. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden für ein Jahr berufen, wenn
der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Die Mitglieder des Aufsichts-
rats können jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden.
Gemäß Art. 218 HGG erlöschen die Mandate der Mitglieder des Aufsichtsrats
und der Revisionskommission mit dem Tag des Stattfindens der Gesellschafter-
versammlung, die den Jahresabschlussbericht für das erste volle Geschäftsjahr
der Ausübung der Mitgliedsfunktion bestätigt, wenn der Gesellschaftsvertrag
nichts anderes bestimmt. Werden die Mitglieder des Aufsichtsrats und der Revi-
sionskommission für eine längere Zeit als ein Jahr bestellt, erlöschen ihre Man-
date mit dem Tag des Stattfindens der Gesellschafterversammlung, die den Jah-
resbeschlussbericht für das volle letzte Geschäftsjahr dieser Funktionsausübung
bestätigt. Darüber hinaus bestimmt § 3 des Art. 218 HGG, dass Art. 202 § 3 und
5 HGG entsprechend gelten. Es geht hier um die Regelungen, die sich auf das
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Erlöschen und den Rücktritt von dem Mandat durch ein Vorstandsmitglied der
GmbH beziehen. Art. 214 HGG betrifft die Inkompatibilität in den Kontrollor-
ganen einer GmbH. Nämlich, ein Vorstandsmitglied, ein Prokurist, ein Abwick-
ler, ein Abteilungs- oder Betriebsleiter sowie der in der Gesellschaft als Haupt-
buchhalter, Wirtschaftsanwalt oder Rechtsanwalt Beschäftigte kann nicht
gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates oder der Revisionskommission sein.
Dasselbe gilt auch für andere Personen, die unmittelbar einem Vorstandsmit-
glied unterstehen. Darüber hinaus gilt das entsprechend für die Mitglieder des
Vorstands und die Abwickler einer abhängigen Gesellschaft oder einer abhängi-
gen Genossenschaft. Das Kumulationsverbot der Aufsichts- und Verwaltungs-
funktion hat den Charakter einer unabdingbaren Norm, von welcher nur eine
Gesetzesvorschrift und nicht der Vertrag eine Ausnahme bestimmen kann.586

Das Verbot der Beteiligung an diesen Organen kann sich aus Art. 25a GospU,
und außerdem Art. 4 i.V.m. Art. 2 Abs. 6 OgrGospU ergeben587. Die Vorschrif-
ten, die die Beschlussfassung in einem Aufsichtsrat betreffen, sollte man ent-
sprechend für die Beschlussfassung in einer Revisionskommission anwenden.

1.2.3. Aufsichtsrat als Aufsichts- und Kontrollorgan in einer GmbH

Der Aufsichtsrat ist ein Organ, das in einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung sowohl die Aufsicht als auch die Kontrolle führt. Wenn keine Revisions-
kommission bestellt wird, hat er auch die Kompetenzen einer Revisionskommis-
sion. Dieser Rat ist jedoch im Falle der Mitbestehung einer Revisionskommissi-
on ein Organ, das man ausschließlich zur Aufsichtsfunktion beruft. Die Aufsicht
unterscheidet sich von der Kontrolle dadurch, dass Aufsicht zur Vornahme be-
stimmter Handlungen gegenüber den Kontrollierten berechtigt, während die
Kontrolle nur eine Berechtigung zur Einsichtnahme sowie zur Anforderung der
Informationen und Aufklärungen ist. Der Begriff der Aufsicht ist also weiter als
der Begriff der Kontrolle.588  Die grundlegende Funktion des Aufsichtsrates ist
es im Sinne des Art. 219 HGG, die ständige Aufsicht über die Tätigkeit der Ge-
sellschaft in allen Bereichen ihrer Tätigkeit auszuüben. Zu den besonderen
Pflichten des Aufsichtsrates gehören die Prüfung des Rechenschaftsberichts des
Vorstandes hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Büchern und Unterla-
gen wie auch mit dem tatsächlichen Zustand sowie der Vorschläge des Vor-
stands in bezug auf die Gewinnverteilung und Deckung der Verluste, ferner die
Erstellung eines schriftlichen Jahresberichts über das Ergebnis dieser Prüfung
für die Gesellschafterversammlung. Er kann alle Unterlagen der Gesellschaft
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überprüfen und außerdem vom Vorstand und von den Arbeitnehmern Rechen-
schaftsberichte und Aufklärungen verlangen und die Überprüfung des Vermö-
gensbestandes der Gesellschaft vornehmen. Der Gesellschaftsvertrag kann die
Befugnisse des Aufsichtsrates erweitern und insbesondere bestimmen, dass der
Vorstand verpflichtet ist, vor der Durchführung der im Gesellschaftsvertrag be-
zeichneten Tätigkeiten die Genehmigung des Aufsichtsrats einzuholen, sowie
dem Aufsichtsrat das Recht zugestehen, aus wichtigen Gründen einzelne oder
alle Vorstandsmitglieder des Amtes zu entheben (Art. 220 HGG). In Verhältnis
zum Vorstand sollte man betonen, dass der Rat jedoch kein Recht in bezug auf
den die Geschäftsführung der Gesellschaft betreffenden Bereich hat. Außer den
dichten Aufsichtkompetenzen stehen dem Aufsichtsrat (bzw. der Revisions-
kommission) auch andere Funktionen zu, wie: die Berufung von Gesellschafter-
versammlungen im Falle der Nachlässigkeit des Vorstandes, Klagen gegen Ge-
sellschafterbeschlüsse, die Vertretung der Gesellschaft in den Rechtsstreiten und
Verträgen mit den Vorstandsmitgliedern.589 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats
kann sein Aufsichtsrecht allein ausüben, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag
bestimmt anderes. Diese Tätigkeit kann also auch kollegial realisiert werden.
Die kollegiale Ausübung der Aufsichtshandlungen ist auf Ratsitzungen durch
eine Analyse der gelieferten Unterlagen, Bücher etc. möglich. Die Schlussfolge-
rungen des Aufsichtsrats können in Form von Beschlüssen formuliert werden.
Die Grundsätze der Beschlussfassung in einem Aufsichtsrat regelt der umfang-
reiche Art. 222 HGG. Das Organ fasst die Beschlüsse, wenn auf der Sitzung
mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend sind und alle Mitglieder geladen
wurden. Der Gesellschaftsvertrag kann strengere Anforderungen an die Be-
schlussfähigkeit des Aufsichtsrats stellen. Der Gesellschaftsvertrag kann auch
vorsehen, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats an der Beschlussfassung des
Aufsichtsrats teilnehmen können, indem sie ihre Stimme schriftlich durch Ver-
mittlung eines anderen Aufsichtratsmitglieds abgeben. Die schriftliche Abgabe
der Stimme darf nicht Angelegenheiten betreffen, die erst auf der Sitzung des
Aufsichtsrats in die Tagesordnung aufgenommen wurden. Der schriftliche Be-
schlussfassung durch den Aufsichtsrat oder Beschlüsse unter Benutzung von
Fernmeldeanlagen sind nur dann zulässig, wenn der Gesellschaftsvertrag dies
bestimmt. Der Beschluss ist wirksam, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates
über den Inhalt des Beschlusses informiert wurden. Die Fassung von Beschlüs-
sen in der oben genannten Weise gilt jedoch nicht, was zu betonen ist, für die
Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, die Berufung eines Vorstandsmitglieds sowie die Abberufung und die Ent-
hebung dieser Personen von ihren Tätigkeiten. Über den Ablauf der Sitzungen
des Aufsichtsrats werden Protokolle angefertigt. Man sollte hier eine Kompetenz
der Gesellschafterversammlung zur Regelung der Beschlußfassung in einer Auf-
sichtsratsordnung erwähnen. Die Ordnung soll seine Organisation und die Art
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und Weise der Durchführung seiner Tätigkeit bestimmen. Die Gesellschafterver-
sammlung kann auch selber den Rat zum Beschluss dieser Ordnung bevoll-
mächtigen. Die erwähnten Regeln gelten für die Revisionskommission entspre-
chend.

1.2.4. Revisionskommission als Aufsichts- und Kontrollorgan in einer
GmbH

Die Revisionskommission in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung kann
neben dem Aufsichtsrat oder selbständig bestellt werden. Wenn nur die Revisi-
onskommission bestellt wurde, dann kann der Gesellschaftsvertrag diesem Or-
gan die ständige Aufsicht über die Gesellschaftstätigkeit anvertrauen. Auf diese
Weise wird die Revisionskommission aufgrund des Gesellschaftsvertrags ein
Organ mit analogen Kompetenzen wie der Aufsichtsrat.590 Wie in Art. 221 HGG
bestimmt, kann in der Gesellschaft ohne Aufsichtsrat der Gesellschaftsvertrag
die Pflichten der Revisionskommission erweitern. Zu den Pflichten der Revisi-
onskommission gehört die Prüfung des Rechenschaftsberichts des Vorstandes
und der Vorschläge des Vorstands in bezug auf die Gewinnverteilung und Dek-
kung der Verluste sowie die Erstellung eines schriftlichen Jahresberichts über
das Ergebnis dieser Prüfung für die Gesellschafterversammlung. Wenn es um
die Grundsätze die Beschlussfassung in einer Revisionskommission geht, finden
die Grundsätze des Art. 222 HGG entsprechende Anwendung.

1.2.5. Bestellung der Wirtschaftsprüfer

Die Bestellung der Wirtschaftsprüfer regeln die Art. 223 – 226 HGG.  Das Regi-
stergericht kann auf Verlangen eines oder mehrerer Gesellschafter, die minde-
stens ein Zehntel des Stammkapitals vertreten, nach Aufforderung an den Vor-
stand zur Einreichung einer Erklärung, eine zur Prüfung des Jahresabschlusses
berechtigte Person (Wirtschaftsprüfer) zum Zwecke der Überprüfung der Buch-
führung und der Gesellschaftstätigkeit bestimmen. Die Mitglieder der Organe
der Gesellschaft sind verpflichtet, dem Wirtschaftsprüfer die geforderten Aus-
künfte zu erteilen, ihm Einsicht in die Bücher und Unterlagen der Gesellschaft,
die Kassenprüfung und die Durchführung der Bestandsaufnahme der Aktiva und
Passiva der Gesellschaft zu gestatten sowie die zu diesem Zweck notwendige
Hilfe zu gewähren. Der Wirtschaftsprüfer legt seinen Bericht dem Registerge-
richt vor; Abschriften erhalten derjenige, der die Überprüfung der Buchhaltung
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und der Gesellschaftstätigkeit beantragt hat, der Vorstand, der Aufsichtsrat oder
die Revisionskommission. Der Bericht muss auf der nächsten Gesellschafterver-
sammlung vollständig verlesen werden, weil er die ganze Gesellschaft und nicht
nur den Antragsteller betrifft. Die Kosten der Überprüfung der Buchhaltung und
der Gesellschaftstätigkeit tragen die Antragsteller. Wenn jedoch die Überprü-
fung Missbräuche, gesellschaftsschädigende Tätigkeiten oder grobe Verletzun-
gen des Rechts oder des Gesellschaftsvertrages aufdeckt, kann derjenige, der die
Prüfung beantragt hat, von der Gesellschaft die Erstattung der Kosten der durch-
geführten Prüfung fordern.

1.3. Gesellschafterversammlung als höchstes Organ einer GmbH. Ab-
stimmung  und  Beschlussfassung

Die Gesellschafterversammlung ist das oberste beschlussfassende Organ der Ge-
sellschaft, sie hat also auch die höchste „Macht” in der GmbH591. Sie ist ein
Korporationsorgan, dem sämtliche Mitglieder der Korporation angehören592. Sie
ist das zweite obligatorische Organ neben dem Vorstand. Die Gesellschafterver-
sammlung in einer GmbH wurde in den Art. 227 – 254 HGG geregelt. Die Ge-
sellschafterversammlung beschließt die unentbehrlichen Änderungen im gülti-
gen Text des Gesellschaftsvertrages und entscheidet in den wichtigsten Angele-
genheiten, die das System und das Funktionieren der Gesellschaft betreffen, wie
z.B. im Bereich des Beitritts in die Gesellschaft von neuen Gesellschaftern, der
Erhebung und Herabsetzung des Stammkapitals, der Änderung des Tätigkeits-
gegenstandes, der Firma oder des Sitzes der Gesellschaft etc. In der Regel nimmt
das Organ auch die Wahl der Mitglieder der übrigen Organe der GmbH vor; des
Vorstandes, sowie – wenn diese Organe berufen werden – des Aufsichtsrats und
eventuell der Revisionskommission.593 Die Gesellschafterversammlungen kön-
nen ordentliche und außerordentliche sein. Aus der Natur der Sache funktioniert
die Gesellschafterversammlung nicht permanent, sondern wird nach bestimmten
Grundsätzen in der Regel vom Vorstand einberufen.594 Die Kompetenz der Ein-
berufung der ordentlichen Gesellschafterversammlung haben auch der Auf-
sichtsrat und die Revisionskommission, wenn der Vorstand diese nicht in der im
Gesetz595 oder im Gesellschaftsvertrag festgesetzten Frist einberuft. Der Gesell-
schaftsvertrag kann eine solche Befugnis auch anderen Personen zugestehen.
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Unter der Einberufung einer Gesellschafterversammlung sollte man die Abgabe
einer Willenserklärung verstehen. Das zuständige Organ der Gesellschaft, das
die Gesellschafterversammlung einberuft, gibt jene Willenserklärung gegenüber
einem bestimmten Empfängerkreis ab, nämlich den Gesellschaftern. Wenn der
Vorstand nur aus einer Person besteht, dann stellt die Entscheidung dieses Or-
gans über die Berufung der Gesellschafterversammlung eine Willenserklärung
dar, wenn der Vorstand ein Kollegium ist (oder die Entscheidung durch ein an-
deres kollegiales Organ getroffen wird), dann erfolgt die Entscheidung über der
Berufung der Gesellschafterversammlung in Form eines Beschlusses, der den
Willen des ganzen Organs ausdrückt. Die Beschlüsse stellen eine besondere Art
von Rechtsgeschäften dar, sie sind auch Willenserklärungen (Art. 38 ZGB).596

Die ordentliche Gesellschafterversammlung muss innerhalb von sechs Monaten
nach Abschluss jedes Geschäftsjahres stattfinden. Man sollte dazu sagen, dass
sämtliche Mitglieder des Organs über das Datum und die Tagesordnung der Sit-
zung, die den Beschluss über die Berufung der Gesellschafterversammlung fas-
sen wird, benachrichtigt werden. Die Fassung eines Beschlusses, der gültige
Grundsätze verletzt, z.B. eines der Vorstandsmitglieder übergeht, verursacht die
Fehlerhaftigkeit der Berufung der Gesellschafterversammlung, was in Konse-
quenz auch die Fehlerhaftigkeit der auf sie gefassten Beschlüsse nach sich zie-
hen kann597. Der Gegenstand der ordentlichen Gesellschafterversammlung um-
fasst: Die Prüfung und Bestätigung des Rechenschaftsberichts des Vorstands
über die Tätigkeit der Gesellschaft sowie des Jahresabschlussberichts für das
vergangene Geschäftsjahr; die Beschlussfassung über die Gewinnverteilung oder
die Deckung der Verluste gemäß Art. 191 § 2 HGG, soweit diese Angelegen-
heiten nicht der Zuständigkeit der Gesellschafterversammlung entzogen wurden;
die Entlastung der Mitglieder der Organe der Gesellschaft hinsichtlich der Er-
füllung ihrer Pflichten. Der Gegenstand kann auch die Prüfung und Bestätigung
der Jahresabschlussberichts einer Unternehmensgruppe im Sinne der Vorschrif-
ten über die Rechnungslegung sowie andere als hier aufgeführten Angelegen-
heiten sein. Den Gegenstand der ordentlichen Gesellschafterversammlung kön-
nen auch gemäß Art. 228 HGG andere Angelegenheiten, die einen Beschluss der
Gesellschafter erfordern, sein, wie die Entscheidungen über Schadenersatzan-
sprüche wegen Schäden, die bei Gründung der Gesellschaft oder bei der Vor-
stands- oder Aufsichtstätigkeit entstanden sind; die Veräußerung und Verpach-
tung des Unternehmens oder eines organisierten Teils davon sowie die Bestel-
lung von beschränkt dinglichen Rechten daran; der Erwerb und die Veräußerung
von Immobilien, der ewigen Nießbrauch oder eines Anteils an einer Immobilie,
wenn der Gesellschaftsvertrag nicht anderes bestimmt, sowie die Erstattung von
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Nachschüssen; der Abschluss eines Vertrages, von welchem im Art. 7 HGG die
Rede ist.
Neben den ordentlichen Gesellschafterversammlungen können auch außeror-
dentliche Gesellschafterversammlungen einberufen werden. Eine Gesellschaf-
terversammlung dieser Art beruft man in Sinne des Art. 232 HGG aufgrund des
Gesetzes598 und in den im Gesellschaftsvertrag bestimmten Fällen ein und wenn
die Organe oder Personen, die zur Einberufung der Gesellschafterversammlung
berechtigt sind, dies für erforderlich halten. Dagegen ist, wenn die vom Vor-
stand angefertigte Bilanz einen Verlust ausweist, der den Betrag der Rücklagen
und der Kapitalreserven sowie die Hälfte des Stammkapitals übersteigt, der Vor-
stand verpflichtet, unverzüglich die Gesellschafterversammlung zum Zwecke
der Beschlussfassung über das weitere Bestehen der Gesellschaft einzuberufen.
Die Vorschrift gilt entsprechend, wenn die Bilanz der Gesellschaft gemäß Art.
223 – 225 angefertigt wurde. Außer dem Vorstand sind auch der Aufsichtsrat
und die Revisionskommission berechtigt, eine außerordentliche Gesellschafter-
versammlung einberufen, wenn sie es für erforderlich halten und der Vorstand
innerhalb von zwei Wochen nach einer entsprechenden Aufforderung durch den
Aufsichtsrat oder die Revisionskommission die Gesellschafterversammlung
nicht einberufen hat. Der Gesellschaftervertrag kann diese Befugnis auch ande-
ren Personen zugestehen. Die Einberufung von außerordentlichen Gesellschaf-
terversammlungen kann ein Gesellschafter oder mehrere Gesellschafter, die
mindestens ein Zehntel des Stammkapitals vertreten, fordern. Ein solcher Antrag
muss dem Vorstand spätestens einen Monat vor dem vorgeschlagenen Termin
der Gesellschafterversammlung vorgelegt wird. Der Gesellschaftsvertrag kann
die oben genannten Rechte auch Gesellschaftern, die weniger als ein Zehntel des
Stammkapitals vertreten, zuerkennen.599 Wir haben es hier mit dem Schutz der
Minderheitsrechte in der GmbH zu tun. Über den Inhalt der Entscheidungen der
kollegialen Organe der juristischen Personen entscheidet im Prinzip der Wille
der Mehrheit der Mitglieder (sog. Majoritätsprinzip). Darauf beruht die demo-
kratische Leitung der Korporation, der Maßstab der Demokratie in diesem Sy-
stem ist jedoch der Schutz von Minderheitsrechten.600 Wird nach Art. 237 HGG
nicht innerhalb von zwei Wochen nach Aufforderung des Vorstands die außer-
ordentliche Gesellschafterversammlung einberufen, dann kann das Gericht nach
Aufforderung des Vorstands zur Abgabe einer Erklärung die Gesellschafter zur
Einberufung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung ermächtigen, die
den Antrag gestellt haben. Das Registergericht bestimmt den Vorsitzenden die-
ser Versammlung. Diese Versammlung fasst dann einen Beschluss, der darüber
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entscheidet, ob die Gesellschaft die Kosten der Einberufung und des Abhaltens
der Versammlung zu tragen hat.
Die Form der Einberufung der Gesellschafterversammlung regelt Art. 238 HGG.
Aus den Vorschriften dieses Artikels ergibt sich, dass die Gesellschafterver-
sammlung per eingeschriebenen Brief oder durch einen Briefboten gegen
schriftliche Bestätigung der Annahme einberufen wird, die mindestens zwei
Wochen vor dem Termin der Gesellschafterversammlung abgeschickt werden.
Anstatt eines eingeschriebenen Briefes oder eines Briefboten kann die Benach-
richtigung durch elektronische Post an den Gesellschafter gesendet werden,
wenn er vorher eine schriftliche Zustimmung erteilt hat. In der Einladung sollte
man den Tag, die Uhrzeit und den Ort der Gesellschafterversammlung sowie die
genaue Tagesordnung angeben. Ist eine Änderung des Gesellschaftsvertrages
beabsichtigt, so ist auch der wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Änderung
anzugeben.
Eins den wesentlichen Elemente, auf die die Rechtsträger, welche die Gesell-
schafterversammlung in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung einberufen,
besondere Aufmerksamkeit legen müssen, ist der Ort der Einberufung einer sol-
chen Versammlung.601 Gemäß Art. 234 HGG finden die Gesellschafterver-
sammlungen am Sitz der Gesellschaft statt, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht
einen anderen Ort innerhalb der Grenzen der Republik Polen bestimmt. In Ver-
bindung mit der Tatsache, dass sich der Sitz der Gesellschaft nur auf dem Gebiet
Polens  befinden kann, besteht in keinem Fall die Möglichkeit der Einberufung
und Abhaltung der Gesellschafterversammlungen außerhalb der Staatsgren-
zen.602 Jene Versammlung kann auch an einem anderen Ort auf dem Territorium
der Republik Polen stattfinden, wenn alle Gesellschafter hierzu ihre schriftliche
Zustimmung erteilen. Man sollte nach Zyzylewski603 annehmen, dass die Zu-
stimmung nach dieser Vorschrift vorher (das ist vor der Abhaltung der Ver-
sammlung, und am besten noch vor ihrer formellen Einberufung) erteilt werden
muss. Die Schriftstücke, die diese Zustimmung ausdrücken sollen, sollten dem
Protokoll der Versammlung beigefügt werden.604 Die nicht richtige Wahl des
Ortes ist gleichbedeutend mit einer fehlerhaften Einberufung der Versammlung
und kann zur Klage gegen die auf sie gefassten Beschlüsse führen und zu ihrer
Aufhebung durch das Gericht.605

Die Problematik der Zulässigkeit der Abberufung der Gesellschafterversamm-
lung in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung wurde dagegen nicht direkt in
Rechtsvorschriften geregelt. Unter Bezugnahme auf die zivilrechtlichen Vor-
schriften, die hier angewendet werden, ist anzunehmen, dass gemäß Art. 61 Satz
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2 ZGB ein Widerruf der Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzu-
geben ist, wirksam ist, wenn er gleichzeitig mit dieser oder früher als diese zu-
gegangen ist. Er ist auch wirksam, wenn alle Empfänger dem Widerruf zustim-
men.  Daraus folgt, dass der Widerruf der Einberufung zur Gesellschafterver-
sammlung zulässig und praktisch nur dann möglich ist, wenn der Widerruf spä-
testens gleichzeitig mit der Einberufung allen Gesellschaftern zugeht oder alle
Empfänger der Erklärung über die Einberufung der Versammlung ihre Zustim-
mung zu einem solchen Widerruf geben.606 Eine Hauptfunktion der Gesell-
schafterversammlung ist die Beschlussfassung in den Angelegenheiten, die
durch die Vorschriften des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften und
dem Gesellschaftervertrag vorgesehen sind. Der Gesellschafterbeschluss, der
gegen die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags gefasst wurde und der auch
den Interessen der Gesellschaft widerspricht oder auf die Beeinträchtigung eines
Gesellschafters abziehlt, kann durch Nichtigkeitsklage angegriffen werden, die
gegen die Gesellschaft erhoben wird.607 Nach Art. 227 HGG können ohne Ab-
halten einer Gesellschafterversammlung Beschlüsse gefasst werden, wenn alle
Gesellschafter ihre schriftliche Zustimmung zu der Entscheidung, die beschlos-
sen werden soll, oder zu einer schriftlichen Abstimmung erteilen. Wenn der Ge-
sellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt, bedarf es gemäß Art. 230 HGG für
eine Verfügung über ein Recht oder das Eingehen einer Verpflichtung zu einer
Leistung, deren Wert doppelt so hoch ist wie der Wert des Stammkapitals, des
Beschlusses der Gesellschafter. Die Vorschrift des Art. 17 § 1 HGG608 findet
hier aber keine Anwendung. Der letzte Satz wurde durch die Novellierung ein-
geführt. Es ist von einer großen Bedeutung, denn vor der Novelle609 war er im
Zusammenhang mit dem Art. 17 § 1 HGG.  Der vorherige Vorschrift des Art.
230 HGG enthielt keine Ausschließung des Art. 17 § 1 HGG und bewirkte sehr
viele Probleme in der Praxis, vor allem in den Gesellschaften mit niedrigem
Stammkapital. Eine enorme Anzahl von Rechtsgeschäften solcher Gesellschaf-
ten erforderten nämlich Beschlüsse der Gesellschafter. In vielen Fällen war es
(z.B. bei größeren Bauverträgen) fraglich, ob die Zustimmung der Gesellschaf-
terversammlung erforderlich ist. Die Geltung dieser Vorschrift i.V.m. Art. 17 §
1 HGG führte damals dazu, dass die Gesellschafter, um das Risiko der Nichtig-
keit der Verträge zu vermeiden, die Gesellschaftsverträge änderten, um die An-
wendung Art. 230 HGG ganz auszuschließen. Dadurch verzichteten sie sogar
auf eine innere Beschränkung des handelnden Vorstandes.  Es war also eine No-
vellierung dieses Artikels dringend erforderlich. Auf diese Weise werden die
Verträge gültig bleiben und die Haftung der Handelnden wird nur auf Art. 17 §
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3 HGG basieren (und auch 293 und Art. 585 HGG)610.  Artikel 230 HGG ist ei-
ner der Fälle der gesetzlichen Beschränkung des Vorstandes.
Unter der „Rechtsverfügung” sollte man sämtliche rechtlichen Verfügungsge-
schäfte verstehen, die auf eine Übertragung oder eine Belastung zugunsten einer
anderer Person oder auf eine Begrenzung oder Abschaffung gerichtet sind. Bei-
spielsweise sind das die sämtliche Verträge, die das Eigentum oder andere Ver-
mögensrechte übertragen.611 Das Eingehen einer „Verpflichtung zur Leistung”
bezeichnet sämtlichen Rechtshandlungen, die auf die Verpflichtung zu einer be-
stimmten Leistung zugunsten einer anderen Person zielen. Beispielsweise sind
das die Kaufverträge, Pachtverträge, Mietverträge, Aufträge oder Dienstleistun-
gen, Beförderungsverträge, Verwahrungsverträge, Darlehensverträge. Aus Ver-
mögensgesichtspunkten verringert die Verfügung die Aktiva des Verfügenden,
dagegen vergrößert sie die Aktiva des Kontrahenten; die Verpflichtung dagegen
vergrößert die Passiva des Schuldners (Verpflichtender) sowie die Aktiva seines
Kontrahenten. Die Verpflichtung kann in der Zukunft zu einer Verfügung füh-
ren, z.B. der Mietvertrag verpflichtet den Mieter zur Bezahlung der Miete, dage-
gen ist die Bezahlung selbst eine Verfügung. Das polnische Recht kennt auch
die Geschäfte mit doppelter Wirkung, das sind Verpflichtungs-Verfügungs-
Geschäfte, z.B. der Kaufvertrag, Tauschvertrag, Darlehensvertrag.612

Ein Vertrag über den Erwerb von Immobilien oder eines Anteils an Immobilien
oder von Anlagevermögen für die Gesellschaft zu einem Preis von über einem
Viertel des Stammkapitals, nicht weniger jedoch als 50.000 Zloty, der vor Ab-
lauf von zwei Jahren nach der Registrierung der Gesellschaft geschlossen wurde,
bedarf des Beschlusses der Gesellschafter, wenn dieser Vertrag nicht im Gesell-
schaftsvertrag vorgesehen war. Die Tagesordnung der Versammlung, die ihren
Teilnehmer bekannt gegeben wurde, hat bindenden Charakter. Wie Art. 239
HGG feststellt, darf über Angelegenheiten, die nicht in der Tagesordnung ent-
halten sind, nur dann beschlossen werden, wenn das gesamte Stammkapital auf
der Gesellschafterversammlung vertreten ist und keiner der Anwesenden der Be-
schlussfassung widerspricht. Über einen Antrag auf Einberufung einer außeror-
dentlichen Gesellschafterversammlung sowie über die Anträge zur Tagesord-
nung darf auch beschlossen werden, wenn sie nicht in der Tagesordnung ent-
halten waren. Man sollte dazu sagen, dass die Beschlüsse im Sinne des Art. 240
HGG trotz Fehlens einer formellen Einberufung der Gesellschafterversammlung
gefasst werden, wenn das gesamte Stammkapital vertreten ist und keiner der
Anwesenden einen Einspruch gegen die Fassung des Beschlusses eingelegt hat.
Ist in den Vorschriften des Gesetzbuches613 oder des Gesellschaftsvertrages
nichts anderes bestimmt, ist die Gesellschafterversammlung ohne Rücksicht auf
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die Anzahl der in ihr vertretenen Anteile beschlussfähig (Art. 241 HGG). Ein
Gesellschafter darf weder persönlich noch durch einen Bevollmächtigten noch
als Bevollmächtigter einer anderen Person bei einer Beschlussfassung abstim-
men, die seine Haftung gegenüber der Gesellschaft aus irgendeinem Rechts-
grund betrifft, insbesondere die Erteilung der Entlastung, die Befreiung von ei-
ner Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft und einen Rechtsstreit zwischen
ihm und der Gesellschaft (Art. 244 HGG).
Wenn in Vorschriften des HGG oder des Gesellschaftsvertrages nichts anderes
bestimmt ist, ist die Gesellschafterversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl
der in ihr vertretenen Anteile beschlussfähig. Auf jeden Anteil mit gleichem
Nominalwert entfällt eine Stimme, es sei denn, der Gesellschaftsvertrag be-
stimmt etwas anderes. Wenn auch der Gesellschaftsvertrag nichts anderes be-
stimmt, entfällt auf jede 10 Zloty des Nominalwerts von Anteilen mit unglei-
chem Wert eine Stimme. Diese Bestimmung ist dispositives Recht. Das HGG
regelt auch die Teilnahme durch Bevollmächtigte an der Gesellschafterver-
sammlung. Die Gesellschafter können durch Bevollmächtigte an der Gesell-
schafterversammlung teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben, wenn das Gesetz
oder der Gesellschaftsvertrag keine Beschränkungen enthalten. Die Vollmacht
bedarf bei sonstiger Nichtigkeit der Schriftform und ist in das Protokollbuch
einzutragen. Man sollte jedoch die Beschränkung beachten, dass ein Vorstands-
mitglied und ein Arbeitnehmer der Gesellschaft nicht Bevollmächtigte auf einer
Gesellschafterversammlung sein können.  In den Angelegenheiten, die nicht hier
geregelt sind, finden die Vorschriften des Art. 95 ff. ZGB i.V.m. Art. 2 HGG
Anwendung. Die Beschlüsse werden nach Art. 245 HGG mit der absoluten
Mehrheit der Stimmen gefasst, wenn die Vorschriften des HGG oder des Gesell-
schaftsvertrages nichts anderes bestimmen.
Als Prinzip hat das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften die offene Ab-
stimmung auf der Gesellschafterversammlung angenommen. Das besagt Art.
247 HGG. Eine solche Abstimmung kann namentlich oder ohne die Angabe der
Namen erfolgen. Die Namensabstimmung findet mit Hilfe von Stimmkarten, die
den Vor- und Nachnamen des Abstimmenden sowie die Zahl der ihm zustehen-
den Stimme enthalten, statt. Bei einer großen Zahl von Gesellschaftern kann
man auch z.B. mit einer magnetischen Karte, die die Aufzeichnung der dem Ge-
sellschafter zustehenden Zahl der Stimmen enthält, abstimmen.614

Die Ausnahme von dem Offenheitsprinzip ist eine geheime Abstimmung, gere-
gelt  in Art. 247 § 2 HGG. Geheime Abstimmung ist obligatorisch bei Wahlen
sowie bei Anträgen auf Abberufung von Organmitgliedern der Gesellschaft oder
von Abwickler, über ihre Inanspruchnahme zur Haftung sowie bei persönlichen
Angelegenheiten. In diesen Angelegenheiten kann der Gesellschaftsvertrag kei-
ne offene Abstimmung bestimmen, weil es eine unabdingbare Vorschrift ist.615
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Darüber hinaus muss eine geheime Abstimmung angeordnet werden, wenn auch
nur einer der in der Gesellschafterversammlung anwesenden oder vertretenen
Gesellschafter dies verlangt. Die Gesellschafterversammlung kann einen Be-
schluss zur Aufhebung der geheimen Abstimmung in Angelegenheiten fassen,
die die Wahl eines Ausschusses durch die Gesellschafterversammlung betreffen.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften lässt zwei Arten der Beschluss-
fassung durch die Gesellschafter zu. Die erste ist die normale Art Beschlussfas-
sung. Der Beschluss wird entweder mit gewöhnlicher oder mit qualifizierter
Mehrheit der Stimmen gefasst. Nach der zweiten Art in der schriftlichen Ab-
stimmung ohne Abhalten einer Gesellschafterversammlung können Beschlüsse
gefasst werden, wenn alle Gesellschafter ihre schriftliche Zustimmung zu der
Entscheidung, die beschlossen werden soll, oder zu einer schriftlichen Abstim-
mung erteilen. Die zwei hier genannten Arten der schriftlichen Abstimmung der
Gesellschafter unterscheiden sich dadurch, dass im ersten Fall der Beschluss so
gefasst wird, dass er einstimmig ist, dagegen im zweiten Fall ist die Einstimmig-
keit eine Bedingung der schriftlichen Abstimmung. Die schriftliche Beschluss-
fassung ist nicht immer zugelassen. Das Gesetzbuch sieht manchmal ausdrück-
lich die Anforderung der Einberufung von Versammlungen vor, manchmal
schließt es die Möglichkeit der schriftlichen Abstimmung aus, manchmal erfor-
dert es für die Geltung der Beschlüsse ihr Protokollieren durch einen Notar, und
damit zwingt es indirekt zur Abhaltung der Versammlung. Dasselbe kann sich
aus anderen Rechtsakten oder dem Gesellschaftsvertrag ergeben.616 Die Be-
schlüsse der Versammlung werden mit der Mehrheit der Stimmen gefasst, es sei
denn, dass das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag etwas anderes bestimmt. In
den Angelegenheiten, die der Art. 246 HGG aufzählt, ist eine qualifizierte
Stimmenmehrheit erforderlich. Das sind die Beschlüsse, die die Änderung des
Gesellschaftsvertrages betreffen, die Auflösung der Gesellschaft oder die Ver-
äußerung des Unternehmens oder eines selbständig organisierten Teils. Diese
werden mit einer Mehrheit von zwei Dritteln gefasst. Ein Beschluss, der eine
wesentliche Änderung des Tätigkeitsgegenstands der Gesellschaft betrifft, be-
darf einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen. Der Vertrag kann strengere
Anforderungen an die Beschlussfassung stellen. Nach Art. 246 § 2 HGG i.V.m.
Art. 233 HGG reicht für die Beschlussfassung  über die Auflösung der Gesell-
schaft die absolute Mehrheit, wenn der Gesellschaftsvertrag nichts anderes be-
stimmt. Ein Beschluss über eine Änderung des Gesellschaftsvertrages, die die
Leistungspflichten der Gesellschafter erweitert oder die Anteilsrechte oder
Rechte, die einem Gesellschafter persönlich zuerkannt wurden, beschränkt, be-
darf der Zustimmung aller betroffenen Gesellschafter. Ein Beschluss der Gesell-
schafter, der mit dem Gesellschaftsvertrag oder mit den guten Sitten unvereinbar
ist und den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft oder darauf abzielt, einen
Gesellschafter zu schädigen, kann im Wege einer gegen die Gesellschaft ge-
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richteten Klage auf Aufhebung des Beschlusses angefochten werden. Die Klage
auf Aufhebung des Beschlusses der Gesellschafter muss nach Art. 251 HGG
binnen eines Monats ab dem Tag der Kenntniserlangung über den Beschluss,
jedoch nicht später als binnen sechs Monaten ab dem Tag der Beschlussfassung,
erhoben werden. Diese Befugnis zur Erhebung der Klage steht in dieser Angele-
genheit gemäß Art. 250 HGG zu: dem Vorstand, dem Aufsichtsrat, der Revisi-
onskommission und den einzelnen Mitglieder dieser Organe; dem Gesellschaf-
ter, gegen den der Beschluss gestimmt hat und nach der Beschlussfassung seinen
Widerspruch zu Protokoll erhoben hat; den Gesellschaftern, denen grundlos die
Beteiligung an der Gesellschafterversammlung verweigert wurde; den Gesell-
schaftern, die an der Versammlung nicht teilgenommen haben, aber nur im Fall
der fehlerhaften Einberufung der Gesellschafterversammlung oder wenn der Be-
schluss in Angelegenheiten gefasst wurde, die nicht in der Tagesordnung erhal-
ten waren. Bei schriftlicher Abstimmung steht sie dem Gesellschafter zu, dessen
Stimme unbeachtet geblieben ist, oder dem mit der schriftlichen Abstimmung
nicht Einverstandenen oder auch dem, der gegen den Beschluss gestimmt und
nach Benachrichtigung über die Beschlussfassung innerhalb von zwei Wochen
Widerspruch eingelegt hat. Dem Gesellschafter, der nicht der bei Versammlung
anwesend war, steht nur im Falle der fehlerhaften Berufung der Versammlung
oder der Beschlussfassung Widerspruch außerhalb der Tagungsordnung zu.
Die Fragestellung des Rechtsstreits betreffend die Aufhebung oder die Feststel-
lung der Nichtigkeit des Beschlusses durch das Registergericht regeln die Art.
251 – 254 HGG. Im Rechtsstreit vertritt der Vorstand die beklagte Gesellschaft,
wenn nicht zu diesem Zweck aufgrund eines Beschlusses der Gesellschafter ein
Bevollmächtigter bestimmt wurde. Kann der Vorstand die Gesellschaft nicht
vertreten und ist keinen Beschluss der Gesellschafter über die Bestellung eines
Bevollmächtigten vorhanden, bestimmt das für die Entscheidung über die Klage
zuständige Gericht einen Verwalter für die Gesellschaft. Das den Beschluss auf-
hebende rechtskräftige Urteil hat bindende Wirkung im Verhältnis zwischen der
Gesellschaft und allen Gesellschaftern sowie zwischen der Gesellschaft und den
Mitgliedern der Organe der Gesellschaft. Ist die Wirksamkeit eines durch die
Gesellschaft vorgenommenen Geschäftes von einem Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung abhängig, hat die Aufhebung eines solchen Beschlusses keine
Rechtswirkung gegenüber einem gutgläubigen Dritten. Das rechtskräftige Urteil
über die Aufhebung eines Beschlusses reicht der Vorstand innerhalb von sieben
Tagen beim Registergericht ein. Diese Vorschriften finden auf ein Urteil, das
aufgrund einer gemäß Art. 252 § 1 HGG eingelegten Klage auf Feststellung der
Nichtigkeit eines Beschlusses gefällt wurde, entsprechende Anwendung. Die
Beschlüsse der Gesellschafterversammlung müssen ins Protokollbuch eingetra-
gen werden.
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2. Organe einer Aktiengesellschaft

2.1. Vorstand  in einer AG

2.1.1. Rolle,  Kompetenzen und Funktionieren des Vorstandes einer AG.
Beschlussfassung

Unter dem Vorstand einer Aktiengesellschaft versteht man ein Vollstreckungs-
und Verwaltungsorgan dieser Gesellschaft.617 Der Vorstand führt die Geschäfte
der Gesellschaft, vertritt aber auch die Gesellschaft. Der Vorstand einer Aktien-
gesellschaft gehört zu den obligatorischen Organen der Gesellschaft. Die Befug-
nisse des Vorstandes und sein Funktionieren regeln die Art. 368 – 380 HGG618,
die Satzung und auch eine angenommene Vorstandsordnung. Nach Art. 372
HGG das Recht eines Vorstandsmitglieds zur Vertretung der Gesellschaft be-
zieht sich auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Tätigkeiten der Gesell-
schaft. Das Recht eines Vorstandsmitglieds, die Gesellschaft zu vertreten, kann
nicht mit rechtlicher Wirkung gegenüber Dritten beschränkt werden. Der Vor-
stand muss die Geschäfte der Gesellschaft im durch das Recht, die Satzung und
Beschlüsse bestimmten Rahmen führen. Der HGG erkennt dem Vorstand die
Kompetenzen zu Vornahme von sämtlichen Geschäften der Gesellschaft zu, oh-
ne sie nur auf Geschäfte beschränken, die mit der Geschäftsführung verbunden
sind. Der Gesetzgeber hat jedoch in manchen Fällen die Tätigkeit des Vorstands
der AG von Entscheidungen anderer Organe abhängig gemacht.619 In Bezug auf
die Problematik der Vornahme mancher Geschäfte von Gesellschaftsorganmit-
gliedern einer AG und die eventuelle Nichtigkeit von diesen Rechtsgeschäften
verweise ich auf die Ausführungen des Unterkapitels: „Rolle,  Kompetenzen und
Funktionieren des Vorstandes einer GmbH.  Beschlussfassung“, (S. 212).
Der Vorstand besitzt die Kompetenz der Geschäftsführung der Gesellschaft, ih-
rer Vertretung sowie der Ausübung anderer Geschäfte, die sich insbesondere mit
dem Funktionieren der Hauptversammlung verbinden. In der Aktiengesellschaft
genießt der Vorstand sog. Kompetenzvermutung, die darauf beruht, dass alles,
was nicht den Kompetenzen des Aufsichtsrates oder der Hauptversammlung
vorbehalten ist, zu den Kompetenzen des Vorstandes gehört. Nur ausnahmswei-
se dürfen der Aufsichtsrat sowie die Hauptversammlung manche Kompetenzen
aus der Geschäftsführung übernehmen, bzw. Entscheidungen durch ihre Zu-
stimmung beeinflussen.620 Die Geschäftsführung umfasst die Vornahme sämtli-
cher rechtlichen und faktischen Handlungen, die auf die Realisierung des Zwek-
kes der Gesellschaft abzielen, im Rahmen des durch die Satzung bestimmten

                                                     
617 Szajkowski, PSH, S. 621
618 weitere Ausführungen s. auch Unterkapitel: „Vertretung in einer AG“, S. 321
619 s. Art. 15 HGG sowie eine Reihe der Vorschriften von Besonderer Teil des Gesetzbuches
620 Kidyba, Prawo handlowe, S. 385
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Tätigkeitsbereichs („des Unternehmensgegenstandes”) der Gesellschaft.621 Zu
den Kompetenzen des Vorstandes gehört auch die Vertretung der Gesell-
schaft622. Wenn die Vertretung in der Gesellschaft gemeinschaftlich ist, werden
die Beschlüsse des Vorstandes mit absoluter Mehrheit der Stimmen gefasst,
wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Satzung kann bestimmen, dass
im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des Vorstandsvorsitzenden entschei-
det, und ihm bestimmte Rechte im Rahmen der Leitung der Tätigkeiten des Vor-
standes einräumen. Die Beschlüsse des Vorstandes können gefasst werden,
wenn alle Mitglieder über die Vorstandssitzung ordnungsgemäß benachrichtigt
worden sind. Natürlich unterliegen die Beschlüsse der Protokollpflicht. Zu den
Kompetenzen des Vorstandes zählen auch andere Handlungen, die sich aus dem
Gesetz, der Satzung oder der Ordnung ergeben. Der Vorstand hat kein Recht zur
Übernahme von Aufsichtskompetenzen anderer Organe oder Kompetenzen der
Aktionäre. Jede Aktiengesellschaft muss einen Vorstand besitzen, sonst handeln
als gesetzliche Vertreter gemäß  Art. 42 ZGB Kurator, Abwickler, Insolvenz-
verwalter.
Bei Unvereinbarkeit der Interessen der Gesellschaft mit persönlichen Interessen
eines Vorstandsmitglieds, seines Ehegatten, von Verwandten und Verschwäger-
ten bis zum zweiten Grad, also im Falle einer Interessenkollision, soll sich das
Vorstandsmitglied von der Beteiligung an einer Entscheidung über solche An-
gelegenheiten enthalten und kann darüber einen Vermerk im Protokoll verlan-
gen.
Der Aufsichtsrat bestimmt gemäß Art. 378 HGG die Vergütung der Vorstands-
mitglieder auf Grund eines Arbeitsvertrages oder eines anderen Vertrages, wenn
die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Hauptversammlung kann den Auf-
sichtsrat dazu ermächtigen, zu bestimmen, dass die Vergütung der Vorstands-
mitglieder auch ein Recht zu einem bestimmten Anteil am Jahresgewinn der Ge-
sellschaft enthält.

2.1.2. Zusammensetzung, Ein- und  Abberufung der Mitglieder des Vor-
standes einer AG

Der Vorstand setzt sich aus einem oder mehreren Mitgliedern zusammen. Nur
natürliche Personen können Mitglieder sein. Der Vorstand kann sich aus einer
Person oder einem Kollegium, z.B. zwei oder mehrere Personen, zusammenset-
zen. Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften regelt auch so wesentliche
Fragen wie Ein- und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes einer Aktienge-
sellschaft. In den Vorstand können Personen aus der Mitte der Aktionäre oder

                                                     
621 Szajkowski, PSH, S. 604
622 s. Unterkapitel „Vertretung in einer Aktiengesellschaft”, S. 323
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außerhalb ihres Kreises berufen werden. Der Aufsichtsrat ernennt die Mitglieder
des Vorstandes und beruft sie ab, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.
Die Mitglieder des Vorstandes können auch von der Hauptversammlung abberu-
fen oder vom Dienst suspendiert werden. Der Zeitraum, in dem ein Mitglied des
Vorstandes diese Funktion bekleidet (Amtszeit), darf nicht länger sein als fünf
Jahre. Erneute Berufungen derselben Person als Mitglied des Vorstandes sind
für eine Amtszeit von jeweils nicht mehr als fünf Jahren zulässig. Die Berufung
kann nicht früher erfolgen als ein Jahr vor Ablauf der laufenden Amtszeit des
Vorstandsmitglieds. Die Satzung kann innerhalb dieser zeitlichen Begrenzungen
eine teilweise Erneuerung des Vorstands auf die Weise vorsehen, dass eine ge-
wisse Anzahl von Vorstandsmitgliedern entweder durch Auslosung oder gemäß
der Reihenfolge ihrer Wahl der Reihe nach ausscheidet. Das Mandat eines Vor-
standsmitglieds erlischt spätestens mit dem Tag, an dem die Hauptversammlung
stattfindet, die den Jahresabschlussbericht für das letzte vollständige Geschäfts-
jahr bestätigt, in dem er die Funktion des Vorstandsmitglieds erfüllt hat. Das
Mandat eines Vorstandsmitglieds erlischt auch durch seinen Tod oder seine Ab-
berufung aus dem Vorstand. Für die Erklärung des Rücktritts durch ein Vor-
standsmitglied gelten entsprechend die Vorschriften über die Kündigung des
Auftrages durch den Auftragnehmer (Art. 746 § 2 und 3 ZGB).
Ein Vorstandsmitglied kann jederzeit abberufen werden. Dadurch werden ihm
jedoch nicht die Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis oder einem anderen
Rechtsverhältnis genommen, das die Erfüllung der Funktion als Vorstandsmit-
glied betrifft. Die Satzung der Gesellschaft kann andere Bestimmungen enthal-
ten, insbesondere das Recht auf Abberufung auf wichtige Gründe beschränken.
Ein abberufenes Vorstandsmitglied ist verpflichtet, während des Laufs der Vor-
bereitungen des Rechenschaftsberichts und des Jahresabschlussberichts, die den
Zeitraum seiner Funktionserfüllung als Vorstandsmitglied umfassen, Stellung-
nahmen abzugeben sowie an der Hauptversammlung, die den Bericht des Vor-
standes gemäß Art. 395 § 2 Ziff. 1 HGG bestätigt, teilzunehmen, wenn der Ab-
berufungsakt nichts anderes bestimmt.

2.1.3. Konkurrenzverbot  für die Mitglieder des Vorstandes einer AG

Gemäß Art. 380 HGG darf  sich ein Vorstandsmitglied  ohne Zustimmung der
Gesellschaft nicht mit Konkurrenzgeschäften abgeben, noch sich an einer kon-
kurrierenden Gesellschaft als Gesellschafter einer Personengesellschaft oder als
Mitglied eines Organs einer Kapitalgesellschaft beteiligen. Dieses Verbot um-
fasst auch die Beteiligung an einer konkurrierenden Kapitalgesellschaft für den
Fall, dass das Vorstandsmitglied mindestens 10% der Anteile oder Aktien an ihr
hält oder ein Recht zur Berufung mindestens eines Vorstandsmitglieds besitzt.
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Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, erteilt die Genehmigung das Organ,
das zur Berufung des Vorstandes berechtigt ist. Das Konkurrenzverbot ergibt
sich auch aus anderen Vorschriften, insbesondere: Art. 11 ZNKU, Art. 1011 –
1014 KP.

2.2. Aufsicht in einer AG:  Aufsichtsrat

2.2.1. Aufsichtsrat als Aufsichts- und Kontrollorgan in einer AG

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften sieht nur ein Kontrollorgan,
nämlich den Aufsichtsrat, vor. Das bestätigt der Art. 381 HGG, der ausdrücklich
feststellt, dass in der Aktiengesellschaft ein Aufsichtsrat bestellt wird. Das Ge-
setzbuch schafft die Möglichkeit der Berufung einer Revisionskommission ab
und argumentiert, dass die Funktionen der Revisionskommission gegenwärtig
die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ausüben. Die Rolle und Aufgaben des Auf-
sichtsrates in der Aktiengesellschaft sind ähnlich wie in einer GmbH. Der Kapi-
talcharakter der Aktiengesellschaft entscheidet darüber, dass in ihr den Aktionä-
ren kein Recht auf individuelle Kontrolle zuerkannt wird, welches die Gesell-
schafter einer GmbH besitzen. Der Artikel 382 HGG beschreibt die Aufgaben
und Pflichten des Aufsichtsrats und bestimmt, dass er die ständige Aufsicht über
die Tätigkeit der Gesellschaft in allen Bereichen ausübt. Der Aufsichtsrat ist
nicht berechtigt, dem Vorstand bindende Anweisungen hinsichtlich der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft zu geben. Zu den besonderen Pflichten des Auf-
sichtsrates gehört die Beurteilung des Geschäftsberichtes gemäß Art. 395 § 2
Ziff. 1 HGG, sowohl hinsichtlich seiner Übereinstimmung mit den Büchern und
Unterlagen als auch mit dem faktischen Zustand, sowie der Anträge des Vor-
stands betreffend die Gewinnverteilung oder die Deckung der Verluste, und
auch die Verfertigung des alljährlichen schriftlichen Berichts an die Hauptver-
sammlung aus den Ergebnissen der Beurteilung. Zum Zwecke der Erfüllung sei-
ner Pflichten kann der Aufsichtsrat alle Unterlagen der Gesellschaft prüfen, von
Vorstand und Arbeitnehmern Berichte und Stellungnahmen verlangen, sowie
eine Überprüfung des bestehenden Vermögens der Gesellschaft vornehmen. Zu
den Kompetenzen des Aufsichtsrats gehört nach Art. 383 HGG auch die Sus-
pendierung einzelner oder aller Vorstandsmitglieder aus wichtigen Gründen so-
wie die Entsendung von Aufsichtsratsmitgliedern für einen Zeitraum nicht län-
ger als drei Monate, zur zeitweiligen Ausführung der Tätigkeit von Vorstands-
mitgliedern, die abberufen wurden, zurücktreten oder aus anderen Gründen ihre
Tätigkeit nicht ausüben können. Wenn die Ausübung der Tätigkeit durch ein
Vorstandsmitglied unmöglich ist, soll der Aufsichtsrat unverzüglich die entspre-
chende Handlung zur Änderung der Mitglieder des Vorstandes vornehmen.
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Die Satzung kann gemäß Art. 384 HGG die Rechte des Aufsichtsrates erweitern,
insbesondere kann sie vorsehen, dass der Vorstand verpflichtet ist, vor der
Durchführung von Tätigkeiten, die in der Satzung bestimmt sind, die Genehmi-
gung des Aufsichtsrats einzuholen. Äußert der Aufsichtsrat nicht seine Zustim-
mung mit der Durchführung einer bestimmten Tätigkeit, kann sich der Vorstand
an die Hauptversammlung wenden, damit diese einen Beschluss über die Ge-
nehmigung  herbeiführt.

2.2.2. Zusammensetzung, Ein- und Abberufung der Aufsichtsratsmitglie-
der in einer AG.  Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrates

In der Praxis sind in den großen Aktiengesellschaften die Aktionäre nicht in der
Lage, direkt die Tätigkeit der Gesellschaft  zu beeinflussen. Das entscheidet über
der Bedeutung des Aufsichtsrates, der die Interessen der Gesellschaft und ihrer
Aktionäre widerspiegeln sollte. Die grundlegende Weise der Berufung des Auf-
sichtsrates der Aktiengesellschaft bezeichnet Art. 385 HGG,623 der bestimmt,
dass der Aufsichtsrat sich aus mindestens drei und in den Publikumsgesell-
schaften aus mindestens fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung beru-
fen und abberufen werden, zusammensetzt. Der Grundsatz ist nach Art. 414
HGG, dass der Beschluss der Hauptversammlung betreffend die Auswahl der
Mitglieder des Aufsichtsrates mit absoluter Mehrheit gefasst werden muss. Die
Satzung kann jedoch eine andere Art der Berufung und Abberufung der Auf-
sichtsratsmitglieder bestimmen. Auf Antrag von Aktionären, die mindestens ein
Fünftel des Stammkapitals vertreten, soll die Wahl des Aufsichtsrats durch die
nächste Hauptversammlung im Wege der Abstimmung nach getrennten Gruppen
durchgeführt werden, auch wenn die Satzung eine andere Art der Berufung des
Aufsichtsrats vorsieht. Wenn z.B. das Stammkapital der Gesellschaft sich in
10.000 Aktien teilt, und ihr Aufsichtsrat fünf Mitglieder zählt, ist zur Bildung
einer solchen Aktionärsgruppe die Mitwirkung von Aktionären notwendig, die
2.000 Aktien vertreten.624 Die Bestimmung dient dem Schutz der Interessen der
Minderheitsaktionäre. Besteht der Aufsichtsrat aus mindestens einer Person, die
durch ein staatliches Organ oder ein Organ einer Gebietskörperschaft berufen
wurde, oder durch die Arbeitnehmer der Gesellschaft gewählt wurde, unterste-
hen der Wahl ausschließlich die übrigen Aufsichtsratsmitglieder. Personen, die
in der Hauptversammlung den Teil der Aktien vertreten, der sich aus der Teilung
der gewöhnlichen Zahl der vertretenen Aktien durch die Zahl der Ratsmitglieder
ergibt, können eine getrennte Gruppe zum Zwecke der Wahl eines Ratsmitglieds
bilden, nehmen aber nicht an der Wahl der übrigen Mitglieder teil. Kommt es
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624 ibidem
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auf der Hauptversammlung nicht zur Bildung mindestens einer Gruppe, die zur
Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds im Stande ist, finden keine Wahlen statt. Mit
dem Zeitpunkt der Wahl mindestens eines Aufsichtsratsmitglieds in der hier be-
schriebenen Weise erlöschen vorzeitig die Mandate aller Aufsichtsratsmitglieder
außer der oben genannten Personen.
In der beschriebenen Abstimmung steht wegen Art. 353 § 3 HGG jeder Aktie
nur eine Stimme ohne Vorrechte oder Einschränkungen zu. Die Amtszeit eines
Aufsichtsratsmitglieds darf nach Art. 386 HGG, nicht länger dauern als fünf Jah-
re. Die Bestimmungen über Zeitgrenzen für Vorstandsmitglieder und Abberu-
fung von Vorstandsmitgliedern gelten entsprechend. In Art. 387 HGG ist die
Inkompatibilität für Mitglieder des Vorstandes geregelt. Die Mitglieder des Vor-
stands, die Prokuristen, Abwickler und die Arbeitnehmer der Gesellschaft, wel-
che die Stellung des Hauptbuchhalters, des Rechtsanwalts, des Wirtschaftsan-
walts oder des Abteilungs- oder Betriebsleiters bekleiden, dürfen nicht gleich-
zeitig Aufsichtsratsmitglieder sein. Dasselbe gilt auch für andere Personen, die
unmittelbar den Mitgliedern des Vorstandes oder dem Abwickler unterstehen.
Das gilt auch entsprechend für die Mitglieder des Vorstandes und Abwickler
einer abhängigen Gesellschaft oder Genossenschaft. Eine wichtige Frage stellt
die Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats dar. Nach Art. 388 HGG fasst der Auf-
sichtsrat Beschlüsse, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist
und alle Mitglieder geladen wurden. Die Satzung kann strengere Anforderungen
an das Quorum vorsehen. Sie kann bestimmen, dass die Aufsichtsratsmitglieder
an der Beschlussfassung teilnehmen können, indem sie ihre Stimme schriftlich
durch Übermittlung eines anderen Aufsichtsratmitglieds abgeben. Die schriftli-
che Abgabe der Stimme darf nicht für Angelegenheiten gelten, die in der Sit-
zung des Aufsichtsrats auf die Tagesordnung gesetzt werden. Die Beschlussfas-
sung des Aufsichtsrates in schriftlicher Form oder durch Inanspruchnahme von
Mitteln des Fernmeldewesens ist zulässig, wenn die Satzung dies vorsieht. Der
Beschluss ist gültig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates über den Inhalt des
Beschlusses benachrichtigt worden sind. Die Beschlussfassung betrifft nicht die
Wahl des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichts-
rats, die Berufung eines Vorstandsmitglieds und die Suspendierung dieser Per-
sonen vom Dienst. Die Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit absoluter
Mehrheit der Stimmen gefasst, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Die
Satzung kann vorsehen, dass im Falle der Stimmengleichheit die Stimme des
Aufsichtsratsvorsitzenden entscheidet. Für die Protokolle des Aufsichtsrates
gelten die Vorschriften über die Protokolle des Vorstandes entsprechend. Die
Hauptversammlung kann die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats beschließen,
die seine Organisation und die Art der Aufgabenerfüllung beschreibt. Durch
Satzung kann der Aufsichtsrat zum Beschluss der Geschäftsordnung ermächtigt
werden.
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Der Vorstand oder die Mitglieder des Aufsichtsrats können nach Art. 389 HGG
die Einberufung des Aufsichtsrats unter Angabe des Zwecks und eines Vor-
schlages zu einer Tagesordnung verlangen. Der Aufsichtsratsvorsitzende beruft
eine Sitzung innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Tag des Antragsein-
gangs ein. Beruft der Aufsichtsratvorsitzende keine Sitzung ein, kann der An-
tragsteller sie selbständig unter Angabe des Termins, des Orts und des Vor-
schlages einer Tagesordnung einberufen. Der Aufsichtsrat soll nach Bedarf ein-
berufen werden, jedoch nicht seltener als dreimal im Geschäftsjahr.  Der Artikel
390 HGG regelt, wie der Aufsichtsrat seine Aufgaben ausübt. Er führt nämlich
seine Aufgaben gemeinschaftlich durch, kann jedoch an seine Mitglieder die
selbständige Erfüllung bestimmter Aufsichtsratstätigkeiten delegieren. Wird der
Aufsichtsrat durch getrennte Abstimmungsgruppen gewählt, hat jede Gruppe das
Recht, an eine unter den in ihr gewählten Aufsichtsratsmitgliedern die ständige,
individuelle Durchführung der Aufsichtsratstätigkeiten zu delegieren. Diese
Mitglieder haben das Recht, sich mit beratender Stimme an den Sitzungen des
Vorstandes zu beteiligen. Der Vorstand ist verpflichtet, sie vorher über jede sei-
ner Sitzungen zu unterrichten. Den Aufsichtsratsmitgliedern kann eine Vergü-
tung zuerkannt werden. Die Vergütung wird durch die Satzung oder einen Be-
schluss der Hauptversammlung festgesetzt. Eine Vergütung der Ratsmitglieder
in Form eines Rechts auf Beteiligung am Gesellschaftsgewinn für das fragliche
Geschäftsjahr kann nur die Hauptversammlung beschließen. Den Aufsichtsrats-
mitgliedern steht die Erstattung der Kosten zu, die mit der Beteiligung an den
Arbeiten des Rates verbunden sind.

2.3. Hauptversammlung in einer AG

2.3.1. Hauptversammlung als höchstes Organ einer AG. Einberufung der
Hauptversammlung

Der Vorstand beruft nach Art. 399 HGG die Hauptversammlung ein. Der Auf-
sichtsrat hat das Recht, die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, wenn
der Vorstand sie in der Zeit, die im Gesetz oder in der Satzung bestimmt ist,
nicht einberuft, sowie die außerordentliche Hauptversammlung, wenn er dies für
notwendig hält und der Vorstand die Hauptversammlung innerhalb einer Frist
von zwei Wochen ab der Einreichung eines entsprechenden Gesuchs durch den
Aufsichtsrat nicht einberuft. Die Satzung kann diese Berechtigung auch anderen
Personen übertragen. Gemäß Art. 400 HGG können ein Aktionär oder Aktionä-
re, die mindestens ein Zehntel des Stammkapitals repräsentieren, die Einberu-
fung der außerordentlichen Hauptversammlung verlangen, wie auch die Auf-
nahme bestimmter Angelegenheiten in die Tagesordnung der nächsten Haupt-
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versammlung. Ein solches Gesuch muss dem Vorstand spätestens einen Monat
vor dem vorgeschlagenen Termin schriftlich vorgelegt werden. Die Satzung
kann diese Berechtigungen, Aktionären, die weniger als ein Zehntel des Stamm-
kapitals vertreten, übertragen. Wichtige Fragen betreffen auch den  Ort und
Form der Einberufung der Hauptversammlung. Die Versammlungen finden am
Sitz der Gesellschaft statt. Die Hauptversammlung der Publikumsgesellschaft
kann auch an dem den Börsensitz bestimmenden Ort stattfinden, an dem die
Aktien der Gesellschaft zum Börsenumlauf zugelassen sind. Die Satzung kann
abweichende Bestimmungen in bezug auf den Ort der Einberufung der Haupt-
versammlung enthalten, jedoch müssen die Versammlungen ausschließlich auf
dem Gebiet der Republik Polen abgehalten werden. Die Hauptversammlung
wird durch Bekanntmachung einberufen, die mindestens drei Wochen vor dem
Termin der Hauptversammlung durchgeführt werden muss. In der Bekanntma-
chung müssen Datum, Uhrzeit und Ort der Hauptversammlung angegeben wer-
den sowie eine ausführliche Tagesordnung. Im Fall der beabsichtigten Änderung
der Satzung muss man die bisher geltenden Bestimmungen angeben sowie den
Inhalt der beabsichtigten Änderungen. Sind alle Aktien, die durch die Gesell-
schaft emittiert wurden, Namensaktien, kann die Hauptversammlung mit Hilfe
von Briefen per Einschreiben oder per Postkurier gegen schriftliche Bestätigung
des Empfangs einberufen werden, die mindestens zwei Wochen vor dem Termin
der Hauptversammlung abgeschickt wurden. Der Tag der Absendung der Briefe
gilt als Tag der Bekanntmachung. Anstatt eines eingeschriebenen Briefes oder
eines Briefboten kann die Benachrichtigung durch elektronische Post an den
Aktionär gesendet werden, wenn er vorher eine schriftliche Zustimmung erteilt
hat. Das Gesetzbuch regelt auch die Folgen der Nichteinberufung der Hauptver-
sammlung. Wenn innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Tag der Vorlage
des Gesuchs beim Vorstand die außerordentliche Hauptversammlung nicht ein-
berufen worden ist, kann das Registergericht nach Aufforderung des Vorstands
zur Vorlage einer Erklärung Aktionäre, die in diesem Gesuch auftreten, mit der
Einberufung der außerordentliche Hauptversammlung beauftragen. Das Gericht
bestimmt den Leiter dieser Versammlung. Diese Versammlung fasst einen Be-
schluss darüber, ob die Gesellschaft die Kosten der Einberufung und des Ab-
haltens der Hauptversammlung tragen muss. In den Benachrichtigungen über die
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung hat man sich auf die Be-
stimmung des Gerichts zu berufen. Eine wichtige Frage betrifft  die Rechte zur
Beteiligung an der Hauptversammlung Art. 406 HGG bestimmt, dass Berech-
tigte aus Namensaktien und Zwischenscheinen sowie Pfandrechtsinhaber und
Nießbraucher, wenn ihnen ein Stimmrecht zusteht, das Recht zur Teilnahme an
der Hauptversammlung haben, wenn sie mindestens eine Woche vor dem Statt-
finden der Hauptversammlung in das Aktienbuch eingetragen wurden. Die Inha-
beraktien geben das Recht zur Teilnahme an der Hauptversammlung, wenn sie
bei der Gesellschaft mindestens eine Woche vor dem Termin dieser Versamm-
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lung niedergelegt wurden und vor ihrer Beendigung nicht wieder abgeholt wur-
den. Anstelle der Aktien können auch Bescheinigungen vorgelegt werden, die
zum Beweis der Vorlage der Aktien beim Notar, bei einer Bank oder bei einem
Maklerbüro, das seinen Sitz oder eine Abteilung in der Republik Polen hat und
in der Bekanntmachung über die Einberufung der Hauptversammlung ausgewie-
sen ist, ausgestellt wurden. In der Bescheinigung muss die Nummer der Aktie
angegeben werden sowie festgestellt werden, dass die Aktien vor Beendigung
der Hauptversammlung nicht ausgegeben wurden. Die Aktionäre von Publi-
kumsgesellschaften müssen bei der Gesellschaft Namensdepotscheine hinterle-
gen, die durch die Wertpapierkonten führenden Rechtsträger auf Grund der Vor-
schriften über den öffentlichen Handel von Wertpapieren ausgestellt wurden.
Die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats haben natürlich auch das
Recht zur Beteiligung an jeder Hauptversammlung. Das bedeutet, dass, wenn sie
an einer Hauptversammlung teilnehmen wollen, man ihnen es nicht versagen
darf. In manchen Situationen ist ihre Teilnahme sogar obligatorisch (z.B. Art.
395 und 409 HGG)625. Jedoch kann eine unbegründete Verweigerung der Teil-
nahme nicht die Grundlage der Nichtigkeit eines Beschlusses sein. Man sollte in
solchem Fall annehmen, dass bei der Beschlussfassung ohne Anwesenheit der
Vorstands- oder Aufsichtsratsmitglieder ein Interesse der Gesellschaft verletzt
wurde, im solcher Beschluss kann aufgrund des Art. 422 im Wege der Klage
angefochten werden.626 Die Aktionäre können an der Hauptversammlung teil-
nehmen sowie das Stimmrecht persönlich oder durch einen Stellvertreter aus-
üben. Die Vollmacht muss schriftlich bei sonstiger Nichtigkeit erteilt werden.
Mitglieder des Vorstandes und Arbeitnehmer der Gesellschaft dürfen nicht für
die Hauptversammlung bevollmächtigt werden. Diese Prinzipien über die Aus-
übung des Stimmrechtes durch einen Bevollmächtigten gelten auch für die Aus-
übung des Stimmrechtes durch einen anderen Vertreter.
Nach der Einberufung der Gesellschaft folgt die Eröffnung der Hauptversamm-
lung. Der Aufsichtsratvorsitzende oder sein Stellvertreter eröffnet gemäß Art.
409 HGG (wenn die Vorschriften des Gesetzbuches627 oder der Satzung nichts
anderes bestimmen) die Hauptversammlung, und anschließend wird unter den
Personen, die zur Beteiligung an der Hauptversammlung berechtigt sind, der
Vorsitzende gewählt. Im Fall des Fehlens dieser Personen eröffnet der Vor-
standsvorsitzende oder eine durch den Vorstand bestimmte Person die Hauptver-
sammlung. Der Vorsitzende der Hauptversammlung hat ohne die Zustimmung
der Hauptversammlung nicht das Recht, Angelegenheiten, die auf der Tagesord-
nung stehen, zu übergehen oder ihre Reihenfolge zu verändern.

                                                     
625 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 659
626 ibidem
627 im Abschnitt II „Aktiengesellschaft” des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG
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2.3.2. Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung. Beschluss-
fassung und Abstimmung an der Hauptversammlung

Die Gesellschafter in der Aktiengesellschaft fassen die Beschlüsse nur in den
Hauptversammlungen. Das unterscheidet die Aktiengesellschaft von der GmbH,
in der die Beschlüsse auch außerhalb der Gesellschafterversammlungen gefasst
werden können. Traditionell unterscheidet man die ordentliche Hauptversamm-
lung und die außerordentliche Hauptversammlung.628 Der Art. 395 HGG be-
schreibt den Zeitpunkt der Hauptversammlung. Er bestimmt, dass die ordentli-
che Hauptversammlung innerhalb einer Frist von sechs Monaten nach Ablauf
jedes Geschäftsjahres abgehalten werden soll. Die Bezeichnung „ordentliche
Hauptversammlung“ bedeutet also, dass sie in bestimmter Zeit  stattfindet. Zu
ihrem Gegenstand gehören: die Prüfung und Genehmigung des Rechenschafts-
berichts des Vorstandes über die Tätigkeit der Gesellschaft sowie des Jahresab-
schlussberichts für das vergangene Jahr; die Beschlussfassung über die Gewinn-
verteilung oder die Deckung des Verlusts; sowie die Erteilung der Entlastung für
die Gesellschaftsorgane für die von ihnen zu erfüllenden Pflichten. Das letzte
gilt für alle Personen, die im vergangenen Geschäftsjahr Pflichten von Organ-
mitgliedern der Gesellschaft erfüllt haben. Die Organmitglieder der Gesellschaft,
deren Mandate vor dem Tag der Hauptversammlung erloschen sind, haben das
Recht, sich an der Versammlung zu beteiligen, die Unterlagen einzusehen, sowie
dazu schriftliche Anmerkungen vorzubringen. Forderungen, welche die Inan-
spruchnahme dieser Rechte betreffen, müssen dem Vorstand spätestens in der
Woche vor der Hauptversammlung schriftlich vorgelegt werden. Die Abschrif-
ten des Rechenschaftsberichts über die Gesellschaftstätigkeit sowie des Jahres-
abschlussberichtes zusammen mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie der
Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers werden den Aktionären auf ihr Verlangen
spätestens fünfzehn Tage vor der Hauptversammlung ausgegeben. Der Gegen-
stand der ordentlichen Hauptversammlung kann auch die Prüfung und Geneh-
migung der Jahresabschlussberichts eines Konzerns  im Sinne der Vorschriften
über das Rechnungslegunsgesetz sein (Art. 55 dieses Gesetzes). Neben der or-
dentlichen Hauptversammlung finden ohne Beschränkungen außerordentliche
Hauptversammlungen statt. Diese können sich mit außerordentlichen Ereignis-
sen in der Gesellschaft verbinden629. Es geht hier um die Situationen, in denen
keine ordentliche Hauptversammlung stattfindet und die andere Angelegenhei-
ten zum Gegenstand haben, als diejenigen, welche auf der ordentlichen Haupt-
versammlung erledigt werden müssen. Die Hauptversammlungen beruft man
insbesondere in solchen Fällen ein, die in der Satzung bezeichnet sind, und auch

                                                     
628 Kidyba, Prawo handlowe, S. 395/396
629 ibidem, S. 396
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wenn die Organe der Gesellschaft und die zu der Einberufung berechtigten Per-
sonen das für erforderlich halten.630 Das ergibt sich aus dem Art. 398 HGG.
Die Beschlussfassung in einer Hauptversammlung regeln Vorschriften des
HGG, und zwar: Art 393, 394, 396, 397, 404, 405, 411, 413 – 427 HGG. Einen
Beschluss der Hauptversammlung bedürfen, außer den anderen im Gesetz-
buch631 oder in der Satzung bestimmten Angelegenheiten, u.a. folgende Angele-
genheiten: die Prüfung und Genehmigung des Rechenschaftsberichts über die
Tätigkeit der Gesellschaft sowie des Jahresabschlussberichts für das vergangene
Geschäftsjahr und die Erteilung der Entlastung für die Mitglieder der Gesell-
schaftsorgane; die Beschlüsse, die Ersatzansprüche für einen Schaden betreffen,
der bei Gründung der Gesellschaft oder bei der Ausübung der Tätigkeit des Vor-
standes oder des Aufsichtsrats entstanden ist; die Veräußerung und Verpachtung
des Unternehmens oder eines organisierten Teils sowie die Bestellung eines be-
schränkten Sachenrechts daran, es sei denn, dass die Satzung etwas anderes be-
stimmt; der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien, ewiger Nießbrauch
oder eines Anteils an Immobilien, es sei denn, dass die Satzung etwas anderes
bestimmt; die Emission von Wandelobligationen oder mit dem Recht des Vor-
rangs und Emission der Subskriptionswarrant gemäß Art. 453 § 2 HGG; der Er-
werb von eigenen Aktien im Fall, der in Art. 362 § 1 Ziff. 2 HGG bestimmt ist,
sowie die Ermächtigung zu ihren Erwerb gemäß Art. 362 § 1 Ziff. 8; der Ab-
schluss des Vertrages, von welchem im Art. 7 HGG die Rede ist (Art. 393
HGG). Die Verträge über den Erwerb irgendeines Gegenstandes durch die Ge-
sellschaft, dessen Preis von einem Zehntel des eingezahlten Stammkapitals über-
steigt, von einem Gründer oder Aktionär oder von einer von einem Gründer oder
Aktionär abhängigen Gesellschaft oder Genossenschaft, und die vor Ablauf von
zwei Jahren vom Tag der Registrierung der Gesellschaft an geschlossen wurden,
bedürfen eines Beschlusses der Hauptversammlung, der mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen gefasst wird. Das  gilt auch für den Erwerb eines Ge-
genstandes von einer beherrschenden Gesellschaft oder einer abhängigen Ge-
sellschaft oder Genossenschaft. Der Hauptversammlung obliegt es, den Bericht
über Sacheinlagen des Vorstandes vorzulegen. Der Bericht muss durch die
Hauptversammlung einer Überprüfung unterzogen und bekannt gemacht wer-
den. Diese Grundsätzen gelten nicht für den Erwerb von Gegenständen auf
Grundlage der Vorschriften über öffentliche Aufträge, über das Verfahren der
Abwicklung, des Konkurses und der Auflösung sowie für den Erwerb von
Wertpapieren und Waren auf dem geregelten Markt. Zur Deckung der Schulden,
die im Jahresabschlussbericht nachgewiesen sind, muss eine Kapitalrücklage
gebildet werden, auf die mindestens acht Prozent des Gewinns für das gegebene
Geschäftsjahr übertragen wird, solange dieses Kapital nicht mindestens ein
Drittel des Stammkapitals erreicht. Auf die Kapitalrücklage müssen die Über-

                                                     
630 ibidem
631 ibidem
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schüsse übertragen werden, die bei der Emission von Aktien zu einem höheren
als dem Nominalwert erzielt werden und nach Deckung der Emissionskosten
übrigbleiben. Zu der Kapitalrücklage gehören auch die Zuschläge, die die Ak-
tionäre für die Zuerkennung von Sonderrechten für ihre bisherigen Aktien vor-
ausbezahlt haben, soweit die Zuschläge nicht für den Ausgleich außerordentli-
cher Abbuchungen oder Schulden verwandt werden. Die Satzung kann die Bil-
dung noch anderer Kapitalrücklagen für die Deckung besonderer Schulden oder
Aufwendungen bestimmen (Reservekapital). Über die Verwendung der Kapital-
rücklage und des Reservekapitals entscheidet die Hauptversammlung; jedoch
darf ein Anteil in Höhe von einem Drittel der Kapitalrücklage einzig für die
Deckung den im Jahresabschlussbericht ausgewiesenen Schulden verwendet
werden (Art. 396 HGG). Wenn die durch den Vorstand angefertigte Bilanz einen
Verlust ausweist, der die Summe der Kapitalrücklage und der Reserven sowie
ein Drittel des Stammkapitals übersteigt, ist der Vorstand verpflichtet, unver-
züglich die Hauptversammlung zum Zwecke der Beschlussfassung über den
weiteren Bestand der Gesellschaft einzuberufen (Art. 397 HGG). In Angelegen-
heiten, die auf der Tagesordnung nicht angegeben sind, dürfen keine Beschlüsse
gefasst werden, außer wenn das ganze Stammkapital vertreten ist und keiner der
Anwesenden Einspruch gegen die Beschlussfassung erhoben hat. Der Antrag auf
Einberufung der außerordentlichen Hauptversammlung sowie Anträge betref-
fend die Tagesordnung können beschlossen werden, auch wenn sie nicht auf die
Tagesordnung gesetzt worden sind (art. 404 HGG). Man sollte bemerken, das
die Beschlüsse trotz Fehlens einer formgerechten Einberufung der Hauptver-
sammlung beschlossen werden können, wenn das ganze Stammkapital vertreten
ist und keiner der Anwesenden gegen das Abhalten der Hauptversammlung oder
gegen die Festlegung einzelner Tagesordnungspunkte Einspruch erhebt.
Eine äußerst wichtige Fragestellung ist mit dem Stimmrecht der Aktie verbun-
den. Wie sich aus den Vorschriften ergibt, gibt eine Aktie das Recht zu einer
Stimme in der Hauptversammlung.
Die Satzung kann unter Berücksichtigung der Art. 351 § 2 HGG (betreffend
Vorzugsaktien), 353 § 3 HGG (betreffend Vorzugsdividende) und Art. 354
HGG (betreffend Aktien mit besonderen Personalrechten) das Stimmrecht eines
Aktionärs begrenzen, der über ein Fünftel der gesamten Stimmen in der Gesell-
schaft hat. Das Stimmrecht steht dem Berechtigten ab dem Tag der vollständigen
Deckung der Aktie zu, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Der Aktionär
darf weder persönlich noch durch Bevollmächtigte bei der Fassung von Be-
schlüssen abstimmen, die seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aus
irgendeiner Forderung, die Entlastung diesbezüglich, seine Befreiung von einer
Verbindlichkeit gegenüber der Gesellschaft sowie einen Streit zwischen ihm und
der Gesellschaft betreffen (Interessenkollision). Das Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften sieht folgende Grundsätze der Beschlussfassung vor: Die Be-
schlüsse werden mit absoluter Mehrheit der Stimmen gefasst, wenn die Vor-



245

schriften des Gesetzbuchs632 oder der Satzung nichts anderes bestimmen (Art.
414 HGG). In dem Wörterbuch des Gesetzbuches, also im Art. 4 § 1 Ziff. 10, ist
klargestellt, was das Gesetz unter der absoluten Stimmenmehrheit versteht,
nämlich mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Der Art. 414 HGG
drückt also den Grundsatz der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft aus.
Dieser Grundsatz ergibt sich auch aus Art. 415 HGG. Die Beschlüsse, die die
Emission von Tauschobligationen und Obligationen mit dem Recht zum vor-
zugsweisen Erwerb von Aktien, die Änderung der Satzung, die Einziehung von
Aktien, die Herabsetzung des Stammkapitals, den Verkauf des Unternehmens
und die Auflösung der Gesellschaft betreffen, werden mit einer Mehrheit von
drei Vierteln der Stimmen gefasst (Art. 415 HGG). Die Annahme der Grundsatz
der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft ist durch praktische Rücksichten
diktiert. Wie man richtig in der Doktrin hinweist, sichert das System der Mehr-
heitsmacht das leistungsfähige und flexible Funktionieren der Aktiengesell-
schaft. Gleichzeitig weist man jedoch darauf hin, dass auch die Mechanismen
des Minderheitsschutzes bestehen.633 Im Fall der Beschlussfassung bei Verlusten
reicht für die Auflösung der Gesellschaft die absolute Mehrheit der Stimmen,
wenn die Satzung nicht anderes bestimmt. Die Beschlüsse betreffend Änderun-
gen der Satzung, welche die Leistungspflichten der Aktionäre erweitern oder die
einzelnen Aktionären persönlich zuerkannten Rechte (aufgrund von Art. 354
HGG) mindern, bedürfen der Zustimmung aller betroffenen Aktionäre. Wenn
auf der Hauptversammlung mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertreten
ist, reicht für die Beschlussfassung über die Einziehung von Aktien die einfache
Mehrheit der Stimmen. Die Satzung kann strengere Bedingungen an die Be-
schlussfassung stellen. Für die Beschlussfassung über eine wesentliche Ände-
rung des Gegenstands der Tätigkeit der Gesellschaft ist eine Mehrheit von zwei
Dritteln der Stimmen erforderlich. Im diesen Fall hat jede Aktie eine Stimme
ohne Vorrechte oder Beschränkungen. Der Beschluss muss im Wege der offenen
und namentlichen Abstimmung gefasst und bekannt  gemacht werden. Die
Wirksamkeit des Beschlusses hängt vom Aufkauf von Aktien der Aktionäre ab,
die der Änderung nicht zugestimmt haben. Die auf der Hauptversammlung an-
wesenden Aktionäre, die gegen den Beschluss gestimmt haben, müssen inner-
halb einer Frist von zwei Tagen vom Tag der Hauptversammlung, die nicht an-
wesenden dagegen innerhalb einer Frist von einem Monat vom Tag der Be-
kanntmachung des Beschlusses ihre Aktien oder den Nachweis ihrer Vorlage zur
Verfügung der Gesellschaft bei der Gesellschaft vorlegen; im entgegengesetzten
Fall wird angenommen, dass die Aktionäre der Änderung zustimmen634. Die Ab-
stimmung ist offen. Eine geheime Abstimmung wird bei Wahlen angeordnet
                                                     
632 im Abschnitt II „Aktiengesellschaft” des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG
633 vgl. Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spolki akcyjnej, S. 9
634 Die Problematik verbundene mit dem Aufkauf von Aktien und Zwangskauf von Aktien
sowie Aktien mit verschiedenen Rechten und damit zusammenhängende Beschlussfassung ist
in der Unterkapitel „Stammkapital und Aktien in einer AG” besprochen worden, s. S. 290
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sowie bei Anträgen über die Entfernung von Mitgliedern von Gesellschaftsorga-
nen oder Abwickler, über ihre Inanspruchnahme zur Haftung, wie auch über
Personalangelegenheiten. Außerdem muss eine geheime Abstimmung auf Ver-
langen wenigstens eines der auf der Hauptversammlung anwesenden oder ver-
tretenden Aktionäre angeordnet wird. Diese Grundsätze gelten nicht für den
Fall, dass an der Hauptversammlung nur ein Aktionär teilnimmt. Die Hauptver-
sammlung kann einen Beschluss über die Aufhebung der geheimen Abstimmung
in Angelegenheiten fassen, die die Wahl einer Kommission, die durch die
Hauptversammlung einberufen wird, betreffen. Die Beschlüsse der Hauptver-
sammlung müssen von einem Notar in ein Protokoll aufgenommen werden.
Es kann geschehen, dass die gefassten Beschlüsse gesetz- oder satzungswidrig
sind. Ein Beschluss der Hauptversammlung, der im Widerspruch zur Satzung
oder zu den guten Sitten steht und gegen die Interessen der Gesellschaft zielt
oder den Zweck hat, Aktionäre zu schädigen, kann im Wege der Klageerhebung
gegen die Gesellschaft angefochten werden. Das Recht zur Erhebung der Klage
steht zu: dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und jedem Mitglied dieser Organe;
einem Aktionär, der gegen den Beschluss gestimmt hat, und nach seiner Fassung
die Protokollierung eines Widerspruchs verlangt hat; einem Aktionär, der ohne
Grund nicht zur Beteiligung an der Hauptversammlung zugelassen worden ist;
den Aktionären, die nicht in der Hauptversammlung anwesend waren – jedoch
nur im Fall der fehlerhaften Einberufung der Hauptversammlung oder der Be-
schlussfassung in Bereichen, die nicht von der Tagesordnung umfasst waren.
Die Anfechtung eines Hauptversammlungsbeschlusses unterbricht nicht das Re-
gistrierungsverfahren. Das Registergericht kann jedoch das Registrierungsver-
fahren nach der Durchführung des Gerichtsverfahrens einstellen. Im Fall der of-
fensichtlich grundlosen Anrufung des Gerichts zum Zwecke der Aufhebung ei-
nes Beschlusses der Hauptversammlung kann auf Antrag der beklagten Gesell-
schaft ein Betrag bis zum zehnfachen Wert der Gerichtskosten sowie die Ver-
gütung ihres Rechtsanwalts zuerkannt werden, die der Kläger zu zahlen hat. Das
schließt nicht die Möglichkeit der Ermittlung von Schadenersatz nach den all-
gemeinen Grundsätzen aufgrund des Art. 415 ff. ZGB aus. Die Klage gegen die
Gesellschaft auf Aufhebung eines Beschlusses der Hauptversammlung muss in-
nerhalb einer Frist von einem Monat ab Kenntniserlangung von dem Beschluss,
jedoch nicht später als innerhalb einer Frist von sechs Monaten ab dem Tag der
Beschlussfassung an, erhoben werden. Für die Publikumsgesellschaft beträgt die
Frist zur Klageerhebung einen Monat ab Kenntniserlangung von dem Beschluss,
jedoch nicht mehr als drei Monate ab dem Tag der Beschlussfassung. Den oben
genannten Personen und Organen der Gesellschaft steht das Recht zur Erhebung
der Klage gegen die Gesellschaft auf Feststellung der Ungültigkeit eines Be-
schlusses der Hauptversammlung zu, der im Widerspruch zum Gesetz steht.  Die
Bestimmung in Art. 189 des Zivilprozessgesetzes gilt nicht. Das Recht zur Kla-
geerhebung erlischt mit Ablauf von sechs Monaten von dem Tag an, an dem der
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Berechtigter Kenntnis von dem Beschluss erlangt, jedoch nicht später als mit
Ablauf von zwei Jahren vom Tag der Beschlussfassung. Die Klage auf  Fest-
stellung der Unwirksamkeit eines Beschlusses der Hauptversammlung einer Pu-
blikumsgesellschaft muss innerhalb einer Frist von dreißig Tagen vom Tag der
Abstimmung darüber,  jedoch nicht später als in einer Frist eines Jahres vom
Tag der Beschlussfassung an erhoben werden. Der Ablauf diesen Fristen
schließt nicht die Möglichkeit aus, die Einwendung der Unwirksamkeit des Be-
schlusses zu erheben. In Rechtsstreitigkeiten, welche die Aufhebung oder die
Feststellung der Ungültigkeit eines Beschlusses der Hauptversammlung betref-
fen, vertritt der Vorstand die beklagte Gesellschaft, wenn nicht kraft Beschlusses
der Hauptversammlung zu diesem Zwecke ein Bevollmächtigter bestimmt ist.
Wenn der Vorstand nicht für die Gesellschaft handeln kann und ein Beschluss
der Hauptversammlung über die Bestimmung eines Bevollmächtigten fehlt, legt
das zur Entscheidung zuständige Gericht vor oder nach Einreichung der Klage
einen Kurator fest, der für die Gesellschaft handelt. Ein rechtskräftiges Urteil
über die Aufhebung eines Beschlusses entfaltet Rechtskraft zwischen der Ge-
sellschaft und allen Aktionären sowie zwischen der Gesellschaft und den Or-
ganmitgliedern der Gesellschaft. In den Fällen, in denen die Rechtswirksamkeit
eines von der Gesellschaft durchgeführten Geschäftes abhängig von einem Be-
schluss der Hauptversammlung ist, hat die Aufhebung eines solchen Beschlusses
keine Wirkung gegenüber dritten Personen, die im guten Glauben gehandelt ha-
ben. Ein rechtskräftiges Urteil über die Aufhebung eines Beschlusses muss der
Vorstand innerhalb einer Frist von sieben Tagen dem Gericht vorlegen. Diese
Grundsätzen gelten entsprechend für ein Urteil, das in Folge einer Klage auf
Feststellung des Nichtbestehens einer rechtlichen Vorschrift oder eines Rechts
gefällt wurde, die aufgrund des Art. 425 § 1 HGG eingereicht wurde.
Die nächste Frage betrifft der Auskunftspflicht des Vorstandes. Während der
Beratungen der Hauptversammlung ist der Vorstand verpflichtet, Aktionären auf
ihr Verlangen Informationen betreffend die Gesellschaft zu erteilen, wenn dies
zur Bewertung von Angelegenheiten, die von der Tagesordnung umfasst sind,
unerlässlich ist. Der Vorstand darf die Erteilung von Informationen ausschließ-
lich verweigern, wenn dies der Gesellschaft, einer mit ihr verbundenen Gesell-
schaft oder einer abhängigen Gesellschaft oder Genossenschaft einen Schaden
zufügen könne, insbesondere durch die Offenlegung von Technik-, Handels-
oder Organisationsgeheimnissen, oder dies ein Vorstandsmitglied der strafrecht-
lichen, zivilrechtlichen oder verwaltungsrechtlichen Haftung aussetzen würde.
In begründeten Fällen kann der Vorstand schriftlich Informationen spätestens
innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen ab dem Tag der Beendigung der
Hauptversammlung erteilen. Der Vorstand kann Aktionären Informationen, wel-
che die Gesellschaft betreffen, außerhalb der Hauptversammlung unter den oben
genannten  Beschränkungen erteilen. Solche Informationen müssen zusammen
mit der Angabe des Datums der Übergabe und der Person, der die Informationen
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erteilt wurden, durch den Vorstand der Gesellschaft in den Unterlagen, die der
nächsten Hauptversammlung vorgelegt werden, offengelegt werden. Die Unter-
lagen dürfen nicht Informationen enthalten, die öffentlich bekannt gegeben wur-
den sowie während der Hauptversammlung erteilt wurden. Ein Aktionär,  dem
die Offenlegung von Informationen während der Beratungen der Hauptver-
sammlung verweigert worden ist und der Widerspruch zu Protokoll erhoben hat,
kann einen Antrag an das Gericht stellen, den Vorstand zur Erteilung der Infor-
mationen zu verpflichten. Der Antrag muss innerhalb einer Frist von sieben Ta-
gen ab Beendigung der Hauptversammlung gestellt wird, auf der ihm die Ertei-
lung der Informationen verweigert wurde. Ein Aktionär kann auch einen Antrag
an das Gericht stellen, die Gesellschaft zur Bekanntgabe von einem anderen Ak-
tionär außerhalb der Hauptversammlung erteilten Informationen zu verpflichten.
Der Gültigkeit der Hauptversammlung regelt Art. 408 HGG, der bestimmt, dass,
wenn die Vorschriften des Gesetzbuches635 oder der Satzung nichts anderes be-
stimmen, die Hauptversammlung ohne Rücksicht auf die Anzahl der in ihr ver-
tretenen Aktien gültig ist. Die Hauptversammlung kann mit einer Mehrheit von
zwei Drittel der Stimmen Unterbrechungen in den Beratungen anordnen. Die
einzelnen Unterbrechungen dürfen nicht länger als dreißig Tage dauern.

                                                     
635 im Abschnitt II „Aktiengesellschaft” des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG



249

V. Rechtsstellung der Gesellschafter/Aktionäre sowie Verfügung über
die Rechte in den Kapitalgesellschaften

1. Rechtsstellung der Gesellschafter sowie Verfügung über die Rechte in
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter in einer Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung regeln die Vorschriften des Gesetzbuches über die Handels-
gesellschaften und der Gesellschaftsvertrag, letzter soweit die Vorschriften des
Gesetzbuches das erlauben.636

1.1. Rechte eines Gesellschafters in einer GmbH

Falls das Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmen, haben
alle Gesellschafter die gleichen Rechte in der Gesellschaft. Wenn einem Gesell-
schafter besondere Vorteile zuerkannt werden sollen, müssen diese im Gesell-
schaftsvertrag bei sonstiger Nichtigkeit genau bestimmt werden. Die Rechte der
Gesellschafter in einer GmbH kann man folgendermaßen einteilen: Korporati-
onsrechte, Vermögensrechte, Individualrechte, gemeinsame Rechte (Kollek-
tivrechte) und Minderheitsrechte. Zu den Korporationsrechten gehören u.a.:
• Das Recht der Beteiligung und Stimme an der Gesellschafterversammlung.

Jeder Gesellschafter hat das Recht der Beteiligung an der Gesellschafterver-
sammlung des höchsten Beschlußorgans der GmbH637. Das Stimmrecht in
der Versammlung, ist das wichtigste, grundlegende Recht eines Gesellschaf-
ters, denn durch dieses realisiert er in der Praxis die ihm zustehende Macht in
der Gesellschaft. Das gibt ihm Einfluss auf die Vornahme von sämtlichen
wesentlichen Entscheidungen in der Gesellschaft: die Berufung und Abberu-
fung des Vorstandes oder des Aufsichtsrates; die Bestätigung des Berichtes
des Vorstands (und eventuell des Aufsichtsrates); die Erteilung der Bestäti-
gung der Machtmitglieder der Gesellschaft; die Richtungsbestimmung der
Wirtschaftstätigkeit; die Gewinnverteilung – in diesem Bereich die Bestim-
mung der Art der Verteilung; die eventuelle Anordnung von Nachschüssen;
die Zulassung neuer Gesellschafter zur Gesellschaft etc.638

• Das Recht zur Anfechtung der Beschlüsse nach § 249 HGG. Ein Beschluss
der Gesellschafter, der mit dem Gesellschaftsvertrag oder mit den guten Sit-
ten unvereinbar ist und den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft oder
darauf abzielt, einen Gesellschafter zu schädigen, kann im Wege einer gegen

                                                     
636 Kruczalak, PHZW, S. 163
637 Szajkowski, PSH,  S. 333
638 ibidem, S. 334
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die Gesellschaft gerichteten Klage auf Aufhebung des Beschlusses ange-
fochten werden.

• Das Recht zur Kontrolle. Gemäß Art. 212 HGG steht dieses Recht jedem Ge-
sellschafter zu. Zu diesem Zweck kann der Gesellschafter oder der Gesell-
schafter zusammen mit einer durch ihn ermächtigten Person jederzeit die Bü-
cher und Unterlagen der Gesellschaft einsehen, eine Bilanz zum eigenen Ge-
brauch erstellen und Aufklärung vom Vorstand verlangen.

• Das Recht zu Mitentscheidung. Aus dem Art. 227 HGG ergibt sich, dass die
Gesellschafter Beschlüsse in Angelegenheiten der Gesellschaft auch außer-
halb der Gesellschafterversammlungen fassen können, jedoch nur, wenn alle
Gesellschafter ihre schriftliche Zustimmung zu der Entscheidung, die be-
schlossen werden soll, oder zu einer schriftlichen Abstimmung erteilen. Man
kann hier auch den Art. 240 HGG erwähnen, im Hinblick auf Beschlüsse, die
trotz des Fehlens einer formellen Einberufung der Gesellschafterversamm-
lung gefasst werden können, wenn das gesamte Stammkapital vertreten ist
und keiner der Anwesenden einen Einspruch gegen die Fassung des Be-
schlusses eingelegt hat. Nach dem Gesagten ist es also nicht möglich, einen
Beschluss zu fassen nach o.g. Weise gegen den Willen nur eines Gesell-
schafters.

• Das Recht auf Informationen über den Zustand der Angelegenheiten der Ge-
sellschaft. Es geht vor allem um die Angelegenheiten, die im Finanzbericht
des Vorstandes erfasst werden – z.B. Bilanzpositionen sowie Gewinn- und
Verlustrechnung etc. Das Recht übt man meistens im Laufe der Gesellschaf-
terversammlung - vor der Beschlussfassung aus. Dieses Recht ist unabhängig
von den Kontrollrechten der Gesellschafter. Auch wenn das Kontrollrecht
ausgeschlossen ist (darüber spricht Art. 213 § 3 HGG, ist ein Aufsichtsrat
oder eine Revisionskommission bestellt, kann durch Gesellschaftsvertrag die
persönliche Kontrolle durch die Gesellschafter ausgeschlossen werden), steht
den Gesellschaftern immer das Recht auf Informationen zu.639

• Das Sanktionierungsrecht der Gesellschaftsmacht sowie das Recht, die An-
sprüche der Gesellschaft geltend zu machen. Die Gesellschafter können ge-
mäß Art. 231 HGG die Richtigkeit der Tätigkeiten und Entscheidungen der
Gesellschaftsmacht (den Vorstand, den Aufsichtsrat und der Revisionskom-
mission) beurteilen. Sie können die Bestätigung der Tätigkeit im bestimmten
Geschäftsjahr erteilen oder solche Bestätigung versagen. Die Gesellschafter
haben darüber hinaus das Recht, von den Mitgliedern der Gesellschaftsmacht
– in bestimmten Situationen – Entschädigung zugunsten der Gesellschaft zu
verlangen. Vor allem geht es hier um Art. 295 HGG, nach dem, wenn die Ge-
sellschaft nicht innerhalb eines Jahres ab Bekanntwerden des Schadens Klage
auf Schadenersatz erhebt, jeder Gesellschafter Klage auf Ersatz des zugefüg-
ten Schadens zugunsten der Gesellschaft erheben kann.

                                                     
639 vgl.  ibidem
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Zu den Vermögensrechten gehören:
• Das Recht auf Dividende, also das Recht auf Beteiligung an dem reinen Bi-

lanzgewinn. Das Recht steht jedoch nicht zu, wenn der Gesellschaftsvertrag
dessen Verteilung ausschließt. Dieses Recht regeln die Art. 192 und 197
HGG. Der erwähnte Art. 192 HGG betrifft die Dividendenberechtigung, er
berechtigt nämlich die Gesellschafter zum Bezug einer Dividende für das ge-
gebene Geschäftsjahr, sofern ihnen am Tag der Beschlussfassung über die
Gewinnverteilung Anteile zustehen.

• Das Recht auf die Beteiligung an der Verteilung des liquidierten Gesell-
schaftsvermögens,

• das Recht auf Vergütung für unentgeltliche Leistungen an die Gesellschaft,
• das Recht zu Zurückhaltung von Einzahlungen auf Anteile im Falle einer Re-

duktion des Stammkapitals,
• das Recht zur Übernahme von neuen Anteilen,
• das Recht zur Abwicklungsquote,
• das Recht auf besondere Vorteile,
• das Recht zur Einziehung der Anteile.
Die Individualrechte (die in den Art. 172 § 1 und 3, 188 § 2, 212, 239, 240, 247,
248 § 4, 250 § 3 Ziff. 2 – 5, 259 und 295 HGG genannt sind) werden selbst aus-
geübt durch jeden Gesellschafter, die Kollektivrechte werden durch die Gesell-
schafter in Form von Beschlüssen ausgeübt (die in den Art. 223, 236 und 266
HGG geregelt sind), die Minderheitsrechte dagegen durch den Gesellschafter,
der mindestens 1/10 des Stammkapitals besitzt (oder weniger, wenn das sich aus
dem Vertrag ergibt).640 Es geht bei letzteren um alle Rechte der Gesellschafter,
die ein Gegengewicht sein können gegen die Kompetenzen der Stimmenmehr-
heit in der Gesellschafterversammlung. Die Minderheitsrechte sind geschützt
durch einen Kreis von Gesellschafterrechten, die der Realisation ihrer Beteili-
gungsrechte in der Gesellschaft dienen können.641

1.2. Verfügung über die Rechte in einer GmbH

Die Veräußerung eines Anteils, eines Teils oder Bruchteils eines Anteils sowie
seine Verpfändung bedürfen der Schriftform mit notarieller Beglaubigung der
Unterschriften. Darf der Gesellschafter nach dem Gesellschaftsvertrag nur einen
Anteil halten, kann der Gesellschaftsvertrag die Veräußerung eines Teils des
Anteils zulassen. Man muss bemerken, dass durch die Teilung keine Anteile
unter 50 Zloty entstehen dürfen. Der Art. 182 HGG regelt die Genehmigung der
Veräußerung eines Teils des Anteils. Die Veräußerung sowie Verpfändung kann

                                                     
640 vgl. Kruczalak, PHZW, S. 163/164
641 Kidyba, Prawo handlowe, S. 299
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der Gesellschaftsvertrag von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig ma-
chen oder auf eine andere Art beschränken. Ist die Veräußerung von der Ge-
nehmigung der Gesellschaft abhängig, gelten folgende Regelungen, wenn der
Gesellschaftsvertrag nichts anderes bestimmt: Die Genehmigung erteilt der Vor-
stand schriftlich. Verweigert er die Genehmigung, kann das Gericht bei Vorlie-
gen wichtiger Gründe die Veräußerung zulassen. In diesem Fall kann die Gesell-
schaft in einer vom Gericht bestimmter Frist einen anderen Erwerber benennen.
Kommt es nicht zu einer Einigung, setzt das Gericht auf Antrag eines Gesell-
schafters oder der Gesellschaft den Erwerbspreis und die Frist für seine Zahlung
fest, bei Bedarf nach Einholen eines Sachverständigengutachtens. Zahlt die von
der Gesellschaft benannte Person in der festgesetzten Frist nicht den Erwerb-
spreis, kann der Gesellschafter frei über seinen Anteil, Teil oder Bruchteil am
Anteil verfügen, außer, wenn er die ihm angebotene Zahlung nicht angenommen
hat. Die Miteigentümer eines Anteils oder von Anteilen nehmen ihre Rechte in
der Gesellschaft gemäß Art. 184 HGG durch einen gemeinsamen Vertreter
wahr; für Leistungen, die mit dem Anteil verbunden sind, haften sie gesamt-
schuldnerisch. Wenn die Miteigentümer keinen gemeinsamen Vertreter bestel-
len, können Erklärungen der Gesellschaft gegenüber von jedem von ihnen abge-
geben werden. Der Art. 185 HGG regelt Veräußerung des Anteils im Wege der
Zwangsvollstreckung. Falls die Veräußerung eines Anteils im Wege der
Zwangsvollstreckung erfolgen soll, dessen Veräußerung der Gesellschaftsver-
trag von der Genehmigung der Gesellschaft abhängig macht oder auf andere
Weise beschränkt, hat die Gesellschaft das Recht, eine Person zu benennen, die
den Anteil zu einem Preis erwirbt, den das Gericht bei Bedarf nach Einholen
eines Sachverständigengutachtens bestimmt. In diesem Fall muss die Gesell-
schaft innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Benachrichtigung durch das Ge-
richt über die Anordnung des Verkaufs einen Antrag auf Vornahme der Bewer-
tung des Anteils stellen. Stellt die Gesellschaft in der Frist keinen Antrag auf
Vornahme der Bewertung oder hinterlegt die von der Gesellschaft benannte Per-
son nicht innerhalb von zwei Wochen nach der Benachrichtigung über die Fest-
setzung des Verkaufspreises den festgesetzten Preis beim Gerichtsvollzieher,
werden die Anteile in der in den Vorschriften über die Zwangsvollstreckung
vorgesehenen Weise verkauft. Das Gesagte findet selbstverständlich auf die
Veräußerung eines Teils eines Anteils oder eines Bruchteils eines Anteils ent-
sprechende Anwendung. Es ist zu bemerken, dass im Falle der Veräußerung ei-
nes Anteils oder eines Teils davon der Erwerber gegenüber der Gesellschaft mit
dem Veräußerer gesamtschuldnerisch für die Erfüllung der der Gesellschaft zu-
stehenden Leistungen aus dem veräußerten Anteil haftet. Die Vorschrift gilt
auch für die Veräußerung des Bruchteils eines Anteils. Die Ansprüche der Ge-
sellschaft auf die hier genannten Leistungen verjähren mit dem Ablauf von drei
Jahren von dem Tag an, an dem der Gesellschaft die Übertragung mitgeteilt
wurde.
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Die Vorschriften regeln neben der Veräußerung die Bestellung eines Pfandrechts
oder Nießbrauchs. Nach Art. 187 HGG benachrichtigen die Betroffenen die Ge-
sellschaft unter Vorlage eines Nachweises über die Übertragung oder Bestellung
des Pfandrechts oder Nießbrauchs. Die Übertragung ist erst dann gegenüber der
Gesellschaft wirksam, wenn die Gesellschaft von einem der Betroffenen unter
Nachweis über die Vornahme des Geschäfts benachrichtigt wird. Der Gesell-
schaftsvertrag kann vorsehen, dass der Pfandgläubiger oder Nießbraucher des
Anteils das Stimmrecht ausüben kann.

1.3. Pflichten eines Gesellschafters in einer GmbH

Die Gesellschafter haben außer den Rechten in der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung auch Pflichten, die sich sowohl aus dem Gesetz als auch dem Gesell-
schaftervertrag ergeben können. Falls ein Gesetz oder der Gesellschaftsvertrag
nichts anderes bestimmen, haben alle Gesellschafter die gleichen Pflichten in der
Gesellschaft. Wenn einem Gesellschafter außer der Einbringung von Einlagen
zur Deckung der Anteile andere Pflichten auferlegt werden, müssen diese im
Gesellschaftsvertrag bei sonstiger Nichtigkeit genau bestimmt werden.  Zu den
wichtigsten Pflichten eines Gesellschafters gehören: die Pflicht zur Deckung der
Anteile mit Bareinlagen oder Sacheinlagen (Apport); die Pflicht der Nachzah-
lung des fehlenden Betrags bei eingebrachten Sacheinlagen (Art. 175 HGG); die
Pflicht zu Vornahme von Nachschüssen in Verhältnis zu den Anteilen; die
Pflicht zu wiederkehrenden unentgeltlichen Leistungen.

2. Rechtsstellung der Aktionäre sowie Verfügung über die Rechte in einer
Aktiengesellschaft

Die Rechte und Pflichten der Gesellschafter in einer Aktiengesellschaft regeln
die Vorschriften des Gesetzbuches über die Handelsgesellschaften und die Sat-
zung, der letzte im Bereich, in welchen die Vorschriften des Gesetzbuches das
erlauben. Die Beteiligung an der Aktiengesellschaft hat in der Regel einen rei-
nen Vermögenscharakter642. Mit dem Erwerb oder Übernahme in anderer Weise
wenigstens einer Aktie in einer zu gründenden oder bereits bestehenden AG,
verbindet sich immer die Erlangung des Mitgliedstatus dieser Organisation.643

Aus dem Gesellschaftsverhältnis ergeben sich sowohl die Rechte als auch die
Pflichten der Aktionäre. Man sollte auch einige wichtige Grundsätze beachten,
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643 ibidem, S. 572
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die in der Aktiengesellschaft funktionieren und direkt die Verhältnisse unter den
Aktionären betreffen, nämlich:
1) Der Grundsatz der Veräußerbarkeit der Aktie – das Prinzip ergibt sich aus

dem Art. 337 HGG, wo ausdrücklich bestimmt ist, dass die Aktien veräußern
werden können. Dieser Grundsatz ist von fundamentaler Bedeutung für den
Aktionär, denn er hat die Möglichkeit eines schnellen „Ausgangs” aus der
Gesellschaft z. B. im Falle, wenn er nicht mit ihrer Entwicklung einverstan-
den ist, und sein Einfluss auf das Unternehmen nicht groß ist.644 Die Satzung
kann die Verfügung über Namensaktien von der Zustimmung der Gesell-
schaft abhängig machen (sog. Vinkulierung) oder die Möglichkeit der Ver-
fügung über Namensaktien auf andere Weise beschränken. Wenn die Sat-
zung die Übertragung von Aktien von der Einwilligung der Gesellschaft ab-
hängig macht, wird die Einwilligung vom Vorstand schriftlich erteilt. An-
sonsten ist die Übertragung unwirksam, falls die Satzung nichts anderes be-
stimmt. Verweigert die Gesellschaft die Zustimmung zur Übertragung von
Aktien, muss sie einen anderen Erwerber benennen. Die Frist zur Benennung
des Erwerbers, den Preis und die Art seiner Festsetzung sowie die Zahlungs-
frist bestimmt die Satzung. Fehlen solche Bestimmungen, kann die Namens-
aktie ohne Beschränkungen veräußert werden. Die Frist zur Benennung ei-
nes Erwerbers darf nicht länger als zwei Monate von dem Tag an sein, an
dem die Absicht zur Veräußerung der Aktien der Gesellschaft angezeigt
wird. Die Veräußerung von Aktien im Zwangsvollstreckungsverfahren be-
darf nicht der Zustimmung der Gesellschaft. Diese Grundsätze gelten ent-
sprechend für Verfügung über Bruchteile von Aktien. Die Satzung kann je-
doch die Erteilung der Zustimmung dem Aufsichtsrat oder der Hauptver-
sammlung vorbehalten. Die Zustimmung erfolgt im Wege einer Beschluss-
fassung durch das berechtigte Gesellschaftsorgan. Im Bereich des Aktien-
verkehrs gelten außerdem als lex generalis, die Vorschriften Art. 921 ff
ZGB, dagegen im Bereich der öffentliche Aktienverkehr entsprechende Vor-
schriften des Gesetzes über den öffentlichen Handel mit Wertpapieren. Die
Veräußerbarkeit von  Aktien kann vertraglich beschränkt werden.  Ein Ver-
trag, der für eine bestimmte Zeit die Verfügung über Aktien oder Bruchteile
von Aktien beschränkt, ist zulässig. Die Beschränkung der Verfügung über
Aktien darf nicht länger dauern als fünf Jahre vom Vertragsschluss an. Es
sind Verträge zulässig, die ein Vorkaufsrecht oder ein anderes Recht auf vor-
rangigen Erwerb von Aktien begründen. Beschränkungen der Verfügung
über Aktien oder Bruchteile von Aktien, die sich aus solchen Verträgen er-
geben, dürfen nicht länger dauern als zehn Jahre vom Vertragsschluss an
(Art. 338 HGG). Die Verträge, die die Veräußerbarkeit der Aktie beschrän-
ken, sind nur zwischen Parteien dieses Vertrages wirksam. Die Übertragung
der Aktie entgegen diesem Vertrag ist wirksam, und der Erwerber kann die
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Beteiligungsrechte erlangen. Um das zu vermeiden könnte man z.B. die Ak-
tie, die eine solche Beschränkung betrifft, bei einer Bank, einem Notar oder
einem anderen vertrauten Depositar deponieren645.

2) Der Grundsatz der Verbundenheit der Berechtigungen mit der Aktie; aus
diesem Prinzip fließt die grundlegende Folge, dass die Berechtigungen in der
Aktiengesellschaft nicht mit der Person des Aktionärs verbunden sein kön-
nen, sondern nur mit der Aktie.646

Dieses Prinzip ergibt sich aus den Art. 354 HGG betreffend Aktien mit be-
sonderen Personalrechten und Art. 415 § 3 HGG betreffend die qualifizierte
Mehrheit für die Beschlussfassung. Aus der Aktie ergibt sich vor allem ein
Komplex von funktionell miteinander verbundenen Berechtigungen.647

3) Der Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre. Dieses Prinzip ist einer
der  Grundsätze, die das Funktionieren von Kapitalgesellschaften betreffen.
Er knüpft direkt an Art. 42 die Richtlinie der Europäischen Kommission be-
treffend das Gesellschaftsrecht (Nr. 77/91/EEC vom 13.12.1976) an und ist
in Art. 20 HGG enthalten.648  Der Vorschrift bestimmt, dass die Aktionäre
einer Kapitalgesellschaft unter gleichen Umständen gleich behandelt werden
müssen. Der Grundsatz betrifft nur ihre Beteiligungsrechte und sollte dem
Missbrauch des Rechtes durch Mehrheitsgesellschafter auf Kosten von Min-
derheitsgesellschaftern entgegenwirken. Der Grundsatz der Gleichbehand-
lung der Aktionäre betrifft u.a. die Verfügung über die Aktien. Anderseits
soll er Gefahren abwehren, die sich aus einem anderen fundamentallen
Grundsatz des Gesellschaftsrechts, dem Mehrheitsprinzip, ergeben.649

4) Der Grundsatz der Mehrheitsmacht – bedeutet, dass auf den Hauptver-
sammlungen die Beschlüsse mit der näher bestimmten Mehrheit von Stim-
men gefasst werden. Dieses Prinzip ergibt sich aus Art. 414 und 415 HGG.
Die Beschlüsse werden mit absoluter Mehrheit der Stimmen gefasst, wenn
die Vorschriften des Gesetzbuches650 oder der Satzung nichts anderes be-
stimmen. In dem Wörterbuch des Gesetzbuches, also im Art. 4 § 1 Ziff. 10
ist klargestellt, was das Gesetz unter der absoluten Stimmenmehrheit ver-
steht, nämlich mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen. Art. 414 HGG
drückt also den Grundsatz der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft aus.
Dieser Grundsatz ergibt sich auch aus dem erwähnten Art. 415 HGG. Die
Beschlüsse, die die Emission von Tauschobligationen und Obligationen mit
dem Recht zum vorzugsweisen Erwerb von Aktien, die Änderung der Sat-
zung, die Einziehung von Aktien, die Herabsetzung des Stammkapitals, den
Verkauf des Unternehmens und die Auflösung der Gesellschaft betreffen,
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256

werden mit einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen gefasst. Die An-
nahme des Grundsatzes der Mehrheitsmacht in der Aktiengesellschaft ist
durch praktische Gesichtspunkte diktiert. Wie man richtig in der Doktrin
hinweist, sichert das System der Mehrheitsmacht das leistungsfähige und
flexible Funktionieren der Aktiengesellschaft. Gleichzeitig weist man jedoch
darauf hin, dass auch die Mechanismen des Minderheitsschutzes bestehen.651

Die Mehrheit in der Gesellschaft kann man verstehen als:
a) die Mehrheit der Aktionäre, die die Überlegenheit des Kapitals haben, was

sich aus dem Wesen der Gesellschaft ergibt, in der im Prinzip die Gesell-
schafterrechte verbunden und direkt abhängig von der Größe der einge-
brachten Einlage sind;

b) manchmal erkennt man den Gesellschaftern das gleiche Stimmrecht, unab-
hängig von der Beteiligung an dem Kapital der Gesellschaft, zu. In dieser
Situation richtet sich die Mehrheit nach der Anzahl der Gesellschafter (sog.
„Kopfabstimmung”);

c) die Mehrheit der Stimmen auf der Hauptversammlung, die sowohl die
Überlegenheit des Kapitals bezeichnet, als auch die Mehrheit der Anzahl der
Gesellschafter, denn sie kann sich aus Vorzugsstimmaktien ergeben.

5) Der Grundsatz des Schutzes von Minderheitsrechten - der Mehrheitsgrund-
satz bildet in deutlich besserer Weise die Entscheidungsfindung in der Ge-
sellschaft; wenn er aber nicht begrenzt wäre, könnte es zur Verletzung der
Interessen von Minderheitsaktionären führen. Deswegen sehen die gegen-
wärtigen Rechtssysteme der Kapitalgesellschaften eine Reihe von Lösungen
zum Zwecke des Schutzes der begründeten Interessen der Minderheitsaktio-
näre vor. Es geht um die Vorschriften, die das Ziel verfolgen, die rechtliche
Position eines Teils der Aktionäre, die nicht die Mehrheit bilden, sowie In-
teressen von Aktionären, die sog. Kontrollpakete von Aktien vertreten, ge-
gen Tätigkeiten der Gesellschaftsorgane zu schützen, durch die sie gefährdet
werden könnten. Als Minderheit bezeichnet man grundsätzlich dreierlei:

a) die Minderheit im Allgemeinen – eine Person oder eine die Gruppe von Per-
sonen im Verhältnis zur Mehrzahl,

b) die erwähnten Privilegien mancher Aktionäre, auch durch Zuerkennung von
persönlichen Berechtigungen,

c) die prozentuale Bezeichnung, die man zur Realisation von manchen Minder-
heitsberechtigungen fordert.

Im polnischen Rechtssystem kann der Schutz der Minderheitsrechte zwei
Bedeutungen haben: in einem engen Sinne als Gegenwirkung gegen manche Be-
schlüsse (Entscheidungen) der Gesellschaftsorgane, in denen die Stimmen der
Mehrheit  dominieren; in einem weiten Sinne als Sicherung der Mitentscheidung
aller Aktionäre über das Schicksal der Gesellschaft. Das ergibt sich aus der Rea-
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lisierung der individuellen Korporationsrechte der Aktionäre.652 Der Gesetzge-
ber hat das berücksichtigt und hat verschiedene Schutzmittel, die von der Größe
der Pakete von Aktien abhängig sind, vorgesehen, ferner verschiedene individu-
elle Rechte sowie die Klagemöglichkeiten gegen Beschlüsse, die durch Mehr-
heitsentscheidung zustandegekommen sind und gute kaufmännische Sitten ver-
letzen. Diesem Ziel dienen Einstimmigkeitserfordernisse, begrenztes Vetorecht
und das Recht auf Information.

2.1. Rechte eines Aktionärs in einer AG

Aus dem Mitgliedschaftsrecht fließen, wie bei der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, zwei Arten von Berechtigungen:
1) Die Korporationsrechte:
a) das Recht zur Beteiligung eines Aktionärs an der Hauptversammlung. Es ist

eine sehr wichtige Berechtigung, weil sie die Ausübung des Stimmrechtes
ermöglicht. Während der Hauptversammlung bespricht man die wichtigsten
Angelegenheiten der Aktiengesellschaft, und im Zusammenhang damit kann
der Aktionär dort die Informationen erlangen, die ihm auch eine rationale
Beurteilung der Situation in der Gesellschaft erlauben und dann richtige Ent-
scheidungen durch die Beteiligung an der Abstimmung ermöglichen.653 Ge-
mäß Art. 406 HGG haben das Recht der Beteiligung an der Hauptversamm-
lung:

• die aus Namensaktien und Zwischenscheinen Berechtigten sowie Pfand-
rechtsinhaber und Nießbraucher (wenn ihnen ein Stimmrecht zusteht), sofern
sie mindestens eine Woche vor dem Stattfinden der Hauptversammlung in
das Aktienbuch eingetragen wurden;

• die Besitzer von Inhaberaktien, wenn die Inhaberaktien bei der Gesellschaft
mindestens eine Woche vor dem Termin dieser Versammlung niedergelegt
wurden und vor Beendigung der Hauptversammlung nicht wieder abgeholt
wurden. Anstelle der Aktien können auch Bescheinigungen vorgelegt wer-
den, die zum Beweis der Vorlage der Aktien beim Notar, bei einer Bank oder
bei einem Maklerbüro, das seinen Sitz oder eine Abteilung in der Republik
Polen hat und in der Bekanntmachung über die Einberufung der Hauptver-
sammlung ausgewiesen ist, ausgestellt wurden. In der Bescheinigung muss
die Nummer der Aktie angegeben sowie festgestellt werden, dass die Aktien
vor Beendigung der Hauptversammlung nicht ausgegeben wurden;

• die Aktionäre von Publikumsgesellschaften müssen bei der Gesellschaft Na-
mensdepotscheine hinterlegen, die durch die Wertpapierkonten führenden
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653 Szajkowski, PSH, S. 574



258

Rechtsträger auf Grund der Vorschriften über den öffentlichen Umlauf von
Wertpapieren ausgestellt wurden;

• die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats;
b) Das Recht zur Abstimmung in der Hauptversammlung.  Es ist ein grundle-

gendes Recht des Aktionärs. Mit seiner Ausübung realisiert er das Mitglied-
schaftsrecht in der Aktiengesellschaft. Durch das Recht kann der Aktionär
alle wichtige Entscheidungen in der Gesellschaft beeinflussen, z.B. die Beru-
fung und Abberufung von Gesellschaftsmacht; die Auswahl von Richtungen
der Tätigkeit der Gesellschaft, die Emission von neuen Aktien, die Zulassung
von neuen Aktionären, die Verteilung von Gewinn und die Auszahlung der
Dividende usw.654 Niemand hat das Recht, Druck auf den Aktionär auszu-
üben, wie er sein Recht ausüben und auf der Hauptversammlung abstimmen
soll. Ungültig sind irgendwelche Bestimmungen und Vereinbarungen in die-
sem Bereich. Der Aktionär darf nicht auf das Stimmrecht verzichten.655 Das
Recht kann aber beschränkt werden. Nach Art. 413 HGG betreffend der In-
teressenkollision darf der Aktionär weder persönlich noch durch Bevoll-
mächtigte anderer Personen bei der Fassung von Beschlüssen stimmen, die
ihre Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aus irgendeiner Forderung,
die Entlastung diesbezüglich, ihre Befreiung von einer Verbindlichkeit ge-
genüber der Gesellschaft sowie einen Streit zwischen ihnen und der Gesell-
schaft betreffen;

c) Das Recht zur Klage gegen Beschlüsse der Hauptversammlung. Es ist eines
der wichtigsten Instrumente des Minderheitsschutzes. Ein Recht zur Klage
besteht nach Art. 425 HGG gegen Beschlüsse der Hauptversammlung, die im
Widerspruch zum Gesetz stehen. Dieser Artikel bezieht sich nur auf die Be-
schlüsse, die unabdingbaren Normen widersprechen, wobei man unter dem
Gesetz nicht nur das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften verstehen
sollte, sondern jedes zum Zeitpunkt der Beschlussfassung geltende Gesetz
sowie auch die aufgrund und zur Ausführung des Gesetzes erlassenen Ver-
ordnungen (Art. 87 Abs. 1, Art. 88 Abs. 1 und Art. 92 der Verfassung der
RP) sowie auch die ratifizierten internationalen Verträge (Art. 87 Abs. 1, Art.
88 Abs. 3 und Art. 91 der Verfassung der RP).656 Gemäß Art. 422 HGG kann
ein Beschluss der Hauptversammlung, der im Widerspruch zur Satzung oder
zu den guten Sitten steht und gegen die Interessen der Gesellschaft zielt oder
den Zweck hat die Aktionäre zu schädigen, im Wege der Klageerhebung ge-
gen die Gesellschaft  angefochten werden;

d) Das Recht auf Informationen. Das Recht gewinnt immer mehr an Bedeutung
und beeinflusst die Realisation der anderen Berechtigungen (Vermögens- und
Korporationsrechte)657. In dem Recht der Europäischen Union findet es sich
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656 Katner, Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych (II), S. 23
657 vgl. ibidem, S. 26
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in Richtlinie Nr. 88/627 EEC.658 Im Gesetzbuch über die Handelsgesell-
schaften ist das individuelle Recht auf Information des Aktionärs in den Art.
428 und 429 HGG garantiert.659 Aus Art. 428 HGG ergibt sich, dass während
der Beratungen der Hauptversammlung der Vorstand verpflichtet ist, Aktio-
nären auf ihr Verlangen Informationen betreffend die Gesellschaft zu ertei-
len, wenn dies zur Bewertung von Angelegenheiten, die von der Tagesord-
nung umfasst sind, unerlässlich ist (Auskunftspflicht des Vorstandes). Ein
weiteres Recht enthält Art. 429 HGG, nach dem ein Aktionär, dem die Er-
teilung von Informationen während der Beratungen der Hauptversammlung
verweigert worden ist und der Widerspruch zu Protokoll erhoben hat, einen
Antrag an das Gericht stellen kann, den Vorstand zur Erteilung der Informa-
tionen zu verpflichten. Dagegen ist ein Recht der Aktionäre auf individuelle
Kontrolle ausgeschlossen;

e) Die Minderheitsrechte.  Es geht um alle die Rechte der Aktionäre, die ein ei-
genartiges Gegengewicht gegen die Kompetenzen der Mehrheit der Haupt-
versammlung darstellen. Die Minderheitsrechte sind geschützt durch einen
Kreis von Aktionärsrechten, die der Realisierung ihrer Beteiligungsrechte in
der Aktiengesellschaft dienen können;

f) Das Recht der Antragstellung zur Wahl des Aufsichtsrates. Auf Antrag von
Aktionären, die mindestens ein Fünftel des Stammkapitals vertreten, soll die
Wahl des Aufsichtsrates durch die nächste Hauptversammlung im Wege der
Abstimmung nach getrennten Gruppen durchgeführt werden, auch wenn die
Satzung eine andere Art der Berufung des Aufsichtsrats vorsieht660.

2) Die Vermögensrechte:
a) das Recht auf  Dividende und Vorschüsse (S. 279 – 282);
b) das Recht auf einen Anteil am Vermögen. Es handelt sich um den Teil, der

nach der Abwicklung der Aktiengesellschaft übrig geblieben ist. Das Rest-
vermögen nach der Befriedigung oder Sicherung der Gläubiger verteilt man
zwischen den Aktionären im Verhältnis ihrer Beteiligungen oder Einzahlun-
gen auf das Stammkapital. Die Verteilung des Restvermögens zwischen den
Aktionären darf nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Tag der letzten Be-
kanntgabe über die Eröffnung der Abwicklung und die Aufforderung an die
Gläubiger erfolgen. Die Satzung kann andere Grundsätze der Vermögens-
verteilung bestimmen;

c) das Recht zum Bezug von neuen Aktien (Bezugsrecht). Unter dem Bezugs-
recht versteht man das dem Aktionär zustehende Vorzugsrecht auf Bezug
neuer Aktien in Entsprechung zu der Zahl der von ihm gehaltenen Aktien
(Art. 433 § 1 HGG);
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d) das Recht zu besonderen Vorteilen.  Im Sinne des HGG können die Aktionä-
re die Rechte zu besonderen Vorteilen kraft der Bestimmungen der Satzung
bekommen. Die Vorteile können dreierlei Art sein: Das Privileg der Aktien –
vor allem Art. 351 HGG betreffend Vorzugsaktien; die Einziehung der Akti-
en und Erlangung von Nutzungsaktien – Art. 361 HGG; die Vergütung für
die wiederkehrenden unentgeltlichen Sachleistungen Art. 356 HGG; die Ein-
räumung von Personalrechten für einen individuell bezeichneten Aktionär –
Art. 354 HGG (vgl. dazu S. 297).

2.2. Verfügung über die Rechte in einer AG

Die Mitgliederrechte in einer Aktiengesellschaft sind in der Aktie oder den Ak-
tien enthalten.661 Die Übertragung einer Namensaktie oder Inhaberaktie unter-
liegt vor allem der Regelung des HGG, die in diesem Bereich lex specialis ist;
außerdem wendet man als lex generalis Vorschriften des ZGB, insbesondere Art.
509 ff. sowie 9218 ff. ZGB entsprechend an662. Ein Grundsatz des Aktienver-
kehrs ist die volle Veräußerbarkeit von Aktien (Art. 337 HGG). Dieser Grund-
satz ist  von fundamentaler Bedeutung für den Aktionär, denn er hat die Mög-
lichkeit eines schnellen „Ausgangs” aus der Gesellschaft z.B. im Falle, wenn er
nicht ihrer Richtung der Entwicklung zustimmt, und sein Einfluss auf den Lauf
der Angelegenheiten nicht groß ist. Diese Lösung kompensiert gewissermaßen
die Pflicht des Aktionärs zur Unterordnung unter den Mehrheitswillen.663  Unter
Verfügung über die Aktien sollte man sowohl die Möglichkeit der Übertragung
auf einen Erwerber als auch ihre Belastung mit beschränkten Sachenrechten ver-
stehen. Die Aktien können nämlich Gegenstand von Pfand und Nießbrauch sein.
Man sollte den Aktienverkehr von Namensaktien und Inhaberaktien sowie den
öffentlichen Verkehr von Aktien unterscheiden. Die Namensaktien sind Na-
menswertpapiere. Nach Art. 9218 ZGB weisen die Namenspapiere die in der Ur-
kunde namentlich genannten Berechtigten aus. Die Übertragung der Rechte er-
folgt durch Abtretung, verbunden mit der Übergabe der Urkunde. Das sind die
Vorschriften mit Charakter legis generalis, die in Bezug auf Namensaktien ge-
wissen Modifikationen durch besondere Vorschriften der HGG unterliegen.664

Gemäß den Bestimmungen des Art. 339 HGG erfolgt die Übertragung von Na-
mensaktien oder Zwischenscheinen durch schriftliche Erklärung entweder auf
der Aktie selbst bzw. dem Zwischenschein oder auf einer besonderen Urkunde
sowie Übertragung des Besitzes. Die Übertragung der Aktien, die zum öffentli-
chen Handel zugelassen wurden, unterliegt einer besonderen Regelung aufgrund
                                                     
661 Szajkowski, PSH, S. 596
662 vgl. ibidem, S. 597
663 Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spolki akcyjnej,  S. 14
664 vgl. Szajkowski, PSH, S. 516
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des Art. 7 des Gesetzes über das Recht des öffentlichen Handels mit Wertpapie-
ren. Gemäß Art. 340 HGG können Pfandrechtsinhaber und Nießbraucher das
Stimmrecht aus der Namensaktie oder dem Zwischenschein, für die das Pfand-
recht oder der Nießbrauch bestellt sind, ausüben, wenn dies das Rechtsgeschäft,
durch das das beschränkte Sachenrecht bestellt wird, vorsieht und seine Bestel-
lung und die Befugnis zur Ausübung des Stimmrechts im Aktienbuch notiert
wurden. Die Satzung kann ein Verbot der Verleihung eines Stimmrechtes an
Pfandrechtsinhaber oder Nießbraucher festsetzen oder kann die Verleihung einer
solchen Berechtigung von der Genehmigung eines bestimmten Organs der Ge-
sellschaft abhängig machen. Im Zeitraum, in dem Aktien, die für den öffentli-
chen Umlauf zugelassen sind und auf die ein Pfand oder Nießbrauch bestellt ist,
im Maklerbüro oder bei einer Bank, die Wertpapierkonten führt, auf Wertpa-
pierkonten gutgeschrieben sind, steht dem Aktionär ein Stimmrecht aus diesen
Aktien zu.
Wenn es um den Verkehr von Inhaberaktien geht, sind ebenfalls die Vorschrif-
ten des ZGB über Wertpapiere des ZGB zu beachten. Gemäß Art. 92110 ZGB ist
zum Inverkehrbringen eines Inhaberpapiers eine Genehmigung des zuständigen
staatlichen Organs erforderlich; ein ohne diese Genehmigung ausgestelltes Pa-
pier ist unwirksam. Nach Art. 92111 ZGB ist der Schuldner nicht verpflichtet,
Ermittlungen anzustellen, ob der Inhaber des Papiers dessen Eigentümer ist. Bei
begründetem Zweifel ist jedoch der Schuldner verpflichtet, den Gegenstand der
Leistung bei Gericht zu hinterlegen. Im Sinne Art. 517 § 2 sowie Art. 921¹² ZGB
erfolgt die Übertragung einer Forderung aus einem Inhaberpapier durch Über-
tragung des Eigentums an dem Papier. Zur Übertragung des Eigentums an dem
Papier ist seine Übergabe erforderlich. Gegenüber der Gesellschaft ist der je-
weilige Besitzer der Inhaberaktien Aktionär.665 Der öffentliche Aktienverkehr
findet nach Prinzipien, die im Recht über den öffentlichen Handel mit Wertpa-
pieren vom 21.08.1997666 geregelt sind, statt.

2.3. Pflichten eines Aktionärs in einer AG

Die Aktionäre haben, neben der Rechten in der Aktiengesellschaft, auch die
Pflichten, die sich sowohl aus dem Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften,
als auch aus der Satzung der Gesellschaft ergeben können. Die Pflichten in der
Aktiengesellschaft haben jedoch ein ganz minimales Maß. Zu den wichtigsten
gehören:
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a) Die Pflicht der Deckung in bar (Bezahlung) der übernommenen Aktien – das
ist die grundlegende Pflicht eines Aktionärs; ohne deren Erfüllung ist es
nicht möglich, dass die Gesellschaft entsteht. Für einen geringeren Betrag als
den Nominalwert dürfen die Aktien nicht übernommen werden. Werden die
Aktien für einen höheren Betrag als den Nominalwert übernommen, so muss
der Mehrbetrag vor der Eintragung der Gesellschaft ins Gerichtsregister voll
eingezahlt sein (Art. 309 HGG). Für Bareinlagen übernommene Aktien müs-
sen vor der Registrierung der Gesellschaft mindestens zu einem Viertel ihres
Nominalwertes bezahlt sein.

b) Die Pflicht der Deckung übernommener Aktien mit Sacheinlagen – gemäß
Art. 309 § 3 HGG müssen die Aktien, die für Sacheinlagen übernommen
werden, spätestens vor Ablauf eines Jahres nach der Registrierung der Ge-
sellschaft voll gedeckt sein. Werden Aktien ausschließlich für Sacheinlagen
oder für Sacheinlagen und Geldeinlagen übernommen, muss das Stammka-
pital vor der Registrierung der Gesellschaft mindestens zu einem Viertel sei-
ner in Art. 308 § 1 HGG bestimmten Höhe (500.000 Zloty) gedeckt oder
eingezahlt sein. Man sollte auch bemerken, dass auf die Erfüllung der Pflicht
zur Einbringung der Sacheinlage die Bestimmungen des Art. 471 ff. ZGB di-
rekte Anwendung finden. Im Bereich der Haftung für die Gegenstandslei-
stung, Haftung aus dem Titel Gewährleistung etc., gelten entsprechend die
Vorschriften des ZGB über Kaufvertrag (Art. 535 ff. ZGB - bei Einbringung
der Einlage als Eigentum) bzw. die Vorschriften über Mietvertrag Art. 659
ff., insbesondere Art. 664 ff. ZGB (bei Einbringung lediglich zur Nutzung).

c) Die Pflicht zu wiederkehrenden unentgeltlichen Sachleistungen. Im Sinne
des Art. 356 HGG kann mit den Namensaktien die Pflicht zu wiederkehren-
den unentgeltlichen Sachleistungen verbunden sein. Solche Aktien dürfen
nur mit Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden. Die Gesellschaft
darf die Zustimmung nur aus wichtigen Gründen verweigern, ohne ver-
pflichtet zu sein, einen anderen Erwerber vorzuschlagen. Die Satzung kann
eine vertragliche Entschädigung für die Nichterfüllung oder nicht richtige
Erfüllung den mit den Aktien verbundenen Sachleistungen bestimmen. Es
handelt sich um  die Vertragsstrafe, welche die Vorschriften der Art. 483 -
485 ZGB vorsehen. Die Gesellschaft ist verpflichtet, eine Entschädigung für
solche Leistungen, selbst dann zu entrichten, wenn die Bilanz keinen Ge-
winn ausweist. Die Entschädigung darf nicht größer sein als die übliche
empfangene Entschädigung im Betrieb. Die Pflicht zu wiederkehrenden
Sachleistungen kann nur eine satzungsmäßige Grundlage haben. Diese Lei-
stungen können verschiedener Art sein, müssen jedoch in enger Verbindung
mit den Zielen und dem Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft stehen.
Beispielsweise geht es um die Zugänglichmachung von Produktionsräumen,
Handelsräumen oder Dienstleistungsräumen für bestimmte Zeit; die Liefe-
rung von Rohstoffen oder Materialien an die Gesellschaft; die Abnahme der
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Produkte der Gesellschaft667. Aktien, die mit wiederkehrenden unentgeltli-
chen Sachleistungen verbunden sind, gibt es z.B. bei Zuckergesellschaften
und Molkereigesellschaften. Es geht dabei um die Sicherung von Rübenlie-
ferungen und Milchlieferungen, etc.668

d) Andere Pflichten können sich nur aus freiwilligen Verpflichtungen ergeben
und sind nur dann zulässig, wenn die Vorschriften des Gesetzbuches aus-
drücklich eine solche Möglichkeit ihrer Regelung in der Satzung vorse-
hen669. Außerdem  kann man   gewöhnliche Verträge und Vereinbarungen
abschließen, die die Aktiengesellschaft und bestimmte Personen verpflich-
ten. Ohne Bedeutung ist es, ob diese Personen Aktionäre sind oder ihre Ak-
tien schon veräußert haben. Unzulässig ist dagegen die Pflicht zu Nach-
schüssen (also anders als in der GmbH).670

VI. Vermögen,  Einlagen,  Stammkapital  und  Anteile/Aktien in den Ka-
pitalgesellschaften.  Änderung des Gesellschaftsvertrages/der Sat-
zung, Erhöhung  und  Herabsetzung  des Stammkapitals

1. Vermögen,  Einlagen,  Stammkapital  und  Anteile in der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung.  Änderung des Gesellschaftsvertrages, Erhö-
hung  und  Herabsetzung  des Stammkapitals

1.1. Vermögen,  Einlagen und Nachschüsse in einer GmbH

Das Gesellschaftsvermögen kann man als Inbegriff von Rechten und Pflichten
sowie anderen Vermögenselementen bezeichnen. Es ist in der Bilanz auf der
Seite der Aktiven angezeigt. Das Gesellschaftsvermögen stellt also eine  Summe
der Rechte und anderen Vermögenselementen der Gesellschaft dar, die be-
stimmte ökonomische Werte besitzen, z.B. Industrie-Handelgeheimnisse
(Know-how), Renommee (Goodwill) der Gesellschaft etc671. Der Wert des Ge-
sellschaftsvermögens hängt von dem Wert der Rechte und der sämtlichen Ver-
mögenselemente der Gesellschaft ab. Das Gesellschaftsvermögen belasten die
Verpflichtungen der Gesellschaft672. Der Vermögenswert stellt den Wertunter-
schied zwischen der Summe der Aktiva und Passiva der Gesellschaft dar. Die
wissenschaftliche Literatur verwendet auch den Begriff „des reinen Gesell-
schaftsvermögens“. Vom Gesichtspunkt der Bilanz aus ist er also grundsätzlich
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gleich der Höhe des Eigenkapitals. Der Wert des Eigenvermögens der Gesell-
schaft bezeugt eben ihre Zahlungsfähigkeit und Finanzkondition.673 Von der
Höhe des Eigenkapitals (und nicht nur von der Höhe des Stammkapitals) hängt
das Engagement der potenziellen Gläubiger der Gesellschaft ab. Die Gläubiger
müssen das Risiko bei der Erteilung eines Kredites für die Gesellschaft real ab-
schätzen.674  Das Gesellschaftsvermögen unterliegt fortwährenden Änderungen,
vor allem der Vergrößerung um den Wert erworbenen Vermögensgegenständen
und Vermögensrechten sowie um entstandenen Gewinn der Gesellschaft etc.675

Die Regel ist, dass die Gesellschafter bei der Gründung der Gesellschaft davon
ausgehen, dass ihre Gesellschaft richtig funktionieren wird, um die gesteckten
Ziele zu erreichen. Dafür muss das Gesellschaftsvermögen eine Garantiefunkti-
on ausüben. Die richtig funktionierende Gesellschaft sichert die Gewinnung von
Märkten und die Interessen der Gesellschaft, ihrer Gesellschafter und Gläubi-
ger.676  Zu dem Gesellschaftsvermögen kommt auch der Wert von eingebrachten
Einlagen der Gesellschafter, und eventuell auch der Wert von Nachschüssen.677

Zur Errichtung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist gemäß Art. 163
Ziff. 2 HGG eine effektive Einbringung von Einlagen durch die Gesellschafter
zur Deckung des gesamten Stammkapitals unentbehrlich. Die einzubringenden
Einlagen können Bar- und Sacheinlagen (sog. Apporte) sein. Die Bareinlage hat
die Gestalt von Geld, es kann in Form von einer bestimmten Anzahl der Geld-
zeichen oder in bargeldloser Form, sog. Bankgeld, geleistet werden.678  Die Pro-
blematik der Sacheinlagen erfreut sich in Polen eines großen  Interesses, sowohl
von der Praxisseite, als auch der juristischen Doktrin. Das niedrige Angebot von
Kapitals auf dem polnischen Markt bewirkt, dass Sacheinlagen die beliebteste
Form von Mittelansammlung für wirtschaftliche Tätigkeit sind. Die Deckung
der Anteile mit Sacheinlagen ist in der Regel günstiger für den Gesellschafter als
die Vornahme einer Bareinlage. Die Sacheinlage (Apport) ist jede Einlage, der
man keinen geldlichen Charakter zuschreiben kann. Mit dem Zeit- und Zivilisa-
tionsfortschritt vergrößert sich der Güterbereich, der als Einlage in die Gesell-
schaft in Betracht kommt. Man sollte jedoch die Beschränkungen betreffend
Sacheinlagen als begründet anerkennen, insbesondere im Hinblick darauf, dass
das Stammkapital eine bedeutungsvolle  Rolle spielt.679 Deswegen muss man um
eine Einlage als Sacheinlage anerkennen zu können, die folgenden Kriterien der
Sacheinlagefähigkeit (Apportfähigkeit) anwenden: die Möglichkeit der Bestim-
mung des Vermögenswertes des Rechtes; die Möglichkeit der Abschätzung des
Rechtes und seine Unterbringung in der Bilanz; die Veräußerung des Rechtes;
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die Möglichkeit der Bestellung des Rechtes.680 Gegenstand der Einlage können
sowohl bewegliche als auch unbewegliche Sachen sowie Rechte und andere
wirtschaftliche Werte sein, z.B. 681:
- Sachen und Rechte  (Art. 8 HGG) – und sowohl in Form der Übertragung des

Eigentumsrechts und anderer Rechte, als auch die Erlaubnis der Verwendung
von Sachen und Rechten,

- solche Gegenstände, Rechte und ökonomische Werte, die in Aktiven der Bi-
lanzen der Kapitalgesellschaft ausgewiesen sein können,

- insbesondere: Grundstücke, Gebäude, Maschinen, Transportmittel, Arbeits-
werkzeuge, Mobilien, Rechte, Konzessionen, Patente, Lizenzen und die Inve-
stitionen, die zur ständigen Verwendung bestimmt sind (z.B. Zufahrtwege,
Heizkeller, Überdachungen, Heiznetz und andere Elemente der Geländeer-
schließung,

- Rohstoffe, Warenvorräte und andere Werte, die Gegenstände des Umsatzes
der Gesellschaft darstellen, sowie Wertpapiere und fremde Währungen,

- Forderungen, auch Forderungen in fremden Währungen, Ansprüche der Ge-
sellschaft gegen den Gesellschafter (z. B. auf Nachschüsse), die ein Element
von Aktiven in der Bilanz der Gesellschaft darstellen. Man sollte bemerken,
dass die polnische Rechtsprechung Gegenstände der Sacheinlage weit ver-
steht.

Das Oberste Gericht (Sad Najwyzszy) erkennt als eine Sacheinlage an682:
1) alles, was kein Geld ist, aber irgendwelchen ökonomischen Wert darstellt,

darunter Sachen und Vermögensrechte683;
2) die unabdingbaren und abdingbaren Rechte, sofern sie veräußerbar sind und

die Position von Aktiva in der Bilanz der Gesellschaft einnehmen können684;
3) ewiger Nießbrauch685;
4) Nießbrauch (bestellte zugunsten von der Gesellschaft)686;
5) sämtliche Vermögensgegenstände (Sachen und Rechte), sofern sie veräußer-

lich sind und als Aktiva in die Bilanz der Gesellschaft eingehen können687;
6) die Forderungen der Gesellschafter gegen die Gesellschaft688;
7) ein dem Mieter zustehendes Mietrecht am Geschäftsraum689;
8) Nachrichten und Erfahrungen technischen Charakters, die direkt zur Anwen-

dung im Produktionsprozess  geeignet sind (Know-how)690.
                                                     
680 vgl. Kidyba, Prawo handlowe, S. 275
681 nach Szajkowski, PSH, S. 126
682 ibidem, S. 126/127
683 Beschluss des (7) (Oberstes Gerichtes /OG/) SN IC vom 2.03.1993, III CZP 123/92, OG
1993, Heft. 3, Pos. 53
684 Beschluss des OG  vom 20.05. 1992, III CZP 52/92
685 Erbnießbrauch (wörtlich: „ewiger Nießbrauch“), Beschluss des OG vom 5.12.1991, III
CZP 128/91
686 Beschluss des OG vom 26.04.1991 r. CZP 32/91, OSNCP 1992, Nr. 1 Pos.. 7
687 Beschluss des OG vom 19.09.1990, III CRN 268/90, PKG 1991, Nr. 5, Pos. 25
688 Beschluss des OG vom 26.03.1993, III CZP 20/93
689 Beschluss des OG vom 26.03.1993, III CZP 21/93, OG 1993, H. 3, Pos. 55
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Die Einlagen kann man also zu verschiedenen Kategorien von Rechten rechnen,
und zwar:
Zu den Sachenrechten691:
• Das Eigentum eines Unternehmens (im gegenständlicher Bedeutung – Art.

551 ZGB)692,
• das Eigentum von organisierten Teilen des Unternehmens693,
• das Eigentum von den beweglichen Sachen (Mobilien),
• das Eigentum von unbeweglichen Sachen (Immobilien),
• die Anteile an dem Miteigentum  nach Bruchteilen,
• der ewige Nießbrauch,
• der Nießbrauch bestellt zugunsten der Gesellschaft;
Zu den obligatorischen Rechten694:
• Die Beteiligungsrechte (die Beteiligungen in der GmbH und in AG),
• das Mietrecht, eingeräumt zugunsten der Gesellschaft,
• das Pachtrecht, bestellt zugunsten der Gesellschaft,
• die andere Rechte, die auf Abgabe der Sache zur Nutzung beruhen, die zu-

gunsten der Gesellschaft eingeräumt sind,
• die Obligation,
• die Forderungen des Gesellschafters;
Zu den Rechten an immateriellen Gütern695 :
• das Patent oder das Recht zu der Patentnutzung,
• das Recht zum Gebrauchsmuster,
• die Lizenzen auf die Nutzung von Erfindungen oder Gebrauchsmuster,
• das Know-how,
• die Warenzeichen,
• die Vermögensurheberrechte.
Die Forderung eines Gesellschafters gemäß Art. 14 § 3 HGG aus einem der Ka-
pitalgesellschaft gewährten Darlehen gilt als Einlage in die Gesellschaft, wenn
die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft innerhalb von zwei Jahren seit Ab-
schluss des Darlehensvertrages bekannt gemacht wird.  Der Artikel ist auf den
Schutz des Kapitals gerichtet, er drückt das Streben zur Verstärkung der Garant-
funktion des Stammkapitals durch die Einführung eines materiellen Aspekts des
Grundsatzes der Unverletzlichkeit des Stammkapitals aus. Die hier vorgesehene
Regelung ist identisch mit der Regelung im deutschem Recht. Die Darlehen ei-
nes Gesellschafters kann man klassifizieren als eine Form der Innen-
                                                                                                                                                                     
690 Beschluss der WG (Woiwodschaft Gerichte) vom 2.07.1990, XIV GR 1/90, OG 1991, H.
2, S. 8
691 nach Kidyba, Prawo handlowe, S. 278
692 s. Unterkapitel: „Begriff des Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unterneh-
mens. Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den ausländischen Un-
ternehmer in der Republik Polen“, S. 83 sowie Unterkapitel: „Unternehmenserwerb“, S. 95
693 ibidem
694 nach Kidyba, Prawo handlowe, S. 278
695 ibidem
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Finanzierung der Gesellschaftstätigkeit. Mit ihrer Hilfe kann man schnell ins
Unternehmen Bargeld einführen. Man braucht nicht die Prozeduren der Kapital-
erhöhung oder Einbringung von Nachschüssen in Gang setzen.696 In  § 4 Art. 14
HGG ist bestimmt, dass  ein Gesellschafter nicht mit seinen Forderungen gegen-
über der Kapitalgesellschaft gegen eine Forderung der Gesellschaft an ihn we-
gen fälliger Zahlungen auf Anteile aufrechnen darf. Dies gilt nicht für vertrag-
lich vereinbarte Aufrechnungen. Der Gegenstand der Einlage bleibt zur aus-
schließlichen Verfügung des Vorstandes der Gesellschaft. Die dem Gesell-
schafter zustehende Forderung gegen einen Dritten kann Gegenstand der Einlage
in die Kapitalgesellschaft (einer anderen als die Gesellschaft, in welcher er die
Anteile oder Aktien hat) sein, unter der Bedingung, dass die Forderung den Cha-
rakter eines veräußerbaren Vermögensrechts hat sowie einen bestimmten öko-
nomischen Wert besitzt, der sich in der Möglichkeit der Vergrößerung des öko-
nomischen Potenzials der Gesellschaft ausdrückt.697 Bei der Besprechung der
Einlagen in die Gesellschaft mit beschränkter Haftung darf man nicht Art. 14 § 1
HGG vergessen, der ausdrücklich feststellt, was nicht der Gegenstand einer
Einlage in die Kapitalgesellschaft sein darf.  In Sinne dieses Artikels können
unveräußerliche Rechte, Arbeits- oder Dienstleistungen  ein solcher Gegenstand
nicht sein. Eine eindeutige Ausschließung der unveräußerlichen Rechte sowie
Arbeits- oder Dienstleistungen aus den Gegenständen der Einlagen  in die Ka-
pitalgesellschaft kann man beurteilen als einen Schritt in Richtung auf Vergrö-
ßerung des gesetzlichen Schutzes der Gläubiger der Gesellschaft, Schutz der In-
teressen der Gesellschaft selbst und auch Verstärkung eines weit verstandenen
Prinzips der Verkehrssicherheit.698 Man sieht hier einen deutlichen Unterschied
im Verhältnis zu den Einlagen in Personengesellschaften, in denen Arbeit und
Dienstleistungen zulässige Gegenstände der Einlagen sind.
Keine Sacheinlagefähigkeit haben auch:
- die Verpflichtungen des Gesellschafters zur zukünftigen Vornahme einer

Geldleistung zugunsten der Gesellschaft,
- Wechsel, ausgestellt durch den Gesellschafter zugunsten der Gesellschaft,
- Dienstleistungen, geleistet bei Gründung der Gesellschaft (sog. Gründerpro-

vision),
- die Einbringung von einem bereits bestehenden Recht aus Miet- oder Pacht-

vertrag,
- die Einbringung eines bereits bestehenden Nießbrauchs,
- die Konversion (Umdeutung) der Forderung eines Gesellschafters gegen die

Gesellschaft für Leistungen bei der Entstehung der Gesellschaft,
- Bestandteile einer Sache,
                                                     
696 Sokolowski, Pozyczki wspolnikow na rzecz spolki. Nowa regulacja kodeksu spolek hand-
lowych na tle rozwiazan niemieckich, S. 37
697  Oplustil, Wierzytelnosc wobec spolki kapitalowej jako przedmiot potracenia i konwersji,
S. 26
698 Mroz, Przedmiot wkladu a funkcje kapitalu zakladowego, S. 204
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- wiederkehrende unentgeltliche Leistungen sowie Nachschüsse (die zwar
Einlagen sind, aber nicht das Stammkapital vergrößern).699

Die Einbringung einer Bareinlage erfolgt in Form der Überweisung des Geldes
an die Gesellschaft. Die Überweisung kann in Form der Eigentumsübertragung
und Übergabe in „die Hände des Vorstandes“ des entsprechenden Wertes der
Geldzeichen, deren gemeinsamer Nominalwert der Größe der im Gesellschafts-
vertrag festgelegten Bareinlage des Gesellschafters entspricht, erfolgen. Der Ge-
sellschafter kann auch die entsprechende Geldsumme von seiner Rechnung auf
Bankkonto der Gesellschaft überweisen.700 Dagegen ist die Einbringung der
Sacheinlage hauptsächlich von der Natur des Gegenstands der Sacheinlage ab-
hängig. Wenn es sich um Rechte handelt, ist ihre Übertragung auf die Gesell-
schaft notwendig, bei Gattungssachen (Materialien, Rohstoffen etc.) ist darüber
hinaus ihre Übergabe, das ist die effektive Übertragung des Besitzes notwendig.
Im Gesellschaftsvertrag verpflichten sich die Gesellschafter in der Regel zur
Einbringung von Speziessachen. Hier sollte man die Möglichkeit von gewissen
Schwierigkeiten und Fehlern bei der Schätzung der Sacheinlagen erwähnen. Sie
kann auf einer Überbewertung der Sacheinlage beruhen, also auf der Annahme
eines höheren Wertes als des wirklichen Wertes. Das bewirkt eine überhöhte
Ausgabe auf der Passivseite (Stammkapital), wie auch Aktivseite (Einlage). Das
ist selbstverständlich für die Gesellschaft und Gläubiger, sowie auch für die Ge-
sellschafter, die „normale” Einlagen eingebracht haben, nachteilig.701 Gemäß
Art. 175 § 1 HGG sind dann der Gesellschafter, der die Einlage eingebracht hat,
sowie die Vorstandsmitglieder, die trotz Kenntnis dieser Tatsache die Gesell-
schaft zur Eintragung angemeldet haben, gesamtschuldnerisch verpflichtet, in
Höhe des fehlenden Betrags nachzuzahlen. Von dieser Pflicht können der Ge-
sellschafter und die Vorstandsmitglieder nicht befreit werden. Diese Vorschrift
findet Anwendung bei erheblich zu hoher Ansetzung des Wertes der Sacheinla-
ge. Bei Streit, ob im konkreten Fall der Wert zu hoch angesetzt wurde entschei-
det das Gericht. Die Pflicht der Ausgleichung des fehlenden Wertes muss unver-
züglich erfüllt werden, nachdem der Gesellschafter hierzu durch die Gesellschaft
aufgefordert worden ist (Art. 455 ZGB702). Der Anspruch der Gesellschaft ist
mit der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit verbunden und deswegen be-
trägt die Verjährungsfrist des Anspruches drei Jahre (Art. 118 ZGB).703 Dagegen
beruht eine Unterbewertung der Sacheinlage darauf, dass ihr wirklichen Wert
von der Gesellschaft unterschätzt wird. Auf diese Weise entsteht eine Dispro-
portion zwischen dem wirklichen Wert der Sacheinlage und der niedrigeren An-

                                                     
699 nach Kidyba, Prawo handlowe, S. 279
700 Szajkowski, PSH, S. 132
701 Kidyba, Prawo handlowe, S. 279
702 Art. 455 ZGB (Leistungsfrist): Ist eine Frist für die Erfüllung der Leistung nicht bestimmt
und ergibt sie sich auch nicht aus den Besonderheiten des Schuldverhältnisses, so muss die
Leistung unverzüglich erfolgen, nachdem der Schuldner hierzu aufgefordert worden ist.
703 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 328
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gabe in der Bilanz. Die Unterbewertung der eingebrachten Einlage kann für die
Gesellschaft und die Gesellschafter vorteilhaft sein, schafft sie doch gewisse
heimliche Reserven. Man kann ferner auch von einer Schein – Sacheinlage spre-
chen. Es geht um eine solche, die zum Zeitpunkt der Einbringung in die Gesell-
schaft die Kriterien der Sacheinlagefähigkeit (Apportfähigkeit) nicht erfüllt.704

Die Einbringung von Scheineinlagen, sowohl Bareinlagen als auch Sacheinla-
gen, ist unzulässig.
Es gibt auch das Problem der verdeckten Sacheinlagen. Das ist der Fall, wenn
der Gesellschafter sich gegenüber der Gesellschaft zur Deckung der durch ihn
übernommenen Anteile im Wege der Bareinlage verpflichtet, in Wirklichkeit
eine Sacheinlage einbringt.705 Die polnischen Autoren neigen dazu, in verdeck-
ten Sacheinlage in erster Linie eine unzulässiger Novation zu sehen, was im
Verhältnis zu der Stellung der deutschen Doktrin eine deutliche Einengung dar-
stellt. Die Einbringung der verdeckten Sacheinlage stellt eine Verletzung von
Vorschriften über die Einlageeinbringung dar. Für die Verletzung der Vor-
schriften betreffend die Art der Einbringung der Sacheinlage fehlt jedoch im
HGG die Sanktion der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit.  Das Bestehen einer
solchen Sanktion kann man jedoch folgern aus Art. 58 ZGB über gesetzwidrige
Rechtsgeschäfte. In Verbindung mit der Tatsache, dass die polnische Rechtspre-
chung, genauso wie die deutsche (anders dagegen als die französische oder eng-
lische) die Deckung der Sacheinlage mit einer Forderung des Gesellschafters
zuläßt, eröffnet (wenigstens hypothetisch) den Weg zur Anwendung der Lehre
von der verdeckten Sacheinlage im polnischen Recht. Man sollte nach Soko-
lowski anerkennen, dass eine Inkorporation der deutschen Lehre von der ver-
deckten Sacheinlage ins polnische Recht durch den Gesetzgeber zweckmäßig
und erwünscht wäre. Diese entsprechend modifizierte Konzeption (mit dem Ent-
zug von Elementen, die ein Gegenstand der Kritik in der deutschen Doktrin ist),
könnte einerseits den Grundsatz des Kapitalschutzes im polnischem Recht ver-
stärken und anderseits die Rechtsprechung daran hindern beliebige Lösungen
einzuführen.706 Nach Sokolowski Meinung sollte die Regelung der verdeckten
Sacheinlage folgende Voraussetzungen erfüllen:
- die Sicherung des erfolgreichen Schutzes des Kapitals, indem verhindert

wird, dass durch Umgehung der einschlägigen Vorschriften nicht vollwertige
Sacheinlagen zur Kapitaldeckung erbracht werden;

- die Möglichkeit der Sanierung der verdeckten Sacheinlagen  für die Gesell-
schafter, die nicht die Formalitäten bei Einlageeinbringung eingehalten ha-
ben; Dadurch würden sie nicht zur Wiederdeckung der ganzen Einlage in bar
gezwungen;

                                                     
704 Kidyba, Prawo handlowe, S. 279
705 ibidem
706 vgl. Sokolowski, Ukryte wklady niepieniezne w prawie niemieckim, europejskim i pols-
kim, S. 20
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- die Ermöglichung der Ausgleichung des Unterschieds zwischen dem im Ge-
sellschaftsvertrag angenommenen Wert der Einlage und dem  wirklichen
Wert der Einlage.

Gemäß Art. 189 HGG dürfen während des Bestehens der Gesellschaft einge-
brachte Bareinlagen und Sacheinlagen den Gesellschaftern weder ganz noch
teilweise zurückgewährt werden, wenn die Vorschriften des Gesetzbuches707

nichts anderes bestimmen. Die Gesellschafter dürfen aus keinem irgendwie ge-
arteten Grund Zahlungen aus dem Vermögen der Gesellschaft erhalten, soweit
es zur vollständigen Deckung des Stammkapitals erforderlich ist. Das Zurück-
gewähren der Einlage ist nur dann zulässig, wenn es die Vorschriften über die
GmbH vorsehen. Die Ausnahmen betreffen die Einziehung der Anteile verbun-
den mit Herabsetzung des Stammkapitals (Art. 199 HGG), den Erwerb eigener
Anteile durch die Gesellschaft (Art. 200 HGG) sowie auch den Fall der Herab-
setzung des Nominalwertes der Anteile verbunden mit der Herabsetzung des
Stammkapitals (Art. 263 HGG).708 Wenn eine Gesellschafter die Auszahlung
unter Verletzung des Art. 189 HGG bekommen hat, findet Art. 198 HGG An-
wendung.709 Im Licht des Art. 198 HGG sind auch irgendwelche anderen
grundlosen Leistungen der Gesellschaft zugunsten den Gesellschaftern verboten,
wie z.B. unverzinsliche Darlehen, Vorschüsse, Leihen etc. Dieser Artikel stellt
fest, dass ein Gesellschafter, der entgegen den Rechtsvorschriften oder den Be-
stimmungen des Gesellschaftsvertrages eine Auszahlung erhalten hat, ver-
pflichtet ist, diese zurückzahlen. Die Mitglieder der Organe, die für die un-
rechtmäßige Auszahlung verantwortlich sind, haften mit dem Empfänger ge-
samtschuldnerisch für die Rückerstattung. Kann die Rückzahlung der Auszah-
lung weder von den Empfängern noch von den für die Auszahlung verantwortli-
chen Personen erlangt werden, haften für Verluste im Vermögen der Gesell-
schaft, das zur vollständigen Deckung des Stammkapitals notwendig ist, die Ge-
sellschafter im Verhältnis ihrer Anteile. Beträge, die von den einzelnen Gesell-
schaftern nicht erlangt werden können, werden auf die übrigen Gesellschafter im
Verhältnis ihrer Anteile verteilt. Die Verpflichteten können von der Haftung
nicht befreit werden. Die Ansprüche verjähren innerhalb von drei Jahren vom
Tag der Auszahlung an, außer Ansprüchen gegenüber einen Empfänger, der von
der Unrechtmäßigkeit der Zahlung Kenntnis hatte. Diese Vorschrift betrifft sog.
unzulässige Auszahlungen an Gesellschafter, also Auszahlungen, die unter Ver-
stoß gegen rechtliche Vorschriften oder Bestimmungen des Vertrages vorge-
nommen sind. Zu den unzulässigen Auszahlungen gehören insbesondere die
Auszahlungen im Sinne von Art. 158 § 2, 179, 189, 190, 192 und 200 HGG.
Man darf auch die Vergütung für bei Gründung der Gesellschaft geleistete Dien-
ste nicht aus zur Deckung des Stammkapitals eingezahlten Mitteln leisten und
                                                     
707  im I. Abschnitt: „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, des III. Buches. Kapitalgesell-
schaften des HGG
708 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 347/348
709 ibidem, S. 348
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nicht auf den Anteil eines Gesellschafters anrechnen (Art. 158 § 2 HGG). Man
darf endlich weder aus den eingebrachten Bareinlagen und Sacheinlagen noch
aus den ihnen zustehenden Anteilen Zinsen beziehen (Art. 190 HGG).710 Sowohl
Art. 189 HGG als auch 190 HGG sind zwingende Vorschriften.
Wenn es um die Haftung für die Einbringung einer Einlage in die Gesellschaft
geht, sollte man neben oben genannten Bemerkungen zu diesem Thema noch die
allgemeinen Grundsätze betreffend die Erfüllung von Schuldverhältnissen aus
dem Gesellschaftsvertrag, nämlich Art. 450 ff. und 471 ff. ZGB, erwähnen. Im
Bereich der Haftung für den Gegenstand der Leistung, der Haftung aus dem Ti-
tel der Gewährleistung etc., bei der Einbringung der Sacheinlage als Eigentum,
wendet man entsprechend die Vorschriften über Verkauf (Art. 535 ff. ZGB) an;
bei Einbringung des Gegenstandes der Sacheinlage „zur Verwendung” durch die
Gesellschaft, wendet man entsprechend die Vorschriften über Miete an, das sind
die Art. 659 ff. ZGB.711 Der Vorstand ist berechtigt die Ansprüche im Namen
der GmbH gegen den Gesellschafter geltend zu machen. Die Haftung der Mit-
glieder des Vorstandes für die Unrichtigkeiten im Bereich der Einbringung der
Einlagen regeln dagegen die Art. 291 und 292 HGG (S. 320/321).
Außer zur Einbringung der Einlage kann der Gesellschafter zu wiederkehrenden
Sachleistungen verpflichtet werden. Diese Pflicht kann der Gesellschaftsvertrag
auferlegen. Das Rechtsinstitut der wiederkehrenden Sachleistungen, die die Ge-
sellschafter in die GmbH einbringen, ist ein ausgezeichnetes Instrument der Bil-
dung einer ständigen wirtschaftlichen Verbindung zwischen der Gesellschaft
und ihren Gesellschaftern. Sie sichern vor allem die für die Gesellschaft unent-
behrlichen Waren und Dienstleistungen unter günstigeren Bedingungen als
Marktbedingungen.712 Es geht hier nicht um einmalige Leistungen, sondern sol-
che, die ständig wiederkehren; ihre Art, Termine und eventuell vertragliche Ent-
schädigung müssen im Gesellschaftsvertrag bestimmt werden713 (Art. 176 § 1
HGG). Traditionell weist man auf solche Pflichten hin, wie z.B.  Lieferung der
Zuckerrüben zu der Zuckerfabrik, Getreide zu der Mühle, Holz zu der Säge-
mühle, Sand zur Baustelle, Hopfen zur Brauerei, Halbfabrikate, die unentbehr-
lich in technologischen Prozess sind, Zugänglichmachung von Hallen, von
Transportmitteln. Die Pflicht zu wiederkehrenden Sachleistungen kann im Ge-
sellschaftsvertrag auferlegt sein, wie auch den Gegenstand einer Vertragsände-
rung darstellen.714 Die Vergütung für solche Leistungen zugunsten der Gesell-
schaft wird auch von der Gesellschaft gezahlt, wenn der Jahresabschlussbericht
keinen Gewinn ausweist. Diese Vergütung darf den Preis für solche Leistungen
im Geschäftsverkehr nicht übersteigen.
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Eine wichtige Rolle spielt die Institution der Nachschüsse, die im polnischem
Recht charakteristisch für die Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist.715

Nachschüsse sind zusätzliche Einzahlungen der Gesellschafter, die sich aus dem
Vertrag ergeben oder durch die Gesellschafterversammlung oder den Vorstand
zugunsten der Gesellschaft angeordnet werden.716 Nach Art. 177 HGG können
die Gesellschafter durch Gesellschaftsvertrag zu Nachschüssen in den Grenzen
eines genau bezifferten Betrags proportional zu ihren Anteilen verpflichtet wer-
den. Diese Pflicht gehört zu den anderen Pflichten gegen die Gesellschaft im
Sinne des Art. 159 HGG und sie muss bei sonstiger Unwirksamkeit gegenüber
der Gesellschaft genau im Gesellschaftsvertrag bestimmt werden717. Der Nach-
schuss kann nur den Charakter der Bareinlage haben718. Die Auferlegung der
Pflicht zu Nachschüssen kann nicht nur im ursprünglichem Vertrag, sondern
während der Dauer der Gesellschaft ausschließlich im Wege der Änderung des
Gesellschaftsvertrages erfolgen (s. Art. 255 und 256 HGG). Nachschüsse stellen
einen Teil des Gesellschaftsvermögens dar. Obwohl die Nachschüsse in die Ge-
sellschaft eingebracht werden, vergrößern sie jedoch nicht das Stammkapital
oder den bisherigen Anteil der Gesellschafter daran.719 Der eingebrachte Nach-
schuss zählt zu den Rücklagen der Gesellschaft. Die eingebrachten Nachschüsse
können den Gesellschaftern nur dann rückerstattet werden, wenn die Vorausset-
zungen des Art. 179 HGG erfüllt sind. Die Gründe dieser Pflicht zu Nachschüs-
sen können verschieden sein: zeitliche Finanzschwierigkeiten der Gesellschaft,
Bedarf der Kapitalisierung der Gesellschaft oder die Notwendigkeit der Vor-
nahme von Investitionen.720  Art. 178 § 1 HGG beschreibt Betrag und Fristen
der Nachschüsse. Sie werden bei Bedarf durch Beschluss der Gesellschafter be-
stimmt. Bestimmt der Gesellschaftsvertrag nichts anderes, werden auf die Nach-
schüsse die Vorschriften des Art. 178 § 2 sowie Art. 179 HGG angewandt.
Nach Art. 179 HGG können die Nachschüsse den Gesellschaftern zurückgezahlt
werden, soweit sie nicht zur Deckung des im Jahresabschlussberichts der Gesell-
schaft ausgewiesenen Verlustes notwendig sind. Die Rückerstattung der Nach-
schüsse kann erst nach Ablauf von drei Monaten nach Bekanntgabe der beab-
sichtigten Rückzahlung im für die Bekanntmachungen der Gesellschaft be-
stimmten Druckerzeugnis erfolgen. Die Rückerstattung muss gleichmäßig an
alle Gesellschafter erfolgen. Rückerstattete Nachschüsse werden bei der Forde-
rung neuer Nachschüsse nicht berücksichtigt.

                                                     
715 Bieniak M., Dopuszczalnosc kapitalizacji doplat w swietle regulacji KSH, S. 1236
716 Szajkowski, PSH, S. 285
717 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 331
718 ibidem, S. 332
719 Szajkowski, PSH, S. 285
720 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 331/332
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1.2. Stammkapital und Anteile in einer GmbH

Eine der Schlüsselinstitutionen in einer Kapitalgesellschaft stellt das Stammka-
pital der Gesellschaft dar, das aus Einlagen der Gründer entsteht.721 Es ist von
grundsätzlicher Bedeutung, wie Oplustil unterstreicht, für die rechtliche Kon-
struktion der GmbH.722 Das Stammkapital ist also eine zahlenmäßig bestimmte
Geldquote, welche die Summe der Anteile der Gesellschafter und das sog. ur-
sprüngliche Gesellschaftsvermögen darstellt723. Es ist ein ständiger Wert, der
anders als das Gesellschaftsvermögen nicht fortwährenden Änderungen unter-
liegt.724 Es dient der Sicherung von Gläubigerrechten und darf deshalb nicht
willkürlich geändert, insbesondere nicht in beliebiger Weise verringert wer-
den725. Es muss im Gesellschaftsvertrag bestimmt werden und im Ganzen ge-
deckt sein bis zum Zeitpunkt der Gesellschaftsregistrierung726. Gemäß Art. 154
HGG muss das Stammkapital der Gesellschaft mit beschränkter Haftung minde-
stens 50.000 Zloty betragen. Dem Stammkapital – seiner Angabe auf der Passi-
venseite der Bilanz – entspricht auf der Aktivenseite der Wert der durch Einla-
gen der Gesellschafter erworbenen Vermögensbestandteile. Das Stammkapital,
verstanden als Rechnungsposten, ist nicht mit dem Gesellschaftsvermögen iden-
tisch.727 Letzteres umfasst sämtliche Vermögensbestandteile,  die die Aktiva in
der Gesellschaft darstellen.  Das Stammkapital ist ein Fonds, das ein Element
der Passiven in der Bilanz der Gesellschaft darstellt und das den Nominalwert
der im Gesellschaftsvertrag versprochenen Geld- und Sacheinlagen widerspie-
gelt.  Das Stammkapital ist eine formell durch die Gesellschafter bestimmte
Zahlgröße, derer Erhöhung oder Herabsetzung eine Änderung des Gesell-
schaftsvertrages darstellt. Man sollte diesen Fonds von dem durch die Gesell-
schafter effektiv eingebrachten Kapital in die Gesellschaft unterscheiden. Das
eingebrachte Kapital ist immer ein realer ökonomischer Wert728. Darum, wie
Szajkowski erklärt, ist es ausgewiesen in den Aktiva der Bilanz - als Geld (in der
Kasse oder in der Bank), Eigentumsrecht von Grundstücken und Gebäuden, Ma-
schinen und Einrichtungen, Transportmitteln etc.729

Das Stammkapital übt bestimmte Funktionen aus. In der Doktrin und der Recht-
sprechung widmet man der Garantiefunktion des Stammkapitals sehr viel Auf-
merksamkeit.730 Die Garantiefunktion realisiert sich in zwei Ebenen: einer äuße-

                                                     
721 Mroz, Przedmiot wkladu a funkcje kapitalu zakladowego, S. 204
722 Oplustil, Zakres ustawowej ochrony majatku spolki z o.o. przed nieuprawniona ingerencja
wspolnikow,  S. 18
723 Kruczalak, PHZW, S. 157
724 vgl. Szajkowski, PSH, S. 269
725 Kruczalak, PHZW, S. 157/158
726 Kidyba, Prawo handlowe, S. 269
727 ibidem, S. 281
728 Szajkowski, PSH, S. 268
729 ibidem
730 Mroz, Przedmiot wkladu a funkcje kapitalu zakladowego, S. 200
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ren, die eine Garantie aus der Sicht der Gläubiger darstellt und einer inneren, die
sich realisiert im Bereich der Gesellschaft selber und ihrer Interessen. Die Ge-
sellschaft entsteht und funktioniert, um einen bestimmten Markt gewinnen, ihre
Ziele zu realisieren, grundsätzlich wirtschaftliche Gewinne zu erzielen.731 Man
kann nach Mroz behaupten, dass die wichtigste Funktion des Stammkapitals die
Wirtschaftsfunktion, Investitionsfunktion ist, denn das Stammkapital ist eine
Basis zur Schaffung des Gesellschaftsvermögens, das später jene Garantiefunk-
tion ausübt.732 Es besteht auch eine rechtliche Funktion dieses Kapitals, die dar-
auf beruht, dass es eine Grundlage der Beteiligung an der Gesellschaft ist. Nie-
mand darf ein Gesellschafter der Gesellschaft werden, wenn er keinen Anteil an
ihrem Stammkapital hat.733 Von dem Begriff des Stammkapitals sollte man bi-
lanzrechtlich den weiten Begriff des Eigenkapitals unterscheiden734. Das Eigen-
kapital umfasst neben dem Stammkapital auch Rücklagen und Kapitalreserven,
geschaffen aus finanziellen Mitteln der Gesellschafter (in Form von Nachschüs-
sen oder Überschüssen des Wertes der eingebrachten Einlagen über dem Nomi-
nalwert ihrer Anteile) oder aus dem nicht ausgezahlten Gewinn der Gesell-
schaft.735

Das Mitgliedschaftsverhältnis in der Gesellschaft mit beschränkter Haftung ent-
steht zusammen mit der Übernahme der Anteile durch die Teilnehmer der ge-
gründeten Gesellschaft. In der bereits bestehenden Gesellschaft erwirbt man die
Mitgliedschaft zusammen mit  der Übernahme der Anteile – der Erwerb ist also
in der Regel ein abgeleiteter.736  Im Sinne des Art. 152 HGG wird das Stammka-
pital der Gesellschaft in Anteile gleichen oder ungleichen Nominalwerts geteilt.
Der Gesellschaftsvertrag bestimmt dagegen gemäß Art. 153 HGG, dass ein Ge-
sellschafter einen oder mehrere Anteile besitzen darf. Wenn der Gesellschafter
mehr als einen Anteil besitzt, müssen alle Anteile am Stammkapital gleich und
unteilbar sein. Der Nominalwert eines Anteils darf nicht geringer sein als 50
Zloty (Art. 154 § 2 HGG)737. Der Wert des Anteils kann zahlmässig im Verhält-
nis zu dem ganzen Stammkapital ausgedrückt werden. Das bedeutet aber nicht,
dass der Nominalwert des Anteils gleich dem wirklichen Wert ist und das Ver-
hältnis widerspiegelt, in welchem der Gesellschafter an Gewinnen und Ab-
wicklungsquoten partizipiert. Der Gesellschaftsvertrag kann also andere Grund-
sätze der Partizipation enthalten.738 § 3 des Artikels 154 HGG enthält die wich-

                                                     
731 vgl. ibidem, S. 201
732 ibidem, S. 201
733 Kruczalak, PHZW, S. 159
734 Oplustil, Zakres ustawowej ochrony majatku spolki z o.o. przed nieuprawniona ingerencja
wspolnikow, S. 19
735 ibidem
736 Szajkowski, PSH, S. 330
737 geändert durch das Gesetz vom 12.12.2003 über die Änderung des Gesetzbuches über die
Handelsgesellschaften sowie anderer Gesetze/am 15.02.2004 ist ins Kraft getreten – war es
500 ZL.
738 Kruczalak, PHZW, S. 159
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tige Regelung, dass die Anteile nicht zu einem geringeren Preis als ihrem Nomi-
nalwert übernommen werden dürfen. Wird ein Anteil für einen höheren Preis als
den Nominalwert übernommen, wird der Überschuss auf das Reservekapital
übertragen. Den Anteil am Stammkapital sollte man nicht mit den Beteiligungs-
rechten an der Gesellschaft verwechseln.739 Unter dem Begriff Beteiligung ver-
steht man auch die Gesamtheit von Rechten und Pflichten, die sich aus dem
Verhältnis zur Gesellschaft ergeben740.  Man unterscheidet folgende Arten der
Anteile:
1) Gleiche- und ungleiche Anteile, Art. 152, 153 HGG  (s.o. Bemerkungen);
2) Gewöhnliche und bevorrechtigte Anteile. Die gewöhnlichen Anteile d.h. oh-

ne irgendwelche besonderen Privilegien, sind abhängig von den Vertragsent-
scheidungen. Die bevorrechtigten Anteile geben den Gesellschaftern gewisse
Vorteile; diese müssen im Gesellschaftsvertrag beschrieben werden.  Die
Bevorrechtigung kann insbesondere betreffen:

- das Recht auf  Dividende, z.B. Auszahlung auf den gegebenen Anteil der Di-
vidende vergrößert um  20%. Die das Recht auf Dividende betreffende Be-
vorrechtigung darf die Vorschriften des Art. 196 HGG nicht verletzen;

- die Art der Beteiligung bei der Verteilung des Vermögens im Falle der Ab-
wicklung der Gesellschaft;

- das Stimmrecht; Bevorrechtigungen im Bereich dieses Rechts dürfen nur
Anteile mit gleichem Nominalwert betreffen. Eine das Stimmrecht betreffen-
de Bevorrechtigung kann dem Bevorrechtigten nicht mehr als drei Stimmen
pro Anteil zuerkennen (z.B. Privileg doppelter Stimmenzählung während der
Gesellschafterversammlung),

- den Vorrang bei der Einziehung – eventuell mit dem Behalten von gewissen
persönlichen Berechtigungen für den Gesellschafter, dessen Anteil eingezo-
gen wurde;

- den Vorrang der Übernahme neuer Anteile – wenn infolge der Erhöhung des
Stammkapitals neue Anteile in der Gesellschaft geschaffen werden,

- die Kompetenz der Bestimmung von Mitgliedern des Vorstandes der Gesell-
schaft oder auch Bestellung von Mitgliedern des Vorstandes zu der Aus-
übung von bestimmten Funktionen, z. B. Vorsitzender des Vorstandes.

Der Gesellschaftsvertrag kann die Zuerkennung von besonderen Rechten von
der Erfüllung zusätzlicher Leistungen zugunsten der Gesellschaft, vom Ablauf
einer Frist oder der Erfüllung einer Bedingung abhängig machen741. Eine Bevor-
rechtigung, die auf dem Vetorecht gegen Beschlüsse der Gesellschafter beruht
(sog. Goldener Anteil), ist unzulässig742. Die gewöhnlichen Anteile können
(während des Bestehens der Gesellschaft) nur durch die Änderung des Gesell-
schaftsvertrages den Charakter der bevorrechtigten Anteile erlangen. In diesem
                                                     
739 Szajkowski, PSH, S. 278
740 Kruczalak, PHZW, S. 15
741 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 326
742 ibidem, S. 325/326
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Fall müssen die Beschlüsse der Gesellschafter in durch den Notar angefertigtes
Protokoll aufgenommen und ins Register eingetragen werden (Art. 255 HGG).
Der Beschluss muss mit einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln gefasst
werden (Art. 246 HGG).743

3) Die Baranteile und Sachanteile, Art. 158 § 1 HGG;
4) Die Anteile verbunden mit einer Leistungspflicht Art. 174 § 5 HGG, wenn

mit dem Anteil die Pflicht zu wiederkehrenden Sachleistungen verbunden
ist.744

Über Anteile oder Gewinnrechte in der Gesellschaft dürfen weder Inhaberpapie-
re noch Namens- oder Orderpapiere ausgestellt werden. Es ist ein wesentliches
Merkmal, der die GmbH von der AG unterscheidet. Dieses Verbot schließt die
Möglichkeit des anonymen Anteilsverkehrs aus und sichert den Gesellschaftern
den Einfluss auf die personelle Zusammensetzung der Gesellschafter745. Der
Anteil kann veräußerlich und teilbar sein.  Diese Problematik regeln Art. 180 –
187 HGG. Der Anteilsverkehr in der GmbH, also Erwerb oder Veräußerung der
Anteile, kann im Gesellschaftsertrag lediglich beschränkt, aber nicht ganz aus-
geschlossen werden. Art 180 HGG betrifft der Übergang des Anteils auf eine
andere Person, was die Folge des Abschlusses des entsprechenden Vertrages ist.
Darüber hinaus kann der Erwerb eines Anteils durch Dritte im Wege der Erbfol-
ge erfolgen. Der Grundlage des Erwerbs des Anteils durch Dritte (es kann auch
ein anderer Gesellschafter sein) ist aber meistens der Kaufvertrag.
Im Falle des Erwerbes eines Anteils in einer GmbH durch einen Ehegatten mit
Mitteln, die aus dem gemeinsamen Vermögen der Eheleute kommen, wird Ge-
sellschafter nur der Ehegatte, der an diesem Rechtsgeschäft beteiligt war.746

Nach Art. 183 HGG kann der Gesellschaftsvertrag den Eintritt von Erben an
Stelle eines verstorbenen Gesellschafters in die Gesellschaft beschränken oder
ausschließen. Für diesen Fall muss der Gesellschaftsvertrag die Bedingungen für
die Auszahlung der nicht in die Gesellschaft eintretender Erben das bestimmen,
andernfalls ist die Beschränkung oder der Ausschluß unwirksam. Der Gesell-
schaftsvertrag kann die Aufteilung der Anteile unter den Erben ausschließen
oder auf andere Weise beschränken, wenn der verstorbene Gesellschafter mehr
als einen Anteil gehalten hat. Konnte nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesell-
schafter nur einen Anteil halten, kann dieser Anteil unter den Erben aufgeteilt
werden, wenn der Gesellschaftsvertrag nicht die Aufteilung unter den Erben
ausschließt oder sie auf andere Weise beschränkt. Durch die Aufteilung dürfen
keine Anteile unter 50 Zloty entstehen. Im Falle des Todes eines Gesellschafters
tritt sein Erbe kraft Gesetzes in seine Rechte und Pflichten ein. Er wird der Ei-
gentümer des Anteils (der Anteile), also Gesellschafter (Art. 922 ZGB). Mehrere
                                                     
743 ibidem, S. 324
744 nach Szajkowski, PSH, S. 281 – 285
745 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 327
746 Urteil des Obergerichts (SN) aus 20.05.1999, Sygn. I CKN 1146/97, OSNC von 1999, Nr.
12, Pos. 209
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Erben können Miteigentümer des Anteils (der Anteile) werden. Der Anteil oder
die Anteile in der Gesellschaft können sowohl ein Gegenstand des Miteigentums
nach Bruchteilen als auch von Gesamthandeigentum sein.
Im Falle der Veräußerung eines Anteils oder eines Teils davon haftet gemäß Art.
186 HGG der Erwerber gegenüber der Gesellschaft mit dem Veräußerer gesamt-
schuldnerisch für die Erfüllung der der Gesellschaft zustehenden Leistungen aus
dem veräußerten Anteil oder dem veräußerten Teil eines Anteils. Die Vorschrift
gilt auch für die Veräußerung des Bruchteils eines Anteils. Die Ansprüche der
Gesellschaft auf die genannten Leistungen verjähren mit dem Ablauf von drei
Jahren von dem Tag an, an dem der Gesellschaft die Übertragung des Anteils
mitgeteilt wurde. Diese Vorschrift findet Anwendung im Falle der Veräußerung
im Wege eines Vertrages. Sie wird   dagegen nicht im Falle der Erbschaft eines
Anteils (dann gelten die Vorschriften des ZGB über die Haftung für Erbschafts-
schulden) sowie im Falle des Verkaufs eines Anteils im Wege der Zwangsvoll-
streckung (Art. 185 HGG) angewendet. In diesem letzten Fall erwirbt der An-
teilserwerber ihn ohne Lasten (Art. 879 ZPO i.V.m. Art. 905 ZPO per analogiam
sowie i.V.m. Art. 909 ZPO). Bei den rückständigen Leistungen geht es vor allem
um nicht erfüllte Leistungen aus dem Titel der wiederkehrenden unentgeltlichen
Leistungen (Art. 176 HGG) sowie die Leistungen aus dem Titel der Nachschüs-
se (Art. 177 HGG).747 Die Übertragung eines Anteils, des Teils oder Bruchteils
eines Anteils sowie die Bestellung eines Pfand- oder Nutzungsrechts ist erst
dann gegenüber der Gesellschaft wirksam, wenn die Gesellschaft von einem der
Betroffenen unter Nachweis über die Vornahme des Geschäfts benachrichtigt
wird. Der Gesellschaftsvertrag kann vorsehen, dass der Pfandgläubiger oder
Nießbraucher des Anteils das Stimmrecht ausüben kann. Dabei spielt die Tatsa-
che keine Rolle, aus welchem Titel die Übertragung erfolgt ist.
Eine wichtige Fragestellung betrifft die Einziehung von Anteilen. Diese Proble-
matik regelt Art. 199 HGG, aus welchem sich ergibt, dass ein Anteil nur nach
Eintragung der Gesellschaft ins Register eingezogen werden kann und nur dann,
wenn der Gesellschaftsvertrag dies bestimmt. Ein Anteil kann entweder mit Zu-
stimmung des Gesellschafters im Wege des Erwerbs des Anteils durch die Ge-
sellschaft (freiwillige Einziehung) oder ohne Zustimmung des Gesellschafters
(Zwangseinziehung) eingezogen werden. Die Voraussetzungen und das Verfah-
ren der Zwangseinziehung bestimmt der Gesellschaftsvertrag. Die Einziehung
eines Anteils bedarf eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung. Der Be-
schluss muss insbesondere den Rechtsgrund der Einziehung sowie die Höhe der
Vergütung bestimmen, die dem Gesellschafter für den eingezogenen Anteil zu-
steht. Die Vergütung im Falle der Zwangseinziehung darf nicht geringer sein als
der auf den Anteil fallende Wert der Nettoaktiva ausgewiesen im Jahresab-
schlussbericht für das letzte Geschäftsjahr, vermindert um die zur Verteilung
unter den Gesellschaftern bestimmten Beträge. Im Falle der Zwangseinziehung
                                                     
747 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz,  S. 344
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muss der Beschluss auch eine Begründung enthalten. Mit Genehmigung des Ge-
sellschafters kann die Einziehung eines Anteils ohne Vergütung erfolgen. Der
Gesellschaftsvertrag kann bestimmen, dass ein Anteil im Falle des Eintritts eines
bestimmten Ereignisses ohne Beschluss der Hauptversammlung der Einziehung
unterliegt. Es gelten dann die Vorschriften über die Zwangseinziehung. Tritt ein
im Gesellschaftsvertrag bezeichnetes Ereignis ein, muss der Vorstand unverzüg-
lich einen Beschluss zur Herabsetzung des Stammkapitals fassen, wenn die Ein-
ziehung des Anteils nicht aus dem Reingewinn erfolgt. Die Einziehung eines
Anteils aus dem Reingewinn bedarf nicht der Herabsetzung des Stammkapitals.
Bedarf die Einziehung der Kapitalherabsetzung, erfolgt die Einziehung zugleich
mit der Herabsetzung des Stammkapitals. Die Einziehung eines Anteils bewirkt
die Vernichtung des Anteils in der Gesellschaft. Mit der Einziehung des Anteils
erlöschen sämtliche Rechte, die mit dem Anteil verbunden sind, also sowohl
Korporationsrechte als auch Vermögensrechte. Es ist nicht möglich, dass alle
Anteile eingezogen werden. Man kann im Gesellschaftsvertrag bestimmen, wel-
che Anteile der Einziehung unterliegen können. Der Art. 199 HGG regelt die
Voraussetzungen der Zulässigkeit der Einziehung eines Anteils, die Arten der
Einziehung (freiwillige Einziehung, Zwangseinziehung und automatische Ein-
ziehung), die Prozedur der Einziehung der Anteile und die Angelegenheit der
Vergütung des Gesellschafters, dessen Anteil eingezogen wurde, sowie die Fra-
ge der Verbindung der Einziehung eines Anteils mit der Herabsetzung des
Stammkapitals.748

Kurz ist auf die Frage des Erwerbs eigener Anteile einzugehen. Diese Proble-
matik regelt Art. 200 HGG, der bestimmt, dass die Gesellschaft eigene Anteile
weder übernehmen noch erwerben, noch eigene Anteile verpfänden kann. Dieses
Verbot gilt auch für die Übernahme und den Erwerb von Anteilen oder die Be-
stellung eines Pfandrechts an diesen zugunsten einer abhängigen Gesellschaft
oder Genossenschaft. Eine Ausnahme stellt der Erwerb im Wege der Zwangs-
vollstreckung zur Befriedigung von Forderungen der Gesellschaft gegen einen
Gesellschafter dar, die nicht aus dessen sonstigen Vermögen befriedigt werden
können, der Erwerb zur Einziehung von Anteilen sowie der Erwerb oder die
Übernahme von Anteilen in den anderen im Gesetz vorgesehenen Fällen. Wer-
den die erworbenen Anteile nicht innerhalb eines Jahres vom Tag des Erwerbes
an veräußert, sind sie gemäß den Vorschriften über die Herabsetzung des
Stammkapitals einzuziehen, es sei denn, in der Gesellschaft wurde zum Zwecke
der Einziehung von Anteilen ein spezieller Reservekapital gegründet. Eigene
Anteile müssen in der Bilanz als gesonderte Position des eigenen Kapitals in
passiven Wert aufgeführt werden. Die Vorschriften des Artikels gelten für den
Teil eines Anteils sowie Bruchteil eines Anteils entsprechend (Art. 200 § 4

                                                     
748 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 360
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HGG). In bezug auf diesen Paragraph des HGG749 wurde eine Änderung vorge-
nommen, denn die Novellierungen in dem Gesetz über Rechnungslegung vom
29.09.1994 wurden eingefügt. Das Gesetz über die Rechnungslegung hat andere
Prinzipien der Bilanzierung von eigenen Anteilen angenommen. § 3 weist jetzt
darauf hin, dass die eigenen Anteile in der Bilanz in einer getrennten Position
des eigenen Kapitals unter dem Namen: „die eigenen Anteile im passiven Wert“
angegeben werden und nicht wie es vor der Novellierung in getrennter Position
unter der Bezeichnung „Die eigenen Anteile zur Veräußerung“ war.750 Diese
Änderung ist dadurch mit dem Gesetz über Rechnungslegung“ harmonisiert.
Der Vorstand ist verpflichtet, über die Anteile ein Buch zu führen (Anteilsbuch).
Es sollte gemäß Art. 188 HGG folgende Informationen enthalten: Vor- und
Nachname bzw. Firma und Sitz jedes Gesellschafters, Adresse, die Zahl und den
Nominalwert ihrer Anteile sowie die Bestellung eines Pfandsrechts oder Nieß-
brauchs und die Ausübung des Stimmrechts durch einen Pfandgläubiger oder
Nießbraucher. Auch sämtliche Änderungen müssen eingetragen werden, die die
Personen der Gesellschafter und die ihnen gehörende Anteile betreffen. Im An-
teilsbuch notiert man also sämtliche Änderungen betreffend die Gesellschafter
und die ihnen zustehenden Anteile, unabhängig davon, was die Gründe dafür
sind: Veräußerung, Sukzession (z.B. der Erben), etc.751 Jeder Gesellschafter
kann dieses Buch einsehen. Nach jeder Eintragung einer Änderung legt der Vor-
stand dem Registergericht eine von sämtlichen Vorstandsmitgliedern unter-
zeichnete neue Liste der Gesellschafter unter Angabe der Zahl und des Nomi-
nalwertes der jeweiligen Anteile sowie unter Hinweis auf die Bestellung eines
Pfandrechts oder Nießbrauchs an einem Anteil vor.

1.3. Gewinne, Dividende und Verluste in einer GmbH

Das Recht zur Beteiligung an Gewinnen der Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung ist wegen des Kapitalcharakters dieser Gesellschaft eine der wichtigsten
Berechtigungen der Gesellschafter. Durch Einbringung der Einlagen für die
Deckung des Stammkapitals statten die Gesellschafter die Gesellschaft mit
Vermögensmitteln aus. Diese Mittel erlauben ihr, die wirtschaftliche Tätigkeit
auszuüben und den Gesellschaftern in bestimmter Perspektive die erhofften Ge-
winne zu bringen.752 Das HGG bestimmt in besonderer Weise, wie man die
Quote berechnet, die in Form einer Dividende ausgezahlt werden könnte, also

                                                     
749 das Gesetz vom 12.12.2003 über die Änderung des Gesetzbuches über die Handelsgesell-
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750 Kidyba, O potrzebie zmian w kodeksie spolek handlowych, S. 39
751 Duda, Sekretariat spolki – obowiazki organow spolek w zakresie prowadzenia dokumen-
tacji korporacyjnej, S. 136
752 vgl. Pabis, Prawo do udzialu w zysku spolki z o.o., S. 110
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die Gewinnquote zur Verteilung.753 Nach Art. 191 HGG haben die Gesellschaf-
ter das Recht auf einen Anteil an dem Gewinn, der sich aus dem Jahresab-
schlussbericht ergibt und gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung zur
Verteilung bestimmt wurde. Das Recht auf Dividende entsteht also nicht kraft
Gesetzes, sondern erfordert den Beschluss der Gesellschafter; dieser hat also
einen konstitutiven Charakter.  Es  kann auch ein Beschluss gefasst werden, dass
keine Dividende gezahlt, sondern der Gewinn z.B. als Reservekapital vorgese-
hen wird. Der Beschluss im Sinne des Art. 231 § 2 Ziff. 2 HGG sollte auf einer
ordentlichen Gesellschafterversammlung gefasst werden – vor allem ist hier
schriftliche Abstimmung ausgeschlossen (Art. 231 § 4 HGG).754 Der Gesell-
schaftsvertrag kann eine andere Weise der Verteilung der Gewinne vorsehen,
unter Berücksichtigung der Vorschriften in Art. 192 – 197 HGG. Wenn der Ge-
sellschaftsvertrag nicht anders bestimmt, wird der den Gesellschaftern zustehen-
de Gewinn proportional zu den Anteilen verteilt. Die Gesellschaft erzielt Ge-
winne, wenn aus der Bilanz für das Geschäftsjahr sich ein Überschuss der Akti-
va über Passiva der Gesellschaft ergibt. Der reine Gewinn ist eine Quote des
Einkommens, die nach der Verringerung um außergewöhnliche Verluste und
bezahlter Steuern geblieben ist.755 Art. 191 HGG unterscheidet also drei Begrif-
fe: die Verteilung des Gewinnes in allgemein, die Verteilung des Gewinnes un-
ter die Gesellschafter sowie die Verteilung des Gewinnes in anderer Weise. Art.
192 HGG betrifft gerade die Verteilung des Gewinnes unter den  Gesellschaf-
tern. Der Betrag, der für die Verteilung unter den Gesellschaftern bestimmt wird,
darf nicht den Gewinn für das letzte Geschäftsjahr übersteigen, vergrößert um
den nichtverteilten Gewinne aus den vergangenen Jahren sowie um die Beträge
aus geschaffenen Gewinnrücklagen und Reservekapital, die zur Verteilung be-
stimmt werden können. Der Betrag  muss um die nicht gedeckten Verluste, ei-
genen Anteile sowie  die Beträge, die gemäß Gesetz oder Gesellschaftsvertrag
aus dem Gewinn für das letzte Geschäftsjahr für Kapitalrücklagen oder Reserve-
kapital ausgewiesen sein müssen, verringert werden. Eine wichtige Rolle bei der
Analyse dieser Vorschrift spielt das Rechnungslegungsgesetz, aufgrund dessen
eine Bilanz am Ende des Geschäftsjahres anzufertigen ist. Die Bilanz ist die
Hauptquelle der Information in Bezug auf die in Art. 192 HGG erwähnten ein-
zelnen Werte. Diese Regeln finden Anwendung, wenn die Gesellschaft keine
Verluste erlitten hat. Der Art. 193 HGG betrifft die Dividende. Im Sinne dieses
Artikels sind die Berechtigten zum Bezug einer Dividende für das gegebene Ge-
schäftsjahr die Gesellschafter, denen am Tag der Beschlussfassung über die Ge-
winnverteilung Anteile zustehen. Durch Gesellschaftsvertrag kann nach Art. 193
HGG die Gesellschafterversammlung zur Bestimmung eines Tages ermächtigt
werden, für den die Liste der für das gegebene Geschäftsjahr zum Dividenden-

                                                     
753 Komarnicki, Obowiazek pokrycia straty w spolce kapitalowej, S. 27
754 vgl. Pabis, Prawo do udzialu w zysku spolki z o.o., S. 110
755 Czauderna, Wyplata dywidendy w spolce z o.o. – skutki podatkowe, S. 667
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bezug berechtigten Gesellschafter erstellt wird (der  Dividendentag). Der Divi-
dendentag wird innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag des Beschlussfas-
sung im Sinne des Art. 191 § 1 HGG festgelegt. Der Gesellschafter, der das
Recht auf Dividende bekommen hat, hat einen Anspruch gegen die Gesellschaft
auf ihre Auszahlung.  Dieser Anspruch kann im Wege der Abtretung veräußert
werden. Wenn der Gesellschaftsvertrag nicht anderes bestimmt, sollte man Ort
und Frist der Dividendenauszahlung gemäß allgemeinen Regeln, das ist auf-
grund Art. 454 756 und 455757 ZGB, bestimmen.758

Durch den Gesellschaftsvertrag kann der Vorstand ermächtigt werden, den Ge-
sellschaftern Vorschüsse auf die für das Geschäftsjahr vorgesehene Dividende
zu gewähren (Art. 194 HGG). Bedingung für deren Auszahlung  sind nach die-
ser Vorschrift ausreichende Mittel der Gesellschaft. In solchen Fällen kann im
Sinne des Art. 195 HGG die Gesellschaft eine Vorschuss auf die vorgesehene
Dividende leisten, wenn ihr genehmigtes Jahresabschlussbericht für das voran-
gegangene Geschäftsjahr Gewinn ausweist. Der Vorschuss darf höchstens die
Hälfte des Gewinns ausmachen, der seit Ende des vorangegangenen Geschäfts-
jahres erzielt wurde, erhöht um Reservekapital gebildet aus dem Gewinn, über
den zum Zwecke der Auszahlung von Vorschüssen der Vorstand verfügen kann,
sowie vermindert um nicht gedeckte Verluste und eigene Anteile.
Für Vorschüsse auf die vorgesehene Dividende gelten nicht die Vorschriften
über nicht ausgezahlte bevorrechtigte Dividenden (Art. 197 HGG). Es gibt also
zwei Voraussetzungen der Zulässigkeit der Vorschüsse. Eine ist im Art. 194
HGG und die zweite im Art. 195 HGG geregelt. Es wäre eine bessere Lösung,
wenn die beiden Voraussetzungen im einer Vorschrift ständen. Für einen im Be-
reich der Dividende bevorrechtigten Anteil kann, nach Art. 196 HGG, dem Be-
rechtigten eine Dividende zugestanden werden, die nicht mehr als die Hälfte der
Dividende übersteigt, die einem nichtberechtigten Anteil zusteht (nicht bevor-
rechtigte Dividende). Im Bereich der Dividende bevorrechtigte Anteile haben
keinen Vorrang auf Befriedigung vor den übrigen Anteilen, wenn der Gesell-
schaftsvertrag nichts anderes bestimmt. Der Gesellschaftsvertrag darf die Bevor-
rechtigung des Anteils im Bereich der Dividende nur in bezug auf die Anteile

                                                     
756 Art. 454 ZGB (Leistungsort)
§ 1. Ist der Ort für die Erfüllung der Leistung nicht bestimmt worden und ergibt er sich auch
nicht aus den Besonderheiten des Schuldverhältnisses, muss die Leistung an dem Ort erfüllt
werden, an dem der Schuldner im Zeitpunkt des Entstehens des Schuldverhältnisses seinen
Wohnsitz oder Sitz gehabt hat. Eine Geldleistung muss jedoch am Wohnsitz oder Sitz des
Gläubigers im Zeitpunkt der Vornahme der Leistung erfüllt werden; hat der Gläubiger nach
dem Entstehen des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz oder Sitz verlegt, so trägt er die in-
folge der Änderung entstehenden Mehrkosten der Übersendung.
§ 2. Hängt das Schuldverhältnis mit einem Unternehmen des Schuldners oder des Gläubigers
zusammen, so wird der Leistungsort durch den Sitz des Unternehmens bestimmt.
757 Art. 455 ZGB (Leistungsfrist) Ist eine frist für die Erfüllung der Leistung nicht bestimmt
und ergibt sie sich auch nicht aus den Besonderheiten des Schuldverhältnisses, so muss die
Leistung unverzüglich erfolgen, nach dem der Schuldner hierzu aufgefordert worden ist.
758 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 353
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mit gleichem Nominalwert (Art. 174 § 3 HGG) vorsehen. Der Art. 197 HGG
bestimmt, falls der Gesellschaftsvertrag ein Recht zur bevorrechtigten Dividende
zuerkennt, die in den vergangenen Jahren nicht ausgezahlt wurde, muss er die
maximale Anzahl der Jahre, für die die Dividende aus dem Gewinn der folgen-
den Jahre ausgeschüttet werden darf, bestimmen; dieser Zeitraum darf fünf Jahre
nicht überschreiten.
In der Gesellschaft mit beschränkter Haftung besteht auch die Pflicht zur Dek-
kung von Verlusten. Diese Pflicht ist von wesentlicher Bedeutung für die Ga-
rantiefunktion des Stammkapitals. Der HGG enthält eine ganze Reihe von Vor-
schriften, deren Ziel der Schutz des Kapitals gegen Verringerung ist. Es enthält
jedoch kein direktes Gebot der Verlustdeckung. Man kann die Verringerung des
Stammkapitals annehmen, wenn sie den Wert der übrigen Bestandteile des Ei-
genkapitals überschreitet. Der Verlust wird durch die Erhöhung des Stammka-
pitals nicht gedeckt. Infolge der Erhöhung des Stammkapitals vergrößern sich in
demselben Grad die Aktiva und die Passiva, bleibt also der Unterschied zwi-
schen diesen beiden unverändert. Der Nettoverlust ist in rechtlichem Sinn eine
Verringerung des Eigenkapitals der Gesellschaft. Das Eigenkapital setzt sich aus
einer Reihe von Fonds, bestimmt im Rechnungslegungsgesetz, zusammen. Der
Gegenstand der Beratungen der ordentlichen Gesellschafterversammlung ist u.a.
die Beschlussfassung über die Gewinnverteilung oder die Deckung der Verluste,
wenn gemäß Art. 191 § 2 HGG diese Angelegenheiten nicht der Zuständigkeit
der Gesellschafterversammlung entzogen wurden. Der Termin der Deckung der
Verluste kann auch die nicht näher bestimmte Zukunft betreffen. Die Pflicht der
Deckung der Verlust besteht erst dann, wenn im gegebenen Jahr ein Nettoge-
winn erzielt wird759. Die Gesellschaft kann also durch viele Jahren funktionie-
ren, ohne die Verluste zu decken (also mit Überschuss der Passiven über Akti-
ven), wenn der Verlust nicht das ganze Eigenkapital überschreitet. Es ist keine
Lücke im Recht. Viel schädlicher für das wirtschaftliche Leben der Gesellschaft
wäre das Bestehen des Gebotes der schnellen Deckung des Verlustes. Die Tätig-
keit mit Verlusten während einer Reihe von Jahren ist für viele Gesellschaften
ein Element der Entwicklungsstrategie. Anderseits schwächt die  Möglichkeit
der Tätigkeit jedoch die  Garantiefunktion des Stammkapitals.760 Bis der Verlust
nicht gedeckt wird, dürfen die Gesellschafter natürlich nicht Gewinne aus der
Tätigkeit der Gesellschaft bekommen, und die erzielten Gewinne müssen zur
Deckung der Verluste bestimmt werden.761
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1.4. Änderung des Gesellschaftsvertrages einer GmbH

1.4.1. Allgemeines  über der Änderung eines Gesellschaftsvertrages der
GmbH

Die Änderungen des Gesellschaftsvertrages, Erhöhung und Herabsetzung des
Stammkapitals regeln Art. 255 – 265 HGG. Jede Änderung des Gesellschafts-
vertrages bedarf zu ihre Gültigkeit eines Gesellschafterbeschlusses und der Ein-
tragung ins Gerichtsregister. Gemäß Art. 246 § 1 HGG werden die Beschlüsse
der Gesellschafterversammlung über die Änderung des Gesellschaftsvertrages
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln gefasst. Darüber hinaus bedarf eine Be-
schluss, der eine wesentliche Änderung der Täigkeitsgegenstandes der Gesell-
schaft betrifft, einer Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen. Der Gesellschafts-
vertrag kann strengere Anforderungen an die Beschlussfassung stellen.  Die
Herabsetzung des Stammkapitals nach Art. 199 § 5 HGG erfordert aber eines
Vorstandsbeschlusses und der Eintragung ins Register. Die beiden hier genann-
ten Beschlüsse bedürfen der notariellen Beurkundung. Nach Kruczalak sollte
man annehmen, dass Änderung eines Gesellschaftsvertrages der GmbH (ähnlich
wie die Änderung der Satzung in einer Aktiengesellschaft) jede wesentliche und
sachliche Änderung dieses Aktes darstellt. In diesem Sinne sind keine Gesell-
schaftsvertragsänderungen grammatikalische, stilistische oder rein formelle Än-
derungen.762 Die Änderung des Gesellschaftsvertrages meldet der Vorstand beim
Registergericht an, denn diese Änderung wirkt gegenüber Dritten erst nach der
Registrierung. Zugleich mit der Eintragung der Änderung sind im Register die
Änderungen der in Art. 166 HGG genannten Angaben einzutragen, soweit diese
der Eintragungspflicht unterliegen. Für die Eintragung der Änderung des Gesell-
schaftsvertrags ins Register gelten die Art. 164 § 3, 165, 169, 171 und 172 HGG
entsprechend.

1.4.2. Erhöhung des Stammkapitals in einer GmbH

Eine besondere Art der Änderung eines Gesellschaftsvertrages ist die Erhöhung
des Stammkapitals. Im Zusammenhang damit finden in den in Art. 257ff. HGG
nicht geregelten Angelegenheiten die Vorschriften Art. 255 und 256 HGG über
die Änderung eines Gesellschaftsvertrages Anwendung.763 Das Ziel der Erhö-
hung des Stammkapitals ist vor allem das Erlangen von zusätzlichen Geld- und
Sachmitteln für die Gesellschaft. Der Zweck der Erhöhung kann die Vergröße-
rung des Umfangs der Tätigkeit oder die Absicht der Deckung von Verlusten
sein. Ein zusätzliches Ziel kann die Modernisierung, Umstrukturierung sowie
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Vergrößerung der Kreditfähigkeit sein.764 Im Gesetzbuch über die Handelsge-
sellschaften hat man zwei Arten der Erhöhung des Stammkapitals vorgesehen,
nämlich aufgrund des ursprünglichen Gesellschaftsvertrages oder durch die Än-
derung des Gesellschaftsvertrages. Dies ergibt sich aus Art. 257 HGG: Wo eine
Erhöhung des Stammkapitals nicht kraft der bisherigen Bestimmungen des Ge-
sellschaftsvertrags erfolgt, die die maximale Höhe der Erhöhung des Stammka-
pitals und den Termin der Erhöhung bestimmen, kann sie nur durch Änderung
des Gesellschaftsvertrags erfolgen. Die Erhöhung des Stammkapitals erfolgt
durch Erhöhung des Nominalwertes der bestehenden Anteile oder Einführung
neuer Anteile. In beiden Fällen ist, wie erwähnt, die Erhöhung des Stammkapi-
tals sowohl durch Einbringung von Geldmitteln (Bareinlagen), als auch durch
Sacheinlagen möglich.765 Richtig nimmt man nach der Rechtsprechung und
Meinungen in der Literatur an, dass das Stammkapital nicht nur durch Einbrin-
gung der Einlage auf  das zu erhöhende Kapital (Art. 261, 262 § 2 Ziff. 3 HGG),
sondern auch durch Bestimmung der Mittel aus den Rücklagen und Kapitalre-
serven zu diesem Zweck erhöht werden kann.766 Das bestätigt der Inhalt des Art.
260 § 1 HGG. Die neuen Anteile stehen nach dem § 2 dieses Artikels den Ge-
sellschaftern proportional zu ihren bisherigen Anteilen zu und bedürfen keiner
Übernahme. Diese Paragraph gilt nicht für die in Art. 200 HGG genannten Ei-
genanteile der Gesellschaft. In Folge dieser sog. Kapitalisierung der Reserven
vergrößert sich nicht das Gesellschaftsvermögen, sondern es findet eine Rech-
nungsoperation statt, die auf Umbuchung von Summen aus der Position „Reser-
ven” auf die Position „Kapital” beruht. Es ist dann möglich, wenn Bilanzreser-
ven vorhanden sind.767 Die Vorschriften des Gesetzbuches768 über den Nomi-
nalwert von Anteilen, über die vollständige Einzahlung auf das Stammkapital im
Sinne von Art. 154 § 3 HGG sowie über die Sacheinlagen sind auf die Erhöhung
des Stammkapitals entsprechend anzuwenden. Gemäß Art. 258 HGG, falls der
Gesellschaftsvertrag oder einen Beschluss über die Kapitalerhöhung nichts an-
deres bestimmen, haben die bisherigen Gesellschafter das Vorrecht zur Über-
nahme der neuen Anteile am erhöhten Stammkapital proportional zu ihren bis-
herigen Anteilen. Das Vorrecht ist innerhalb eines Monats vom Tag der Auffor-
derung auszuüben. Diese Aufforderung sendet der Vorstand gleichzeitig an alle
Gesellschafter ab. Die Erklärung eines bisherigen Gesellschafters über die
Übernahme eines neuen Anteils oder neuer Anteile oder über Erhöhung des
Wertes des bestehenden Anteils bedarf der notariellen Beurkundung. Die Be-
stimmungen des Artikels gelten jedoch nicht für die in Art. 200 genannten Ei-
genanteile der Gesellschaft. Der Art. 259 HGG betrifft den Beitritt eines neuen
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Gesellschafters. Die Erklärung eines neuen Gesellschafters muss den Beitritt zur
Gesellschaft sowie die Übernahme eines oder mehrerer Anteile zum festgesetz-
ten Nominalwert enthalten. Eine solche Erklärung bedarf der notariellen Beur-
kundung. Die Erhöhung des Stammkapitals meldet der Vorstand beim Register-
gericht an. Nach Art. 262 sind der Anmeldung beizufügen: Der Beschluss über
die Erhöhung des Stammkapitals; die Erklärung über die Übernahme von An-
teilen am erhöhten Stammkapital; eine Erklärung aller Vorstandsmitglieder, dass
die Einlagen auf das erhöhte Stammkapital vollständig geleistet wurde. Die zwei
letzten Bedingungen betreffen jedoch nicht die Fälle der Erhöhung des Stamm-
kapitals gemäß Art. 260 HGG, also Erhöhung des Stammkapitals aus den Mit-
teln der Gesellschaft. Die Erhöhung des Stammkapitals erfolgt mit der Eintra-
gung ins Register.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Erhöhung des Stammkapitals:
• Ein Weg zur Gewinnung von neuen Mitteln durch die Gesellschaft,
• eine Art Ausweg aus Finanzschwierigkeiten der Gesellschaft, z.B. Deckung

der Verluste im Stammkapital oder die Abwicklung der Zahlungsunfähigkeit
der Gesellschaft,

• eine Möglichkeit zur Verstärkung der Finanzglaubwürdigkeit der Gesell-
schaft,

• eine Form der Änderung der Zusammensetzung der Gesellschafter in einer
GmbH

sein kann769.

1.4.3. Herabsetzung des Stammkapitals in einer GmbH

Die Herabsetzung des Stammkapitals kann man als einen umgekehrten Akt zu
der Erhöhung des Stammkapitals behandeln; er unterliegt etwas anderen Regeln.
Die Gesellschafter treffen eine Entscheidung über der Herabsetzung des Stamm-
kapitals, wenn dieses Kapital im Verhältnis zum Bedarf übermäßig ist oder
wenn ein Teil dieses Kapitals auf andere Fonds (Rücklagen, Reservekapital)
übertragen wird, sog. „Papierherabsetzung des Stammkapitals. In diesem Fall
gibt es keine Auszahlung zugunsten der Gesellschafter. Der Zweck der Herab-
setzung des Stammkapitals kann auch der Wille zur Auszahlung der Quoten an
die Gesellschafter sein, die ihren Anteilen am Stammkapital entsprechen. Die
Herabsetzung des Stammkapitals kann zum Ausgleich der Bilanz, wenn sie
Verluste ausweist, führen, so dass die Auszahlung der Dividende an die Gesell-
schafter möglich wird. Wenn das Stammkapital nicht  zum entsprechenden Zeit-
punkt herabgesetzt wurde, sollte man es für die Ersetzung der Verluste bestim-
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men.770 Gemäß Art. 263 HGG hat einen Beschluss über die Herabsetzung des
Stammkapitals die Höhe, um die das Stammkapital herabgesetzt werden soll, zu
bestimmen sowie die Art und Weise der Herabsetzung. Man sollte unterstrei-
chen, dass die Vorschriften des Abschnitts „Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung” über die Mindesthöhe des Stammkapitals auch für die Herabsetzung des
Stammkapitals gelten. Die Herabsetzung des Stammkapitals kann durch die Ver-
ringerung des Wertes der Anteile oder durch eine Einziehung von Anteilen  er-
folgen. Es geht hier um „eigentliche Herabsetzung“ und nicht um Herabsetzung
aus dem Gewinn der Gesellschaft (vgl. die Bemerkungen über Art. 199 HGG
und 200 HGG771).772 Die Einziehung des Anteils beruht auf der Vernichtung von
Anteilsrechten, verbunden mit dem Anteil als Bruchteil des Stammkapitals, der
sich entweder aus entsprechender Herabsetzung dieses Kapitals oder aus der
Verringerung der Anteilszahl ergibt.773 Nach Art. 264 HGG ist der Beschluss
über die Herabsetzung des Stammkapitals vom Vorstand unverzüglich den
Gläubigern der Gesellschaft mit der Aufforderung bekannt zu machen, innerhalb
von drei Monaten ab der Bekanntmachung Widerspruch einzulegen, wenn sie
mit der Herabsetzung nicht einverstanden sind. Gläubiger, die in der oben ge-
nannten Frist Widerspruch einlegen, müssen von der Gesellschaft befriedigt
oder es muss an sie Sicherheit geleistet werden. Gläubiger, die keinen Wider-
spruch einlegen, gelten als mit der Herabsetzung des Stammkapitals einverstan-
den. Diese Bestimmung ist nicht anzuwenden, wenn trotz der Herabsetzung des
Stammkapitals den Gesellschaftern ihre Einzahlungen auf das Stammkapital
nicht erstattet werden und gleichzeitig mit der Herabsetzung des Stammkapitals
seine Erhöhung zumindest bis zur ursprünglichen Höhe erfolgt. Diese Regelung
ergibt sich aus der Garantiefunktion des Stammkapitals in einer GmbH. Die Ein-
ziehung ist nicht möglich, wenn sie der Gesellschaftsvertrag nicht vorsieht.
Deswegen kann auch das Fehlen einer solchen Bestimmung nur durch die Ände-
rung des Gesellschaftsvertrages behoben werden und die Einführung einer ent-
sprechenden Bestimmung, über welche sich alle Gesellschafter einigen müs-
sen.774 Die Herabsetzung des Stammkapitals meldet der Vorstand bei dem Regi-
stergericht an.
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2. Vermögen,  Einlagen,  Stammkapital  und  Aktien in einer Aktiengesell-
schaft.  Änderung der Satzung, Erhöhung  und  Herabsetzung  des
Stammkapitals

2.1. Vermögen und  Einlagen  in einer AG

Das Vermögen der Aktiengesellschaft ist die Gesamtheit von Rechten und ande-
ren Bestandteilen mit ökonomischem Wert, z.B. die geheimen Nachrichten, Pro-
duktions- und Handelserfahrungen (Know-how), Renommee (Goodwill) der Ge-
sellschaft. Dieses Vermögen belasten die Verpflichtungen. Der Wert des Gesell-
schaftsvermögens ist die Wertsumme von Rechten und anderen Bestandteilen
des Gesellschaftsvermögens – bezeichnet auf einen bestimmten Tag, z.B. den
Tag der Anfertigung der Jahresbilanz der Gesellschaft. Das Vermögen unterliegt
praktisch jeden Tag ununterbrochenen Änderungen; das bedingt die Prinzipien
der Vornahme von Inventarisierung des Vermögens sowie der Anfertigung der
Bilanz auf einen bestimmten Tag. Das Vermögen der Aktiengesellschaft vergrö-
ßert sich um den Wert erlangter Vermögensgegenstände, um den Wert erworbe-
ner Mittel und Vermögensrechte (darunter durch Immaterialgüterrechte) sowie
auch um Gewinn, der infolge der Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit der
Gesellschaft entsteht. Zu dem Gesellschaftsvermögen kommt auch der Wert von
eingebrachten Einlagen der Aktionäre. Für die Entstehung der Aktiengesell-
schaft ist nach Art. 306 HGG die Einbringung von Einlagen durch die Aktionäre
zur Deckung des gesamten Stammkapitals erforderlich. Die Aktien gemäß Art.
309 HGG, die für Sacheinlagen übernommen werden, müssen spätestens vor
Ablauf eines Jahres nach der Registrierung der Gesellschaft voll gedeckt sein.
Für Bareinlagen übernommene Aktien müssen vor der Registrierung der Gesell-
schaft mindestens zu einem Viertel ihres Nominalwerts bezahlt sein. Werden die
Aktien ausschließlich für Sacheinlagen oder für Sacheinlagen und Geldeinlagen
übernommen, muss das Stammkapital vor der Registrierung der Gesellschaft
mindestens zu einem Viertel seiner in Art. 308 § 1 HGG bestimmten Höhe
(mindestens 500.000 Zloty) gedeckt oder eingezahlt sein. Die Vorschriften des
Gesetzbuches775 über die Einzahlungen auf Aktien werden entsprechend auf die
Sacheinlagen angewendet. Die Einzahlungen auf Aktien sollen unmittelbar oder
durch Vermittlung eines Maklerbüros für Rechnung der Aktiengesellschaft in
Gründung durch eine Bank in der Republik Polen vorgenommen werden. Der
Gegenstand der Einzahlungen ist ausschließlicher der Verfügung durch den
Vorstand überlassen (Art. 315 HGG).  Zur Anmeldung der Gesellschaft in das
Register sind u.a. beizufügen: Der durch eine Bank oder ein Maklerbüro bestä-
tigte Nachweis der Einzahlung auf die Aktien, die auf das Konto der Gesell-
schaft in Gründung geleistet worden ist; falls die Satzung die Deckung des
Stammkapitals durch Sacheinlagen nach der Registrierung vorsieht, ist eine Er-
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klärung aller Vorstandsmitglieder beizufügen, dass die Einbringung dieser Ein-
lagen in die Aktiengesellschaft gemäß den Bestimmungen der Satzung vor Ab-
lauf eines Jahres nach der Registrierung der Gesellschaft  gesichert ist  (Art. 320
§ 4 HGG). Ist vor der Eintragung der Gesellschaft ins Register nur ein Teil des
Stammkapitals gedeckt worden, hat der Vorstand jede Einzahlung eines weiteren
Teils des Stammkapitals beim Registergericht anzumelden. Der Aktionär ist
nach Art. 329 HGG zur vollständigen Einzahlung des Betrags für die Aktien
verpflichtet. Die Einzahlungen müssen auf alle Aktien gleichmäßig geleistet
werden. Einzahlungen auf Aktien müssen unmittelbar oder durch Vermittlung
eines Maklerbüros auf ein durch eine Bank in der Republik Polen geführtes
Konto der Aktiengesellschaft geleistet werden. Der Art. 330 HGG regelt den
Zeitpunkt und der Höhe der Einzahlungen. Die Fristen und die Höhe der Ein-
zahlungen auf Aktien werden durch die Satzung oder einen Beschluss der
Hauptversammlung bestimmt. Die Hauptversammlung kann den Vorstand zur
Bestimmung der Fristen für die Einzahlung auf die Aktien ermächtigen. Leistet
ein Aktionär die Einzahlungen nicht binnen der festgesetzten Frist, ist er zur
Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen oder zum Schadenersatz verpflichtet,
wenn die Satzung nichts anderes bestimmt. Die Nichterfüllung der Pflicht hat
bestimmte Konsequenzen. Hat ein Aktionär innerhalb eines Monats nach Ablauf
der Zahlungsfrist eine rückständige Rate, Zinsen, Schadenersatz oder andere in
der Satzung vorgesehene Zahlungen nicht entrichtet, können ihm durch Ungül-
tigkeitserklärung der Aktien oder der Zwischenscheine seine Rechte entzogen
werden, worauf die Gesellschaft vorher in den Bekanntmachungen über die Ein-
zahlungen oder in den durch eingeschriebene Briefe verschickten Aufforderun-
gen hinweisen muss. Über die Ungültigkeitserklärung von Aktienurkunden oder
Zwischenscheinen wegen der Nichteinzahlung der eingeforderten Beträge inner-
halb der hier bestimmten Frist setzt die Gesellschaft den Aktionär oder Rechts-
vorgänger, die in den letzten fünf Jahren ins Aktienbuch eingetragen worden
sind, hiervon in Kenntnis. Die Mitteilungen sind an die im Aktienbuch angege-
benen Anschriften per eingeschriebenen Brief zu versenden.  Nach Bekanntgabe
der Nummern der für ungültig erklärten Aktienurkunden oder Zwischenscheine
werden von der Gesellschaft neue Aktien oder Zwischenscheine unter den be-
stehenden Nummern ausgegeben und durch Vermittlung eines Notars, Makler-
büros oder einer Bank verkauft. Der aus dem Verkauf nach Deckung der Kosten
der Bekanntmachung und des Verkaufs sowie der Zinsen, von Schadenersatz
oder anderen Außenständen erzielte Betrag wird auf die Rückstände Teilzahlung
angerechnet. Der Restbetrag wird dem Aktionär, der mit der Erfüllung der Lei-
stung in Verzug war, zurückerstattet.  Wenn der aus dem Verkauf erzielte Betrag
zur Deckung dieser Kosten und Forderungen nicht ausreicht, so haften für den
Fehlbetrag der Aktionär und seine Vorgänger als Gesamtschuldner. Die Ansprü-
che der Gesellschaft gegenüber dem Aktionär und seinen Vorgängern verjähren
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innerhalb von drei Jahren vom Verkauf der Aktien an. Welche Folgen sich aus
der mangelhaften Deckung ergeben, sagt Art. 332 HGG.
Die Einlagen in die Aktiengesellschaft können (wie es genauso im Falle der
GmbH war) Bar- und Sacheinlagen (sog. Apporte) sein. Die Bareinlage hat die
Gestalt von Geld; es kann in Form einer bestimmten Anzahl von Geldzeichen
oder in bargeldloser Form, überwiesen werden.776 Wechsel und Schecks stellen
keine Bareinlagen dar.777 Die Deckung der Anteile mit Sacheinlagen ist in der
Regel günstiger für die Aktionäre als Vornahme einer Bareinlage, denn sie ka-
pitalisieren dadurch ihr flüssiges Vermögen. Sacheinlage (Apport) ist jede Ein-
lage, der man keinen geldlichen Charakter zuschreiben kann.778 Es scheint na-
türlich, dass sich mit dem Zeit- und Zivilisationsfortschritt der Güterbereich ver-
größert, der eine Einlage in die Gesellschaft sein kann. Im Hinblick auf die
wichtige Rolle und Funktion des Stammkapitals sollte man das Bestehen von
Beschränkungen betreffend Sacheinlagen als begründet anerkennen.779  Die Be-
merkungen betreffend die Sacheinlagefähigkeit sowie des Gegenstandes der
Sacheinlagen bei der GmbH finden hier entsprechende Anwendung780. Nach Art.
14 HGG können unveräußerliche Rechte, Arbeits- oder Dienstleistungen nicht
Gegenstand einer Einlage in eine Kapitalgesellschaft sein. Bringt ein Aktionär
eine mangelhafte Sacheinlage ein, ist er verpflichtet, gegenüber der Kapitalge-
sellschaft die Differenz zwischen dem in der Satzung angenommenen Wert und
dem Verkaufswert der Einlage zu begleichen. Die Satzung kann bestimmen,
dass der Gesellschaft in diesem Fall auch weitere Rechte zustehen. Die Forde-
rung eines Aktionärs aus einem der Kapitalgesellschaft gewährten Darlehen gilt
als Einlage in die Gesellschaft, wenn die Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft
innerhalb von zwei Jahren seit Abschluss des Darlehensvertrages bekannt ge-
macht wird. Ein Aktionär darf nicht mit seinen Forderungen gegenüber der Ka-
pitalgesellschaft gegen eine Forderung der Gesellschaft wegen fälliger Zahlun-
gen auf Aktien aufrechnen. Dies gilt nicht für vertraglich vereinbarte Aufrech-
nungen.
In der Aktiengesellschaft kann auch das Problem der verdeckten Einlagen auf-
treten; dazu siehe die entsprechenden Bemerkungen betreffend die verdeckten
Einlagen in einer GmbH.

                                                     
776 vgl. Kidyba, Prawo handlowe, S. 275
777 Szajkowski, PSH, S. 125
778 Sokolowski,  Ukryte wklady  niepieniezne w  prawie niemieckim, europejskim  i  polskim,
S. 14
779 Mroz, Przedmiot wkladu a funkcje kapitalu zakladowego, S. 204
780 Die weiteren Bemerkungen betreffend Bar -und Sacheinlagen, die sich im Unterkapitel
„Vermögen, Einlagen und Nachschüsse in einer GmbH”, S. 263 befinden, beziehen sich ent-
sprechend auf Aktiengesellschaften. Siehe Unterkapitel: „Vermögen und  Einlagen  in einer
AG“, S. 287
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2.2. Stammkapital und Aktien in einer AG

Unter Stammkapital781 versteht man einen Geldbetrag, der in der Satzung der
Aktiengesellschaft in Zloty bezeichnet ist. Es stellt eine Summe des Nominal-
werts sämtlicher Aktien in der Gesellschaft dar. Diese Größe entspricht ge-
wöhnlich dem durch die Gesamtheit der Aktionäre deklarierten gemeinsamen
ökonomischen Wert, der der Gesellschaft durch die Einbringung der Geldeinla-
gen oder Sacheinlagen überwiesen wird oder wurde.782 Art. 308 HGG bestimmt
den Mindestbetrag des Stammkapitals und der Aktien. Das Stammkapital der
Gesellschaft muss mindestens 500.000 Zloty betragen. Das Stammkapital ist die
Zahlgröße, die in der Bilanz der Gesellschaft auf der Passiven Seite steht. Von
dem Stammkapital in diesem Sinne sollte man das real eingebrachte Stammka-
pital durch die Aktionäre der Gesellschaft  unterscheiden. Dieses letzte ist eine
Summe der effektiv in die Gesellschaft gezahlten Geldmitteln oder zugunsten
der Gesellschaft übertragenen oder bestellten Vermögensrechte. Es handelt sich
um bestimmte Vermögensrechte und  reale ökonomische Werte: Geld, Grund-
stücke, Gebäude, Maschinen, Technologien etc. – eingebracht in die Gesell-
schaft entweder zu Eigentum oder zur „Verwendung", jedenfalls aber zu ihrer
ausschließlichen Verfügung.783 Gemäß Art. 302 HGG teilt sich das Stammkapi-
tal der Aktiengesellschaft in Aktien von gleichem Nominalwert. Der Nominal-
wert der Aktie darf nach Art. 308 HGG nicht geringer als 1 Grosz784 sein. Für
einen geringeren Betrag als den Nominalwert dürfen im Sinne des Art. 309
HGG die Aktien nicht übernommen werden. Werden die Aktien für einen höhe-
ren Betrag als den Nominalwert übernommen, so muss der Mehrbetrag vor der
Eintragung der Gesellschaft ins Register voll eingezahlt sein. Aktien, die für
Sacheinlagen übernommen werden, müssen spätestens vor Ablauf eines Jahres
nach der Registrierung der Gesellschaft voll gedeckt sein. Für Bareinlagen über-
nommene Aktien müssen vor der Registrierung der Gesellschaft mindestens zu
einem Viertel ihres Nominalwerts bezahlt sein. Werden die Aktien ausschließ-
lich für Sacheinlagen oder für Sacheinlagen und Geldeinlagen übernommen,
muss das Stammkapital vor der Registrierung der Gesellschaft mindestens zu
einem Viertel seiner in Art. 308 § 1 HGG bestimmten Höhe gedeckt oder einge-
zahlt sein. Die Vorschriften des Gesetzbuches785 über die Einzahlungen auf Ak-
tien werden entsprechend auf die Sacheinlagen angewandt. Das Stammkapital in
der Aktiengesellschaft hat verschiedene Funktionen. Hier finden die Bestim-
mungen über die GmbH entsprechende Anwendung.
                                                     
781 in den Vorschriften des HGG wurde der Begriff „Aktienkapital“ (Grundkapital) durch
gemeinsame Termin „Stammkapital“ für GmbH und AG ersetzt
782 vgl. Szajkowski, PSH, S. 488
783 ibidem, S. 489
784 geändert durch das Gesetz vom 12.12.2003 über die Änderung des Gesetzbuches über die
Handelsgesellschaften sowie anderer Gesetze/am 15.02.2004 ist ins Kraft getreten, war es 1
Zloty/1 ZL = 100  Grosz (Groschen)
785 im Abschnitt: II „Aktiengesellschaft” des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG
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Eine wichtige Fragestellung betrifft die Sammlung des Stammkapitals. Sie kann
in zweierlei Weise geschehen: (1) Durch Übernahme aller Aktien durch den
Gründer und andere Personen, was Art. 310 HGG regelt. Die Satzung der Ge-
sellschaft kann die minimale oder die maximale Höhe des Stammkapitals be-
stimmen. In diesem Fall entsteht die Gesellschaft mit der Übernahme einer sol-
chen Anzahl von Aktien durch Aktionäre, deren gesamter Nominalwert minde-
stens die minimale Höhe (das ist 500.000) des Stammkapitals beträgt, sowie mit
der Abgabe einer Erklärung des Vorstands in Form einer notariellen Urkunde
über die Höhe des übernommenen Stammkapitals. Die Höhe des übernommenen
Stammkapitals muss sich innerhalb der durch die Satzung bestimmten Grenzen
bewegen. Die Änderung dieser Erklärung des Vorstands führt nicht zu einer Än-
derung des Zeitpunktes der Entstehung der Gesellschaft. Die notarielle Urkunde
über diese Erklärung des Vorstands muss eine Bestimmung über die Bezeich-
nung der Höhe des Stammkapitals in der Satzung der Gesellschaft enthalten. Die
in der Satzung bezeichnete Höhe des Stammkapitals muss mit der Erklärung des
Vorstandes übereinstimmen. Das HGG gibt also ausdrücklich die Möglichkeit
einer sog. Gabelbezeichnung des Stammkapitals, d.h. minimale oder maximale
Bezeichnung des ursprünglichen Stammkapitals.786 (2) Die Ansammlung des
Stammkapitals kann auch im Wege einer Subskription von Aktien erfolgen, was
Art. 434 – 440 HGG regeln. Die Aktien, an denen Aktionären ein Bezugsrecht
zusteht, muss der Vorstand im Wege der Bekanntmachung anbieten. Welche
Elemente die Bekanntmachungen über beziehbare Aktien enthalten sollten, sagt
Art. 434 HGG. Wenn alle derzeitigen Aktien in der Gesellschaft Namensaktien
sind, kann der Vorstand auf die Durchführung von Bekanntmachungen verzich-
ten. In diesem Fall müssen alle Aktionäre über den Inhalt der Bekanntmachung,
von der oben die Rede ist, durch Aufklärungsschreiben informiert werden. Die
Frist zur Ausübung des Bezugsrechts darf nicht kürzer sein als zwei Wochen
vom Tag der Absendung des Aufklärungsschreibens an den Aktionär. Wenn die
derzeitigen Aktionäre innerhalb der ersten Frist ihr Aktienbezugsrecht nicht
ausgeübt haben, gibt der Vorstand eine zweite Frist von mindestens zwei Wo-
chen für den Bezug der übriggebliebenen Aktien durch alle derzeitigen Aktionä-
re bekannt. Die zweite Zuteilung von Aktien erfolgt gemäß folgenden Grundsät-
zen: Übersteigt die Zahl der Bestellungen die Zahl den zur Übernahme zurück-
gebliebenen Aktien, wird jedem Subskribenten ein solcher Prozentsatz der der-
zeitig nicht übernommenen Aktien zuerkannt, wie er ihm am derzeitigen
Stammkapital zusteht; die übrigen Aktien werden gleichmäßig im Verhältnis zur
Zahl der Anträge aufgeteilt, so dass Bruchteile von Aktien, die den einzelnen
Aktionären zuteil werden als nicht übernommen angesehen werden. Die Zahl
der einem Aktionär zugeteilten Aktien darf nicht größer sein als die der Aktien,
die er beantragt hat. Die übrigen Aktien, die aus vorgenannten Gründen  nicht
übernommen wurden, teilt der Vorstand nach seinem Ermessen zu, jedoch zu
                                                     
786 Kidyba, Prawo handlowe, S. 350
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einem Preis, der nicht kleiner als der Emissionspreis ist. Die Hauptversammlung
kann andere Grundsätze der Aktienzuteilung innerhalb der zweiten Frist be-
schließen. Die Realisierung der Ziele der Aktiengesellschaft stützt sich gewöhn-
lich, wie das schon betont wurde, nicht auf persönliches Engagement der Aktio-
näre, sondern auf das eingebrachte Stammkapital787 und auf die Unternehmens-
führung. Wie man in der Doktrin unterstreicht, liegt der Schwerpunkt nicht in
den Personen der Gesellschafter, sondern in Aktien, die die Teile des einge-
brachten Stammkapitals sind.788 Der Begriff „Aktie” hat im Bereich der Han-
delsgesellschaften drei verschiedene Bedeutungen:
- Aktie – das ist vor allem Anteil, der Bruchteil des Stammkapitals, also die

entsprechende Größe der Geldeinheiten (Zloty); in dieser Bedeutung wird der
Begriff im Art. 302 HGG: „das Stammkapital  der Aktiengesellschaft teilt
sich in Aktien von gleichem Nominalwert”, verwendet;

- Aktie – das ist auch ein Beteiligungsrecht (Mitgliedschaftsrecht) in der Ge-
sellschaft als privatrechtlicher Organisation; je mehr Aktien ein Aktionär hat,
desto mehr stehen ihm Rechte in dieser Gesellschaft zu: in diese Bedeutung
ist z.B. der Begriff im Art. 313 HGG verwendet;

- Aktie – das ist auch ein Wertpapier: Namensaktie oder Inhaberaktie, siehe z.
B. Art. 339 HGG. Die Aktien sind Wertpapiere der besonderen Art – siehe
Art. 92116 ZGB. Zu den rechtlichen Verhältnissen im Bereich der Aktien
verwendet man vor allem die Bestimmungen des HGG als lex specialis: an-
dere Vorschriften des Zivilrechtes, insbesondere Art. 9216 ff. ZGB, stellen
lex generalis dar.789

Der Inhalt der Aktienurkunde muss nach Art. 328 HGG schriftlich angefertigt
werden und enthalten: Firma, Sitz und Anschrift der Gesellschaft; die Bezeich-
nung des Gerichtes und der Nummer, unter der die Gesellschaft registriert ist;
der Tag der Registrierung der Gesellschaft und den Tag der Ausgabe der Aktien;
den Nominalwert, Serie und Nummer und Art der betreffenden Aktie und die
besonderen Rechte aus der Aktie; bei Namensaktien den Betrag der geleisteten
Einzahlung; die Beschränkungen der Verfügung über die Aktie; die Satzungsbe-
stimmungen über die mit der Aktie verbunden Verbindlichkeiten zugunsten der
Gesellschaft. Die Aktienurkunde muss mit dem Stempel der Gesellschaft und
der Unterschrift des Vorstands versehen sein. Die Unterschrift kann mechanisch
hergestellt werden. Die Satzung kann zusätzliche Bestimmungen über den Inhalt
der Aktienurkunde und ihre Form aufstellen. Ein Aktionär erwirbt den Anspruch
auf Ausgabe der Aktienurkunde innerhalb eines Monats vom Tag der Registrie-
rung der Gesellschaft. Der Vorstand der Gesellschaft ist verpflichtet, die Akti-
enurkunde innerhalb einer Woche ab dem Tag der Anmeldung des Anspruchs
durch den Aktionär auszugeben. Der Aktionär einer Publikumsgesellschaft hat

                                                     
787 Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spolki akcyjnej, S. 14
788 ibidem,
789 vgl. Szajkowski, PSH, S. 500
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ein Recht auf einen Namensdepotschein, der durch einen Rechtsträger ausge-
stellt worden ist, der Wertpapierkonten gemäß den Vorschriften über den öf-
fentlichen Umlauf von Wertpapieren führt.
Im Falle der erheblichen Beschädigung einer Aktienurkunde, eines Zwischen-
scheins oder eines Dividendenkupons, oder der Ausgabe von falschen oder un-
gültigen Aktienurkunden muss die Gesellschaft auf Verlangen eines Berechtig-
ten gegen Erstattung der Kosten ihrer Anfertigung eine neue Urkunde ausgeben
(Art. 357 HGG). Die Gesellschaft trägt die Kosten der Ausgabe einer falschen
oder ungültigen Urkunde. Die Satzung kann die Art und Weise der Einziehung
von zerstörten oder beschädigten Aktienurkunden, Zwischenscheinen oder von
der Gesellschaft ausgestellten Legitimationspapieren regeln. Wenn sich der In-
halt von Aktien infolge der Änderung von rechtlichen Beziehungen als nicht
aktuell herausstellt (Art. 358 HGG), insbesondere im Fall der Änderung des
Nominalwerts und der Verschmelzung von Aktien, kann die Gesellschaft den
Aktionär im Wege der Bekanntmachung (Art. 5 § 3 HGG) oder eines Einschrei-
bens dazu auffordern, die Aktienurkunde der Gesellschaft zum Zwecke der In-
haltsänderung oder des Austauschs der Urkunde vorzulegen, unter Androhung
der Ungültigkeitserklärung der Aktienurkunde. Die Frist zur Vorlage der Akti-
enurkunde darf nicht kürzer sein als 14 Tage vom Tag der Bekanntmachung
oder der Zustellung des Einschreibens an. Anstelle einer ungültigen erteilt sie
eine neue Aktienurkunde. Die Kosten der Ungültigkeitserklärung sowie der Her-
stellung einer neuen Urkunde trägt die Gesellschaft.
Wie oben (S. 257) erwähnt, unterscheidet man Namensaktien und Inhaberaktien.
Darüber ob und wie viele Aktien Namensaktien sind, und welche Inhaberaktien
sind, entscheidet die Satzung sowie der Beschluss der Hauptversammlung be-
treffend Emissionen von Aktien in der Gesellschaft. Die Namensaktien sind
durch bestimmte Personen übernommen. Die Aktienunterlagen sind diesen be-
stimmten Personen ausgegeben, und im Aktienbuch wird bezeichnet, dass sie
die Eigentümer von diesen Aktien sind.790 Darüber hinaus, wenn Gesetz oder
Satzung nichts anderes bestimmen, können auf Verlangen eines Aktionärs Na-
mensaktien in Inhaberaktien und umgekehrt getauscht werden. Namensaktien
können vor der vollständigen Einzahlung ausgegeben werden. Jede Einzahlung
ist auf den Zwischenscheinen und Namensaktien zu vermerken. Die vor der
Eintragung einer Erhöhung des Stammkapitals ins Gerichtsregister ausgegebe-
nen Aktienurkunden oder Zwischenscheine sind ungültig. Das steht im Zusam-
menhang mit Art. 16 HGG. Wenn die Verfügung über eine Aktie, die vor Ein-
tragung der AG ins Register oder vor Eintragung der Erhöhung des Stammkapi-
tals vorgenommen wurde, rechtsunwirksam ist, ist das Verbot der Ausgabe der
Aktienurkunde und Zwischenscheine während dieses Zeitraumes selbstver-
ständlich. Anstatt der eingebrachten Sacheinlagen dürfen nur Namensaktien
ausgegeben werden. Inhaberaktien können für eine Person, die die volle Ein-
                                                     
790 ibidem, S. 502
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zahlung (Geldeinzahlung) auf das Stammkapital vorgenommen hat, ausgegeben
werden. Die Inhaberaktien dürfen nicht vor der vollständigen Einzahlung ausge-
geben werden. Die Personen, die diese Einzahlungen vorgenommen haben, er-
scheinen nicht im Aktienbuch der Gesellschaft. Die Inhaberaktien zählt man zu
den Inhaberwertpapieren – siehe Art. 92112  sowie Art. 92116 ZGB. Zu unter-
scheiden sind ferner Stammaktien und Vorzugsaktien. Namensaktien und Inha-
beraktien ohne Sonderrechte bezeichnet man als Stammaktien. Die Gesellschaft
kann jedoch Vorzugsaktien, d.h. die Aktien mit besonderen Berechtigungen,
ausgeben. Denn gemäß Art. 351 HGG kann  die Gesellschaft Aktien mit Sonder-
rechten ausgeben, die in der Satzung bestimmt sein müssen (Vorzugsaktien).
Die Vorzugsaktien müssen, mit Ausnahme der stummen Aktien, Namensaktien
sein. Die Bevorrechtigungen können insbesondere betreffen:
• Das Stimmrecht (Art. 352 HGG). Die Bevorrechtigungen im Bereich des

Stimmrechts betreffen nicht die Publikumsgesellschaft. Jeder einzelnen Aktie
dürfen nicht mehr als zwei Stimmen eingeräumt werden. Im Falle des
Tauschs einer solchen Aktie in eine Inhaberaktie oder im Fall ihrer Veräuße-
rung entgegen einer vorbehaltenen Bedingung erlöschen die Sonderrechte;

• das Recht auf Dividende (Art. 353 HGG Vorzugsdividende). Vorzugsaktien,
welche die Dividende betreffen, können dem Berechtigten Dividende ein-
räumen, die nicht höher ist als die Hälfte der Dividende für die Auszahlung
auf nichtbevorrechtigte Aktien. Diese Vorzugsaktien genießen nicht den Vor-
rang der Befriedigung vor den übrigen Aktien. Für eine solche Vorzugsaktie
kann das Stimmrecht ausgeschlossen werden (stumme Aktien). Die Satzung
kann bestimmen, dass berechtigte Aktionäre einer stummen Aktie, für die im
fraglichen Geschäftsjahr überhaupt keine oder nur ein Teil der Dividende
ausgezahlt wurde, ein Recht auf Ausgleich aus dem Gewinn der folgenden
Jahre haben, jedoch nicht später, als während der folgenden drei Geschäfts-
jahre. Diese Dividendenvorrechte gelten nicht für Dividendenvorschüsse.
Diese Bestimmung hat zwingenden Charakter. Die Zuerkennung der höheren
Dividende, auch wenn die Satzung so bestimmt, ist also kraft Gesetzes nich-
tig (Art. 58 ZGB). Die entnommene höhere Dividende unterliegt gemäß Art.
350 HGG der Rückerstattung.791

• das Recht auf Vermögensverteilung im Falle der Abwicklung der Gesell-
schaft (Art. 474 § 3 HGG). Benutzen Vorzugsaktien das Vorzugsrecht bei der
Vermögensverteilung, müssen zunächst die Vorzugsaktien in den Grenzen
den jeweils für sie eingezahlten Beträge ausbezahlt werden, und danach auf
dieselbe Weise die gewöhnlichen Aktien; der Vermögensüberschuss wird
den allgemeinen Grundsätzen gemäß unter allen Aktien aufgeteilt. Die Sat-
zung kann andere Grundsätze der Vermögensverteilung bestimmen.

Durch die Satzung kann die Anerkennung von Sonderrechten von der Erfüllung
zusätzlicher Leistungen zugunsten der Gesellschaft, von dem Ablauf einer Frist
                                                     
791 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 571
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oder von der Erfüllung einer Bedingung abhängig gemacht werden. Der Aktio-
när kann die ihm zustehenden Sonderrechte, die an eine Vorzugsaktie gebunden
sind, nach Abschluss des Geschäftsjahres ausüben, im er seine Einlage vollstän-
dig bis zur Deckung des Anlagekapitals eingebracht hat.
Es gibt Aktien für Bareinlagen und Aktien für Sacheinlagen. Es geht hier um die
Weise der Deckung des Stammkapitals. Die Vorschriften des Abschnittes II Ak-
tiengesellschaft” über die Einzahlungen auf Aktien werden entsprechend auf die
Sacheinlagen angewandt. Wenn Sacheinlagen vorgesehen sind oder die Gesell-
schaft Güter erwirbt oder Zahlungen als eine Vergütung für bei der Gründung
der Gesellschaft geleistete Dienste geleistet werden, fertigen die Gründer einen
schriftlichen Bericht an (vgl. Art. 311 HGG). Im Gründungsbericht sind die ge-
planten Transaktionen sowie die Übernahme von Aktien gegen Sacheinlagen
und die Höhe der zuerkannten Vergütung oder Bezahlung zu begründen.  Ist
Gegenstand einer Einlage oder des Erwerbs ein Unternehmen, müssen zum
Gründungsbericht die Jahresabschlussberichte für dieses Unternehmen für den
Zeitraum der letzten zwei Geschäftsjahre beigefügt werden. Es geht um ein Un-
ternehmen im Sinne des Art. 551 ZGB, also die Gesamtheit der materiellen und
immateriellen Bestandteile792. Ist das Unternehmen kürzer als zwei Jahre geführt
worden, muss der Gründungsbericht den Gesamtzeitraum der Tätigkeit umfas-
sen. Die Aktien, die gegen Sacheinlagen übernommen werden, müssen bis zum
Tag der Bestätigung durch die nächste reguläre Hauptversammlung über den
Jahresabschlussbericht für das Geschäftsjahr, in dem die Deckung der Aktien
stattfand, auf den Namen lauten und dürfen während dieses Zeitraumes weder
veräußert noch verpfändet werden. Diese Aktien müssen während dieses Zeit-
raumes zur Sicherung von Schadenersatzforderungen aus Ansprüchen wegen der
Nichterfüllung oder nicht vollständigen Erfüllung der Verpflichtung zur Lei-
stung von Sacheinlagen in der Gesellschaft verbleiben. Diesen Forderungen ge-
bührt der Vorrang der Befriedigung vor anderen nicht bevorrechtigten Ansprü-
chen. Das betrifft nicht der Aktien, die in Folge der Erhöhung des Stammkapi-
tals in Publikumsgesellschaften übernommen werden oder die im Falle der Ver-
schmelzung, Teilung oder Umwandlung von Gesellschaften ausgegeben werden.
Man unterscheidet auch die vinkulierte Namensaktie und die Nutzungsaktie. Die
vinkulierten Namensaktien dürfen nur mit Genehmigung der Gesellschaft über-
tragen werden. Die Gesellschaft darf die Genehmigung nur aus wichtigen Grün-
den versagen, ohne verpflichtet zu sein, einen anderen Erwerber vorzuschlagen
(Art. 356 HGG). Es gibt gemäß Art. 361 HGG die Nutzungsaktie (Gewinnan-
teilsscheine). Die Satzung kann bestimmen, dass die Gesellschaft an Stelle von
eingezogenen Aktien Gewinnanteilsscheine ohne bestimmten Nominalwert aus-
gibt. Die Gewinnanteilsscheine können auf den Namen oder den Inhaber lauten.

                                                     
792 s. Unterkapitel: „Begriff der Wirtschaftstätigkeit, des Unternehmers und des Unterneh-
mens. Aufnahme und Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit durch den ausländischen Un-
ternehmer in der Republik Polen“, S. 83 sowie Unterkapitel: „Unternehmenserwerb“, S. 95
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Wenn die Satzung nichts anderes bestimmt, beteiligen sich die Gewinnanteils-
scheine auf gleiche Weise wie die Aktien an der Dividende sowie am Vermö-
gensüberschuss der Gesellschaft, der nach der Deckung des Nominalwertes der
Aktien bleibt. Der aus einem Gewinnanteilsschein Berechtigte haftet nicht für
die Pflichten, die mit der Einziehung von Aktien verbunden sind, und ihm ste-
hen außer der in vorherigen Satz bestimmten keinen Teilhaberechte zu.
Eine interessante Fragestellung stellt das Problem der goldenen Aktie dar. Die
Vorschriften des HGG enthalten nicht den Begriff „goldene Aktie”.  Der Begriff
umfasst die Privilegien, ganz unabhängige von der Mehrheit, wie:
- das Recht der Berufung der Mitglieder des Vorstands oder Aufsichtsrats der

Gesellschaft,
- das Recht zu einer größeren Anzahl der Stimmen in der Hauptversammlung,
- die Berechtigung zum Veto bei Beschlussfassung auf der Hauptversamm-

lung.
Man kann die Frage stellen, ob im polnischen Recht die „Goldene Aktie” zuläs-
sig ist, wenn das HGG einen geschlossenen Katalog der Aktienprivilegien nicht
vorsieht. Theoretisch besteht die Möglichkeit der Festlegung von neuen Privile-
gien und sogar zu einer Aktie, der man „Goldene” nennt.793 Bei dem Konstruie-
ren einer solchen Aktie könnte der Art. 351 HGG über Vorzugsaktien Anwen-
dung finden, gemäß welchem die Gesellschaft Aktien mit Sonderrechten ausge-
ben kann, die in der Satzung bestimmt sein müssen. Die Bevorrechtigungen
können insbesondere das Stimmrecht, das Recht auf Dividende oder Vermö-
gensverteilung im Falle der Abwicklung der Gesellschaft betreffen. Zu beachten
ist hier aber, dass die Willensautonomie der Gründer der Gesellschaft in diesem
Fall begrenzt ist durch die gute Sitten, die Natur der Aktiengesellschaft sowie
geltende, unabdingbare Rechtsvorschriften. Das ergibt sich aus Art. 304 § 4
HGG. Die Satzung kann also zusätzliche Bestimmungen enthalten, wenn nicht
aus dem Gesetz hervorgeht, dass sie eine abschließende Regelung vorsieht oder
wenn die zusätzlichen Satzungsbestimmungen der Natur der Aktiengesellschaft
oder den guten Sitten widersprechen. Mit Gewissheit ist „die Goldene Aktie”,
die ihrem Besitzer das Vetorecht bei in der Satzung genannten Angelegenheiten
zuerkennt, unzulässig. Das folgt aus Art. 352 HGG, der bestimmt, dass jeder
einzelnen Aktie nicht mehr als zwei Stimmen eingeräumt werden darf. Diese
Bestimmung bezeichnet eine Grenze der Privilegien einer Aktie zur Abstim-
mung in der Hauptversammlung. Der Gedankengang führt zum Ergebnis, dass
die Einräumung eines Vetorechts für eine Aktie diese Vorschrift verletzt. Dann
ist die Anwendung der Nichtigkeitssanktion gegen solches Satzungsklausels aus
Art. 58 § 1 ZGB begründet. Akzeptiert man die „Goldene Aktie”, so bedeutet
das eine Abweichung von den Prinzipien der Mehrheitsmacht und der Gleichbe-
handlung der Aktionäre, und dadurch eine wesentliche Modifikation der typi-
schen Modelle der Aktiengesellschaft. Die Vorschriften, aus denen sich ein be-
                                                     
793 Katner, Prawa mniejszosci w spolkach kapitalowych (I), S. 4
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sonderes Recht der Aktionäre ergibt, sind zu schwach, um das Recht der „Gol-
dene Aktie” zu begründen. Es fehlt eine ausdrückliche Regelung dieser Frage-
stellung in den Vorschriften des Gesetzbuches. Der HGG hat also die Konstruk-
tion „die goldene Aktie” nicht gebilligt.794

In der Aktiengesellschaft können die Aktien mit verschiedenen Rechten verbun-
den werden (Art. 419 HGG). Gibt es in der Gesellschaft Aktien mit verschiede-
nen Berechtigungen, müssen Beschlüsse über die Änderung der Satzung, die
Herabsetzung des Stammkapitals und die Einziehung von Aktien, die Rechte
von Aktionären der angegebenen Art von Aktien verletzen können, im Wege der
getrennten Abstimmung durch jede Gruppe von Aktien gefasst werden. Durch
jede Gruppe von Aktionären müssen die Beschlüsse mit der entsprechenden
Mehrheit von Stimmen gefasst werden, der es zur Fassung von Beschlüssen die-
ser Art in der Hauptversammlung bedarf. Dieses Prinzip gilt auch für die Emis-
sion neuer Vorzugsaktien, die Vorrechte derselben Art zugestehen, die den bis-
herigen Vorzugsaktien zustehen, oder andere Vorrechte zugestehen, die die
Rechte der bisherigen Vorzugsaktionäre verletzen können. Dies gilt aber nicht,
wenn die Satzung die Emission neuer Vorzugsaktien vorsieht. Die Satzung kann
bestimmen, dass die Freigabe oder Beschränkung der mit Aktien einzelner Arten
verbundenen Vorrechte und der persönlichen Berechtigungen, die individuell
bezeichneten Aktionären zuerkannt sind, gegen eine Entschädigung erfolgt. Die
Aktien mit besonderen Personalrechten beschreibt Art. 354 HGG. Durch die
Satzung können individuell bezeichneten Aktionären Personalrechte eingeräumt
werden. Sie werden mit der Person des Aktionärs und nicht mit der Aktie ver-
bunden. Beispielsweise können sie das Recht zur Einsetzung und Absetzung des
Vorstandes und des Aufsichtsrates betreffen oder das Recht, bestimmte Leistun-
gen von der Gesellschaft zu empfangen. Durch Satzung kann die Einräumung
von Personalrechten an Aktionäre von der Erfüllung bestimmter Leistungen oder
dem Eintritt einer Bedingung abhängig gemacht werden. Die Beschränkungen
betreffend den Rahmen und die Ausübung der Rechte, die sich aus den Vor-
zugsaktien ergeben, gelten entsprechend für einzelnen Aktionären gewährte Per-
sonalrechte. Personalrechte, die einem individuell bezeichneten Aktionär zuer-
kannt werden, erlöschen frühestens mit dem Tag, an dem die Rechtstellung als
Aktionär erlischt.
In gewissem Sinne vertreten die sog. Zwischenscheine und die Depotscheine die
Aktien. Die Zwischenscheine sind nach Art. 335 HGG zum Nachweis einer
Teilleistung auszugeben, denn die Inhaberaktien können nicht vor der vollstän-
digen Einzahlung ausgegeben werden. Auf die Zwischenscheine ist Art. 328
HGG über den Inhalt der Aktienurkunde entsprechend anzuwenden. Der Ver-
kehr der Zwischenscheine unterliegt dem Regeln wie der Verkehr von Namens-
aktien, nämlich die Übertragung von Zwischenscheinen erfolgt entweder durch
schriftliche Erklärung auf der Aktie selbst oder auf dem Zwischenschein oder
                                                     
794  vgl. ibidem, S. 4/5
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auf einer besonderen Urkunde, wobei der Besitz am Zwischenschein übertragen
wird muss. Sie unterliegen auch der Einschreibung ins Aktienbuch. Die Depot-
scheine werden auf Aktien (und andere Wertpapiere) ausgegeben, die am öf-
fentlichen Verkehr der Wertpapiere beteiligt sind795. Keine Aktien sind dagegen
gemäß Art. 355 HGG die Gründungsscheine. Die Gesellschaft kann zum Zwek-
ke der Vergütung für Dienstleistungen, die vor der Entstehung der Gesellschaft
geleistet worden sind, Gründungsscheine auf den Namen ausgeben. Gründungs-
scheine dürfen höchstens für einen Zeitraum von zehn Jahren vom Zeitpunkt der
Registrierung der Gesellschaft an ausgegeben werden. Gründungsscheine geben
das Recht auf Beteiligung an der Gewinnausschüttung der Gesellschaft in den
Grenzen, welche die Satzung bestimmt, nach vorhergehendem Abzug der zu-
gunsten der Aktionäre in der Satzung bestimmten Minimaldividende. Entschädi-
gungen für Dienstleistungen oder andere Leistungen zugunsten der Gesellschaft
durch Gründer, Aktionäre und auch durch Gesellschaften, die mit diesen ver-
bunden sind oder im Verhältnis der Abhängigkeit oder Beherrschung stehen,
dürfen nicht größer sein als die übliche empfangene Entschädigung im Betrieb.
Der Aktionär ist der Eigentümer der Aktie als Sache. Deswegen genügt auch zu
der Veräußerung der Inhaberaktie die Einhaltung der Vorschriften, die die
Grundsätze der Veräußerung von materiellen Gegenständen regeln. In diesem
Fall haftet gegenüber der Gesellschaft der Besitzer der Aktie.796 Nach Art. 343
HGG wird gegenüber der Gesellschaft, unter Berücksichtigung der Vorschriften
des Gesetzes über den öffentlichen Handel von Wertpapieren, als Aktionär nur
die Person angesehen, die im Aktienbuch eingetragen ist oder Besitzer der Inha-
beraktie ist. Das findet entsprechende Anwendung auf Pfandrechte und Nieß-
brauch an Aktien. Auf die Inhaberaktien werden entsprechend die Vorschriften
Art. 9217 - 92114 angewandt. Aufgrund der Bestimmungen der ZGB ist auch der
Eigentumserwerb der Aktien vom Nichtberechtigten möglich, wenn nur der Er-
werber in gutem Glauben gehandelt und die Aktienurkunde erhalten hat. Den
Erwerb vom Nichtberechtigten regelt  Art. 169 § 1 ZGB, nach dem, wenn ein
zur Verfügung über eine bewegliche Sache nicht Berechtigter die Sache veräu-
ßert und dem Erwerber übergibt, dieser das Eigentum im Zeitpunkt der Inbesitz-
nahme erwirbt, es sei denn, dass er bösgläubig handelt.
In Art. 345 HGG ist die Rede von Aktienerwerb durch die Gesellschaft. Die Ge-
sellschaft darf zum Erwerb oder der Übernahme der durch sie emittierte Aktien
weder Darlehen, Sicherheiten oder Anzahlungen gewähren noch in irgendeiner
anderen Form direkt oder indirekt diesen Erwerb oder die Übernahme finanzie-
ren. Das gilt nicht für Leistungen, die im Rahmen der gewöhnlichen Tätigkeit
von Kreditinstituten erfüllt werden, sowie auch nicht für Leistungen, die zugun-
sten der Arbeitnehmer der Gesellschaft oder einer mit ihr verbundenen Gesell-

                                                     
795 s. das Gesetz über den öffentlichen Handel mit Wertpapieren (WpHG) vom 21.08.1997
S. 55
796  Szajkowski, PSH, S. 500
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schaft erbracht werden und zum Zwecke der Erleichterung des Erwerbs oder der
Übernahme von durch die Gesellschaft emittierten Aktien übernommen werden,
insofern vorher zu diesem Zwecke ein Reservekapital aus dem Betrag, der ge-
mäß Art. 348 § 1 HGG zur Verteilung bestimmt werden kann, gebildet war.
Die Aktiengesellschaft kann in gewissen Situationen ihr eigener Mitgesell-
schafter werden. Der Grundsatz ist, dass die Gesellschaft  nicht auf eigene
Rechnung die durch sie selbst emittierten Aktien (eigenen Aktien) erwerben
darf. Die Gesellschaft darf jedoch eigene Aktien unter bestimmten Bedingungen
erwerben, also o.g. Verbot gilt nicht (Art. 362 HGG):
- (1) Für den Erwerb von Aktien zum Zwecke der Verhütung eines erheblichen

Schadens bei unmittelbarer Gefährdung der Gesellschaft,
- (2) wenn Aktien zum Erwerb Arbeitnehmern oder Personen angeboten wer-

den sollen, die in der Gesellschaft beschäftigt waren oder seit mindestens drei
Jahren mit ihr in Verbindung stehen,

- (3) für den Erwerb von Aktien oder im Wege der Gesamtrechtsnachfolge,
- (4) für ein Kreditinstitut, das für Vergütung die voll gedeckten Aktien für

fremde Rechnung zum Zweck ihres Weiterverkaufs erwirbt,
- (5) für den Erwerb von Aktien zum Zwecke ihrer Einziehung,
- (6) für den Erwerb von voll gedeckten Aktien im Wege der Zwangsvollstrek-

kung zum Zwecke der Befriedigung von Forderungen der Gesellschaft, die
nicht auf andere Weise aus dem Vermögen des Aktionärs befriedigt werden
können,

- (7) für den kostenlosen Erwerb von voll gedeckten Aktien,
- (8) für ein Kreditinstitut, das Aktien für eigene Rechnung zum Zweck ihres

Weiterverkaufs in den Grenzen der durch die Hauptversammlung erteilten
Ermächtigung für einen nicht längeren Zeitraum als ein Jahr erwirbt. Jedoch
darf das Kreditinstitut nicht auf dieser Grundlage erworbene eigene Aktien
mit einem gesamten Nominalwert von mehr als 5% des Stammkapitals besit-
zen.

- (9) für den Erwerb von Aktien in den anderen Fällen vorgesehenen im Ge-
setz.

In den Ziff. 1 und 2 und 8 Fällen ist der Erwerb von eigenen Aktien durch die
Gesellschaft nur dann zulässig, wenn folgende Bedingungen gemeinsam erfüllt
sind:
- Die erworbenen Aktien wurden vollständig gedeckt,
- der gesamte Nominalwert der Aktien übersteigt nicht zehn Prozent des

Stammkapitals der Gesellschaft, darin berücksichtigt der Nominalwert der
übrigen eigenen Aktien, die nicht durch die Gesellschaft veräußert wurden,

- der gesamte Preis des Erwerbs von eigenen Aktien, vergrößert um die Kosten
ihres Erwerbs, ist nicht höher als das zu diesem Zweck aus dem Betrag gebil-
dete Reservekapital, der gemäß Art. 348 § 1 HGG zur Verteilung bestimmt
werden kann.
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Das Gesagte sowie Art. 363 HGG über den Erwerb eigener Aktien, Art. 364
HGG über den Verstoß gegen das Erwerbsverbot eigener Aktien und Art. 365
HGG über Erwerb eigener Aktien durch Dritte gelten entsprechend für die Be-
stellung eines Pfandes an eigenen Aktien der Gesellschaft. Dies gilt nicht für
Kreditinstitute, wenn die Bestellung eines Pfandes an den Aktien mit dem Ge-
genstand ihrer Geschäftstätigkeit verbunden ist. Die Grundsätze der Art. 362 bis
365 HGG gelten entsprechend für den Erwerb von eigenen Aktien der dominie-
renden durch eine abhängige Gesellschaft oder Genossenschaft. Dies gilt auch
für eine Person, die auf eigene Rechnung handelt. Im Falle des Erwerbs von ei-
genen Aktien ist der Vorstand gemäß Art. 363 HGG verpflichtet, die nächste
Hauptversammlung über die Gründe oder den Zweck des Erwerbs zu informie-
ren, sowie über die Anzahl und den Nominalwert dieser Aktien, ihren Anteil am
Stammkapital, sowie auch über den Wert der im Austausch für die erworbenen
Aktien erbrachten Gegenleistungen. Die Aktien, die zu dem bestimmten Zweck
erworben werden, stehen den Arbeitnehmern oder den anderen in dieser Vor-
schrift angegebenen Personen vom Tag ihres Erwerbs durch die Gesellschaft an
zu. Die Aktien, die unter Verstoß gegen o.g. Grundsätze (d.h. Art. 362 § 1 oder
2 HGG) erworben werden, müssen innerhalb einer Frist von einem Jahr seit ih-
rer Veräußerung durch die Gesellschaft verkauft werden. In den übrigen Fällen
muss derjenige Teil der eigenen Aktien der Gesellschaft, die zehn Prozent des
Stammkapitals der Gesellschaft übersteigt, innerhalb einer Frist von zwei Jahren
vom Tag des Erwerbs der Aktien an veräußert werden. Werden die eigenen Ak-
tien nicht innerhalb dieser Fristen veräußert, führt der Vorstand ohne Berufung
der Hauptversammlung ihre unverzügliche Einziehung durch. Die Vorschrift des
Art. 359 § 7 HGG wendet man entsprechend an.
Die eigenen Aktien müssen in der Bilanz in getrennten Posten in passivem Wert
des eigenen Kapitals ausgezeichnet werden. Gleichzeitig muss das für eigene
Aktien gebildete Reservekapital gemäß Art. 362 § 2 Pkt. 3 HGG gemindert wer-
den und entsprechend die Rücklagen vergrößert werden. Die Frage des Versto-
ßes gegen das Erwerbsverbot eigener Aktien regelt Art. 364 HGG. Die Rechts-
geschäfte, die unter Verstoß gegen die Bestimmungen über dem Erwerb eigener
Aktien (Art. 362 HGG) zustandekommen sind, sind gültig. Die Gesellschaft übt
keine Beteiligungsrechte aus den eigenen Aktien aus, außer den Berechtigungen
zu ihrer Veräußerung oder der Vornahme von Geschäften, die sich auf die Wah-
rung dieser Rechte beziehen. Den Erwerb eigener Aktien der Gesellschaft durch
Dritte regelt Art. 365 HGG. Der Erwerb von eigenen Aktien der Gesellschaft
durch eine dritte Person, die für Rechnung der Gesellschaft tätig ist, ist zulässig,
wenn die Gesellschaft auch zum Erwerb dieser Aktien auf Grund von Art. 362
HGG berechtigt ist. Bei der Berechnung des Anteils der eigenen Aktien am
Stammkapital auf Grund von Art. 362 § 2 Ziff. 2 sowie Art. 363 § 2 Ziff. 2 und
4 HGG rechnet man den Wert der Aktien ein, die von einer abhängigen Gesell-
schaft oder Genossenschaft sowie von einer dritten Person gehalten werden, die
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für Rechnung der Gesellschaft, einer abhängigen Gesellschaft oder Genossen-
schaft tätig ist. Dieser Artikel dehnt das Erwerbsverbot eigener Aktien der Ge-
sellschaft aus auf dritte Personen, die für Rechnung der Gesellschaft handeln,
z.B. einen Kommissionär.
Abgesehen vom Verbot des Erwerbes von eigenen Aktien darf nach Art. 366
HGG  die Gesellschaft ferner keine eigenen Aktien übernehmen. Im Fall der
Übernahme von Aktien unter Verstoß gegen diese Bestimmung haftet ein Vor-
standsmitglied gesamtschuldnerisch mit der Person, welche die Aktien über-
nommen hat, für die vollständige Erfüllung der Einlage, außer wenn sie keine
Schuld trifft. Werden Aktien der Gesellschaft durch eine Person übernommen,
die im eigenen Namen tätig wurde, aber für Rechnung der Gesellschaft, gilt sie
als von der handelnden Person im eigenen Namen übernommen.
Eine wichtige Frage stellt auch der Aufkauf von Aktien dar. Er erfolgt gemäß
Art. 417 HGG zu dem auf dem regulären Markt notierten Preis gemäß dem
durchschnittlichen Kurs der letzten drei Monate vor der Beschlussfassung oder
auch, wenn die Aktien auf dem regulären Markt nicht notiert sind, zu dem von
einem durch die Hauptversammlung gewählten Sachverständigen festgesetzten
Preis. Wählen die Aktionäre auf der Hauptversammlung selbst keinen Sachver-
ständigen, wendet sich der Vorstand innerhalb einer Frist von sieben Tagen ab
dem Tag der Hauptversammlung an das Gericht wegen der Bestimmung eines
Sachverständigen zur Schätzung des Preises der Aktien, die Gegenstand des
Aufkaufs sind. Der Aufkauf der Aktien wird durch Vermittlung des Vorstandes
durchgeführt. Die Personen, die beabsichtigen, Aktien zu kaufen, müssen eine
Gebühr, die dem Preis aller erworbenen Aktien (Einkaufspreis) entspricht, in-
nerhalb einer Frist von drei Wochen vom Tag der Bekanntmachung des Ein-
kaufspreises durch den Vorstand auf ein Bankkonto der Gesellschaft einzahlen.
Der Einkaufspreis kann auch in der Hauptversammlung bekannt gemacht wer-
den. Der Vorstand muss den Ankauf von Aktien auf Rechnung der Aktionäre,
die in der Gesellschaft geblieben sind, innerhalb Monatsfrist nach Ablauf der
Frist zur Hinterlegung der Aktien durchführen, jedoch nicht, bevor der Ein-
kaufspreis bezahlt worden ist. Die Satzung kann eine Änderung des Gegenstands
der Tätigkeit der Gesellschaft ohne Aufkauf vorsehen, wenn darüber einen Be-
schluss mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Stimmen bei Anwesenheit von
mindestens der Hälfte des Stammkapitals vertretenden Personen gefasst wird.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften enthält eine ganz neue rechtli-
che Lösung, welche die Erreichung von ähnlichen Zielen wie die Zwangseinzie-
hung von Aktien ermöglicht (Art. 418 HGG). Das ist der Zwangsaufkauf von
Aktien. Die Hauptversammlung kann einen Beschluss über den Zwangsaufkauf
der Aktien von Aktionären, die nicht mehr als fünf  Prozent des Stammkapitals
vertreten (Minderheitsaktionäre), durch nicht mehr als fünf Aktionäre, die nicht
weniger als fünfundneunzig Prozent des Stammkapitals halten, von denen jede
nicht weniger als 5% des Stammkapitals besitzt, fassen. Der Beschluss bedarf
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einer Mehrheit von 95% der abgegebenen Stimmen. Die Satzung kann strengere
Anforderungen an die Beschlußfassung stellen. Diese Konstruktion, genannt
„squeeze out”, also Wörtlich „Rausdrücken”, ermöglicht die Eliminierung der
Minderaktionäre ohne ihre Zustimmung.797 Diese Institution gilt gegenwärtig in
Deutschland, Holland, Portugal und Belgien.798 Das Gesetzbuch hat diese Kon-
struktion von Rechtssystemen dieser Länder angenommen, weil sie eine vorteil-
hafte Anwendung findet, wenn die rechtmäßige Tätigkeit den Minderaktionären
(z.B. häufige Klagen gegen Beschlüsse) übermäßig die Tätigkeit der Gesell-
schaft und der Leitung ihrer Angelegenheiten erschwert sowie eine Belastung
für die Mehrheit darstellt.799 Das Rechtsmittel muss in der Satzung vorgesehen
sein. Die Satzung kann strengere Anforderungen an die Beschlussfassung stel-
len. Der Beschluss muss bestimmen: die Aktien, die dem Aufkauf unterliegen,
sowie die Aktionäre, die sich zum Aufkauf verpflichteten, wie auch die Aktien,
die den einzelnen Erwerbern zufallen. Die Aktionäre, die Aktien erwerben müs-
sen und für den Beschluss gestimmt haben, sind gegenüber der Gesellschaft ge-
meinschaftlich für die Einzahlung der gesamten Summe des Aufkaufs verant-
wortlich. Nach Bezahlung der Summe des Aufkaufs muss der Vorstand unver-
züglich die aufgekauften Aktien auf den Erwerber übertragen. Bis zum Tag der
Bezahlung des ganzen Summe des Aufkaufes behalten die Minderheitsaktionäre
alle Berechtigungen aus der Aktie. Diese Grundsätze über dem Zwangsverkauf
gelten nicht für Publikumsgesellschaften. Für diese Gesellschaften gilt Art. 154
WpHG, der die Mehrheitsaktionäre zum Vorlage eines Angebots zum Erwerb
der Aktien der Minderheitsaktionäre verpflichtet. Das Angebot schafft ein
Recht, aber keine Pflicht der Annahme.
Die Aktien sind gemäß Art. 333 HGG unteilbar. Sie können auch in Sammelab-
schnitten ausgegeben werden. Die Miteigentümer einer Aktie üben ihre Rechte
in der Gesellschaft durch einen gemeinsamen Vertreter aus. Für die mit der Ak-
tie verbundenen Leistungen haften sie gesamtschuldnerisch. Haben die Mitei-
gentümer keinen gemeinsamen Vertreter benannt, können Willenserklärungen
der Gesellschaft gegenüber von jedem von ihnen wirksam abgegeben werden.
Der Vorstand einer Aktiengesellschaft muss gemäß Art. 341 HGG über Na-
mensaktien und Zwischenscheine ein Aktienbuch führen. In dem Buch werden
der Vor- und Nachname bzw. die Firma (Name) sowie der Sitz und die Adresse
oder Korrespondenzanschrift des Aktionärs, die Höhe der ausgeführten Einzah-
lungen, ferner auf Antrag einer berechtigten Person die Übertragung von Aktien
auf eine andere Person mit Datum eingetragen. Das gilt entsprechend für Pfand-
rechtsinhaber und Nießbraucher. Nießbraucher und Pfandrechtsinhaber können
auch die Bekanntmachung verlangen, dass ihnen die Ausübung des Stimmrechts
an der belasteten Aktie zusteht. Im Fall des Erwerbes von Aktien oder Pfand-
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rechten an Aktien im Wege der Gesamtrechtsnachfolge führt der Vorstand die
Eintragung in das Aktienbuch auf Antrag der berechtigten Person durch. Vor der
Durchführung von Änderungen im Aktienbuch benachrichtigt der Vorstand die
betroffenen Personen über seine Absicht und setzt ihnen eine mindestens zwei-
wöchige Frist zur Einlegung eines Widerspruchs. Die Anzeige eines schriftli-
chen Widerspruchs in dieser Frist bewirkt, dass die Eintragung der Änderung
gehemmt wird. Betroffene Personen sind Personen, deren im Aktienbuch einge-
tragene Berechtigungen durch die Eintragung eines beschränkten Sachenrechts
gelöscht oder belastet werden müssen. Der Erwerber der Aktie, Nießbraucher
und der Pfandrechtsinhaber sind verpflichtet, der Gesellschaft Urkunden vorzu-
legen, die die Durchführung der Übertragung etc. belegen. Diese Grundsätze
gelten auch für Zwischenscheine. Jeder Aktionär kann das Aktienbuch einsehen
und eine Abschrift gegen Erstattung der Kosten ihrer Anfertigung fordern. Das
Aktienbuch kann in Form der elektronischen Datenverarbeitung geführt werden.
Die Gesellschaft kann mit der Führung des Aktienbuches eine Bank oder ein
Maklerbüro in der Republik Polen beauftragen.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften  regelt in Art. 359 HGG aus-
führlich die Einziehung von Aktien (Amortisation). Die Einziehung von Aktien
beruht auf der Vernichtung der Beteiligungsrechte, die mit der Aktie als Bruch-
teile am Stammkapital verbunden sind, die sich aus der entsprechenden Herab-
setzung dieses Kapital ergibt. Die Einziehung ist also eine Form der Beendigung
des rechtlichen Bestehens der Aktien, womit sich die definitive Vernichtung von
Vermögens- und Korporationsrechten und Pflichten des Aktionärs verbindet.800

Die Aktien können eingezogen werden, wenn die Satzung es bestimmt. Man
unterscheidet hier zwischen der freiwilligen Einziehung (eine Aktie kann mit
Zustimmung des Aktionärs im Wege des Erwerbs durch die Gesellschaft einge-
zogen werden) und der Zwangseinziehung, wenn eine Aktie ohne Zustimmung
des Aktionärs im Wege des Erwerbs durch die Gesellschaft eingezogen wird.
Die freiwillige Einziehung darf nicht öfter als einmal im Geschäftsjahr vorge-
nommen werden. Die Voraussetzungen und das Verfahren der Zwangseinzie-
hung bestimmen die Satzung. Die Einziehung von Aktien bedarf eines Beschlus-
ses der Hauptversammlung. Der Beschluss muss insbesondere bestimmen: die
Rechtsgrundlagen der Einziehung; die Höhe der dem Aktionär zustehenden
Vergütung oder den Grund für die Einziehung von Aktien ohne Vergütung so-
wie die Art und Weise der Herabsetzung des Stammkapitals. Die Zwangseinzie-
hung erfolgt für eine Vergütung, die nicht geringer sein darf als der Wert der auf
die Aktie zufallenden Nettoaktiven, die in Jahresgeschäftsberichts für das letzte
Geschäftsjahr ausgewiesen sind, verringert um den zur Verteilung unter den
Aktionären bestimmten Betrag. Ein Beschluss über die Einziehung von Aktien
muss bekannt gemacht werden. Ein Beschluss über die Änderung der Satzung,
der die Einziehung von Aktien betrifft, muss begründet werden. Eine Änderung
                                                     
800 Popiolek, Dobrowolne umorzenie akcji, S. 872
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der Satzung, welche die Zwangseinziehung von Aktien vorsieht, darf nicht Akti-
en betreffen, die vor der Eintragung ins Register aufgenommen worden sind. Die
Satzung kann bestimmen, dass die Aktien bei Eintritt eines bezeichneten Ereig-
nisses ohne Beschlussfassung durch die Hauptversammlung eingezogen werden
können. Es gelten dann die Grundsätze über die Zwangseinziehung. Im Falle des
Eintritts des in der Satzung bezeichneten Ereignisses fasst der Vorstand unver-
züglich einen Beschluss über die Herabsetzung des Stammkapitals. Die Einzie-
hung von Aktien sollte man von der Einziehung der Aktienurkunde (Art. 357
HGG) sowie ihrer Nichtigerklärung (Art. 331, 358 HGG) unterscheiden.
Die Einziehung von Aktien bedarf nach Art. 360 HGG der Herabsetzung des
Stammkapitals. Der Beschluss über die Herabsetzung des Stammkapitals muss
in dem Termin der Hauptversammlung gefasst wird, in dem der Beschluss über
die Einziehung der Aktien gefasst wird. Die Voraussetzungen betreffend die Be-
kanntmachung der Herabsetzung des Stammkapitals gemäß Art. 456 HGG gel-
ten nicht für die Einziehung von Aktien, wenn (1) die Gesellschaft kostenlos
eigene Aktien zum Zwecke ihrer Einziehung erwirbt oder wenn (2) die Vergü-
tung an die Aktionäre der eingezogenen Aktien ausschließlich aus dem Betrag,
der gemäß Art. 348 § 1 HGG zur Verteilung bestimmt werden kann oder wenn
(3) die Einziehung ohne irgendeine Gegenleistung zugunsten der Aktionäre, au-
ßer der ihnen zuerkannte Nutzungsscheine (Gewinnanteilsscheine), erfolgt. Die-
se Grundsätze  gelten nur für die Einziehung von Aktien, die vollständig gedeckt
sind. Die Einziehung von Aktien erfolgt mit der Herabsetzung des Stammkapi-
tals, jedoch im in § 2 beschriebenen Fall von dem Zeitpunkt der Leistungserfül-
lung durch die Gesellschaft zugunsten des Aktionärs. Aus eingezogenen Aktien
darf man keine Beteiligungsrechte ausüben.

2.3. Gewinne, Dividende und Verluste in einer AG

Das Recht auf Gewinnteilnahme als Beteiligungsrecht (sog. equity) ist  verbun-
den mit dem Wirtschaftsrisiko, das der Aktionär mit der Investition seines Ka-
pitals in Aktien der Aktiengesellschaft trägt. Die Vorteile aus dem investierten
Kapital, die sich dann in seinem persönlichen Vermögen widerspiegeln, kann er
erst erwarten, wenn die Gesellschaft Gewinn erzielt.801 Von dem Gewinn spricht
man, wenn ein Überschuss von Aktiven über Passiven der Gesellschaft  auftritt.
Es ist der Fall, wenn sämtliche Vermögensrechte gemeinsam mit den Geldmit-
teln, die der Gesellschaft gehören, die Summe von Verpflichtungen und Stamm-
kapital übersteigen.802 Der Vorstand der Gesellschaft ist aufgrund des Rech-
nungslegunsgesetz von 1994 zur Aufstellung einer Bilanz sowie einer Gewinn-

                                                     
801 Michalik/Mikula, Prawo akcjonariusza do udzialu w zysku w spolce akcyjnej, S. 22
802 Kidyba, Prawo handlowe, S.  378
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und Verlustrechnung, die den Jahresabschluss bilden, verpflichtet. Gemäß Art.
395 HGG ist der Gegenstand der ordentlichen Hauptversammlung: die Prüfung
und Genehmigung des Rechenschaftsberichts des Vorstandes über die Tätigkeit
der Gesellschaft sowie des Jahresabschlussberichts für das vergangene Jahr und
die Beschlussfassung über die Gewinnverteilung oder die Deckung des Verlusts.
Art. 347 HGG, der die Beteiligung am Jahresgewinn regelt, enthält das Prinzip,
dass die Aktionäre das Recht haben, an dem Gewinn beteiligt zu werden, der im
Jahresabschlussbericht durch den Wirtschaftsprüfer ausgewiesen wird, und des-
sen Auszahlung an die Aktionäre die Hauptversammlung genehmigt hat. Der
Gewinn wird proportional zur Anzahl der Aktien verteilt. Sind die Aktien nicht
vollständig bezahlt, wird der Gewinn proportional zu der auf die Aktie geleiste-
ten Zahlung verteilt. Die Satzung kann eine andere Art der Gewinnverteilung
bestimmen. Die Bestimmungen über der Dividende und  den Dividendentag
(Art. 348 HGG), über die Vorschüsse auf Dividenden (Art. 349 HGG) und über
Vorzugsaktien (351 § 4 HGG) sowie über die Vorzugsdividende (Art. 353
HGG) sind zu berücksichtigen. Der Gesetzgeber schützt das Vermögen der Ak-
tiengesellschaft vor den Aktionären in erheblich stärkerer Weise als das Vermö-
gen der GmbH vor ihren Gesellschaftern. Die Grundsätze der Bestimmung der
Gewinnquote zu Verteilung in der Aktiengesellschaft bezeichnet Art. 348 HGG.
Der Betrag, der für die Verteilung unter den Aktionären bestimmt wird, darf
nicht den Gewinn für das letzte Geschäftsjahr übersteigen, vergrößert um den
nichtverteilten Gewinne aus den vergangenen Jahren sowie um die Beträge aus
geschaffenen Gewinnrücklagen und Reservekapital, die auf Auszahlung einer
Dividende bestimmt werden können. Den Betrag muss aber um die nicht ge-
deckten Verluste, eigene Aktien sowie um die Beträge, die gemäß Gesetz oder
der Satzung aus Gewinn für das letzte Geschäftsjahr auf Rücklagen oder Reser-
vekapital bestimmt werden, verringert werden. Ein Recht auf Dividende für das
betreffende Geschäftsjahr haben Aktionäre, denen am Tag der Beschlussfassung
über die Gewinnverteilung Aktien zustanden. Durch Satzung kann die Haupt-
versammlung ermächtigt werden, einen Tag festzusetzen, an dem sie ein Ver-
zeichnis der Aktionäre erstellt, die im betreffenden Geschäftsjahr zur Dividende
berechtigt sind (Tag der Dividende). Der Tag der Dividende darf nicht später
angesetzt werden als innerhalb einer Frist von zwei Monaten vom Tag der Be-
schlussfassung der Hauptversammlung über Auszahlung der Dividende. Der Be-
schluss über die Verlegung des Tags der Dividende wird in der gewöhnlichen
Hauptversammlung gefasst. Die ordentliche Hauptversammlung einer Publi-
kumsgesellschaft bestimmt sowohl den Tag der Dividende als auch eine Frist
zur Auszahlung der Dividende. Der Tag der Dividende kann am Tag der Be-
schlussfassung angesetzt werden oder im Zeitraum der darauf folgenden drei
Monate. Ein Beschluss der Hauptversammlung, der diesen Grundsätzen wider-
spricht, kann aufgrund des Art. 422 HGG (gesetz- oder satzungswidriger Be-
schluss) oder 425 HGG (Recht zur Klageerhebung) angefochten werden. Bei
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Auszahlung eines Gewinnes, die den Prinzipien in Art. 348 HGG widerspricht,
muss der Aktionär aufgrund des Art. 350 HGG diese rückerstatten. Durch die
Satzung kann im Sinne des Art. 349 HGG der Vorstand ermächtigt werden, den
Aktionären am Ende des Geschäftsjahres einen Vorschuss auf den voraussichtli-
chen Gewinn auszuzahlen, wenn die Gesellschaft im Besitz ausreichender Zah-
lungsmittel ist. Die Auszahlung eines Vorschusses bedarf der Zustimmung des
Aufsichtsrats. Die Gesellschaft kann Vorschüsse auf die Dividende auszahlen,
wenn ihr genehmigter Jahresabschlussbericht für das vorangegangene Ge-
schäftsjahr einen Gewinn ausweist. Der Vorschuss darf höchstens die Hälfte des
am Ende des vorangegangenen Geschäftsjahres erzielten Gewinns ausmachen,
der im Jahresabschlussbericht ausgewiesen wurde und vom Wirtschaftsprüfer
geprüft worden ist, vergrößert um das aus dem Gewinn geschaffene Reserveka-
pital, über das zum Zwecke der Auszahlung von Vorschüssen der Vorstand ver-
fügen kann, sowie verringert um die nicht gedeckten Verluste und die eigenen
Aktien. Für die Vorschüsse auf Dividenden gelten die Bestimmungen über Teil-
nahme am Jahresgewinn entsprechend. Der Aktionär, der einen Vorschuss auf
Dividende entgegen den Grundsätzen des Art. 349 HGG bekommen hat, ist ver-
pflichtet, ihn aufgrund des Art. 350 HGG zurückzuerstatten. Eine Ausnahme
stellt der Fall dar, dass der Aktionär den Betrag im guten Glauben empfängt, es
handele sich um einen Gewinnanteil. Die Mitglieder des Vorstands oder des
Aufsichtsrats, die die Verantwortung für die Hingabe von unzulässigen Leistun-
gen tragen, haften für ihre Rückerstattung gesamtschuldnerisch mit dem Emp-
fänger der Leistung. Diese Ansprüche verjähren mit Ablauf von drei Jahren vom
Tag der Auszahlung an, außer Forderungen gegenüber einem Empfänger, der
von der Unrechtmäßigkeit der Leistung wusste (Art. 350 HGG).
Während des Bestehens der Gesellschaft dürfen nach Art. 344 HGG an die Ak-
tionäre die von ihnen erbrachten Einlagen weder ganz noch teilweise zurückflie-
ßen, außer in den Fällen, die im Abschnitt „Aktiengesellschaft” des HGG be-
stimmt sind. Der Aktionär und sein Rechtsvorgänger dürfen nicht von der
Pflicht zur Erfüllung der Leistungen, die in Art. 329 § 1, 330 § 5 sowie in 350 §
1 HGG bestimmt sind, befreit werden. Diese Personen haften gesamtschuldne-
risch. Es handelt sich also um die Pflicht eines Aktionärs zur vollständigen Ein-
zahlung des Betrages für die Aktien, um die Pflicht zur Zahlung der gesetzlichen
Verzugszinsen oder von Schadenersatz im Fall, wenn der Aktionär die Einzah-
lungen nicht binnen einer durch die Satzung oder einen Beschluss der Hauptver-
sammlung bestimmten Frist leistet, sowie um die Pflicht zur Rückerstattung der
gesetzwidrigen Auszahlungen. Die Aktionäre dürfen für die Einbringung von
Einlagen sowie für den Besitz von Aktien keine Zinsen verlangen (Art. 346
HGG). Es ist eine unabdingbare Norm; deswegen sind widersprechende Be-
stimmungen der Satzung oder ein Beschluss der Gesellschaftsorgane, oder auch
Bestimmungen eines Vertrages mit der Gesellschaft unwirksam. Der Aktionär,
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dem Zinsen ausgezahlt wurden, ist verpflichtet, sie gemäß Art. 350 HGG zu-
rückzuerstatten.
In der Aktiengesellschaft besteht auch die Pflicht zur Deckung von Verlusten.
Diese Pflicht hat wesentliche Bedeutung für die Garantiefunktion des Stammka-
pitals der Aktiengesellschaft. Der HGG enthält eine ganze Reihe von Vorschrif-
ten, deren Ziel der Schutz des Kapitals gegen Verringerung ist.

2.4. Änderung der Satzung einer AG

2.4.1. Allgemeines  über Satzungsänderungen in einer AG

Die Änderung der Satzung bedarf aufgrund des Art. 430 HGG eines Beschlusses
der Hauptversammlung und der Eintragung ins Register. Der Vorstand zeigt die
Änderung der Satzung dem Registergericht zum Zwecke der Durchführung der
Eintragung ins Register an. Die Anzeige der Satzungsänderung muss innerhalb
von drei Monaten (bei Erhöhung des Stammkapitals – von sechs Monaten) vom
Tag der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung erfolgen. Zugleich mit
der Eintragung der Satzungsänderung müssen ins Register die Änderungen ein-
getragen werden, die in Bestimmungen über den Inhalt der Registereintragung
und Anmeldung einer Einmann-Gesellschaft im HGG aufgeführt sind. Für die
Registrierung der Satzungsänderungen gelten die Vorschriften über die Anmel-
dung beim Finanzamt und über die Feststellung der Mängel nach der Registrie-
rung der Aktiengesellschaft entsprechend. Die Hauptversammlung kann den
Aufsichtsrat zur Bestimmung eines einheitlichen Textes der geänderten Satzung
ermächtigen oder zur Einführung anderer Änderungen von redaktionellem Cha-
rakter, die im Beschluss der Hauptversammlung bestimmt sind.
Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften enthält erhebliche Änderungen
in der Regelung über Erhöhung des Stammkapitals. Zu den neuen Institutionen
gehören: Die private, geschlossene und geöffnete Subskription, das Zielkapital
und die bedingte Erhöhung des Stammkapitals.803

2.4.2. „Gewöhnliche” Erhöhung des Stammkapitals in einer AG

Die Änderung der Satzung kann auf der Erhöhung des Stammkapitals beruhen.
Die gewöhnliche Erhöhung des Stammkapitals bedarf einer Änderung der Sat-
zung und erfolgt im Wege einer Emission neuer Aktien oder der Erhöhung des
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Nominalwerts der vorhandenen Aktien. Die Formen der Erhöhung regelt die
Art. 431 HGG. Die Übernahme neuer Aktien kann erfolgen durch:
- die Abgabe eines Angebots durch die Gesellschaft und seiner Annahme

durch bestimmte Adressaten; die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich
bei sonstiger Rechtstunwirksamkeit (Privatsubskription). Diese Übernahme
von Aktien darf nicht von einer Bedingung oder einer Frist abhängen.

- das Anbieten von Aktien ausschließlich an Aktionäre, denen das Bezugsrecht
zusteht (geschlossene Subskription),

- das Anbieten von Aktien im Wege der Bekanntmachung aufgrund von Art.
440 § 1 HGG an Personen, denen das Bezugsrecht nicht zusteht (offene Sub-
skription).

Die Erhöhung des Stammkapitals darf erst nach vollständiger Einzahlung von
mindestens neun Zehnteln des derzeitigen Stammkapitals erfolgen. Dieser
Grundsatz gilt nicht für den Fall der Verschmelzung von Gesellschaften. Ein
Beschluss über die Erhöhung das Stammkapital darf nicht nach Ablauf von
sechs Monaten vom Tag seiner Beschlussfassung an beim Registergericht an-
gemeldet werden. Der Vorstand führt die Rückerstattung der Bar- und Sachein-
lagen an die Personen durch, die spätestens mit Ablauf eines Monats nach dem
erfolglosen Ablauf der sechsmonatlichen Frist, Aktien übernommen haben, und
im Fall der Anzeige der Erhöhung des Stammkapitals zum Registergericht, vor
Ablauf des Monats von dem Tag an, an dem der Beschluss des Gerichts über die
Ablehnung der Registrierung rechtskräftig wird.
Für die Erhöhung des Stammkapitals gelten die Vorschriften der Art. 308 – 312,
315 § 2, 316 § 2, 317, 321 § 2, 322 und 328 § 5 HGG entsprechend. Welche
Elemente ein Erhöhungsbeschluss enthalten soll, sagt Art. 432 HGG. Die Aktio-
näre haben, im Sinne des Art. 433 HGG, ein Vorzugsrecht für den Bezug neuer
Aktien entsprechend der Zahl der von ihnen gehaltenen Aktien (Bezugsrecht).
Im Interesse der Gesellschaft kann die Hauptversammlung den derzeitigen Ak-
tionären das Recht auf den Bezug von Aktien ganz oder teilweise entziehen. Der
Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit von mindestens vier
Fünfteln der Stimmen. Der Ausschluß von Aktionären vom Bezug neuer Aktien
kann erfolgen, wenn dies in der Tagesordnung der Hauptversammlung angege-
ben wurde. Der Vorstand legt gegenüber der Hauptversammlung seine Ansicht
dar, indem er den Ausschluß oder die Beschränkung des Bezugsrechts begründet
und einen Emissionspreis der Aktien vorschlägt oder die Art seiner Festlegung.
Das gilt nicht, wenn:
- Der Beschluss über die Erhöhung des Stammkapitals bestimmt, dass die neu-

en Aktien im Ganzen von einem Kreditinstitut (Subemittenten) mit der
Pflicht übernommen werden, sie anschließend den Aktionären mit dem
Zweck anzubieten, diesen die Ausübung des Bezugsrechts zu den Bedingun-
gen zu ermöglichen, die im Beschluss bestimmt sind;
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- Der Beschluss bestimmt, dass neue Aktien durch einen Subemittenten für den
Fall übernommen werden können, dass Aktionäre, denen das Bezugsrecht
zusteht, Teile oder alle ihnen zustehenden Aktien nicht übernehmen.

Die Übernahme von Aktien durch einen Subemittenten kann nur gegen Barein-
lagen erfolgen. Der Abschluss eines Vertrags mit einem Subemittenten bedarf
der Zustimmung der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung schließt den
Vertrag auf Antrag des Vorstands, der vom Aufsichtsrat begutachtet wurde. Die
Satzung oder ein Beschluss kann die Übertragung dieser Berechtigung aus-
schließlich an den Vorstand oder den Aufsichtsrat bestimmen. Diese Prinzipien
gelten für die Emission von Wertpapieren im Tausch gegen eine Aktie oder von
Wertpapieren, die das Recht auf die Zeichnung einer Aktie enthalten.

2.4.3. Subskription von Aktien

Die Subskription dient der Erhöhung des Stammkapitals und nicht der Gründung
einer Publikumsgesellschaft. Die Subskription ist in  Art. 434 – 440 HGG gere-
gelt. Die Aktien, an denen Aktionären ein Bezugsrecht zusteht, muss der Vor-
stand im Wege der Bekanntmachung anbieten. Welche Elemente die Bekannt-
machung enthalten muss, ergibt sich aus Art. 434 HGG. Wenn alle derzeitigen
Aktien in der Gesellschaft Namensaktien sind, kann der Vorstand auf die Durch-
führung von Bekanntmachungen verzichten. In diesem Fall müssen alle Aktio-
näre über den Inhalt der Bekanntmachung durch Aufklärungsschreiben infor-
miert werden. Die Frist zur Ausübung des Bezugsrechts darf nicht kürzer sein
als zwei Wochen vom Tag der Absendung des Aufklärungsschreibens an den
Aktionär. Wenn die derzeitigen Aktionäre innerhalb der ersten Frist ihr Aktien-
bezugsrecht nicht ausgeübt haben, gibt der Vorstand eine zweite Frist von min-
destens zwei Wochen für den Bezug der übriggebliebenen Aktien durch alle
derzeitigen Aktionäre bekannt. Die zweite Zuteilung von Aktien erfolgt gemäß
folgenden Grundsätzen: Übersteigt die Zahl der Bestellungen die Zahl den zur
Übernahme zurückgebliebenen Aktien, wird jedem Subskribenten ein solcher
Prozentsatz der derzeitig nicht übernommenen Aktien zuerkannt, wie er ihm am
derzeitigen Stammkapital zusteht. Die übrigen Aktien werden gleichmäßig im
Verhältnis zur Zahl der Anträge aufgeteilt, so dass Bruchteile von Aktien, die
den einzelnen Aktionären zuteil werden, als nicht übernommen angesehen wer-
den. Die Zahl der einem Aktionär zugeteilten Aktien darf nicht größer sein als
die Aktien, die er beantragt hat. Die übrigen Aktien teilt der Vorstand nach sei-
nem Ermessen zu, jedoch zu einem Preis, der nicht kleiner als der Emissions-
preis ist. Die Hauptversammlung kann andere Grundsätze der Aktienzuteilung
innerhalb der zweiten Frist beschließen. Art. 436 HGG regelt das Bezugsrecht in
Publikumsgesellschaften. Die Ausübung des Aktienbezugsrechts in der Publi-
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kumsgesellschaft erfolgt innerhalb einer Frist, die im Prospekt angegeben ist.
Jedoch darf die Frist, bis zu der die Aktionäre das Aktienbezugsrecht ausüben
können, nicht kürzer als zwei Wochen vom Tag der Veröffentlichung des Pro-
spekts an sein. Aktionäre einer Publikumsgesellschaft, denen das Bezugsrecht
zusteht, können innerhalb der Frist seiner Ausübung gleichzeitig zusätzlich Ak-
tien in einer Zahl zeichnen, die nicht größer ist als der Umfang der Emission im
Fall der Nichtausübung des Bezugsrechts durch die übrigen Aktionäre. Die Ak-
tien, die durch Zeichnung übernommen wurden, teilt der Vorstand der Gesell-
schaft den Anträgen entsprechend zu.  Die Aktien, die nicht in der beschriebe-
nen Weise übernommen wurden, teilt der Vorstand nach seinem Ermessen zu,
jedoch zu einem Preis, der nicht geringer ist als der Emissionspreis. Die Zeich-
nung einer Aktie, die unter einer Bedingung oder unter dem Vorbehalt einer
Frist abgegeben wurde, ist ungültig. Ungültig ist die Erklärung eines Subskri-
benten, die nicht alle hier genannten  Angaben  enthält. Zusätzliche Bestimmun-
gen, die nicht im Formular vorgesehen sind, entfalten keine Rechtswirksamkeit.
Die Frist für die Zeichnung für Aktien darf nicht länger als drei Monate vom
Tag der Eröffnung der Subskription an sein. Wurde innerhalb der in der Be-
kanntmachung bestimmten Frist die Gesamtheit oder die Mindestzahl der ange-
botenen Aktien nicht subskribiert und entsprechend bezahlt, gilt die Erhöhung
des Stammkapitals als gescheitert. Innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach
Ablauf der Frist zum Abschluss der Subskription muss der Vorstand das Schei-
tern der Erhöhung des Stammkapitals machen und zugleich die Subskribenten
zur Rücknahme der eingezahlten Beträge auffordern. Der Art. 439 HGG betrifft
der Zuteilung der Aktien.  Wenn alle oder zumindest die Mindestzahl der zur
Übernahme bestimmten Aktien subskribiert und entsprechend bezahlt wurden,
muss der Vorstand innerhalb einer Frist von zwei Wochen vom Ablauf der Frist
zum Abschluss der Subskription die Zuteilung der Aktien an die Subskribenten
gemäß den bekannt gegebenen Grundsätzen über die Zuteilung von Aktien
durchführen. Die Verzeichnisse der Subskribenten mit der Angabe der Zahl und
der Art der jedem unter ihnen zuerkannten Aktien muss spätestens innerhalb ei-
ner Frist von dem Tag der Zuteilung der Aktien ausgelegt werden und während
der folgenden zwei Wochen an den Orten zur Einsicht ausliegen, an denen die
Zeichnungen entgegengenommen wurden. Personen, denen keine Aktien zuge-
teilt wurden, müssen spätestens mit Ablauf von zwei Wochen vom Tag der Be-
endigung der Aktienzuteilung zur Rücknahme der eingezahlten Beträge aufge-
fordert werden. Die Offene Subskription ist in Art. 440 HGG geregelt. Muss die
Übernahme von Aktien der neuen Emission in dem Weg der offenen Subskripti-
on erfolgen, muss die zur Zeichnung von Aktien auffordernde Bekanntmachung
die in Art. 434 HGG bestimmten Angaben enthalten. Für die offene Subskripti-
on gelten darüber hinaus die Bestimmungen über Aktienzeichnungen, Frist zur
Aktienzeichnung und Zuteilung der Aktien. Die Vorschriften des Art. 434 und
440 § 1 HGG gelten nicht für die Subskription von Aktien im Rahmen des öf-
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fentlichen Handels. Der Vorstand muss beim Registergericht einen Antrag auf
Eintragung der Erhöhung des Stammkapitals im Register einreichen. Im Fall der
Übernahme von Aktien, die zum öffentlichen Umlauf zugelassen sind, muss dies
im Prospekt angegeben werden, von dem in Art. 75 WpHG die Rede ist. Die Er-
höhung des Stammkapitals erfolgt mit der Eintragung in das Register.

2.4.4. Erhöhung des Stammkapitals aus den Mitteln der AG

Die Hauptversammlung kann nach Art. 442 HGG das Stammkapital erhöhen,
indem sie dazu Mittel des aus dem Gewinn gebildeten Reservekapitals, be-
stimmt, wenn sie zu diesem Zweck verwendet werden dürfen. Man muss jedoch
einen solchen Teil des Kapitals lassen, der den nicht gedeckten Verlusten sowie
eigenen Aktien entspricht. Es ist eine sog. Erhöhung des Stammkapitals aus den
Mitteln der Gesellschaft (Emission von Gratisaktien; Kapitalisierung der Reser-
ven). Ein entsprechender Beschluss kann gefasst werden, wenn der genehmigte
Jahresabschlussbericht für das vorangegangene Geschäftsjahr Gewinn aufweist
und die Stellungnahme des Wirtschaftsprüfers keine wesentlichen Bedenken in
bezug auf die finanzielle Situation der Gesellschaft enthält. Solche Aktien erfor-
dern keine Übernahme. Die einzelnen Aktionäre haben keinen Einfluss darauf,
ob sie diese Aktien bekommen. Sie dürfen aber auch auf das Recht zu den Gra-
tisaktien nicht verzichten. Sie dürfen also nicht von der Gesellschaft, anstatt
Ausgabe dieser Aktien die Auszahlung von bestimmten Summen fordern.804

Aktuell bleibt der Beschluss des Obersten Gerichts805, dass die in der Satzung
einer AG vorgesehene Erhöhung des Stammkapitals im Wege der Übertragung
eines Teiles der Kapitalrücklagen oder Reservenfonds auf dieses Kapital oder im
Wege der Ausgabe neuer Aktien an die Aktionäre, anstatt der Dividende, eine
Änderung der Satzungsbestimmung über die Höhe des Stammkapitals erfor-
dert.806

2.4.5. Zielkapital

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften führt zwei neue Institutionen ein
und zwar das Zielkapital und die bedingte Erhöhung des Stammkapitals. Für das
Zielkapital und die bedingte Erhöhung des Stammkapitals gelten gemäß Art. 453
HGG die Vorschriften über die Änderung der Satzung und Erhöhung des
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Stammkapitals, wenn die Vorschriften über Zielkapital und bedingte Erhöhung
des Stammkapitals nicht anderes bestimmen. Zum Zwecke der Erhöhung des
Stammkapitals kann gemäß den Vorschriften über das Zielkapital die Gesell-
schaft Namenswertpapiere oder Inhaberwertpapiere emittieren, die ihren Besit-
zer zur Zeichnung oder Übernahme der Aktien berechtigen, mit Ausschluß des
Bezugsrechts (Subskriptionswarranten).
Durch Satzung kann gemäß Art. 444 HGG der Vorstand für einen Zeitraum von
höchstens drei Jahren zur Erhöhung des Stammkapitals nach den Grundsätzen,
die im Gesetzbuch807 bestimmt sind, ermächtigt werden. Der Vorstand kann die
ihm zuerkannte Ermächtigung durch die Durchführung einer oder mehrerer auf-
einanderfolgender Erhöhungen des Stammkapitals innerhalb bestimmten Gren-
zen ausüben, d.h. die Höhe des Zielkapitals darf nicht zwei Drittel des Stamm-
kapitals an dem Tag überschreiten, an  welchem dem Vorstand die Ermächti-
gung erteilt wurde. Es handelt sich um sog. Zielkapital. Die Ermächtigung des
Vorstandes zur Erhöhung des Stammkapitals kann für mehrere aufeinanderfol-
gende Zeiträume erteilt werden, jedoch nicht länger als drei Jahre. Der Vorstand
darf Aktien nur gegen Bareinlagen ausgeben, es sei denn, die Ermächtigung zur
Erhöhung des Stammkapitals sieht die Möglichkeit der Übernahme von Aktien
für Sacheinlagen vor. Die Ermächtigung des Vorstands zur Kapitalerhöhung
darf nicht die Berechtigung zur Kapitalerhöhung aus eigenen Mitteln der Gesell-
schaft einschließen. Der Vorstand darf keine Vorzugsaktien ausgeben oder die
Aktien mit besonderen Personalrechten zuerkennen. Die Ermächtigung des Vor-
standes zur Erhöhung des Stammkapitals kann die Emission der Subskriptions-
warranten, von welchem die Rede in Art. 453 § 2 HGG ist, vorsehen. Zur Emis-
sion von Subskriptionswarranten durch den Vorstand wendet man die Vor-
schriften des Art. 447 HGG über den Ausschluß oder Beschränkung des Bezugs-
rechts an. Der Beschluss der Hauptversammlung über eine Satzungsänderung,
welche die Ermächtigung des Vorstands zur Erhöhung des Stammkapitals inner-
halb der Grenzen des Zielkapitals vorsieht, bedarf nach Art. 445 HGG einer
Mehrheit von drei Vierteln der Stimmen. Die Beschlussfassung bedarf der An-
wesenheit von Aktionären, die mindestens die Hälfte des Stammkapitals der Ge-
sellschaft, bzw. in einer Publikumsgesellschaft mindestens ein Drittel des
Stammkapitals, vertreten. Der Beschluss muss begründet wird. Verfügt die
Hauptversammlung, die zum Zwecke das Beschlussfassung über das Zielkapital
einberufen wurde, nicht über das Quorum, kann eine weitere Hauptversammlung
einberufen werden, während der die Anwesenheit von Aktionären erforderlich
ist, die mindestens ein Drittel des Stammkapitals vertreten. Der Beschluss der
Hauptversammlung einer Publikumsgesellschaft kann ohne Rücksicht auf die
Zahl der in der Hauptversammlung anwesenden Aktionäre gefasst werden, es sei
denn, die Satzung bestimmt etwas anderes. Der innerhalb der Grenzen der er-
teilten Ermächtigung gefasste Beschluss des Vorstandes ersetzt den Beschluss
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der Hauptversammlung über die Erhöhung des Stammkapitals. Der Vorstand
entscheidet in allen Angelegenheiten, die mit der Erhöhung des Stammkapitals
verbunden sind, wenn die Vorschriften im Gesetzbuch808 oder die dem Vorstand
durch Satzung oder durch Beschluss der Hauptversammlung erteilte Ermächti-
gung keine abweichenden Bestimmungen enthalten. Dieser Beschluss bedarf
gemäß Art. 446 HGG notarieller Beurkundung. Die Beschlüsse des Vorstandes
betreffend die Festsetzung des Emissionspreises sowie die Ausgabe von Aktien
gegen Sacheinlagen bedürfen der Zustimmung des Aufsichtsrats, wenn die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Der Entzug im ganzen oder teilweise betreffend
jede Erhöhung des Stammkapitals in den Grenzen des Zielkapitals bedarf eines
Beschlusses der Hauptversammlung gemäß Art. 332 § 2 HGG. Die Satzung
kann den Vorstand zum Entzug des Bezugsrechts im ganzen oder teilweise mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigen. Ein satzungsändernder Beschluss
der Hauptversammlung, der vorsieht, dem Vorstand die Kompetenz zum Entzug
des Bezugsrechts von Aktien im ganzen oder teilweise mit Zustimmung des
Aufsichtsrats zuzuerkennen, bedarf der Erfüllung der in der Vorschrift über das
Bezugsrecht (Art. 433 § 2 HGG) bestimmten Bedingungen.

2.4.6. Bedingte Erhöhung des Stammkapitals in einer AG

Die bedingte Erhöhung des Stammkapitals ist eine der Formen der Erhöhung des
Stammkapitals in der Aktiengesellschaft. Sie ist in der Praxis eine sehr nützliche
Rechtinstitution, denn sie erlaubt der Aktiengesellschaft die flexible Erlangung
von Mitteln zur Entwicklung; den potentiellen Investoren eine Investition bei
gleichzeitiger Nutzung von Vorteilen der Finanzierung mit Schulden (Emission
von Obligationen) oder Kapital (Emission von Aktien).809 Diese Institution führt
auch zur Verringerung der Kosten der Ansammlung des Kapitals, Verkürzung
des Zeitraums zwischen dem Vertragsabschluss der subskribierten Aktie und der
Entstehung von Rechten aus der Aktie (die Erlangen des Aktionärstatus) und
Verringerung des Anfechtungsrisikos der neuen Emissionen von Aktien.810  Die
bedingte Erhöhung des Stammkapitals beschreibt Art. 448 HGG. Die Hauptver-
sammlung kann die Erhöhung des Stammkapitals unter dem Vorbehalt beschlie-
ßen, dass die Personen, denen das Recht zur Übernahme neuer Aktien zusteht,
diese unter den Bedingungen, die im Beschluss gemäß Art. 448 – 452 HGG be-
stimmt sind, übernehmen. Den Nominalbetrag der bedingten Erhöhung des
Stammkapitals darf nicht den doppelten Betrag des Stammkapitals im Zeitpunkt
der Beschlussfassung übersteigen. Der Beschluss über die bedingte Erhöhung
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des Stammkapitals kann nur zu folgenden Zwecken gefasst werden: Der Zuer-
kennung der Rechte zur Übernahme der Aktien durch die Schuldverschrei-
bungsinhaber von Wandelschuldverschreibungen oder einer Schuldverschrei-
bung mit einem Vorrangsrecht, oder der Zuerkennung des Aktienübernahme-
rechts an Arbeitnehmer sowie Vorstands- oder Aufsichtsratmitglieder gegen
Sacheinlagen, welche die Forderungen sind, die ihnen aus dem Anspruch der
erworbenen Rechte auf Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft oder einer ab-
hängigen Gesellschaft zustehen, oder der Zuerkennung des Aktienübernahme-
rechts durch die Besitzer von Subskriptionswarranten, gemäß Art. 453 § 2 HGG.
Die Erhöhung des Stammkapitals zum Zwecke der Zuerkennung des Rechts zur
Aktienübernahme kann ausschließlich im Wege der bedingten Erhöhung des
Stammkapitals unter Berücksichtigung der Grundsätze über Schuldverschrei-
bungen erfolgen. Die bedingte Erhöhung des Stammkapitals ist eine Erhöhung
des Stammkapitals zu einem im Gesetz bezeichneten Ziel, deren Wirksamkeit
ausschließlich abhängig von einem Ereignis ist, das künftig und ungewiss ist.
Sie beruht auf der Abgabe einer Erklärung der Gesellschaft über die Übernahme
von Aktien durch berechtigte Personen in der im Gesetz bestimmten Weise und
der damit verbundenen Ausgabe der Aktienurkunden durch die Gesellschaft. Die
wesentlichen Elemente der Definition dieser Erhöhung sind: ihr bedingter Cha-
rakter; die Frist der Ausübung des Rechtes zur Übernahme von Aktien; das Ziel,
zu dem der Beschluss gefasst werden kann, sowie damit verbunden der Kreis
von berechtigten Personen; der Zeitpunkt der definitiven Erhöhung des Stamm-
kapitals.
Es kann (mit Ausnahme der gesetzlich vorgesehenen sowie der sich aus den Be-
sonderheiten eines Rechtsgeschäfts ergebenden Fällen) der Eintritt oder die Be-
endigung der Wirkungen eines Rechtsgeschäfts von einem künftigen und unbe-
stimmten Ereignis abhängig gemacht werden. Im Falle der bedingten Erhöhung
des Stammkapitals beruht der Vorbehalt darauf, dass die rechtliche Folge der
Erhöhung des Stammkapitals ausschließlich abhängig ist von der Abgabe der
Erklärung über die Übernahme von Aktien durch eine berechtigte Person, gemäß
dem Beschluss der Hauptversammlung über der bedingte Erhöhung des Stamm-
kapitals und gemäß den abdingbar geltenden Vorschriften des Gesetzbuches811.
Was zum Inhalt des Beschlusses gehört, sagt der Art. 449 HGG. Für den Be-
schluss der Hauptversammlung betreffend die bedingte Erhöhung des Stammka-
pitals gilt Art. 445 HGG, der den Beschluss über das Zielkapital betrifft. Für
Einlagen, die von einem Inhaber einer Wandelschuldverschreibung eingebracht
werden, gelten die Vorschriften über Sacheinlagen nicht. Sieht der Beschluss
über die bedingte Erhöhung des Stammkapitals die Übernahme von Aktien ge-
gen Sacheinlagen vor, müssen sie durch einen Wirtschaftsprüfer einer Prüfung
unterzogen werden. Das Registergericht weist den Antrag auf Registrierung der
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Erhöhung des Stammkapitals zurück, wenn der Wert der Einlage mindestens um
ein Fünftel geringer ist als der Emissionspreis der Aktien, die für Sacheinlagen
übernommen werden sollen. Für den Fall der Erhöhung des Stammkapitals, um
Inhabern von Wandelschuldverschreibungen Aktien anzubieten, gilt Art. 431 § 3
HGG nicht.
Die Folge der Erklärung der berechtigten Person zur Übernahme der Aktien im
bedingt erhöhtem Stammkapital ist die Umgestaltung der bedingten Erhöhung
des Stammkapitals in eine definitive Erhöhung.
Änderungen unterliegt sowohl die rechtliche Situation der Gesellschaft als auch
der berechtigten Person. In der Aktiengesellschaft vergrößert sich die Anzahl
von Aktien sowie die Höhe des Stammkapitals und, wenn die Aktien zu einem
höheren Emissionspreis als dem Nominalpreis ausgegeben wurden, auch die
Höhe der Rücklagen (Art. 362 § HGG). Bei der berechtigten Person  folgt die
Umgestaltung des ihm zustehenden Rechtes auf die Aktie in Rechte aus der Ak-
tie.812 Diese Umgestaltung der bedingten Erhöhung des Stammkapitals in ein
definitives Stammkapital muss ihre Widerspiegelung im Register finden813,
deswegen muss der Vorstand die bedingte Erhöhung des Stammkapitals beim
Registergericht anmelden. Welche Elemente der Anmeldung beigefügten müs-
sen, informiert Art. 450 HGG. Der Beschluss über die bedingte Erhöhung des
Stammkapitals muss durch den Vorstand spätestens innerhalb einer Frist von
sechs Wochen vom Tag der Eintragung der bedingten Erhöhung des Stammka-
pitals an bekannt gemacht wird. Die zur Übernahme von Aktien berechtigten
Personen, die im Beschluss der Hauptversammlung bestimmt sind, übernehmen
die Aktien aus dem bedingt erhöhten Stammkapital im Wege der schriftlichen
Erklärung auf durch die Gesellschaft vorbereiteten Formularen. Für diese
Grundsätze gilt Bestimmung über Aktienzeichnungen entsprechend. Nach der
Registrierung der bedingten Erhöhung des Stammkapitals gibt der Vorstand die
Aktien aufgrund des Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Stammkapitals
aus. Die Aktienurkunden dürfen nur an die Aktionäre ausgegeben werden, die
ihre Einlagen vollständig erbracht haben. Die Aktienurkunden, die im Wider-
spruch zu diesen Prinzipien ausgegeben werden, sind ungültig. Zugleich mit der
Ausgabe der Aktienurkunden erfolgt die Erhöhung des Stammkapitals der Ge-
sellschaft um einen Betrag, der dem Nominalwert der Aktien entspricht, die auf
Grund des Beschlusses über die bedingte Erhöhung des Stammkapitals über-
nommen wurden. Innerhalb einer Frist von dreißig Tagen nach Ablauf jedes
Kalenderjahrs reicht der Vorstand beim Gericht ein Verzeichnis der in fragli-
chem Jahr übernommenen Aktien ein - zum Zweck der Aktualisierung des Ein-
trags über das Stammkapital. Der Anzeige muss ein Verzeichnis der Personen
beigefügt werden, die das Recht zur Übernahme von Aktien ausgeübt haben.
Der Vorstand einer Publikumsgesellschaft führt die Anzeige innerhalb einer
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Frist von einer Woche nach Ablauf jedes laufenden Monats, gerechnet vom Tag
der Aktienausgabe, durch. Wenn im gegebenen Monat keine Aktien wegen einer
bedingten Erhöhung des Stammkapitals ausgegeben wurden, unterrichtet der
Vorstand hierüber das Registergericht. Aus dieser Bestimmung ergibt sich, dass
die Rechte aus der Übernahme im Rahmen der bedingten Erhöhung des Stamm-
kapitals mit dem Zeitpunkt der Ausgabe der Aktienurkunde entstehen. Das
rechtliche Bestehen der Aktie als Beteiligungsrecht aus der bedingten Erhöhung
des Stammkapitals ist abhängig von der Ausgabe der Aktienurkunde. Die emit-
tierte Aktie ist aufgrund des Beschlusses über die bedingte Erhöhung des
Stammkapitals ein konstitutiver Wertpapier. Im Falle der bedingten Erhöhung
des Stammkapitals hat der Gesetzgeber das Prinzip durchbrochen, dass jede Ak-
tie ein deklaratorisches Wertpapier ist. Das Gesagte führt zur Folgerung, dass in
Abhängigkeit von der Weise der Erhöhung des Stammkapitals die Aktie ein de-
klaratorisches oder konstitutives Wertpapier sein kann.814

2.4.7. Herabsetzung des Stammkapitals in einer AG

Die meiste Gründe, aus denen die Aktionäre zur Herabsetzung des Stammkapi-
tals neigen, sind:
- die Möglichkeit der Zurückziehung eines Teils des eingebrachten Kapitals

ohne Verringerung der eigenen Beteiligung an der Gesellschaft sowie des
proportionalen Teils der Dividende;

- die Ermöglichung der Auszahlung der Dividende durch die Gesellschaft trotz
eines Mangels an operativem Gewinn im gegebenen Geschäftsjahr, oder
Vorbeugung der Notwendigkeit der Ausweisung eines Verlusts in der Bilanz,
denn die Herabsetzung des Stammkapitals erlaubt formell entsprechenden
Teil von Finanzmitteln zu „sparen“, die für die Ersetzung eines Mangels an
Deckung des Stammkapitals bestimmt werden müsst; eventuell werden dann
die Auszahlungen für die Aktionäre von Rücklagen oder Reservefonds finan-
ziert;

- die Ermöglichung der Zurückziehung aus der Gesellschaft von manchen Ak-
tionären ohne Einführung neuer Personen in die Gesellschaft; infolge der
Herabsetzung des Kapitals (z.B. durch die Einziehung des Teils von Aktien)
vergrößern sich dann automatisch die Beteiligungen der übrigen Gesell-
schafter.815

Die Weise der Herabsetzung des Stammkapitals beschreibt der Art. 455 HGG,
nach das Stammkapital  im Wege der Satzungsänderung durch die Reduzierung
des Nominalwerts der Aktien oder die Verschmelzung von Aktien oder durch
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317

die Einziehung eines Teils der Aktien sowie im Falle der Verteilung durch Ab-
scheidung (Absonderung) herabgesetzt werden kann. Der Beschluss über die
Herabsetzung des Stammkapitals sowie die Bekanntmachung über die Einberu-
fung der Hauptversammlung müssen den Grund der Herabsetzung, den Betrag,
um den das Stammkapital herabgesetzt werden soll, und auch die Art der Herab-
setzung bestimmen. Im Fall der Einziehung von Aktien in der Weise des Art.
359 § 7 oder Art. 363 § 5 HGG ersetzt den Hauptversammlungsbeschluss ein
durch den Notar protokollierter Beschluss des Vorstandes. Die Vorschriften des
Abschnitts „Aktiengesellschaft” des HGG, die die geringste Höhe des Stamm-
kapitals sowie der Aktien betreffen, gelten auch für die Herabsetzung des
Stammkapitals. Die beschlossene Herabsetzung des Stammkapitals macht ge-
mäß Art. 456 HGG der Vorstand einmal bekannt, indem er die Gläubiger der
Gesellschaft auffordert, für den Fall, dass sie der Herabsetzung nicht zustimmen,
ihre Einsprüche innerhalb Monatsfrist vom Tag der Bekanntmachung an einle-
gen. Gläubiger, die in dieser Frist begründete Einsprüche eingelegt haben, müs-
sen durch die Gesellschaft befriedigt oder er muss an sie Sicherheit geleistet
werden. Gläubiger, die keinen Einspruch eingelegt haben, werden behandelt, als
ob sie der Herabsetzung des Stammkapitals zugestimmt hätten. Die den Aktio-
nären aus der Herabsetzung des Stammkapitals zustehenden Ansprüche dürfen
von der Gesellschaft frühestens nach Ablauf von sechs Monaten vom Tag der
Bekanntmachung der Eintragung der Herabsetzung des Stammkapitals ins Regi-
ster befriedigt werden. Diese Grundsätze gelten nicht wenn: Trotz der Herabset-
zung des Stammkapitals den Aktionären weder die von ihnen erbrachten Einla-
gen auf Aktien noch sie von der Einbringung von Einlagen in das Stammkapital
befreit werden, und zugleich mit der Herabsetzung des Stammkapitals seine Er-
höhung im Wege einer neuen Emission, deren Aktien vollständig bezahlt wur-
den, mindestens bis zur ursprünglichen Höhe erfolgt, oder die Herabsetzung des
Stammkapitals den Ausgleich von Schulden oder die Übertragung bestimmter
Beträge zum Reservekapital zum Ziel hat; oder die Herabsetzung des Stammka-
pitals folgt in den Fällen, von welchen im Art. 363 § 5 HGG die Rede ist. Wird
das Stammkapital gemäß den zwei letzten Fällen sowie im in Art. 360 § 2 HGG
bestimmten Falle herabgesetzt, überträgt man die Beträge, die aus der Herabset-
zung des Stammkapitals erzielt wurden, auf das getrennte Reservekapital. Dieses
Kapital darf nur zur Deckung von Verlusten genutzt werden. Der Vorstand muss
die Herabsetzung des Stammkapitals zum Zweck der Eintragung ins Register
anmelden (vgl. Art. 458 HGG).
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VII. Kapitalgesellschaften im Rechtsverkehr: Vertretung und Haftung

1. Gesellschaft mit beschränkter Haftung im Rechtsverkehr: Vertretung
und Haftung

1.1. Vertretung in einer GmbH

Zu den Kompetenzen des Vorstandes einer Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung gehört gemäß Art. 201 § 1 HGG die Vertretung und die Geschäftsführung.
Das Recht eines Vorstandsmitglieds zur Vertretung der Gesellschaft bezieht sich
nach Art. 204 HGG auf alle gerichtlichen und außergerichtlichen Tätigkeiten der
Gesellschaft. Dieses Recht kann gegenüber Dritten nicht rechtswirksam be-
schränkt werden. „Im Unterschied zum deutschen GmbH-Recht können Vor-
standsmitglieder einer GmbH nach polnischem Recht nicht wirksam vom Verbot
des Selbstkontrahierens befreit werden“816. Die Weise der aktiven Vertretung
hängt von dem Gesellschaftsvertrag und der Zahl der Mitglieder des Organs ab.
Wenn es ein Einzelvorstand ist und der Gesellschaftsvertrag keine besonderen
Vertretungsgrundsätze vorsieht, hat man es mit der Einzelvertretung zu tun.817

Besteht der Vorstand der Gesellschaft aus mehreren Personen, bestimmt gemäß
Art. 205 HGG der Gesellschaftsvertrag die Art der Vertretung. Wenn der Ge-
sellschaftsvertrag diesbezüglich keine Bestimmungen enthält, ist für die Abgabe
von Erklärungen im Namen der Gesellschaft das Zusammenwirken zweier Vor-
standsmitglieder oder eines Vorstandsmitgliedes zusammen mit einem Prokuri-
sten erforderlich. Diese Vorschrift schließt eine Einzel- oder Gemeinschaftspro-
kura nicht aus und beschränkt nicht die Rechte der Prokuristen, die sich aus den
Vorschriften über die Prokura ergeben. Im Falle der passiven Vertretung, d.h.
Empfang von Willenserklärungen sowie er Zustellung von Schriftstücken an die
Gesellschaft können diese gegenüber einem einzelnen Vorstandsmitglied oder
einem Prokuristen erfolgen. In einem Vertrag zwischen der Gesellschaft und ei-
nem Vorstandsmitglieder sowie in einem Rechtsstreit mit ihm vertritt gemäß
Art. 210 HGG der Aufsichtsrat oder ein durch Beschluss der Gesellschafterver-
sammlung berufener Bevollmächtigter die Gesellschaft.  Diese Vorschrift bildet
eine Ausnahme von dem Grundsatz, dass nur der Vorstand der Gesellschaft ein
berechtigtes Organ zur gerichtlichen und außergerichtlichen Vertretung der Ge-
sellschaft ist. Das Vorstandsmitglied kann nämlich nicht die Verträge mit sich
selber und auch nicht mit anderen Mitgliedern des Vorstandes als Vertreter der
Gesellschaft abschließen. Dagegen kann in den in dieser Vorschrift nicht ge-
nannten Angelegenheiten dem Vorstand nicht das Recht der Vertretung der Ge-
sellschaft entzogen werden. Selbstverständlich kann man auch einen Bevoll-
mächtigte berufen, wenn die Gesellschaft einen Aufsichtsrat hat. Nach Meinung

                                                     
816 Brockhuis/Schnell, HWRO, PL, Kapitel D. I, Rdnr. 51
817 vgl. Kidyba, Prawo handlowe, S. 313
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von Kruczalak ist ein Vertragsschluß zwischen der Gesellschaft und dem Vor-
standsmitglied der nicht mit Art. 210 HGG übereinstimmt, nichtig. Daraus ergibt
sich, dass man nach Art. 204 HGG das Recht der Vertretung der Gesellschaft
nicht mit rechtlicher Wirkung gegen Dritte beschränken kann. Das Vorstands-
mitglied der Gesellschaft ist kein Dritter im Verhältnis zu der Gesellschaft. Der
Vorstand kann also keinen Vertrag mit dem Vorstandsmitglied abschließen, er
kann aber den Aufsichtsrat einschalten oder Bevollmächtigte bestellen. Oben-
stehende Folge ergibt sich auch aus dem Art. 58 ZGB. Der Vertragsabschluss
entgegen Art. 210 HGG wäre nämlich gesetzwidrig, also nichtig.818

1.2. Haftung  in einer GmbH: Grundsatz des Ausschlusses der persönli-
chen Haftung der Gesellschafter, Haftung der GmbH und ihrer Or-
ganenmitglieder

Die Gesellschafter der GmbH haften persönlich nicht für die Verbindlichkeiten
der Gesellschaft (Art. 151 § 4 HGG). Die Gläubiger der Gesellschaft können
ihre Ansprüche ausschließlich gegen das Gesellschaftsvermögen und nicht ge-
gen das Vermögen der Gesellschafter erheben819. Aus dem Vermögen der GmbH
können die Gläubiger  Befriedigung ihrer Ansprüchen verlangen. Sie als die ju-
ristische Person haftet auch für die dritten Personen zugefügten Schäden. Gemäß
Art. 416 ZGB ist eine juristische Person zum Ersatz des Schadens verpflichtet,
den ihr Organ schuldhaft verursacht hat.  Die Ausnahme jedoch von dem Prin-
zip, dass nur die Gesellschaft für eigene  Verpflichtungen haftet, ist Art. 299 § 1
HGG. Eine solche Regelung gab es schon im Handelsgesetzbuch von 1934, ge-
genwärtig findet sie sich im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften820. Er-
weist sich die Zwangsvollstreckung gegen die Gesellschaft als erfolglos, haften
die Vorstandsmitglieder gesamtschuldnerisch für deren Verbindlichkeiten. Ein
Vorstandsmitglieder kann von dieser Haftung befreit werden, wenn es nach-
weist, dass rechtzeitig der Antrag auf Bekanntmachung der Zahlungsunfähigkeit
gestellt wurde sowie das Vergleichsverfahren eingeleitet wurde, oder dass das
Stellen des Antrags auf Bekanntmachung der Zahlungsunfähigkeit oder die
Einleitung des Vergleichsverfahrens nicht schuldhaft unterlassen wurde, oder
dass trotz Unterlassung der Antragstellung auf Bekanntmachung des Konkurses
sowie der Einleitung des Vergleichsverfahrens dem Gläubiger kein Schaden ent-
standen ist. Die Vorschriften dieses Artikels berühren nicht die Vorschriften, die
eine weitergehende Haftung der Vorstandsmitglieder bestimmen. Haben die
Mitglieder des Vorstands vorsätzlich oder fahrlässig falsche Angaben gemacht
                                                     
818 Kruczalak, PHZW, S. 170
819 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 298
820 Sie ist geregelt im Kapitel VII. Zivilrechtliche Verantwortung. der Teil I. Gesellschaft mit
beschränkter Haftung des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG
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bei der Erklärung, dass die Einlagen zur Deckung des Stammkapitals durch alle
Gesellschafter vollständig erbracht wurden, oder bei der Erklärung, dass die
Einlagen auf das erhöhte Stammkapital vollständig geleistet wurden, haften sie
gegenüber den Gläubigern der Gesellschaft gesamtschuldnerisch821 mit der Ge-
sellschaft für drei Jahre von der Eintragung der Gesellschaft oder der Registrie-
rung der Erhöhung des Stammkapitals an. Diese Bestimmung betrifft also die
Haftung gegenüber den Gläubigern (Art. 291 HGG). Wichtig ist auch Art. 292
HGG, der bestimmt, dass zum Ersatz verpflichtet ist, wer bei der Gründung der
Gesellschaft entgegen den rechtlichen Vorschriften der Gesellschaft aus eigener
Schuld einen Schaden zugefügt hat. Diese Bestimmung betrifft die Haftung ge-
genüber der Gesellschaft in Gründung und dem ihr vorangehenden Stadium
(Vorgründungsgesellschaft).  Gemäß Art. 293 HGG haftet ein Mitglied des Vor-
stands, des Aufsichtsrats oder der Revisionskommission und der Abwickler ge-
genüber der Gesellschaft für den Schaden, den sie durch ein dem Gesetz oder
den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages widersprechendes Handeln oder
Unterlassen verursacht haben, es sei denn, dass sie keine Schuld trifft. Ein Mit-
glied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder der Revisionskommission oder ein
Abwickler muss bei der Ausübung seiner Pflichten die Sorgfalt aufbringen, die
sich aus dem beruflichen Charakter ihrer Tätigkeit ergibt. Dies betrifft also die
Haftung für unerlaubte Handlungen (ex delicto – Art. 415 ff. ZGB) und auch die
Haftung für Nichterfüllung von Schuldverhältnissen (ex contractu – Art. 471 ff.
ZGB)822. Wenn dagegen ein Schaden bei Gründung der Gesellschaft und nach
Art. 293 § 1 HGG von mehreren Personen gemeinsam verursacht wurde, haften
sie für den Schaden als Gesamtschuldner (Art. 294 HGG). Da das HGG nicht
die gesamtschuldnerische Haftung regelt, finden die Vorschriften des ZGB über
diese Haftung Anwendung, d.h. die Art. 366 - 378 ZGB. Erhebt die Gesellschaft
nicht innerhalb eines Jahres ab Bekanntwerden des Schadens Klage auf Ersatz
des zugefügten Schadens, kann jeder Gesellschafter Klage auf Ersatz des zuge-
fügten Schadens zugunsten der Gesellschaft erheben. Stellt sich heraus, dass die
Klage unbegründet war und der Kläger in bösem Glauben oder grob fahrlässig
gehandelt hat, ist er verpflichtet, einen dem Beklagten zugefügten Schaden zu
ersetzen. Wurde die Klage von einem Gesellschafter aufgrund der hier bespro-
chenen Regeln gegen die Gesellschaft sowie im Falle der Zahlungsunfähigkeit
der Gesellschaft erhoben, können sich die zum Schadenersatz verpflichteten
Personen weder auf einen Beschluss der Gesellschafter berufen, der ihnen die
Entlastung erteilt, noch auf einen von der Gesellschaft erklärten Verzicht auf
eine Entschädigung. Jener Anspruch auf Schadensersatz verjährt mit Ablauf von
drei Jahren ab dem Tag, an dem die Gesellschaft von dem Schaden und von der
zum Schadenersatz verpflichteten Person Kenntnis erlangt. In jedem Fall ver-
jährt der Anspruch mit Ablauf von zehn Jahren ab dem Tag, an dem das scha-

                                                     
821 s. die Vorschriften über Gesamtschuldverhältnisse Art. 366 ff. ZGB
822 vgl. Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 445/446
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densverursachende Ereignis eingetreten ist. Die Klage auf Schadenersatz gegen
Mitglieder der Organe der Gesellschaft, also auch gegen Vorstandsmitglieder
und gegen die Abwickler, wird am Sitz der Gesellschaft erhoben. Eine zusätzli-
che wichtige Information enthält Art. 300 HGG, der bestimmt, dass die Vor-
schriften über die zivilrechtliche Verantwortung in einer GmbH die Rechte der
Gesellschafter oder Dritter auf Ersatz nach allgemeinen Grundsätzen unbe-
schränkt lassen. Es handelt sich also um den Schadenersatz aus unerlaubten
Handlungen (Art. 415 ff. ZGB) sowie Schadenersatz bei der Nichterfüllung von
Schuldverhältnissen (Art. 471 ff. ZGB).
Darüber hinaus gibt es im polnischen Gesellschaftsrecht keine „Durchgriffshaf-
tung“ der GmbH-Gesellschafter.

2. Aktiengesellschaft im Rechtsverkehr: Vertretung und Haftung

2.1. Vertretung in einer AG

Die Vertretung beruht auf der Vornahme von Rechtsgeschäften nach außen, in
der Regel auf vorher getroffenen inneren Entscheidungen durch dazu ermäch-
tigte Rechtsträger, im gegebenen Fall des Organs der Gesellschaft.823 Der Vor-
stand vertritt gemäß Art. 368 HGG die Gesellschaft. Die Vertretung kann auch
gemeinschaftlich sein. Wenn der Vorstand aus mehreren Personen besteht, sind
gemäß Art. 371 HGG alle Mitglieder gemeinsam verpflichtet und berechtigt, die
Angelegenheiten der Gesellschaft gemeinschaftlich zu vertreten, wenn die Sat-
zung nichts anderes bestimmt. Besteht nach Art. 373 HGG der Vorstand der Ge-
sellschaft aus mehreren Personen, bestimmt die Satzung die Art der Vertretung
der Gesellschaft. Enthält die Satzung keinerlei Bestimmungen über diesen Ge-
genstand, ist für die Abgabe von Erklärungen und die Unterzeichnung im Na-
men der Gesellschaft das Zusammenwirken von zwei Vorstandsmitgliedern er-
forderlich, oder auch eines Vorstandsmitglieds zusammen mit einem Prokuri-
sten. Die Bestellung eines Prokuristen bedarf der Zustimmung aller Vorstands-
mitglieder. Die Prokura kann von jedem Vorstandsmitglied widerrufen werden.
Wenn die Satzung weder dem Aufsichtsrat noch der Hauptversammlung das
Recht zuerkennt, die Geschäftsordnung des Vorstands zu beschließen oder zu
bestätigen, kann der Vorstand seine Geschäftsordnung selbst beschließen. Ge-
genüber der Gesellschaft abzugebende Erklärungen sowie die Zustellung von
Schriftstücken können gegenüber einem einzelnen Vorstandsmitglied oder dem
Prokuristen vorgenommen werden. Diese Grundsätze schließen nicht die Be-
stellung einer Einzel- oder Gesamtprokura aus und beschränken nicht die Rechte
der Prokuristen, die sich aus den Vorschriften über die Prokura ergeben. Man
                                                     
823 Szajkowski, PSH, S. 605
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sollte jedoch eine gewisse Beschränkung der Vertretung, die Art. 375 HGG ent-
hält, beachten. Gegenüber der Gesellschaft unterliegen die Vorstandsmitglieder
den Beschränkungen, die im Gesetzbuch824, in der Satzung und in der Ge-
schäftsordnung des Vorstandes sowie in den Beschlüssen von Aufsichtsrat und
Hauptversammlung bestimmt sind. Nach dem neu eingefügten Art. 3751 HGG
dürfen die Gesellschafterversammlung und der Aufsichtsrat keine bindenden
Empfehlungen betreffend der Geschäftsführung der Gesellschaft für den Vor-
stand ausgeben. „Im Unterschied zum deutschen Recht können Vorstandsmit-
glieder einer nach polnischem Recht gegründeten AG nicht vom Verbot des
Selbstkontrahierens befreit werden und deshalb keine Geschäfte mit sich selbst
eingehen“825. In Verträgen zwischen der Aktiengesellschaft und Vorstandsmit-
gliedern sowie Rechtsstreitigkeiten mit diesen wird die Gesellschaft durch den
der Aufsichtsrat oder Bevollmächtigte, die von der Hauptversammlung berufen
wurde, vertreten (Art. 379 § 1 HGG).826

Im in Art. 303 § 2 HGG beschriebenen Falle, also wenn alle Aktien einem einzi-
gen Aktionär oder einem einzigen Aktionär und der Gesellschaft zustehen827,
und der Aktionär gleichzeitig alleiniges Vorstandsmitglied der Gesellschaft ist,
findet die Vorschrift des § 1 des Art. 379 HGG keine Anwendung. In dieser Si-
tuation gilt Art. 379 § 2 HGG, nach dem ein Rechtsgeschäft zwischen diesem
Aktionär und der durch ihn vertretenen Gesellschaft der notariellen Beurkun-
dung bedarf. Über jede Vornahme eines solchen Rechtsgeschäfts benachrichtigt
der Notar das Registergericht.

2.2. Haftung in einer AG: Grundsatz des Ausschusses der persönlichen
Haftung der Aktionäre, Haftung der AG und ihrer Organenmitglie-
der

Mit Sicherheit kann man sagen, dass einer der Gründe der Schaffung der Akti-
engesellschaft der Bedarf der Beschränkung der persönlichen Haftung der Be-
teiligten in gegebenen wirtschaftlichen Unternehmungen war.
In der früheren Doktrin findet sich sogar der Hinweis, dass das Fehlen der per-
sönlichen Haftung der Aktionäre, außer der Pflicht der Einzahlung auf Aktien,
eine Art Magna Charta des Aktionärs darstellt.828

Dieses Prinzip ist in Art. 301 § 5 HGG formuliert, nämlich, dass die Aktionäre
nicht für Verbindlichkeiten der Gesellschaft haften. Die Haftung in der Aktien-

                                                     
824 im Abschnitt II. „Aktiengesellschaft”, des III. Buches. Kapitalgesellschaften des HGG
825 Brockhuis/Schnell, HWRO, PL, Kapitel D. I, Rdnr. 77
826 weitere Ausführungen s. auch Unterkapitel: „Rolle,  Kompetenzen und Funktionieren des
Vorstandes einer AG. Beschlussfassung“, S. 233
827 s. auch S. 206
828 Okolski, Natura stosunku korporacyjnego spolki akcyjnej,  S. 7
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gesellschaft ist im Unterabschnitt 8. „Zivilrechtliche Haftung” der Teil II. Akti-
engesellschaft des III. Buches. Kapitalgesellschaften geregelt sowie im V. Buch
Strafvorschriften. Für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft haftet die Aktien-
gesellschaft. Die AG als die juristische Person haftet auch für die dritten Perso-
nen zugefügten Schaden. Gemäß Art. 416 ZGB ist nämlich eine juristische Per-
son zum Ersatz des Schadens verpflichtet, den ihre Organe schuldhaft verursacht
haben.  Die Vorschriften  der Art. 479 - 490 HGG regeln dagegen die Grundsät-
ze der zivilrechtlichen Haftung der Gründer der Aktiengesellschaft, der Vor-
standsmitglieder und Abwickler, Aufsichtsratsmitglieder sowie anderer Perso-
nen. Zunächst geht es um falsche Angaben. Geben die Vorstandsmitglieder in
der Erklärung, dass die in der Satzung vorgeschriebenen Einzahlungen auf Akti-
en und Sacheinlagen ordnungsgemäß geleistet worden sind, oder in der Erklä-
rung, dass die Einbringung dieser Einlagen in die Gesellschaft gemäß den Be-
stimmungen der Satzung vor Ablauf eines Jahres nach der Registrierung der Ge-
sellschaft gesichert ist, oder der Erklärung, dass die Einlagen für die Aktien ein-
gebracht wurden, vorsätzlich oder fahrlässig falsche Daten an, haften sie gegen-
über den Gläubigern der Gesellschaft drei Jahre lang vom Tag der Registrierung
der Gesellschaft oder der Registrierung der Erhöhung des Stammkapitals an ge-
samtschuldnerisch mit der Gesellschaft. Falsche Angaben bei der Errichtung
oder Eintragung der Gesellschaft sind auch strafbar. Wer sich an der Gründung
einer Gesellschaft beteiligt und dabei der Gesellschaft entgegen den rechtlichen
Vorschriften schuldhaft einen Schaden zufügt, ist zum Schadenersatz verpflich-
tet. Insbesondere haftet, wer in der Satzung, in Berichten, Stellungnahmen, Be-
kanntmachungen und Eintragungen falsche Daten angibt oder sich an ihrer An-
gabe beteiligt oder diese Daten in anderer Weise verbreitet. Entsprechendes gilt,
wenn in diesen Dokumenten für die Entstehung der Gesellschaft wesentliche
Daten verheimlicht werden, die die Sacheinlagen betreffen. Ferner haftet, wer
beim Erwerb eines Gutes sowie bei den Aktionären oder anderen Personen zu-
stehenden Vergütungen oder besonderen Vorteilen, oder bei Handlungen zur
Erlangen der Registrierung der Gesellschaft auf Grundlage eines Dokuments
mitwirkt, das falsche Angaben enthält. Strafbar sind falsche Angaben in Be-
kanntmachungen und Eintragungen. Wer an der Ausgabe von unmittelbar durch
die Gesellschaft oder durch Vermittlung dritter Personen ausgegebenen Aktien,
Obligationen oder anderen Titeln auf Gewinnbeteiligung oder Vermögensver-
teilung teilnimmt, ist zum Schadenersatz verpflichtet, wenn er in Veröffentli-
chungen oder Eintragungen falsche Daten veröffentlicht oder auf andere Weise
diese Daten verbreitet oder bei der Angabe von Daten über den Vermögensbe-
stand der Gesellschaft Umstände verschweigt, die auf Grund zwingender Vor-
schriften offenbart werden müssen. Der Gesetzgeber bestraft auch die Auszah-
lungen von unangemessener Vergütung. Wer sich oder einer dritten Person bei
der Gründung einer Aktiengesellschaft oder der Erhöhung ihres Stammkapitals
schuldhaft ein Entgelt, das gegenüber dem tatsächlichen Wert der Sacheinlagen
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oder des erworbenen Gutes maßlos überhöht ist oder auch eine Vergütung oder
besondere Vorteile zukommen lässt, die außer Verhältnis zu den erbrachten
Dienstleistungen stehen, ist zum Ersatz des der Gesellschaft zugefügten Scha-
dens verpflichtet. Die Grundlage der Haftung kann ferner die nicht richtige Prü-
fung des Jahresabschlussberichts darstellen. Wer bei der Prüfung des Jahresab-
schlussberichts der Gesellschaft schuldhaft zulässt, dass der Gesellschaft ein
Schaden zugefügt wird, ist zum Schadenersatz verpflichtet. Die Schäden können
verschiedene Organmitglieder oder Abwickler zufügen.  Mitglieder des Vor-
standes oder Aufsichtsrates sowie Abwickler haften gegenüber der Gesellschaft
für den Schaden, den sie ihr durch ein rechtswidriges oder satzungswidriges Tun
oder Unterlassen zugefügt haben, es sei denn, es trifft sie keine Schuld. Die Mit-
glieder des Vorstandes, des Aufsichtsrates und die Abwickler müssen auf die
Erfüllung ihrer Pflichten die Sorgfalt verwenden, die sich aus dem beruflichen
Charakter ihrer Tätigkeit ergibt. Wenn ein Schaden (wie er in Art. 480 bis 484
HGG beschrieben ist) durch mehrere Personen gemeinschaftlich zugefügt wur-
de, haften sie für den Schaden gesamtschuldnerisch. Erhebt die Gesellschaft
nicht innerhalb einer Frist von einem Jahr seit dem Tag des Bekanntwerdens der
schadensverursachenden Handlung Klage auf Schadenersatz, kann jeder Aktio-
när und jede Person, der die Beteiligung am Gewinn oder an der Vermögens-
verteilung zusteht, auf Zahlung von Schadenersatz an die Gesellschaft klagen.
Auf Antrag des Beklagten kann das Gericht die Hinterlegung einer Kaution an-
ordnen, um den Beklagten gegen die drohende Gefahr eines Schadens abzusi-
chern; die Höhe und Art der Kaution bestimmt das Gericht nach seinem Ermes-
sen. Wird innerhalb der vom Gericht bestimmten Frist die Kaution nicht hinter-
legt, wird die Klage zurückgewiesen. Für die Kaution steht dem Beklagten das
Vorrecht vor allen anderen Gläubigern des Klägers zu. Erweist sich die Klage
als unbegründet und hat der Kläger bei ihrer Erhebung bösgläubig oder grob
fahrlässig gehandelt, ist er zum Ersatz des dem Beklagten zugefügten Schadens
verpflichtet. Im Fall der Klageerhebung (aufgrund Art. 486 § 1 HGG) sowie im
Falle der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft können sich die zum Schadener-
satz verpflichtete Personen jedoch nicht auf einen Beschluss der Hauptver-
sammlung berufen, der ihnen Befreiung erteilt, noch auf einen von der Gesell-
schaft ausgesprochenen Verzicht auf die Schadenersatzforderungen. Die Scha-
denersatzforderung verjährt mit Ablauf von drei Jahren von dem Tag an, an dem
die Gesellschaft vom Schaden und von der zum Ersatz verpflichteten Person
Kenntnis erhält. In jedem Fall verjährt die Forderung mit Ablauf von fünf Jahren
von dem Tag an, an dem das schadensverursachende Ereignis stattgefunden hat.
Die Klage auf Schadenersatz gegen Organmitglieder der Gesellschaft und Ab-
wickler muss am Ort des Gesellschaftssitzes eingereicht wird. Die Grundsätze
über die zivilrechtlichen Haftung berühren nach Art. 490 HGG nicht das Recht
der Aktionäre und anderer Personen zur Geltendmachung von Schadenersatz auf
Grund der allgemeinen Vorschriften. Es handelt sich also um die Schadenersatz
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bei unerlaubten Handlungen (Art. 417 ff. ZGB) sowie bei Nichterfüllung von
Schuldverhältnissen (Art. 471 ff. ZGB), wenn ein Aktionär oder eine dritte Per-
son durch einen Vertrag mit der Gesellschaft verbunden waren.

VIII. Ausschluß eines Gesellschafters/Aktionärs aus den Kapitalgesell-
schaften

1. Ausschluß eines Gesellschafters aus der Gesellschaft mit beschränkter
Haftung

Das Ausschluß eines Gesellschafters aus einer Gesellschaft mit beschränkter
Haftung regeln die Art. 266 – 269 HGG. Aus wichtigen Gründen, die einen be-
stimmten Gesellschafter betreffen, kann das Gericht auf Verlangen aller übrigen
Gesellschafter dessen Ausschluß anordnen, wenn die Anteile der Gesellschafter,
die den Ausschluß verlangen, mehr als die Hälfte des Stammkapitals darstellen.
Der Gesellschaftervertrag kann das Recht zur Einreichung der Klage auch einer
kleineren Anzahl von Gesellschaftern zubilligen, sofern ihre Anteile mehr als
die Hälfte des Stammkapitals darstellen. In diesem Fall muss gegen alle übrigen
Gesellschafter geklagt werden. Der HGG regelt die Möglichkeit des Aus-
schlußes eines Gesellschafters ohne Auflösung dieser Gesellschaft. Vor dem
Hintergrund der europäischen Regelungen stellt das polnische Recht eine Aus-
nahme dar.829 Die Gründe des Ausschlusses können objektiv (z.B. dauerhafte
Krankheit), subjektiv (Schikane der Gesellschafter), verschuldet oder unver-
schuldet sein.830 Die Anteile eines ausgeschlossenen Gesellschafters müssen von
Gesellschaftern oder Dritten übernommen werden. Der Ausschluß eines Gesell-
schafters darf also nicht zur Herabsetzung des Stammkapitals führen. Den Preis
setzt das Gericht nach dem tatsächlichen Wert am Tag der Klagezustellung fest.
Das über den Ausschluß entscheidende Gericht bestimmt die Frist, innerhalb
derer dem ausgeschlossenen Gesellschafter der Übernahmepreis samt Zinsen seit
dem Tage der Klagezustellung gezahlt werden muss. Wird der Preis innerhalb
dieser Frist nicht bezahlt oder bei Gericht hinterlegt, wird die Anordnung des
Ausschlusses unwirksam. Ist die Anordnung des Ausschlusses aus den hier ge-
nannten Gründen unwirksam geworden, hat der unwirksam ausgeschlossene Ge-
sellschafter das Recht, von den Klägern Schadenersatz zu fordern. Es geht um
Schadenersatz in Rahmen des sog. negativen Interesses. Der Gegenstand des
Ersatzes sind bestimmte Verluste, wie z. B. der Anspruch auf  wegen der Klage
nicht ausgezahlte Dividende, der Anspruch auf Erstattung die Prozesskosten und

                                                     
829 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 423
830 ibidem, S. 424
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der Kosten der Fahrt zu Verhandlungen831. Das Gericht kann zum Zwecke der
Klagesicherung aus wichtigen Gründen den Gesellschafter von der Ausübung
der Rechte aus seinem Anteil suspendieren. Das schließt nicht die Möglichkeit
der Sicherung auf andere Weise aus, die in der ZPO vorgesehen ist (vgl. Art.
755 ZPO). Die Sicherung kann sowohl die Rechte als auch die Pflichten des Ge-
sellschafters betreffen.832  Ein rechtskräftig ausgeschlossener Gesellschafter,
dessen Anteile fristgerecht bezahlt wurden, gilt bereits mit dem Tag der Zustel-
lung der Klage an ihn als aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Dies hat auf die
Wirksamkeit von Geschäften, an denen er in der Gesellschaft nach Zustellung
der Klageschrift teilgenommen hat, jedoch keinen Einfluss. Man nimmt also an,
dass der Gesellschafter mit dem Zeitpunkt der Zustellung der Klage und nicht
mit dem Datum des rechtskräftigen Gerichtsurteils ausgeschlossen ist. Wenn der
Gesellschafter nach der Klageerhebung bestimmte Leistungen bekommen hat,
spricht man von nicht zustehenden Leistungen (Art. 410 i.V.m. Art. 405 - 409
ZGB).833

Den Ausschluß eines Gesellschafters aus einer GmbH darf man nicht mit der
Einziehung der Anteile oder Kündigung der Anteile sowie mit einer anderen
Regelung der HGG, kraft deren es zur Änderung der Rechtsträger in der Gesell-
schaft kommt, verwechseln834.

2. Ausschluß eines Aktionärs aus der Aktiengesellschaft

Das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften enthält die Möglichkeit der
zwingenden Ausschließung des Aktionärs aus der Aktiengesellschaft. Sie kann
erfolgen im Wege der zwingenden Einziehung von Aktien (Art. 359 HGG) –
siehe Unterkapitel: „Stammkapital und Aktien in einer Aktiengesellschaft“ -
oder des Zwangskaufs von Aktien (Art. 418 HGG) – siehe Unterkapitel.
„Stammkapital und Aktien in einer Aktiengesellschaft“.

                                                     
831 vgl. ibidem S. 425
832 ibidem, S. 425/426
833 ibidem
834 vgl. ibidem, S. 426
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IX. Beendigung der Tätigkeit der Kapitalgesellschaften: Auflösung und
Abwicklung

1. Beendigung der Tätigkeit einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

1.1. Auflösung einer GmbH

Unter die Auflösung der Gesellschaft versteht man die Änderungen in der Sphä-
re einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung als einer Korporation der Gesell-
schafter, die in der Folge der Entscheidung des berechtigten Organs (Gericht,
Gesellschafterversammlung oder Gesellschaftern) entstehen, sowie den Über-
gang der Gesellschaft in die Abwicklungsphase, nach deren Beendigung das Lö-
schen der Gesellschaft aus dem Register folgt. Das beendet endgültig ihr rechtli-
ches Bestehen.835  Der Art. 270 HGG über die Auflösung der Gesellschaft und
Art. 271 HGG über die Auflösung durch Urteil nennen Gründe der Auflösung
der Gesellschaft. Es handelt sich um die im Gesellschaftsvertrag genannten so-
wie die in späteren Beschlüsse der Gesellschafter enthaltenen Gründe. Das kön-
nen objektive oder subjektive Gründe sein, z.B. der Ablauf der Zeit, für welche
die Gesellschaft abgeschlossen war, Tod eines Gesellschafters, Unfähigkeit ei-
nes Gesellschafters zur Geschäftsführung, Zahlungsunfähigkeit eines Gesell-
schafters, Verluste im Stammkapital, Kündigung des Gesellschaftsvertrages
durch Gesellschafter, Streit unter Gesellschaftern etc.). Zu den anderen Gründen,
die Art. 270 HGG vorsieht, gehört: Ein Beschluss der Gesellschafter über die
Auflösung der Gesellschaft oder über die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft
ins Ausland, der in einem durch einen Notar aufgenommenem Protokoll enthal-
ten ist; die Bekanntgabe der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft; sonstige
rechtlich vorgesehene Gründe. Die Auflösung kann auch durch gerichtliches
Urteil erfolgen. Diese Auflösung behandelt der erwähnte Art. 271 HGG, aus de-
nen ergibt sich das, dass außer den in Art. 21 HGG836 genannten Fällen das Ge-
richt durch Urteil die Auflösung der Gesellschaft aussprechen kann auf Verlan-
gen eines Gesellschafters oder eines Organmitgliedes der Gesellschaft, wenn die
Erreichung des Gesellschaftszwecks unmöglich ist oder sich andere wichtige
Gründe, die durch das Gesellschaftsverhältnis hervorgerufen worden sind, erge-
ben; oder auf Verlangen eines im Gesetz bestimmten staatlichen Organs, wenn
eine rechtsverletzende Tätigkeit der Gesellschaft öffentliche Interessen gefähr-
det. Auflösungsgründe enthalten auch andere Rechtsakte, vor allem das Gesetz
über das Landes-Gerichtsregister. Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens der
Gesellschaft, die aufgrund der Vorschriften des Insolvenzrechtes durchgeführt
worden ist, kann nicht durch Willensentscheidung der Gesellschafter beseitigt

                                                     
835 Szajkowski, PSH, S. 435/436
836 s. Unterkapitel: „Entstehung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung“, S. 208
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werden.837 Wie sich aus Art. 289 HGG ergibt, erfolgt im Falle der Zahlungsun-
fähigkeit der Gesellschaft ihre Auflösung nach Abschluss des Konkursverfah-
rens mit der Löschung im Register. Den Antrag auf Löschung im Register reicht
der Konkursverwalter ein. Die Gesellschaft wird nicht aufgelöst, wenn das Ver-
fahren mit einem Vergleich endet oder aus anderen Gründen aufgehoben oder
eingestellt wird.
Nach der Durchführung der Abwicklung und der Löschung der Gesellschaft aus
dem Register gilt die Gesellschaft als erloschen (Art. 272 HGG).

1.2. Abwicklung einer GmbH

Bis zum Tag der Einreichung des Antrages auf Löschung der Gesellschaft im
Register kann ein einstimmiger Beschluss aller Gesellschafter über das weitere
Fortbestehen der Gesellschaft ihre Abwicklung verhindern, außer wenn ein Or-
ganmitglied der Gesellschaft, das nicht Gesellschafter ist, oder ein staatliches
Organ die Auflösung verlangt, oder in den in Art. 21 HGG genannten Fällen.
Die Eröffnung der Abwicklung erfolgt mit dem Tag der Rechtskraft der gericht-
lichen Entscheidung über die Auflösung der Gesellschaft, der Fassung eines Be-
schlusses über die Auflösung der Gesellschaft durch die Gesellschafter oder des
Entstehen einen anderen Gründe für ihre Auflösung. Die Abwickler geben die
Auflösung der Gesellschaft und die Eröffnung der Abwicklung bekannt und for-
dern die Gläubiger auf, ihre Forderungen innerhalb von drei Monaten ab dem
Tag der Bekanntgabe anzumelden. Die Gesellschaft in Abwicklung behält ihre
Rechtspersönlichkeit und unterliegt mit gewissen Änderungen der bisherigen
Vorschriften.838 Die Eröffnung der Abwicklung bewirkt gemäß Art. 284 HGG
das Erlöschen der Prokura.  Während der Dauer der Abwicklung darf keine Pro-
kura erteilt werden. Die vorgenommenen rechtlichen Handlung durch den Pro-
kuristen während der Dauer der Abwicklung wären kraft Gesetzes nichtig (Art.
58 § 1 ZGB). Für die Gesellschaft während der Abwicklung gelten die Vor-
schriften betreffend die Organe der Gesellschaft, die Rechte und Pflichten der
Gesellschafter, wenn die Vorschriften des Gesetzbuches839 nichts anderes be-
stimmen und sich aus dem Zweck der Abwicklung nichts anderes ergibt. Die
Abwicklung wird unter der Firma der Gesellschaft mit dem Zusatz „w likwi-
dacji“ („in Abwicklung”) durchgeführt. Während der Abwicklung dürfen den
Gesellschaftern auch nicht anteilige Gewinne ausgezahlt werden noch darf vor
Begleichung sämtlicher Verbindlichkeiten die Verteilung des Gesellschaftsver-
mögens vorgenommen werden. Nachschüsse dürfen nur mit Zustimmung aller
                                                     
837 Kruczalak, PHZW, S. 179
838 ibidem, S. 179
839 im Abschnitts „Gesellschaft mit beschränkter Haftung”, des III. Buches. Kapitalgesell-
schaften des HGG



329

Gesellschafter beschlossen werden. Die Abwicklung wird durch Abwickler
durchgeführt. Wer ein Abwickler sein kann, beschreibt Art. 276 HGG. Die Ab-
wickler sind die Mitglieder des Vorstands, wenn der Gesellschaftsvertrag oder
ein Beschluss der Gesellschafter nichts anderes bestimmt. Wenn der Gesell-
schaftervertrag nichts anderes bestimmt, können die Abwickler durch Beschluss
der Gesellschafter abberufen werden. Abwickler, die vom Gericht berufen wor-
den sind, können nur vom Gericht abberufen werden. Entscheidet das Gericht
über die Auflösung der Gesellschaft, kann es gleichzeitig Abwickler bestellen.
Auf Antrag von davon betroffenen Personen kann das Gericht aus wichtigen
Gründen Abwickler abberufen und andere ernennen. Das Gericht, das die Ab-
wickler ernannt hat, bestimmt die Höhe ihrer Vergütung. Die Abwickler kann
man nach der Art ihrer Bestellung in drei Kategorien einteilen: die gesetzlichen
Abwickler – die Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft, die durch Gesell-
schafterbeschluss berufenen Abwickler und die durch das Gericht berufenen
Abwickler im Fall gerichtlicher Auflösung der Gesellschaft. Während der Ab-
wicklung der Gesellschaft ist nicht mehr der Vorstand der Gesellschaft für die
Gesellschaft tätig, denn seine Funktionen üben die Abwickler aus840. Die Ab-
wickler unterliegen den Vorschriften, die die Vorstandsmitglieder betreffen (Art.
201 - 211 HGG), wenn die Vorschriften des HGG nichts anderes bestimmen.
Die Abwickler sind berechtigt und verpflichtet beim Gericht die Eröffnung der
Abwicklung anzumelden. Zu der Tätigkeit der Abwickler gehören nach Art. 282
HGG folgende Aufgaben: Die laufenden Geschäfte der Gesellschaft abzuschlie-
ßen, die Forderungen einzuziehen, die Schulden zu begleichen und das Vermö-
gen der Gesellschaft zu veräußern. Neue Geschäfte dürfen sie nur dann vorneh-
men, wenn dies zur Beendigung der laufenden Angelegenheiten notwendig ist.
Immobilien können im Wege der öffentlichen Versteigerung und freihändig ver-
äußert werden, jedoch nur kraft Beschlusses der Gesellschafterversammlung und
zu einem Preis, der nicht niedriger ist als der durch die Gesellschafter beschlos-
sene. Im Innenverhältnis sind die Abwickler verpflichtet, die Beschlüsse der Ge-
sellschafter zu befolgen. Die vom Gericht bestellten Abwickler sind verpflichtet,
die von den Gesellschaftern einstimmig gefassten Beschlüsse zu befolgen. Die
Abwickler müssen nach Art. 281 HGG eine Bilanz der Abwicklungseröffnung
aufstellen. Diese Bilanz legen sie der Gesellschafterversammlung zur Bestäti-
gung vor. Darüber hinaus müssen sie nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres
der Gesellschafterversammlung einen Bericht über ihre Tätigkeit und einen Jah-
resabschlussbericht vorlegen. Selbstverständlich müssen in diese Bilanz alle Be-
stände der Aktiva mit ihrem Verkaufswert aufgenommen werden. Die Abwick-
ler sind im Rahmen ihren Kompetenzen zur Geschäftsführung sowie zur Ver-
tretung der Gesellschaft berechtigt. Beschränkungen der Kompetenzen der Ab-
wickler entfalten gegenüber Dritten keine rechtliche Wirkung. Gegenüber gut-
gläubigen Dritten werden die von Abwickler vorgenommenen Geschäfte als
                                                     
840 Kruczalak, OZKSH, Komentarz, S. 431
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Abwicklungsgeschäfte angesehen. Im Vermögen der Gesellschaft sollten die
Abwickler die Beträge zur Befriedigung oder Sicherstellung eventueller Gläubi-
ger absichern. Wie der Art. 285 HGG bestimmt, müssen die Beträge, die zur Be-
friedigung oder Sicherstellung an die den Gesellschaftern bekannten Gläubiger
erforderlich sind, die sich nicht gemeldet haben oder deren Forderungen noch
nicht fällig oder streitig sind, beim Gericht hinterlegt werden. Dagegen darf die
Verteilung des nach Befriedigung oder Sicherstellung an die Gläubiger verblei-
benden Vermögens nicht vor Ablauf von sechs Monaten ab dem Tag der Be-
kanntmachung über die Abwicklungseröffnung und der Aufforderung an die
Gläubiger erfolgen. Dieses Vermögen wird unter den Gesellschaftern im Ver-
hältnis ihrer Anteile verteilt. Der Gesellschaftsvertrag kann jedoch andere
Grundsätze der Vermögensverteilung bestimmen. Die Gläubiger der Gesell-
schaft, die ihre Forderungen nicht fristgemäß angemeldet haben und der Gesell-
schaft nicht bekannt waren (säumige Gläubiger) können die Befriedigung ihrer
Forderungen aus dem noch nicht verteilten Gesellschaftsvermögen verlangen.
Die Gesellschafter, die vor Ablauf von sechs Monaten vom Tag der Bekanntma-
chung über die Abwicklungseröffnung den ihnen zustehenden Teil des Gesell-
schaftsvermögens in gutem Glauben erhalten haben, sind nicht zur Rückerstat-
tung zum Zwecke der Deckung der Forderungen der Gläubiger verpflichtet.
Nach der Bestätigung des Jahresabschlussberichts durch die Gesellschafterver-
sammlung am Tag vor der Verteilung des übrigen Vermögens unter den Gesell-
schaftern und nach der Befriedigung oder Sicherung der Gläubiger (Abwick-
lungsbericht) und nach der Beendigung der Abwicklung müssen die Abwickler
den Abwicklungsbericht am Sitz der Gesellschaft bekannt machen und ihn dem
Registergericht zusammen mit dem Antrag auf Löschung der Gesellschaft im
Register vorlegen. Wenn die zum Zwecke der Bestätigung des Abwicklungsbe-
richts einberufene Gesellschafterversammlung wegen Fehlens des Quorums
nicht stattfindet, müssen die Abwickler die og. Handlungen ohne Bestätigung
des Berichts durch die Gesellschafterversammlung durchführen. Die Bücher und
Unterlagen der aufgelösten Gesellschaft werden einer im Gesellschaftsvertrag
oder in einem Beschluss der Gesellschafter benannten Person zur Verwahrung
übergeben. Wurde keine Person benannt, bestimmt das Gericht den Verwahrer.
Mit Ermächtigung des Gerichts können Gesellschafter und Personen, die ein
rechtliches Interesse daran haben, Bücher und Unterlagen einsehen. Die Ab-
wickler haben auch eine Unterrichtungspflicht, nämlich über die Auflösung der
Gesellschaft unter Beifügung einer Abschrift des Abwicklungsberichts an das
zuständige Finanzamt.
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2. Beendigung der Tätigkeit einer Aktiengesellschaft

2.1. Auflösung einer AG

Unter „Auflösung” versteht man eine Änderung der rechtlichen Situation der
Aktiengesellschaft in der Weise, dass sie in ein Abwicklungsstadium eintritt,
dass sie aber für diese begrenzte Zeit als juristische Person weiter besteht. Die
Auflösung841 der Gesellschaft können gemäß Art. 459 HGG verschiedene Grün-
de bewirken: die in der Satzung bestimmten Gründe; ein Beschluss der Haupt-
versammlung über die Auflösung der Gesellschaft oder über die Verlegung ins
Ausland; die Bekanntmachung der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder
andere gesetzlich vorgesehene Gründe. Bis zum Tag der Einreichung eines An-
trags auf Löschung der Gesellschaft im Register kann die Auflösung durch einen
Beschluss der Hauptversammlung verhindert werden, der mit der für Sat-
zungsänderungen erforderlichen Mehrheit der Stimmen unter Anwesenheit von
mindestens die Hälfte des Stammkapitals vertretenden Aktionären gefasst wird.
Das gilt nicht für den Fall, dass die Auflösung kraft gerichtlicher Anordnung
erfolgt.

2.2. Abwicklung einer AG

Mit dem Zeitpunkt der Auflösung geht sie in die Abwicklungsphase. Die Rolle
des Vorstands übernehmen die Abwickler der Gesellschaft. Die Eröffnung der
Abwicklung erfolgt gemäß Art. 461 HGG mit dem Tag der Rechtskraft der ge-
richtlichen Anordnung über die Auflösung der Gesellschaft, der Fassung des
Beschlusses der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft oder
des Auftretens eines anderen Grundes für ihre Auflösung. Die Abwicklung wird,
unter der Firma der Gesellschaft mit dem Zusatz  „w likwidacji” („in Abwick-
lung”) durchgeführt. Während der Durchführung der Abwicklung behält die Ge-
sellschaft ihre Rechtspersönlichkeit. Die Durchführung der Abwicklung regelt
Art. 462 HGG. Für die Gesellschaft gelten während der Abwicklung die die Ge-
sellschaftsorgane, Rechte und Pflichten der Aktionäre betreffenden Vorschriften
sowie die Bestimmungen des Abschnittes  II „Aktiengesellschaft”, des III. Bu-
ches HGG, wenn nicht das Gesetz842 etwas anderes bestimmt oder sich aus dem
Zweck der Abwicklung etwas anderes ergibt. Während der Abwicklung dürfen
den Aktionären – auch nicht teilweise – Gewinne ausgezahlt werden noch darf
                                                     
841 Ausführungen bei GmbH betreffend Art. 21 HGG gelten auch für Aktiengesellschaft (die-
se Vorschrift gehört zu den gemeinsamen Vorschriften über den Kapitalgesellschaften, s.
Unterkapitel: „Auflösung einer GmbH“, S. 327 und Unterkapitel: „Abwicklung einer GmbH“,
S. 328
842 im Abschnitt II „Aktiengesellschaft” des III. Buches Kapitalgesellschaften des HGG
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vor der Erfüllung sämtlicher Schulden die Aufteilung des Gesellschaftsvermö-
gens durchgeführt werden.
Die Abwickler sind die Vorstandsmitglieder, wenn die Gesellschaftssatzung
oder ein Beschluss der Hauptversammlung nichts anderes bestimmen. Auf An-
trag von Aktionären, die mindestens ein Zehntel des Stammkapitals vertreten,
kann das Gericht die Zahl der Abwickler ergänzen, indem es einen oder zwei
Abwickler bestellt. In den Fällen, in denen das Gericht die Auflösung der Ge-
sellschaft anordnet, darf nur es allein die Abwickler bestellen. Auf Antrag von
Personen, die daran ein rechtliches Interesse haben, kann das Gericht aus wich-
tigen Gründen die Abwickler abberufen und andere bestimmen. Die Abwickler,
die das Gericht bestellt hat, können nur vom Gericht abberufen werden. Das Ge-
richt, das die Abwickler bestellt hat, bestimmt die Höhe ihrer Vergütung. Die
Abwickler müssen die Eröffnung der Abwicklung zweifach bekannt machen,
mit der sie die Gläubiger zur Anzeige ihrer Außenstände innerhalb einer Frist
von sechs Monaten vom Tag der letzten Bekanntmachung an auffordern. Die
Bekanntmachung darf nicht für einen längeren Zeitraum als einen Monat und
nicht kürzer als zwei Wochen durchgeführt werden. Für die Abwickler gelten
die die Vorstandsmitglieder betreffenden Vorschriften, wenn die Vorschriften
des Gesetzbuches843 nichts anderes bestimmen. Die Ausführungen betreffend die
Kompetenzen der Abwickler, die Bilanz und den Jahresabschlussbericht sowie
Prokura bei der GmbH (S. 328/330) gelten hier entsprechend.
Ist das Stammkapital nicht vollständig eingezahlt worden und reicht das Vermö-
gen der Gesellschaft nicht zur Deckung ihrer Verbindlichkeiten, müssen die
Abwickler von jedem Aktionär, beginnend bei den hinsichtlich der Vermögens-
verteilung nicht bevorrechtigten Aktien, weitere Einzahlungen in der für die
Deckung der Verbindlichkeiten erforderlichen Höhe einfordern. Reicht das
Vermögen der Gesellschaft nicht zur Rückgewährung der für Aktien, die hin-
sichtlich der Vermögensverteilung bevorrechtigt sind, eingezahlten Beträge aus,
und sind die übrigen Aktien nicht bis zur vollen Deckung bezahlt, müssen von
den gewöhnlichen Aktionären weitere Einzahlungen eingefordert werden. Die
Beträge, welche erforderlich sind zur Befriedigung der Gläubiger, die sich nicht
gemeldet haben oder deren Forderungen noch nicht fällig oder umstritten sind,
müssen beim Gericht hinterlegt werden. Die Aktionäre haben das Recht auf den
Teil des Restvermögens, der nach der Befriedigung bzw. Sicherheitsleistung an
die Gläubiger geblieben ist. Das Restvermögen wird unter den Aktionären pro-
portional zu den jeweils von ihnen in das Stammkapital eingebrachten Einlagen
aufgeteilt. Nehmen Vorzugsaktionäre das Vorzugsrecht bei der Vermögensver-
teilung wahr, müssen zunächst die Vorzugsaktien in den Grenzen der jeweils für
sie eingezahlten Beträge ausbezahlt werden, und danach auf dieselbe Weise die
gewöhnlichen Aktien; der Vermögensüberschuss wird den allgemeinen Grund-
sätzen gemäß unter allen Aktien aufgeteilt. Die Aufteilung des Restvermögens
                                                     
843 ibidem
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zwischen den Aktionären darf nicht vor Ablauf eines Jahres seit dem Tag der
letzten Bekanntgabe über die Eröffnung der Abwicklung und der Aufforderung
an die Gläubiger erfolgen.  Die Satzung kann andere Grundsätze der Vermö-
gensverteilung bestimmen. Die Gläubiger, die ihre Forderungen nicht innerhalb
einer angemessenen Frist gemeldet haben aber der Gesellschaft bekannt sind,
können die Befriedigung aus dem noch ungeteiltem Vermögen verlangen. Die
Aktionäre, die nach Ablauf der Jahresfrist gutgläubig den ihnen zukommendem
Teil des Vermögens erhalten haben, sind nicht zu seiner Rückgewährung zum
Zweck der Deckung der Gläubigerforderungen verpflichtet. Nach Bestätigung
des Abschlussberichts durch die Hauptversammlung am Tag vor der Verteilung
des übrigen Vermögens unter die Aktionäre nach der Befriedigung oder Siche-
rung der Gläubiger (Abwicklungsbericht) und nach Abschluss der Abwicklung
müssen die Abwickler diesen Bericht am Sitz der Gesellschaft bekannt machen
und ihn zusammen mit dem Antrag auf Löschung der Gesellschaft beim Regi-
stergericht vorlegen. Wenn die  zum Zwecke der Bestätigung des Abschlussbe-
richtes einberufene Hauptversammlung aus dem Mangel des Quorums nicht
stattgefunden hat, können die Abwickler diese Handlungen ohne Bestätigung
des Abwicklungsberichtes ausführen. Hinsichtlich der Verwahrung der Bücher
und Unterlagen gilt das o. S. 330 für die GmbH Gesagte entsprechend.
Im Fall der Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft erfolgt ihre Auflösung erst
nach Beendigung des Konkursverfahrens mit ihrer Löschung im Register. Die
Gesellschaft wird nicht aufgelöst, wenn das Verfahren durch Vergleich beendet
wird oder aus anderen Gründen aufgehoben oder eingestellt wird. Über die
Auflösung der Gesellschaft müssen die Abwickler oder der Konkursverwalter
der Gesellschaft das zuständige Finanzamt unterrichten und eine Abschrift des
Abwicklungsberichts übergeben; sie müssen auch die anderen Organe und Ein-
richtungen, die in gesonderten Vorschriften bestimmt sind, unterrichten und ih-
nen auf Verlangen eine Abschrift des Abwicklungsberichts übergeben. Die Ge-
sellschaft erlischt nach Beendigung des Abwicklungsverfahrens mit ihrer Lö-
schung im Register.
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Schlussfolgerungen

Ziel der Reform des polnischen Investitionsrechts bzw. Gesellschaftsrechts war
die Stärkung der Unternehmen bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Anforde-
rungen an die Sicherheit des Handelsverkehrs. Dadurch wurden die erheblichen
Investitionshindernisse, wie die Regelungen, die nicht den Anforderungen der
modernen Wirtschaft entsprachen und wenig günstig für ausländische Investoren
waren, beseitigt. Sowohl die inländischen als auch die ausländischen Investitio-
nen sollen künftig kostengünstiger und einfacher realisiert werden können.  Ei-
nes der wichtigsten Werke der Reform, nämlich das Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften, kann man in bezug auf Form und Inhalt als einen guten
rechtlichen Akt beurteilen, der sowohl inländischen als auch ausländischen In-
vestoren in Polen zugute kommt. Er ist noch in der Zeit der wirtschaftlichen
Umstrukturierung entstanden und enthält viele Einflüsse aus modernen Wirt-
schaftssystemen. Seit dem Inkrafttreten des HGG sind  mehr als drei Jahre ver-
gegangen, und die Praxis zeigt, dass das Werk keine erhebliche Änderungen er-
fordert. Die polnische Regierung hat allerdings bereits einen Entwurf der No-
vellierung vorbereitet. In der Begründung des Entwurfes betont man jedoch,
dass die entworfene Regelung keine grundlegenden Änderungen des Gesetzbu-
ches enthält. Er führt auch keine anderen Konzeptionen des Wesens der Han-
delsgesellschaften ein. Der Entwurf schlägt die Vornahme von Änderungen im
HGG und gleichzeitig in manchen anderen Gesetzen vor, die in der Praxis der
Verwendung der Vorschriften über Handelsgesellschaften notwendig sind. Es
geht in erster Linie um weitere Anpassung des HGG in den Materien, wo das
Recht der EU nicht genügend berücksichtigt wurde. Wichtig ist auch die Be-
rücksichtigung der Änderungen im Rechnungslegungsgesetz, vorgenommen in
Zusammenhang mit der Implementierung von internationalen Rechnungsstan-
dards. Man muss Kollisionen der Vorschriften des HGG mit anderen Gesetzen
sowie interne Widersprüche (gegenseitige Kollisionen mancher Vorschriften des
HGG) beseitigen. Im weiteren handelt es sich um sachliche Änderungen betref-
fend die Verbesserung des Funktionierens von manchen Rechtsinstituten. Not-
wendig sind auch kleine Redaktions- und Ergänzungsänderungen. Ob die durch
Regierung vorgeschlagene Novellierung künftig geltendes Recht wird, muss
noch der polnischen Gesetzgeber prüfen und entscheiden.
Gemäß der griechischen Parömie „Panta rei“ unterliegt alles ständigen Ände-
rungen, vor allem im wirtschaftlichen Leben und in den gegenwärtigen Zeiten
der Globalisierung. Auf jeden Fall hat der polnische Gesetzgeber einen grundle-
genden gesetzlichen Akt für den privaten Unternehmensgeist verabschiedet, der
in neuer Gestaltung für Generationen von Unternehmern, die als Rechtsform
ihrer Tätigkeit gerade Handelsgesellschaften ausgewählt haben oder auswählen
werden, von Bedeutung sein wird. Es ist eine grundlegende Reform, und das
polnische Gesellschaftsrecht  entspricht damit den europäischen rechtlichen
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Standards und stellt eine gute Basis  für die Gründung, Organisation und das
Funktionieren der Handelsgesellschaften dar.  Das Gesetzbuch über die Han-
delsgesellschaften erhält die Unterscheidung von Personenhandelsgesellschaften
und Kapitalgesellschaften aufrecht. Der überwiegende Teil der Regelungen ent-
hält Lösungen, die sich an Konstruktionen des deutschen Rechtes anlehnen, und
vor allem in diesem  Bereich führt das Gesetzbuch über die Handelsgesellschaf-
ten die Lösungen des Handelsgesetzbuches vom 1934 fort. Man findet jedoch
auch, im Unterschied zum vorherigen Gesetzbuch, Lösungen, die man  in ande-
ren europäischen sowie in amerikanischen Rechtsordnungen anwendet. Die Vor-
schriften des Gesetzbuches berücksichtigen in großem Maße selbstverständlich
auch die Bestimmungen der Richtlinien der EU. Das sichert die Harmonisierung
des neuen Gesetzbuches mit EU-Recht.
Die Offene Handelsgesellschaft wurde in wenig geänderter Gestaltung ins HGG
übergenommen. Das Unternehmen, das die Gesellschaft betreibt, muss nicht
mehr ein größeres Ausmaß haben, was ihr mehr Attraktivität bringen sollte. Die
Änderungen im Recht der OHG sollen die verstärkte Nutzung dieser vorher un-
terschätzten Form der Gesellschaft erlauben, denn sie war im der Wirt-
schaftspraxis wenig benutzt worden. Ein wesentliches Novum ist auch, dass die
OHG zu ihrer Gründung eine schriftliche Form unter der Sanktion der Nichtig-
keit erfordert. Aufgrund des Gesetzes über das Landes-Gerichtsregister entsteht
jedes Unternehmen, also auch jede Handelsgesellschaft, erst nach der Eintra-
gung ins Register. In den neuen Vorschriften betreffend die Einlagen in Perso-
nenhandelsgesellschaften wurde die Ausübung von Arbeit als Einlage in den
Gesellschaften übergangen, aber das bedeutet nicht, dass ihrer Leistung  ausge-
schlossen ist. Denn ausgeschlossen ist die Arbeit als Einlage nur in den Kapital-
gesellschaften. Der Gesetzgeber hat die Subsidiarität der Haftung der OHG-
Gesellschafter eingeführt. Das bedeutet, dass zwar jeder Gesellschafter für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft ohne Beschränkung mit seinem ganzen Ver-
mögen, haftet, solidarisch mit den übrigen Gesellschaftern sowie der Gesell-
schaft, aber der Gläubiger der Gesellschaft muss sich mit seinen Forderungen
zunächst an die Gesellschaft wenden, und erst dann, wenn die Vollstreckung in
das Gesellschaftsvermögen unmöglich ist, kann er die Erfüllung direkt von dem
Gesellschafter verlangen.
Das HGG führt zwei neue Typen der Gesellschaften ein, die vorher dem polni-
schen Recht unbekannt waren, nämlich die Partnerschaftsgesellschaft und die
Kommanditgesellschaft auf Aktien. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien soll
bereits am Markt bestehenden Unternehmen die Möglichkeit geben, durch die
Ausgabe von Aktien ihr Aktienkapital zu erhöhen, ohne sich der Gefahr einer
feindlichen Übernahme auszusetzen.
Wenn es um die Kommanditgesellschaft geht, sind auch hier, ähnlich wie im
Fall der OHG, die Änderungen  nicht zahlreich. Die Änderungen der Regelung
betreffen die deutliche Bestimmung des Vertragsinhalts der Kommanditgesell-
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schaft, seiner essentialia negotii.  Es wurde eindeutig zugelassen, dass eine juri-
stische Person ein Komplementär der KG, z.B. in einer GmbH & Co. KG, sein
kann. Die stärkeren Kapitalelemente kann man in der Position des Kommanditi-
sten erblicken, was sich in der zwingend vorgesehenen Pflicht zur Einbringung
der Einlage in die Gesellschaft zeigt. Die Frage der subsidiären Haftung ist in
bezug auf Komplementäre wie in der OHG geregelt.
Im Bereich der Regelung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat man
eingeführt, dass sie jedes rechtlich zugelassene Ziel verfolgen kann, also nicht
mehr wie vorher  nur ausschließlich wirtschaftliche Ziele. Daraus ergibt sich,
dass nicht alle GmbHs Unternehmer in Sinne des Gesetzes über die Wirt-
schaftstätigkeit sind. Ausdrücklich wird bestimmt, dass eine GmbH mit Sitz im
Ausland Niederlassungen oder Vertretungen auf dem Gebiet der Republik Polen
gründen kann, was angesichts den Vorschriften über den Niederlassungen und
Vertretungen im Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit eine überflüssi-
ge gesetzliche Vorschrift darstellt. Das HGG enthält viele Vorschriften, die vor-
herige Regelungen der GmbH ergänzen, das betrifft z.B. Einmann-GmbH. Der
einzige Gesellschafter einer Einmann-GmbH in Gründung darf sie nicht vertre-
ten, außer bei ihrer Anmeldung ins Register (Art. 162 HGG). Seine Willenser-
klärungen gegenüber der Gesellschaft erfordern Schriftsform mit notariell be-
glaubigter Unterschrift, manchmal notarielle Beurkundung und Anmeldung
beim Registergericht. Entsprechend den Anforderungen der EU hat man das
Mindeststammkapital vom 4.000 Zloty auf 50.000 Zloty erhöht. Der Gesetzge-
ber hat die schriftliche Form mit notarieller Beglaubigung der Unterschriften (ad
solemnitaten) für die Veräußerung eines Anteils, eines Teils oder Bruchteils ei-
nes Anteils sowie eine Verpfändung vorgeschrieben. Das Recht auf Dividende
wurde angeordnet durch Bestimmung der Dividendenberechtigten. Berechtigt
zum Bezug einer Dividende für das gegebene Geschäftsjahr sind nämlich die
Gesellschafter, denen am Tag der Beschlussfassung über die Gewinnverteilung
Anteile zustehen. Man hat die Vorschriften über die Einziehung der Anteile er-
weitert, die freiwillig  sein kann, also mit der Zustimmung des Gesellschafters
oder zwingende, ohne seine Zustimmung, was im Beschluss begründet sein
muss. Das Konkurrenzverbot für die Vorstandsmitglieder wurde erweitert. Es
wurde die Pflicht der Zurückhaltung von Beteiligung an Entscheidungen bei In-
teressenkollision eingeführt.  Nämlich, bei Unvereinbarkeit der Interessen der
Gesellschaft mit persönlichen Interessen eines Vorstandsmitglieds, seines Ehe-
gatten, von Verwandten und Verschwägerten bis zum zweiten Grad, muss sich
das Vorstandsmitglied von der Teilnahme an einer Entscheidung über solche
Angelegenheiten enthalten. Die obligatorische Berufung eines Aufsichtsrates
oder einer Revisionkommission ist  schon bei minimalem Stammkapital, also
50.000 Zloty vorgesehen, wenn es gleichzeitig mehr als 25 Gesellschafter gibt.
Anstatt des vorherigen Rechts der Klage gegen Beschlüsse der Gesellschafter-
versammlung hat man das Recht zur Erhebung der Klage auf Feststellung der
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Nichtigkeit eines gesetzwidrigen Beschlusses vorgesehen. Wenn der Beschluss
der Gesellschafter mit dem Gesellschaftsvertrag oder mit den guten Sitten un-
vereinbar ist und den Interessen der Gesellschaft zuwiderläuft oder darauf ab-
zielt, einen Gesellschafter zu schädigen, kann der Beschluß im Wege einer ge-
gen die Gesellschaft gerichteten Klage auf Aufhebung angefochten werden. Es
wurde die Möglichkeit der Erhöhung des Stammkapitals aus Mitteln der Gesell-
schaft geregelt, nämlich aus den Rücklagen und Kapitalreserven (Fonds), wobei
die neuen Anteile den Gesellschaftern proportional zu ihren bisherigen Anteilen
zustehen und keiner Übernahme bedürfen.  Ausdrücklich wurde der Zeitpunkt
des Erlöschens der Gesellschaft bezeichnet, nämlich nach der Durchführung der
Abwicklung mit der Löschung der Gesellschaft im Register. Die erwähnten Än-
derungen gestalten die Gesellschaft mit beschränkter Haftung mehr kapitali-
stisch als vorher.
Die meisten Änderungen im Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften im
Vergleich zu der alten Regelung von 1934 betreffen die Aktiengesellschaft.  Sie
wurde gründlich modernisiert. Der Gesetzgeber hat im Bereich des Entstehens
der Aktiengesellschaft neue Vorschriften eingeführt, nämlich die die Aktienge-
sellschaft in Gründung sowie die Einmann-Aktiengesellschaft regeln. Es wurde
auch eine vereinfachte Abwicklung der Gesellschaft in Gründung normiert. Im
Gesetzbuch über die Handelsgesellschaften fehlt eine Regelung der sukzessiven
Gründung der Aktiengesellschaft, also im Wege öffentlicher Subskription. Da-
gegen sind Vorschriften betreffend die Subskription der Aktien in Art. 434 –
441 HGG enthalten. Das Gesetzbuch bezieht sich in Art. 440 auf das Gesetz
über den öffentlichen Verkehr mit Wertpapieren und bestimmt den Bereich der
Anwendung dieses Gesetzes im Rahmen seiner Regelung. Das Mindestgrundka-
pital der Aktiengesellschaft beträgt jetzt 500.000, anstatt 100.000 Zloty. Der
Nominalwert der Aktie darf nicht geringer sein als 1 Grosz. Einige Vorschriften
bestimmen die Grenzen der Vertragsfreiheit für die Satzung der Gesellschaft.
Die Fristen der Einbringung der Einlagen wurden verlängert. Man hat die Fol-
gen der Beseitigung von Mängeln im Registrierungsverfahren liberalisiert. Es
gibt nicht mehr die Sanktion der Löschung der Gesellschaft im Falle der Fest-
stellung von Mängeln, die sich aus Verletzung der Rechtsvorschriften ergeben.
Im Bereich der Rechtsstellung der Aktionäre hat man einen Vertrag, der für eine
bestimmte Zeit die Verfügung über Aktien oder Bruchteile von Aktien be-
schränkt, zugelassen. Die Beschränkung der Verfügung über Aktien darf jedoch
nicht länger dauern als fünf Jahre vom Vertragsschluss an. Die Bestellung des
Nießbrauchs und Pfandrechtes an Anteilen wurde geregelt. Die Gesellschaft darf
weder Darlehen, Sicherheiten oder Anzahlungen für den Erwerb der durch sie
emittierten Aktien gewähren noch diese in irgendeiner anderen Form direkt oder
indirekt finanzieren. Es wurden die stimmrechtslosen Vorzugsaktien eingeführt.
Die persönlichen Berechtigungen der Aktionäre wurden näher bezeichnet. Deut-
licher sind jetzt die Nichtigkeit und der Austausch von Aktien geregelt. Die Ein-
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ziehung der Aktien ist den Anforderungen des Gesellschaftsrechts der EU ange-
passt. Genau geregelt wurden Erwerb und Übernahme von eigenen Aktien der
Gesellschaft. Beschränkt wurde  die Vorzugsaktie auf bis zu zwei Stimmen pro
Aktie. Im Bereich der Organe der Gesellschaft hat man das Recht der Beteili-
gung an der ordentlichen Hauptversammlung den Organmitgliedern der Gesell-
schaft eingeräumt, deren Mandate vor dem Tag der Hauptversammlung erlo-
schen sind. Die Pflicht der Offenlegung der Angaben über die Gesellschaft in
Geschäftsschreiben ist präzisiert worden. Man hat die Voraussetzungen der Zu-
gabe der Vergütung aus dem Gewinn der Vorstands-  und Aufsichtsratsmitglie-
der bestimmt. Der Revisionskommission ist in der AG abgeschafft worden. Zu
den gesetzlichen Kompetenzen des Aufsichtsrates sind die Berufung und Abbe-
rufung der Vorstandsmitglieder hinzu gekommen. Das ist jedoch eine abdingba-
re Norm. Man hat das Verfahren der Beschlussfassung durch den Aufsichtsrat
bestimmt. Es besteht jetzt die Möglichkeit, dass der Vorstand sich an die Haupt-
versammlung wendet, wenn der Aufsichtsrat seine Zustimmung zur Vornahme
einer bestimmten Handlung verweigert. Neu ist auch die Möglichkeit, in der
Satzung zu regeln, dass im Fall der Stimmengleichheit die Stimme des Vor-
standsvorsitzenden entscheidet. Man hat das Prinzip angenommen, dass das
Stimmrecht dem Berechtigten ab dem Tag der vollständigen Deckung der Aktie
zusteht. Es ist jedoch eine abdingbare Norm. Ähnlich wie bei den Beschlüssen
der Gesellschafterversammlung in der GmbH gibt es ein Recht zur Erhebung
der Klage gegen die Gesellschaft auf Feststellung der Nichtigkeit eines Be-
schlusses der Hauptversammlung, der im Widerspruch zum Gesetz steht. Im Be-
reich der Satzungsänderung und der Erhöhung des Stammkapitals hat man ne-
ben der ordentlichen Erhöhung des Stammkapitals die Erhöhung des Stammka-
pitals aus den Mitteln der Gesellschaft eingeführt. Es wurden auch zwei neue
Institute geschaffen, nämlich Zielkapital sowie die bedingte Erhöhung des
Stammkapitals. Näher wurde der Begriff der Herabsetzung des Stammkapitals
bestimmt. Im Falle der Einziehung der Aktie im Wege des Art. 359 § 6 HGG
sowie in der Weise des Art. 363 § 5 HGG hat man angenommen, dass der Be-
schluss der Hauptversammlung  ersetzt werden kann durch einen Vorstandbe-
schluss, der notariell beurkundet ist.
Mit den zahlreichen neuen Gesetzen bzw. dem Gesetzbuch über die Handelsge-
sellschaften ist dem  polnischen Gesetzgeber ein großer Schritt in Richtung Mo-
dernisierung und Anpassung des Unternehmens- und Gesellschaftsrechts an die
EU-Richtlinien gelungen. Auch wenn manche Bestimmungen der reformierten
Werke der Auslegung durch Rechtsprechung und Rechtslehre bedürfen, trägt die
Reform der Gesetze zur Regelung der Wirtschaftsinvestitionen erheblich zur
Erhöhung der Rechtssicherheit bei.
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Abkürzungsverzeichnis

Art.                         Artikel
BankR                    Bankrecht
bzw.                        beziehungsweise
d. h.                         das heißt
Dz.U.                      Dziennik Ustaw / (polnisches) Gesetzesblatt
EGA                       Gesetz über den Erwerb von Grundstücken durch
                               Ausländer
etc.                          et cetera
HGB                        Handelsgesetzbuch / Kodeks handlowy
HGG                        Gesetzbuch über die  Handelsgesellschaften /
                                Kodeks spolek handlowych
i.d.R.                        in der Regel
IPRG                     Gesetz über das internationale Privatrecht / Prawo prywatne

miedzynarodowe
i.V.m.                      in Verbindung mit
KRS                        Krajowy Rejestr Sadowy / Landes-Gerichtsregister
KSH                        Kodeks Spolek Handlowych / Gesetzbuch über die
                                Handelsgesellschaften
k.c.                          Kodeks Cywilny / Zivilgesetzbuch
k.h.                          Kodeks handlowy/ Handelsgesetzbuch
LGRegG                  Gesetz über das Landes-Gerichtsregister / Ustawa
                                o krajowym rejestrze sadowym
MP                           Monitor Prawniczy
O.G.                         Oberster Gerichtshof / Sad Najwyzszy
PAIZ                        Polnische Agentur für Auslandsinvestitionen
PiP                           Panstwo i Prawo
PKD                        Polska Klasyfikacja Dzialalnosci  / Polnische Klassifikation
                                der Tätigkeit
PPH                         Przeglad Prawa Handlowego
PrivG                       Gesetz über die Kommerzialisierung und Privatisierung
                                staatlicher Unternehmen (Privatisierungsgesetz) / Ustawa
                                o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw
                                panstwowych
RP                           Republik Polen
s.                              siehe
sog.                          sogenannte
u. a.                          unter anderen
UWG                        Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs /
                                 Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
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VersichG                   Gesetz über das Versicherungstätigkeit
vgl.                            vergleiche
WiTG                       Gesetz über das Recht der Wirtschaftstätigkeit
                                 („Wirtschaftsverfassung“ / Prawo dzialalnosci gospodarczej
                                 („Konstytucja gospodarcza“)
WpHG                     Gesetz über öffentlichen Handel mit Wertpapieren / Ustawa
                                o publicznym obrocie papierami wartosciowymi
z.B.                          zum Beispiel
ZGB                         Zivilgesetzbuch / Kodeks cywilny
ZNKU                      Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs
                                UWG/ Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
ZPO                         Zivilprozessordnung
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